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am 12.11.2013 zugestimmt. 

Mit freundlichen Grüßen 

��\��� 
Svenja SChUIZ� 

A...'t November 2013 
Seite 1 von 1 

Aktenzeichen: 

Kabinettreferat 

bei Antwort bitte angeben 

Svenja Schulze MdL 

Völklinger Straße 49 
40221 Düsseldorf 

Telefon 0211 896-4568 
Telefax 0211 896-4555 
poststelle@miwf.nrw.de 

www.wissenschaft.nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

S-Bahnen S 8, S 11, S 28 
(Völklinger Straße) 

Rheinbahn Linien 704, 709 
(Georg-Schulhoff-Platz) 



I 

I 

I 

I 



Entwurf eines 
H ochsch u Izu ku nftsgesetzes 
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LESEHINWEIS 

Dieser Gesetzentwurf dient der Einleitung der Anhörung der Hochschu
len und der Verbände. In ihm sind aus Gründen der Adressatenfreund
lichkeit die Änderungen gegenüber der derzeit geltenden Gesetzeslage 
daher durch Fettdruck (= Neuerungen) und Durchstreichung (= Strei
chungen) gekennzeichnet. Soweit Regelungen kursiv gedruckt sind, 
handelt es sich um bereits derzeit geltende Vorschriften, die sich nun 
an einem anderen Regelungsort befinden. 
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Gesetzentwurf der Landesregierung 

A Problem 

Hochschulzukunftsgesetz 
(HZG NRW) 

Vom ##.##.2014 

Nordrhein-Westfalen steht vor außergewöhnlichen Herausforderungen im 
Hochschulbereich, denen das Land gemeinsam mit den Hochschulen optimal 
aufgestellt begegnen will. Die bundesweiten doppelten Abiturjahrgänge und 
der gleichzeitige Bevölkerungsrückgang erfordern Maßnahmen, die kurzfristig 
z:u mehr und langfristig zu weniger Studienplätzen führen, ohne dabei die er
forderlichen qualitativen Anpassungen außer Acht zu lassen. Qualifikations
bedarf am Arbeitsmarkt und Studienpräferenzen machen eine Umschichtung 
im Studienplatzangebot zugunsten der Fachhochschulen ebenso erforderlich 
wie ein verstärktes Angebot des Studiums in Formaten, in denen Berufsaus-

I 

bildung und Berufstätigkeit mit dem Studium vereinbart werden können. Viel-
fach werden eine Neubestimmung von Prioritäten, die Umschichtung von 
Ressourcen und das Aktivieren von Synergien erforderlich sein. Die Differen
zierung und Profilbildung der Hochschulen soll weiter vorangetrieben werden. 
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben aber gezeigt, dass der derzei
tige Rechtsrahmen des Hochschulbereichs für einen angemessenen Umgang 
mit diesen Herausforderungen nicht hinreichend ist. Vielmehr haben sich fol
gende Notwendigkeiten und Erkenntnisse gezeigt: 

1 .  Nordrhein-Westfalen braucht Instrumente für die strategische Planung und 
Umsetzung notwendiger Veränderungen in seiner Hochschullandschaft. 

2. Zur Umsetzung landespolitisch wichtiger, das Interesse einzelner Hoch
schulen übersteigender Ziele fehlen dem Land derzeit wirksame Steuerungs
instrumente. 

3. Zur Autonomie der Hochschulen gehört eine Hochschulfinanzaufsicht, die 
hinter den Regeln, die für andere verselbständigte Körperschaften, Anstalten 
oder Stiftungen des öffentlichen Rechts gelten, nicht zurückstehen. Hierfür 
besteht derzeit keine rechtliche Grundlage. 

4. Die Umsetzung der Landesplanung im Hochschulbereich erfordert auch ein 
neues wissenschaftsadäquates und aufgabenbezogenes System der Hoch
schulfinanzierung, für das derzeit keine rechtliche Grundlage existiert. 
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8 Lösung 

Mit dem Hochschulzukunftsgesetz wird das Hochschulrecht in Nordrhein
Westfalen zukunftstauglich weiterentwickelt. Die gesellschaftliche Verantwor
tung und demokratische Mitbestimmung werden sowohl im Verhältnis zwi
schen Land und Hochschulen als auch innerhalb der Hochschulen selbst ge
stärkt. Zudem werden notwendige Änderungen, die sich aus der Rechtspre
chung der vergangenen Jahre ergeben, umgesetzt. 

Im Wesentlichen beziehen sich die Änderungen des bestehenden Hochschul
rechts auf die folgenden Bereiche: 

1 .  Das Zusammenwirken von Land und autonomen Hochschulen 

Land und Hochschulen sollen wieder stärker gemeinsam, als Partner und 
Verantwortliche des gesellschaftlichen Bildungsauftrags agieren. Dabei nimmt 
das Hochschulzukunftsgesetz insbesondere die Verantwortung des Landes 
als Gestalter und Gewährträger für Vielfalt, für ein breit gefächertes Angebot, 
für übergreifende Qualität und für die Garantie eines einheitlichen Rechtsrah
mens in den Blick. Kernelemente einer modernen Hochschulsteuerung bilden 
dabei der verbindliche Landeshochschulentwicklungsplan, auf dem die einzel
nen Entwicklungspläne der Hochschule aufbauen, ein einheitliches, standardi
siertes und vor allem wissenschaftsadäquates Controlling, sowohl innerhalb 
der Hochschulen als auch von Landesseite aus, sowie die Entwicklung eines 
modernen Finanzierungsmodells, in dem die Finanzierung der Hochschulen 
im Rahmen einer strategischen Budgetierung erfolgt. 

2. Die interne Hochschulverfassung 

Autonome Hochschulen als Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen benö
tigen ein modernes, professionelles Hochschulmanagement mit klar umrisse
nen und voneinander abgegrenzten Kompetenzen. Diesem Ansatz trägt das 
Hochschulzukunftsgesetz durch die Modernisierung der Hochschulverfassung 
Rechnung. Demokratische Mitwirkung, die Untrennbarkeit von Entschei
dungsgewalt und Verantwortlichkeit, die Notwendigkeit des Austarierens der 
Fachinteressen innerhalb der Hochschule, die wettbewerbliche Einbettung der 
jeweiligen Hochschule und das damit verbundene Erfordernis der Profilbildung 
sowie die Möglichkeit, flexibel auf die immer stärker zunehmende Beschleuni
gung der Veränderungs- und Entscheidungsprozesse in der Gesellschaft rea
gieren zu können, sind Kernelemente, die sich in den gesetzlichen Regelun
gen widerspiegeln. 

Für die Hochschulen als strategie- und handlungsfähige Akteure sind starke, 
handlungsfähige Hochschulleitungen unabdingbar. Das Präsidium soll auch 
weiterhin für das operative Geschäft und für die Strategie der Hochschule ver
antwortlich sein. Das Element der demokratischen Mitwirkung wird im Hoch
schulzukunftsgesetz auf allen Ebenen der Hochschule gestärkt. Die Rolle des 
Senats als des durch unmittelbare Wahlen demokratisch-korporationsrechtlich 

( j. 
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am stärksten legitimierten Organs der Hochschu le sol l  seiner herausgehobe
nen Pos ition entsprechend wieder gestärkt werden.  Der Hochschulrat als Be
ratungs- und Aufs ic htsorgan der Hochsc hu le sol l  im Gegenzug künftig aus
sch ließlic h  extern besetzt sein. 

3. Studium, Gleic hste l lung, Divers ity 

Das Hochschu lzukunftsgesetz n immt s ich  besonders de Umstände der guten 
Studierbarkeit an .  D ie M itwirkungsmöglichkeiten der Stud ierenden werden ge
stärkt und d ie Rahmenbedingungen des Stud iums besser ausgestaltet. 

F rauen sind in Wissenschaft und Forschung nach  wie vor unterrepräsentiert. 
Daher sorgt das Hochschu lzukunftsgesetz durch  d ie E inführung verbind l icher 
Quotenregelungen für d ie Leitungsebene der Hochschulen und des Kaska- . 
denmodel ls für mehr Gesch lechtergerechtigke it. 

Zudem berücks ichtigt das Hochschu lzukunftsgesetz die zu nehmende Hetero
genität der Gruppe der Stud ierenden und b ildet d ie rechtl ic he Grundlage für 
d ie Hochschu len, ihre Stud ienbedingungen vor Ort h ierauf optimal abzustim
men. 

Die über Artikel 2 vorgenommenen Änderungen des Kunsthochschulgesetzes 
übernehmen d ie Änderungen des Hochschu lgesetzes entsprechend, wobei 
d ie kunsthochschulspezifischen Besonderheiten gewah rt werden.  

Über Artikel 4 wird das Studentenwerksgesetz im Rahmen eines Ablösegeset
zes novel l iert und aktual is iert, um d ie Wandlung der Studentenwerke zu 
Dienstleistungszentren weiter zu stärken .  

Im Wesentlichen s ind die folgenden Gesetzesänderungen vorgesehen: 

1 .  Schaffung einer "Vertreterversammlung" zu r Stärkung der Kooperation des 
Stud ierendenwerks m it den Hochsc hu len und den Kommunen und zur Bera
tu ng in F ragen der strategischen Entwicklung,  

2 .  Erweiterung des Verwaltungsrats um zwei M itg l ieder (e ine weitere Stud ie
rende oder ein weiterer Stud ierender und e ine weitere Beschäftigte oder ein 
weiterer Beschäftigter) ,  

3. E inführung eines Genehmigungsvorbeha ltes bei Unternehmensgründungen 
oder Betei l igungen an  Unternehmen, 

4. die Verpfl ichtung für den Verwaltungsrat, grundsätzl ic h öffentlic h  zu tagen , 

5. die Schaffung einer Personalrätekonferenz der Studierendenwerke durch  
eine entsprechende Änderung des Landespersonalvertretu ngsgesetzes in Ar
tikel 1 0 . 

D ie sonstigen Artikel behandeln Folgefragen, d ie insbesondere aus Artikel 1 
fo lgen .  
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C Alternativen 

Keine. 

D Kosten· 

Keine . . 

E Zuständigkeit 

Zuständ ig ist das Ministerium für  Innovation, Wissenschaft und Forschung. 

F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und Finanzlage der Gemein
den und Gemeindeverbände 

., 

Keine. 

G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten 
Haushalte 

Keine. 

H Befristung von Vorschriften 

Das Gesetz über d ie Hochschu len des Landes Nordrhein-Westfa len (Hoch
schulgesetz - HG -) in Art i kel 1 ,  das Gesetz über d ie Kunsthochschu len des 
Landes Nord rhein-Westfa len (Kunsthochschulgesetz - KunstHG -) in  Art ikel  2 
und das Gesetz über die Studierendenwerke im Lande Nord rhein-Westfalen 
(Stud ierendenwerksgesetz ..: . StWG) in  Artikel 4 sind zwingend erforderl iche

· 

Stammgesetze. D ie bisher in § 83 Absatz 4 HG, § 77 Absatz 2 KunstHG und 
§ 14 Absatz 2 StWG vorgesehene Berichtspf licht wird daher gestrichen . 

Zudem werden d ie Bef ristungen des Hochschulabgabengesetzes (Artikel 1 1  ) , 

der Hoch�chu labgabenverordnung, der Hochschu l-Leistungsbezügeverord
nung und der Haushalts- und Wirtschaftsf ührungs-Verordnung der Stud ieren
denschaften N RW aufgehoben . E ine weitere Bef ristung d ieser Normen ist 
entbehrl ich, da s ie auch in Zukunft unverz ichtbar im Sinne des oben genann
ten Kabinettbeschlusses s ind. 

Die Bef ristungsregelungen der übrigen Gesetze und Verordnungen b leiben 
unverändert. 
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Hochschulzukunftsgesetz (HZG NRW) 
Vom ##.##.2014 

Artikel 1 Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG-) 

Artikel 2 Änderung des Kunsthochschulgesetzes 

Artikel 3 Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes 

Artikel 4 Gesetz über die StudierendenWerke im Lande Nord-
rhein-Westfalen (Studierendenwerksgesetz - StWG) 

Artikel 5 Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Artikel 6 .  Änderung des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen 

Artikel 7 Änderung des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung 
"Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland" 

Artikel 8 Änderung des Ausführungsgesetzes zum Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz 

Artikel 9 Änderung des L�ndesbeamtengesetzes 

Artikel 10 Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes 

Artikel 11 Änderung des Hochschulabgabengesetzes 

Artikel 1 2  Änderung der Hochschulabgabenverordnung 

Artikel 1 3  Änderung der Verordnung über die Führung von aka
demischen Graden 

Artikel 1 4  Änderung der Hochschul-Leistungsbezüge-verordnung 

Artikel 15 Änderung der Haushalts- und Wirtschaftsführungs
Verordnung der Studierendenschaften NRW 

Artikel 16 Aufhebung bisherigen Rechts 

Artikel 1 7  Inkrafttreten 
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Artikel 1 
Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz - HG -) 

§ 1 Geltungsbereich 

Eirster /\9&eRFlittTeii 1 

Inhaltsübersicht 
" 

Rechtsstellung , Aufgaben, Finanzierung und Steuerung der Hochschulen 

§ 2 Rechtsstellung 

§ 3 Aufgaben 

§ 4 Freiheit in Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium 

§ 5 Finanzierung und Wirtschaftsführung 

§ 6 Ziel "me! b€listI:lFl�sveFeiFl9E1FI:IFl�€lREntwicklungsplanung des Hoch
schulwesens; Hochschulverträge; Rahmenvorgaben 

§ 7 Qua litätssicherung durch Akkreditierung und Evaluation 

§ 7a Rechtsstellung der Akkreditierungsagenturen 

§ 8 Berichtswesen, Datenschutz, Datenverarbeitung 

ZWeiter A9&eRFlittTeii 2 
Mitg liedschaft und MitwWirkung 

§ 9 Mitglieder und Angehörige 

§ 10 Rechte und Pfl ichten der Mitglieder und Angehörigen 

§ 1 1  Zusammensetzung der Gremien 

§ 1 1 a  Gewährleistung einer qual ifizierten Mitbestimmung in der Hoch
schule 

§ 11 b Mitgliederin itiative 

§ 1 1 c  Geschlechtergerechte Zusammensetzung von Gremien 

§ 12 Verfahrensgrundsätze 

§ 1 3  Wahlen zu den Gremien 
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Or;itteF A.8sG�FlittTei i  3 
Aufbau und Organisation der Hochschule 

Kapitel 1 
Die zentrale Organisation der' Hochschule 

§ 1 4  Zentrale Organe 

§ 1 5  Präsidium 

§ 16 Aufgaben und Befugnisse des Präsidiums 

§ 1 7  Die Wah l  der M itglieder des Präsidiums 

§ 1 8  Die Präsidentin oder der Präsident 

§ 1 9  Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident für den Bereich der Wirt
schafts- und Personalverwaltung 

§ 20 Die Rechtsstellung der hauptberuflichen Mitglieder des Präsidiums 

§ 21  Hochschulrat 

§ 22 Senat 

§ 22a Hochschulwah lversamm lung 

§ 22b.Hochschulkonferenz 

§ 23 Fachbereichskonferenz 

§ 24 Gleichstellungsbeauftragte; gleichstel lungsbezogene Mittelvergabe 

§ 25 Hochschulverwaltung 

Kapitel 2 
Die dezentrale Organisation der Hochschule 

§ 26 Die Binneneinheiten der Hochschule 

§ 27 Dekanin oder Dekan 

§ 28 Fachbereichsrat 

§ 29 Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten; Bibl iotheksge
bühren ; Einrichtungen an der Hochschule 

§ 30 Lehrerbildung 

Kapitel 3 
Hochschulmedizin 

§ 31 Fachbereich Medizin 

§ 31 a Universitätsklinikum 

§ 31 b Finanzierung 

§ 32 Medizinische Einrichtungen außerhalb der Hochschule 
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Das Hochschulpersonal 

Kapitel 1 
Allgemeine d ienstrechtliche Regelungen 

§ 33 Beamtinnen und Beamte der Hochschule 

§ 34 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Hochschule 

Kapitel 2 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

§ 35 Dienstaufgaben der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

§ 36 Einstellungsvoraussetzungen für Hochschul lehrerinnen und Hochschul
lehrer 

§ 37 Berufung von Hochschullehrerinnen und Hochschul lehrern 

§ 37a Gewährleistung der Chancengerechtigkeit von Frauen und Män
nern bei der Berufung von Professorinnen und Professoren 

§ 38 Berufungsverfahren 

§ 39 Dienstrechtliche Stel lung der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

§ 40 Freistellung und Beurlaubung 

Kapitel 3 
Das sonstige Hochschulpersonal 

§ 41 Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren, Honorarprofessorin
nen und Honorarprofessoren 

§ 42 Lehrkräfte für besondere Aufgaben 

§ 43 Lehrbeauftragte 

§ 44 Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
Universitäten 

§ 45 Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Fachhochschulen 

§ 46 Wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte 

§ 46a Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte 

§ 47 \(}/€lit€lFe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung 

j;@F1ft€lF AB9€lI9F1ittTeii 5 
Studierende und Studierendenschaft 

Kapitel 1 
Zugang und Einschreibung 

§ 48 Einschreibung 

§ 49 Zugang zum Hochschulstud iumQl;l9Iifil�9ti€lFl l;lFl€l 9€lFl9ti�€l Zl;l�8F1�9'J€l 
F9l;l99€ltzl;lFl�€lFl. 
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§ 50 Einschreibungshindernisse 

§ 51 Exmatrikulation 

§ 52 Zweithörerinnen oder Zweithörer, Gasthörerinnen oder Gasthörer 
\ 

§ 52a Vertretung der Belange von Studierenden mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung 

Kapitel 2 . 

Studierendenschaft 

§ .53 Studierendenschaft 

§ 54 Studierendenparlament 

§ 55 Allgemeiner Studierendenausschuss 

§ 56 Fachschaften 

§ 57 Ordnung des Vermögens und des Haushalts 

�eeRsteF /\9geRRittTeii 6 
Lehre, Studium und Prüfungen 

Kapitel 1 
Lehre und Studium 

§ 58 Ziel von Lehre und Studium, Lehrangebot, Studienberatung 

§ 59 Besuch von Lehrveranstaltungen 

§ 60 Studiengänge 

§ 61 Regelstudienzeit 

§ 62 Wissenschaftliche und künstlerische Weiterbildung 

§ 62a Studium in Tei lzeit; Tei lzeitstudium 

Kapitel 2 
Prüfungen 

§ 63 Prüfungen 

§ 63a Anerkennung von Prüfungsleistungen und Studienabschlüssen 

§ 64 Prüfungsordnungen 

§ 65 Prüferinnen und Prüfer 

�i€llit€lr /\ligeRRittTei l  7 
Grade und Zeugnisse 

§ 66 Hochschulgrade, Leistungszeugnis 

§ 67 Promotion 

§ 68 Habilitation 
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§ 69 Verleihung und Führung von Graden und von Bezeichnungen 

A9Rter /Ü�s9RRittTeii 8 
Forschung 

§ 70 Aufgaben und Koordinierung der Forschung, Veröffentlichung 

§ 71 Forschung mit Mitteln Dritter 

§ 71a Transparenz bei der Forschung mit Mitteln Dritter 

NelsiRter l\li�s9RRittTeii 9 
Anerkennung als Hochschulen und Betrieb nichtstaatlicher Hochschulen 

§ 72 Voraussetzungen der Anerkennung lsIR€I Verllslst €Ier ARerl�€lRRlsiRB 

§ 73 r;@IB€lR €Ier ARerl�eRRlsiRBAnerkennungsverfahren; Gebühren; Kosten
tragung 

§ 73a Folgen der Anerkennung 

§ 74 Kirchliche Hochschulen 

§ 74a Aufsicht über n ichtstaatliche Hochschulen 

§ 74b Aufhebung und Erlöschen der staatl ichen Anerkennung 

§ 75 Betrieb von Ri9Rtstaatli9Rer Hochschulen; Niederlassungen von Hoch
schulen; Franchising mit Hochschulen 

§ 75a Ordnungswidrigkeiten 

Z9RRter ABS9RRittTeii 1 0  
Ergänzende Vorschriften 

. § 76 Aufsicht bei eigenen Aufgaben 
J • 

§ 76a Aufsicht bei zugewiesenen Aufgaben 

§ 76b Aufsicht bei gemeinsamen Aufgaben 

§ 77 Zusammenwirken von Hochschulen und von Hochschulen mit For
schungseinrichtungen 

§ 77a Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen 

§ 78 Überleitung des wissenschaftlichen Personals 

§ 79 Mitg liedschaftsrechtliche Sonderregelungen 

§ 80 Kirchenverträge, kirchliche Mitwirkung bei Stellenbesetzung und Studien
gängen 

§ 81 Zuschüsse 

§ 82 V€lrwaltlslRBsv@rs9RrifteR, Ministerium ,  Geltung von Gesetzen 

§ 83 Regelung betreffend die Finanzströme zwischen dem Land und den 
verselbständigten Hochschulen 

§ 84S3 l3€lri9Rtsßfli9Rt, I nkrafttreten, Übergangs regelungen 
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§ 1 
Geltungsbereich 

( 1 )  Dieses Gesetz g ilt für die Hochschulen des Landes Nordrhein
Westfalen und nach Maßgabe 998 Fl91ö1F1t9F1 A88€iRFlitt98von Tei l  9 für 
die Anerkennung von Bildungseinrichtungen als Hochschulen 
und als Kunsthochschulen, für die staatlich anerkannten Hoch
schulen und Kunsthochschulen und für den Betrieb nichtstaatlicher 
Hochschulen und Kunsthochschulen in Nordrhein-Westfalen. Für 
die Verleihung und Führung von Graden sowie hinsichtlich der Zu
ständigkeit für die Bewertung ausländischer Hochschulqualifikationen 
auf der Basis des Übereinkommens über die Anerkennung von Qua
lifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region vom 1 1 .  
April 1 997 (BGB!. 2007 11 S. 71 3) g ilt d ieses Gesetz nach Maßgabe 
des § 69. Dieses Gesetz g ilt n icht für Fachhochschulen des Landes, 
die ausschließlich Ausbildungsgänge für den öffentlichen Dienst an
bieten. 

(2) Folgende Hochschulen sind im Sinne dieses Gesetzes Universitä
ten: 

1 .  die Technische Hochschule Aachen, 

2. die Universität Bielefeld ,  

3. die Universität Bochum, 

4 . . d ie Universität Bonn, 

5 .  die Universität Dortmund, 
6. die Universität Düsseldorf, 

7. die Universität Duisburg-Essen, 

8. d ie Fernuniversität in Hagen, 

9. die Universität Köln, 

1 0. die Deutsche Sporthochschule Köln, 

1 1 .  die Universität Münster, 

1 2 . die Universität Paderborn, 

1 3. die Universität Siegen und 

1 4. die Universität Wupperta!. 

Folgende Hochschulen sind im S inne d ieses Gesetzes Fachhoch
schulen: 

. 

1 . die Fachhochschule Aachen, 
2. die Fachhochschu le Bielefeld, 

3. die Fachhochschule Bochum, 

4. die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin ,  

5. d ie Fachhochschule Dortmund, 

6. d ie Fachhochschule Düsseldorf, 

7. die Fachhochschule Gelsenkirchen, 
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8. die Fachhochschule für Gesundheitsberufe in Bochum, 

9. die Fachhochschule Hamm-Lippstadt in Hamm und Lip
pstadt, 

1 0. die Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn, 

. 1 1 .  die Fachhochschule Rhein-Waal  in Kleve, 

1 2. die Fachhochschule Köln, 

1 3. die Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo, 
14. die Fachhochschule Ruhr-WestWestlielges Rbll9r�e�iet in 
Mülheim, 

1 5. die Fachhochschule Münster und 

1 6. d ie Fachhochschule N iederrhein in Krefeld und Mönchen
gladbach. 

(3) Es bestehen Standorte der Fachhochschule Aachen in Jülich, der 
Fachhochschule Bielefeld in Minden, der Fachhochschule Bochum in 
VelbertlHeiligenhaus, der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in 
Rheinbach und in Hennef, der Fachhochschule Gelsenkirchen in 
Bocholt und in RecklinghaUsen, der Fachhochschule Südwestfalen in 
Hagen, in Meschede und in Soest, der Fachhochschule Rhein-Waal 
in Kamp-Lintfort, der Fachhochschule Köln in Gummersbach und in 
Leverkusen, der Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe in Detmold und 
in Höxter, der Fachhochschule Ruhr-WestWestlielges Rbll9r�e�iet in 
Bottrop sowie der Fachhochschule Münster in Steinfurt; das Ministe
rium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Standorte zu 
schl ießen. Die Grundordnungen d ieser Hochschulen können be
stimmen, dass auch am Sitz der Hochschule nach Absatz 2 ein 
Standort besteht. Die Hochschu len können im Einvernehmen mit 
dem Ministerium Studienorte errichten und aufheben .  Die Grundord
nung kann bestimmen, dass in den Standorten oder in den Studien
orten aus den Professorinnen und Professoren des Standorts oder 
des Studienorts für eine Zeit von vier Jahren eine Sprecherin oder 
ein Sprecher dieses Standorts oder des Studienorts gewählt wird. 
Der Sitz im Sinne der Vorschriften über den Gerichtsstand ist für die 
Fachhochschule Hamm-Lippstadt Hamm, für die Fachhochschule 
Niederrhein Krefeld und für d ie Universität Duisburg-Essen Essen. 

(4) Der Fachbereich Musikhochschule der Universität Münster 
steht einer Kunsthochschule g leich. Für ihn gilt § 1 Absatz 4 bis 
6 des Kunsthochschulgesetzes.(;Ier FBel9�ereiel9 Mblsil�l9@el9sel9E1le 
€Ier YRiversität MfoiRster RiFRFRt €Iie iR § J /\Bs. 1 KblRstl9@el9sel9bll�e 
setE Besel9rie�eReR /\bl�aBeR €Ier I<blRstl9@el9sel9blleR Bblf €IeFR Ge�iet 
der MblSik wal9r. Ffoir il9R �elteFi dalger iFls9weit €Iie ffoir €Iie KblFlst19ge19 
ge19blieR �elteR€leFi 8estiFRFRblFl�eR €Ies KblRstI9gel9sel9bll�esetzes. 
lo-4ier=4:bl �el99reR iRsBes9R€lere €Iie l�foiRstleriselge s9wie €Iie I<blRstl3ä€la 
�@�iselge ,�blS�il€lblR� eiR9€Jl9ließliel9 €Ies ZEl�BR�S blR€I €Ier liiRs€Jl9rei 
BblR� iR 8ezEl� ablf l�foiRstleriselge Gtbl€lieR�äR�e ElR€I €Ier l\blsfoiBblR� 
€Ies Pr@FR@ti@RS blR€I €Ies Io-4BBilitati9Rsree19ts s@wie €Ier Qblalitätssi 
elgerblR�. IFR Ü�ri�eR selteR ffoir €IeR Fael9�erei€J19 Mblsil�l9@el9sel9blle 
€Iie 8estiFRFRblR�eR €Iieses Gesetzes. (;las �ilt iRsBes@F1€1ere 19iRsiel;;Jt 
1i€J1;;J €Ier VerteilblR� €Ier K@FRl3eteRzeR zwiselgeR €IeR zeRtrBleR OrS9 
R9Ft €Ier 'JFliversität blR€I €IeFR Fael9Berei€J19 Mblsil(I9@€Jl;;Js€Jl9blle blR€I fQr 
€Iie VerteilblR§ €Ier K@FRl3eteFizeR zwiselgeR €IeR Or§aReR €Ies F6Iel9�e 
rei€Jl9s s@wie 19iRsiel9tliel9 €Ier staatli@lgeR FiFlBRzierblR�, €Ies Verl9ält 
Risses zwis€JlgeR €IeFR baR€I blR€I €IBFR Fael;;JBereiel9, 19iRsiel9t1i€J19 €Ier 
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Q8FlsI$lsIl=I� €I8F PF@$8Ss@Fil=ll=lel=l lsIl=I€I PF@$8SS@F8I=1, Ril=lsi€lRtli€lR €IeF ""alsls 
Ralts$i;;IRFlsIl=I�, Ril=lsieRtlieR €I€lF R@€lRs€lRlsIlil=lt€lFI=I€l1=l Mitt€llv€lR€lillsll=l� lsIl=I€I 
Ril=lsieRtlieR €I€lr lsIl=It€lrl=leRm€lris€lR81=1 H@eRseRlsIltäti�k€lit; Ril=lsi€lRtlieR 
€I8S Q€lrlsl$l;lI=l�Sv8FfaRF€lI=lS �ilt § :a 1 KlsIl=IstR@€lRSeRlsIl�€ls€ltE. 

(5� Fi;;Ir sie Oiel=lstalsl$�a�91=1 lsIl=I€I sie liil=lstelllsll=l�s\'@FalslSS€ltzlsll=l�el=l €I€lS 
sem FaeR�8r€lie!;J MlsIsikR@e!;JS€l!;JlsIle €I€lr bll=li'l€lFSität Mi;;Il=Ist€lr iElsI�€l@F€I 
l=I€lt€l1=l ';'1iss€ll=lse!;Jaftli€lRel=l lsIl=I€l l(i;;Il=IstI9Fis€lRel=l PeFs@l=Ials �eltel=l €Iie 
Q8stimmlsll=l�81=1 €I€lS KlsIl=Is1!;J@e!;Jse!;JlsIl�es€ltiE€ls. Fi;;Ir €Ii€l €Iiel=lstF€le!;Jtli 
e!;J€l S1elllsll=l� €I€lS PeFs@l=Ials €Ies FaeR�eFe.ieRs �elt81=1 im O�Fi�el=l €Iie 
Q8stimmlsll=l�81=1 €Iies€ls G8S€ltzes. Oa�9i �ilt iElsIsätElie!;J iElsI €Iel=l all�€l 
m€li1=l91=1 R9�€lII=l: Fi;;Ir PF@$8ss@ril=ll=lel=l lsIl=I€I PF@fii!SS@F€l1=l am Fa61=l�e 
r€li€l!;J MlsIsik!;J@e!;Js€l!;JlsIl€l €I€lF 'Jl=li'l€lrsität Mi;;Il=Ist€lF kSI=II=I€l1=l im Oi€lI=lSt'l€lF 
tFa� �8S@I=I€I€lF€l Re�ellsll=l�€ll=l i;;I�9F €Ii€l Al=lw€ll=l€llsll=l� €I8F all�€lmeil=l€ll=l 
V@Fs€l!;Jriftel=l i;;I�eF �J€l�€ll=ltäti�keit lsIl=I€I S@I=I€I€lrlslFlalsl� �etF@ffel=l weF€I€lI=l. 

(S� Oi8 be!;Jr�€lalslftFa�t€l1=l €I€lS FaeR8€lF€lie!;Js MlsIsiki!;J@€lRSeRlsIl€l sil=l€l als 
s@I€l!;J€l Mit�li8€1€lF €IeF bll=liveFsität M�I=ISt€lF. Si€l !j€lMr€l1=l Ril=lsi€l!;JtIi€l!;J 
€I€lF V€lRretlsll=l� il=l €Iel=l GF€lmiel=l €I€lr GFlsIßße €Ier Mit!jIi€l€leF l=Ia€lR § 11 
A8s . 1 SatE 1 �JF. 2 al=l. I 1=1 1=1 €lr!;Jal 8 €Ii€lS€lF GFlsIßß€l s@II €Ii€l Za!;J1 €I€lF 
b€l!;Jr8ealslftFa�tel=l lsIl=I€I €Ier i;;I8ri�€l1=l VeRF€lteril=ll=l€l1=l lsIl=I€I VeRFeteF €IeF 
Grlslßße l=Ia€lR § 11 .o.8s. 1 Satz 1 �JF. 2 il=l eil=lem al=l!jemessel=l€ll=l VeF 
!;Jältl=lis s1e!;J81=1. Oie Grlsll=l€l@r€ll=llsll=l!j @€I€lr sie Fa€l!;J8eFeie!;Js@F€ll=IlsIl=I!j 
k91=11=1 v@rSeR8l=1, €I9SS sie Mit�li9€19F 1=19€l!;J § 11 .o.�s. 1 SalE 1 �Jr. 2 mit 
€I€ll=l Mit!jli€l€lerl=l 1=1ge!;J § 11 .o.8s. 1 S9lE 1 Nr. :a €lil=l€l !j€lm€lil=lsam€l 
Grlslßß€l 8i1€191=1, wel=ll=l we�el=l iRFer �eFil=l�€l1=l .o.l=liEaRI €Ii€l QiI€llsIl=I� eil=leF 
€li�91=1€l1=l GFlsIßß9 l=IieRt �€lnil€l!;Jt$8Ri�t ist. 

IirsteF A8seRl=littTei l 1 
Rechtsstel lung, Aufgaben, Finanzierung und Steuerung der Hoch

schulen 

§ 2  
Rechtsstellung 

( 1 )  Die Hochschulen nach § 1 ABsAbsatz 2 sind vom Land getrage
ne, rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts. Durch Ge
setz können sie auch in anderer Rechtsform errichtet oder in eine 
andere Rechtsform umgewandelt oder in d ie Trägerschaft einer Stif
tung überführt werden. Sie haben das Recht der Selbstverwaltung im 
Rahmen der Gesetze (Artikel 1 6  A9sAbsatz 1 der Verfassung für 
das Land Nordrhein-Westfalen) . 

. (2) Die Hochschulen nehmen die ihnen obliegenden Aufgaben, die 
eigene, gesetzl ich zugewiesene (§ 76a Absatz 1 )  oder gemein
same (§ 6 Absatz 1 )  Aufgaben sind, als Selbstverwaltungsangele
genheiten wahr. Soweit dieses Gesetz nichts anderes zulässt, erledi
gen sie ihre Aufgaben in Forschung , Entwicklung und Kunst, Lehre 
und Studium in öffentlich-rechtl icher Weise. 

. 

(3) Das Personal steht im Dienst der jeweiligen Hochschule. Die 
Hochschulen besitzen das Recht, Beamte zu haben. Das Land stellt 
nach Maßgabe des Landeshaushalts die Mittel zur Durchführung der 
Aufgaben der Hochschulen bereit. 

(4) Die Hochschulen erlassen d ie zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor
derlichen Ordnungen sowie nach Maßgabe d ieses Gesetzes und 
ausschließlich zur Regelung der dort bestimmten Fälle ihre Grund-
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ordnung. Alle Ordnungen sowie zu veröffentlichenden Beschlüsse 
g ibt d ie Hochschule in einem Verkündungsblatt bekannt, dessen Er
scheinungsweise in der Grundordnung festzulegen ist. Dort regelt sie 
auch das Verfahren und den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Ord
nungen. Prüfungsordnungen sind vor ihrer Veröffentlichung vom Prä
sidium auf ihre Rechtmäßigkeit einschließlich ihrer Vereinbarkeit mit 
dem Hochschu lentwicklungsplan zu überprüfen. 

(5) Die Hochschulen können sich in ihrer Grundordnung eigene Na
men geben und Wappen und S iegel führen; die die Namensgebung 
regelnde Vorschrift der Grundordnung bedarf der Genehmigung 
des Ministeriums. Soweit die Gefahr einer Verwechslung mit der 
Bezeichnung einer Universität nicht gegeben ist, können die Fach
hochschulen zudem eine Bezeichnung führen, d ie anstelle des Be
griffs "Fachhochschule" den Begriff "Hochschule" enthält und d ieser 
oder ihrer gesetzlichen Bezeichnung nach § 1 A8sAbsatz 2 Satz 2 
die Bezeichnung "Hochschu le für angewandte Wissenschaften" oder 
dieser Bezeichnung den Namen ihres Sitzes hinzufügen; zudem 
können sie im internationalen Verkehr diese Bezeichnungen in einer 
fremdsprachigen Übersetzung führen. Hochschulen ohne eigene 
Wappen und Siegel führen das Landeswappen und das kleine Lan
dessiegel. 

(6) Die Hochschulen sind berechtigt, zur Förderung von Forschung 
und Lehre, der Kunst, des Wissenstransfer sowie der Verwertung 
von Forschungsergebnissen Stiftungen des öffentlichen Rechts mit 
eigener Rechtspersönlichkeit durch Ordnung zu errichten, soweit 
zum Erreichen d ieser Zwecke eine unternehmerische Hochschultä
tigkeit nach § 5 A8sAbsatz 7 wirtschaftlich nicht in Betracht kommt. 
In der Stiftung muss die Hochschule einen beherrschenden Einfluss 
besitzen. In der Ordnung sind insbesondere Regelungen zu treffen 
über 
1 .  den Zweck der Stiftung , 
2. ihr Vermögen, 
3. ihre Organe, insbesondere über den Stiftungsvorstand und den 
Stiftungsrat, der die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Füh
rung der Stiftungsgeschäfte durch den Stiftungsvorstand überwacht. 
Für d ie Stiftung gelten h insichtlich der H inwirkungsbefugnis des Prä
sidiums § 1 6  AesAbsatz 3 Satz 1 entsprechend sowie hinsichtlich 
der Befugnisse des Präsidiums § 1 6  A8sAbsatz 3, 4 und 5 Satz 1 bis 
3 mit der Maßgabe entsprechend, dass an die Stelle des Hochschul
rates nach § 1 6  A8sAbsatz 4 Satz 3 der Stiftungsrat tritt. Die Ord
nung kann eine weitergehende Aufsicht des Präsidiums.vorsehen. 
Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht des Ministeriums; § 76 
A8sAbsatz 2 bis 6 gelten entsprechend. § 5 A8sAbsatz 7 Satz 4 gilt 
für die Stiftung entsprechend.  Das Ministerium kann Verwaltungsvor
schriften zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung erlas
sen. 

(7) Das Land überträgt der Universität Köln und der Fachhoch
schule Bonn-Rhein-Sieg die Wahrnehmung der öffentlichen 
Aufgaben an den überlassenen Liegenschaften. Dazu gehören 
die Bauherreneigenschaft und die Verantwortlichkeit für sämtli
che Baumaßnahmen. Dasselbe gilt für die Liegenschaften, die 
sich im Eigentum der Universität Köln  befinden und im Rahmen 
der Aufgaben nach § 3 genutzt werden und mit Mitteln des Lan
des betrieben, baulich unterhalten und weiterentwickelt werden. 
Die Universität Köln  und die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg 
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nehmen die Eigentümerverantwortung für die von ihnen genutz
ten Liegenschaften wahr. Das Ministerium kann hierzu Näheres 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rahmen
vorgaben regeln. 

§ 3  
Aufgaben 

( 1 )  Die Universitäten dienen der Gewinnung wissenschaftlicher Er
kenntnisse sowie der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften 
durch Forschung, Lehre, Studium, Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses und Wissenstransfer (insbesondere wissenschaftliche 
Weiterbildung, Technologietransfer). Sie bereiten auf berufliche Tä
tigkeiten im I n- und Ausland vor, die die Anwendung wissenschaftli
cher Erkenntnisse und Methoden erfordern. Die Universitäten ge
währleisten eine gute wissenschaftliche Praxis. Die Sätze 1 bis 3 
� gelten für d ie Kunst entsprechend,  soweit sie zu den Aufgaben 
der Universitäten gehört. 

(2) Die Fachhochschulen bereiten durch anwendungsbezogene Leh
re und Studium auf berufliche Tätigkeiten im In- und Ausland vor, die 
die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder 
die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern. S ie nehmen 
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, künstlerisch-gestalterische 
Aufgaben sowie Aufgaben des Wissenstransfers (insbesondere wis
senschaftliche Weiterbildung, Technologietransfer) wahr. Absatz 1 
Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Die Hochschulen fördern d ie Entwicklung und den Einsatz des 
Fern- und Verbundstudiums und können dabei und beim Wissens
transfer sich privatrechtlicher Formen bedienen und mit Dritten zu
sammenarbeiten. Die Hochschulen entwickeln Lehrangebote in 
Form elektronischer Information und Kommunikation (online
Le�hrangebote). 

(4) Die Hochschulen fördern bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern in der Hochschule und wirken auf die Beseitigung der 
für Frauen bestehenden Nachteile hin. Bei allen Vorschlägen und 
Entscheidungen sind die geschlechtsspezifischen Auswirkungen zu 
beachten (Gender Mainstreaming). Die Hochschulen tragen der 
Vielfalt ihrer Mitglieder (Diversity Management) sowie den be
rechtigten Interessen ihres Personals auf gute Beschäftigungs
bedingungen angemessen Rechnung. 

(5) Die Hochschulen wirken an der sozialen Förderung der Studie
renden mit. S ie berücksichtigen d ie besonderen Bedürfnisse � 
liierter �FlIiI €l!;;JrsFlis€l!;;J kr9FlI�€lr Studierender und Beschäftigter mit 
Behinderung oder chronischer Erkrankung oder mit Verantwor
tung für nahe Angehörige mit Pflege- oder Unterstützungsbedarf 
sowie mit Kindern. Sie fördern die Vereinbarkeit von Studium, 
Beruf und Erziehung für die Studierenden und Beschäftigten mit 
Kindern, insbesondere durch eine angemessene Betreuung dieser 
Kinder. Sie nehmen die Aufg aben der Berufsbildung nach dem Be
rufsbildungsgesetz wahr. S ie fördern in ihrem Bereich Sport und Kul
tur. 

(6) Die Hochschulen entwickeln ihren Beitrag zu einer nachhal
tigen und friedlichen Welt. Sie sind friedlichen Zielen verpflich-
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tet und kommen ihrer besonderen Verantwortung für eine nach
haltige Entwicklung nach innen und außen nach. Das Nähere zur 
Umsetzung dieses Auftrags regelt die Grundordnung. 

(7) Die Hochschulen fördern die regionale, europäische und in
ternationale Zusammenarbeit, insbesondere im Hochschulbe
reich,  und den Austausch zwischen deutschen und ausländi
schen Hochschulen; s ie berücksichtigen die besonderen Be
dürfnisse ausländischer Studierender. 

(Si) Die Grundordnung kann weitere Hochschulaufgaben vorsehen, 
soweit diese mit den gesetzlich bestimmten Aufgaben zusammen
hängen und deren Erfül lung durch d ie Wahrnehmung der weiteren 
Aufgaben nicht beeinträchtigt wird. 

§ 4  
Freiheit in Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium 

( 1 )  Das Land und die Hochschulen stel len sicher, dass die Mitgl ieder 
der Hochschule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben d ie durch Artikel 5 
A8sAbsatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes und durch d ieses Gesetz 
verbürgten Rechte in Lehre und Forschung wahrnehmen können. Die 
Hochschulen gewährleisten insbesondere d ie Freiheit, wissenschaft
liche Meinungen zu verbreiten und auszutauschen. 

(2) Die Freiheit der Forschung umfasst insbesondere Fragestellung, 
Methodik sowie Bewertung d�s Forschungsergebnisses und seine 
Verbreitung. Die Freiheit der Lehre umfasst insbesondere die Durch
führung von Lehrveranstaltungen im Rahmen der zu erfüllenden 
Lehraufgaben und deren inhaltliche und methodische Gestaltung 
sowie das Recht auf Äußerung wissenschaftl icher oder künstleri
scher Lehrmeinungen. Die Freiheit des Studiums umfasst, unbe- , 
schadet der Studien- und Prüfungsordnungen, insbesondere d ie freie 
Wahl von Lehrveranstaltungen, das Recht, innerhalb eines Studien
ganges Schwerpunkte nach eigener Wahl zu setzen ,  sowie die Erar
beitung und Äußerung wissenschaftlicher oder künstlerischer Mei
nungen auch zu Inhalt, Gestaltung und Durchführung von Lehrveran
staltungen. 

(3) Die Freiheit der Forschung, der Lehre, der Kunstausübung und 
des Studiums entbindet n icht von der Treue zur Verfassung. Ent
scheidungen der zuständigen Hochschulorgane sind zulässig, soweit 
sie sich auf die Organisation des Forschungsbetriebs sowie des 
Lehr- und Studienbetriebs sowie dessen ordnungsgemäße Durchfüh
rung beziehen. Darüber h inaus sind sie zulässig , soweit sie sich auf 
d ie Förderung und Abstimmung von Forschungsvorhaben, d ie Bil
dung von Forschungsschwerpunkten und auf die Bewertung der For
schung gemäß § 7 ASsAbsatz 2, auf die Aufstellung und Einhaltung 
von Studien- und Prüfungsordnungen, die Erfüllung des Weiterbil
dungsauftrages und auf d ie Bewertung der Lehre gemäß § 7 A8sAb
satz 2 sowie auf die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Studi
ums beziehen. Entscheidungen nach den Sätzen 2 und 3 dürfen die 
Freiheit der Forschung und der Lehre n icht beeinträchtigen . Sätze 1 
bis 4 gelten für die Kunst entsprechend. 

(4) Alle an der Hochschule wissenschaftl ich Tätigen sowie die 
Studierenden sind zu wissenschaftl icher Redlichkeit verpflich
tet. Hierzu sind die al lgemein anerkannten Grundsätze guter 
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wissenschaftlicher Praxis einzuhalten. 

§ 5  
Finanzierung und Wirtschaftsführung 

( 1 )  Die staatliche Finanzierung der Hochschulen orientiert sich an 
ihren Aufgaben, den hochschulvertraglich vereinbarten Verpflich
tungen� und den erbrachten Leistungen. 

(2) Die Mittel im Sinne des § 2 A9sAbsatz 3 Satz 3 werden in Form 
von Zuschüssen für den laufenden Betrieb und für Investitionen be
reitEwF V€JFfQ�WRS' gestellt. Die haushaltsrechtliche Behandlung die
ser Zuschüsse und des Körperschaftsvermögens richtet sich aus
schließlich nach dem Hochschulgesetz und den auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Vorschriften. Die Hochschulen führen ihren 
Haushalt auf der Grundlage eines ganzheitlichen Control lings, das 
die Kosten- und Leistungsrechnung , eine Kennzahlsteuerung und ein 
Berichtswesen umfasst. Sie haben ihre Wirtschaftsführung so zu 
planen und durchzuführen , dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben 
gesichert ist. Bei ihrer Wirtschaftsführung berücksichtigen sie den 
Grundsatz der wirtschaftlichen und effektiven Verwendung ihrer Mit
tel. Spätestens m it dem Haushaltsjahr 201 7 folgen die Hoch
schulen in Wirtschaftsführung und Rechnungswesen den Re
geln der doppischen Hochschulrechnungslegung und stellen 
zum Stichtag 1. Januar 201 7 eine Eröffnungsbilanz auf. 

(3) Oi9 ZWSeRQSS9 Ra eR /\esatl 2 fellieR iR €las \l9r�€iS'9R €ler HeeR 
seRwI9, �w €I9� aWeR €li9 eFträ!J9 s@wie €las V9r�€iS'€JR €lBr F9BRtliBR 
wRsBllslstäR€liS'BR !;tift�RS'BR S'9R9FBR. Bis zum 31. Dezember 201 5 
fal len die Zuschüsse nach Absatz 2 in  das Vermögen der Hoch
schule. Ab dem 1 .  Januar 201 6 wird zwischen dem Land und 
den Hochschulen ein Liquiditätsverbund nach Satz 3 hergestellt. 
Bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel wer
den verwahrt und stehen den Hochschulen als Rücklage zur 
Erfül lung ihrer Aufgaben zusätzlich zur Verfügung. Von der Be
reitstel lung von Teilen des Zuschusses nach Absatz 2 kann 
nach Maßgabe von Rahmenvorgaben sowie dann abgesehen 
werden, wen n  eine Hochschule einer Anforderung des Ministe
riums auf Information auf der Grundlage des § 8 oder des § 76 
Absatz 4 ganz oder teilweise nicht nachkommt. 

(4) Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist ein Jahresabschluss zu er
stellen . Seine Prüfung erfolgt nach Maßgabe der Grundordnung der 
Hochschule. Der Hochschulrat erteilt die Entlastung. 

. . 

(5) Die Aufnahme von Krediten zur Deckung der Ausgaben ist nur 
dann zulässig , wenn d ie Hochschule in Wirtschaftsführung und 
Rechnungswesen kaufmännischen Grundsätzen folgt und ein testier
ter Jahresabschluss vorliegt. Die Kredite dürfen insgesamt den vom 
Ministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium festgeleg
ten Kreditrahmen nicht überschreiten. Aus Kreditgeschäften der 
Hochschule kann das Land nicht verpflichtet werden. Sätze 1 bis 3 
gelten entsprechend für die Übernahme von Bürgschaften und Ga
rantien .  

(6) Das Ministerium bestellt im Einvernehmen mit dem Finanzminis
terium im Falle der eingetretenen oder drohenden Zahlungsunfähig
keit der Hochschule eine staatl iche Beauftragte oder einen staatli
chen Beauftragten oder mehrere staatl iche Beauftragte, die die Be-
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fugnisse der G remien, einzelner Mitglieder von Gremien oder von 
Funktionsträgerinnen oder Funktionsträgern der Hochschule an de
ren Stelle ausüben; das G leiche gi lt im Falle der eingetretenen Zah
lungsunfähigkeit auf Antrag eines Gläubigers. Der Hochschule steht 
hinsichtlich der Bestel lung ein Anhörungsrecht zu. Das Ministerium 
kann im Einvernehmen mit dem Finanzministerium der Hochschule 
im Falle ihrer drohenden oder eingetretenen Zahlungsunfähigkeit als 
verbindlichen Rahmen für ihre Wirtschaftsführung auch ein Haus
haltssicherungskonzept vorgeben, welches dem Ziel dient, im Rah
men einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauerhafte 
Leistungsfähigkeit der Hochschule zu erreichen; im Falle einer derar
tigen Vorgabe kann auf d ie Bestellung nach Satz 1 verzichtet wer
den. Wird die Hochschule zahlungsunfähig, haftet das Land für die 
Forderungen der Beamtinnen und Beamten aus Besoldung, Versor
gung und sonstigen Leistungen, die d ie Hochschule ihren Beamtin
nen und Beamten zu erbringen hat. Das Gleiche g i lt hinsichtlich der 
Lohn-, Gehalts- oder Vergütungsforderungen der Personen, die am . 

1 .  Januar 2007 an der Hochschule beschäftigt waren oder ausgebil
det wurden. Soweit das Land Forderungen im Sinne der Sätze 4 und 
5 befriedigt, gehen sie auf das Land über. Die Maßnahmen nach den 
Sätzen 1 und 3 werden durch die Haftung nach den Sätzen 4 und 5 
nicht ausgeschlossen. Wird die Hochschule zahlungsunfähig, stellt 
das Land zudem sicher, dass ihre Studierenden ihr Studium beenden 
können. 

(7) Die Hochschulen dürfen ungeachtet der Rechtsform wirtschaftli
che Unternehmen nur errichten, übernehmen, wesentlich erweitern 
oder sich daran beteil igen (unternehmerische Hochschultätigkeit) , 
wenn 

1 .  Zwecke von Forschung und Lehre, des Wissenstransfer, der Ver
wertung von Forschungsergebnissen oder sonstige Zwecke im Um
feld der Aufgaben nach § 3 d ies rechtfertigen, 

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen 
Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Hochschule und zum voraus
sichtlichen Bedarf steht, 

3. die Hochschule einen angemessenen Einfluss in den Organen des 
Unternehmens erhält und 

4. die Einlage aus freien Rücklagen der Hochschule erfolgt und die 
Ein lageverpfl ichtung und die Haftung der Hochschule auf einen be
stimmten und ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag be
grenzt werden. 

Eine unternehmerische Hochschultätigkeit für sonstige Zwecke im 
Umfeld der Aufgaben nach § 3 ist darüber hinaus nur zulässig, wenn 
d ieser Zweck durch andere Unternehmen nicht ebenso gut und wirt
schaftlich erfüllt werden kann. Die unternehmerische Hochschultätig
keit muss darauf gerichtet sein, dass der Zweck nach Satz 1 Num
mer 1 erfü llt wird. Die haushaltsrechtliche Behandlung der unterneh
merischen Hochschultätigkeit richtet sich ausschließlich nach dem 
Hochschulgesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Vorschriften; Absatz 9 Satz 3 g ilt entsprechend. Gehört der Hoch
schule oder d ieser zusammen mit einer oder mehreren juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts d ie Mehrheit der Anteile, werden 
der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Wirtschaftsführung von 
einer Wirtschaftsprüferin oder einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Die 
Prüfung erfolgt auch nach den für d ie Beteiligung der Gebietskörper-
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· schaften an privatrechtlichen Unternehmen geltenden besonderen 
Prüfungsbestimmungen des § 53 AbsAbsatz 1 des Haushaltsgrund
sätzegesetzes. 

(8) Das Ministerium entwickelt ein Reformmodell der staatlichen 
Finanzierung der Hochschulen im Sinne einer strategischen 
Budgetierung. Es kann zur eigenverantwortlichen Steuerung der 
Hochschulen mit dem Ziel der Stärkung ihrer Leistungsfähigkeit 
für die Hochschulen durch Rechtsverordnung anordnen, das 
Reformmodell im Sinne des Satzes 1 · zu erproben. !asi Bsr ',lsFtsi 
h;iFl� €Isr li!iFlFl8RFFlSFl 81;lS €IsFl �tl;l€lisFlBsiträ�sFl k'@FlFlSFl €Iis VsFtrsts 
riFlFlsFl I;lFl€l VsFtrstsr €Isr Crl;lßßs €Isr �tl;l€lisrsFl€lsFl iFFl �SFl8t RiFlsieRt 
lieR €Isr VeFteill;lFl� €Isr li!iFlAaRFFlsFl Bl;lreR €las Präsi€lil;lFFl I;lFl€l €Iie Vsr 
trstsriFlFlsFl I;lFl€l V8Ftrster €Isr Crl;lßß8 €Isr �tl;l€lisreFl€lsFl iFFl J;8eRBs 
rsieRsr8t RiFlSieRtiieR €Isr ',lsFtsiII;lFl� BSS €ISFFl J;8eRBersieR i1:1;l�s'Nis 
SSFlSFl AFltsils €Isr li!iFlFl8RFFlSFl €Il;lreR €Iis OSlE8FliFl €lBer €ISFl OSlE8Fl 
Ii!FFlß�RII;lFl�sFl I;lFl€l �tElIII;lFl�FlaRFFleFl 8B�eBeFl. 

(9) Das Ministerium regelt durch Rechtsverordnung im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium das Nähere zur haushaltrechtlichen Be
handlung der staatl ichen Zuschüsse und des Hochschulvermögens, 
zur Aufnahme von Krediten, der Übernahme von Bürgschaften und 
Garantien sowie für den Fall der d rohenden oder eingetretenen Zah
lungsunfähigkeit. Zu dieser Rechtsverordnung erlässt das Minis
terium im .Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium srlässt €I8S 
MiFlistsril;lFFl Rahmenvorgaben Vel"V/8ItI;lFl�SV€lrSeRriftsFl zur Wirt
schaftsführung und zum Rechnungswesen,  zum Nachweis der sach
gerechten VerWendung der Mittel sowie zum Jahresabschluss. Der 
Landesrechnungshof prüft die Wirtschaftsführung. 

§ 6  
�isl I;lFlB bsistI;lFl�sversiFlB8rI;lFl�sFlEntwicklungsplanung des 

Hochschulwesens; Hochschulverträge; 
Rahmenvorgaben 

(1 ) Die Entwicklungsplanung des Hochschulwesens ist eine ge
meinsame Aufgabe des Ministeriums und der Hochschulen in 
der Gesamtverantwortung des Landes. Diese Entwicklungspla
nung dient insbesondere der Sicherstel lung eines überregional 
abgestimmten Angebots an Hochschuleinrichtungen und Leis
tungsangeboten sowie einer ausgewogenen Fächervielfalt und 
besteht aus dem Landeshochschulentwicklungsplan und den 
einzelnen Hochschulentwicklungsplänen. 

(�2) Zur Steuerung des Hochschulwesens beschl ießt sFltwiekslt das 
Ministerium baFl€l str8ts�is€lR9 �iele auf der Grundlage vom Land
tag gebi l l igter Planungsgrundsätze den Landeshochschulent
wicklungsplan und kommt damit der � Verantwortung des 
Landes für ein angemessenes Angebot an Hochschulleistungen 
nach. Gegenstand des Landeshochschu lentwicklungsplans 
können insbesondere Planungen betreffend ein überregional 
abgestimmtes und regional ausgewogenes Leistungsangebot, 
eine ausgewogene Fächervielfalt, die Studiennachfrage sowie 
die Auslastung der Kapazitäten seinAl;lf €Isr Cr1;lFl€l18�s €Iisssr str8 
te�is8R8Fl �i8ls werBeFl €Iis R€leRS8RI;lI�Bsr�rsifsFl€lsFl JOil;l�8BSFlvSFtsi 
I!;iFl�SFl I;lFl€l 5eRVlsrßI;lFlIEtssti1:!;iFl�SFl !;iFl€l €Iie R€leRS8RI;lliFl€livi€ll;leile 
Pr9filBiI€lI;lFl� 8B�sstiFFlFFlt. Für die Hochschulentwicklungsplanung 
ist der Landeshochschulentwicklungsplan verbindlich; die Ent-
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wicklung des Landeshochschulentwicklungsplans berücksich
tigt die Hochschulentwicklungspläne der Hochschulen (Gegens
tromprinzip). Oie !=I€HlRSeRwleR gewäRFleisteR geFReiRSaFR FRit €Ier 
b9R€lesFegieFlsIRg eiRe beRFeF9ws8il€lWRg, €Iie €Iie �e€lblFfRisse €Ier 
5eRwieR 8erblel�sieRtigt 

(�3) Das Min isterium schließt mit jeder Hochschule nach Maßgabe 
des Haushalts für mehrere Jahre geltende Hochschulverträge 
V€lr€liR8arwRg€lR mr FR€lRrer€l JaRr€l bl8€lF strategiseR€l 5Rtwi61�llsIRgS 
i!:i€ll€l s@wi€l 1�@RI'ir€lte bsistwRgSi!:i€lle. In den Hochschulverträgen 
werden vereinbart insbesondere 
a) messbare und überprüfbare strategische Entwicklungsziele, 
b) konkrete Leistungsziele oder konkrete finanziell dotierte Leis
tungen, 
c) Maßnahmen und Entscheidungen auf dem Gebiet der Organi
sation der Lehre und der Studienreform, d ie den spezifischen 
Aufgabenbereich und das wissenschaftliche oder künstlerische 
Profil der jeweiligen Hochschule in besonderer Weise deutlich 
werden lassen, 
d) das Verfahren zur Feststellung des Standes der Umsetzung 
des Hochschulvertrages und 
e) die FQlgen bei Nichterreichen hochschulvertraglicher Verein
barungen. 
Nach Maßgabe des Haushalts beinhalten die � Hochschulver
trägeZiel WR€I beistwRgsV€lF€liR8aFwRgeR 8€liRRalteR auch Festlegun
gen über die Finanzierung der Hochschulen, insbesondere hin
sichtlich des Ihnen für die Erfül lung konkreter Leistungen ge
währten Teils des LandeszuschussesRaeR Maßga8€l €Ies !=Iaws 
RaIts; insbesondere kann ein Teil des Landeszuschusses an die 
Hochschulen nach Maßgabe des Erreichens der hochschulver
traglichen Vereinbarungen€leF Zi€lleFFeieRwRg zur Verfügung gestellt 
werden . Der Inhalt des Hochschulvertrags ist bei der Fortschrei
bung des Hochschulentwicklungsplans zu berücksichtigen. Der 
Abschluss des Hochschulvertrags €IeF V€lreiR89FwRg unterliegt sei
tens des Ministeriums den haushaltsrechtlichen Bestimmungen. 

(�) Wenn und soweit ein Hochschulvertrag eiRe Zi€ll WR€I beis 
tWRgsv€lreiR89FlsIRg nicht zustande kommt, kann das Ministerium nach 
Anhörung der Hochschule WR€I iFR �€lR€lRFR€lR FRit €I€lFR !=I@€lRS€lRWlrat 
VorgabenZiel'l@rg98€lR zu den von der Hochschule zu erbringenden 
Leistungen festlegen, sofern dies zur Sicherstellung der b:9R€lesver 
aRw,'9rtwRgVerantwortung des Landes, insbesondere eines ange
messenen Studienangebotes erforderlich ist. 

(5) Das Ministerium kann im Bereich der Personalverwaltung, 
der Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten, des Gebühren-, 
Kassen- und Rechnungswesens sowie der Aufgaben der Be
rufsbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (Bereich zugewie
sener Aufgaben nach § 76a Absatz 1 )  Regelungen treffen, die 
al lgemein für Hochschulen in der Trägerschaft des Landes und 
nicht nur für den Einzelfal l  gelten (Rahmenvorgaben) ;  Rahmen
vorgaben sind für diese Hochschulen verbindlich. Der Erlass 
von Rahmenvorgaben steht ausschließlich im öffentl ichen Inte
resse. 

§ 7  
Qualitätssicherung durch Akkreditierung und Evaluation 
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( 1 )  Die Studiengänge sind nach den geltenden Regelungen zu ak
kreditieren und zu reakkreditieren. Die Aufnahme des Studien be-

, triebs setzt den erfolgreichen Abschluss der Akkreditierung voraus; 
die aus dem Akkreditierungsverfahren resultierenden Auflagen sind 
umzusetzen. Die Akkreditierung erfolgt durch Agenturen im Sinne 
des § 7a , �ie il=lr€lrl!1€litl!1 8Id�re�iti€lrt 'N9r�el9 l!1il9�. Ausnahmen von den 
Sätzen 1 bis 3 bedürfen der Genehmigung durch das Ministerium. 

(2) Zur Qualitätsentwicklung und -sicherung überprüfen und bewer
ten die Hochschulen regelmäßig die Erfül lung ihrer Aufgaben, insbe
sondere im Bereich der Lehre und im Hinblick auf den Studiener
folg. Die Evaluationsverfahren regeln die Hochschulen in Ordnun
gen, die auch Bestimmungen über Art, Umfang und Behandlung der 
zu erhebenden, zu verarbeitenden und zu veröffentlichenden perso
nenbezogenen Daten der Mitg lieder und Angehörigen enthalten, die 
zur Bewertung notwendig sind. Die Evaluation soll auf der Basis ge
schlechtsdifferenzierter Daten erfolgen. Die Ergebnisse der Evaluati
on sind zu veröffentlichen. 

(3) Das Ministerium kann hochschulübergreifende, verg leichende 
Begutachtungen der Qualitätssicherungssysteme der Hochschulen 
(1I9f9rfl9€l� P€l€lr Re\li€l';'i� sowie Struktur- und Forschungsevaluationen 
veranlassen. Die Evaluationsberichte werden veröffentlicht. 

(4) Alle Mitg lieder und Angehörigen der Hochschule haben die 
Pfl icht, an Akkreditierung und Evaluation im erforderlichen Umfang 
mitzuwirken. 

§ 7a 
Rechtsstel lung der Akkreditierungsagenturen 

( 1 )  Akkreditierungsagenturen im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 3 
müssen im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes zur 
Errichtung einer Stiftung "Stiftung zur Akkreditierung von Stu
diengängen in Deutschland" vom 1 5. Februar 2005 (GV. NRW. S. 
45), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1 3. August 
2008 (GV. NRW. S. 1 95) geändert worden ist, akkreditiert worden 
sein .  Wenn eine akkreditierte Agentur eine Akkreditierung im 
Sinne des § 7 Absatz 1 durchführt, gi lt sie insoweit als vom Mi
nisterium mit der Durchführung dieser Akkreditierung beliehen. 

(2) Bei der Durchführung einer Akkreditierung im Sinne des § 7 
Absatz 1 unterstehen die Akkreditierungsagenturen der Rechts
aufsicht des Ministeriums. § 76 Absatz 2 bis 6 g i lt entsprechend. 

§ 8  
Berichtswesen, Datenschutz, Datenverarbeitung 

( 1 )  Das Ministerium kann insbesondere für Zwecke des Controllings, 
der Finanzierung, der Planung, der Evaluierung und der Statistik 
anonymisierte Daten bei den Hochschulen anfordern. Personenbe
zogene Daten der Studierenden und des Hochschulpersonals dürfen 
nach Maßgabe des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen an
gefordert werden. § 76 A&sAbsatz 4 bleibt jeweils unberührt. 

(2) Daten, d ie Hochschulen an andere Einrichtungen übermitteln, und 
Daten mit Hochschu lbezug, die andere Einrichtungen des Landes, 
insbesondere Staatliche Prüfungsämter, direkt erheben, sind auf An-
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forderung auch dem Ministerium zur Verfügung zu stel len. Soweit d ie 
Daten an Einrichtungen des Landes übermittelt werden und dort be
arbeitet oder aufbereitet werden, sind d ie diesbezüglichen Ergebnis
se von diesen Einrichtungen ebenfalls uneingeschränkt und, soweit 
der Bearbeitung kein besonderer Auftrag des Ministeriums zugrunde 
lag , kostenfrei dem Ministerium zur Verfügung zu stellen. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Das Ministerium ist berechtigt, von den Hochschulen oder ande
ren Einrichtungen nach Absatz 1 bis 2 zur Verfügung gestellte Daten 
selbst oder durch Beauftragte weiterzuverarbeiten. 

(4) Zur Berechnung und Festlegung von Aufnahmekapazitäten und 
zu allgemeinen Planungszwecken kann das Ministerium von den 
Hochschulen insbesondere Daten zum Lehrangebot und zur Lehr
nachfrage anfordern. Das Nähere kann das Ministerium durch 
Rechtsverordnung regeln; diese kann insbesondere Vorgaben für d ie 
Bestimmung des Lehrangebots und der Lehrnachfrage, für d ie Be
rechnung der Aufnahmekapazität und für das übrige Verfahren ent
halten. 

(5) Die Hochschulen dürfen personenbezogene Daten ihrer 
ehemaligen Mitgl ieder und Angehörigen nutzen, soweit dies 
zum Zwecke der Befragung im Rahmen der Qual itätssicherung 
und von Evaluationen nach § 7 Absatz 2 oder zur Pflege der 
Verbindung m it diesen Personen erforderlich ist und d iese n icht 
widersprechen. 

(65) Im Übrigen gelten d ie allgemeinen datenschutzrechtlichen Vor
schriften. 

Zweiter AbssRFlittTei i 2 
Mitg liedschaft und Mitwirkung 

§ 9  
Mitgl ieder und Angehörige 

( 1 )  Mitglieder der Hochschule sind die Mitglieder des Präsidiums und 
des Hochschulrates, die Dekaninnen �und die Dekane, das � 
nicht nur vorübergehend oder gastweise mit seinem beruflichen 
Schwerpunkt an ihr R9lslj3tbeFeiflisR tätige Hochschulpersonal, die 
außerplanmäßigen Professorinnen und Professoren, die Hono
rarprofessorinnen und Honorarprofessoren, d ie Privatdozentin
nen und Privatdozenten, die Doktorandinnen und Doktoranden und 
die eingeschriebenen Studierenden. Soweit außerplanmäßige Pro
fessorinnen und Professoren, Honorarprofessorinnen und Ho
norarprofessoren, Privatdozentin nen und Privatdozenten n icht 
zugleich aus anderen Gründen Mitgl ieder der HochsChule sind,  

. nehmen sie an Wahlen n icht tei l . 

(2) Einer Person, die d ie Einstellungsvoraussetzungen einer Profes
sorin oder eines Professors nach § 36 erfüllt, kann d ie Hochschule 
die mitgliedschaftl iche Rechtsstellung einer Professorin oder eines 
Professors einräumen, wenn si@diese Aufgaben der Hochschu le in 
Forschung und Lehre selbständig wahrn immt. Ist diese Person au
ßerhalb der Hochschule tätig, wird h ierdurch kein Dienstverhältnis 
begründet. 
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(3) Professorenvertreterinnen oder Professorenvertreter (§ 39 A68-
Absatz 2) und Professorinnen oder Professoren, die an der Hoch
schule Lehrveranstaltungen mit einem Anteil ihrer Lehrverpflichtun
gen gemäß § 35 A8sAbsatz 2 Satz 4 abhalten, nehmen die mit der 
Aufgabe verbundenen Rechte und Pflichten eines Mitglieds wahr. Sie 
nehmen an Wahlen nicht teil .  

(4) Sofern sie n icht Mitgl ieder nach den Absätzen 1 oder 2 sind, 
gehören der Hochschule an ohne� Mitglieder zu sein, �€lRef€lR 
9€lf 1=19BRSBR!sII€l die nebenberuflichen Professorinnen und Professo
ren, die entpfl ichteten oder in den Ruhestand versetzten Professorin
nen und Professoren, €li€l e!slß€lFßleRfRäßi�€lR PF9f€lss9riRR€lR fslR€l 
Pf9f€lsS9F€lR, €li€l 1=19R9f8FßF9f€lss9FiRR€lR fslR€l 1=l9R9F8FßF9f€lSS9F€lR, 
die nebenberuflich, vorübergehend oder gastweise an der Hochschu
le Tätigen, 9i€l PFiv8t99ii!:€lRtiRR€lR !sIR9 PFivet€l9ii!:€lRt€lR !sIR9 d ie wis
senschaftlichen Hilfskräfte, S9f€lFR si€l RiBRt Mit�li€l9€lF ReBR €l€lR AB 
Sätii!:€lR 1 99€lF 2 siR€l, die Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, Eh
rensenatorinnen und Ehrensenatoren sowie d ie Zweithörerinnen und 
Zweithörer und Gasthörerinnen und Gasthörer. Sie nehmen an Wah
len nicht teil. Die Grundordnung kann weitere Personen, insbesonde
re ehemalige Studierende, zu Angehörigen bestimmen. 

§ 1 0  
Rechte und Pfl ichten der Mitglieder und Angehörigen 

( 1 )  Die Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Hochschule gehört zu 
den Rechten und Pflichten qer Mitglieder. Die Übernahme einer 
Funktion in der Selbstverwaltung kann nur aus wichtigem Grund ab
gelehnt werden. IiRtSßf€lBR€lRgeS �ilt fQf 9€lRDer Rücktritt kann eben
fal ls nur aus wichtigem Grund erfolgen. Die Inhaberinnen und 
Inhaber von Ämtern oder Funktionen in der Selbstverwaltung mit 
Leitungsfunktion sind im Falle ihres Rücktritts oder nach Ablauf oder 
nach einer sonstigen Beendigung ihrer Amtszeit verpflichtet, ihr Amt 
oder ihre Funktion bis zur Ernennung oder Bestellung einer Nachfol
gerin oder eines Nachfolgers weiterzuführen, es sei denn, das Gre
mium, welches sie oder ihn gewählt hat, bittet darum, von der Weiter
führung abzusehen. Die Tätigkeit in der Selbstverwaltung ist ehren
amtlich, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Während 
einer Beurlaubung für mehr als sechs Monate ruhen die Mitglied
schaftsrechte und -pflichten. Bei der Beurlaubung von Professorin
nen und Professoren für die Tätigkeit an außerhalb der Hochschule 
stehenden Forschungseinrichtungen bleiben deren Mitgliedschafts
rechte mit Ausnahme des Wahl rechts bestehen. 

(2) Die Mitglieder der Hochschule dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der . 
Selbstverwaltung nicht benachteiligt werden. Die gewählten Mitg l ie
der sind als solche an Weisungen nicht gebunden. Mitglieder der 
Hochschule, die Aufgaben der Personalvertretung wahrnehmen, 
können nicht d ie Funktion der Gleichstellungsbeauftragten wahrneh
men; im Senat oder im Fachbereichsrat haben sie in Personalange
legenheiten kein Stimmrecht. Mitg lieder des Hochschulrates können 
nicht Mitglieder des Präsidiums, des Senats oder des Fachbereichs
rates sein oder die Funktion der Dekanin oder des Dekans wahr
nehmen. Mitglieder des Präsidiums können nicht die Funktion der 
Dekanin oder des Dekans wahrnehmen. 

(3) Die Mitglieder der Hochschule sind zur Verschwiegenheit in An
gelegenheiten verpflichtet, d ie ihnen als Trägerin oder Träger eines 
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Amtes oder einer Funktion bekannt geworden sind und deren Ver
traulichkeit sich aus Rechtsvorschriften, auf Grund besonderer Be
schlussfassung des zuständigen Gremiums oder aus der Natur des 
Gegenstandes ergibt. 

(4) Die Rechte und Pfl ichten der Angehörigen der Hochschule regelt 
die Hochschule. Die Grundordnung kann bestimmen, dass sich 
Hochschulmitglieder der G ruppen nach § 1 1  A8sAbsatz 1 zur Wahr
nehmung ihrer Angelegenheiten zusammenschließen und Spreche-
rinnen oder Sprecher wählen. 

. 

(5) Verletzen Mitglieder oder Angehörige der Hochschule ihre Pflich
ten nach den Absätzen 3 oder 4, kann d ie Hochschule Maßnahmen 
zur Wiederherstellung der Ordnung treffen. Das Nähere regelt die 
Hochschule durch eine Ordnung. 

§ 1 1  
Zusammensetzung der Gremien 

( 1 )  Fur d ie Vertretung in den Gremien bilden 

1 .  die Professorinnen und Professoren, Juniorprofessorinnen und 
Juniorprofessoren (Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch
schullehrer), 

2. die wissenschaftlichen und künstlerischen M itarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an Universitäten und an FachhoChschulen sowie die 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben (Gruppe der akademischen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter) , 

3. die w€lit€lF€lR Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und 
Verwaltung sowie die mit ihrem berufl ichen Schwerpunkt � 
B€lr�fli6R an der Hochschule tätigen Personen mit ärztlichen, zahn
ärztl ichen oder tierärztlichen Aufgaben, die auf Grund ihrer d ienst
rechtlichen Stellung n icht zur Gruppe nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 
zählen (Gruppe der ..... €lit€lF€lR Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Technik und Verwaltung) und 

4. die Doktorandinnen und Doktoranden, soweit sie nicht Beschäftig
te im Sinne von Nummer 2 oder 3 sind , und 'die Studierenden (Grup
pe der Studierenden) 

jeweils eine G ruppe. Soweit in einem Gremium als Vertreterinnen 
und Vertreter der Gruppe nach Satz 1 Nummer 2 ausschließlich 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben und wissenschaftliche Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter an Fachhochschulen vertreten sein können, 
soll die Zahl der jeweil igen Vertreterinnen und Vertreter in einem an
gemessenen Verhältnis stehen. Die Grundordnung kann die Bil
dung einer G ruppe der Doktorandinnen und Doktoranden für 
Fachbereiche oder für Organisationseinheiten im Sinne des § 26 
Absatz 5 vorsehen; wenn und soweit d ie G rundordnung eine 
derartige Bi ldung vorsieht, gelten Absatz 2 Satz 1 mit der Maß
gabe, dass eine Vertretung der fünf Mitgl iedergruppen jeweils 
erforderlich ist, § 26 Absatz 4 mit der Maßgabe, dass die Dokto
rand innen und Doktoranden Mitglied des Fachbereichs werden, 
bei dem das Promotionsstud ium durchgeführt wird, sowie § 27 
Absatz 6 mit der Maßgabe, dass die Amtszeit für ein Mitgl ied aus 
der Gruppe der Doktorandinnen und Doktoranden ein Jahr be
trägt. 
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(2) Soweit dieses Gesetz keine andere Regelung enthält, müssen in 
den Gremien mit Entscheidungsbefugnissen al le Mitgliedergruppen 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 vertreten sein; sie wirken nach 
Maßgabe des Satzes 2 g rundsätzlich stimmberechtigt an den Ent
scheidungen der Gremien mit. Art l;IA8 U�f.aF'l� 8sr Mitwirkl;lF'l� 8€lr 
siAi!lslF'l9F'1 Mit�1i989r�rl;l��9F'1 l;IA8 iF'lF'l9FRsiB 8i989r Mit�1i9€19r�rl;l��sF'I 
€lsr 1e1geR8eRl;IIs s9wis €lis i!l9RI€lF'l�äßi�€l Zl;lS9��€lF'lSsti!lWF'I� €I€lr 
GFs�isF'l Bssti��sF'l sieR F'lgeR €lsr€lA Al;I�9BS s9wi€l F'lSeR €lSF fSeRli 
eRSF'l Glis€lsFl;IF'I� €lsr J:.:IgeRseRl;Ils WF'I€I €I€lF QwslifilEsti9F'1, �wF'lldi9F'1, 
V9rsAtw9rtWF'I� l;IA8 B€ltF9ffsF'lR9it €l9F Mit�li9€19r €l9r 1e1geRseRwl9; €li9 
GFl;IF'I€l9r€lF'lWF'l� IESF'IF'I €lis Bil€ll;lF'l� V9F'1 UF'lt9r�FWp�9F'1 'J9FSSR9F'1. In  
Gremien mit Entscheidungsbefugnissen in Angelegenheiten, d ie die 
Lehre mit Ausnahme ihrer Bewertung (§ 7 A@sAbsatz 2) unmittelbar 
betreffen, verfügen die Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 mindestens über die Hälfte der 
Stimmen, in Angelegenheiten, die die Forschung, Kunst und Beru
fung von Professorinnen und Professoren unmittelbar betreffen, über 
die Mehrheit der Stimmen; in Gremien mit Beratungsbefugnissen 
bedarf es dieser Stimrnenverhältnisse in der Regel nicht. Soweit die
ses Gesetz nichts anderes bestimmt, sind die entsprechenden Rege
lungen durch die Grundordnung oder nach Maßgabe der Grundord
nung zu treffen. 

(3) In Angelegenheiten der Lehre, Forschung und Kunst mit Aus
nahme der Berufung von Professorinnen und Professoren haben die 
einem Gremium angehörenden Mitglieder der Gruppe der W€lit9F9F'1 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung Stimm
recht, soweit sie entsprechende Funktionen in der Hochschule wahr
nehmen und über besondere Erfahrungen im jeweiligen Bereich ver
fügen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 ent
scheidet d ie oder der Vorsitzende des Gremiums zu Beginn der 
Amtszeit des Gremienmitgliedes und in Zweifelsfäl len das Präsidium. 

§ 1 1a 
Gewährleistung einer qual ifizierten Mitbestimmung 

in  der Hochschule 

(1 ) Art und Umfang der Mitwirkung der einzelnen Mitgl ieder
gruppen und innerhalb d ieser Mitgliedergruppen der Hochschu
le sowie die zahlenmäßige Zusammensetzung der Gremien be
stimmen sich nach deren Aufgabe sowie nach der fachl ichen 
Gliederung der Hochschu le und der Qual ifikation, Funktion, 
Verantwortung und Betroffenheit der Mitglieder der Hochschule; 
d ie Grundordnung kann d ie Bi ldung von Untergruppen vorse
hen. 

(2) Die Hochschule stellt eine Berücksichtigung der Interessen 
der Mitglieder der G ruppen nach § 1 1  Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
bis 4 und Satz 3 bei den Beratungen und Entscheidungen des 
Senats im Rahmen seiner Aufgaben und Befugnisse angemes
sen sicher. Die entsprechenden Regelungen zur Erreichung des 
Ziels nach Satz 1 trifft die Hochschule in ihrer Grundordnung; § 
1 1  Absatz 2 Satz 2 g i lt entsprechend . 

. (3) Regelungen der G rundordnung nach Absatz 2 bedürfen der 
Genehmigung des\ Min isteriums; die Genehmigung kann mit 
einer Nebenbestimm ung im Sinne des § 36 Absatz 2 Verwal
tungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen ver-
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bunden werden. Sie kann versagt werden, wenn die Regelung 
gegen Rechtsvorschriften verstößt oder das Erreichen von stra
tegischen Zielen des Landes gefährdet. Der Entwurf von Rege
lungen nach Absatz 2 kann auch Gegenstand von Hochschul
verträgen sein; in diesem Falle finden die Sätze 1 und 2 keine 
Anwendung. Das Ministerium stellt fest, ob die auf der Grundla
ge des Hochschulvertrags getroffene Regelung der Grundord
nung gegen Rechtsvorschriften verstößt oder das Erreichen von 
strategischen Zielen des Landes gefährdet; ist ein derartiger 
Verstoß oder eine derartige Gefährdung festgestellt, l iegt keine 
Regelung im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 vor. 

§ 1 1 b  
M itgl iederin itiative 

(1 ) Die Grundordnung kann vorsehen, dass Mitg l ieder der Hoch
schule beantragen können, dass über eine bestimmte Angele
genheit, für die ein Organ der Hochschule oder des Fachbe
reichs oder die Kommission nach § 28 Absatz 8 gesetzlich zu
ständig sind, d as zuständige Organ berät und entscheidet oder 
die Kommission eine Empfehlung abgibt (Mitgl iederinitiative). 

(2) Der Antrag muss schriftl ich eingereicht werden und ist nur 
zulässig, wen n  nicht in derselben Angelegenheit innerhalb der 
letzten zwölf Monate bereits ein Antrag gestel lt wurde. Er muss 
ein bestimmtes Begehr sowie eine Begründung enthalten. Er 
muss bis zu drei Mitglieder der Hochschule benennen, d ie be
rechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten .  Die Hochschu
le ist in den G renzen ihrer Verwaltungskraft und der Notwendig
keit ihren Mitgl iedern bei der Einleitung einer Mitgliederin itiative 
behi lflich. 

I 

(3) Der Antrag muss von m indestens vier Prozent der Mitg lieder 
der Hochschule oder des Fachbereichs oder von mindestens 
drei Prozent der Mitg l ieder der Gruppe der Studierenden der 
Hochschule oder des Fachbereichs unterzeichnet sein.  Jede 
Liste mit Unterzeichnungen muss den vol len Wortlaut des An
trags enthalten. Eintragungen, welche d ie unterzeichnende Per
son nach Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift oder 
Immatrikulationsnummer nicht zweifelsfrei erkennen lassen, 
sind ungültig. Die Angaben werden von der Hochschule geprüft. 

(4) Das Nähere zur Mitgl iederin itiative regelt die Hochschule in 
ihrer Wahlordnung. Die Hochschule kann in ihrer Wahlordnung 
von den Vorgaben der Absätze 1 bis 3 abweichen, soweit die 
Durchführung der M itgl iederinitiative dadurch erleichtert wird. 

§ 1 1 c  
Geschlechtergerechte Zusammensetzung von Gremien 

( 1 )  Die Gremien der Hochschule müssen gesch lechtsparitätisch 
besetzt werden, es sei denn, im Einzelfa l l  liegt eine sach lich be
gründete Ausnahme vor. Bei der Aufstel lung von Listen und 
Kandidaturen für Wahlgremien soll auf d ie paritätische Reprä
sentanz geachtet werden .  § 21 Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt. 

(2) Werden bei mehreren Hochschulen Gremien gebildet oder 
wiederbesetzt, m üssen d ie entsendenden Hochschulen ebenso 
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viele Frauen wie Männer benennen, es sei denn, im Einzelfal l  
l iegt eine sachlich begründete Ausnahme vor. Besteht das Be
nennungsrecht nur für eine Person, müssen Frauen und Männer 
alternierend berücksichtigt werden, es sei denn, im Einzelfal l  
l iegt eine sachlich begründete Ausnahme vor. Bei ungerader 
Personenzah l  gi lt Satz 2 entsprechend für die letzte Position. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten für die Begründung der Mitgliedschaft in 
einem Gremium durch Berufungsakt einer Hochschule entspre
chend. Weitergehende Vorschriften bleiben unberührt. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Entsendung von Vertrete
rinnen und Vertretern durch Hochschulen in Gremien außerhalb 
des Geltungsbereiches d ieses Gesetzes. 

(4) Die Ausnahmegründe für ein Abweichen von den Bestim
mungen zur Gremienbesetzung sind in dem einzelnen Abwei
chungsfall aktenkundig zu machen. Sind d ie Ausnahmegründe 
im Falle der Gremienbesetzung nach Absatz 1 n icht aktenkundig 
gemacht worden, ist das jeweil ige Gremium unverzügl ich aufzu
lösen und neu zu bilden. Sind die Ausnahmegründe im Falle der 
Benennung nach Absatz 2 nicht aktenkundig gemacht worden, 
hat eine den Anforderungen des Absatzes 2 genügende Benen
nung unverzügl ich zu erfolgen; m it der Benennung wird die Be
nennung der zuvor benannten Person unwirksam. 

§ 1 2 
Verfahrensgrundsätze 

( 1 )  Die Organe haben Entscheidungsbefugnisse. Sonstige Gremien, 
Funktionsträgerinnen und Funktionsträger haben Entscheidungsbe
fugnisse nur, soweit es in d iesem Gesetz bestimmt ist. Gremien, 
Funktionsträgerinnen und Funktionsträger mit Entscheidungsbefug
nissen können zu ihrer Unterstützung beratende Gremien (Kommis
sionen) bilden. Gremien mit Entscheidungsbefugnissen können dar
über hinaus Untergremien mit jederzeit widerruflichen Entschei
dungsbefugnissen für bestimmte Aufgaben (Ausschüsse) einrichten; 
dem Ausschuss mit Entscheidungsbefugnissen in Angelegenheiten 
des Verbundstudiums dürfen auch Mitg lieder des Fachbereichs an
gehören, die n icht Mitglieder des Fachbereichsrats sind. Die stimm
berechtigten Mitglieder eines Ausschusses werden nach Gruppen 
getrennt von ihren jeweiligen Vertreterinnen oder Vertretern im Gre
mium aus dessen Mitte gewählt. Die Grundordnung kann Kommissi
onen und Ausschüsse vorsehen. Bei der Wahrnehmung von Ent
scheidungsbefugnissen ist § 4 zu beachten. 

(2) Die Sitzungen des Senats, der Hochschulwahlversammlung 
und des Fachbereichsrates sind grundsätzlich öffentl ich . Das Nähere 
bestimmen die jeweiligen Geschäftsordnungen; die Geschäftsord
nung der Hochschulwahlversamm lung kann insbesondere vor
sehen, dass die Vorstel lung der Bewerberinnen und Bewerber 
und d ie darauf bezogene Aussprache n ichtöffentlich erfolgen 
können. Personalangelegenheiten und Prüfungssachen sowie Habi
litationsleistungen werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt. Ent
scheidungen in Personalangelegenheiten erfolgen in geheimer Ab
stimmung. Die übrigen Gremien tagen g rundsätzlich nichtöffentlich. 

(3) Jedes überstimmte Mitglied kann einen abweichenden Stand
punkt in einem schriftlichen Sondervotum darlegen, sofern d ieses in 
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der Sitzung vorbehalten worden ist. Das Sondervotum ist in die Nie
derschrift aufzunehmen. Beschlüssen, die anderen Stellen vorzule
gen sind, ist das Sondervotum beizufügen. 

(4) Sitzungen der Gremien finden in regelmäßigen Abständen und 
nach Bedarf auch innerhalb der vorlesungsfreien Zeiten statt. In un
aufschiebbaren Angelegenheiten, in denen ein Beschluss des an 
sich zuständigen Gremiums nicht rechtzeitig herbeigeführt werden 
kann, entscheidet die oder der Vorsitzende des Gremiums. Das gilt 
nicht für Wahlen. Die oder der Vorsitzende des Gremiums hat dem 
Gremium unverzüglich die Gründe für die getroffene Entscheidung 
und die Art der Erledigung mitzuteilen. 

(5) Zur Gewährleistung einer sachgerechten Transparenz innerhalb 
der Hochschule stellt sie sicher, dass ihre Mitglieder und Angehöri
gen in angemessenem Umfang über die Tätigkeit der Gremien unter
richtet werden. 

§ 1 3  
Wahlen zu den Gremien 

( 1 )  Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedergruppen im Senat 
und im Fachbereichsrat werden in unmittelbarer, freier, g leicher und 
geheimer Wahl von den jeweiligen Mitgliedergruppen getrennt ge
wählt. Das Nähere zur Wahl und zur Stellvertretung der gewählten 
Vertreterinnen und Vertreter regelt die Wahlordnung. 

(2) Treffen bei einem Mitglied eines Gremiums Wahlmandat und 
Amtsmandat zusammen, so ruht für die Amtszeit das Wahlmandat. 
Während dieser Zeit finden die Stellvertretungsregeln für Wahlmit
glieder entsprechende Anwendung. 

(3) Ist bei Ablauf einer Amts- oder Wahlzeit noch kein neues Mitglied 
bestimmt, so übt das bisherige Mitglied sein Amt oder seine Funktion 
weiter aus. Das Ende der Amtszeit des nachträglich gewählten Mit
gliedes bestimmt sich so, als ob es sein Amt rechtzeitig angetreten 
hätte. 

(4) Wird die Wahl eines Gremiums oder einzelner M itglieder eines 
Gremiums nach Amtsantritt für ungültig erklärt, so berührt dieses 
nicht die Rechtswirksamkeit der vorher gefassten Beschlüsse des 
Gremiums, soweit diese vollzogen sind. 

fdFitt€lF /Ü�96j;u�ittTeii 3 
Aufbau und Organisation der Hochschule 

Kapitel 1 
Die zentrale Organisation der Hochschule 

§ 14  
Zentrale Organe 

( 1 )  Zentrale Organe der Hochschule sind 

1 .  das Präsidium, 
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2. die Präsidentin oder der Präsident, 

3. der Hochschulrat, 

4. der Senat, 

5. die Hochschulwahlversamm lung. 

(2) Sofern die Grundordnung bestimmt, dass die Hochschule an SteI
le des Präsidiums von einem Rektorat geleitet wird, gelten die in die
sem Gesetz getroffenen Bestimmungen über die Präsidentin oder 
den Präsidenten für d ie Rektorin oder den Rektor, über das Präsidi
um für das Rektorat, über d ie Vizepräsidentin oder den Vizepräsiden
ten für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung für die 
Kanzlerin oder den Kanzler und über die sonstigen Vizepräsidentin
nen und Vizepräsidenten für die Prorektorinnen und Prorektoren ent
sprechend. 

§ 1 5  
Präsidium 

( 1 )  Dem Präsidium gehören an 

1 .  hauptberuflich die Präsidentin oder der Präsident als Vorsitzende 
oder Vorsitzender, die Vizepräsidentin oder der V'izepräsident für den 
Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung und nach Maßgabe 
der Grundordnung weitere Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten 
sowie 

2. n!chthauptberufl ich d ie sonstigen Vizepräsidentinnen oder Vize
präsidenten, deren Anzahl der Hochschulrat bestimmt. 

(2) Die Grundordnung kann vorsehen, 

1 .  dass d ie Präsidentin oder der Präsident unbeschadet des § 1 9  die 
Richtlinien für die Erledigung der Aufgaben des Präsidiums festlegen 
kann, 

2. dass das Präsidium auf Vorschlag der Präsidentin oder des Präsi
denten eine ständige Vertretung und feste Geschäftsbereiche für 
seine Mitglieder bestimmen kann,  in denen sie unbeschadet des § 
19  die Geschäfte der laufenden Verwaltung in eigener Zuständigkeit 
erledigen, 

3. dass Beschlüsse des Präsidiums nicht gegen die Stimme der Prä
sidentin oder des Präsidenten gefasst werden können. 

§ 1 6 
Aufgaben und Befugnisse des Präsidiums 

( 1 )  Das Präsidium leitet die Hochschule. In Ausübung d ieser Aufgabe 
obliegen ihm al le Angelegenheiten und Entscheidungen der Hoch
schule, für die in diesem Gesetz nicht ausdrücklich eine andere Zu
ständigkeit festgelegt ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der 
Präsidentin oder des Präsidenten den Ausschlag. Das Präsidium 
entscheidet in Zweifelsfällen über d ie Zuständigkeit der Gremien, 
Funktionsträgerinnen und Funktionsträger. gas PFäsi9ilslFFl ISl9twirft 
lsIl9tlSF �I.5F�ISI(siISAti�lsIl9� 98F 1i19t\\!ilSldlsll9�sJ3läl9lS 98F J;aISABISF8iISAIS 9819 
j.j9ISASISAlsIllSl9twilSldlsll9�sJ3lal9 lSi19SISAli8ßlilSA 98S Stlsl9ilSl9al9�8B9ts, 91SF 
J;9FSISAlsIl9�SSISA'Ir'8FJ3ls1l9l(t8 s9wilS 91SF W9lSASISAlsIl9F�al9isati919 als VISF 
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Bil=II::lIi@R€lR RaR�€lR nir €li€l 5:Rts@R€li€l�R�€lR €l€lr iirBri�€lR Cr€lmi€lR, 
F�RI<ti€lFlsträ�€lriRR€lR �R€l F�föll�ti€lRsträ�€lF. Es ist für die Durchfüh
rung der Evaluation nach § 7 A9sAbsatz 2 und 3 und für die Ausfüh
rung des Hochschulentwicklungsplans verantwortlich. Es ist im Be
nehmen mit dem Senat für den Abschluss von Hochschulverträ
genZil3Iv€lr€liRear�Fl�€lR gemäß § 6 �Absatz 3 zuständig . Es 
bereitet die Sitzungen des Senats vor und führt dessen Beschlüsse 
und d ie Beschlüsse des Hochschu l rates aus. 

(1a) Das Präsidium· entwirft unter den Vorgaben des· Landeshoch
schulentwicklungsplans und u nter Berücksichtigung der Entwick
lungspläne der Fachbereiche den Hochschulentwicklungsplan ein
schließlich des Studienangebots, der Forschungsschwerpunkte so
wie der Hochschulorganisation a ls verbindlichen Rahmen für die Ent
scheidungen der übrigen Gremien, Funktionsträgerinnen und Funkti
onsträger und schreibt ihn in angemessenen Zeitabständen fort. 
Der Hochschulentwicklungsplan beschreibt insbesondere die 
Vorstel lungen der Hochschule zu ihrer strukturel len und fachl i
chen Entwicklung. Das Ministerium kann für die Aufstel lung und 
Fortschreibung der Hochschu lentwicklungspläne Vorgaben 
festlegen, soweit d ies zur Erreichung der Ziele nach § 6 Absatz 1 
erforderlich ist. Das Ministerium kann die Verpflichtung der 
Hochschule feststel len, i hren Hochschulentwicklungsplan ganz 
oder teilweise innerhalb einer angemessenen Frist entspre
chend den Zielen des Landeshochschulentwicklungsplans auf
zustellen oder zu ändern und dem Ministerium vorzulegen. 
Kommt die Hochschule d ieser Planungspflicht n icht fristgerecht 
nach, so kann das Ministerium die Planung ganz oder teilweise 
selbst durchführen. 

(2) Das Präsidium ist dem Hochschulrat und dem Senat gegenüber 
auskunftspflichtig und hinsichtlich der Ausführung von Beschlüssen 
des Hochschulrats und des Senats diesen Gremien jeweils rechen
schaftspflichtig . 

(3) Das Präsidium wirkt darauf h in ,  dass d ie übrigen Organe, Gremi
en, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger ihre Aufgaben wahr
nehmen und d ie Mitg l ieder und d ie Angehörigen der Hochschule ihre 
Pflichten erfüllen. Es legt dem Hochschulrat jährlich Rechenschaft 
über d ie Erfüllung der Aufgaben der Hochschule ab; dem Senat er
stattet es einen jährlichen Bericht. Der Rechenschaftsbericht wird 
veröffentlicht. 

(4) Hält das Präsidium Beschlüsse, Maßnahmen oder Unterlassun
gen der übrigen Organe, Gremien, Funktionsträgerinnen und Funkti
onsträger mit Ausnahme des Hochschulrates für rechtswidrig oder 
nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit für nicht vertretbar, hat 
es diese zu beanstanden und auf Abhilfe zu dringen.  Die Beanstan
dung hat aufschiebende Wirkung. Wird keine Abhilfe geschaffen, ist 
der Hochschulrat zu betei l igen. Lässt sich auch nach Beteil igung 
des Hochschulrates keine Lösung finden, hat das Präsidium im 
Fal le für rechtswidrig gehaltener Maßnahmen das Ministerium 
zu unterrichten. Weigern sich d ie Organe, Gremien, Funktions
trägerinnen und Funktionsträger im Falle von nach den Grunds
ätzen der Wirtschaftlichkeit für nicht vertretbar gehaltenen Be
schlüssen, Maßnahmen oder Unterlassungen Abhi lfe zu schaf
fen, entscheidet der Hochschulrat. boGisst si@R a�@R FlaeR �€lt€lili 
��R� €l€lS p,j@@Rs@R�lrat€ls k€liREl bo@S�R� fiR€l€lR, Rat €Iss PrGisi€li�m 
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(5) Die übrigen Organe, Gremien, Funktionsträgerinnen und Funkti
onsträger haben dem Präsidium Auskunft zu ertei len. Die Mitglieder 
des Präsidiums können an allen Sitzungen der übrigen Organe und 
Gremien mit beratender Stimme teilnehmen und sich jederzeit über 
deren Arbeit unterrichten; im Einzelfall können sie siCh dabei durch 
vom Präsidium benannte Mitglieder der Hochschule vertreten lassen. 
Das Präsidium kann von allen übrigen Organen, Gremien, Funktions
trägerinnen und Funktionsträgern verlangen, dass sie innerhalb einer 
angemessenen Frist über bestimmte Angelegenheiten im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit beraten und entscheiden. Das Präsidium gibt den 
Vertreterinnen oder Vertretern der Gruppe der Studierenden im Se
nat einmal im Semester Gelegenheit zur Information und Beratung in 
Angelegenheiten des Studiums. Die Sätze 1 bis 3 finden h insichtlich 
des Hochschulrates keine Anwendung. 

§ 1 7 
Die Wahl der Mitglieder des Präsidiums 

(1) Die l;!alsl�tger=lsIfIi5I;!eFl Mitglieder des Präsidiums werden � ·  
1,·hi�5I;!s51;!1sI1r=at von der Hochschulwahlversammlung mit der Mehr
heit der Stimmen des Gremiums und zugleich mit der Mehrheit der 
Stimmen innerhalb seiner beiden Hälften gewählt. Sie FFlQsseFl 
€liFle a9�es51;!19sseFle W@el;!sel;!lsIlalsls9il€lIslFl� IsIFl€l eiFle €I€lr= /\lsIf�ageFl 
st8111s1Fl� aFl�e1'Fl8SSeFle beitIslFl�s8r=fa1;!r=IsIFl� gesit!:eFl. Die Wahl der 
l;!alsl�tger=lsI'Ri€ll;!eR Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten erfolgt auf 
Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten oder der desig
nierten Präsidentin oder des design ierten Präsidenten; €Ii8S �ilt Fliel;!t 
fQr €Ii9 Vi28�r=äsi€l8RtiR EHiier e8Fl Vi28�räsi€l8FlteFl fQr= Eil8Fl 1i38reiel;! Eil8F 
\AJiRS€ll;!afts IsIR€I P8rs9Ral\'erv:altIslR�. Die Wahlen der hauptberufl i
chen Präsidiumsmitglieder setzen voraus, dass d ie zu beset
zende Stelle zuvor öffentlich ausgeschrieben worden ist. 

(2) Die hauptberuflichen Mitglieder des Präsidiums müssen eine 
abgeschlossene Hochschulausbildung und eine der Aufgaben
steIlung angemessene Leitungserfahrung besitzen.  Die nicht
hauptberuflichen Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten müssen 
vorbehaltl ich einer Regelung nach Satz 3 w9FEil8Fl V@1'Fl W@el;!sel;!lsIl 
rat alslf 'l@Fsel;!la� Eil8F e8si�Ri€lR8Fl PFäsie€lFltiR @€I€lr €I8S e8si�FlieReR 
PFäsi€l€lRt8Fl l'Flit €I8F M81;!rl;!8it Eil8F Stil'Fl1'Fl8Fl ees Cr81'Flilsll'FlS aisis dem 
Kreis der Professorinnen und Professoren innerhalb der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer entstammen�€l'Näl;!lt IsIFl€l 
V@Fl €Ier Pr=äsi€l8RtiFl @e€lF V@1'Fl PFäsie8Flt8Fl gest911t. Die Grundord
nung kann bestimmen, dass eine nichthauptberufl iche Vizepräsi
dentin oder ein n ichthauptberufl icher Vizepräsident aus dem Kreis 
der Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, � aus der Grup
pe der akademischen Mitarbeiterinnen und M itarbeiter oder aus der 
Gruppe der Stud ierenden gewählt werden kann. 

(3) Die Wahlen nach Absatz 1 � werden durch eine paritätisch 
von Mitgliedern des Senats p:h�el;!seI;!IsIIFates und des Hochschulrats 
S8Flats besetzten Findungskommission vorbereitet IsIFlEii 98€1QOOFl 
j€lw8ils B€lF 1i39stäti�IsIR� elslrel;! B8R S8Flat l'Flit e8r M81;!r=1;!8it seiFl8F 
StiI'FlFFl8Fl. 'NiFe 8iFl€l ';IVal;!l iFlR8r=l9als eiRer V@R €I8F Cr=IsIR€I@r=BRIsIR� 98 
stil'Fll'FlteR j;r=ist V@1'Fl S€lRat Riel;!t gestäti�t, l�aRR €Ier W@el;!sel;!lsIlFat l'Flit 
el€lF M€l1;!rl;!eit 'J@R BF8i Vi9R81R seiFl8F Stil'Fll'FleR Bi8 1i38stäti�IsIR� 8rs8t 
2eR; s@w9it Mit�li8Ber e9r W@el;!sel;!lsI18 Mit�1i8B€lF B€lS W@el;!sel;!lsIlrat€ls 
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siR€I, r@iel9t @iR@ M@l9rlgeit "€IR i!lA'@i gritt@IR s@iR@r �tiFRFR@R 19iR. Das 
Nähere EI;! €IeR Wal9l@R I;!R€I zur Findungskommission bestimmt der 
Senat H€lel9sel9l;!lret im Einvernehmen !3@R@I9FR@R mit dem Hoch
schulrat � in der Grundordnungs@iR@r C@sel9äftS€lr€lRI;!R§j. 

(4) g@r H€lel9sel9\;1lratDie Hochschulwahlversammlung kann � 
/\RI9@rI;!R§j €I@s �@Rats jedes Mitglied des Präsid iums mit der Mehrheit 
von tiwei gritt@IRdrei Vierteln �ihrer Stimmen abwählen; mit der 
Abwahl ist d ie Amtszeit des abgewählten Mitglieds des Präsidiums 
beendet. Die Wahl eines neuen Mitglieds nach Absatz 1 €I@R ABsät 
tieR 1 €I€1@r 2 \;IR€I s@iR€l !3€lstäti�\;IR� Reel9 ABsatE J s€llIeRsolI unver
zügl ich unter M itwirkung der Findungskommission erfolgen. Das Ver
fahren zur Wahl und zur Abwahl regelt der Senat im Einvernehmen 
mit dem Hochschulrat in der Grundordnung S€liR@r Cesel9äftS€lfe 
�. 

(5) Soweit die G rundordnung keine längeren Amtszeiten vorsieht, 
betragen die erste Amtszeit der Mitglieder des Präsidiums FRiR€les 
� sechs Jahre und weitere Amtszeiten FRiR€I€lst@Rs vier Jahre;  die 
Grundordnung sieht für Mitglieder, die der Gruppe der Studie
renden angehören, eine kürzere Amtszeit vor. Wiederwahl ist zu
lässig . Die Grundordnung kann vorsehen, dass d ie Amtszeit der 
nichthauptberufl ichen Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten spä
testens mit der Amtszeit der Präsidentin oder des Präsidenten endet. 

/ 

§ 1 8 
Die Präsidentin oder der Präsident 

( 1 )  Die Präsidentin oder der Präsident vertritt die Hochschule nach 
außen. S ie oder er wird durch eine Vizepräsidentin oder FR@l9fefe 
ViEe�räsi€l€lRtiRR@R €I€1ef einen €leer FR@l9ref€l Vizepräsidenten vertre
ten. In  Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten wird sie oder er 
durch die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten für den Bereich 
der Wirtschafts- und Personalverwaltung vertreten. Die Präsidentin 
oder der Präsident übt das Hausrecht aus. S ie oder er kann d ie Aus
übung dieser Befugnis nach Maßgabe der G rundordnung anderen 
Mitgliedern oder Angehörigen der Hochschule übertragen. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident oder ein von ihr oder ihm be
auftragtes sonstiges Mitglied des Präsidiums wirkt über die Dekanin 
oder den Dekan darauf hin, dass die zur Lehre verpflichteten Perso
nen ihre Lehr- und Prüfungsverpflichtungen ordnungsgemäß erfül len; 
ihr oder ihm steht insoweit gegenüber der Dekanin oder dem Dekan 
ein Aufsichts- und Weisungsrecht zu. 

(3) Das Ministerium ger J:./€Iel9sel9�lrat ernennt oder bestellt d ie 
hauptberuflichen Mitglieder des PräsidiumsPräsi€l@RtiR €I€1@r €IeR 
Präsi€l@Rt€lR. Die Präsidentin oder der Präs ident�i@ €I€1er er er
nennt oder bestellt die sonstigen Mitg lieder des Präsidiums. 

§ 1 9  
Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident 

für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung 

( 1 )  Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel obliegt der Vizepräsiden
tin oder dem Vizepräsidenten für den Bereich der Wirtschafts- und 
Personalverwaltung; sie oder er kann die Bewirtschaftung auf d ie 
Fachbereiche, zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen und zent-
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ralen Betriebseinheiten unbeschadet ihrer oder seiner Verantwortung 
nach den einschlägigen landesrechtlichen Bestimmun�en übertra
gen. 

(2) Sie oder er kann hinsichtlich der Wirtschaftsführung Entscheidun
gen des Präsidiums mit aufschiebender Wirkung widersprechen. 
Kommt keine Einigung zustande, so berichtet das Präsidium dem 
Hochschulrat, welcher eine Entscheidung herbeiführt. 

(3) Die Grundordnung kann vorsehen, dass d ie Vizepräsidentin 
oder der Vizepräsident für den Bereich der Wirtschafts- und 
Personalverwaltung die Bezeichnung Kanzlerin oder Kanzler 
führt. 

§ 20 
Die Rechtsstellung der hauptberuflichen Mitglieder 

des Präsidiums 

( 1 )  Hauptberufliche Mitglieder des Präsidiums können in ein Beam
tenverhältnis auf Zeit berufen oder in einem befristeten privatrechtli
chen Dienstverhältnis beschäftigt werden. Die Vorschriften über die 
Laufbahnen sind nicht anzuwenden. 

(2) Steht die Gewählte oder der Gewählte in einem Beamtenverhält
n is auf Lebenszeit zu einer der Hochschulen nach § 1 AooAbsatz 2 
oder zum Land, ruhen die Rechte und Pfl ichten aus dem Beamten
verhältnis auf Lebenszeit; d ie Berechtigung zur Forschung und Lehre 
bleibt unberührt. Steht sie oder er in einem unbefristeten privatrecht
lichen Dienstverhältnis zu einer der Hochschulen nach § 1 A9&Ab
satz 2 oder zum Land, dauert auch d ieses Beschäftigungsverhältnis 
fort; § 1 7  A9sAbsatz 4 Landesbeamtengesetz ist nicht anwendbar. 
Die Rechte und Pflichten aus dem privatrechtlichen Dienstverhältnis 
ruhen; Satz 1 Halbsatz 2 findet entsprechende Anwendung. 

(3) Das hauptberufliche Präsidiumsmitglied, das zugleich in einem 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem unbefristeten privat
rechtrechtlichen Dienstverhältnis gemäß Absatz 2 steht, ist mit Ablauf 
seiner Amtszeit, mit seiner Abwah l  oder mit der Beendigung seines 
Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit oder seines unbefristeten pri
vatrechtlichen Dienstverhältnisses aus dem Beamtenverhältnis auf 
Zeit entlassen. Steht das hauptberufliche Präsidiumsmitg lied nicht 
zugleich in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem 
unbefristeten Beschäftigungsverhältnis gemäß Absatz 2, g ilt § 3 1  
A9sAbsatz 3 des Landesbeamtengesetzes auch für den Fall der 
Beendigung der Amtszeit durch Abwahl .  Das privatrechtl iche Dienst
verhältnis, in dem die Rechte und Pflichten als hauptamtliches Präsi
diumsmitglied geregelt sind , ist im Fall der Abwahl zu kündigen. 

(4) Die Hochschule kann insbesondere diejenigen, die als hauptbe
rufl iche Präsidiumsmitglieder nicht zugleich in einem Beamtenver
hältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten privatrechtlichen 
Dienstverhältnis gemäß Absatz 2 stehen, nach Beendigung der 
Amtszeit in den Hochschuldienst übernehmen. Dies kann auch Ge
genstand einer Zusage vor Amtsantritt sein. 

(5) Das Ministerium veröffentl icht jährlich an geeigneter Stelle 
den anonymisierten Durchschnitt und die anonymisierte Ge
samtsumme der für die Tätigkeit im Haushaltsjahr gewährten 
Bezüge der hauptberuflichen Präsidiumsmitglieder der Universi-
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täten und Fachhochschulen. 

§ 21 
Hochschulrat 

( 1 )  Der Hochschulrat berät das Präsidiun1 und übt d ie Aufsicht über 
dessen Geschäftsführung aus. Zu seinen Aufgaben gehören insbe
sondere: 

1 :  die Mitwirkung durch seine Mitgl ieder in der Hochschulwahl
versammlung an der Wahl und Abwahl  der Mitg lieder des Präsidi
ums FIBeR § 17 A9S 1 WFI€l 2 WFI€l iRre A9WBRI FIBeR § 17 A9S 4;  

2. die Zustimmung zum Hochschulentwicklungsplan nach § 16 A8s
Absatz 1 a � und zum Entwurf des Hochschulvertrags €ier 
lielvereiFl9arwFI!:J nach § 6 �Absatz 3;  

-

3. die Zustimmung zum Wirtschaftsplan ,  zur unternehmerischen 
Hochschultätigkeit nach § 5 A8sAbsatz 7, zur Gründung einer Stif
tung nach § 2 A8sAbsatz 6 und zur Übernahme weiterer Aufgaben 
nach § 3 A8sAbsatz 7i; 

4. die Aufsicht über die Wirtschaftsführung des Präsidiums; 

45. die Stellungnahme zum Rechenschaftsbericht des Präsidiums 
nach § 1 6  A8sAbsatz 3 und zu den Evaluationsberichten nach § 7 
AesAbsatz 2 und 3; 

56. Stellungnahmen in Angelegenheiten der Forschung, Kunst, Lehre 
und des Studiums, d ie die gesamte Hochschule oder zentrale Ein
richtungen betreffen oder von g rundsätzlicher Bedeutung sind; 

. i7. die Entlastung des Präsidiums und die Beschlussfassung über 
die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung 
eines Jahresfehlbetrags. 

(2) Der Hochschulrat kann alle Unterlagen der Hochschule einsehen 
und prüfen . Die Wahrnehmung dieser Befugnis kann der Hochschul
rat einzelnen Hochschulratsmitg liedern oder sonstigen sachverstän
digen Personen übertragen. Das Präsidium hat dem Hochschulrat 
mindestens viermal im Jahr im Überblick über d ie Entwicklung der 
Haushalts- und Wirtschaftslage schriftlich zu berichten. Ergeben sich 
im Rahmen der Beaufsichtigung des Präsidiums Beanstandungen, 
wirkt der Hochschulrat auf eine hochschulinterne Klärung hin. Bei 
schwerwiegenden Beanstandungen unterrichtet er das Ministerium. 

(3) Der Hochschulrat besteht nach Maßgabe der Grundordnung aus 
der vorsitzenden Person sowie mindestens sechs und höchs
tens zwölf , ael=lt e€ler i!el=lFl weiteren Mitgl iedern , die in verantwor
tungsvollen Positionen in der Gesellschaft, iFlsgeseFl€leFe €leF Wis 
seFlsel=laft, Kwltwr e€ler WirtseRaft tätig sind oder waren und auf Grund 
ihrer hervorragenden Kenntnisse und Erfahrungen einen Beitrag zur 
Erreichung der Ziele und Aufgaben der Hochschule leisten können; 
zur Gesellschaft gehören insbesondere Wissenschaft, Kultur, 
Wirtschaft und die organisierte Wahrnehmung der Interessen 
gesel lschaftl ich relevanter Gruppen. Sämtliche seiner Mitg lieder 
müssen Externe, mindestens 40 Prozent seiner Mitglieder müs
sen Frauen sein. gie GrwFI€ler€lFlwFI!:J re�elt, €lBSS elFÜ\,;'9€ler 
1 .  säFFltliel=l9 seiFl9r Mit!:Jlie€l9F IiJ!terFl9 siFl€l 
e€ler €lass 
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Die Mitglieder des Hochschulrates werden vom Ministerium für eine 
Amtszeit von fünf Jahren bestellt. 

(4) Zur Auswahl der Mitglieder des Hochschulrats wird ein Auswahl
gremium gebildet, dem zwei Vertreterinnen oder Vertreter des Se
nats, die nicht dem Präsidium angehören, zwei Vertreterinnen oder 
Vertreter des bisherigen Hochschulrats und eine Vertreterin oder ein 

. Vertreter des MinisteriumsbsR€les mit zwei Stimmen angehören. 
Das Auswahlgremium erarbeitet einvernehmlich eine Liste. Lässt 
sich im Gremium kein Einvernehmen über eine Liste erzielen, unter
breiten die Vertreterinnen oder Vertreter des Senats und d ie Vertrete
rin oder der Vertreter des bSR€lesMinisteriums dem Gremium eigene 
Vorschläge für jeweils die Hälfte der Mitglieder. Das Auswahlgremi
um beschließt sodann die Liste mit der Mehrheit von zwei Dritteln 
seiner Stimmen. Die Liste insgesamt bedarf der Bestätigung durch 
den Senat mit Stimmenmehrheit sowie sodann der Zustimmung 
durch das Ministerium. Im Falle des Rücktritts oder der sonstigen 
Beendigung der Funktion eines Mitglieds des Hochschulrates gelten 
für die Auswahl des ihm nachfolgenden Mitglieds die Sätze 1 bis 5 
,entsprechend. ' 

(4a) Das Ministerium kann ein Mitglied des Hochschulrates bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei einer er
heblichen Verletzung einer jenem obl iegenden Pflicht, abberu
fen; m it der Abberufung ist seine Mitgl iedschaft im Hochschul
rat beendet. Der Senat oder der Hochschulrat können mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen des jeweiligen Gremi
ums eine Abberufung vorschlagen. 

(5) Der Hochschulrat ist mindestens viermal im Jahr einzuberufen 
und zusätzlich immer dann, wenn mindestens die Hälfte seiner Mit
glieder d ies verlangt. Die Mitglieder des Präsidiums nehmen an den 
Sitzungen des Hochschulrats beratend teil; sie unterliegen im Rah
men einer angemessenen Berichterstattung keiner Verschwiegen
heitspflicht. Verletzt ein Hochschulratsmitg l ied seine Pflichten, findet 
§ 48 des Beamtenstatusgesetzes und § 81 des Landesbeamtenge
setzes sinngemäß Anwendung. 

(5a) Der Hochschulrat gibt die Tagesordnung seiner Sitzungen 
und seine Beschlüsse in geeigneter Weise hochschulöffentl ich 
bekannt; §§ 8 und 9 des Informationsfreiheitsgesetzes Nord
rhein-Westfalen gelten entsprechend. Er g ibt den Vertreterinnen 
oder Vertretern des Senats, des Allgemeinen Studierendenaus
schusses, des Personalrats, des Personalrats gemäß § 105 des 
Landespersonalvertretungsgesetzes, der Gleichstellungsbeauf
tragten sowie der Vertrauenspersonen der schwerbehinderten 
Menschen m indestens einmal im Semester Gelegenheit zur In
formation und Beratung. Er legt dem Ministerium auf dessen 
Verlangen, m indestens jedoch einmal jährlich Rechenschaft 
über die Erfül lung seiner Aufgaben ab. Der jährliche Rechen
schaftsbericht soll in geeigneter Weise öffentlich zugänglich 
gemacht werden. 

(6) Oer 1,'Ü�@Rs@Rellrst wäRlt seiR9 \h�rsigeR€le e€ler seiReR VerSigeR 
deR 8e1S dem PeFseReRIEl;eis €Ier alfteFReR im SiRRe €Ies i�9ssti:es :a 
sewie iRre e€ler s€liRe StellvertretelR�; €las �JäR€lr€l zelr WaRI r€l�elt €Iie 
GrelR€ler€lRelR�. Bei Abstimmungen gibt bei Stimmengleichheit die. 
Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Hochschulrat 
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gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch das Nähere zur Wah l  
der vorsitzenden Person geregelt wird. Die Tätigkeit als Mitglied 
des Hochschulrates ist ehrenamtlich. Die Geschäftsordnung kann 
eine angemessene Aufwandsentschädigung der Mitglieder vorsehen. 
Die Gesamtsumme der Aufwandsentschädigungen ist zu veröffentli
chen. 

(7) Die Hochschulverwaltung unterstützt den Hochschulrat bei der 
Erfül lung seiner Aufgaben. . 

(8) Externe im Sinne des Absatzes 3 sind solche Personen , d ie we
der Mitglieder noch Angehörige der Hochschule sind. Mit�li€l€l€lF €l€lS 
IeI€H�RS€lRElIFet€lS, €li€l iFl"l �@it�E1I9I..t €l@F �@stäti�E1I9� I9B€lR ABset! 4 Geb: 
§ !i)!t@FI9@ weF@I9, �@lt@19 fi;jF w@it@F@ h;lSWBRI\I@rfeRF@19 1ge�R ABseb: 4 
91s �)!t@rl9@, @s s@i 8@1919, si@ 8i198 9E1€lR eB�@8@R@19 '/919 iRr@F Mit�li@8 
8€lReft iFl"l leIe€lRS€lREllrat Mit�Ii@8@F e8@r /\19�@R€iri�@ 8@r P:l9€lRs€lRElI@. 
Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger sowie Ehrensenatorinnen und 
Ehrensenatoren und ehemalige Studierende, die die Hochschule 
nach § 9 A8sAbsatz 4 Satz 3 zu ihren Angehörigen bestimmt hat, 
gelten als Externe. 

§ 22 
Senat 

( 1 )  Der Senat ist für d ie nachfolgend aufgeführten Angelegenheiten 
zuständig : 

1 .  die Mitwirkung d urch seine Mitgl ieder in  der Hochschu lwahl
versammlung an �€lstäti�E1I9� der Wahl und Abwahl der Mitglieder 
des Präsidiums EI 19 €I Fl"lit eil9@F M@RFR@it \1919 €lr@i Vi@rt@119 €I@r GtiFl"lFl"l@19 
�Fl"l�feRIElI9� iRF@F ABweRI 1ge€lR § 17 A88 4 �@�el9i;jB@r €l@Fl"l 1e19€lR 
s€lRElIFet; 

2. Stellungnahme zum)ährlichen Bericht des Präsidiums; 

3. Erlass und Änderung der Grundordnung, von Rahmenordnungen 
und Ordnungen der Hochschule, soweit dieses Gesetz nichts ande
res bestimmt; 

4. Empfehlungen und Stellungnahmen zum Entwurf des Hochschul
entwicklungsplans nach § 1 6  A8sAbsatz 1 a  � und des Hoch
schulvertrags€l@F �i@l\leF@iI9BarElI9� nach § 6 �Absatz 3, zu den 
Evaluationsberichten nach § 7 A8sAbsatz 2 und 3, zum Wirtschafts
plan, zu den Grundsätzen der Verteilung der Stel len und Mittel auf 
die Fachbereiche, zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen , zent
ralen Betriebseinheiten und der Medizinischen Einrichtungen; 

5. Stel lungnahmen in Angelegenheiten der Forschung, Kunst, 
Lehre und des Studiums, die die gesamte Hochschule oder 
zentrale Einrichtungen betreffen oder von grundsätzlicher Be
deutung sind.  

Die Grundordnung wird mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Stimmen des Gremiums beschlossen. 

(2) Das Nähere zur Zusammensetzung, zur Amtszeit und zum Vor
sitz regelt die Grundordnung. Nichtstimmberechtigte Mitglieder des 
Senats sind d ie Präsidentin oder der Präsident, d ie Vizepräsidentin
nen oder Vizepräsidenten , d ie Dekaninnen oder Dekane, die Ver
trauensperson der schwerbehinderten Menschen , die oder der Vor-
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sitzende des Personalrats und des Personalrats nach § 444105 des 
Landespersonalvertretungsgesetzes und eie @eeF der Vorsitz� 
� des Allgemeinen Studierendenausschusses sowie nach Maß
gabe der Grundordnung weitere nichtstimmberechtigte Mitgl ieder� 
i!:�eeFFl eiR S;tiFFlFFlF98!;Ü eeF OelHilRiRReR �Re Oel<aRe \'@F89�eR l�aRR. 
Die Stimmen der Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppen im 
Sinne des § 1 1  Absatz 1 Satz 1 stehen im g leichen Verhältnis 
zueinander, fal ls keine Regelung in per Grundordnung nach § 
1 1 a  Absatz 2 Satz 2 vorl iegt und dies das Ministerium schriftlich 
gegenüber der Hochschule festgestel lt hat. 

(3) Soweit der Senat nach diesem Gesetz an Entscheidungen des 
Präsidiums mitwirkt, können die dem Senat angehörenden Vertrete
rinnen oder Vertreter einer Gruppe gemäß § 1 1  A@sAbsatz 1 dem 
Präsidium ein vom Senatsbeschluss abweichendes einstimmiges 
Votum vorlegen, über welches das Präsidium vor seiner Entschei� 
dung zu beraten hat. Auf Verlangen ist das Votum gemeinsam münd
lich zu erörtern. 

(4) Falls die Stimmen der Vertreterinnen oder Vertreter der 
Gruppen im Sinne des § 1 1  Absatz 1 Satz 1 im g leichen Verhält
nis zueinander stehen, verfügen die Vertreterinnen und Vertreter 
der Gruppe der Hochschul lehrerinnen und Hochschullehrer 
g leichwohl  über die Mehrheit der Stimmen des Gremiums bei 
der Wahl der M itgl ieder des Senats in der Findungskommission 
nach § 1 7  Absatz 3 sowie bei dem Erlass von Ordnungen, die 
inhaltliche Rahmenbedingungen der Forschung regeln ;  sie ver
fügen mindestens über d ie Hälfte der Stimmen beim Erlass von 
Rahmenprüfungsordnungen. Die entsprechenden Regelungen 
zu der Stimmvertei lung sind d urch d ie Grundordnung oder nach 
Maßgabe der Grundordnung zu treffen. 

§ 22a 
Hochs.chulwahlversammlung 

(1 )  'Die Hochschulwahlversammlung besteht in ihrer einen Hälfte 
aus. sämtlichen Mitgliedern des Senats und in ihrer anderen 
Hälfte aus sämtlichen Mitgliedern des Hochschulrats. Die Stim
men der Mitgl ieder der beiden Hälften stehen irTl gleichen Ver
hältnis zueinander. 

(2) Das Nähere, insbesondere zum Vorsitz und zur Umsetzung 
des gleichen Stimmverhältnisses, regelt die Grundordnung. 

§ 22b 
Hochschulkonferenz 

(1 ) Die Grundordnung kann eine Hochschulkonferenz vorsehen, 
die mindestens einmal im Jahr über den gegenwärtigen Stand 
und die künftige Entwicklungsperspektive sowie das Leitbi ld der 
Hochschule berät. 

(2) Mitglieder der Hochschulkonferenz sind die Mitgl ieder des 
Präsidiums, des Senats, des Hochschulrats, die Dekaninnen 
oder Dekane, eine Vertretung der Vertreterinnen und Vertreter 
der Gruppe der Studierenden in den Fachbereichsräten, der All
gemeine Studierendenausschuss, die G leichstellungsbeauftrag
te, der Personalrat und der Personalrat gemäß § 1 05 des Lan-
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despersonalvertretungsgesetzes sowie die Vertrauenspersonen 
der schwerbehinderten Menschen. 

(3) Das Nähere, insbesondere zum Vorsitz und zur Vertretung 
der Vertreterinnen und Vertreter der Gru ppe der Studierenden in 
den Fachbereichsräten, regelt die Grundordnung, die auch über 
den Kreis der in Absatz 2 genannten Personen hinaus weitere 
Mitglieder der Hochschule als Mitglieder der Hochschulkonfe
renz vorsehen kann. 

§ 23 
Fachbereichskonferenz 

( 1 )  Die Grundordnung soll� eine Fachbereichskonferenz vorse
hen. Si€l A9I;1SS €liR€l s91€l�€l K9Rf€lF€lRZ V9rS€l�€lR, ';V€lRR si€l ZI;I�I€li€lR 
Ra€l� § 21 /\613. � Sa� 2 �IF. 1 F€l�€Ilt, €lass SäFFltli€l�€1 Mit�li€l€l€lr €I€lS 
H@€l�S€lRI;IIF9t€lS 1i�It€lFRe SiRE:!. 

(2) Die Fachbereichskonferenz berät das Präsidium, den Senat und 
den Hochschulrat in Angelegenheiten der Forschung, Kunst, Lehre 
und des Studiums, die die gesamte Hochschule oder zentrale Ein
richtungen betreffen oder von grundsätzlicher Bedeutung sind. 

(3) Mitgl ieder der Fachbereichskonferenz sind die Dekaninnen und 
die Dekane €Ier J;'9€l�6eF€li€l�€l. 

§ 24 
Gleichstellungsbeauftragte; 

gleichstellungsbezogene Mittelvergabe 

( 1 )  Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte hat die Belange der 
Frauen, die Mitglieder oder Angehörige der Hochschule sind , wahr
zunehmen. Sie wirkt auf die Erfül lung des G leichstel lungsauftra
ges der Hochschule hin. Insbesondere wirkt sie auf die Einbe
ziehung g ieichstel lungsreievanterfF91;1€lRF€llev9Rt€lF Aspekte bei der 
�Ff�III;IR� €Ier AI;I�a6€1R €Ier H@€lRS€l�l;Ile �iR, iRs6es9R€I€lF€I 6€1i €I€lr 
wissenschaftlichen, administrativen und technischen Arbeit, bei 
der Entwicklungsplanung, bei Personal- und Strukturmaßnahmen 
und bei der l€lishIR�s9ri€lFtti€lrt€lR leistungs bezogenen Mittelvergabe 
hin. S ie kann h ierzu an den Sitzungen der Hochschulwahlver
sammlung, des Senats, des Hochschulrates, des Präsidiums, der 
Fachbereichsräte, der Berufungskommissionen und anderer Gremien 
mit Antrags- und Rederecht teilnehmen; sie ist wie ein Mitglied zu 
laden und zu informieren. Die CI9i€lRst911I;1R�S6e9e1ftr9�t€l €I€lS J;'9€lR 
b€lrei€lRs ist iR €I€lR Qerl;l�R�sl�9FFlFFlissi9ReR Mit�li€l€l FFlit berateFl€l9r 
5tiFFlFFle. Die CrI;lR€l9r€lF\I;IR� re�€llt iRsb€ls9R€I€lr€l \lV9�1, Q€lstelll;lRf;! 
elF\€1 /\FFltsz€lit €I€lF Clei€lRst€lllelR�Sb€laelftr9�t€lR elFl€l iRr€lr St€lll'l€lrtr€l 
hm�. WäRI69r SiR€I H9€lRS€l�I;III€I�r€lFiRFl€lR I;IR€I w€libli€lR€l Mit�Ii€l€l9r 
€I€lr Crl;l��€lR R9€l� § 1 1  I\bs. 1 S9� 1 �IF. 2 s9wi€l �Ir. J, W€lRR si€l €liR 
H9€lRS€lReilstel€liI;lFFl 96f;!€IS€lRI9SS9Fl �8beR; V9R €I€1R=! �rf9r€l€lFflis €I9S 
ab�€IS€lRI9SSeR€lR H9€lRS€l�ellstel€lielFFls siR€I €Ii€l St€lllv€lrtr€lt€lriflfl€lR €Ier 
C I€li€l�st€llll;l R�sb€l9I;1ftr9�t€lR 9e1S� €If1@FFlFFl€lfl. 

(2) Die Hochschule regelt in ihrer Grundordnung insbesondere 
Wahl, Bestel lung und Amtszeit der zentralen Gleichstellungsbe
auftragten und ihrer Stel lvertreterinnen. Wählbar sind alle weib
lichen Mitgl ieder und Angehörigen der Hochschule. Die fachli
che Qual ifikation der Gleichstellungsbeauftragten soll den um-
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fassenden Anforderungen ihrer Aufgaben gerecht werden. Die 
Funktion ist hochschulöffentlich auszuschreiben. 

(3) Die Fachbereiche können Gleichstel lungsbeauftragte des 
Fachbereichs und ihre Stel lvertretungen bestellen. Die G leich
stel lungsbeauftragte des Fachbereichs wirkt auf die Einbezie
hung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der Erfül lung der 
Aufgaben des Fachbereichs hin. Sie kann in Stellvertretung der 
zentralen G leichstel lungsbeauftragten an Sitzungen der Fachbe
reichsräte und der Berufungskommissionen und anderer Gre
mien der Fachbereiche tei lnehmen. 

(4) Die Hochschule richtet eine Gleichstel lungskommission ein. 
Diese berät und unterstützt die Hochschule und die G leichstel
lungsbeauftragte bei der Erfül lung des Gleichstellungsauftra
ges. Das Nähere zur G leichstellungskommission regelt die 
Hochschule in ihrer Grundordnung. 

(5) Bei der M ittelvergabe an die Hochschulen und in den Hoch
schulen ist der Gleichstel lungsauftrag angemessen zu berück
sichtigen. Dies gi lt insbesondere für die leistungsbezogene Mit
telvergabe, die Entwicklung gendergerechter Finanzierungsmo
delle und die Ausstattung und Entlastung" der G leichstel lungs
beauftragten. 

(6�) Im Übrigen finden die Vorschriften des Landesgleichstellungs
gesetzes Anwendung. 99S Näl9SFS i!lsIF Glsi6I9stslIlsIFlQsl(€HlH�issi9Fl 
FSQslt 9is �96I9s6I9ls1l€l iFl il9FsF CFlsIFl99F9FllslFlQ. 

§ 25 
Hochschulverwaltuhg 

( 1 )  Die Hochschulverwaltung sorgt für die Erfül lung der Aufgaben der 
Hochschule in Planung, Verwaltung und Rechtsangelegenheiten. 
Dabei hat sie auf eine wirtschaftl iche Verwendung der Haushaltsmit
tel und auf eine wirtschaftliche Nutzung der Hochschuleinrichtungen 
hinzuwirken . Auch d ie Verwaltungsangelegenheiten der Organe und 
Gremien der Hochschule werden ausschließlich durch d ie Hoch
schulverwaltung wahrgenommen. Sie unterstützt insbesondere die 
Mitglieder des Präsidiums sowie die Dekaninnen und Dekane bei 
ihren Aufgaben. 

(2) Als Mitglied des Präsidiums leitet die Vizepräsidentin oder der 
Vizepräsident für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwal
tung d ie Hochschulverwaltung, an der Universität Bochum ein
schließlich der Verwaltung der Medizinischen Einrichtungen; sie o
der er erledigt die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten 
nach den Richtl inien und im Auftrag der Präsidentin oder des 
Präsidenten. In Angelegenheiten der Hochschulverwaltung von · 
grundsätzlicher Bedeutung kann das Präsidium entscheiden; das 
Nähere regelt d ie Geschäftsordnung des Präsidiums. Falls das Prä
sidium auf der Grundlage einer Regelung nach § 1 5  �Absatz 2 
Nummer 2 feste Geschäftsbereiche für seine Mitglieder bestimmt hat, 
kann die Geschäftsordnung insbesondere vorsehen, dass und in 
welcher Weise d ie Hochschulverwaltung sicherstellt, dass d ie Ver
antwortung der Mitglieder des Präsidiums für ihre Geschäftsbereiche 
wahrgenommen werden kann. 
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Kapitel 2 
Die dezentrale Organisation der Hochschule 

§ 26 
Die Binneneinheiten der Hochschule 

( 1 )  Die Hochschule g l iedert sich vorbehaftlich einer anderweitigen 
Regelung nach Absatz 5 in Fachbereiche. Diese sind die organisato
rischen Grundeinheiten der Hochschule. 

(2) Der Fachbereich erfüllt unbeschadet der Gesamtverantwortung 
der Hochschule und der Zuständigkeiten der zentralen Hochschulor
gane und Gremien für sein Gebiet die Aufgaben der Hochschule. Er 
hat die Vollständigkeit und Ordnung des Lehrangebots sowie die 
Wahrnehmung der innerhalb der Hochschule zu erfüllenden weiteren 
Aufgaben zu gewährleisten. Fachbereiche fördern d ie interdisziplinä
re Zusammenarbeit und stimmen ihre Forschungsvorhaben und ihr 
Lehrangebot, insbesondere dessen Studierbarkeit, untereinander 
ab. Der Fachbereich kann eines seiner Mitgl ieder mit der Wahrneh
mung von Aufgaben insbesondere im Bereich der Studienorganisati
on, der Studienplanung und der berufspraktischen Tätigkeiten beauf
tragen. 

(3) Organe des Fachbereichs sind die Dekanin oder der Dekan und 
der Fachbereichsrat. Der Fachbereich regelt seine Organisation 
durch eine Fachbereichsordnung und erlässt die sonstigen zur Erfül
lung seiner Aufgaben erforderlichen Ordnungen. 

(4) Mitglieder des Fachbereichs sind die Dekanin oder der Dekan, 
das mit seinem beruflichen Schwerpunkt an der Hochschule 
tätige �enißtB8fbl'Ri6�8 Hochschulpersonal, das überwiegend im 
Fachbereich tätig ist, und die Studierenden, die für einen vom Fach
bereich angebotenen Studiengang eingeschrieben sind. § 9 A9sAb
satz 3 gi lt entsprechend. Mitglieder der Gruppen nach § 1 1  A9sAb
satz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 können mit Zustimmung der betroffe
nen Fachbereiche Mitgl ied in mehreren Fachbereichen sein. 

(5) Die Grundordnung kann eine von Absatz 1 Satz 1 abweichende 
Organisation der dezentralen G liederung der Hochschule regeln. 
Dabei kann sie vorsehen, dass Aufgaben der Fachbereiche auf die 
Hochschule und sodann Aufgaben und Befugnisse der Organe 
der Fachbereiche auf zentrale Organe verlagert werden. Sie kann 
auch regeln, dass � eine von den Absätzen 1 bis 4 abweichende 
Gl iederung der Hochschule in nichtfachbereichliche dezentrale 
Organisationseinheiten erfolgt. In diesem Falle sieht die Grund
ordnung vor, dass Aufgaben der Fachbereiche d iesen Organ isa
tionseinheiten zugeordnet werden; sie regelt zudem deren Or
gane und deren Aufgaben und Befugnisse blfI€I 8ifl8 V9f1 €I8f1 '/9f 
s6�fift8f1 €Ii8S8S G8S8tz8s elBV!8i6�8f1€18 Zbl9f€lfllsffl� vefl /\lsff�elB8f1 
lsffl€l �8fbl�flisS8f1 elfl €Ii8S8 �ifl�8it8f1 blfI€I i�r8 QF�afl8 8Ff91�t. Für die 
Organisationseinheitliiifl�8it und ihre Organe gelten Absatz 3 Satz 
2 sowie § 1 1  AbsAbsatz 2 und § 1 1  a Absatz 1 entsprechend. Ab
satz 2 Satz 2 g i lt für die Organisationseinheit�ifl�8it oder die zent
ralen Organe entsprechend, falls sie für d ie Hochschule Aufgaben in 
Lehre und Studium erfül len. 

(6) Wird ein Fachbereich neu gegründet, kann das Präsidium im 
Einvernehmen mit dem Senat und zeitlich auf d ie Gründungs
phase begrenzt eine Gründungsdekanin oder einen Gründungs-
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dekan bestel len, die oder der übergangsweise auch die Aufga
ben des jeweiligen Fachbereichsrates wahrnimmt. Das Gleiche 
gi lt für Organisationseinheiten im Sinne des Absatzes 5. 

§ 27 
Dekanin oder Dekan 

( 1 )  Die Dekanin oder der Dekan leitet den Fachbereich und vertritt 
ihn innerhalb der Hochschule. Sie oder er erstellt im Benehmen m it 
dem Fachbereichsrat den Entwicklungsplan des Fachbereichs als 
Beitrag zum Hochschulentwicklungsplan und ist insbesondere ver
antwortlich für die Durchführung der Evaluation nach § 7 A9sAbsatz 
2 und 3, für die Vollständigkeit des Lehrangebotes und die Einhal
tung der Lehrverpflichtungen sowie für d ie Studien- und Prüfungsor
ganisation; sie oder er gibt die hierfür erforderlichen Weisungen. Sie 
oder er verteilt die Stellen und Mittel innerhalb des Fachbereichs auf 
der Grundlage der im Benehmen mit dem Fachbereichsrat von ihr 
oder ihm festgelegten Grundsätzen der Verteilung, entscheidet über 
den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs 
und wirkt unbeschadet der Aufsichtsrechte des Präsidiums darauf 
hin, dass d ie Funktionsträgerinnen und Funktionsträger, die Gremien 
und Einrichtungen des Fachbereichs ihre Aufgaben wahrnehmen und 
die Mitglieder und Angehörigen des Fachbereichs ihre Pflichten erfül
len .  Hält sie oder er einen Beschluss für rechtswidrig, so führt sie 
oder er eine nochmalige Beratung und Beschlussfassung herbei; das 
Verlangen nach nochmaliger Beratung und Beschlussfassung hat 
aufschiebende Wirkung. Wird keine Abhilfe geschaffen, so unterrich
tet sie oder er unverzüglich das Präsidium. Sie oder er erstellt d ie 
Entwürfe der Studien- und Prüfungsordnungen. Sie oder er bereitet 
die Sitzungen des Fachbereichsrates vor und führt dessen Beschlüs
se aus. Hinsichtlich der Ausführung von Beschlüssen des Fachbe
reichsrates ist sie oder er diesem gegenüber rechenschaftspflichtig . 
Der Dekanin oder dem Dekan können durch d ie Grundordnung oder 
durch Beschluss des Fachbereichsrates weitere Aufgaben übertra
gen werden . 

(2) Die Dekanin oder der Dekan wird durch die Prodekanin oder den 
Prodekan vertreten.  

(3) Die Dekanin oder der D.ekan g ibt den Vertreterinnen oder Vertre
tern der Gruppe der Studierenden im Fachbereichsrat einmal im Se
mester Gelegenheit zur Information und zur Beratung in Angelegen
heiten des Studiums. 

(4) Die Dekanin oder der Dekan und die Prodekanin oder der Prode
kan werden vom Fachbereichsrat aus dem Kreis der Professorinnen 
und Professoren innerhalb der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer mit der Mehrheit der Stimmen des Gremiums ge
wählt. Zur Dekanin oder zum Dekan kann ebenfalls gewählt werden, 
wer kein Mitg lied des Fachbereichs ist, jedoch die Voraussetzungen 
nach § 1 7  A9sAbsatz 2 40  Satz 1� erfüllt. Die Wahl nach Satz 1 und 2 
bedarf der Bestätigung durch die Präsidentin oder den Präsidenten.  
Die Grundordnung kann vorsehen, dass die Dekanin oder der Dekan 
nach Ablauf ihrer oder seiner Amtszeit Prodekanin oder Prodekan 
wird . Die Amtszeit der Dekanin oder des Dekans und der Prodekan in 
oder des Prodekans beträgt vier Jahre, soweit die Grundordnung 
keine längere Amtszeit vorsieht. Wiederwahl ist zulässig. Das Präsi
dium kann im Benehmen mit dem Fachbereichsrat vorsehen, dass 
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die Dekanin oder der Dekan hauptberuflich tätig ist; für die hauptbe
ruflich tätige Dekanin oder den hauptberufl ich tätigen Dekan g ilt 
§ 20 Absatz 1 bis 3 entsprechend. IA €liese FA �alle wif€l f�r €lie 
OaEier €leF Amtszeit eiA f3rivatreel9tli€ll9ss OieAstvefl9ältAis 8e§lF�A€let. 
Wir€l FAit eiAer PfefessefiA 8€lef eiAeFA Pr€lfesser eiAer €l€lr l:-:I€lel9sel9l;l 
leA Aael9 § 1 /\Bs. 2 eiA f3Fivatreel9tlielges OieAstverl9ältAis Aael9 Satz S 
Be�FbiA€let, Fl;llgeA eie Reel9te I;lAe Pf4iel9teA al;ls €leFA AFAt als PFems 
seriA €l€ler PF€l'f€lsSeF. I!:AtSf3FeelgeAees �ilt fbir eiAe Pr€lfess€lriA €leef 
eiAeA PH�fesS€lf, eie eier esr iA eiAeFA f3Fivatreel9tlielgeA OieAstver 
MItAis steRt. Oie �ereeRti�I;lA� ZI;lF �€lFSeR .. m� I;lAe bel9re BleiBt €laV€lA 
I;lABef�l9rt. 

(5) Die Dekanin oder der Dekan wird mit einer Mehrheit von drei Vier
teln der Mit�lieeef Stimmen des Fachbereichsrates abgewählt, wenn 
zugleich gemäß Satz 1 eine neue Dekan in oder ein neuer Dekan 
gewählt und die oder der Gewählte durch die Präsidentin oder den 
Präsidenten bestätigt wird. Die Ladungsfrist zur Abwah l  beträgt min
destens zehn Werktage. Das Verfahren zur Abwahl regelt die Fach
bereichsordnung.  

(6) Die Grundordnung kann zulassen oder vorsehen, dass d ie Auf
gaben und Befugnisse der Dekanin oder des Dekans von einem De
kanat wahrgenommen werden, welches aus einer Dekanin oder ei
nem Dekan sowie einer in der Grundordnung festgelegten Anzahl 
von Prodekaninnen oder Prodekanen besteht. Von den Mitg l iedern 
des Dekanats vertritt die Dekanin oder der Dekan den Fachbereich 
innerhalb der Hochschule; Beschlüsse des Dekanats können nicht 
gegen d ie Stimme der Dekanin oder des Dekans gefasst werden. Die 
Dekanin oder der Dekan und die Prodekan in oder der Prodekan, die 
oder der die Dekanin oder den Dekan vertritt, müssen dem Kreis der 
Professorinnen und Professoren innerhalb der Gruppe der Hoch
schullehrerinnen und Hochschullehrer angehören oder die Voraus
setzungen des Absatzes 4 Satz 2 erfül len. Die Grundordnung kann 
bestimmen, dass höchstens die Hälfte der Prodekaninnen oder Pro
dekane anderen Gruppen im Sinne des § 1 1  AbsAbsatz 1 angehört. 
Soweit die Grundordnung ein Dekanat vorsieht, übernimmt eine Pro
dekanin oder ein Prodekan die Aufgaben nach § 26 A@sAbsatz 2 
Satz � (Studiendekanin oder Studiendekan) . D ie Mitglieder des De
kanats werden vom Fachbereichsrat mit der Mehrheit der Stimmen 
des Gremiums gewählt. Die Amtszeit der Mitglieder des Dekanats 
beträgt vier Jahre, sofern die Grundordnung keine längere Amtszeit 
vorsieht; die Amtszeit für ein Mitglied aus der G ruppe der Studieren
den beträgt ein Jahr. Die Grundordnung kann vorsehen, dass die 
Dekanin oder der Dekan sowie die Stel lvertreterin oder der Stellver
treter zu unterschiedlichen Zeitpunkten gewählt werden, so dass sich 
die Amtszeiten überlappen . 

§ 28 
Fachbereichsrat 

( 1 )  Dem Fachbereichsrat obliegt die Beschlussfassung über die An
gelegenheiten des Fachbereichs, für d ie nicht die Zuständigkeit der 
Dekanin oder des Dekans oder eine andere Zuständigkeit bestimmt 
ist. Er ist insoweit in al len Forschung, Kunst und Lehre betreffenden 
Angelegenheiten und für d ie Beschlussfassung über die Fachbe
reichsordnung und die sonstigen Ordnungen für den Fachbereich 
zuständig . Er n immt die Berichte der Dekanin oder des Dekans ent-
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gegen und kann über die Angelegenheiten des Fachbereichs Aus-
kunft verlangen. 

. 

(2) Stimmberechtigte Mitglieder des Fachbereichsrats sind insgesamt 
höchstens 1 5  Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppen im Sinne 
des § 1 1  A@s.Absatz 1 nach Maßgabe der Grundordnung, die auch 
die Amtszeit bestimmt. 

(3) Nichtstimmberechtigte Mitglieder des Fachbereichsrates sind d ie 
Dekanin oder der Dekan und die Prodekanin oder der Prodekan ,  im 
Fall des § 27 A@s.Absatz 6 das Dekanat. 

(4) Die Grundordnung regelt den Vorsitz im Fachbereichsrat. 

(5) Bei der Beratung über Berufungsvorschläge von Professorinnen 
und Professoren sind alle Professorinnen und Professoren innerhalb 
der Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul
lehrer, d ie Mitglieder des Fachbereichs sind, ohne Stimmrecht teil
nahmeberechtigt; g leiches g ilt für alle Mitglieder der Gruppe der 
Hochschul lehrerinnen und Hochschullehrer bei der Beratung über 
sonstige Berufungsvorschläge und über Promotionsordnungen. § 38 
ÄssAbsatz 4 bleibt unberührt. 

(6) Für d ie Entscheidung bestimmter Angelegenheiten, die mehrere 
Fachbereiche berühren und eine aufeinander abgestimmte Wahr
nehmung erfordern, sollen die beteiligten Fachbereichsräte gemein
same Ausschüsse bilden. Absatz 5 und § 1 2  A8sAbsatz 1 Satz 4 
und 5 gelten entsprechend.  

(7) § 22 A@s.Absatz 3 gilt entsprechend. 

(8) In Angelegenheiten der Lehre und des Studiums, insbeson
dere in Angelegenheiten der Studienreform, der Evaluation von 
Studium und Lehre, sowie hinsichtlich des Erlasses oder- der 
Änderung von Prüfungsordnungen, werden der Fachbereichsrat 
sowie die Dekanin oder der Dekan von dem Studienbeirat des 
Fachbereichs beraten. Der Studienbeirat besteht in seiner einen 
Hälfte aus der Person als Vorsitz; die die Aufgaben nach § 26 
Absatz 2 Satz 4 wahrnimmt, und Vertreterinnen und Vertretern 
der Gruppen im Sinne des § 1 1  Absatz 1 Satz 1 und 3, soweit sie 
Lehraufgaben wahrnehmen, sowie in seiner anderen Hälfte aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Gruppe im Sinne des § 1 1  Ab
satz 1 Satz 1 Nummer 4. Die Stimmen der beiden Hälften stehen 
im g leichen Verhältnis zueinander. Das Nähere zum Studienbei
rat, insbesondere zur Stimmg�wichtung, regelt die Fachbe
reichsordnung. 

§ 29 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten; 
Bibliotheksgebühren; Einrichtungen an der Hochschule 

( 1 )  Unter der Verantwortung eines Fachbereichs oder mehrerer 
Fachbereiche können wissenschaftliche Einrichtungen errichtet wer
den, soweit d ies zweckmäßig ist. Soweit die Zuordnung zu Fachbe
reichen nicht zweckmäßig ist, können zentrale wissenschaftliche Ein
richtungen errichtet werden. 

(2) Für Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Medien-, . 
Informations- und Kommunikationsmanagement und -technik, für die 
in größerem Umfang Personal und Sachmittel ständig bereitgestellt 
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werden müssen, können Betriebseinheiten errichtet werden, soweit 
d ies zweckmäßig ist. Betriebseinheiten können im Rahmen ihrer 
Fachaufgaben mit Dritten auch in privatrechtlicher Form zusammen
arbeiten. 

(3) Der Leitung einer wissenschaftlichen Einrichtung müssen mehr
heitlich an ihr tätige Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer: angehören. Die wissen
schaftlichen Einrichtungen und Betriebseinheiten entscheiden über 
den Einsatz ihrer M itarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit sie nicht 
einer Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer zugeordnet 
sind, und über die Verwendung der ihnen zugewiesenen Mittel. 

(4) Für Verwaltungstätigkeiten und Arten der Benutzung der Einrich
tungen für medien-, informations- oder kommunikationstechnische 
Dienstleistungen nach Absatz 2 können Gebühren erhoben werden. 
Besondere Auslagen sind zu erstatten. Das Ministerium kann im Ein
vernehmen mit dem Finanzmin isterium für Verwaltungstätigkeiten 
und Benutzungsarten nach Satz 1 die Gebührentatbestände, die Ge
bührensätZe sowie Ermäßigungs- und Erlasstatbestände durch 
Rechtsverordnung regeln. Das Min isterium kann im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium durch Rechtsverordnung die Hochschu
len ermächtigen, durch eigene Gebührenordnungen Gebührentatbe
stände, Gebührensätze sowie Ermäßigungs- und Erlasstatbestände 
zu regeln. Für die Rechtsverordnung nach den Sätzen 3� und 4a und 
die Gebührenordnungen nach Satz � finden die §§ 3 bis 22, 25 � 
sAbsatz 1 und 26 bis 28 des Gebührengesetzes für das Land Nord
rhein-Westfalen entsprechende Anwendung, soweit gesetzlich oder 
in der Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Die Sätze 1 bis 
54 gelten auch für zentrale Einrichtungen im 'Geschäftsbereich des 
Min isteriums. 

(5) Das Präsidium kann eine außerhalb der Hochschule befindliche 
Einrichtung, d ie wissenschaftliche Aufgaben erfüllt, als Einrichtung an 
der Hochschule anerkennen . Die Anerkennung soll nur ausgespro
chen werden , wenn d ie Aufgaben n icht von einer Einrichtung der 
Hochschule erfüllt werden können . Die anerkannte Einrichtung wirkt 
mit der Hochschule zusammen. Die rechtliche Selbständigkeit der 
Einrichtung und die Rechtsstellung der Bediensteten in der Einrich
tung werden dadurch nicht berührt .  

§ 30 
Lehrerbildung 

( 1 )  Die an der akademischen Phase der Lehrerausbildung beteiligten 
Hochschulen gewährleisten d iese Ausbildungsphase in eigener Ver
antwortung. Die lehrerbiIdenden Universitäten richten hierzu Zentren 
für Lehrerbildung als eigenständige Organisationseinheiten mit Ent
scheidungs-, Steuerungs- und Ressourcenkompetenz ein, die diese 
in enger Abstimmung mit den in der Lehrerbildung tätigen Fachberei
chen wahrnehmen. Das Zentrum erfüllt unbeschadet der Gesamtver
antwortlichkeit der Hochschule und der Zuständigkeiten der zentralen 
Hochschulorgane und Gremien für sein Gebiet die Aufgaben der 
Hochschule. Es trägt dazu bei, die Qualität der Lehrerbildung zu si
chern. Es initiiert, koordiniert und fördert die Lehrerbildungsforschung 
sowie die schul- und unterrichtsbezogene Forschung und betreut 
insoweit den wissenschaftlichen Nachwuchs. Es nimmt darüber hin
aus koordinierende und beratende Funktionen wahr. Es arbeitet eng 
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mit den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung zusammen. 
Das Nähere zu dieser Organisationseinheit, insbesondere zur Mit
gliedschaft, zur Abstimmung mit den Fachbereichen und zur Zu
sammenarbeit mit den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 
regelt d ie Hochschule durch Ordnung, die auch ein Stimmrecht von 
Vertreterinnen oder Vertretern der Zentren für schulpraktische Leh
rerausbildung in den Gremien des Zentrums für Lehrerbildung vorse
hen kann. Die Zusammenarbeit mit den Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung regeln Hochschule und Zentren durch Kooperati
onsvertrag. Soweit die Hochschule in der Lehrerausbildung mit ande
ren Hochschu len zusammen arbeitet, insbesondere mit Hochschulen 
im Sinne des Kunsthochschulgesetzes, koordiniert das Zentrum fach
lich d iese Zusammenarbeit. § 26 A$Absatz 5 Satz 5 und 62 !;me 3 
gilt für d ie Organisationseinheit, § 27 Al9sAbsatz 1 und 4 für ihre Lei
tung entsprechend. Für die Regelung des Verfahrens zur Vorberei
tung gemeinsamer Berufungsvorschläge zur Besetzung einer Pro
fessur g ilt § 38 A$Absatz 4 entsprechend. 

(2) Zur Sicherstellung eines ausreichenden Angebots vereinbaren d ie 
Hochschulen mit dem Ministerium im Rahmen der Hochschulver
trägeZi@1 !sIFle l@ist!slFl�SV@F@iFlI38F!sIFl�@Fl gemäß § 6 A9sAbsatz 43. 
mittelbar und unmittelbar der Lehrerbildung d ienende Studienkapazi
täten einschließlich der Organisation des Praxissemesters. 

(3) Die Hochschu len können innerhalb der Regelungen des Lehrer
ausbildungsgesetzes und einer nach Absatz 2 getroffenen Vereinba
rung Vorgaben für d ie Fächerkombinationen durch Ordnung regeln ;  § 
80 ADsAbsatz 4 findet Anwendung. 

Kapitel 3 
Hochschulmedizin 

§ 31 
Fachbereich Medizin 

( 1 )  Der Fachbereich Medizin erfüllt seine Aufgaben in enger Zusam
menarbeit mit dem Universitätsklinikum. Entscheidungen in Beru
fungsverfahren und in anderen Angelegenheiten von Forschung, 
Lehre und Studium erfolgen im Einvernehmen mit dem Universitäts
kl inikum, soweit die Krankenversorgung und das öffentliche Gesund
heitswesen betroffen sind. Das Einvernehmen in Berufungsverfahren 
darf nur verweigert werden, wenn begründete Zweifel an der Eignung 
der oder des Vorgeschlagenen für die im Universitätsklinikum zu er
füllenden Aufgaben bestehen. 

(2) Der Fachbereich wird durch ein Dekanat geleitet, dem eine De
kanin oder ein Dekan, eine Geschäftsführerin oder ein Ge
schäftsführer sowie eine durch die Fachbereichsordnung be
stimmte Anzahl  an Prodekaninnen oder Prodekanen angehören.  
Das Universitätsklinikum schafft hierfür d ie personellen Vorausset
zungen im n ichtwissenschaftlichen Bereich. Der Dekan ist insoweit 
Fachvorgesetzter des Personals. Dem Dekanat obliegen al le Ange
legenheiten und Entscheidungen des Fachbereichs, für die in diesem 
Gesetz oder der nach § 31 a zu erlassenden Rechtverordnung nicht 
ausdrücklich eine andere Zuständigkeit festgelegt ist. Mitgl ieder des 
Dekanats sind auch die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direk-

. tor und die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmännische Direk-
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tor des Universitätsklinikums mit beratender Stimme; ist die Ärztliche 
Direktorin oder der Ärztliche Direktor Mitglied der Universität, so ist 
sie oder er stimmberechtigtes Mitglied des Dekanats. Die Dekanin 
oder der Dekan ist Vorsitzende oder Vorsitzender des Fachbereichs
rats. Die Dekanin oder der Dekan soll hauptberuflich tätig sein. Bei 
Stimmengleichheit im Dekanat g ibt ihre oder seine Stimme den Aus
schlag. Zur Geschäftsführerin oder zum Geschäftsführer kann 
auf Vorschlag der Dekanin oder des Dekans für eine Amtszeit 
von fünf Jahren gewählt werden, wer die Voraussetzungen nach 
§ 17 Absatz 2 Satz 1 erfü l lt. 

(3) Der Fachbereichsrat des Fachbereichs Medizin ist für d ie nach
folgend aufgeführten Angelegenheiten zuständig: 

1 .  Zustimmung zur Stellungnahme des Dekanats zur Kooperations
vereinbarung mit dem Universitätsklinikum, 

2. Beschlussfassung über die Fachbereichsordnung und d ie sonsti
gen Ordnungen für den Fachbereich sowie über den Beitrag zum 
Lagebericht des Universitätsklinikums, 

3. Beschlussfassung in den dem Fachbereich obliegenden An
gelegenheiten nach § 38, 

G. Stellungnahme zum Entwicklungsplan des Fachbereichs sowie 
zu den Grundsätzen für d ie Vertei lung und Verwendung der Mittel 
des Landes einschließlich der Kriterien für die lE$ist�Fl�s@Fi€lFlti€lr=te 
leistungs bezogene Mittelverteilung , 

54. Empfehlungen und Stellungnahmen in sonstigen Angelegenhei
ten des Fachberei'chs Medizin von grundsätzlicher Bedeutung. 

Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor und d ie Kaufmän
nische Direktorin oder der Kaufmännische Direktor des Universitäts
klinikums nehmen an den Sitzungen des Fachbereichsrats mit bera
tender Stimme tei l .  

(4) Der Fachbereich Medizin der Universität Bochum bildet zusam
men m it den zentralen Dienstleistungseinrichtungen und den techni
schen Betrieben die Medizinischen Einrichtungen der Universität 
Bochum; sie dienen der Forschung und Lehre sowie der Krankenver
sorgung und besonderen Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswe
sens. Die Medizinischen Einrichtungen sind eine besondere Be
triebseinheit der Universität und haben eine einheitliche Personal
und Wirtschaftsverwaltung. Sie werden von den Organen des Fach
bereichs Medizin nach Maßgabe der §§ 27 und 28 geleitet. Die in 
den Medizinischen Einrichtungen tätigen Bediensteten sind Mitglie
der des Fachbereichs Medizin nach Maßgabe des § 26 �Absatz 
4. Die Zulässigkeit der Bildung einer gemeinsamen E inheit nach § 77 
A8sAbsatz 2 bleibt unberührt. An der Erfül lung der Aufgaben des 
Fachbereichs Medizin in Forschung und Lehre wirken auf vertrag li
cher Grund lage besonders qualifizierte Krankenhäuser der Region 
mit, die zum Klinikum der Universität Bochum zusammengefasst 
sind. 

§ 3 1 a  
Universitätsklinikum 

( 1 )  Das Universitätsklinikum dient dem Fachbereich Medizin zur Er
füllung seiner Aufgaben in Forschung und Lehre. Es nimmt Aufgaben 
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in der Krankenversorgung einschließlich der Hochleistungsmedizin 
und im öffentlichen Gesundheitswesen wahr. Es gewährleistet d ie 
Verbindung der Krankenversorgung mit Forschung und Lehre. Es 
d ient der ärztlichen Fort- und Weiterbildung und der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung des Personals. Es stellt sicher, dass d ie Mitglieder der 
Universität die ihnen durch Artikel 5 AßsAbsatz 3 Satz 1 des Grund
gesetzes und durch das Hochschulgesetz verbürgten Rechte wahr
nehmen können. 

(2) Die Universitätsklin iken sind Anstalten des öffentlichen Rechts m it 
eigener Rechtspersönlichkeit; für sie g ilt § 34 A8sAbsatz 1 entspre
chend. Das Nähere regelt das f�rIRR@\'eti@R, WiSS€lRS@lgeft !sIR8 f&@r 
s@I9!s1R� E�stäR8i�€l Ministerium durch Rechtsverordnung. Durch die 
Rechtsverordnung können die Universitätskl iniken auch in anderer 
Rechtsform errichtet oder in eine andere Rechtsform umgewandelt 
werden. Die Rechtsverordnung bedarf des Einvernehmens mit dem 
Finanzministerium und dem IRR€lRmiRist€lri!slmfür Inneres zuständigen 
Ministerium und der Zustimmung des für IRR@veti@R,Wissenschaft 
und Forschung zuständigen Ausschusses des Landtags. 

(3) Organe des Universitätsklinikums sind der Aufsichtsrat und der 
Vorstand. Der Aufsichtsrat berät den Vorstand, überwacht dessen 
Geschäftsführung und entscheidet nach Maßgabe der Rechtsverord
nung nach Absatz 2 Satz 2. Der Vorstand leitet das Universitätsklini
kum. 

(4) Dem Aufsichtsrat gehören an: 

1 .  je eine Vertreterin oder ein Vertreter des für Innovation, Wissen
schaft und Forschung zuständigen Ministeriums und des Finanzmi
nisteriums, 

2. d ie Präsidentin oder der Präsident und die Vizepräsidentin oder 
der Vizepräsident für den Bereich der Wirtschafts- und Personalver
waltung der Universität, 

3. zwei externe Sachverständige aus dem Bereich der Wirtschaft, 

4. zwei externe Sachverständige aus dem Bereich der medizinischen 
Wissenschaft, 

5. eine Professorin oder ein Professor aus dem Fachbereich Medizin, 
die Leiterin oder der Leiter einer klinischen oder medizinisch
theoretischen Abteilung ist, 

6. eine Vertreterin oder ein Vertreter des wissenschaftlichen Perso
nal$, 

7. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Personals des Universitäts
kl inikums, 

8. d ie Gleichstellungsbeauftragte mit beratender Stimme. 

Ist eine gemeinsame Einrichtung nach § 77 A8sAbsatz 2 gebildet, 
gehören dem Aufsichtsrat auch Vertreterinnen oder Vertreter nach 
Nummer 2 der jeweils anderen Universität an. In diesem Fal l  bleibt 
es bei insgesamt zwei Stimmen für diese Vertreterinnen oder Vertre
ter; der Kooperationsvertrag nach § 77 A8sAbsatz 2 legt fest, wie 
diese Stimmen ausgeübt werden. 

(5) Dem Vorstand gehören an :  
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1 .  d ie Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor, 

2. die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmännische Direktor, 

3. die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs Medizin und 

4. d ie Pflegedirektorin oder der Pflegedirektor. 

Die Satzung kann vorsehen, dass d ie Stellvertretende Ärztliche Di
rektorin oder der Stellvertretende Ärztliche Direktor als stimmberech
tigtes Mitg li�d dem Vorstand angehört. 

(6) I n  der Rechtsverordnung sind insbesondere Regelungen zu tref
fen über 

1 .  Aufgaben und Bestellung der Organe, 

2. die Wirtschaftsführung nach kaufmännischen Grundsätzen,  

3. d ie Rechtsnachfolge und den Vermögensübergang im Falle einer 
Umwandlung in eine andere Rechtsform nach Absatz 2 Satz 3, 

4. d ie Dienstherrenfähigkeit, soweit die Universitätsklin iken in öffent
lich-rechtlicher Rechtform betrieben werden, und die Rechtsverhält
nisse der Beschäftigten, 

5. d ie Grundzüge des Zusammenwirkens zwischen dem Universi
tätsklinikum und der Universität. 

§ 3 1 b  
Finanzierung 

( 1 )  Das Land stellt der Universität für Forschung und Lehre im Fach
bereich- Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Be
trieb zur Verfügung. Das Universitätsklinikum erhält für Investitionen 
einschließlich der Bauunterhaltung und für betriebsnotwendige Kos
ten Zuschüsse nach Maßgabe des Landeshaushaltes. Die haushalts
rechtliche Behandlung der Zuschüsse an das Universitätsklinikum 
richtet sich ausschließl ich nach den auf Grund dieses Gesetzes er
lassenen Vorschriften. § 6 �Absatz 3 findet Anwendung. 

(2) Über die Verwendung des Zuschusses für Forschung und Lehre 
entscheidet der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen 
des Hochschulentwicklungsplanes; § 1 9  A8sAbsatz 2 g i lt entspre
chend. 

§ 32 
Medizinische Einrichtungen außerhalb der Hochschule 

( 1 )  Geeignete medizinische Einrichtungen außerhalb der Hochschule 
können nach Maßgabe vertrag licher Vereinbarungen mit deren Trä
gern für Zwecke der Forschung und Lehre genutzt werden. Die Ein
zelheiten über die mit der Nutzung zusammenhängenden personel
len und sächlichen Folgen sind in der Vereinbarung zu bestimmen. 

(2) Die Hochschule kann mit Zustimmung des Ministeriums einer 
Einrichtung nach Absatz 1 da� Recht verleihen , sich als Hochschu
leinrichtung zu bezeichnen, wenn sie den an eine Hochschuleinrich-

. tung zu stellenden Anforderungen in Forschung und Lehre genügt. 
Dient eine Einrichtung außerhalb der Hochschule nur der praktischen 
Ausbildung nach Maßgabe der Approbationsordnung für Ärztinnen 
und Ärzte, so kann ihr die Hochschule eine geeignete Bezeichnung , 
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im Falle eines Krankenhauses die Bezeichnung "Akademisches 
Lehrkrankenhaus", verleihen. § 29 A9sAbsatz 4 Satz 4 g ilt für Satz 1 
und 2 entsprechend. 

(3) Für die Organisation des Studiums in Einrichtungen nach Absatz 
1 ist eine Fachbereichskommission zu bilden, in der in einem ausge
gl ichenen Verhältnis zu den übrigen Mitgliedern Hochschulmitglieder 
aus d iesen Einrichtungen vertreten sind. Vorsitzende oder Vorsitzen
der der Kommission ist das nach § 26 A9sAbsatz 2 Satz � beauf
tragte Mitg l ied des Fachbereichs. Satz 1 gilt außer für Einrichtungen 
im Sinne von Absatz 2 Satz 2 auch, wenn Prüfungskommissionen 
oder entsprechende Kommissionen für die Promotion und Habilitati
on gebildet und Angehörige der Einrichtungen betroffen sind. 

VieFteF Al3sel;tr=littTei i 4 
Das Hochschulpersonal 

Kapitel 1 
Allgemeine dienstrechtliche Regelungen 

§ 33 
Beamtinnen und Beamte der Hochschule 

( 1 )  Auf das beamtete Hochschulpersonal finden die Vorschriften des 
Landesbeamtengesetzes und dieses Gesetzes Anwendung. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident ernennt die Professorinnen 
und Professoren, die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, 
die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter an Universitäten und Fachhochschulen sowie d ie Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben. Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident 
fü r den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung ernennt 
andere als die in Satz 1 genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Oberste Dienstbehörde im Sinne von § 2 A.9sAbsatz 1 Satz 1 Num
mer 3 des Landesbeamtengesetzes ist das Ministerium €leF P:!@el;t 
s€lI;t�IFElt; dieses kann seine Befugnisse jederzeit widerruflich 
ganz oder teilweise dem Präsidium übertragen. 

(3) gier=lstv@Fgeset1:te @€leF gier=lshr@F�esetEteF Dienstvorgesetzte 
Stelle der hauptberuflichen Präsidiumsmitglieder ist das Ministeri
um €lie V@Fsit1:er=l€le @€leF €leF ','@Fsiti!ier=l€le €les P:!@el;tseRIsIIFElts; dieses 
kann seine Befugnisse jederzeit widerruflich ganz oder teilweise 
auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Hochschulrats 
übertragen. gier=lstv@F�8s8t!:te @€leF gi8r=lstIJ@F�esetEt8F Dienstvor,. 
gesetzte Stel le der Professorinnen und Professoren, der Juniorpro
fessorinnen und Juniorprofessoren, der Dekaninnen und der Dekane, 
der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter an Universitäten und Fachhochschulen, der Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben, der wissenschaftlichen Hilfskräfte und der Be
amtinnen und Beamten gemäß § 78 A9sAbsatz 1 und 3 ist die Prä
sidentin oder der Präsident. gi8r=lst\r@F�8seti!ite @€l8F gier=lstv@F�es8tE 
tef Dienstvorgesetzte Stelle anderer als der in Satz 1 genannten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist d ie Vizepräsidentin oder der Vi
zepräsident für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwal
tung. Für d ie Beamtinnen und Beamte der Hochschulen trifft die 
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9ilS�stv€l�lSslStftlS gelSr 9ilS�StY9�ISS€lti:tISF dienstvorgesetzte Stel le 
die beamten rechtlichen Entscheidungen über die persönlichen Ange
legenheiten der ihm nachgeordneten Beamtinnen und Beamten. Die 
dienstvorgesetzte Stelle im Sinne d ieses Gesetzes ist die 
dienstvorgesetzte Stelle im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 3 
des Landesbeamtengesetzes ; ihr stehen zudem /\EißISFelSA"l StlS 
R€l� elSr 9i9�stY9r!iJlSslSti!:tlS� €leISr elSA"l 9i@�stv€lr!iJlSs@ti:t@A"l die im 
Landesdisziplinargesetz bezeichneten Befugnisse der dienstvorge
setzten Stelle zu. 

(4) Beamtinnen und Beamte der Hochschulen dürfen Einrichtungen 
und Angebote des Landes im gleichen Umfang und zu den g leichen 
Bedingungen in Anspruch nehmen wie Beamtinnen und Beamte des 
Landes . . 

(5) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu 
regeln, in welchem Umfang hauptberufl iches Personal im Rahmen 
seiner Dienstaufgaben zur Lehrtätigkeit verpflichtet ist (individuelle 
Lehrverpfl ichtung). In der Rechtsverordnung kann auch d ie Mög lich
keit vorgesehen werden, d ie Regellehrverpflichtung einer Gruppe von 
Professorinnen und Professoren zusammenzufassen und nach Ent
scheidung der Dekanin oder des Dekans abweichend von der Regel
lehrverpfl ichtung des einzelnen zu verteilen (institutionelle Lehrver
pflichtung). 

§ 34 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Hochschule 

( 1 )  Die Hochschulen gehörentfetM dem Arbeitgeberverband des , 
Landes an�; dessen Beschlüsse sind den Personalräte.n in  den 
Hochschulen in geeigneter Form bekannt zu geben. Für die Ar
beitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszubildenden der Hochschu
len finden bis zum Abschluss entsprechend neuer Tarifverträge 
durch diesen Verband d ie für die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer 
und Auszubildenden des Landes geltenden Tarifverträge Anwen
dung. 

(2) Die bei einer Hochschule in einem Beamten-, Arbeits- oder Aus
bildungsverhältnis zurückgelegten Zeiten werden bei einer Neuein
steI lung in den Landesdienst so angerechnet, als ob sie beim Land 
zurückgelegt worden wären. Die beim Land oder einer anderen 
Hochschule in einem Beamten-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis 
zurückgelegten Zeiten werden bei einer NeueinsteI lung in den Dienst 
einer Hochschule so angerechnet, wie wenn sie bei dieser Hoch
schule zurückgelegt worden wären. 

(3) § 33 ASsAbsatz 4 und 5 g i lt für die Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer der Hochschu len entsprechend. 

(4) Betriebsbedingte Kündigungen von Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmern der Hochschulen, OOF@R l3@st@R@ROO ArB@its':'@FReJtRis 
s@ Ra@R MfJB.gal3@ €i@s Al3satE@s 1 SafE 1 '/@R €i@R F/@@RS@Rtil@R 
fil3@FR@fflffl@R W@ffl@R SfR€i, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die das Angebot 

1. einer anderen Hochschule oder 

2. einer anderen Landesdienststelle 

auf eine vergleichbare Weiterbeschäftigung an demselben Dienstort 
einschließlich seines Einzugsgebietes endgültig ablehnen. Zum 
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Zweck der Vennittlung von vergleichbaren Beschäftigungsmöglich
keiten wirken die Hochschulen im Rahmen ihres Personalmanage
ments zusammen. 

(5) Die Hochschule sichert die rechtlichen und tatsächlichen Vo
raussetzungen, die für jst ',f@Fpflj@f;ttfiJt, I:IFI',f@FE(j�:'i@/i Fla@/i .V:I Km# 
"f:r.@tfm fiiifiJSBS GfiJs@ti?@S eine Beteiligungsvereinbarung mit der Ver
sorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) für alle nach de
ren Satzung versicherbaren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

- erforderlich sind i?1:I S@/i!!B{JfiJFI I:IFlfii fiii@ fgr fiii@ SBf@mgI:lFl� i$Ff@.r(i/BF!i 
@/i@FI ffi}@f;ttJiMfiJFI I:IFlfii tatsaoo:'i@/ifiJFI VfJFaI:lSSBti?I:IFI�BFI i?1:I s@/iaff€m I:IFlfii 
i?1:I BfflaU@FI. Die Hochschule haftet für Verbindlichkeiten gegenüber 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der HochSchule, die daraus 
folgen, dass eine Beteiligungsvereinbarung zwischen der VBL und 
der Hochschule nicht zustande kommt oder die Hochschule ihrer 
Sicherungsverpflichtung nach Satz 1 nicht nachkommt. Der Um
fang der Haftung ist höchstens auf die Höhe der Leistungen be
schränkt, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen 
der Pflichtversicherung gegenüber der VBL hätten, wenn die Beteili
gungsvereinbarung zwischen der Hochschule und der VBL zum 1 .  
Januar 2007 wirksam werden würde. Die Sätze 2 und 3 gelten ent
sprechend für den Zeitraum zwischen dem 31.  Dezember 2006 und 
dem Tag, der auf den Tag der rechtsgültigen Unterzeichnung der 
Beteiligungsvereinbarung folgt. 

Kapitel 2. 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

§ 35 
Dienstaufgaben der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

( 1 )  Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. nehmen die ihrer 
Hochschule obliegenden Aufgaben in Forschung, Kunst, Lehre und 
Weiterbildung nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses 
in ihren Fächern selbständig wahr und wirken an der Studienbera
tung mit. Zu ihren hauptberuflichen Aufgaben gehört es auch, an der 
Verwaltung der Hochschule mitzuwirken, Prüfungen abzunehmen 
und weitere Aufgaben ihrer Hochschule nach § 3 wahrzunehmen, im 
Bereich der Medizin auch durch Tätigkeiten in der Krankenversor
gung. Die Wahrnehmung von Aufgaben in Einrichtungen der Wis
senschaftsförderung, die überwiegend aus staatlichen Mitteln finan
ziert werden, soll auf Antrag der Hochschullehrerin oder des Hoch
schullehrers zur Dienstaufgabe erklärt werden, wenn es mit der Erfül
lung ihrer oder seiner übrigen Aufgaben vereinbar ist. 

(2) Die Hochschul lehrerinnen und Hochschullehrer sind im Rahmen 
der für ihr Dienstverhältnis geltenden Regelungen berechtigt und 
verpflichtet, in ihren Fächern in a llen Studiengängen und Studienab
schnitten zu lehren und Prüfungen abzunehmen. Zur Lehre zählen 
auch die Erfül lung des Weiterbi ldungsauftrages und die Beteiligung 
an den in der Prüfungsordnung vorgesehenen berufspraktischen 
Studienphasen. Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind 
im Rahmen der Sätze 1 und 2 verpflichtet, Entscheidungen des 
Fachbereichs, d ie zur Sicherstellung und Abstimmung des Lehran
gebots gefasst werden, auszuführen. M it Zustimmung des Fachbe-
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reichs können sie Lehrveranstaltungen in ihren Fächern zu einem 
Anteil ihrer Lehrverpfl ichtungen auch an einer anderen Hochschule 
des Landes abh'alten und die entsprechenden Prüfungen abnehmen. 

(3) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an Universitäten 
sind nach Maßgabe der Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses be
rechtigt und verpflichtet, in ihren Fächern zu forschen und die For
schungsergebnisse unbeschadet des § 4 öffentlich zugänglich zu 
machen; nir €iis KI;IFlstal;ls�eIslFl� �ilt Halesate 1 sFltSf3rSSRsFl€i. Für 
die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen oder für ande
re wissenschaftl iche Veröffentlichungen dürfen Vergütungen 
angenommen werden. Für die Kunstausübung gelten die Sätze 1 
und 2 entsprechend.  Die Professorinnen und Professoren an Fach
hochschulen sind zur Wahrnehmung von Forschungs- und Entwick
lungsaufgaben und künstlerisch-gestalterischen Aufgaben berechtigt 
und verpfl ichtet; im Übrigen �ilt aate 1 F.falesab: 1 gelten die Sätze 1 
und 2. 

(4) Art und Umfang der Aufgaben einer Hochschullehrerin oder eines 
Hochschul lehrers bestimmen sich unbeschadet einer Rechtsverord
nung gemäß § 33 ÄDsAbsatz 5 nach der Regelung, d ie die zuständi
ge Stelle bei der Ernennung schriftlich getroffen hat. Die Aufgaben
bestimmung steht unter dem Vorbehalt einer Überprüfung in ange
messenen Abständen. 

§ 36 
Einstel lungsvoraussetzungen für Hochschullehrerinnen 

und Hochschul lehrer 

( 1 )  Einstellungsvoraussetzungen für Hochschullehrerinnen und 
Hochschul lehrer sind neben den allgemeinen dienstrechtl ichen Vo
raussetzungen: 

1 .  Abgesch lossenes Hochschulstudium; 

2. pädagogische Eignung , die durch eine entsprechende Vorbildung 
nachgewiesen oder ausnahmsweise im Berufungsverfahren festge
stellt wird ; § 1 23 ADsAbsatz 3 des Landesbeamtengesetzes bleibt 
unberührt; 

3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Re
gel durch d ie Qualität einer Promotion nachgewiesen wird; 

4. für Professorinnen und Professoren an Universitäten darüber hin
aus zusätzliche wissenschaftliche Leistungen,  die ausschließl ich und 
umfassend im Berufungsverfahren bewertet werden; diese Leistun
gen werden im Rahmen einer Juniorprofessur, einer Habilitation oder 

. einer Tätigkeit a ls wissenschaftl iche Mitarbeiterin oder als wissen
schaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule oder einer außeruniver- . 
sitären Forschungseinrichtung oder im Rahmen einer wissenschaftli
chen Tätigkeit in Wirtschaft, Verwaltung oder in einem anderen ge
sellschaftl ichen Bereich im I n- oder Ausland erbracht; Halbsatz 2 gi lt 
nur bei der Berufung in ein erstes Professorenamt; 

5. für Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen darüber 
hinaus besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden, die während einer 
fünfjährigen berufspraktischen Tätigkeit, von denen mindestens drei 
Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müs-
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sen, auf einem Gebiet erbracht wurden, das ihren Fächern ent
spricht; soweit es in besonderen Ausnahmefällen der Eigenart des 
Faches und den Anforderungen der Stelle entspricht, können an die 
Stelle d ieser Voraussetzungen zusätzliche wissenschaftliche Leis
tungen gemäß Nummer 4 treten;  

6. für Professorinnen und Professoren mit ärztlichen oder zahnärztli
chen Aufgaben darüber hinaus die Anerkennung als Gebietsärztin 
oder Gebietsarzt oder Gebietszahnärztin oder Gebietszahnarzt, so
weit für das betreffende Fachgebiet nach den· gesetzlichen Vorschrif
ten eine entsprechende Weiterbildung vorgesehen ist; Juniorprofes
sorinnen und Juniorprofessoren sollen die Vorbildungen nach Halb
satz 1 nachweisen. 

(2) In  künstlerischen Fächern kann abweichend von Absatz 1 Num
mer 3 bis 5 als Professorin oder Professor eingestellt werden, wer 
eine besondere Befähigung zu künstlerischer Arbeit und zusätzliche 
künstlerische Leistungen nachweist. Der Nachweis der zusätzlichen 
künstlerischen Leistungen wird in der Regel durch besondere Leis
tungen während einer fünf jährigen künstlerischen Tätigkeit erbracht, 
von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs 
ausgeübt worden sein müssen. 

(3) Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforderungen der 
Stelle entspricht, kann abweichend von Absatz 1 Nummer 1 ,  3 bis 5 
auch eingestellt werden, wer hervorragende fachbezogene Leistun
gen in der Praxis nachweist. 

(4) Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die am 1 .  April 2000 bereits 
Professorinnen oder Professoren an einer Fachhochschulen des 
Landes waren, gelten d ie Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 
3 und Nummer 5 Halbsatz 1 als erfül lt. 

§ 37 
Berufung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern 

( 1 )  Die Präsidentin oder der Präsident beruft d ie Hochschu llehrerin
nen und Hochschul lehrer auf Vorschlag des Fachbereichs. Sie oder 
er kann eine Professorin oder einen Professor abweichend von der 
Reihenfolge des Vorschlages des Fachbereichs berufen oder einen 
neuen Vorsch lag anfordern. Ohne Vorschlag des Fachbereichs kann 
sie oder er eine Professorin oder einen Professor berufen, wenn der 
Fachbereich acht Monate nach Einrichtung, Zuweisung oder Frei
werden der Stelle, bei Freiwerden durch Erreichen der Altersgrenze 
drei Monate nach dem Freiwerden der Stelle, keinen Vorschlag vor
gelegt hat, wenn er der Aufforderung zur Vorlage eines neuen Vor
schlages bis zum Ablauf von sechs Monaten nicht nachgekommen 
ist oder wenn in dem neuen Vorschlag keine geeigneten Personen 
benannt sind, deren Qualifikation den Anforderungen der Stelle ent
spricht. In  den F�lIen der Sätze 2 und 3 ist der Fachbereich zu hören. 

(2) Bei der Berufung auf eine Professur können Juniorprofessorinnen 
oder Juniorprofessoren der eigenen Hochschule nur berücksichtigt 
werden, wenn sie nach ihrer Promotion die Hochschule gewechselt 
haben oder m indestens zwei Jahre außerhalb der berufenden Hoch
schule wissenschaftlich tätig waren. Wissenschaftliche Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter der eigenen Hochschule und das in § 78 �Ab
satz 3 genannte Personal der eigenen Hochschule können nur in 
begründeten Ausnahmefäl len und wenn zusätzlich d ie Vorausset-
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zungen des Satzes 1 vorliegen, berücksichtigt werden. 

(3) Bei einer Berufung dürfen Zusagen über die Ausstattung des vor
gesehenen Aufgabenbereiches nur befristet im Rahmen bereiter 
Haushaltsmittel erteilt werden. Zusagen über personelle und säch
l iche Mittel, die über die Grundausstattung für Forsch ung und 
Lehre hinausgehen, können mit der Verpflichtung verbunden 
werden, dass die Professorin oder der Professor für eine ange
messene, im Einzelnen zu bestimmende Zeit an der Hochschule 
verbleiben wird. Für den Fall eines von der Professorin oder 
dem Professor zu vertretenden vorzeitigen Ausscheidens aus 
der Hochschule kann eine vol lständige oder teilweise Erstattung 
der Mittel nach Satz 1 vereinbart werden. Die Erstattung setzt 
voraus, dass nach dem Ausscheiden der Professorin oder des 
Professors eine anderweitige Nutzung oder Verwertung d ieser 
Mittel nicht oder nur mit wirtschaftlichem Verlust möglich ist. 

§ 37a 
Gewährleistung der Chancengerechtigkeit 
von Frauen und Männern bei der Berufung 

von Professorinnen und Professoren 

( 1 )  Das Präsidium setzt für die in den Fachbereichen vertretenen 
Fächergruppen im Einvernehmen mit der Dekanin oder dem De
kan eine G leichstellungsquote für in der Regel drei Jahre fest; 
der Beschluss ist im Verkündungsblatt zu veröffentl ichen. Die 
Gleichstel lungsquote bi ldet das Verhältnis zwischen den Frauen 
und Männern ab, die in  der jeweil igen Fächergruppe innerhalb 
einer Ausgangsgesamtheit die Einstel lungsvoraussetzungen für 
Professorinnen und Professoren erfüllen. Bei der Festsetzung 
der Gleichstellungsquote bestimmt das Präsidium die Aus
gangsgesamtheit, innerhalb derer das Verhältnis nach Satz 2 
ermittelt werden soll , nach sachgerechten, an dem Ziel der Ge
währleistung der Chancengerechtigkeit orientierten Kriterien. 

(2) Die Hochschule strebt an, in den Fächergruppen ein Verhält
nis zwischen Professorinnen und Professoren zu erreichen, 
welches der G leichstel lungsquote nach Absatz 1 entspricht. 
Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Ausgestaltung des Ver
fahrens zur Vorbereitung der Berufungsvorschläge, der Be
schlussfassungen der Berufungskommissionen und des Fach
bereichsrats über den Berufungsvorschlag sowie h insichtlich 
der Berufungen durch d ie Präsidentin oder den Präsidenten. 
Satz 1 findet keine Anwendung, soweit in der Hochschule in  ei
nem Fach oder einer Fächergruppe der Anteil der Professorin
nen im Verhältnis zu dem Anteil der Professoren überwiegt. 

(3) Die Hochschule wirkt darauf hin, dass innerhalb der M itglie
der der Gruppen nach § 1 1  Absatz 1 ,  insbesondere innerhalb der 
Gruppe der Hochschul lehrerinnen und Hochschul lehrer, das 
Verhältnis zwischen Frauen und Männern angemessen ist. 

(4) Das Nähere insbesondere hinsichtlich der Festsetzung der 
Gleichstel lungsquote und der Bildung der Fächergruppen regelt 
die Berufungsordnung. Dies gi lt nicht hinsichtl ich der Berufun
gen durch die Präsidentin oder den Präsidenten. 

§ 38 
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Berufungsverfahren 

( 1 )  Die Stellen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind 
vom Präsidium auf Vorschlag des Fachbereichs öffentlich auszu
schreiben. Die Ausschreibung muss Art und Umfang der zu erfüllen
den Aufgaben angeben. Von der Ausschreibung einer Professur 
kann abgesehen werden, wenn eine Professorin oder ein Professor 
in einem Beamtenverhältnis auf Zeit oder einem befristeten Beschäf
tigungsverhältnis auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis beru
fen werden soll ; von einer Ausschreibung kann in begründeten Fällen 
auch dann abgesehen werden, wenn eine Juniorprofessorin oder ein 
Juniorprofessor auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis beru
fen werden soll. Darüber hinaus kann in Ausnahmefällen auf die 
Ausschreibung einer Professur verzichtet werden, wenn durch das 
Angebot dieser Stelle die Abwanderung einer Professorin oder eines 
Professors verhindert werden kann.  Dies setzt voraus, dass ein min
destens g leichwertiger Ruf einer anderen Hochschule vorliegt. Von 
einer Ausschreibung kann in Ausnahmefäl len auch abgesehen wer
den , wenn für die Besetzung der Professur eine in besonderer Weise 
qualifizierte Persönlichkeit zur Verfügung steht, deren Gewinnung im 
Hinblick auf d ie Stärkung der Qualität und Profilbildung im besonde
ren Interesse der Hochschule liegt. Die Entscheidung über den Ver
zicht auf d ie Ausschreibung nach Satz 3, 4 und 6 trifft das Präsidium 
auf Vorschlag des Fachbereichs und nach Anhörung der G leichstel
lungsbeauftragteri; im Falle des Satzes 6 bedarf die Entscheidung 
zusätzlich des Einvernehmens des Hochschulrats. In  den Fällen der 
Wiederbesetzung entscheidet das Präsidium nach Anhörung der 
betroffenen Fachbereiche, ob d ie Aufgabenumschreibung der Stelle 
geändert, die Stelle einem anderen Fachbereich zugewiesen oder 
nicht wieder besetzt werden sol l .  

(2) Der Fachbereich hat der Präsidentin oder dem Präsidenten sei
nen Berufungsvorschlag zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens 
innerhalb der in § 37 A8sAbsatz 1 Satz 3 genannten Fristen, vorzu
legen. Wird eine Stelle frei, weil die Inhaberin oder der I nhaber d ie 
Altersgrenze erreicht, soll der Berufungsvorschlag spätestens sechs 
Monate vor d iesem Zeitpunkt vorgelegt werden. 

(3) Der Berufungsvorschlag zur Besetzung einer Professur soll drei 
Einielvorschläge in bestimmter Reihenfolge enthalten und muss die
se insbesondere im Hinblick auf d ie von der Stelleninhaberin oder 
dem Stelleninhaber zu erfül lenden Lehr- und Forschungsaufgaben 
ausreichend begründen. Dem Berufungsvorschlag sollen zwei ver
g leichende Gutachten auswärtiger Professorinnen oder Professoren 
beigefügt werden. 

(4) Das Verfahren zur Vorbereitung der Berufungsvorschläge zur 
Besetzung einer Professur einschließlich der Hinzuziehung auswärti
ger Sachverständiger sowie das Verfahren zur Berufung der Junior
professorinnen und Juniorprofessoren regelt die vom Senat zu erlas
sende Berufungsordnung; die Schwerbehindertenvertretung ist zu 
beteiligen. Die Berufungsordnung soll hierbei zur Qualitätssicherung 
nach Satz 1 insbesondere Regelungen über Verfahrensfristen, über 
die Art und Weise der Ausschreibung, über die Funktion der oder des 
Berufungsbeauftragten, über die Zusammensetzung der Berufungs
kommissionen einschließlich auswärtiger Gutachterinnen und Gut
achter, über d ie Entscheidungskriterien einschließlich der Leistungs-
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bewertung in den Bereichen Lehre und Forschung sowie über den 
vertrau lichen Umgang mit Bewerbungsunterlagen treffen. Der Beru
fungskommission sol len möglichst auswärtige Mitg lieder angehören . 
Die Präsidentin oder der Präsident kann der Berufungskommission 
Vorschläge unterbreiten. Die Berufung von Nichtbewerberinnen und -
bewerbern ist zulässig . 

(5) Die Bewerberin oder der Bewerber hat kein Recht auf Einsicht in 
die Akten des Berufungsverfahrens, soweit sie Gutachten über die 
fachliche Eignung enthalten oder wiedergeben. 

§ 39 
Dienstrechtliche Stel lung der Hochschullehrerinnen 

und Hochschullehrer 

( 1 )  Professorinnen und Professoren können, Professorinnen und 
Professoren, d ie auch in der Krankenversorgung tätig sind, sollen in 
einem privatrechtl ichen Dienstverhältnis beschäftigt werden. In die
sem Falle gelten § 1 22 A8sAbsatz 2, § 1 23 A8sAbsatz 2 und 3, § 
124 A8sAbsatz 1 Satz 1 bis 3, !sIFHlI .0.88. 2 !siR€! 3Absatz 2 bis 4 so
wie § 1 26 des Landesbeamtengesetzes und die Vorschriften über 
den Sonderurlaub entsprechend. 

(2) Die Hochschule kann übergangsweise bis zur Besetzung der 
Stelle für eine Professorin oder einen Professor eine Vertreterin oder 
einen Vertreter, die oder der die I;jnstellungsvoraussetzungen einer 
Professorin oder eines Professors nach § 36 erfüllt, mit der Wahr
nehmung der Aufgaben aus der Stelle beauftragen. Die Professur
vertretung ist ein öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis eigener Art; 
sie begründet kein Dienstverhältnis. 

(3) Professorinnen und Professoren können im Zusammenhang mit 
dem Hauptamt stehende Lehrtätigkeiten im Bereich der Weiterbil
dung als Tätigkeit im Nebenamt übertragen werden, wenn d ie ent
sprechende Lehrtätigkeit der Professorin oder des Professors nicht 
auf ihre oder seine Lehrverpflichtung angerechnet wird. Die Hoch
schulen setzen die Höhe der Vergütung für Lehraufgaben nach Satz 
1 im Rahmen der erzielten Einnahmen aus Gebühren und privat
rechtlichen Entgelten fest. 

(4) Wird eine Professorin oder ein Professor zur Ärztlichen Direktorin 
oder zum Ärztlichen Direktor eines Universitätsklinikums bestellt, so 
ist sie oder er mit dem Tage der Aufnahme der Tätigkeit als Ärztliche 
Direktorin oder Ärztlicher Direktor aus dem Amt als Professorin oder 
Professor beurlaubt. Die Mitgliedschaftsrechte mit Ausnahme des 
Wahlrechts bestehen fort. Die Berechtigung zur Forschung und Leh
re bleibt unberührt. 

(5) Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren werden für die Dauer 
von drei Jahren zu Beamtinnen oder Beamten auf Zeit ernannt. Das 
Beamtenverhältnis der Juniorprofessorin oder des Juniorprofessors 
soll mit ihrer oder seiner Zustimmung im Laufe des dritten J ahres um 
weitere drei Jahre verlängert werden, wenn sie oder er sich als 
Hochschul lehrerin oder Hochschullehrer bewährt hat; anderenfalls 
kann das Beamtenverhältnis mit Zustimmung der J uniorprofessorin 
oder des Juniorprofessors um bis zu ein Jahr verlängert werden. Im 
Laufe des sechsten Jahres kann das Beamtenverhältnis der Junior
professorin oder des Juniorprofessors mit ihrer oder seiner Zustim
mung um ein Jahr verlängert werden, wenn sie oder er sich als 
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Hochschullehrerin oder als Hochschullehrer bewährt hat. Juniorpro
fessorinnen und Juniorprofessoren können auch in einem privatrecht
lichen Dienstverhältnis beschäftigt werden. In diesem Falle gelten 
Sätze 1 bis 3 sowie § 1 22 A9sAbsatz 2, § 1 25 A9sAbsatz 1 Satz 2 
und 3 und A9sAbsatz 2, § 1 26 Landesbeamtengesetz und die Vor-
schriften über den Sonderurlaub entsprechend. 

. 

(6) Personen mit der Qualifikation einer Professorin oder eines Pro
fessors nach § 36 können nebenberuflich als Professorinnen oder 
Professoren in einem privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis ein
gestellt werden. Auf sie finden die für die Einstellung, die Dienstauf
gaben und die sonstigen für hauptberufl iche Professorinnen und Pro
fessoren geltenden Regelungen Anwendung. Eine Nebenberuflich
keit liegt nur vor, wenn der Professorin oder dem Professor weniger 
als die Hälfte der regelmäßigen Dienstaufgaben einer vol ibeschäftig
ten Professorin oder eines vollbeschäftigten Professors übertragen 
wird . Die Einstellung ist nicht zulässig, wenn die Professorin oder der 
Professor bereits hauptberuflich an einer Hochschule tätig ist. Die für 
die Teilzeitbeschäftigung allgemein geltenden Vorschriften bleiben 
unberührt. 

(7) Das Min isterium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Fi
nanzministerium und dem für Inneres zuständigen Min isterium M 
IRReres IsIR€I KElFRFRIsIRSles durch Rechtsverordnung Regelungen hin
sichtlich einer Altersgrenze für d ie Einstellung oder Übernahme von 
Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern in ein Beamtenverhält
nis zu treffen. 

(8) Die Hochschule kann von der Hochschul lehrerin oder dem 
Hochschul lehrer eine Versicherung an Eides statt über d ie Rich
tigkeit und Vollständigkeit ihrer oder seiner Anzeige einer inner
halb eines bestimmten Zeitraumes erfolgten, nach Maßgabe der 
beamtenrechtlichen Bestimmungen nicht genehmigungspflich
tigen, aber anzeigepflichtigen Nebentätigkeiten verlangen und 
abnehmen. 

§ 40 
Freistellung und Beurlaubung 

( 1 )  Die Hochschule kann Professorinnen und Professoren von ihren 
Aufgaben in der Lehre und der Verwaltung zugunsten der Dienstauf
gaben in der Forschung oder in der Durchführung künstlerischer 
Entwicklungsvorhaben freistellen, wenn die ordnungsgemäße Vertre
tung des Faches in der Lehre während dieser Zeit gewährleistet ist. 
Der Hochschule sollen keine zusätzlichen Kosten aus der FreisteI
lung entstehen. 

(2) Die Hochschule kann Professorinnen und Professoren für die 
Anwendung und Erprobung künstlerischer oder wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Methoden in der beruflichen Praxis sowie zur Ge
winnung oder Erhaltung berufspraktischer Erfahrungen außerhalb 
der Hochschule beurlauben; Absatz 1 gilt im Übrigen entsprechend. 

Kapitel 3 
Das sonstige Hochschulpersonal 
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§ 4 1  
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren, 

Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren 

( 1 )  Die Bezeichnung "außerplanmäßige Professorin" oder "außer
planmäßiger Professor" kann von Universitäten an Personen verlie
hen werden, die die Einstellungsvoraussetzungen einer Professorin 
oder eines Professors nach § 36 erfü llen und in Forschung und Lehre 
hervorragende Leistungen erbringen. 

(2) Die Bezeichnung "Honorarprofessorin" oder "Honorarprofessor" 
kann Personen verliehen werden, d ie auf einem an der Hochschule 
vertretenen Fachgebiet hervorragende Leistungen in der berufl ichen 
Praxis bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Er
kenntnisse und Methoden oder hervorragende Leistungen in For
schung, Kunst und Lehre, künstlerischen Entwicklungsvorhaben und 
Kunstausübung erbringen, d ie den Anforderungen für hauptberufliche 
Professorinnen und Professoren entsprechen. 

(3) Die Bezei�hnungen werden von der Hochschule verl iehen. Die 
Verleihung setzt eine in der Regel fünfjährige erfolgreiche selbstän
d ige Lehrtätigkeit voraus, die durch ein Gutachten nachzuweisen ist. 
Im  Falle des Absatzes 1 beginnt d ie Frist erst, wenn d ie Einstellungs
voraussetzungen einer Professorin oder eines Professors nach § 36 
vorliegen. Die Bezeichnungen begründen weder ein Dienstverhältnis 
noch den Anspruch auf Übertragung eines Amtes. Außerplanmäßi
ge Professorinnen und Professoren sowie Honorarprofessorin
nen und Honorarprofessoren s ind befugt, die Bezeichnung 
"Professorin" oder "Professor" zu führen. 

(4) Das Recht zur Führung der Bezeichnungen ruht, wenn die oder 
der Berechtigte die Bezeichnung "Professorin" oder "Professor" aus 
einem sonstigen Grund führen kann. Rücknahme und Widerruf der 
Bezeichnungen regelt die Hochschule. 

§ 42 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben 

( 1 )  Lehrkräfte für besondere Aufgaben werden ausschließlich oder 
überwiegend m it Aufgaben in der Lehre beschäftigt; ihnen obliegt die 
Vermittlung von Fähigkeiten und Kenntnissen, die n icht die Einstel
lungsvoraussetzungen für Hochschullehrerinnen und Hochschu lleh
rer erfordert. I hnen können darüber hinaus durch die Dekanin oder 
den Dekan andere Dienstleistungen übertragen werden. Die für diese 
Aufgaben an d ie Hochschule abgeordneten Beamtinnen und Beam
ten ,  Richterinnen und Richter und anderen Angehörigen des öffentli
chen Dienstes sind Lehrkräfte für besondere Aufgaben. § 39 ASsAb
satz 3 g ilt entsprechend. 

(2) An Fachhochschulen kann ein Teil der Stellen für Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben für Aufgaben oder Dienstleistungen, die zu
g leich der Weiterbildung der Lehrkraft für besondere Aufgaben die
nen sollen, bestimmt werden; diese Stellen sind entsprechend aus
zubringen. 

(3) Im Übrigen g ilt § 44 ASsAbsatz 2 und 3 entsprechend. Lehrkräf
ten für besondere Aufgaben, denen nach Maßgabe des § 44 ASsAb
satz 2 Satz 2 Lehraufgaben zur selbständigen Wahrnehmung über-
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tragen worden sind, kann vom Fachbereichsrat die akademische 
Bezeichnung "Lecturer" verliehen werden. 

§ 43 
Lehrbeauftragte 

, 

Lehraufträge können für einen durch hauptberufliche Kräfte nicht 
gedeckten Lehrbedarf erteilt werden. Die Lehrbeauftragten nehmen 
ihre Lehraufgaben selbständig wahr. Der Lehrauftrag ist ein öffent
lich-rechtliches Rechtsverhältnis eigener Art; er begründet kein 
Dienstverhältnis. 

§ 44 
Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter an Universitäten 

( 1 )  Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Universitä
ten sind die den Fachbereichen, den wissenschaftlichen Einrichtun
gen oder den Betriebseinheiten der Universitäten zugeordneten Be
amtinnen, BeamtenlslFu;j l\19�€l8t€lllt€l, Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer, denen nach Maßgabe ihres Dienstverhältnisses wis
senschaftliche Dienstleistungen in Forschung, Lehre und Kran
kenversorgung obliegen. Soweit die wissenschaftlichen Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter an Universitäten dem Aufgabenbereich einer 
Professorin oder eines Professors zugewiesen sind, ist diese oder 
dieser weisungsbefugt. Zu den Dienstleistungen gehört auch die Tä
tigkeit !n der Verwaltung der wissenschaftlichen Einrichtungen oder 
Betriebseinheiten, in der Studien- und Prüfungsorganisation, der 
Studienberatung und in anderen Aufgaben der Hochschu le. Die wis
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Universitäten 
haben als Dienstleistung die Aufgabe, Studierenden Fachwissen und 
praktische Fertigkeiten zu vermitteln und sie in der Anwendung wis
senschaftlicher Methoden zu unterweisen, soweit dies zur Gewähr
leistung des Lehrangebots erforderlich ist. I hnen soll ausreichend 
Gelegenheit zum Erwerb weiterer didaktischer und sonstiger Qualifi
kationen gegeben werden. Der Fachbereichsrat kann im Benehmen 
mit den fachlich zuständigen Professorinnen und Professoren wis
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Universitäten 
auf deren Antrag bestimmte Forschungsaufgaben zur selbständigen 
Erledigung übertragen. 

(2) Lehraufgaben der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter an Universitäten gemäß Absatz 1 sind nach Gegenstand und 
Inhalt mit den für das Fach zuständigen Professorinnen und Profes-' 
soren abzustimmen und stehen unbeschadet des Rechts auf Äuße
rung der eigenen Lehrmeinung unter der fachlichen Verantwortung 
einer Professorin oder eines Professors. Lehraufgabe!l dürfen wis
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Universitäten 
zur selbständigen Wahrnehmung in begründeten Fällen durch den 
Fachbereichsrat im Benehmen mit den fachlich zuständigen Profes
sorinnen und Professoren Übertragen werden; sie gelten als Erfül lung 
der Lehrverpflichtung. § 39 A9sAbsatz 3 g ilt entsprechend. Wissen
schaftl ichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen nach 
Maßgabe des Satzes 2 Lehraufgaben zur selbständigen Wahr
nehmung übertragen worden sind, kann vom Fachbereichsrat 
die akademische Bezeichnung "Lecturer" verliehen werden. 

(3) Die wissenschaftlichen Mitarbeit�rinnen und Mitarbeiter an Uni-
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versitäten können - im Beamtenverhältnis oder im privatrechtlichen 
Dienstverhältnis beschäftigt werden. Wissenschaftl ichen Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern an Universitäten soll im Rahmen ihrer 
Dienstaufgaben auch angemessen Gelegenheit zur Vorbereitung 
auf eine weitere wissenschaftliche Qualifikation gegeben werden, 
wenn sie befristet beschäftigt sind. 

(4) Einstellungsvoraussetzungen für wissenschaftl iche Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter an Universitäten sind neben den allgemeinen 
dienstrechtlichen Voraussetzungen bei der Einstellung in das Beam
tenverhältnis auf Probe oder auf Lebenszeit oder in ein unbefristetes 
/\FI�€lst€lllt€lFl\'€lFj,;j8ItFlisprivatrechtliches Dienstverhältnis ein den 
Anforderungen der dienstlichen Aufgaben entsprechendes abge
schlossenes Hochschulstudium in einem Studiengang mit einer ge
nerel len Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern und, 
soweit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in Betriebseinheiten 
tätig werden, die Promotion oder ausnahmsweise eine gleichwertige 
wissenschaftliche Leistung; unter Berücksichtigung der Anforderun
gen der Stelle kann eine zweite Staatsprüfung an d ie Stelle der Pro
motion treten oder ausnahmsweise auf die Promotion verzichtet wer
den; in künstlerischen Fächern wird eine Promotion n icht vorausge
setzt. Das Laufbahnrecht bleibt unberührt. 

(5) Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen Auf
gaben übertragen werden, die auch der Vorbereitung einer Promoti
on förderlich sind, werden in einem befristeten privatrechtlichen 
Dienstverhältnis beschäftigt. Ihre Einstel lung setzt neben den al lge
meinen dienstrechtlichen Voraussetzungen ein den Anforderungen 
der dienstlichen Aufgaben entsprechendes abgeschlossenes Hoch
schulstudium in einem Studiengang mit einer generel len Regelstudi
enzeit von mindestens sechs Semestern. voraus. 

(6) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen Aufga
ben übertragen werden, d ie auch der Erbringung zusätzlicher wis
senschaftlicher Leistungen förderlich sind, können in ein Beamten
verhältnis auf Zeit als Akademische Rätin oder Akademischer Rat 
oder als Akademische Oberrätin oder Akademischer Oberrat beru
fen werden oder in einem befristeten privatrechtlichen Dienstverhält
nis beschäftigt werden . 

(7) Zur Akademischen Rätin oder zum Akademischen Rat im Beam
tenverhältn is auf Zeit kann ernannt werden, wer die Voraussetzun
gen des § 66 b der Laufbahnverordnung, mit Ausnahme von dessen 
Absatz 1 Nummer 3, erfül lt. Zur Akademischen Oberrätin oder zum 
Akademischen Oberrat im Beamtenverhältnis auf Zeit kann ernannt 
werden, wer die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und 
Professoren an Universitäten nachweist. 

(8) Die Akademischen Rätinnen und die Akademischen Räte im Be
amtenverhältnis auf Zeit werden für die Dauer von drei , die Akademi
schen Oberrätinnen und Akademischen Oberräte im Beamtenver
hältnis auf Zeit für die Dauer von bis zu vier Jahren ernannt. Das 
Beamtenverhältnis eines Akademischen Rats oder einer Akademi
schen Rätin auf Zeit kann um weitere drei Jahre verlängert werden. § 
1 23 A@sAbsatz 2 Satz 3 bis 8 des Landesbeamtengesetzes gelten 
entsprechend. Eine Akademische Rätin oder ein Akademischer Rat 
im Beamtenverhältnis auf Zeit kann nach Ablauf der Amtszeit zur 
Akademischen Oberrätin oder zum Akademischen Oberrat im Beam
tenverhältnis auf Zeit ernannt werden. Eine erneute Ernennung zur 
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Akademischen Rätin, zum Akademischen Rat, zur Akademischen 
Oberrätin oder zum Akademischen Oberrat im Beamtenverhältnis auf 
Zeit ist ausgeschlossen. Mit Ablauf der Amtszeit ist die Beamtin oder 
der Beamte entlassen, § 3 1  A9sAbsatz 3 des Landesbeamtengeset
zes findet keine Anwendung. Die Vorschriften über d ie Laufbahnen, 
den einstweil igen Ruhestand und die Probezeit sind n icht anwend
bar. 

(9) Für d ie Beschäftigung als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder als 
wissenschaftlicher Mitarbeitet im Sinne des Absatzes 6 in einem pri
vatrechtlichen Dienstverhältnis gelten Absatz 7 und Absatz 8 ent
sprechend. Darüber hinaus gelten § 1 22 A9sAbsatz 2, § 1 26 A8s
Absatz 2 und 3 des Landesbeamtengesetzes und die Vorschriften 
über den Sonderurlaub entsprechend. 

( 1 0) Soweit künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Univer
sitäten beschäftigt werden, gelten die Absätze 1 bis 9 sinngemäß. 

§ 45 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

, an Fachhochschulen 

( 1 )  Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Fachhoch
schulen sind d ie den Fachbereichen, wissenschaftlichen Einrichtun
gen oder Betriebseinheiten der Fachhochschulen zugeordneten Be
diensteten, denen nach Maßgabe ihres Dienstverhältnisses wissen
schaftl iche Dienstleistungen in der Lehre und in Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben obliegen. 

(2) Die wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Fach
hochschulen haben als Dienstleistung die Aufgabe, d ie Studierenden 
zu betreuen und anzuleiten, insbesondere im Rahmen von Projekten, 
Praktika und praktischen Übungen fachliche Kenntnisse und Fertig
keiten zu vermitteln. Ihnen �önnen darüber hinaus Dienstleistun
gen in der wissenschaftlichen Lehre übertragen werden; im Fal
le der Übertragung g i lt § 44 Absatz � Satz 1 bis 3 entsprechend. 
Ihnen soll ausreichend Gelegenheit zum Erwerb weiterer d idaktischer 
und sonstiger Qualifikationen gegeben werden. Zu ihren Dienstleis
tungen gehört auch die Tätigkeit in der Verwaltung der wissenschaft
lichen Einrichtungen oder Betriebseinheiten einschließlich der Be
treuung der Ausstattung. Soweit d ie wissenschaftlichen Mitarbeite
rinnen oder Mitarbeiter an Fachhochschulen dem Aufgabenbereich 
einer Professorin oder eines Professors zugewiesen sind, ist d iese 
oder dieser weisungsbefugt. 

(3) Einstellungsvoraussetzung für d ie wissenschaftlichen Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter an Fachhochschulen ist ein den vorgesehenen 
Aufgaben entsprechender Abschluss eines Hochschulstudiums. So
weit es den Anforderungen der Stelle entspricht, können weitere Vo
raussetzungen, insbesondere Erfahrungen in einer beruflichen Tätig
keit außerhalb der Hochschule gefordert werden. 

(4) Ein Teil der Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an Fachhochschulen kann für befristete Beschäftigungs
verhältnisse gemäß §§ 1 bis 3 des Wissenschaftszeitvertragsge
setzes§§ 87 Ei I;IFH� 87 a l=Ie6Rs6RI;IIFEiRfl'l€l(q�€lS€lte eingerichtet wer
den, insbesondere zum Zwecke der Weiterbildung sowie zur M itar
beit in Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. 
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(5) Im Übrigen richten sich die Aufgaben,  die Einstel lungsvorausset
zungen und die dienstrechtliche Stellung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nach den allgemeinen d ienstrechtlichen Vorschriften. 

§ 46 
Wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte 

( 1 )  Die wissenschaftlichen Hilfskräfte erfüllen in den Fachbereichen, 
den wissenschaftlichen Einrichtungen oder Betriebseinheiten Dienst
leistungen in Forschung und Lehre sowie hiermit zusammenhängen
de Verwaltungstätigkeiten unter der Verantwortung einer Hochschul
lehrerin oder eines Hochschullehrers, einer anderen Person mit selb
ständigen Lehraufgaben oder einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin 
oder eines wissenschaftlichen Mitarbeiters. Ihnen kann die Aufgabe 
übertragen werden, als Tutorin oder Tutor Studierende und studenti
sche Arbeitsgruppen in ihrem Studium zu unterstützen. 

(2) Die Bestellung als wissenschaftliche Hilfskraft erfolgt im Einver
nehmen mit der Person, unter deren Verantwortung sie steht. Sie 
wird mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit des öf
fentlichen Dienstes beschäftigt. 

(3) Soweit künstlerische H ilfskräfte an den Hochschulen beschäftigt 
werden, gelten d ie Absätze 1 und 2 sinngemäß. 

§ 46a 
Vertretung der Belange studentischer Hi lfskräfte 

( 1 )  Die Hochschule bestel lt eine Person, die nach Maßgabe des 
Absatzes 2 als Beauftragte für die studentischen Hi lfskräfte d ie 
Belange von wissenschaftlichen oder künstlerischen Hi lfskräf
ten nach § 46 wahrnimmt, die über kein für ihre Hi lfskrafttätig
keit fachl ich einschlägiges abgeschlossenes Hochschulstudium 
verfügen. Die Grundordnung regelt Wählbarkeit, Wahl ,  Bestel
lung und Amtszeit. D ie G rundordnung kann vorsehen, dass die 
beauftragte Person, sofern sie in einem Dienst- oder Beschäfti
gungsverhältnis zur Hochschule steht, in einem angemessenen 
Umfang von ihrer d ienstl ichen TätigkeiUreigestellt wird. 

(2) Die beauftragte Person überwacht die Beachtung geltenden 
Rechts bei der Auswahl und Beschäftigung von studentischen 
Hi lfskräften und wirkt auf eine angemessene Gestaltung ihrer 
Arbeitsbedingungen h in. S ie behandelt Beschwerden von Be
troffenen. Beanstandet die beauftragte Person eine Maßnahme, 
hat die Beanstandung aufschiebende Wirkung. Wird keine Abhi l
fe geschaffen, ist das Präsidium zu beteil igen. 

(3) Im Rahmen der Aufgaben nach Absatz 2 sind das Präsidium, 
d ie Leitung von wissenschaftl ichen Einrichtungen und von Be
triebseinheiten sowie die Fachbereichsleitung der beauftragten 
Person gegenüber auskunftspfl ichtig. 

§ 47 
WeiteFe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in Technik und Verwaltung 

( 1 )  Die w8it8F8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und 
Verwaltung sind d ie in der Hochschulverwaltung, den Fachberei-
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ehen,  den wissenschaftlichen oder künstlerischen Einrichtungen oder 
den Betriebseinheiten tätigen Beamtinnen und Beamten, /\R�€Hiit@1I 
t@R €leeF AFgeiteFiRReR �Re /\FgeiteF oder Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, denen andere als wissenschaftliche Dienstleistungen 
obliegen. 

(2) Die Einstel lungsvoraussetzungen und die dienstrechtliche SteI
lung der weiteFeR Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter i n  Technik und 
Verwaltung bestimmen sich nach den allgemeinen dienstrechtlichen 
Vorschriften .  

j;QRfteF A988RRittTeii 5 
Studierende und Studierendenschaft 

Kapitel 1 
Zugang und Einschreibung 

§ 48 
Einschreibung 

( 1 )  Eine Studienbewerberin oder ein Studien bewerber wird für einen 
oder mehrere Studiengänge eingeschrieben, wenn sie oder er die 
hierfür erforderliche Qualifikation und die sonstigen Zugangsvoraus
setzungen nachweist und kein Einschreibungshindernis vorliegt. Die 
Einschreibung wird in der Einschreibungsordnung geregelt. Darin 
trifft d ie Hochschule auch Bestimmungen über Art, Umfang und Be
handlung der zu erhebenden und zu verarbeitenden personenbezo
genen Daten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und insbesondere für 
einen mit maschinellen Verfahren und Datenträgern unterstützten 
Studierendenausweis erforderlich sind; sie unterrichtet d ie Studie
renden über d ie Einsatzmögl ichkeiten des Studierendenausweises. 
Minderjährige erlangen mit der Einschreibung die Befugnis, im Rah
men ihres Studiums alle verwaltungsrechtlichen Handlungen vorzu
nehmen; dies gi lt auch für die Nutzung von Medien und Angeboten 
der Hochschule nach § 3. 

(2) Eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber kann für meh
rere Studiengänge, für die eine Zulassungsbeschränkung mit Aus
wah lverfahren besteht, durch das Studienbewerberinnen und Studi
enbewerber vom Erststudium ausgeschlossen werden, nur einge
schrieben werden, wenn dies wegen einer für den berufsqualifizie
renden Abschluss vorgeschriebenen Studiengangkombination erfor
derlich ist. 

(3) I st der von der Studienbewerberin oder dem Studien bewerber 
gewählte Studiengang oder sind die gewählten Studiengänge mehre
ren Fachbereichen zugeordnet, so hat die Studienbewerberin oder 
der Studien bewerber bei der Einschreibung den Fachbereich zu wäh
len , dem sie oder er angehören wil l .  Wird zwischen Hochschulen ein 
gemeinsamer Studiengang im Sinne des § 77 A8sAbsatz 1 Satz 3 
vereinbart, so werden die Studienbewerberinnen und Studienbewer
ber entsprechend der Vereinbarung nach § 77 A@sAbsatz 1 Satz 3 
eingeschrieben. 
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(4) Die Einschreibung kann befristet werden, wenn der gewählte Stu
diengang an der Hochschule nur teilweise angeboten wird . Entspre
chendes gi lt, wenn der gewählte Studiengang Zulassungsbeschrän
kungen unterliegt und für einen Teil dieses Studiengangs eine höhe
re Ausbildungskapazität als für einen späteren Teil besteht. 

(5) Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der nach Ablauf 
eines Semesters das Studium in demselben Studiengang fortsetzen 
wil l ,  hat sich innerhalb der vorgeschriebenen Fristen bei der Hoch
schule zurückzumelden.  Auf Antrag können Studierende aus wichti
gem Grund vom Studium beurlaubt werden; die Einschreibungsord
nung kann das Nähere regeln. laeElriBElBt8 StEleiereFlee siFle BFI e8r 
j..4ee�se�Elle, aFl eer Si8 eiFl�ese�rieBeFl eeer als Zweit�€ireriFl eeer 
Z'N€lit�€ir€lr im SiFlFl€l e€ls § 82 ABs. 2 ZEI�€lIBss€lFl siFle, Flie�t B€lr88� 
ti�t, StElei€lFl ElFle PriJ$ElFI�sfeistElFl�8F1 ZEI 8rBriFl�8F1, T8ifFl9RFFleve 
raElSsetzElFl�eFl im SiFlFle ees § G� ABs. 2 �IF. 2 @eer beistElFl§ls�ElFlkt€l 
ZEI €lrw€lrB€lFI eeer PriJftslFI§I€lFI aBzElle§l€lFl. Satz 3 §lilt Fli8�t fiJr ei€l Wie 
eer�@IElFI� V@FI Fli8Rt BestBFleeFl€lFl PriJftslFI�eFl ElFle fiJr T€lilr"l9�meV@ 
raElSsetzElFl�eFl, eie j;@I�e eiFles AElslBFles @e€lr Pri!imissemesters 
selBst siFle, fiJr eBS BewrlaElBt w@reeFl ist. SBtz S §lilt 9E18R Fli8Rt, W8F1F1 
eie laeElrlawBElFI§I aEl�rElFle e€lr Pfle§le ElFle �rzieRElFI§I veFl KiFleerFl im 
SiFll"le ees § 28 PiBS. 8 Iawl"le€lsBwsBileElI"I�sf€ireerElFl�s�9setz S@Wi8 
BEI�rElFle eer Pß€I§le eer �Re§l9ttiFl ee9r ees �R9§19tteFl, eer eiFl§l8trB 
§lel"lel"l b€lBel"ls�artFleriFl @eer ees eiFl§l9tr8�eFl8F1 beBeFls�8rtFl9rs @eer 
eiFl€ls iFl �eraeer kiFlie \h�F\V9Fl9teFl @ger im ersteFl Gr99 Vers8R· .... ä 
§l9rt81"1 9rfGl�t 

(6) Schülerinnen oder Schüler, die nach dem einvernehmlichen Urteil 
von Schule und Hoc�schule besondere Begabungen aufweisen , 
können im Einzelfall als Jungstudierende außerhalb der Einschrei
bungsordnung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen zugelassen 
werden. Ihre Studien- und Prüfungsleistungen werden auf Antrag bei 
einem späteren Studium angerechnet. 

(7) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Vorbereitung nach 
§ 66 �Absatz 6 können während ihrer Teilnahme an der Vorbe
reitung und der Prüfung nach Maßgabe der Einschreibungsordnung 
als Studierende eingeschrieben werden; sie nehmen an Wahlen nicht 
tei l .  

(8) Die Hochschule kann in ihrer Einschreibungsordnung vorse
hen, dass eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber auf 
Antrag in Tei lzeit in einen teilzeitgeeigneten Studiengang im 
Sinne des § 62a Absatz 2 eingeschrieben werden kann.  Studie
rende in Teilzeit besitzen die Rechte und Pfl ichten eines in Vol l
zeit Studierenden; § 62a Absatz 4 bleibt unberührt. Die Ein
schreibungsordnung kann regeln, dass die in Teilzeit Studie
renden an einer auf das Studium in Teilzeit ausgerichteten Stu
d ienberatung tei lnehmen müssen. 

(9) Zur Verbesserung des Studienerfolgs und des Übergangs 
zwischen Schule und Hochschule kann die Hochschule in der 
Einschreibungsordnung bestimmen, dass Studienbewerberin
nen und Studienbewerber vor der Einschreibung an einem Test
verfahren tei lnehmen müssen, in dem ihre Eignung für den ge
wählten Studiengang getestet wird. 

( 10) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die einen Sprach
kurs für den Hochschulzugang besuchen wollen, um den Nachweis 
nach � § 49 Absatz 1 0  zu erbringen, oder die eine Vorbereitung 
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der Hochschule auf die Prüfung zur Feststellung der sprachlichen, 
fachlichen und methodischen Voraussetzungen für ein Studium 
(Feststellungsprüfung) besuchen wollen, können bis zum Bestehen 
oder endgültigen Nichtbestehen der jeweiligen Prüfung als Studie
rende eingeschrieben werden�. Dies gilt auch 

'
für Studienbewer

berinnen und Studienbewerber, die Ergänzungskurse im Sinne des 
A88e�98 9 § 49 Absatzes 5 Satz 4 besuchen wollen. Mit dem Be
stehen der Sprach- oder Feststellungspiüfung wird kein Anspruch auf 
Einschreibung in den Studiengang erworben. Die Hochschule kann 
LehNeranstaltungen nach Satz �1 HaJiJS€1tz 1 auch auf privatrechtli
cher Grundlage anbieten und hierfür Entgelte erheben oder zur 
Durchführung der LehNeranstaltungen mit Bildungseinrichtungen 
außerhalb des Hochschulbereichs in privatrechtlicher Form zusam
menarbeiten. Die Feststellungsprüfung kann der Hochschule nach 
Maßgabe der von dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium 
zu erlassenden Prüfungsordnung übertragen werden. 

§ 49 
Ql;lelifilEeti€lR l;lR9 8€lR8ti�9 Zl;l�eR�8V@F81:l889�l;lR�9Fl 

Zugang zum Hochschulstudium 

( 1 )  Oi9 Ql;lelifil<8ti€lR fQF 9iR H€l€JR8€JRl;l18tl;l9iI:lFFl WiF9 iR 99F R9�91 
9l;lF€iR 9BR I5rfel�Fl5i€iR9Fl A88€iRIl;l88 l5iFlI5F 8l;lf 988 5tl;l9il;lFFl V€lF89F9i 
t9R99Fl 5€iRl;l18i19l;lFl� @99F 9iR9 818 �19i€iRW€lrti� 8Fl€lFIE8FlRt€l V€lF8il 
€lI:lR� €lFVJ€lF8€lR. ZI:lF V€lF81588€lFl;lR� €l€l8 Gtl;l9i€lFl9Ff@I�8 l;lR9 9€l8 Ü815F 
�eR�8 Z'lJi8€i�9R 5€iRI:lII5 I:lFl9 H€l€JR8€JRl;l115 k8FlFl 9i9 H€l€i�8€iRl;l19 iR 99F 
EiiR8€J�F€li8I:lFl�8€lF9Fll;lFl� 8€l8timm9R, 9888 5tl;l9i9Fl8I5WI5F8€lFiFlFl€lFl I:lR9 
89W9F89F V€lF 99F EiiFl8€iRF9i8l;lR� 8Fl 9iR9m T98tv9Ff8�reR t9i1Fl9�FFl9Fl 

m�8815F1, iFl €lI5FFl i�FI5 Eii�Rl;lR� f�F 915Fl �15,:vä�lt9Fl Gtl;l€li9Fl�8Fl� �l5tl58 
tl5t WiF9. Zugang zum Studium an Universitäten und Fachhoch
schulen hat, wer die allgemeine Hochschulreife oder die fach
gebundene Hochschulreife nachweist; die al lgemeine Hoch
schulreife berechtigt dabei uneingeschränkt zum Studium, die 
fachgebundene Hochschulreife nur zum Studium der im Zeugnis 
ausgewiesenen Studiengänge. Die Fachhochschulreife berech
tigt zum Studium an Fachhochschulen und nach Maßgabe einer 
vom Ministerium im Einvernehmen mit dem für das Schulwesen 
zuständigen Ministerium erlassenen Rechtsverordnung zum 

. Studium an Universitäten. 

� Zl;l�8R� Zl;lFFl 5tl;l9i1:lFFl 8Fl UFliv9F8ität15Fl �8t, 'lieF 9ie 811�9FFl9iFl9 
j..f€HiR8€JRl;lIFeif€l €lgeF 9iB fa€JR�e8l;lFlgeFle j..f@€i�8€J�l;lIF9if9 Fl8€i�W9i8t. 
Oi9 811�9FFl9iFl9 H€l€i�8€i�l;lIF9if9 89F9€i�ti�t I:lFl9iFl�e8€J�FBRIEt ZI:lFFl Gtl;l 
9il:lm, 9i9 fB6��98I:lR99R9 H€l€J�8€i�l;lIF9if9 FlI:lF i?il;lFFl Gtl;l€lil;lFFl €I9F im 
Z9l;l�Fli8 Bl;l8�9Wi989Fl9Fl 5tl;l9iBFl�äFl�9. 

(3) Zl;l�BR� Zl;lFFl 5tl;l9il;lFFl 8Fl j;86��€l€i�8€i�l;l19R �Bt 81:l€iR, weF 9i9 
j;B€i��€l€iR8€i�l;lIF9if9 Fl86�\\'9i8t 

(24) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium MiRi8t9Fil;lm 
f�F 5€J�l;lle l;lR9 W9itBF8i19l;lFl� regelt im Einvernehmen mit dem Minis
terium durch Rechtsverordnung die Feststellung der Gleichwertigkeit 
von schul isch erlangten Vorbildungsnachweisen R8€i� €l9Fl A88ät 
Z9R 1 8i8 3 m it den Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 1 8@
Wi9 f�F \h�F8iI9l;lR�8RB€i�W9i815, 9i9 8l;lß9F�818 €I98 C9Itl;lR�8!sJ9F9i€i�8 
9i9898 C989�98 9FW€lF89R w9FgeFl. 

(3) Das Ministerium regelt im Einvernehmen mit dem für das 
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Schulwesen zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung 
d ie Feststel lung der Gleichwertigkeit von hochschulisch erlang
ten Vorbi ldungsnachweisen mit den Zugangsvoraussetzungen 
nach Absatz 1 .  

(5) Oie Pr�fbl��S€lr€lFHH��e� k@��e� Bestim�e�, €lass �eBe� €Ier Qbla 
lifikatieA �a€lR €Ie� ,O,Bsät1:eA 1 Bis 4 ei�e stbl€lieFl�a��Bei!:e�eAe Be 
seA€lere VerBil€lelA�, k�Astleris€lRe e€ler s€lAsti�e 5j�AblA� e€ler I§lrEiIE 
tiS€lRe Täti�keit Fla€lRi!:elweiseA ist. 

(46) �eI�aA� Zel eiAem f:.I€l€lAs€lRE/lstel€liE/m REIt ElE/€lR, wer Si€lR iA €Ier 
13erblfli€lReA l3il€lelA8 €lblalifii!:iert Rat; €Iie Verablsset1:blFl�eA Aierf�r r€l 
�elt €las MiFlisterieim im E!iFl!i!er�eRme� mit €Iem MiFlister;blm f�r S€ll9b1 
le bI�€1 'A'eiter13il€lblA� €Ib1r€lR Re€ll9ts'Jerer€lAeI�8. Das Ministerium 
regelt im Einvernehmen mit dem für das Schulwesen zuständi
gen Ministerium durch Rechtsverordnung den Zugang zu einem 
Hochschulstud ium auf Grund einer berufl ichen Vorbi ldung. 

(5) Nach Maßgabe von Hochschulordnungen hat Zugang zu ei
nem Hochschulstudium Aat abl€lR, wer nicht über die Zugangsvo
raussetzungen Qblaljfil(atie� nach den Absätzen 1 bis 4 verfügt, 
aber nach dem erfolgreichen Besuch einer Bildungseinrichtung im 
Ausland dort zum Studium berechtigt ist, und zusätzlich die Zu
gangsprüfung einer Hochschule bestanden hat. Durch die Zugangs
prüfung wird festgestellt, ob die fachliche Eignung und die methodi
schen Fähigkeiten für das Studium eines Studienganges oder für das 
Studium bestimmter fachlich verwandter Studiengänge bestehen. Die 
Hochschulen dürfen sich wegen der Zugangsprüfung der Unterstüt
zung durch Dritte bedienen. Die Hochschulen können für Persorien, 
die die Zugangsprüfung bestanden haben, Ergänzungskurse anbie
ten. Das Nähere regelt das Ministerium im BenehmenE!iFlver�eRFAe� 
mit dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium durch Rechts
verordnung. 

(6*) Zugang zu einem Studiengang, der mit einem Mastergrad abge
schlossen wird, hat, wer einen ersten berufsqualifizierenden Ab
schluss nachweist, auf dem der Masterstudiengang aufbaut. Ab
schlüsse von akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufs
akademien sind Bachelorabschlüssen von Hochschu len gleichge
stel lt. Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass für einen 
Studiengang nach Satz 1 ein vorangegangener qualifizierter Ab
schluss nachzuweisen ist. I� ,o,blSFlElRmefälleFl J(aFlFl €Iie He€lRS€lRblJe 
i!:ellasse�, €lass €las Stbl€lielm Bereits ver €Iem E!PA'er13 €Ier �bI�BA�sve 
rElblSseti!:blFlse� FlEl€lR €IeA SEit1:eA 1 Bis 2 ElblfseFlemmeFl wir€l, weAFl 
€liese �eI�BFlSSVerablsset1:elFl�eA sßätesteFls iFl�erRal13 eiAes JaRres 
Fla€lR ,o,blfFlaRme €Ies Stbl€liblms Fla6R�ewieseFl wer€leFl. Die Hoch
schule kann das Studium bereits vor dem Erwerb der Zugangs
voraussetzungen nach den Sätzen 1 bis 3 eröffnen, wenn das 
Fehlen der Zugangsvoraussetzungen von der Studierenden oder 
dem Studierenden nicht zu vertreten ist und die Zugangsvo
raussetzungen spätestens innerhalb eines Jahres nach Auf
nahme des Studiums nachgewiesen werden. 

(7) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass neben €Ier QblB 
lifikatieA den Zugangsvoraussetzungen nach den Absätzen 1 Bis 4 
1 bis 6 eine studiengangbezogene besondere Vorbildung, künstleri
sche oder sonstige Eignung oder praktische Tätigkeit nachzuweisen 
ist. 

(8) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass für einen 
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ff€lm€lsßra6l9i�€lFl Studiengang, der ganz oder teilweise i n  fremder 
Sprache stattfindet, neben den Zugangsvoraussetzunger') nach 
den Absätzen 1 bis 7 die entsprechende Sprachkenntnis nachzu
weisen ist'i=#l. In einem Studiengang, der zu einem ersten berufsqua
lifizierenden Abschluss führt, darf keine Sprachkenntnis gefordert 
werden, d ie über eine mögl iche schulische AI;IS8i1€1I;1Fl� Bi ldung � 
mäß A8satl 1 hinausgeht. 

(94G) Die Ordnungen der Hochschulen können bestimmen, dass 
ausländische Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die n icht 
durch oder auf Grund völkerrechtlicher Verträge Deutschen g leichge
stellt sind, über die Ql;lalifil(ati@Fl Zugangsvoraussetzungen nach 
den Absätzen 1 bis 8 hinaus ihre Studierfähigkeit in einer besonde
ren Prüfung nachweisen müssenj-bei. Bei Studienbewerberinnen 
und Studienbewerbern mit einer deutschen Hochschu lzugangsbe
rechtigung ist eine solche Prüfung nicht erforderlich. 

( 10) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ihre Zugangs
voraussetzungenStufiff5RffufJ1iiiifeti@R nicht an einer deutschsprachi
gen Einrichtung erworben haben, müssen die für ihren Studiengang 
erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen. Das Nä
here F€l�€llt €liFl€l PFQfI;lFl�s@r€lFlI;IFl� regeln die Prüfungsordnungen, 
die für Studiengänge, die m it einer staatlichen Prüfung abge� 
schlossen werden, im Einvernehmen mit den jeweils zuständi
gen Fachministerien erlassen werden. 

( 1 1 )  Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass von den � 
Iifil(ati@Fl Zugangsvoraussetzungen nach den 1\8sätl€lFl 1 8is S, S 
� Absätzen 1 bis Sr und 7 ganz oder teilweise abgesehen wer
den kann, wenn Studienbewerberinnen oder Studienbewerber eine 
studiengangbezogene besondere fachliche Eignung oder besondere · 
künstlerisch-gestalterische Begabung und eine den Anforderungen 
der Hochschule entsprechende Allgemeinbildung nachweisen. Stu
dierende mit einer Qualifikation gemäß Satz 1 ,  denen d ie Hochschule 
anharid von wenigstens der Hälfte aller in einem Studiengang gefor
derten Studien- und Prüfungsleistungen den erfolgreichen Studien
verlauf beschein igt hat, dürfen ihr Studium an einer anderen Hoch
schule desselben Typs und dort auch in einem verwandten Studien
gang fortsetzen.  

( 1 2) Kenntnisse und Fähigkeiten, die für ein erfolgreiches Studium 
erforderlich sind, aber in anderer Weise als durch ein Studium erwor
ben wurden, können in einer besonderen Hochschulprüfung (Einstu
fungsprüfung) nachgewiesen werden. Nach dem Ergebnis d ieser 
Prüfung soll d ie Bewerberin oder der Bewerber in einem entspre-
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chenden Abschnitt des Studienganges zum Studium zugelassen 
werden. Das Nähere reeeit ei�e PF�flsl�§S@F€l�IsI�§ regeln  die Prü
fungsordnungen, die für Studiengänge, die mit einer staatlichen 
Prüfung abgeschlossen werden, im Einvernehmen mit den jeweils 
zuständigen Fachministerien, erlassen wim werden.  

(13) �tlsl€lie�Bew9FBeri��e� 1sI�€l �tlsl€lie�BewerBer, €lie ililre �tlsl€iie� 
€I1s19Iifik9ti@� �i€llilt 9� ei�9F €l9Is1ts€llilsJ6F9€llili§9� �i�Fi€lliltlsl�§ erv.'@rB9� 
lilaBe�, ��sse� €lie f�r ililre� �tlsl€li9�§a�§ eFf@r€l9rli€l1il9� Ke��t�isse 
€ler €lelslts€llile� �J6ra€l1il9 Besitze�. 09S �JälileF€l F9§elt ei�9 PrQflsl�§s 
@r€l�IsI�§. �tlsl€ii9�B9werB9ri��9� 1sI�€l �tlsl€lie�B9w9rBer, €iie ei�e� 
�J6r9€l1il1(lsIrs fQr €l9� J..I@€llils€lIilIslI:EIsI§9�§ Beslsl€llile� w@lIe�, 1sI� €i9� 
�Ja€llilweis �9€l1il �at:E 1 :E1sI erBri�§e�, @€l9r €li9 ei�9 V@rBereitlsl�§ €l9r 
I-e!@€llils€llillslle 91s1f €lie Pr�fIsI�§ :Elslr Io=eststelllsl�§ €ler sJ6r9€llilli€llile�, f9€llilli 
€llile� 1sI�€i �etlil@€lis€llile� V@r9Is1sset:EIsI�§e� f�r ei� �tlsl€lilsl� Westst91 
11sI�§sJ6r�fIsI�§) BeSIsl€l1il9� w@lIe�, k€i��e� Bis :E1sI� �estelile� @€ler eR€l 
§�Iti§e� Ni€lliltBestelile� €ler je'IJeili§e� Pr�fIsI�§ als �tlsl€liere�€le ei� 
§es€llilrieBe� weF€le�; €lies §ilt 91s1€llil fQF �tlsl€lie�BeweFBeri��e� 1sI�€i 
�tlsl€lie�BewerBer, €lie �r§ä�:EIsI�§sl(lsIrse i� �iR�9 €les ABs9tzes 9 
�9tz 4 Beslsl€llile� \'I@lIe�. Mit €le� �8st9Iile� €ler �J6r9€l1il @€ier Io=est 
stelllsl�§sJ6r�flsl�§ wir€l I(ei� A�sJ6rlsl€l1il 81s1f �i�s€llilr€liBIsI�§ i� €le� �tlsl€li 
e�§9�§ eF\'I@rB€lR. Oie 1-e!@€lRS€lRlslle k9�� keRr\'er9�st9Itlsl�§e� �9€lR 
�9tz a J..!9IBS9t:E 1 91s1€lR 91s1f wiv9tr€l€lliltli€lRer Grlsl�€i19�€l 9�Biete� IsIR€i 
lilieFf�r ��t§elte erlileBe� @€leF :Elslr OIslF€llilf�lilrlsl�§ €l€lr kelilrverEmstal 
tlsl�§e� �it �il€llsl�§sei�ri€lliltlsl��e� alslßeFlilalB €les 1-e!@€llils€lIilIslIBerei€lRS 
i� wiv9tFe€lliltli€lliler Io=@r� :EIsIS9��e�9rBeite�. Oie lo=eststelllsl��sJ6r� 
flsl�� 1(9�� €ler J..!@€lRs€llillslle �9€lR M9ß�9Be €ler v@� €le� f�r €l9s 
�€lRlsllwese� :ElsIstä�€li§e� Mi�isterilsl� :E1sI eFlasse�€le� Pr�flsl��s@F€l 
�1sI�§ �Bertra§e� !Ner€le�. 

§ 50 
Einschreibungshindernisse 

( 1 )  Die Einschreibung ist außer im Falle der feh lenden Qualifikation 
oder fehlender Nachweise gemäß § 48 A8sAbsatz 1 zu versagen, 

a) wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber in einem 
zulassungsbeschränkten Studiengang nicht zugelassen ist; 

b) wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber in dem 
gewählten Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung 
endgültig nicht bestanden hat; dies gi lt entsprechend für verwa�€lte 
@€ler ver§lei€lIilB9re Studiengänge, die eine erhebl iche inhaltliche 
Nähe zu dem bisherigen Studiengang aufweisen, soweit dies in 
Prüfungsordnungen bestimmt ist. 

(2) Die Einschreibung kann versagt werden , wenn die Studienbewer
berin oder der Studien bewerber 

a) durch eine übertragbare Krankheit die Gesundheit anderer Hoch
schulmitglieder erheblich gefährden oder den ordnungsgemäßen 
Studienbetrieb erheblich beeinträchtigen würde, 

b) auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder 
seelischen Behinderung unter Betreuung steht, 

c) d ie für die Einschreibung vorgeschriebenen Formen und Fristen 
nicht beachtet hat, 
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d) den Nachweis über die Zahlung der zu entrichtenden Gebühren 
oder Beiträge n icht erbringt, 

e) an dem von der Einschreibungsordnung auf der Grundlage 
des § 48 Absatz 9 vorgeschriebenen Testverfahren nicht teilge
nommen hat, 

f) auf der Grundlage des § 51 Absatz 3 Buchstabe h exmatriku
l iert worden ist; d ie Versagung kann ausgesprochen werden für 
den Studiengang, aus. dem exmatrikuliert wurde, oder für Studi
engänge, die_ eine erhebliche inhaltliche Nähe zu dem Studien
gang, aus dem exmatrikul iert wurde, aufweisen. 

(3) Die Zulassung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, 
die ein zeitlich begrenztes Studium ohne abschließende Prüfung 
durchführen wollen, kann von der Hochschule abweichend von Ab
satz 1 Buchstabe a geregelt werden. 

§ 51  
Exmatrikulation 

( 1 )  Eine Studierende oder ein Studierender ist zu exmatrikulieren, 
wenn 

a) sie oder er dies beantragt, 

b) d ie Einschreibung durch Zwang, arglistige Täuschung oder eine 
Straftat herbeigeführt wurde, 

c) sie oder er in dem Studiengang eine nach der Prüfungsordnung 
erforderliche Prüfung endgü ltig nicht bestanden hat oder zur Prüfung 
endgültig nicht mehr zugelassen werden kann,  

d) der Bescheid über d ie Zuweisung eines Studienplatzes während 
des Vergabeverfahrens von der für die Zuweisung zuständigen Stel le 
zurückgenommen worden ist. 

(2) Soweit n icht eine weitere Hochschulausbildung das Weiterbeste
hen der Einschreibung erfordert, sind Studierende nach Aushändi
gung des Zeugnisses über den bestandenen Abschluss des Studien
gangs zum Ende des laufenden Semesters zu exmatrikul ieren. 

(3) Eine Studierende oder ein Studierender kann exmatrikuliert wer
den, wenn 

a) nach der Einschreibung Tatsachen bekannt werden und noch fort
bestehen oder eintreten ,  d ie zur Versagung der Einschreibung hätten 
führen müssen oder die zur Versagung der Einschreibung führen 
können, 

b) sie oder er das Studium nicht aufnimmt oder sich nicht zurückmel
det, ohne beurlaubt worden zu sein, 

c) sie oder er die zu entrichtenden Gebühren oder Beiträge trotz 
Mahnung und Fristsetzung mit Androhung der Maßnahme nicht ent-
richtet, 

. 

d) sie oder er die Erfül lung der Verpfl ichtungen nach dem Sozialge
setzbuch gegenüber der zuständigen Krankenkasse nicht nachweist, 

e) ein Fall des § 63 A8sAbsatz 5 Satz 6 gegeben ist, 

f) sie oder er ihren oder seinen Anspruch auf Teilnahme an einer 
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nach der Prüfungsordnung erforderlichen Prüfung verloren hat, 

g) ihr oder sein Wohn- oder Aufenthaltsort nicht ermittelt werden 
kann, 

h) sie oder er ihr Studium über einen längeren Zeitraum nicht 
betreibt; d iese Voraussetzung ist in der Regel erfüllt, wenn die 
doppelte generelle oder individualis ierte Regelstudienzeit zu
zügl ich zweier Semester überschritten wurde oder wenn in vier 
aufeinander folgenden Semestern keine Prüfung HOGhsGlnflpfw 
fWAg, staatliGhs odsf IdfGhliGhs PFwfwAg erfolgreich absolviert 
worden ist. 

Auf die Zeiträume nach Satz 1 Buchstabe h Halbsatz 2 findet § 
64 Absatz 3a jeweils entsprechende Anwendung;  die Zeiträume 
sind für das Studium in Teilzeit und für Teilzeitstudiengänge 
durch ihre Prüfungsordnung jeweils entsprechend zu erweitern. 

§ 52 
Zweithörerinnen und Zweithörer, Gasthörerinnen und Gasthörer 

( 1 )  E ingeschriebene und n icht beurlaubte Studierende anderer 
Hochschulen können als Zweithörerinnen oder Zweithörer mit der 
Berechtigung zum Besuch von Lehrveranstaltungen und zur Able
gung Studien begleitender Prüfungen zugelassen werden. Die Hoch
schule kann nach Maßgabe der Einschreibungsordnung d ie Zulas
sung von Zweithörerinnen oder Zweithörern unter den in § 59 ge
nannten Voraussetzungen beschränken. 

(2) Zweithörerinnen oder Zweithörer können bei Vorliegen der Vo
raussetzungen des § 48 A9sAbsatz 1 und 2 für das Studium eines 
weiteren Studienganges zugelassen werden. Die Zulassung zu meh
reren Studiengängen ist im Rahmen des § 77 A9sAbsatz 1 Satz 3 
möglich. I n  den Fällen des § 77 A9&Absatz 1 Satz 3 ist d ie Zulas
sung zum Studium des gemeinsamen Studienganges nach Maßgabe 
der HochschulVereinbarung auch bei der Hochschule von Amts we
gen zu lässig, bei der die Studierenden n icht eingeschrieben sind. 

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die an einer Hochschule einzelne 
Lehrveranstaltungen besuchen wollen, können als Gasthörerinnen 
oder Gasthörer oder zur Weiterbildung auch auf privatrechtlicher 
Grundlage im Rahmen der vorhandenen Studienmöglichkeiten zuge
lassen werden. Der Nachweis des Vorliegens der Zugangsvoraus
setzungenieF Q6IBlifilu;ttioA nach § 49 ist nicht erforderlich. § 50 A8-
sA,bsatz 2 gi lt entsprechend. \loA i€lA F"äll€lA ieF TeiIABRFFl€l aA 'A'€li 
t€lF9ili6lR� im SiRR€l i€ls § S:2 A9S. J Set! 1 e9�€lS€lR€lR, SiR i GestM 
F€lFiAR€lA 61Ai GestR@F€lF Ri€lRt Iil€lF€l€lRti�t, PF�f6lA�€lA elili!61le�€lA. § G:2 
A9S. J SatZ! :2 :2 91€li�t 61A�€lF�Rrt. 

§ 52a 
Vertretung der Belange von Studierenden mit Behinderung oder 

chronischer Erkrankung 

( 1 )  Die Hochschule bestellt eine Person, die nach Maßgabe des 
Absatzes 2 als Beauftragte oder Beauftragter für Studierende 
m it Behinderung oder chronischer Erkrankung d ie Belange die
ser Studierenden wahrn immt. Die Grundordnung regelt Wähl
barkeit, Wahl ,  Bestel lung und Amtszeit. Die Grundordnung kann 
vorsehen, dass die beauftragte Person, sofern s ie in einem 
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Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis zur Hochschule steht, in 
einem angemessenen Umfang von ihrer dienstlichen Tätigkeit 
freigestellt wird. 

(2) Die beauftragte Person wirkt darauf hin, dass den besonde
ren Bedürfnissen von Studierenden mit BehinderiJng oder chro
n ischer Erkrankung Rechnung getragen wird und insbesondere 
die zu ihren Gunsten geltenden Rechtsvorschriften beachtet 
werden. Sie behandelt Beschwerden von Betroffenen. Bean
standet die beauftragte Person eine Maßnahme, hat die Bean
standung aufschiebende Wirkung. Wird keine Abhi lfe geschaf
fen, ist das Präsidium zu beteiligen. 

(3) Im Rahmen der Aufgaben nach Absatz 2 sind das Präsidium, 
die Leitung von wissenschaftl ichen Einrichtungen und von Be
triebseinheiten sowie die Fachbereichsleitung der beauftragten 
Person gegenüber auskunftspflichtig. 

Kapitel 2 
Studierendenschaft 

§ 53 
Studierendenschaft 

( 1 )  Die an der Hochschule eingeschriebenen Studierenden bilden d ie 
Studierendenschaft. Die Studierendenschaft ist eine rechtsfähige 
G liedkörperschaft der Hochschule. 

(2) Die Studierendenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten selbst. 
Sie hat unbeschadet der Zuständigkeit der Hochschule und des Stu
d ierendenwerksStl3€1€lFlt€lFl'IJ€lFIH; die folgenden Aufgaben: 

1 d ie Belange ihrer Mitglieder in Hochschule und Gesel lschaft wahr
zunehmen; 

2. die Interessen ihrer Mitglieder im Rahmen dieses Gesetzes zu 
. vertreten; 

3. an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen (§ 3), insbesonde
re durch Stellungnahmen zu hochschul- oder wissenschaftspoliti
schen Fragen, mitzuwirken;  

4. auf der G rundlage der verfassungsmäßigen Ordnung die politische 
Bildung , das staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein und d ie 
Bereitschaft zur aktiven Toleranz ihrer Mitglieder zu fördern; 

5. fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange ihrer Mitglieder 
wahrzunehmen; dabei sind d ie besonderen Belange der Stl3€1i€lF€lFl 
€I€lFl FFlit KiFl€l€lFFI 13F1€1 €I€lF 9€lRiFl€l€lR€lFl Studierenden mit Behinderung 
oder chronischer Erkrankung, mit Verantwortung für nahe An
gehörige mit Pflege- oder Unterstützungsbedarf sowie mit Kin
dern zu berücksichtigen; 

6.  kulturelle Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen; 

7. den Studierendensport zu fördern; 

8. überörtliche und internationale Studierendenbeziehungen zu pfle
gen. 

Die Studierendenschaft und ihre Organe können für d ie genannten 
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Aufgaben Medien aller Art nutzen und in diesen Med ien auch die 
Diskussion und Veröffentlichung zu allgemeinen gesellschaftspoliti
schen Fragen ermöglichen. Diskussionen und Veröffentlichungen im 
Sinne des Satzes 3 sind von Verlautbarungen der Studierenden
schaft und ihrer Organe deutlich abzugrenzen. Die Verfasserin oder 
der Verfasser ist zu jedem Beitrag zu benennen; presserechtliche 
Verantwortlichkeiten bleiben unberührt. 

(3) Die studentischen Vereinigungen an der Hochschule tragen zur 
politischen Willensbildung bei . 

(4) Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung, die vom Studie
rendenparlament mit den Stimmen der Mehrheit seiner Mitg lieder 
beschlossen wird und der Genehmigung des Präsidiums bedarf. Die 
Genehmigung darf nur aus Rechtsgründen versagt werden .  Für die 
Bekanntgabe der Satzung und der Ordnungen g ilt § 2 AOOAbsatz 4 
Satz 2 entsprechend; sie treten am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
in Kraft. Die Satzung regelt insbesondere: 

1 .  die Zusammensetzung, die Wahl und Abwahl ,  die Einberufung, 
den Vorsitz, die Ausschüsse, die Aufgaben und Befugnisse sowie die 
Beschlussfassung der Organe der Studierendenschaft, 

2. die Amtszeit der Mitglieder der Organe der Studierendenschaft, 

3. die Bekanntgabe der Organbeschlüsse, 

4. die Aufstel lung und Ausführung des Haushaltsplans der Studie
rendenschaft, 

5. das Verfahren bei Vollversammlungen und die Dauer der Abstim
mung .  

(5) Organe der Studierendenschaft sind das Studierendenparlament 
und der Allgemeine Studierendenausschuss. § 1 0  ASsAbsatz 2 gilt 
entsprechend. Die Satzung der Studierendenschaft kann eine schrift
liche Urabstimmung unter al len Mitg liedern der Studierendenschaft 
vorsehen. Beschlüsse, die auf Urabstimmungen mit Mehrheit gefasst 
werden, binden die Organe der Studierendenschaft, wenn mindes
tens 20aQ V9� f:.:leH�eI€lFtProzent der Mitglieder der Studierenden
schaft zugestimmt haben. 

(6) Das Präsidiurr! übt die Rechtsaufsicht über die Studierenden
schaft aus. § 76 ASsAbsatz 2 bis 4 finden entsprechende Anwen
dung. 
. .. 

(7) Für die Sitzungen des Allgemeinen Studierendenausschus-
ses und des Studierendenparlaments, die Sprechstunden und 
die Erledigung der Geschäfte der laufenden Verwaltung stellt die 
Hochschule im Rahmen des Erforderlichen Räume unentgeltlich 
zur Verfügung. 

§ 54 
Studierendenparlament 

( 1 )  Das Studierendenparlament ist das oberste Beschluss fassende 
Organ der Studierendenschaft. Seine Aufgaben werden vorbehaltlich 
besonderer Regelungen dieses Gesetzes durch die Satzung der 
Studierendenschaft bestimmt. Es wird von den Mitg l iedern der Stu
dierendenschaft in al lgemeiner, unmittelbarer, freier, g leicher und 
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geheimer Wahl gewählt. 

(2) Als ständiger Ausschuss des Studierendenparlaments ist ein 
Haushaltsausschuss zu bilden, dessen Mitglieder nicht dem Allge
meinen Studierendenausschuss angehören dürfen.  Das Nähere re
gelt d ie Satzung der Studierendenschaft. 

(3) Das Nähere über die Wahl zum Studierendenparlament und zum 
Allgemeinen Studierendenausschuss regelt die vom Studierenden
parlament zu beschließende Wahlordnung, d ie der Genehmigung 
des Präsidiums bedarf; die Genehmigung darf nur aus Rechtsgrün
den versagt werden. Auf Antrag der Studierendenschaft leistet die 
Hochschulverwaltung Verwaltungshilfe bei der Durchführung der 
Wahl. 

§ 55 
Allgemeiner Studierendenausschuss 

( 1 )  Der Allgemeine Studierendenausschuss vertritt d ie Studierenden
schaft. Er führt die Beschlüsse des Studierendenparlaments aus und 
erledigt d ie Geschäfte der laufenden Verwaltung der Studierenden
schaft. 

(2) Rechtsgeschäftliche Erklärungen, durch die die Studierenden
schaft verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind von 
mindestens zwei Mitgliedern des Allgemeinen Studierendenaus
schusses zu unterzeichnen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für einfa
che Geschäfte der laufenden Verwaltung sowie für solche Geschäfte, 
die eine oder ein für ein bestimmtes Geschäft oder einen Kreis von 
Geschäften ausdrücklich in Schriftform Bevollmächtigte oder Bevoll
mächtigter abschließt; die Satzung kann Wertgrenzen für Geschäfte 
nach Satz 3 Halbsatz 1 vorsehen. 

(3) Der Vorsitz des Allgemeinen Studierendenaussschusses hat 
rechtswidrige Beschlüsse, Maßnahmen oder Unterlassungen des 
Studierendenparlaments und des Allgemeinen Studierendenaus
schusses zu beanstanden. Die Beanstandung hat aufschiebende 
Wirkung. Wird keine Abhilfe geschaffen, so hat sie eBer er das Präsi
dium zu unterrichten. 

§ 56 
Fachschaften 

( 1 ) Die Studierendenschaft kann sich nach Maßgabe ihrer Satzung in 
Fachschaften g liedern. Die Satzung der Studierendenschaft trifft 
Rahmenregelungen für die Fachschaften einschließlich der Fach
schaftsorgane und der Grundzüge der Mittelzuweisung an und der 
Mittelbewirtschaftung durch die Fachschaften. 

(2) Die Fachschaften können Mittel nach Absatz 1 als Selbstbewirt
schaftungsmittel erhalten und die Studierendenschaften im Rahmen 
der der Fachschaft zur Verfügung stehenden Mittel privatrechtsge
schäftlich vertreten. Das Nähere regelt die Satzung der Studieren
denschaft. 

§ 57 
Ordnung des Vermögens und des Haushalts 

( 1 )  Die Studierendenschaft hat ein eigenes Vermögen. Die Hoch-
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schule und das Land haften nicht für Verbindlichkeiten der Studie
rendenschaft. Die Studierendenschaft erhebt von ihren Mitg liedern 
die unter Berücksichtigung ihrer sonstigen Einnahmen zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben notwendigen Beiträge nach Maßgabe einer Beitrags
ordnung, die vom Studierendenparlament beschlossen wird und der 
Genehmigung des Präsidiums bedarf. Bei der Festsetzung der Bei
tragshöhe sind die sozialen Verhältnisse der Studierenden angemes
sen zu berücksichtigen. Die Beiträge werden von der Hochschule 
kostenfrei für die Studierendenschaft eingezogen. Die Studierenden
schaft regelt durch Satzung, dass in den Fällen des § 50 A@s.Absatz 
2 Buchstabe d und des § 51  A9sAbsatz 3 Buchstabe c für d iese Bei
träge Ausnahmen in sozialen Härtefällen zulässig sind. Die Hoch
schule wirkt bei der Verwaltung von zweckgebundenen Beiträgen für 
die Bezahlung des Semestertickets mit. 

(2) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft 
bestimmt sich nach § 1 05 A@s.Absatz 1 der Landeshaushaltsord
nung, soweit d ieses Gesetz n ichts anderes vorsieht, und unterliegt 
der Prüfung durch den Landesrechnungshof. Das Ministerium kann 
unter Berücksichtigung der Aufgaben, der Rechtsstellung und der 
Organisation der Studierendenschaft im Einvernehmen mit dem fi
nanzministerium durch Rechtsverordnung Ausnahmen von § 1 05 
A9sAbsatz 1 der Landeshaushaltsordnung zulassen oder abwei-

. chende und ergänzende Regelungen treffen. 

(3) Der Haushaltsplan und etwaige Nachträge werden unter Berück
sichtigung des zur Erfü llung der Aufgaben notwendigen Bedarfs . durch den Allgemeinen Studierendenausschuss aufgestellt und vom 
Studierendenparlament unter vorheriger Stellungnahme durch den 
Haushaltsausschuss festgestellt. Das Nähere regelt die Satzung der 
Studierendenschaft. Der festgestellte Haushaltsplan ist dem Präsidi
um innerhalb von zwei Wochen vorzulegen ; d ie Stellungnahme des 
Haushaltsausschusses und etwaige Sondervoten der Mitglieder des 
Haushaltsausschusses sind beizufügen. 

(4) Das Rechnungsergebnis ist mindestens einen Monat vor Be
schlussfassung des Studierendenparlaments über d ie Entlastung des 
Al lgemeinen Studierendenausschusses dem Haushaltsausschuss 
zur Stellungnahme vorzulegen und mindestens zwei Wochen vor 
Beschlussfassung des Studierendenparlaments hochschulöffentlich 
bekannt zu geben. 

(5) Verletzt jemand als Mitglied eines Organs der Studierendenschaft 
oder einer Fachschaft vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihm oblie
genden Pflichten, so hat er der Studierendenschaft den ihr daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen.  

5€l6�st€lr ABs6�AittTei i  6 
Lehre, Studium und Prüfungen 

Kapitel 1 
Lehre und Studium 

§ 58 
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Ziel von Lehre und Studium, Lehrangebot, Studienberatung 

( 1 )  Lehre und Studium vermitteln den Studierenden unter Berück
sichtigung der Anforderungen und Veränderungen in der Berufswelt 
und der fachübergreifenden Bezüge die erforderlichen fachlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden dem jeweiligen Studiengang 
entsprechend so, dass sie zu wissenschaftlicher oder künstlerischer 
Arbeit, zur Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Metho
den in der beruflichen Praxis, zur kritischen Einordnung wissen
schaftlicher Erkenntnis und zu verantwortlichem Handeln befähigt 
werden. Die Hochschulen sind dem Studienerfolg verpflichtet. 

(2) Die Hochschule stellt auf der Grundlage einer nach Gegenstand, 
Zeit und Ort abgestimmten jährlichen Studienplanung das Lehrange
bot sicher, das zur Einhaltung der Prüfungsordnungen und zur Erfül
lung des Weiterbildungsauftrages erforderlich ist. Dabei sind auch 
Möglichkeiten des Selbststudiums zu nutzen und Maßnahmen zu 
dessen Förderung zu treffen. Die Hochschulen fördern eine Verbin
dung von Berufsausbildung oder Berufstätigkeit mit dem Studium. 
Sie sind den Grundsätzen guter wissenschaftl icher Lehre, ins
besondere m it Blick auf die Sicherstellung eines transparenten 
und geregelten Lehr- und Prüfungsbetriebs, verpflichtet. Sie 
s811€Höl €las beRraR�8�8t S8 8r�aRisiereR, €lass €las �tel€lielFR ael9R als 
Teilii!eitstel€lielFR 8�81�8R IEaRR. 

(2a) Die Hochschulen können im Einvernehmen mit dem Min is
terium Reformmodelle des Studiums insbesondere der Studien
anfängerinnen und Studienanfänger erproben und im Rahmen 
dieser Reformmodelle Ergänzungskurse anbieten; bei Studien
gängen, die m it einer staatl ichen Prüfung abgeschlossen wer
den, ist auch das Einvernehmen mit dem zuständigen Fachmi-. 
n isterium herzustellen. Leistungen, die in d iesen Ergänzungs
kursen erbracht worden sind, können nach Maßgabe der Rege
lungen des Reformmodel ls als Leistungen, d ie in dem Studien
gang zu erbringen sind, anerkannt werden, sofern h ins ichtlich 
der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu 
den Leistungen besteht, die ersetzt werden sollen. Wenn d ie 
Arbeitsbelastung der Ergänzungskurse der Arbeitsbelastung 
der Leh..veranstaltungen eines oder mehrerer Semester ent
spricht, kann für Studierende, bei denen Leistungen nach Satz 2 
anerkannt worden sind, in der Prüfungsordnung vorgesehen 
werden, dass sich für diese Studierenden d ie generelle Regel
studienzeit um d ie Anzahl der Semester erhöht, die der Arbeits
belastung entspricht. -

(3) Die Hochschule stellt für jeden Studiengang einen Studien plan als 
Empfehlung an die Studierenden für einen sachgerechten Aufbau 
des Studiums auf. Sie wirkt darauf hin, dass der oder dem einzelnen 
Studierenden auf ihre oder seine Anforderung hin ein ind ividueller 
Studienablaufplan erstellt wird. Inhalt, Aufbau und Organisation 
des Studiums sind so zu bestimmen, dass das Stud ium in der 
generel len Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 

(4) Das Ministerium wird ermächtigt, im Benehmen mit den einzelnen 
Hochschulen Beginn und Ende der Vorlesungszeit zu bestimmen. 

(5) Die Hochschule berät ihre Studierenden sowie Studieninteressen
tinnen und Studieninteressenten, Studienbewerberinnen und Studi
enbewerber in allen Fragen des Studiums. 
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(6) Die Hochschulen fördern in der Lehre die Entwicklung von 
Methoden und Materialien, die die Verwendung von lebenden 
oder eigens hierfür getöteten Tieren verringern oder ganz erset
zen können. Sofern es die mit dem Studium bezweckte Berufs
befähigung zulässt, andere Lehrmethoden und -material ien ein
zusetzen, soll in der Lehre auf die Verwendung von eigens hier
für getöteten Tieren verzichtet werden. Auf begrÜndeten Antrag 
kann der Prüfungsausschuss im Einzelfal l  zulassen, dass ein
zeine in der Prüfungsordnung vorgeschriebenen Studien- und 
Prüfungsleistungen ohne die Verwendung eigens hierfür getöte
ter Tiere erbracht werden können. 

(7) Die Hochschule kann in  der Einschreibungsordnung be
stimmen, dass die Studierenden spätestens bis zum Ende des 
zweiten Semesters des von ihnen studierten Studienganges ei
ne Fachstudienberatung besuchen müssen. 

(8) Die Hochschulen gewährleisten gemeinsam mit der Landes
regierung eine Lehrerausbildung, die die Bedürfnisse der Schu
len berücksichtigt. 

§ 59 
Besuch von Lehrveranstaltungen 

( 1 )  Das Recht zum Besuch von Lehrveranstaltungen außerhalb des 
gewählten Studienganges kann durch den Fachbereich beschränkt 
werden, wenn ohne d ie Beschränkung eine ordnungsgemäße Aus
bildung der für einen Studiengang eingeschriebenen Studierenden 
nicht gewährleistet werden k"mn. 

(2) Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art oder Zweck oder 
aus sonstigen Gründen von Forschung , künstlerischen Entwick
lungsvorhaben, Lehre, Kunstausübung und Krankenversorgung eine 
Begrenzung der Tei lnehmerzahl erforderlich und übersteigt d ie Zahl 
der Bewerberinnen und Bewerber d ie Aufnahmefähigkeit, so regelt 
die in der Ordnung nach Satz 2 Halbsatz 2 genannte Funktionsträge
rin oder der dort genannte Funktionsträger die Teilnahme; die Hoch
schule kann in einer Ordnung die Zahl der möglichen Teilnahme der
selben oder desselben Studierenden an der g leichen Lehrveranstal
tung und an ihren Prüfungen und ihren Teilnahmevoraussetzungen 
im Sinne des § 64 AesAbsatz 2 Nummer 2 regeln . Studierende, die 
im Rahmen ihres Studienganges auf den Besuch einer Lehrveran
staltung zu d iesem Zeitpunkt angewiesen sind, sind bei der Ent
scheidung nach Satz 1 Halbsatz 1 vorab zu berücksichtigen; der 
Fachbereichsrat regelt in der Prüfungsordnung oder in einer Ordnung 
die Kriterien für die Prioritäten; er stellt hierbei im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Mittel sicher, dass den Studierenden durch 
Beschränkungen in der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
nach Möglichkeit kein Zeitverlust entsteht. 

(3) Die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen kann im Übri
gen nur nach Maßgabe der Prüfungsordhungen eingeschränkt wer
den. 

§ 60 
Studiengänge 

( 1 )  Studiengänge im Sinne dieses Gesetzes werden durch Prüfungs-
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ordnungen geregelt; Studiengänge, die mit einer staatlichen oder 
kirchlichen Prüfung abgeschlossen werden, können ergänzend auch 
durch Ordnungen geregelt werden. Sie führen in der Regel zu einem 
berufsqualifizierenden Abschluss. Als berufsqualifizierend im Sinne 
dieses Gesetzes g ilt auch der Abschluss von Studiengängen, durch 
d ie die fachliche Eignung für einen beruflichen Vorbereitungsdienst 
oder eine berufliche Einführung vermittelt wird; für diese Studiengän
ge gi lt § 66 �Absatz 6 entsprechend. 

(2) Die Hochschulen können fremdsprachige Lehrveranstaltungen 
anbieten sowie fremdsprachige Studiengänge sowie gemeinsam mit 
ausländischen, insbesondere europäischen Partnerhochschulen in
ternationale Studiengänge entwickeln, in denen bestimmte Studien
abschnitte und Prüfungen an der ausländischen Hochschule erbracht 
werden. 

(3) Die Hochschulen strukturieren ihre Studiengänge in Modulform 
und führen ein landeseinheitliches Leistungspunktsystem ein. Das 
Ministerium kann Ausnahmen für künstlerische Studiengänge vorse
hen. 

(4) Die j:.:!ee!;;tse!;;twleFl stelleFl i!;;tr liis!;;teri�es /\Fl�eli@t veFl StwelieFl�äFl 
�eFl, elie EW eiFleFFl Di"I@FFl�reel, eiFl€lFFl Me�ist€lr�r8e1 @eler eiFleFFl S@FlS 
ti�€lFl GFeel im SiFlFl€l eI€lS § 98 /\lis.1 Sete 3 j:.:!ee!;;tse!;;twl�€ls€lte "@FFl 1 4 .  
Märe 2QQQ (GV. �JRW. S. 19Q) iFl eI€lr j;esswFl� eies G €lS€lte€lS Ewr Si 
e!;;terwFl� eier j;iFlaFlEi€lrWFl�S�€lr€le!;;tti�k€lit iFFl j:.:!ee!;;tse!;;twlw€ls€lFl ,,@m 21 . 
Märe 2QQ8 (GV. �JR',OJ. S. 1 19) m!;;tr€lFl, EW eiFleFFl .o,Fl�€lIi@t V@Fl Stweli 
eFl�äFl�eFl WFFl, w€lle!;;te EWFFl lirv.'erli eiFl€lS �ee!;;teleF�Feel€ls @eI€lF eiFles 
M8st€lr�reel€ls fQ!;;treFl. 

(4i) ZWFFl wFleI 81i eleFFl WiFlterS€lFFlester 2QQ712QQS w€lrel€lFl iFi eleFi 
StwelieFl�äFl�€lFl, elie EW eiFl€lm Di"leFFl�reel, eiFl€lFFl M8�ister�r8e1 €leier 
€liFieFFl s@Flsti�eFl Grael iFFl SiFlFle eies § 98 /\lis. 1 Saie 3 j:.:!ee!;;tse!;;twi 
�eseie V@FFl 1 4 .  MäFe 2QQQ (G\'. NR'A'. S. 19Q) iFl eier j;esswFl� eies 
G€ls€liees EWF Sie!;;t€lrwFI� eI€lF j;iFl8F1EierwFl�s�€lF€le!;;tti�l�eit im j:.:!@e!;;t 
se!;;twlw€ls€lFl veFFl 21 . MäFe 2QQ8 (GV. NR'A'. S. 119) m!;;tr€lFl, l<eiFl€l 

. StwelieFlaFlfäFl�er FFl€l!;;tr eW�€lFleFFlFFleFl. IFl lie�FQFleleteFl j;älleFl l<aFlFl 
eies MiFlisteril3FFl elie j;rist Flee!;;t Sete 1 I3FFl liis EI3 eiFleFFl Je!;;tr verläFl 
�Zur Sicherung der Verantwortung des Landes für ein angemes
senes Angebot an Hochschulleistungen bestimmt das Ministerium 
iFlslies@Flelem EI3FFl VeFfa!;;tFeFl eier blFFlstelll3Fl� das Nähere zur Umstel
lung des bisherigen Angebots von Studiengängen, die zu einem 
Diplomgrad, einem Magistergrad oder einem sonstigen Grad im 
Sinne des § 96 Absatz 1 Satz 3 des Hochschulgesetzes vom 14. 
März 2000 (GV. NRW. S. 1 90) in der Fassung des Gesetzes zur 
Sicherung der Finanzierungsgerechtigkeit im Hochschulwesen 
vom 21 . März 2006 (GV. NRW. S. 1 1 9) führen, zu einem Angebot 
von Studiengängen, welche zum Erwerb eines Bachelorgrades 
oder eines Mastergrades führen, insbesondere zum Verfahren 
der Umstel lung, durch Rechtsverordnung. Diese kann Ausnahmen 
für die Grade vorsehen, mit denen künstlerische Studiengänge oder 
Studiengänge in evangel ischer oder katholischer Theologie ab
geschlossen werden. In der Rechtsverordnung wird auch der Zeit
punkt bestimmt, bis zu dem das Studium in den Studiengängen nach 
Satz 1 abgeschlossen sein muss. 

§ 61 
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Regelstudienzeit 

( 1 )  Regelstudienzeit ist die Studienzeit, innerhalb der ein Studien
gang abgeschlossen werden kann. Sie schließt integrierte Auslands
semester, Praxissemester und andere berufspraktische Studienpha
sen sowie die PrüfLingsleistungen ein. Sie ist maßgebend für d ie Ge
staltung der Studiengänge durch die Hochschule, für die Sicherstei
lung des Lehrangebots, für d ie Gestaltung des Prüfungsverfahrens 
sowie für die Ermittlung und Feststellung der Ausbildungskapazitäten 
und die Berechnung von Studierendenzahlen bei der Hochschulpla
nung. 

(1 a) Die Regelstudienzeit berechnet sich nach Maßgabe des Ab
satzes 2 Satz 1 bis 4 oder des Absatzes 3 (generel le Regelstudi
enzeit) oder nach Maßgabe des § 58 Absatz 2a Satz 3 oder des § 
62a Absatz 3 ( individual is ierte Regelstud ienzeit). Im Falle des § 
58 Absatz 2a Satz 3 oder des § 62a Absatz 3 ist d ie erhöhte oder 
die geregelte Regelstudienzeit für die jeweilige Studierende oder 
den jeweil igen Studierenden die Regelstudienzeit des Studien
ganges im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und 2. 

(2) Die generelle Regelstudienzeit in Studiengängen, d ie m it einem 
Bachelorgrad abgeschlossen werden und zu einem ersten berufs
qualifizierenden Abschluss führen, beträgt mindestens sechs und 
höchstens acht Semester. I n  Studiengängen, d ie m it einem Master
grad abgeschlossen werden und zu einem weiteren berufsqualifizie
renden Abschluss führen, beträgt die generelle Regelstudienzeit 
mindestens zwei und höchstens vier Semester; ihnen soll ein mit 
dem Bachelorgrad abgeschlossener Studiengang vorausgehen. Die 
generel le Gesamtregelstudienzeit konsekutiver Studiengänge nach 
Satz 1 und 2 sowie von Studiengängen m it dem Abschluss Ma
g ister Theologiae beträgt höchstens zehn Semester. Hinsichtlich 
der generel len Regelstudienzeit in Studiengängen , d ie im Rahmen 
des Verbundstudiums an Fachhochschulen durchgeführt werden; 
können in HochschulverträgenliEillvEilFEiliR@sFElR§!EilR von den Sätzen 
1 bis 3 abweichende Regelungen getroffen werden. § 62a Absatz 3 
bleibt jeweils unberührt. 

(3) Die Absätze 1 bis ooQ 2 gelten entsprechend für Studiengänge, 
die mit einer durch Landesrecht geregelten staatlichen Prüfung ab
geschlossen werden, soweit nicht landes- oder bundesgesetzlich 
etwas anderes geregelt ist. 

§ 62 
Wissenschaftliche und künstlerische Weiterbi ldung 

( 1 )  Die Hochschulen bieten zur wissenschaftlichen oder künstleri
schen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen Wei
terbildung in der Form des weiterbildenden Studiums und des weiter
bildenden Masterstudienganges an. An Weiterbildung kann teilneh
men, wer ein Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen oder die 
erforderliche Eignung im Beruf erworben hat. Das Weiterbildungsan
gebot ist mit den übrigen Lehrveranstaltungen abzustimmen und soll 
berufspraktische Erfahrungen einbeziehen. Die Hochschule regelt die 
Voraussetzungen und das Verfahren des Zugangs und der Zulas
sung. S ie kann die Zulassung insbesondere beschränken , wenn we
gen der Aufnahmefähigkeit oder der Art oder des Zwecks der Wei-
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terbildung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist. 
, 

(2) Wird die Weiterbildung in öffentlich-rechtlicher Weise angeboten, 
sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Weiterbildung . 
Gasthörerinnen und Gasthörer; Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt. 
Die Hochschule kann Weiterbildung auch auf privatrechtlicher Grund
lage anbieten oder mit Einrichtungen der Weiterbildung außerhalb 
des Hochschulbereichs in privatrechtlicher Form zusammenarbeiten. 

(3) Ein weiterbildender Masterstudiengang ist ein Studiengang, der 
neben der Qualifikation nach § 49 das besondere Eignungserforder
n is eines einschlägigen berufsqualifizierenden Studienabschlusses 
und das besondere Eignungserfordernis einer einschlägigen Berufs
erfahrung voraussetzt. Wird der weiterbildende Stud iengang in  
öffentlich-rechtlicher Weise angeboten, wird d ie Bewerberin o
der der Bewerber in d iesen Studiengang als Weiterbildungsstu
d ierende oder Weiterbi ldungsstudierender eingeschrieben. Wird 
der weiterbi ldende Studiengang auf privatrechtliCher Grundlage 
angeboten, kann die Bewerberin oder der Bewerber nach Maß
gabe der Einschreibungsordnung als Weiterbildungsstudieren
de oder Weiterbildungsstudierender eingeschrieben werden. Die 
Einschreibung nach Satz 2 und 3 setzt voraus, dass sie oder er 
d ie nach Satz 1 erforderliche Qualifikation und d ie sonstigen 
Zugangsvoraussetzungen nachweist und kein Einschreibungs
h indernis vorliegt. § 48 Absatz 1 Satz 2 und 3 g i lt entsprechend. 
Weiterbildungsstudierende sind berechtigt, wie eingeschriebene 
Studierende an Wahlen tei lzunehmen und Mitgl ied der Studie
rendenschaft zu werden. Ois Tsih�sl'lFRSFil9l9sl9 151198 Tsil19sl'lFRSF €l@s 
wsit€lFI9i1€l€l198SI9 5tl5l8il5lFRS €lFl'leltsl9 W€lit€lFl9il€ll5ll9�sEsFtifil�et€l. ges 
�läl'lsFs F€l�€llt €iis PF�fl;ll9�S@F€iI9I;1Fl�. 

(4) Die Tei lnehmerinnen und Teilnehmer des weiterbildenden 
Studiums erhalten Weiterbi ldungszertifikate. Das Nähere regelt 
d ie Prüfungsordnung. 

(54) Für d ie Inanspruchnahme öffentlich-rechtlich erbrachter Weiter
bildungsangebote sind kostendeckende Gebühren festzusetzen und 
bei privatrechtlichen Weiterbildungsangeboten Entgelte zu erheben. 
Mitgliedern der Hochschule, d ie Aufgaben in der Weiterbildung über
nehmen, kann dies nach Maßgabe der §§ 39 AOOAbsatz 3, 42 ASs
Absatz 1 Satz 4, 44 AOOAbsatz 2 Satz 2 vergütet werden. 

§ 62a 
Studium in Tei lzeit; Teilzeitstudium 

( 1 )  Die Hochschule soll das Lehrangebot so organisieren, dass 
das Studium auch als Tei lzeitstudium erfolgen kann. 

(2) Die Hochschule prüft, ob und inwieweit die von ihr angebo
tenen Studiengänge für ein Studium in Tei lzeit geeignet sind; 
Absatz 1 bleibt unberührt. Die Liste der für ein Studium in Teil
zeit geeigneten Studiengänge ist in geeigneter Weise zu veröf
fentlichen. 

(3) In der Prüfungsordnung kann für Studierende in Teilzeit nach 
§ 48 Absatz 8 eine individual is ierte Regelstudienzeit in vollen 
Semestern geregelt werden, deren Dauer dem Verhältnis der 
Arbeitsbelastung des Studierenden in Teilzeit zu der Arbeitsbe
lastung eines Studierenden in Vol lzeit und damit der generel len 
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Regelstudienzeit dem Verhältnis nach entspricht. 

(4) Die Einschreibeordnung kann vorsehen, dass Studierende in 
Teilzeit nach § 48 Absatz 8 innerhalb ihres gewäh lten Studien
ganges nur entsprechend dem Verhältnis der generel len Regel
studienzeit zu ihrer individualisierten Regelstud ienzeit zum Be
such von Lehrveranstaltungen berechtigt s ind, Studien- und 
Prüfungs leistungen erbringen können, Teilnahmevoraussetzun
gen im Sinne des § 64 Absatz 2 Nummer 2 oder Leistungspunkte 
erwerben oder Prüfungen ablegen können; § 59 bleibt ansons
ten unberührt. 

Kapitel 2 
Prüfungen 

§ 63 
Prüfungen 

( 1 )  Der Studienerfolg wird durch Hochschulprüfungen, staatliche oder 
kirchliche Prüfungen festgestellt, die studienbegleitend abgelegt wer
den sollen; WäRFBFHii €lBr PFi.ifYFl�BFl mi.issBFl €liB Sty€liBFBFl€leFl BiFl�e 
sBRFieBeFl seiFl. Studiengänge, die mit dem Bachelorgrad, 00ef dem 
Mastergrad oder dem Abschlussgrad "Magister Theologiae" ab
geschlossen werden, sind zu modularisieren und mit einem Leis
tungspunktesystem auszustatten,  das das Europäische Credit
Transfer-System (ECTS) einschließt; Module sind in der Regel m it 
nur einer Prüfung abzuschl ießen. Prüfungsleistungen im Rahmen 
eines Leistungspunktesystems werden benotet, mit Leistungspunk
ten versehen und um eine Bewertung � nach der ECTS
Bewertungsskala ergänzt; diese Bewertung � nach der ECTS
Bewertungsskala kann auf die Vergabe der Gesamtnote beschränkt 
werden. Die Höhe der zu vergebenden Leistungspunkte geben den 
durchschnittlichen Arbeitsaufwand der Studierenden für alle zum 
Modul gehörenden Leistungen wieder. 

(2) Die Prüfungsordnungen können vorsehen, dass Leistungen 
von Prüfungen, die im ersten Semester oder in den ersten bei
den Semestern abgelegt worden s ind, n icht benotet werden o
der dass ihre Benotung nicht in die Gesamtnote einfl ießt. be+s
tYFl�eFl, €lie eFl BiFlBF eFleleFBFl W@BRSBRyle im GeltYFl�SBBFeiBR €lBS 
GFYFl€l�esBt2Bs iFl BiFlBm 5tY€li8Fl�eFl� eFBFeBl9t w@r€leFl SiFlel, 'NerelBFl 
iFl el9m �19iB199Fl Stlsl€li9Fl�aFl� iSlFl €l€lF W@@l9sBI9Is1J€l V@Fl Amts W8�€lFl 
BFl�BF8BRFlet l8istYFl�BFl iFl BFl€lBFBFl StY€lieFl�äFl�BFl @eler BFl BFleiBFeFl 
W@BRsBl9yleFl s@wie BFl stBetli€ll9BFl @€lBr StBBtliBI9 BFlBrkBFlFlh3Fl 
�eFyfsBI(e€l€lmi9Fl im G9ItYFl�SBeF9iBI9 €I9s GrYFl€l�BsetZ1:9S SiFlei B9i 
GI9i@l9werti�l(eit BFlZ1:yreBRFleFl; elies �ilt ayf AFltFa� alslBR fi.iF 19istlslFl 
�BFl eFl W€lBRSBRIsI19Fl elslßeFRBIB €lBS GeltIslFl�GBBFBiBlges €leG GrlslFl€l 
�9S9tZ!:9G. ;o'Yf lo.FltFEl� I(ElFlFl €lie W€lBRGBRlslle s€lFlGti�e KeFlFÜFliGse YFl€l 
QYEllifil<Elti@FleFl alslf €leF GrYFl€lIEl�e v€lF�ele�ter blFlterlB�eFl Ellslf 9iFleFl 
Stlsl€lieFl�BFl§ BFlFeBRFleFl. 

(3) Prüfungstermine sollen so angesetzt werden, dass infolge der 
Terminierung keine Lehrveranstaltungen ausfallen. 

(4) Studierenden des g leichen Studienganges soll bei mündlichen 
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Prüfungen d ie Teilnahme als Zuhörerinnen und Zuhörer ermöglicht 
werden, sofern nicht eine Kandidatin oder ein Kandidat widerspricht. 
Die Teilnahme erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses an d ie Kandidatinnen und Kandidaten. Das 
Nähere regelt die Prüfungsordnung . 

(5) Die Hochschulen und die staatl ichen Prüfungsämter können von 
den Prüfungskandidatinnen und PrüfungskandidatenPr�fiir=l!ller=l 
eine Versicherung an Eides Statt verlangeh und abnehmen, dass die 
Prüfungsleistung von ihnen selbständig und ohne unzulässige frem
de Hilfe erbracht worden ist. Wer vorsätzlich 

a) gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen betreffende 
Regelung einer Hochschulprüfungsordnung oder 

b) gegen eine entsprechende Regelung einer staatlichen oder kirchli
chen Prüfungsordnung 

verstößt, handelt ordnungswidrig . Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße von bis zu 50 000 Euro geahndet werden. Die Hoch
schu len können das Nähere in einer Ordnung regeln .  Zuständige 
Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Ord
nungswidrigkeiten nach $atz 2 Buchstabe a) ist die Vizepräsidentin 
oder der Vizepräsident für den Bereich der Wirtschafts- und Perso-

. nalverwaltung sowie nach Satz 2 Buchstabe b) das staatliche Prü
fungsamt. I m  Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegen
den Täuschungsversuches kann der Prüfl ing zudem exmatrikuliert 
werden. 

(6) Die Prüfungsanforderungen und -verfahren sind so zu gestal
ten, dass die letzte Prüfung innerhalb der generel len Regelstu
dienzeit vol lständig abgelegt werden kann. 

(7) Für den Nachweis der krankheitsbedingten Prüfungsunfä
higkeit reicht eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen 
der Prüfungsunfähigkeit hin, es sei denn, es bestehen zu
reichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Prüfungsfähig
keit als wahrscheinlich annehmen oder einen anderen Nachweis 
als sachgerecht erscheinen lassen. Bestehen derartige Anhalts
punkte, ist die Hochschule berechtigt, auf ihre Kosten eine ärzt
liche Bescheinigung einer Vertrauensärztin oder eines Vertrau
ensarztes der Hochschule zu verlangen; d ie oder der Studieren
de muss zwischen mehreren Vertrauensärztinnen oder Vertrau
ensärzten wählen können. Eine Einholung amtlicher Bescheini
gungen, Zeugnisse oder Gutachten der unteren Gesundheitsbe
hörden nach § 1 9  des Gesetzes über den öffentlichen Gesund
heitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. November 
1997 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 30. April 201 3 (GV. NRW. S. 202) geändert worden ist, findet 
nicht statt. 

(8) Zur Verbesserung des Studienerfolgs kann das Ministerium 
durch Rechtsverordnung im Benehmen mit den Hochschulen 
das Nähere zur Anerkennung von Prüfungsleistungen und Stu
dienabschlüssen, zur zulässigen Zahl  der Module, zur Transpa
renz der Prüfungsanforderungen sowie zu den Tei lnahmevo
raussetzungen, der Arbeitsbelastung, der Anzahl ,  der Dauer und 
der Wiederholung der Prüfungsleistungen der Module sowie zu 
den Ergänzungskursen im Sinne des § 58 Absatz 2a regeln. 
Desgleichen kann das Ministerium durch Rechtsverordnung das 
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Nähere zu der Bewertung nach der ECTS-Bewertungsskala nach 
Absatz 1 Satz 3 regeln. 

§ 63a 
Anerkennung von Prüfungs leistungen 

und Stud ienabschlüssen 

(1 ) Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an anderen staat
l ichen oder staatlich anerkannten Hochschulen, an  staatl ichen 
oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder in Studien
gängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen erbracht worden sind, werden anerkannt, sofern 
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher . 
Unterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden. Das 
Gleiche gi lt hinsichtl ich Studienabschlüssen, m it denen Studi
engänge im Sinne des Satzes 1 abgeschlossen worden s ind. Die 
Anerkennung im Sinne der Sätze 1 und 2 dient der Fortsetzung 
des Studiums, dem Ablegen von Prüfungen, der Aufnahme ei
nes weiteren Studiums oder der Zulassung zur Promotion. 

(2) Es obl iegt der antragstellenden Person, die erforderl ichen 
Informationen über die anzuerkennende Leistung bereitzustel
len. Die Beweislast dafür, dass ein Antrag im Sinne des Absat
zes 1 die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, 
l iegt bei der Stelle, die das Anerkennungsverfahren durchführt. 

(3) Entscheidungen über Anträge im Sinne des Absatzes 1 wer
den innerhalb einer von der Hochschule im Voraus festgelegten 
angemessenen Frist getroffen. 

(4) Die Anerkennung nach Absatz 1 führt zu einer Einstufung in 
ein Fachsemester, dessen Zahl sich aus dem Umfang der durch 
die Anerkennung erworbenen ECTS-Leistungspunkte im Ver
hältnis zu dem Gesamtumfang der im jeweiligen Studiengang 
insgesamt erwerbbaren ECTS-Leistungspunkten ergibt. Ist die 
Nach'kommastelle kleiner als fünf, wird auf ganze Semester ab
gerundet, ansonsten wird aufgerundet. 

(5) Wird d ie auf Grund eines Antrags im Sinne des Absatzes 1 
begehrte Anerkennung versagt, kann die antragstellende Person 
eine Überprüfung der Entscheidung durch das Präs id ium bean
tragen, soweit die Anerkennung nicht einen Studiengang be
trifft, der mit einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung abge
sch lossen wird ; das Präsidium gibt der für d ie Entscheidung 
über die Anerkennung zuständigen Stelle eine Empfehlung für 
die weitere Behandlung des Antrags. 

(6) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik 
Deutschland mit anderen Staaten über G leichwertigkeiten im 
Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Stud ierende auslän
discher Staaten abweichend von Absatz 1 begünstigen, gehen 
die Regelungen der Äquivalenzabkommen vor. 

(7) Auf Antrag kann die Hochschule sonstige Kenntn isse und 
Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen aner
kennen, wenn diese Kenntnisse und Qualifikationen den Prü
fungsleistungen, d ie sie ersetzen sollen, nach Inhalt und  Niveau 
gleichwertig s ind. 

(8) Die Hochschulen stellen in Ansehung des gegenseitigen Ver-
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trauens auf die Qual itätssicherung in den Hochschulen und der 
erfolgreichen Akkreditierung von Studiengängen s icher, dass 
d ie Verfahren und Kriterien, d ie bei der Anerkennung von Prü
fungsleistungen und Studienabschlüssen angewendet werden, 
durchschau bar, einheitl ich und zuverlässig sind. 

§ 64 
Prüfungsordnungen 

( 1 )  Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prüfungsordnungen 
abgelegt, die nach Überprüfung durch das Präsidium vom Fachbe
reichsrat auf Vorschlag des Studien beirats zu erlassen sind. � 
5FaFl38itell�S el8F PFQruFlss9FelFl';H'�S8Fl siFlel eli8 Steleli8F€lFlel€lFl �eI l3€1t€lili 
S€lFl; €las NäR€lF€I 138sti��t eli€l F"aeRI3€1F€lieRS9FelFlelFlS Falls der 
Fachbereichsrat einem Vorschlag des Studienbeirats n icht fol
gen oder ohne einen Vorschlag entscheiden will, kan n  er, soweit 
d ie Entscheidung organisatorische Regelungen der Prüfungs
ordnung betrifft, mit einer Mehrheit von zwei Dritteln  seiner 
Stimmen den Vorschlag ersetzen oder ohne einen Vorschlag 
entscheiden; betrifft der Entscheidungsgegenstand andere als 
organisatorische Regelungen, reicht die Mehrheit seiner Stim
men. Organisatorische Regelungen im Sinne des Satzes 2 sind 
d ie Anzahl der Prüfungen und der Module sowie das Prüfungs
verfahren. 

(2) Hochschulprüfungsordnungen müssen insbesondere regeln: 

1 .  Das Ziel des Studiums, den zu verleihenden Hochschulgrad und 
die Zahl der Module, 

2. den Inhalt, das Qualifikationsziel, die Lehrform, die Teilnahmevo
raussetzungen, die Arbeitsbelastung und die Dauer der Prüfungsleis
tungen der Module; für I3€1RiFlel€lrt€l Studierende mit Behinderung 
oder chronischer Erkrankung sind nachteilsausgleichende Rege
lungen zu treffen, 

3. die Voraussetzungen der in den Studiengang integrierten Aus
landssemester, Praxissemester oder anderen berufspraktischen Stu-
dienphasen, . 

4. die Zahl und die Voraussetzungen für die Wiederholung von Prü
fungsleistungen, 

5.  die Inanspruchnahme von Schutzbestimmungen entsprechend 
den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes und entsprechend 
den Fristen des Bundeselterngeld- und EiternzeitgesetzeseiFlel8s 
€l�i8RelFlSSS€llelS8S€lt�€lS QI3€lF eli€l 5lt€lFFl�€lit sowie die Berücksichti
gung von Ausfallzeiten durch die Pflege von Personen im Sinne von 
§ 48 A9sAbsatz 5 Satz � 5, 

6. die Grundsätze der Bewertung einzelner Prüfungsleistungen ein
schließlich der Höchstfristen für die Mitteilung der Bewertung von 
Prüfungen und die Anerkennung l'eFlF€leRFlelFiS von in anderen Studi
engängen oder an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen, 

7.  die Prüfungsorgane und das Prüfungsverfahren, 

8. d ie Folgen der N ichterbringung von Prüfungsleistungen und des 
Rücktritts von einer Prüfung sowie � das innerhalb der Hoch
schule einheitl ich geregelte Nähere zur Art und Weise der Er-
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bringung des Nachweises, il'l €l€lr €l€lr �Ja€ll9w€lis der krankheitsbe
dingten Prüfungsunfähigkeit iE� €lr8ril'l�€l1'l ist, 

9.  die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften ,  

1 0. die Einsicht in die Prüfungsakten nach den einzelnen Prüfungen. 

(2a) Eine verpfl ichtende Teilnahme der Stud ierenden an Lehr
veranstaltungen darf als Teilnahmevoraussetzung für Prüfungs
leistungen nicht geregelt werden, es sei denn, bei der Lehrver
anstaltung handelt es sich um eine Exkursion, einen Sprach
kurs, ein Praktikum, eine praktische Übung oder eine verg leich
bare Lehrveranstaltung. 

(3) Die Hochschulen können durch Prüfungsordnung oder durch 
Ordnung regeln, dass d ie Anmeldung zum Erstversuch einer Prüfung 
spätestens drei Semester 

a) nach dem Semester, in dem der Besuch der Lehrveranstaltung , 
dem die Prüfung nach dem Studienplan oder dem Studienablaufplan 
zugeordnet ist, nach diesen Plänen vorgesehen war, oder 

b) nach dem Besuch dieser Lehrveranstaltung 

erfolgen muss; desgleichen können in der Prüfungsordnung oder in 
einer Ordnung Fristen für die Wiederholung der Prüfung festgesetzt 
werden; fQr €li€l F"rist€ll'l �ilt § a /\813. J 5t�€liEm8€litra�s �R€l F!@€i19 
s€lI9�IB8�a8€l1'l�€ls€ltiE €ll'ltSßF€l€iR€lI'l€l. In den Fällen des Satzes 1 ver
lieren die Studierenden den Prüfungsanspruch , wenn sie nicht inner
halb des vorgegebenen Zeitraumes d ie Lehrveranstaltung besuchen 
oder sich zur Prüfung oder zur Wiederholungsprüfung melden, es sei 
denn, sie weisen nach, dass sie das Versäumnis der Frist nicht zu 
vertreten haben. Vorbehaltlich anderweitiger staatlicher Regelungen 
oder Regelungen in Leistungspunktsystemen können d ie Hochschu
len in Hochschulprüfungsordnungen sowie für Studiengänge mit 
staatlichen oder kirchlichen Prüfungen in besonderen Ordnungen 
vorsehen, dass die Wiederholung von Teilnahmevoraussetzungen im 
Sinne des Absatzes 2 Nummer 2 beschränkt werden kann. 

(3a) Die Fristen im Sinne des Absatzes 3 verlängern sich 

1 .  für die Pflege und Erziehung von minderjährigen Kindern im 
Sinne des § 25 Absatz 5 des Bundesausbi ldungsförderungsge
setzes um drei Semester pro Kind, 

2 .  für die Mitwirkung als gewählte Vertreterin oder gewählter 
Vertreter in Organen der Hochschule, der Studierendenschaft, 
der Fachschaften der Studierendenschaft oder der Studieren
denwerke um insgesamt bis zu höchstens vier Semester, 

3. für die Wahrnehmung des Amtes der G leichstel lungsbeauf
tragten um bis zu höchstens vier Semester, 

4. um die Zeit der studienzeitverlängernden Auswirkungen einer 
Behinderung oder einer schweren Erkrankung und 

5. um bis zu drei Semestern für d ie Zeit, i n  der  Studierende eine 
Verantwortung für nahe Angehörige mit Pflege- und Unterstüt
zungsbedarf wahrnehmen. 

Bei Studierenden in Tei lzeit nach § 48 Absatz 8 verlängern sich 
die Fristen im Sinne des Absatzes 3 entsprechend dem Verhält
n is ihres Studiums in Tei lzeit zum Studium in Vol lzeit. 
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(4) Vor dem Erlass staatlicher Prüfungsordnungen sind d ie betroffe
nen Hochschulen zu hören. Zu geltenden staatlichen Prüfungsord
nungen können die betroffenen Hochschulen Änderungsvorschläge 
vorlegen, die mit ihnen zu erörtern sind. Orgnungen der Hochschule 
über Zwischenprüfungen oder sonstigen Prüfungen in Studiengän
gen, die mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen werden, bedür-
fen der Zustimmung des für die Prüfungsordnung zuständigen 

,-

Fachministeriums im Einvernehmen mit dem Ministerium. 

§ 65 
Prüferinnen und prüfer 

( 1 )  Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind die an der Hoch
schule Lehrenden und, soweit dies zur Erreichung des Prüfungs
zweckes erforderlich oder sachgerecht ist, d ie in der beruflichen 
Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen, seweit €lies Z!:Elr 5rrei 
eRElFl!!j eies Pr��ElFl!!jsE'Neekes e�erelerlieR eeler seeR!!jereeRt ist, be
fugt. Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, 
die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder 
eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Die Prüferinnen und Prüfer 
sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig von Weisungen. 

(2) Prüfungsleistungen in schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, 
mit denen ein Studiengang abgeschlossen wird, und in Wiederho
lungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen keine Aus
gleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüfe
rinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer im Sinne 
des Absatzes 1 zu bewerten. Darüber hinaus sind mündl iche Prüfun
gen stets von mehreren Prüferinnen oder Prüfern oder von einer Prü
ferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin 
oder eines sachkundigen Beisitzers abzunehmen, weFlFl elie NeeR 
'1ellZ!:ieRl3arl�eit eier m�FlellieReFl PF��ElFl!!j FlieRt !!jesieRert ist. 

Siel3ter Al3seRFlittTei i 7 
Grade und Zeugnisse 

§ 66 
Hochschulgrade, Leistungszeugnis 

(1 ) Die Hochschule verleiht auf Grund einer Hochschulprüfung, mit 
der ein Studienabschluss in einem Studiengang erworben wird, einen 
Bachelorgrad oder einen Mastergrad. Der Grad kann mit einem Zu
satz verliehen werden , der die verleihende Hochschule bezeichnet; 
er kann auch ohne diesen Zusatz geführt werden. Auf Grund-einer 
Kooperationsvereinbarung mit einer ausländischen Hochschule kann 
die Hochschule deren Grad verleihen. Andere akademische Grade 
kann die Hochschule nur in besonderen Fällen verleihen. 

(2) Die Hochschule kann den Mastergrad auch auf Grund einer staat
lichen oder einer kirchlichen Prüfung, mit der ein Studienabschluss 
erworben wird, verleihen. 

(3) Urkunden über Hochschulgrade können mehrsprachig ausgestellt 
werden; in diesem Fall gilt Entsprechendes für das Führen des Gra-
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des. Den Urkunden über die Verleihung des Hochschulgrades 
fügen die Hochschulen eine eng lischsprachige Übersetzung 
und eine ergänzende Beschreibung in englischer und deutscher 
Sprache (diploma supplement) bei, die insbesondere die we
sentlichen, dem Abschluss zugrunde l iegenden Studien inhalte, 
den Studienverlauf, d ie mit dem Abschluss erworbenen Kompe
tenzen sowie die verleihende Hochschule enthalten muss. 

(4) Für die Rücknahme der Gradverleihung g ilt § 48 Absatz 1 
Lind 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord
rhein-Westfalen. Die Rücknahme ist nur innerhalb von fünf Jah
ren seit dem Zeitpunkt der Gradverleihung zulässig . . Der Zeit
raum zwischen Einleitung und Beendigung eines Verwaltungs
verfahrens zur Prüfung der Rücknahme der G radverleihung wird 
auf die Fünf jahresfrist nach Satz 2 nicht eingerechnet. 

(54) Studierende, welche d ie Hochschule ohne Studienabschluss 
verlassen,  erhalten auf Antrag ein Leistungszeugnis über d ie insge
samt erbrachten Studien-' und Prüfungsleistungen einschl ießlich der 
erworbenen ECTS-Leistungspunkte. 

(65) Die Hochschule kann Grade nach Absatz 1 auch verleihen, 
wenn eine andere Bildungseinrichtung auf die Hochschulprüfung auf 
der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung m it der Hoch
schule in gleichwertiger Weise vorbereitet hat (Franchising der 
Hochschulen in der Trägerschaft des Landes) . Die Gradverleihung 
nach Satz 1 setzt voraus, dass 
1 .  von der Bi ldungseinrichtung nur Bewerberinnen oder Bewer
ber aufgenommen werden, die die Voraussetzungen für den Zu
gang zum Studium an der Kooperationshochschule erfüllen und 
2. unter der Verantwortung und Kontrolle der Kooperations
hochschule die Qualität und G leichwertigkeit des Studienange
botes gesichert, die Prüfungen durchgeführt und die Hoch
schulgrade verl iehen werden. 
Abgesehen von den Fällen des § 62 A9sAbsatz 3 darf Träger der 
Bildungseinrichtung n icht die Hochschule sein. 

§ 67 
Promotion 

( 1 )  Durch die Promotion wird an Universitäten,  auch in Kooperation 
nach Absatz 6 mit den Fachhochschulen, eine über das allgemei
ne Studienziel gemäß § 58 A9sAbsatz 1 hinausgehende Befähigung 
zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit nachgewiesen. Die Befä
higung wird auf Grund einer wissenschaftlich beachtlichen schriftli
chen Arbeit (Dissertation) und weiterer Prüfungsleistungen festge
stellt. Auf Grund der Promotion wird der Doktorgrad verliehen; § 66 
�Absatz 3 Satz 1 und �Absatz 6 Satz 1 und 2 g ilt ent
sprechend. 

(2) Im Promotionsstudium sollen die Hochschu len für ihre Doktoran
dinnen und Doktoranden forschungsorientierte Studien anbieten und 
ihnen den Erwerb von akademischen Schlüsselqualifikationen er
möglichen. Das Promotionsstudium kann als Studiengang gemäß § 
60 A9sAbsatz 1 Satz 1 durchgeführt und in dies,em Fall durch einen 
vorangehenden Masterabschluss gegliedert werden; hinsichtlich 
der generel len Regelstudienzeit gi lt § 61 Absatz 2 Satz 2 ent-

91 / 355 



sprechend€lie �eselstl;;'€lier=lzeit setzt €las MiRistl5fil;;'� fest. Die 
Hochschulen wirken auf die wissenschaftl iche Betreuung ihrer Dokto
randinnen und Doktoranden hin und gewährleisten hierzu den Ab
schluss einer Betreuungsvereinbarung. 

(3) Das Promotionsstudium wird vom Fachbereich durchgeführt. § 26 
A8sAbsatz 5 bleibt unberührt. Das Nähere regelt eine Prüfungsord
nung (Promotionsordnung) . § 63 Absatz 5 Satz 1 bis 5 sO)Nie § 65 
�Absatz 1 Satz 2 gelten � entsprechend. Die Bewertung der 
. Promotionsleistungen nach Absatz 1 Satz 2 soll spätestens sechs 
Monate nach Vorlage der Dissertation abgeschlossen sein .  Die Pro
motionsordnung kann die Verleihung des Doktorgrades ehrenhalber 
vorsehen. 

(4) Zum Promotionsstudium hat Zugang, wer ' 

a) einen Abschluss nach einem einschlägigen Hochschulstudium
sUr=livefsit8tsstw€liij� mit einer generellen Regelstudienzeit von we
nigstens acht Semestern, für das ein anderer Grad als "Bachelor" 
verliehen wird, oder 

b) einen Abschluss nach einem einschlägigen Hochschulstudium mit 
einer generellen Regelstudienzeit von wenigstens sechs Semestern 
und daran anschließende angemessene, auf d ie Promotion vorberei
tende Studien in den Promotionsfächern oder 

c) einen Abschluss eines Masterstudiengangs im Sinne des § 6 1  
AesAbsatz 2 Satz 2 

nachweist. D ie Promotionsordnung soll den Zugang vom Nachweis 
eines qualifizierten Abschlusses abhängig machen und kann den 
Nachweis weiterer Studienleistungen sowie sonstiger Leistungen,  die 
die Eignung für eine Promotion erkennen lassen, verlangen. Eine 
unterschied liche Behandlung von Bewerberinnen und Bewerbern mit 
dem Abschluss eines Fachhochschulstudiums einerseits und mit 
dem Abschluss eines Universitätsstudiums andererseits beim Zu
gang zum Promotionsstudium ist nicht zulässig . 

(5) Zugangsberechtigte nach Absatz 4 werden als Doktorandinnen 
oder Doktoranden an der Hochschule eingeschrieben, an der sie 
promovieren wollen. Die Einschreibungsordnung kann d ie Einschrei
bung unter Berücksichtigung der generellen Regelstudienzeit in an
gemessenem Umfang befristen. Im Übrigen gelten §§ 48, 49 A8sAb
satz 1 2, §§ 50 und 51 entsprechend. 

(6) Die Universitäten und Fachhochschulen entwickeln in Kooperati
on Promotionsstudien im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Buchstabe b, 
bei denen die Erbringung der Promotionsleistungen gemeinsam be
treut wird. Das Nähere zu diesen Studien und zur gemeinsamen Be
treuung regelt die Promotionsordnung; d iese soll dabei vorsehen , 
dass Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an Fachhochschu
len an der Betreuung von Promotionsstudien beteiligt sowie zu Gut
achterinnen oder Gutachtern oder Prüferinn�n oder Prüfern bestellt 
werden. Die nach Absatz 4 Satz 1 Buchstabe b erforderlichen indivi
duellen Promotionsstudien sind in einer Vereinbarung zwischen einer 
Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer an der Universität 
und einer Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer an der 
Fachhochschule festzulegen. 

(7) Zur Sicherung der Qualität des Promotionsgeschehens kann 
das Ministerium durch Rechtsverordnung regeln, dass und in 
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welcher Weise Fachbereiche das Promotionsstudium akkreditie
ren und reakkreditieren müssen. Staatskirchenrechtliche Rege
l ungen bleiben unberührt. 

(8) Zur Sicherung der Qual ität des Promotionsgeschehens kann 
das Ministerium durch Rechtsverordnung einem Fachbereich 
die Berechtigung zur Durchführung des Promotionsstudiums 
ganz oder teilweise entziehen oder die Durchführung von der 
Umsetzung von Auflagen abhängig machen. Staatskirchenrecht
liche Regelungen bleiben unberührt. 

§ 68 
Habilitation 

( 1 )  Die Universität kann Gelegenheit zur Habil itation geben. Das Nä
here regelt der jeweilige Fachbereich durch Satzung, d ie auch vorse
hen kann, dass mit erfolgreicher Habilitation der Doktorgrad mit dem 
Zusatz "habi litatus" oder einem ähnlichen Zusatz geführt werden 
kann. § 63 Absatz 5 Satz 1 bis 5 gilt entsprechend. 

(2) Mit der Habil itation wird die Lehrbefähigung zuerkannt. Auf Antrag 
der oder des Habil itierten entscheidet die Hochschu le über die Ver
leihung der Befugnis, in ihrem oder seinem Fach an der Hochschule 
Lehrveranstaltungen selbständig durchzuführen. Auf Grund der Ver
leihung der Befugnis zur Durchführung von Lehrveranstaltungen ist 
die oder der Habilitierte berechtigt, die Bezeichnung "Privatdozentin" 
oder "Privatdozent" zu führen. Ein Dienstverhältnis wird damit nicht 
begründet. Das Nähere zu den Sätzen 2 und 3 regelt die Hochschu
le. 

§ 69 
Verleihung und Führung von Graden 

und von Bezeichnungen 

( 1 )  Grade dürfen nur verliehen werden, wenn innerstaatliche Be
stimmungen es vorsehen. Bezeichnungen, d ie Graden zum Ver
wechseln ähnlich sind, dürfen nicht vergeben werden. 

(2) Von einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in 
Deutschland oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union einschließlich der Europäischen Hochschulen in Florenz und 
Brügge sowie der Päpstlichen Hochschulen in Rom verliehene Hoch
schulgrade sowie entsprechende staatliche Grade können im Gel
tungsbereich dieses Gesetzes in der verliehenen Form geführt wer
den. Ein sonstiger ausländischer Hochschulgrad, der auf Grund einer 
Prüfung im Anschluss an ein tatsächlich absolviertes Studium von 
einer nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten Hochschule 
ordnungsgemäß verliehen wurde, kann in der verliehenen Form unter 
Angabe der verleihenden Institution geführt werden . Die verliehene 
Form des Grades kann bei anderen als lateinischenff€l�eI€lF1 
Schriftarten in die lateinische Schrift übertragen werden; ferner kann 
die im Herkunftsland zugelassene oder, soweit keine solche be
steht, die dort nachweislich allgemein übliche Abkürzung geführt 
sowie eine wörtliche Übersetzung in Klammern hinzugefügt werden. 
Die Sätze 2 und 3 gelten für ausländische staatliche und kirchliche 
Hochschulgrade entsprechend. Eine Umwandlung in einen entspre
chenden inländischen Grad ist ausgeschlossen. 
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(3) Ein ausländischer Ehrengrad, der von einer nach dem Recht des 
Herkunftslandes zur Verleihung berechtigten Hochschule oder einer 

. anderen zur Verleihung berechtigten Stelle verliehen wurde, kann 
nach Maßgabe der für die Verleihung geltenden Rechtsvorschriften 
in der verliehenen Form unter Angabe der verleihenden Stelle geführt 
werden. Absatz 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten für die Führung von Hochschultiteln 
. und Hochschultätigkeitsbezeichnungen entsprechend.  

(5) S@w@it '18F@iFlBElF�FI�@FI �FI€I ABI(@FFlFFI@FI €I@r ��FI€I@sr@ß�BIiI( 
g@�ts619IElFl€l FFlit ElFl€l@r@FI StElElt@FI QB@r GI@i619'1o'@rti�I(:@it@FI iFFl 1=I@619 
s6t:l�16@f@i6t:l elFI€I V@r@iFlBElr�FI�@FI €I@r bäFl€l@r €I@r �elFI€I@sr@ß�BIiI( 
g@�ts619IaFl€l €li@ �@tr@�FI@FI �@�@FlQB@r €I@FI ABSä�@FI 2 Bis � B@ 
�QFlsti�@FI, �@t:l@FI €Ii@s@ R@�@r�FI�@FI v@r.vereinbarungen und Ab
kommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten 
über G leichwertigkeiten im Hochschulbereich und Vereinbarun
gen der Länder der Bundesrepublik Deutschland gehen den Re
gelungen in den Absätzen 2 bis 4 vor. Soweit die Regelungen in  
den Absätzen 2 bis 4 gegenüber den von der  Bundesrepublik 
Deutschland geschlossenen Vereinbarungen und Abkommen 
oder gegenüber den von den Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland geschlossenen Vereinbarungen im Einzelfal l güns
tigere Regelungen enthalten, gehen diese günstigeren Regelun
gen vor. 

(6) Das Min isterium kann in begründeten Fällen durch Rechtsverord
nung für bestimmte Grade, Institutionen und Personengruppen Aus
nahmen regeln, die Betroffene gegenüber den Absätzen 2 bis 5 be
günstigen. Das Ministerium kann ferner durch Rechtsverordnung für 
bestimmte Grade eine einheitliche Schreibweise in lateinischer 
Schrift, eine einheitliche Abkürzung sowie eine einheitliche deut
sche ÜB@rs@��FI�@FlÜbersetzung vorgeben. Das Ministerium kann 
zudem durch Rechtsverordnung regeln, dass Grade, Titel, 
Hochschultätigkeitsbezeichnungen oder sonstige Bezeichnun
gen, die in ländischen Graden gleich lauten oder zum Verwech
seln ähnlich sind, nur mit einem Zusatz nach Artikel 54 der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates geführt werden dürfen. Das Ministerium kann ferner durch 
Rechtsverordnung regeln, dass Personen eine Bezeichnung 
führen dürfen, die einer im Hochschulbereich verwendeten 
Amtsbezeichnung gleichkommt oder einer solchen ähnelt; das 
Ministerium regelt dabei zugleich die Qualitätssicherungserfor
dernisse der Führbarkeit. 

(7) Von den Absätzen 2 b is 6 abweichende Grade und Titel sowie 
durch Titelkauf erworbene Grade dürfen nicht geführt werden. Wer 
einen Grad führt, hat auf Verlangen der zuständigen �@198r€l@FlBe
hörde die Berechtigung hierzu urkundlich nachzuweisen. Das Minis
terium oder die von ihm beauftragte Behörde kann auch Aus
kunft über Höhe, Rechtsgrund und Zweckbestimmung von Zah
lungen verlangen, die zum Erwerb des Grades geleistet wurden. 
Es oder sie kann von der gradführenden Person eine Versiche
rung an Eides statt über die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Angaben nach den Sätzen 2 und 3 verlangen und abnehmen. 
Eine von den Absätzen 2 bis 6 abweichende Grad- oder Titelführung 
kann vom Ministerium oder einer von ihm beauftragten Behörde un
tersagt werden. Wer vorsätzlich gegen Satz 1 oder eine Anordnung 
nach Satz 2 � bis 5 verstößt, handelt ordnungswidrig . Ord-
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nungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich Urkunden ausstellt oder 
beschafft, in denen ein nach den Absätzen 1 bis 6 sowie Satz 1 nicht 
führbarer Grad verliehen wird. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 500 000 Euro geahndet werden. Zuständige Verwal
tungsbehörde für d ie Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig
keiten nach Satz 46und 57 ist das Ministerium oder eine von ihm 
beauftragte Behörde. 

(8) Die Landesregierung kann an Personen , die außerhalb der Hoch
schule wissenschaftliche, künstlerische oder kulturelle Leistungen 
erbracht haben, die die Anforderungen nach § 36 AesAbsatz 1 
Nummer 3 und 4, § 36 AesAbsatz 1 Nummer 3 und 5, § 36 AesAb
satz 2 oder § 36 A&&Absatz 3 erfüllen, den Titel einer Professorin 
oder eines Professors verleihen. 

(9) Das Ministerium ist berechtigt, d ie Bewertung ausländischer 
Hochschulqualifikationen auf der Basis des Übereinkommens über 
die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der 
europäischen Region vom �1 1 .  April 1 997 (BGB!. 2007 " S. 7 1 3) 
auf das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusmin ister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland - Zentralstelle für auslän
disches Bildungswesen - oder auf eine andere Stelle, die Aufgaben . 
der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt und deren Sitz auch in einem 
anderen Bundesland sein kann,  zu übertragen. Es wird ermächtigt, 
die Einzelheiten der Zuständigkeitsübertragung nach Satz 1 durch 
Verwaltungsvereinbarung mit dem jeweiligen Bundesland� zu 
regeln. 

l\9Rt@F A8S9RRiUTeii 8 
Forschung 

§ 70 
Aufgaben und Koordinierung der Forschung, Veröffentlichung 

( 1 )  Die Forschung d ient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkennt
nisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwick
lung von Lehre und Studium. Gegenstand der Forschung sind unter 
Berücksichtigung der AufgabensteIlung der Hochschule al le wissen
schaftlichen Bereiche sowie d ie Anwendung wissenschaftlicher Er
kenntnisse in der Praxis einschließlich der Folgen, d ie sich aus der 
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse ergeben können. 

(2) Forschungsvorhaben und Forschungsschwerpunkte werden von 
der Hochschule unter Berücksichtigung des Hochschulentwicklungs
plans koordiniert. Zur gegenseitigen Abstimmung von Forschungs
vorhaben und Forschungsschwerpunkten sowie zur Planung und 
Durchführung gemeinsamer Forschungsvorhaben wirken d ie Hoch
schulen, auch Univers itäten und Fachhochschulen, untereinan
der, mit den Kunsthochschulen , mit anderen Forschungseinrichtun
gen und mit Einrichtungen der überregionalen Forschungsplanung 
und Forschungsförderung zusammen. 

(3) Die Ergebnisse von Forschungsvorhaben sollen in absehbarer 
Zeit nach Durchführung des Vorhabens veröffentlicht werden. Bei der 
Veröffentlichung von Forschungsergebnissen ist jede oder jeder, die 
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oder der einen eigenen wissenschaftlichen oder wesentlichen sonsti� 
gen Beitrag geleistet hat, als Mitautorin oder Mitautor oder Mitarbeite
rin oder Mitarbeiter zu nennen. Ihr oder sein Beitrag ist zu kenn
zeichnen. 

(4) Die Hochschule berichtet in regelmäßigen Zeitabständen über 
ihre Forschungsvorhaben und Forschungsschwerpunkte. Die Mitglie
der der Hochschule sind verpflichtet, bei der Erstellung des Berichts 
mitzuwirken. 

§ 71 
Forschung mit Mitteln Dritter 

( 1 )  Die in der Forschung tätigen Hochschulmitglieder sind berechtigt, 
im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvor
haben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfü
gung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finan
ziert werden. Mittel Dritter können auch zur Durchführung von For
schungsvorhaben in den Universitätskliniken und im Bereich der 
Krankenversorgung der Universitätskl iniken verwendet werden. Die 
Verpfl ichtung der in der Forschung tätigen Hochschulmitglieder zur 
Erfüllung der übrigen Dienstaufgaben bleibt unberührt. Die Durchfüh
rung von Vorhaben nach den Sätzen 1 und 2 ist Teil der Hochschul
forschung. Die Hochschu len dürfen personenbezogene Daten 
des in den Forschungsvorhaben nach Satz 1 tätigen Personals 
erheben und an die Dritten übermitteln, wenn dies für die Durch
führung des Vorhabens erforderl ich ist. 

(2) Ein Hochschulmitgl ied ist berechtigt, ein Vorhaben nach Absatz 1 
in der Hochschule durchzuführen, wenn d ie Erfüllung anderer Aufga
ben der Hochschule, seine Freiheit in Wissenschaft, Forschung, 
Lehre und Studium sowie d ie Rechte und Pflichten anderer Perso
nen dadurch nicht beeinträchtigt werden und entstehende Folgelas
ten angemessen berücksichtigt sind; die Forschungsergebnisse sind 
in der Regel in absehbarer Zeit zu veröffentlichen. 

(3) Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 ist dem Präsidium über 
d ie Dekanin oder den Dekan anzuzeigen. Die I nanspruchnahme von 
Personal , Sachmitteln und Einrichtungen der Hochschule darf nur 
untersagt oder durch Auflagen beschränkt werden, soweit die Vo
raussetzungen des Absatzes 2 dieses erfordern . Die Hochschule 
soll� ein angemessenes Entgelt für d ie Inanspruchnahme ihres 
Personals, ihrer Sachmittel und ihrer Einrichtungen verlangen. 

(4) Die Mittel für Forschungsvorhaben, die in der Hochschule durch
geführt werden, sollen von der Hochschule verwaltet werden. Die 
Mittel sind für den von der oder dem Dritten bestimmten Zweck zu 
verwenden und nach deren oder dessen Bedingungen zu bewirt
schaften , soweit gesetzliche Bestimmungen n icht entgegenstehen. 
Treffen die Bedingungen keine Reg�lung, so gelten ergänzend das 
Hochschulgesetz und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Vorschriften. Auf Antrag des Hochschulmitg liedes, das das Vorhaben 
durchführt, kannS@U von der Verwaltung der Mittel durch die Hoch
schule abgesehen werden, sofern es mit den Bedingungen der oder 
des Dritten vereinbar ist; Satz 3 gi lt in diesem Fall n icht. 

(5) Aus Mitteln Dritter bezahlte hauptberufliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an Forschungsvorhaben, die in der Hochschule durchge
führt werden, sollen vorbehaltlich des Satzes 3 als Personal der 
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Hochschule im privatrechtlichen Dienstverhältnis eingestellt werden. 
Die Einstellung setzt voraus, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbei
ter von dem Hochschulmitglied, das das Vorhaben durchführt, vorge
schlagen wird. Sofern es nachmit den Bedingungen der oder des 
Dritten erforderlichlJeFeiRBar ist, kann das Hochschulmitglied iR=OO
�rQR€ieteR FälleR die Arbeitsverträge mit den Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeitern abschließen. 

(6) Finanzielle Erträge der Hochschule aus Forschungsvorhaben, d ie 
in der Hochschule durchgeführt werden ,  insbesondere aus Einnah
men, die der Hochschule als Entgelt für die Inanspruchnahme von 
Personal , Sachmitteln und Einrichtungen zufließen , stehen der 
Hochschule für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für Entwicklungsvorhaben und Vorha
ben zur Förderung des Wissenstransfers sinngemäß. 

§ 71a 
Transparenz bei der Forschung m it M itteln Dritter 

( 1 )  Das Präsidium inform iert die Öffentlichkeit in  geeigneter 
Weise über Forschungsvorhaben nach § 71 Absatz 1 ,  insbeson
dere über deren Themen, den Umfang der Mittel Dritter sowie 
über d ie Person des jeweiligen Dritten. §§ 8 und 9 des Informati
onsfreiheitsgesetzes gelten entsprechend. 

(2) Absatz 1 g i lt für Entwicklungsvorhaben und Vorhaben zur 
Förderung des Wissenstransfers s inngemäß. 

�Je�Rter ABseRRittTei i  9 
Anerkennung als Hochschulen und Betrieb nichtstaatlicher Hoch

schulen 

_ § 72 
Voraussetzungen der AnerkennungelR€i Verle1st €ier /\Rerl�eRRelFI� 

( 1 )  Bildungseinrichtungen, die nicht in der Trägerschaft des Landes 
stehen, können vom Ministerium als HochschulenURiversitäteR 
€l€ier Fael9lgeel9sel9e1leR staatlich anerkannt werden,  weRR �ewäl9rleis 
tet ist, €iass. 

(2) Die staatliche Anerkennung kann vom Ministerium erteilt 
werden, wenn gewährleistet ist, dass 

1 .  in der Hochschule die Freiheit von Wissenschaft, Forschung 
und Lehre sowie der Kunst sichergestellt ist, 

2.� die Hochschule d ie Aufgaben nach § 3 A@sAbsatz 1 oder AOO
Absatz 2 dieses Gesetzes oder § 3 Absatz 1 des Kunsthoch
schulgesetzes wahrnimmt, 

3.� das Studium an dem in § 58 A@sAbsatz 1 ,  für das Studium an 
Kunsthochschulen an dem in § 50 des Kunsthochschulgesetzes 
genannten Ziel ausgerichtet ist, 

G. mindestens dreieiRe Mel9flEal9l veR nebeneinander bestehende� 
oder aufeinander folgend� und erfolgreich akkreditiert� Studien
gäng� im Sinne des § 60 �Absatz 1 dieses Gesetzes oder § 52 
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Absatz 1 des Kunsthochschulgesetzes an der Hochschule vor
handen oder im Rahmen einer Ausbauplanung vorgesehen sind� 
§ilt Fli€l!;!t, 89weit iFlFler!;!el13 8iFl88 j;e€l!;!88 eli8 �iFlri€l!;!t�Fl§ 8iFleF M8!;!r 
i!:El!;!1 'J9Fl �t�ei8Fl§äFl§eFl e�r€l!;! ei8 wi88eFl8€i1geftli€lRe �Fltwi€lI�I�Fl§ 
€leier €Iie l!ie€liilrfFli88€l eier 13€lr�fli€lR€lFl PrQ}d8 Fli€l!;!t Fle!;!€l§€ll€l§t wir€l, 

54. das Studium und d ie Abschlüsse auf Grund der Prüfungsordnun
gen, � des tatsächlichen Lehrangebotes und einer kontinuierli
chen internen und externen Qualitätssicherung den wissenschaft
lichen Maßstäben und anerkannten Qualitätsstandards an Hoch
schulen in der Trägerschaft des Landes entsprechen; für das Studi
um an Kunsthochschulen sind die wissenschaftlichen und 
künstlerischen Maßstäbe und Qualitätsstandards an staatl ichen 
Kunsthochschulen maßgebend, 

65. die Studienbewerberinnen und Studienbewerber d ie Vorausset
zungen für die Aufnahme in eine entsprechende Hochschule in der 
Trägerschaft des Landes oder in eine entsprechende staatliche 
Kunsthochschule erfüllen, 

70. die Lehraufgaben überwiegend von hauptberuflich Lehrenden der 
Hochschule, die die Einstel lungsvoraussetzungen einer Profes
sorin oder eines Professors nach § 36 im Falle einer Universität 
oder einer Fachhochschu le oder nach § 29 im Falle einer Kunst
hochschule erfüllen, R'lit €I€lFl �iFl8t811�Fl�8v€lFe�88€ltE�Fl�eFl €liFl€lF 
PF€lf€l88€lFiFl €lel€lF eiFl€lS PF€lreSS€lFS Fl8€lR § 2G wahrgenommen werden 
und alle Lehrenden die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, die für 
entsprechende Tätigkeiten an Hochschulen in der Trägerschaft des 
Landes oder im Falle einer Tätigkeit an einer Kunsthochschulen 
für entsprechende Tätigkeiten an staatl ichen Kunsthochschulen 
gefordert werden, 

8. die Mitg lieder und Angehörigen der Hochschule an der Gestal
tung des Studiums und an der akademischen Selbstverwaltung in 
sinngemäßer Anwendung der für Hochschulen in staatlicher Trä
gerschaft oder staatlichen Kunsthochschulen geltenden 
Grundsätze €Ii€ls8s G€l88ti!:€lS mitwirken, 

9. akademische Belange in  Forschung, Lehre und Kunst hinrei
chend deutlich von den unternehmerischen Interessen abge
grenzt werden, 

10. die den Träger und die Hochschule maßgeblich prägenden 
natürlichen Personen die freiheitl iche demokratisclJe Grundord
nung achten und die für den Betrieb einer Hochschule erforder
liche Sachkunde und Zuverlässigkeit aufweisen, 

1 19. der Bestand der Hochschule und des Studien betriebs sowie die 
Stellung des Hochschulpersonals wirtschaftlich und rechtlich dauer
haft gesichert sind und die Hochschule der al leinige Geschäftsbetrieb 
ihres Trägers ist. 

Die Prüfungsordnungen müssen den Ordnungen der Hochschu
len in der Trägerschaft des Landes oder der staatlichen Kunst
hochschulen g leichwertig sein; § 63 Absatz 1 ,  2 und 5, § 64 Ab
satz 2 sowie § 65 d ieses Gesetzes sowie § 55 Absatz 1, § 56 Ab
satz 2 sowie § 57 des Kunsthochschulgesetzes gelten entspre
chend. 
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�2) Oi€l stElEltlig�€l AR€lr=k€lRR(;IR� €Ils1r=€l� €lEIS MiRist€lr=ilsl� 13€l€lElFf €liReS 
s€l�r=iftli€l�€lFl /l.RtfEl�€lS. Oi€l /\Fl€lr=I<€lFlFllslFl� I<ElRFl l3€lffist€lt EllslS�€lSßfe 
€l�€lFl lsIFl€l �it AlsifIEl�€lFl V€lr=S€l�€lFl W€lr=€I€lR; €Ii€l €I€lr= EIT�lIlsIR� €I€lf V@ 
fEllslSS€ltelslR�€lR €Ies Al3se�€ls 1 €Ii€lFl€lFl. IFl €I€l� /\Fler=k€lRRlsIFl�sl3€l 
s€l�€li€l SiFl€l €Ii€l Stlsl€li€lFl�äR�€l €liRS€l�li€lßli€l� €I€lF H€l€l�S€l�lsIl�Fe€le, Ellsif 
€Ii€l si€l� €Ii€l /\R€lr=k€lRFllslFl� €lFStF€l€lkt, lsIFl€l €Ii€l 8€lz€li€l�RlsIFl� €I€lF I:-:I€l€l� 
s€l�lsIle f€lS�lsIle�€lR. W€lFlR €Ii€l l:-:I€lg�s€l�lsIl€l €Ii€l EF�€lI3Riss€l €I€lf €lFf€lI� 
F€li€l�€lR Ald(f€lelitieflslFl� W€lit€lF€lF Stlsl€li€lR�äR�€l €I€l� MiRist€lFilsl� eFl 
z€li�t, I<ElRFl €Ii€l P.Fl€lFk€lRFllslRt'j 13 €I i E�lIlsIR� €I€lF V€lFEllsISSe�lsIFl�€lFl €I€lS 
/\I3SEl�€lS 1 Ellslf W€lit€lr=€l Stlsl€li€lFl�äR�€l €lfstr=€l€lIÜ W€lf€l€lFl. W€lFlR €Ii€l 
1:-:I€l€l�s€l�lsIl€l Ells EiFlfi€l�tlslR� €lFf€lI�f€li€l� ElI<I<f€l€liti€lFt W€lF€I€lFl ist, €lF 
stF€l€lI« si€l� €Iie /\Fl€lfIH�FlFllslFl� elslf W€lit€lF€l Stlsl€li€lFl�äR�€l, S€lrer=Fl lsIFl€l 
S€lW€lit €Ii€lS€l €lFf€lI�f€li€l� ekkF€l€liti€lFt W€lF€I€lR SiFl€l; €Ii€lS€l Stlsl€li€lFl�äR�e 
SiR€I €I€l� MiFlist€lfilsl� lsIFlv€lFii!:��Ii€l� ElRZlsIZ€li�€lFl. Oi€l /\1<I<F€leliti€lFlsIFi�€lFl 
FlEl€l� €I€lFl Sät;!€lFl 4 lsIR€I 8 s€lwi€l REI€lR Al3se� 1 �Ir. 3 €lFf€lI�€lFl FlEl€l� 
€I€lFl �€llt€lFl€l€lFl R€l�€lllslR�€lFl lsIFl€l €Ils1F€l� A�€lRtlslF€lFl, €Ii€l iRF€lFS€lits al< 
I<F€l€liti€lFt W€lF€I€lR SiR€I. \N€lS€lFltli€l�€l V€lFäR€I€lflslR�€lR €I€lF Stlsl€li€lR�EiR 
�€l SiFl€l €I€l� MiFlist€lfilsl� ElFlZlsIZ€li�€lFl. 

�J) Oi€l P.R€lFI<€lFlRlsIFl� €lFlis€l�t, W€lFlFl €Ii€l H€l€l�s€l�lsIl€l Ri€l�t iFlFl€lF�ell3 
€liR€lF V€l� MiFlist€lfilsl� ZlsI l3€lsti��€lR€I€lFl FFist €I€lFl Stlsl€li€lFll3€ltFi€l13 
elsifFli��t €l€l€lr W€lFlFl €I€lF Stlsl€li€lFlI3€ltri€l13 €liFl clEI�F FlsI�t. Oi€l AR€lfl<€lFl 
RlsIFl� ist €Ils1r€l� €lEIS MiFlist€lrilsl� EllsIfzlsI�€lI3€lR, W€lFlR €Ii€l V€lrEllslSS€ltzlsIFl 
�€lFl €I€lS l\l3sEltz€ls 1 Fli€l�t �€l�€lI3€lR WElr€lFl, Sßät€lf w€l��€lfElII€lR SiFl€l 
€l€l€lr /\lsIfIEl�€lFl �€l�äß /\esa�€ls 2 Fli€l�t €lFf�lIt WlsIr=eI€lR lsIFlel €Iiese� 
MeFl�€l1 tr€l� 8€leRsteR€llsIR� iRR€lr�ell3 €liFl€lr ZlsI l3€lsti��€lR€I€lFl Frist 
Ri€l�t el3�€l�€llf€lFl WiF€I. Oi€l AFl€lrk€lFlFllslR� keRFl elsl�€lR€lI3€lR W€lr€leFl, 
W€lRFl eli€l 1:-:I€l€lRS€l�lsIl€l €liFl€lFl Stlsl€li€lFl�i9Fl� i9Fll3i€ltet, slsIf €I€lFl si€l� eHe 
stElEltli€l�€l /\Fl€lrl(€lRRlsIR� Ri€l�t €lfstr€l€ll<t. O€lFl Stlsl€li€lf€lR€I€lR ist eli€l 8€l 
€lFl€li�lsIFl� eI€lS Stlsl€lilsl�s ZlsI €lr�@�Ii€l�€lFl. 

§=+a 
F€lI�eFl €I€lF AFl€lFI<€lFlR(;IFl� 

�1) Oas eFl eiFl€lf staetli€l� ElFl€lFI<ElFlFlt€lFl 1:-:I€l€l�S€l�lsIl€l ElI3�€lS€l�I€lSSeFl€l 
St(;l€li(;l� ist €liFl ElI3�€lS€l�I€lSS€lFl€lS Stlsl€lilsl� i� SiFlR€l €Ii€ls€ls G€lS€lte€ls. 

�2) Oi€l stElEltli€l� eFlerkeFlRt€lR H€lgRS€l�lsIl€lFl �al3€lR REl€l� Meß�al3e €Ier 
AFl€lrl<eFlFllslFl� €las Re€l�t, H€l€l�s€l�(;IIßr�flslFl�€lFl Ell3zlsIRe��eFl, H€l€l� 
s€l�lsIl�rEl€le ZlsI verlei�€lFl lsIR€l l:-:Iel3i1itati€lR€lR €Ils1f€l�ZlsIf��FI5R. Oi€l §§ 41 
lsIFl€l GG l3is GS �€llt€lR €lFltSßF€l€l�€lFl€l. 

�a) Oi€l �r=�flslFl�S lsIR€I IslElI3i1iteti€lFlS€lf€lFllslFl�€lR 13€l€l�Ff€lFl eier F€lstst€ll 
IlsIR� €I€lf Glei€l�w€lFti�I<€lit �it eI€lFl Or€lFllslFl�€lR €IeF 1sl€l6�S€l�lsIleFl iFl €Ier 
TFä�€lFS€l�Elft €I€lS bElFl€l€lS €Ils1r€l� €Ies MiFlist€lrilsl�. § 74 PiI3S. 2 I3leil3t 
lsIFll3eF��Ft. 

�4) Oi€l EiRSt€llllslR� "'€IR b€l�r€lR€I€lFl (;IReI elie ß.R€I€lr(;lR� €I€lr FFlit i�R€lFl 
se�€lS€l�I€lSS€lFl€lFl VeFtFä�€l SiFl€l €I€l� MiFlist€lrilslFFl SRZlsIZ€li�eR. be� 
reFl€l€l, ZlsI €Ief€lFl G€l�Ellt lsIR€I Altersv€lr=S€lr�lsIFl� €liFl ZlslS€l�lsISS �€lFFläß § 
S1 /\1313. 2 �€lleist€lt €l€l€lr eI€lFl€lR iFFl Fell€l €I€lr AlsIfl@SlsIR� €I€lr staEltli€l� 
ElFlerkeFlFlt€lFl Fa€l��€l€l�s€l�lsIl€l €Ii€l OI3€lrFlEl�FFl€l iFl €I€lR baR€I€ls€li€lFlst 
zlsI�€lsi6�€lFt W€lr€l€lR 13811, l3€lel�Ff€lR zlsIr /\lsIs�l3ls1R� €I€lf Täti�IHilit SFl €I€lr 
stElEltli€l� eR€lrl<ElFlFlt€lFl Fa€l��€l€l�S€l�lsIl€l €I€lF G€lR€l��i�lsIFl� €Ils1F€l� €las 
MiFlist€lfilsiFFl. 

(5) Mit ZlsIstiFFl�lsIFl� €I€lS PAiRist€lFilslFFlS I<ElFlR €Ii€l stElEltli€l� ElFl€lfl<eFlFlt€l 
H€l€l�s€l�lsIl€l €liFl€lFFl �elslßtl3€lFlsIfli€lR be�FI5R€I€lFl l3€li V€lrli€l�€lFl eI€lF liiFl 
st€llllslFl�sv€lrslsIss€I�lsIFl�€IFl €liR€lr= �F€lf€lss€lriR €lel€lr €liR€lS �r€lf€lss€lrs 
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F1E1e� § ae f�r €lie gEll;ler €ler Täti�l<eit ElFi €ler /:-:I@e�se�l;Ile €lEIS Ree�t 
\'eFleiReFl, €lie laei!eieRFlI;IFI� "Pr@�SS@riR" @EileF "Pr@fess@r" @€ler "URi 
versitätsßr@fesseFiFl" e€ler ,,'JRiversitätsßr@�ss@F" i!1;I f��FeFl. § 7a 
.0;8S. 4 IsIFiEil § 124 .0;8S.8 4 b8R€les8BemtBFI�esBti! f.iReleFl BFltsßFe 
8�eFl€le .o.FlweFl€lwFl�. EiFltsßrie�t €les laeFl;lfI;lFl�sverfa�reFi €leFi QI;IElli 
tätsmElßstä8eFl €ler Pl@8Rs8Rl;lleFi iFi st88tlieRer TFä�ers8RElft F1E1eR § 
3a .o.8s. 4 ,  I(ElFIR eies MiRisteril;lm ElII�emeiFi @€ler im EiiFli!Blfeli Ell;lf €lie 
.o.l;Is�81;1F1� seiFl9F Zl;Istimml;lFl� F1E18� Seti! 1 je€leFi!eit wi€l9FFl;lflie� 'Jer 
i!i8�t9F1. 

(e) Mit Zl;Istimml;lFl� €les MiFlist9Fiwms I<ElFIFI €lie stEiEltli8� eFleFI�ElFlFlte 
/:-:Iee�s8Rl;lle eiFieF m9€lii!iFliseReFi EiiFlrie�tI;lFl� ElI;IßerRal8 €ler /:-:I@eR 
s8Rl;lIe €lEIS Re8Rt verl9iR9F1, si8R Ells Pl@8Rs8Rl;lleiFlri8�tI;lFl� i!1;I 89 
i!9i8�F1eR, W9F1F1 sie €IeFi 81'1 9iFl9 Pl@8Rs8Rl;lleiFlri8RtI;lFl� i!1;I st911eFl€leFi 
.o.Flf@r€lerwFl�9F1 iFi li@rs8RI;IFI� I;IR€l beRFe �eFl��t. gieFit eiFie EiiFlFi8� 
tl;lFl� ElI;IßeFRal8 €leF /:-:I@8Rs8Rl;lle F1l;1r €l9r ßrElI(tise�eFl .o.I;IS8i1€lI;lFl� F1E18� 
MElß�88e €ler AßßF@BElti@Rs@r€lFlI;IFl� f�r AFi!tiFiFIeR 1;1 19 €I Ä.ri!te, S@.IE81=1F1 
i�F €lie Pl@8Rs8Rlslle mit Eir181;18F1is €Ies MiFlisteFil;lms eil=1e �eei�F1ete 
laei!ei8RFlI;IFI�, im lialle eiFies I<FElFlIEeRRElI;ISeS €lie laei!ei8�RI;IFl� ".o.IEa 
elemiseRes be�FkrElFll<eFlRElI;IS", verlei!;JeFl. gie stEiEltfi8R eFieFIEElFlFlte 
Pl@8Rs8Rl;lle �Elt €Iie erf@r€lerli8ReFi �JEl8Rweise Beii!1;I8FiFl�eFl. gie ZI;I 
stimml;lFl� 1<81919 8efristet Ell;;IS�esßr@8R€'lFl 1;1 19 €I mit Al;lfla�819 veFseReFi 
wereleFI, €lie eier Eirf�III;IFI� eier V9ral;;lsseti:I;IFl�eFl €ler Säti!e 1 1;1 19 eI 2 
€lieFieFl. 

(7) Zl;Ir WEiRFFl8RmI;lFl� €ler €lem MiFlisteFil;lm 9Blie�eFl€leFi /\lsIfsi8RtS 
ßfli8Rt9F1 ist es Befl;;l�t, Si8R �89r elie /\F1�919�9F1ReiteFl el9r staatli8R 
ElFleFIEElFlFlteFl Pl98Rs8Rl;;IIeFl i!l;;I I;IFlteFFi8�teFl. EiiFle stEietli8R laeel;lftFEI�te 
9€ler eiFl stEiEltli8R laeEll;;lftre�ter IEElFlFl i!1;I Pl@8RseRI;IIßF�fI;lFl�9Fl eFitSElI=1€lt 
wer€leFl. 

(a) Al;lf AFltre� ist BiFle StEiEltli8R ElFieriEElFlFlt9 Pl@8Rs8Rl;lle iFi €li9 i!9F1tFEI 
19 V9�ElBe \'919 Stl;leli9Flß'äti!eFl eiFli!1;I89i!ieReFl. StEiEltli8R ElFierlEElFlFlte 
Pl98RS€lRl;;IleFl IE@FlFl9F1 mit Pl@€lRS8Rl;lh�F1 iFi €IeF TFä�9rs8RElft €l9S b8F1 
€les, mit ElFieieFeFi stEiEItliliJR ElFleFl<aFlFlteFi Pl9€lRS€lRl;;II9F1 l;;IFI€l mit stEiEItli 
8ReFl' Fl98RS8RI;I19F1 i!I;ISEImmeFlWirIEeFl. 

(Q) .O,l;;If VeFIElFI�9F1 €les MiFlist9Fil;;lms siFl€l €lie 8ei €ler Eirf�III;IFI� €IeF 
.O,l;;I�ElBeFi eFBrEl8RteFi beistI;lFl�9F1 i!1;I Bew9rteFl. § 7 1\8S. 2 I;IFlei 3 �ilt 
9Fltsßre8ReFl€l. gie K9St9Fl tFä�t €lie /:-:Ige�SIiJRWle. 

§ 73 
Anerkennungsverfahren ; 
Gebühren; Kostentragung 

(1 ) Das Ministerium spricht auf schriftlichen Antrag die staatli
che Anerkennung aus. Es kann von der Bi ldungseinrichtung 
verlangen, dass sie zuvor eine erfolgreiche Konzeptprüfung 
durch den Wissenschaftsrat oder durch eine vergleichbare, vom 
Ministerium benannte Einrichtung durchlaufen hat. Die Aner� 
kennung kann befristet ausgesprochen und mit Auflagen verse
hen werden, die der Erfül lung der Voraussetzungen des § 72 
dienen. 

(2) In dem Anerkennungsbescheid werden Hochschulart, Name, 
Sitz, Standorte und Träger der Hochschule sowie die Studien
gänge einschl ießlich der Hochschulgrade, auf die sich die Aner
kennung erstreckt, festgelegt. 

1 00 / 355 



(3) Der Anerkennungsbescheid bestimmt, in  welchen Fristen die 
Hochschule eine institutionelle Akkreditierung sowie eine insti
tutionelle Reakkreditierung durch den Wissenschafts rat oder 
eine vergleichbare, vom Ministerium benannte Einrichtung er
folgreich absolvieren muss. 

(4) Hinsichtlich der Akkreditierung der Studiengänge g ilt § 7 Ab
satz 1 .  

(5) Hinsichtlich der Gebühren für die staatl iche Anerkennung 
sowie für weitere Amtshandlungen des Ministeriums gi lt § 82 
Absatz 3. Die Kosten der internen und externen Qual itätssiche
rung, insbesondere die Kosten der Konzeptprüfung, der institu
tionellen Akkreditierung und der institutionellen Reakkreditie
rung durch den Wissenschafts rat oder durch eine vergleichbare, 
vom Ministerium benannte Einrichtung, sind vom Träger der 
Hochschule oder der Hochschule selbst zu tragen. 

§ 73a 
Folgen der Anerkennung 

( 1 )  Nach Maßgabe ihrer Anerkennung haben die staatlich aner
kannten Hochschulen das Recht, die Bezeichnung "Universität", 
"Fachhochschule", "Kunsthochschule" oder "Hochschule" al
lein oder in einer Wortverbilldung oder eine entsprechende 
fremdsprachl iche Bezeichnung zu führen. Sie haben nach Maß
gabe ihrer Anerkennung das Recht, Hochschulprüfungen abzu
nehmen, Hochschulgrade zu verleihen und Zeugnisse zu ertei
len. Diese verleihen die g leichen Berechtigungen wie Hoch
schulprüfungen, Zeugnisse und Hochschulgrade verg leichbarer 
Studiengänge an Hochschulen in staatl icher Trägerschaft und 
staatl ichen Kunsthochschulen. Das an  einer staatlich anerkann
ten Hochschule abgeschlossene Studium ist ein abgeschlosse
nes Studium im Sinne d ieses Gesetzes und des Kunsthoch
schulgesetzes. § 66 dieses Gesetzes und § 58 des Kunsthoch
schulgesetzes gelten entsprechend. 

(2) Zeigt die Hochschule dem Ministerium die Ergebnisse der 
erfolgreichen Akkreditierung weiterer Studiengänge an, kann die 
Anerkennung bei Erfül lung der Voraussetzungen des § 72 auf 
weitere Studiengänge erstreckt werden. Ist d ie Hochschule als 
Einrichtung durch den Wissenschafts rat oder eine vergleichba
re, vom Ministerium benannte Einrichtung erfolgreich institutio
nell akkreditiert worden, erstreckt sich die Anerkennung auf wei
tere Studiengänge, sofern und soweit d iese erfolgreich akkredi
tiert worden s ind; d iese Studiengänge sind dem Ministerium 
unverzügl ich anzuzeigen.  

(3 )  Wird d ie Hochschule für die Dauer von zehn Jahren von dem 
Wissenschaftsrat oder einer vergleichbaren Einrichtung institu
tionel l reakkreditiert, wird die Anerkennung in der Regel unbe
fristet ausgesprochen. 

(4) Das Ministerium kann einer staatlich anerkannten Hochschu
le oder einzelnen Fachbereichen der Hochschule das Promoti
onsrecht oder das Habilitationsrecht verleihen, wenn im Ver
hältnis zum Maßstab der Universitäten in staatl icher Träger
schaft oder den staatlichen Kunsthochschu len die wissen
schaftl iche G leichwertigkeit entsprechend den §§ 67 und 68 ge-

1 01 / 355 



währleistet ist; für staatlich anerkannte Kunsthochschulen sind 
die §§ 59 und 60 des Kunsthochschulgesetzes maßgebend. Die 
Verleihung kann befristet ausgesprochen und mit Auflagen ver
sehen werden, die der Erfü llung der Voraussetzungen des Satz 
1 dienen. 

(5) Mit Zustimmung des Ministeriums kann d ie staatlich aner
kannte Hochschule einer oder einem hauptberuflich Lehrenden 
bei Vorliegen der Einstellungsvoraussetzungen einer Professo
rin oder eines Professors nach § 36 für die Dauer der Tätigkeit 

. an der Hochschule das Recht verleihen, die Bezeichnung "Pro
fessorin" oder "Professor" oder "Universitätsprofessorin" oder 
"Univers itätsprofessor" zu führen. Eine hauptberufliche Tätig
keit liegt nur vor, wenn sie entgeltlich ist, den Schwerpunkt der 
beruflichen Tätigkeit darstellt und den überwiegenden Teil der 
Arbeitskraft beansprucht. §§ 78 Absatz 4 und 124 Absatz 4 des 
Landesbeamtengesetzes finden entsprechende Anwendung. 
Entspricht das Berufungsverfahren den Qual itätsmaßstäben der 
Hochschulen in staatlicher Trägerschaft nach § 38 Absatz 4, 
kann das Ministerium allgemein oder im Einzelfall auf die Aus
übung seiner Zustimmung nach Satz 1 jederzeit widerruflich 
verzichten. Für Kunsthochschulen gelten die Einstel lungsvo
raussetzungen des § 29 des Kunsthochschulgesetzes und die 
Qualitätsmaßstäbe des § 31 Absatz 4 des Kunsthochschulge
setzes. 

(6) Für außerplanmäßige Professorinnen und Professoren, Ho
norarprofessorinnen und Honorarprofessoren gelten § 41 dieses 
Gesetzes und § 34 des Kunsthochschulgesetzes. 

(7) Mit Zustimmung des Ministeriums kann d ie staatlich aner
kannte Hochschule einer medizinischen Einrichtung außerhalb 
der Hochschule das Recht verleihen, sich als Hochschuleinrich
tung zu bezeichnen, wenn sie den an eine Hochschuleinrichtung 
zu stellenden Anforderungen in Forschung und Lehre genügt. 
Dient eine Einrichtung außerhalb der Hochschule nur der prakti
schen Ausbildung nach Maßgabe der Approbationsordnung für 
Ärztinnen und Ärzte, so kann ihr die Hochschule mit Erlaubnis 
des Ministeriums eine geeignete Bezeichnung, im Fal le eines 
Krankenhauses die Bezeichnung "Akademisches Lehrkranken
haus", verleihen. Die staatlich anerkannte Hochschule hat die 
erforderl ichen Nachweise beizubringen. Die Zustimmung kann 
befristet ausgesprochen und mit Auflagen versehen werden, die 
der Erfül lung der Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 dienen. 

(8) Auf Antrag ist eine staatlich anerkannte Hochschule in die 
zentrale Vergabe von Studienplätzen einzubeziehen. Staatlich 
anerkannte Hochschulen können mit Hochschulen in  der Trä
gerschaft des Landes, mit'anderen staatlich anerkannten Hoch
schulen und mit staatlichen Hochschulen zusammenwirken. 

(9) Die staatliche Anerkennung begründet keinen Anspruch auf 
staatliche Finanzhilfe. 

§ 74 
Kirchliche Hochschulen 

(1 ) Die Theologische Fakultät Paderborn und die Kirchliche Hoch
schule Wuppertal/Bethel, ,Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
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sind staatlich anerkannte Hochschulen im Sinne d ieses Gesetzes. 
Andere kirchliche Bildungseinrichtungen können nach § 73� AOO
Absatz 2 a ls Hochschulen anerkannt werden. Dabei können Aus
nahmen von den Voraussetzungen des § 72 AbsAbsatz 2* Nummer 
4a und 9i zugelassen w�rden, wenn gewährleistet ist, dass das Stu
dium an der kirchlichen Bildungseinrichtung dem Studium an einer 
Hochschule in der Trägerschaft des Landes g leichwertig ist. Für Bil
dungseinrichtungen, die' durch eine Kirche m it der Rechtsstellung 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts betrieben werden, und für 
Ordenshochschulen gelten d ie Voraussetzungen des § 72 AbsAb
satz 2* Nummer 1 29 als erfüllt. 

(2) Die staatlich anerkannten kirchlichen Hochschulen unterrichten 
das Min isterium über d ie Hochschulsatzung und die Berufung von 
Professorinnen und Professoren. In den Bereichen, die der Ausbil
dung der Geistlichen dienen, finden § 73a Absatz 5 und § 74a 
Absatz 2 Satz 1 ,  Absatz 4 und 5 § n /\98. � Set!: 1 ,  /\98. §, /\98. 7 
IslFl€l .0.98. Q HFl€lElt keine Anwendung. 

(3) Für Studiengänge, die überWiegend der Aus- und Weiterbildung 
zu und von Geistlichen oder für kirchliche Berufe d ienen, gewährleis
ten die Kirchen die Gleichwertigkeit 'nach § 72 AbsAbsatz 2* 
NF.Nummer 54. § 73a Absatz 1 Satz 5, Absatz 4 und 6 12;0.98. 2 
� findet keine Anwendung. 

§ 74a 
Aufsicht über n ichtstaatliche Hochschulen 

( 1 )  Das Ministerium führt die Aufsicht über die nichtstaatlichen 
Hochschulen; § 76 Absatz 2 gilt ents prechend. Wesentliche, die 
Anerkennung nach § 72 Absatz 2 sowie die Erstreckung nach § 
73a Absatz 2 berührende Änderungen sind dem Ministerium 
anzuzeigen. Zu diesen Änderungen zäh len insbesondere Verän
derungen des Studienangebots oder der Stud iengänge, Ände
rungen der Grundordnung oder der Hochschulstruktur, die Ein
richtung oder Schließung von Standorten, der Wechsel des Trä
gers oder personelle Änderungen in der Hochschulleitung. § 74 
bleibt unberührt. 

(2) Die Einstellung von hauptberufl ich Lehrenden und die Ände
rung der mit ihnen abgeschlossenen Verträge sind dem Ministe
rium anzuzeigen. Es kann al lgemein oder im Einzelfal l  jederzeit 
widerrufl ich von der Erfül lung der Anzeigepfl icht befreien. Leh
rende, zu deren Gehalt und Altersversorgung ein Zuschuss ge
mäß § 81 Absatz 2 geleistet oder denen im Falle der Auflösung 
der staatlich anerkannten Hochschule die Übernahme in den 
Landesdienst zugesichert werden sol l, bedürfen zur Ausübung 
der Tätigkeit an der staatlich anerkannten Fachhochschule der 
Genehmigung durch das Ministerium. 

(3)  Die Promotions- und Habilitationsordnungen bedürfen der 
Feststel lung der Gleichwertigkeit mit den Ordnungen der Hoch
schulen in der Trägerschaft des Landes d urch das Ministerium. 

(4) Der Träger sowie die Leiterinnen und Leiter der nichtstaatli
chen Hochschulen sind verpflichtet, dem Ministerium Auskünfte 
zu erteilen und alle Unterlagen zugänglich zu machen, die zur 
Durchführung der Aufsicht erforderl ich sind. 
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(5) Zur Wahrnehmung der ihm obliegenden Aufsichtspflichten 
sowie zur Feststel lung und Sicherung der Voraussetzungen des 
§ 72 und der Qual itätsstandards an der Hochschule ist das Mi
n isterium befugt, s ich über die Angelegenheiten der n ichtstaat
l ichen Hochschulen zu unterrichten und hierzu jederzeit sach
verständige Dritte hinzuziehen oder zu entsenden. Auf Verlan
gen des Ministeriums sind die bei der Erfül lung der Aufgaben 
erbrachten Leistungen zu bewerten; § 7 Absatz 2 und 3 gi lt ent
sprechend. Die Kosten für die Hinzuziehung, die Entsendung 
und die Bewertung trägt die Hochschule. 

§ 74b 
Aufhebung und Erlöschen 

der staatlichen Anerkennung 

(1) Die Anerkennung erlischt, wenn die Hochschule 

1. nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntgabe des Anerken
nungsbescheids den Studien betrieb aufnimmt, 

2. ohne Zustimmung des Ministeriums länger als ein Jahr nicht 
betrieben wird oder 

3. der Studienbetrieb endgültig eingestellt wird. 

Die Fristen nach Satz 1 können vom Ministerium angemessen 
verlängert werden. 

(2) Die staatl iche Anerkennung ist aufzuheben, wenn die Vo
raussetzungen für die Anerkennung nach § 72 im Zeitpunkt der 
Erteilung nicht gegeben waren, später weggefa llen sind oder 
Auflagen des Ministeriums nicht erfül lt wurden und diesem 
Mangel trotz Aufforderung des Ministeriums innerhalb einer ge
setzten Frist n icht abgeholfen wird. 

(3) Eine Rücknahme oder ein Widerruf der Anerkennung nach 
den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen bleibt unberührt. 

(4) Der Träger ist in den Fällen der Absätze 1 bis 3 dazu ver
pflichtet, den Studierenden die Beendigung ihres Studiums zu 
ermöglichen. 

§ 75 
Betrieb von RieRtsteetlieRSF Hochschulen; Niederlassungen von 

Hochschulen; Franchising mit Hochschulen 

( 1 )  Bildungseinrichtungen, die nicht in der Trägerschaft des Landes 
stehen und sich im Rechtsverkehr als Hochschule, Universität, Fach
hochschule, Kunsthochschule oder Kunstakademie oder mit einem 
Namen bezeichnen, der die Gefahr einer Verwechslung mit einer der 
vorgenannten Bezeichnungen begründet, dürfen nur betrieben wer
dem, wenn sie staatlich anerkannt oder die Anzeige VSFeeiSssteeiR 
� nach Absatz 2 vorliegt Sete 1 $sst�sstsllt SiR€t 

(2) Im Geltungsbereich dieses Gesetzes dürfen Niederlassungen 
von staatlichen Hochschulen, Hochschulen in staatl icher Trä
gerschaft oder staatlich anerkannten Hochschulen aus Mitgl ied
staaten der Europäischen Union oder aus anderen Ländern der 
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Bundesrepublik Deutschland betrieben werden, wenn 

1. die N iederlassung ausschließlich ihre im Herkunftsstaat aner
kannte, dort zugelassene oder rechtmäßig angebotene Ausbil-

/ dung anbietet, 

2. die Hochschule der Niederlassung ausschl ießlich ihre im Her
kunftsstaat anerkannten, dort zugelassenen oder rechtmäßig 
verliehenen Hochschulqual ifikationen verleiht, 

3. die Hochschule der Niederlassung nach dem Recht des Her
kunftsstaates zur Verleihung der Hochschulqual ifikation auch 
dann berechtigt ist, wenn die d ieser Verleihung zugrundel iegen
de Ausbildung in der Niederlassung erfolgt, und 

4. d ie Qualitätskontrol le durch den Herkunftsstaat gewährleistet 
ist. 

' 

Die Einrichtung der Niederlassung ist dem Ministerium m indes
tens drei Monate vor Aufnahme des Stud ienbetriebs anzuzeigen. 
Mit der Anzeige sind die Voraussetzungen nach Satz 1 nachzu
weisen; ansonsten ist die Einrichtung unzu lässig. Ist nach dem 
Recht des Herkunftsstaates eine staatliche Anerkennung oder 
ein gleichwertiger staatl icher Akt erforderlich, s ind der Wegfall 
der staatlichen Anerkennung oder dieses Akts oder Änderungen 
im Umfang der staatl ichen Anerkennung oder d ieses Akts durch 
den Herkunftsstaat unverzüglich anzuzeigen. Satz 1 gilt n icht für 
staatl iche Hoch�chulen des Landes sowie Hochschulen in der 
Trägerschaft des Landes. 

(3) Bi ldungseinrichtungen können auf der Grundlage einer Ko
operation mit einer staatlichen Hochschule, einer Hochschule in 
staatl icher Trägerschaft oder einer staatlich anerkannten Hoch
schule aus Mitgl iedstaaten der Europäischen Union oder aus 
anderen Ländern der Bundesrepubl ik Deutschland auf einen 
Abschluss oder auf die Verleihung einer Hochschulqualifikation 
einer solchen Hochschule vorbereiten (Franchis ing), wenn 

1 .  von der Bi ldungseinrichtung nur Bewerberinnen oder Bewer
ber aufgenommen werden, die die Voraussetzungen für den Zu
gang zum Studium in die Kooperationshochschule erfüllen, 

2. unter der Verantwortung und Kontrolle der Kooperations
hochschule die Qual ität und Gleichwertigkeit des Stud ienange
botes gesichert, die Prüfungen durchgeführt und die Kooperati
onshochschule ihre im Herkunftsstaat anerkannten, dort zuge
lassenen oder rechtmäßig verliehenen Hochschulqualifikationen 
verleiht und 

3. die Kooperationshochschule nach dem Recht des Herkunfts
staates auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung zur 
Verleihung der Hochschulqualifikation auch dann berechtigt ist, 
wenn die d iese Verleihung vorbereitende Ausbi ldung in Nord
rhein-Westfalen erfolgt. 

Die erforderlichen Nachweise sind bei dem Ministerium mindes
tens drei Monate vor Aufnahme des Betriebs einzureichen. Dem 
Antrag ist eine Garantieerklärung der Kooperationshochschule 
beizufügen, nach der die Voraussetzungen nach Satz 1 vorlie
gen. Die Bi ldungseinrichtung informiert d ie Personen, die an 
ihrem Bi ldungsangebot tei lnehmen, über Art, Umfang und 

/ 
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Reichweite ihrer Ausbildungsleistung. Der Betrieb der Bil
dungseinrichtung darf erst aufgenommen werden, wenn die Vo
raussetzungen der Sätze 1 und 2 durch das Ministerium festge
stellt worden sind. Satz 1 gilt nicht für staatliche Hochschulen 
des Landes sowie Hochschulen in der Trägerschaft des Landes. 
Für das Franchising mit Hochschulen in der Trägerschaft des 
Landes g ilt § 66 Absatz 6; für das Franchising mit staatlichen 
Kunsthochschulen des Landes gilt § 58 Absatz 7 des Kunst
hochschulgesetzes. 

(4) Das Anzeigeverfahren nach Absatz 2 sowie das Feststel
lungsverfahren nach Absatz 3 können über den Einheitlichen 
Ansprechpartner in  Nordrhein-Westfalen nach dem Gesetz zur 
Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in  Nordrhein-Westfalen 
vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 748) abgewickelt werden. 
Es gelten die Bestimmungen zum Verfahren über eine einheitli
che Stelle nach §§ 71a bis 71 d des Verwaltungsverfahrensge
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen; § 71 e des Verwal
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen fin
det keine Anwendung. 

(:2} Steetliet'le lo-!€leRSeRlsileFl �€lr eFl�€lF€lFl Mit�Ii€l�steet€lFl �€lr 5ls1F€ll§läi 
SeR€lFl UFli€lFl €l€l€lr €I€lFt staatli€lR aFl€lrkaFlFlt€l l:-:I€let'lset'llsll€lFl €IQ�Fl e€l 
tri€le€lFl W€lr€l€lFl, s€lw€lit si€l iRre iFFl l:-:I€lrl�lsIFlftssteet eFl€lrl�eFlFlt€l AlsiSeil 
€Ils1Fl� iFFl G€l/t(;fFl�Se€lF€li€lt'l €Ii€ls€ls G€ls€ltEes eFl8ieteFl lslFl€l if;;!r€l iFFl I:-:I€lr 
/�lsIFiftssteet eFl€lFkBFlFlt€lFl GFe�€l elsl€lR Fle€lR €liFl€lF Alsiseil€llslFl� iFl �J€lF€I 
Ft'I€liFl W€lstfa/€lFl v€lrl€liReFl €IQ�Fl; €Ii€l l:-:I€leRSeRlsIl€l eFiFl�t €Ii€l er=mr€leF 
li€lR€lFl �JBet'lw€lis€l e€li, FlB€lR €I€lFl€lFl €Ii€l V€lFelslSS€ltElsIFI�€lFl Fla€lR l:-:IelB 
set! 1 'J€lrli€l�€lFl. SetE 1 I:-:Ie/eset! 1 �ilt €le€lFlfelis fQF E3i/€Ils1Fl�S€liFlFi€lt'l 
tlslFl�eFl, sie iFFl Ge/tlslFl�sB€lFei€lR sies€ls G€lS€lt!€lS elölf eiFl€lFl ABsef;;!llsIss 
aFl €liFl€lr l:-:I€let'lS€lRlsIl€l iFFl SiFlFl€l €I€lS Sat!€ls 1 €l€l€lF alslf €Ii€l V€lrl€liRlsIFl� 
€liFl€lS GFe€l€lS SlsIF€lR €liFl€l S€lleR€l l:-:I€leRset'llsll€l V€lFB€lF€lit€lFl WFeFleRi 
SiFl�}; sie E3il€llslFl�S€liFlFiet'lt(;fFl� BFiFl�t eiFl€l G eFeFlti€l€lrklär(;fFl� €I€lF 
1o-!€l€lRset'llsll€l e€li, Fleet'l €I€lF €Ii€l V€lFelslSS€ltElsIFl�€lFl Fleet'l lo-!elesetE 1 V€lF 
1i€l�eR; sie E3i1slsIFI�seiFlri€lf;;!t(;fFl� iFlf€lFFFlieFt sie P€lFS€lFleFl, sie aFl if;;!FeFFl 
E3i1€1ls1Fl�SeFl�€le€lt teiIFl€lRFFl€lFl, Qe€lr AFt, 61FFlfeFl� (;fFl€l R€lieRW€lite iRF€lF 

, Alsiseil€llslFl�sl€listlslFl�. Di€l V€lFelslSS€lt!lsIFl�€lFl €I€lF SätE€l 1 lsIFl€l :2 W€lrS€lFl 
V€lF .o.lsIfFleRFFl€l €I€lS E3€ltFi€lBS SlsIF€lR ses MiFlist€lFilslFFl f€lst�€lst€lllt. Di€l 
Setz€l 1 Bis 3 �€llt€lFl €lFltsl§lr€leR€lFl€l iFFl Fall€l staatiieR aFl€lrkaFlFlt€lF 
l:-:I@ef;;!S€lf;;!lsi/€lFl eFlS€lF€lF QlsiFl€l€ls/äFlS€lF. 

(3} OF€lFllslFl�swisri� RaFl€l€l/t, W€lF ','€lFset!lieR eFlt�€l�€lFl S€lFl /\eset!€lFl 
1 lsIFl€l :2 €ls€lr § 72 .0.1313. :2 SätE€l 4 €l€l€lF 13 €lRFl€l stBetlieR€l /\Fl€lrl�€lFl 
FllslFl�, F€lstst€llllslFl� €l�€lF AFl€lFI�€lFlFllslFl�S€lrstr€le/�lsIFl� €liFl€l E3i1SlsIFl�S€liFl 
rieRtlslFl� €l�€lr €liFl€l .o.lsISBiI�I;IFl� eis Stlsl�i€lFl�eFl� e€ltF€liet. Di€l Or� 
FllslFl�swisri�I(€lit kaFlFl FFlit €liFl€lF G€ll�elslß€l eis ZlsI §GG.GGG 5ls1r€l �€l 
eRFl�€lt W€lr�€lFl. llsistäFl�i�e V€llWe/tlslFl�Se€lR@r�€l rur �i€l.v€lrf€ll�lsIFl� 
lsIFlS ARFl�lsIFI� veFl OrSFllslFl�swisri�I�€lit€lFl Fleel=1 SetE 1 ist ses MiFliste 
� 

§ 75a 
Ordnungswidrigkeiten 

( 1 )  Ordnungswidrig handelt, wer im Geltungsbereich dieses Ge
setzes 

1 .  eine Einrichtung als nichtstaatliche Hochschule oder eine 
Ausbildung als Studiengang ohne die nach diesem Gesetz er
forderliche staatliche Anerkennung gemäß § 73 Absatz 1 oder § 
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74 Absatz 1 oder ohne Anerkennungserstreckung nach § 73a 
Absatz 2 errichtet oder betreibt, 

2. entgegen § 75 Absatz 2 eine Niederlassung einer ausländi
schen Hochschule errichtet oder betreibt, 

3. entgegen § 75 Absatz 3 ohne Feststel lung eine Vorbereitung 
anbietet oder betreibt, 

4. unbefugt die Bezeichnung Universität, Hochschule, Fach
hochschule, Kunsthochschule oder Kunstakademie al lein oder 
in einer Wortverbindung oder eine entsprechende fremdsprach
liche Bezeichnung verwendet oder einen Namen verwendet, der 
die Gefahr einer Verwechslung mit einer der vorgenannten Be
zeichnungen begründet, 

5. einer auf G rund dieses Gesetzes erteilten vol lziehbaren Auf
lage nach § 73 Absatz 1 Satz 3, § 73a Absatz 4 Satz 2, Absatz 7 
Satz 4 oder einer Aufsichtsmaßnahme nach § 74a Absatz 5 nicht 
nachkommt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit einer Geld
buße bis zu 500 000 Euro geahndet werden. Zuständige Verwal
tungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs
widrigkeiten nach Satz 1 ist das Ministerium. 

Z€lI9F1t€lF /\tJs819F1ittTeii 1 0  
Ergänzende Vorschriften 

§ 76 
Aufsicht bei eigenen Aufgaben 

( 1 )  Die Hochschule nimmt ihre Aufgaben unter der Rechtsaufsicht 
des Ministeriums wahr. Der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung 
der Grundordnung ist dem Ministerium unverzüglich nach ihrem Er
lass anzuzeigen; die entsprechende O rdnung darf nicht vor ihrer 
Anzeige bekannt gemacht werden. Das Ministerium kann die 
Bekanntmachung der Ordnung nach Satz 2 untersagen, wenn 
die Ordnung gegen Rechtsvorschriften oder gegert den Landes
hochschulentwicklungsplan verstößt. 

(2) Das Ministerium kann rechtswidrige Beschlüsse, Maßnahmen 
und Unterlassungen der Gremien , Funktionsträgerinnen und Funkti
onsträger der Hochschule unbeschadet der Verantwortung des Prä
sidiums sowie der Dekanin oder des Dekans beanstanden und Abhil
fe verlangen; insbesondere kann das Ministerium mit dem Ver
langen eine angemessene Frist setzen, in der die notwendigen 
Beschlüsse oder Maßnahmen zu fassen oder zu unterlassen 
sind. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung .  Kommt d ie 
Hochschule einer Aufsichtsmaßnahme nach Satz 1 nicht nach, so 
kann das Min isterium die beanstandeten Beschlüsse oder Maßnah
men aufheben oder anstelle der Hochschule auf ihre Kosten das 
Erforderliche veranlassen oder die Durchführung des Erforderli
chen auf Kosten der Hochschule einem anderen übertragen. Zur 
Durchführung des Erforderlichen kann das Ministerium der 
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Hochschule zudem Weisungen erteilen und insbesondere das 
Erforderliche auch durch die Hochschule durchführen lassen;  
§ 1 3  Absatz 1 und 3 des Landesorganisationsgesetzes gilt inso
weit insofern entsprechend. Recht im Sinne des Satzes 1 sind 
auch Verpfl ichtungen des Landes gegenüber dem Bund, gegen
über anderen Ländern oder anderen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder Rahmenvorgaben im Sinne des § 6 
Absatz 5. 

(3) Sind Gremien dauernd beschlussunfähig, so kann sie das Min is
terium auflöse!') und ihre unverzügliche Neuwahl anordnen. Sofern 
und solange die Befugnisse nach Absatz 2 nicht ausreichen, kann 
das Ministerium nach Anhörung der Hochschule Beauftragte bestel
len, die d ie Befugnisse der Gremien oder einzelner Mitglieder von 
Gremien in dem erforderlichen Umfang ausüben. Sätze 1 und 2 geI
ten für Funktionsträgerinnen und Funktionsträger entsprechend. 

(4) Das Ministerium kann sich jederzeit, auch durch Beauftragte und 
auch außerhalb von Maßnahmen der Rechtsaufsicht, über sämt
l iche die Angelegenheiten der Hochschule informieren, insbesonde
re sich berichten und Akten vorlegen lassen sowie die Ge
schäfts- und Kassenführung prüfen oder prüfen lassen, und an 
den Sitzungen al ler Gremien, insbesondere des Hochschulrates, 
teilnehmen. 

(5) Das Ministerium kann d ie Befugnisse nach den Absätzen 2 und 3 
auf die Präsidentin, den Präsidenten, das Präsidium oder den Hoch
schulrat jederzeit widerruflich übertragen. 

(6) Die Hochschule ist bei der Durchführung von Bundesgesetzen,  
d ie das Land im Auftrag des Bundes ausführt, an d ie Weisungen des 
Fachministeriums gebunden. § 1 3  A8sAbsatz 1 und 3 des Landes
organisationsgesetzes und Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend. 

§ 76a 
Aufsicht bei zugewiesenen Aufgaben 

(1 )  Zugewiesene Aufgaben sind: 
1. d ie Personalverwaltung, 
2. die Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten, 
3. das Gebühren-, Kassen- und Rechnungswesen, 
4. die Aufgaben der Berufsbildung nach dem Berufsbildungsge-
setz. ' 

(2) Hins ichtlich der Aufsicht einschließlich der Aufsicht betref
fend die Anwendung der Rahmenvorgaben gi lt § 76 Absatz 2 bis 
5 entsprechend. 

§ 76b 
Aufsicht bei gemeinsamen Aufgaben 

(1 )  Der Hochschulentwicklungsplan bedarf der Zustimmung des 
Ministeriums. 

(2) Die Zustimmung darf nur versagt werden, wenn der Hoch
schulentwicklungsplan nicht mit dem Landeshochschulentwick
lungsplan oder mit den Zielen und Vorgaben des Landes in 
struktureller, finanzieller, kapazitativer, bedarfsorientierter oder 
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ausstattungsbezogener Hinsicht übereinstimmt. 

(3) Hinsichtlich der Aufsicht über den Vol lzug des Hochschul
entwicklungsplans gilt § 76 Absatz 2 bis 5 entsprechend. 

§ 77 
Zusammenwirken von Hochschulen 

und von Hochschulen mit Forschungseinrichtungen 

( 1 )  Zur gegenseitigen Abstimmung und besseren Nutzung ihrer 
Lehrangebote insbesondere durch gemeinsame Studiengänge und 
zur Verbesserung der Studienbedingungen wirken die Hochschulen, 
auch Universitäten und Fachhochschulen, Ul9iveFsitätel9, J;aeR 
R€leRseRl;!lel9 und Kunsthochschulen zusammen . Das Nähere über 
das Zusammenwirken regeln d ie beteil igten Hochschulen durch Ver
einbarung. Wird zwischen Hochschulen ein gemeinsamer Studien
gang vereinbart, so regeln die beteil igten Hochschulen insbesondere 
d ie mitgliedschaftliche Zuordnung der Studierenden des Studien
gangs zu einer der Hochschulen oder zu den beteiligten Hochschu
len; im Falle der Einschreibung an mehreren Hochschulen muss eine 
der beteiligten Hochschulen als Hochschule der Ersteinschreibung 
gekennzeichnet sein. Staatliche Mitwirkungsrechte bleiben unberührt. 

(2) Mehrere Hochschulen können durch Vereinbarung gemeinsame 
Fachbereiche, Organisationseinheiten im Sinne des § 26 A8sAbsatz 
5 ,  wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten sowie Ver
waltungseinrichtungen (gemeinsame Einheiten) bei einer oder meh
reren der beteil igten Hochschulen errichten oder Verwaltungsver-: 
bünde bilden, wenn es mit Rücksicht auf d ie Aufgaben, Größe und 
Ausstattung dieser Einrichtungen zweckmäßig ist. Werden die ge
meinsamen Einheiten bei mehreren der beteil igten Hochschulen er
richtet, sind in der Vereinbarung darüber hinaus die erforderlichen 
Regelungen über die Aufgaben und Befugnisse der Präsidien , bei 
gemeinsamen Fachbereichen oder Organisationseinheiten nach § 26 
A8sAbsatz 5 zudem über die Mitwirkung in der Selbstverwaltung 
sowie über die mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung der Studierenden 
zu einer oder zu den beteiligten Hochschulen zu treffen; hinsichtlich 
der Beschäftigten arbeiten d ie Dienststel lenleitungen und die Perso-

. nalvertretungen vertrauensvoll zusammen. Staatliche Mitwirkungs
rechte bleiben unberührt. Nehmen der Verwaltungsverbund oder die 
gemeinsame Einheit Aufgaben der Personalverwaltung oder der Per
sonalwirtschaft wahr, g i lt h ierfür Absatz 3 Satz 3 entsprechend. 

(3) Die Hochschule kann andere Hochschulen des Landes, Behörden 
des Landes oder sonstige Stellen, d ie Aufgaben öffentlicher Verwal
tung wahrnehmen, im gegenseitigen Einvernehmen mit der Wahr
nehmung ihrer Aufgaben im Bereich der Verwaltung beauftragen 
oder mit ihnen zur Erfül lung derartiger Aufgaben zusammenarbeiten. 
Absatz 2 Satz 3 gi lt entsprechend. �esteRt eHe ;A.l;!f�aBe, €IeFel9 
'N9RFlgeR�l;!I9� QBertFa�el9 €I€1eF;el;! €IeF819 �rfQIIl;!I9� ;el;!sa��el9�eaF 
Beitet weF€lel9 s€llI, il9 Al;!f§laBel9 €Ier Pers€ll9alveF\·/altl;!l9� €I€1er €Ier 
Pers€ll9alwirts€lRaft, �eltel9 fQr eHe WaRFIgeR�l;!I9§l €I€1er �Fle€li�l;!I9� 
€lieser ;A.l;!�aB8 €Iie §§ S4 Bis Q1 bal9€1esBea�tel9�eset;e; €IaBei ist es 
9BWei€lRel9€1 V€l19 § SS ABS. 1 bal9€1esBea�tel9§lesetz @Rlge �il9willi 
§ll;!I9� €Ier �ea�til9 €I€1er €Ies �ea�tel9 ;el;!lässi§l, fQr €Iie &\\'e61<e €Ier 
WaRrlgeR�l;!I9� €I€1er �rfQIIl;!I9§l €Ier /\l;!�aBel9 I9S€lR HalBsst;e 1 €Iie Per 
s€ll9alakte €Ier il9 €Ier VeFWaltl;!l9�svereiI9Barl;!l9� Ra€lR 5at:e 1 Besti�� 
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t9r=1 St9119 \'9FiHI19§9r=1; im Q�Fi§9r=1 §ilt f�F €!i989 St9119 § SQ .a.�8. § 
SätE9 J, § [;IR€! (} k8r=1€!98�98mt9R§989tE 9Rh'I3F9€lR9R€!. Di9 �@€lR 
8€lR[;I19 �98täti§t €!i9 Q�9rtFa§[;Ir=1§ 9€!9F Z[;l8aFFlFFl9r=1aF�9it im SiRR9 €!98 
5atE98 a iR 9iR9F GF€!R[;IR§. § 92 Absatz 1 bis 3 des Landesbeam
tengesetzes bleibt unberührt. 

(4) Die Hochschulen wirken bei der Lehre und Forschung d ie
nenden dauerhaften Erbringung und Fortentwicklung der medi
en-, informations- und kommunikationstechnischen Dienstleis
tungen im Sinne des § 29 Absatz 2, des Medien-, Informations
und Kommunikationsmanagements sowie der Medien-, Informa
tions- und Kommunikationstechnik zusammen, soweit dies 
sachlich geboten und unter organisatorischen, technischen und 
wirtschaftlichen Kriterien möglich ist. Die Zusammenarbeit d ient 
der effizienten und effektiven Erbringung der Dienstleistungen 
im Sinne des § 29 Absatz 2 insbesondere durch die Nutzung und 
den Aufbau hochschulübergreifender kooperativer Strukturen. 
Die Hochschulen bedienen sich zur Erledigung ihrer Aufgaben 
in der Erbringung der Dienstleistungen im Sinne des § 29 Ab
satz 2 auch der Dienstleistungen des Hochschulbibl iothekszent
rums des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie sollen den Einsatz 
der Datenverarbeitung in den Hochschulbibliotheken im Einver
nehmen mit dem Hochschulbibliothekszentrum des Landes 
Nordrhein-Westfalen planen. 

(5) Soweit dies zweckmäßig ist, kann das Ministerium tfir !f.1f.1fiwati@f.1, 
WiSSIS'f.1S@Ra#, F@;fS@RelRg uf.1fi ffllS'fm@!@gilS' regeln, dass Aufgaben im 
Bereich der Verwaltung der Einrichtungen im Geschäftsbereich des 
Ministeriums, insbesondere der Universitätskliniken, von anderen 
Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums oder im Einver
nehmen mit anderen Hochschulen im SiRf.1e fies § 1 AliJs. 2 N@@R 
SMwJglS'SlS'til ff.1 (Jer glS':'tef.1fieR :�SSUf.1g, Behörden des Landes oder 
sonstigen Stellen, die Aufgaben öffentlicher Verwaltung wahrneh
men, wahrgenommen werden, oder dass die Einrichtungen im Ge
schäftsbereich des Ministeriums zur Erfüllung dieser Aufgaben mit 
derartigen Stellen mit deren Einvernehmen zusammenarbeiten. Be
steht die Aufgabe, deren Wahrnehmung übertragen oder zu deren 
Erfüllung zusammengearbeitet werden soll, in Aufgaben der Perso
nalverwaltung oder der Personalwirtschaft, insbesondere in solchen 
der dienstherrenübergreifenden Bearbeitung oder Festsetzung der . 
Beihilfe, gilt für die Wahrnehmung oder Erledigung dieser Aufgabe § 
77 AliJs. Absatz 3 Satz 3 H@eRsMu!geslS'til ff.1 fier ge.'tef.1filS'f.1 Fass/Jf.1g 
entsprechend. 

(6) Mit Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung außer
halb von Hochschulen (außeruniversitäre Forschungseinrich
tungen) können Hochschulen durch Vereinbarung Organisati
onseinheiten im Sinne des § 26 Absatz 5, wissenschaftliche Ein
richtungen und Betriebseinheiten sowie Verwaltungseinrichtun
gen (übergreifende gemeinsame Einheiten) bei einer oder meh
reren der beteiligten Hochschulen oder bei einer oder mehreren 
der beteil igten außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
errichten oder Verwaltungsverbünde bilden, wenn es mit Rück
sicht auf die Aufgaben, Größe und Ausstattung d ieser Einrich
tungen zweckmäßig ist. Die übergreifende gemeinsame Einheit 
nimmt Aufgaben nach § 3 (hochschulische Aufgaben) und die 
Aufgaben einer außeruniversitären Forschungseinrichtung (au
ßeruniversitäre Forschungsaufgaben) wahr. Hinsichtlich der 
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Erfü l lung der hochschulischen Aufgabe gelten die Vorschriften 
dieses Gesetzes. Die Erfül lung der außeruniversitären For
schungsaufgabe richtet sich nach den hierfür geltenden Be
stimmungen. In der Vereinbarung sind die Aufgaben der Einheit, 
ihre Organe, die Aufgaben und Befugnisse dieser Organe sowie 
der Einfluss der Hochschule und der außeruniversitären For
schungseinrichtung auf die Einheit zu regeln. Wird die übergrei
fende Einheit in Form einer gemeinsamen Organisationseinheit 
nach § 26 Absatz 5 errichtet, regelt die Vereinbarung zudem die 
Mitwirkung in der Selbstverwaltung sowie die erforderl ichen 
mitg liedschaftsrechtlichen Zuordnungen. Wird d ie übergreifen
de gemeinsame Einheit unter Betei ligung mehrerer Hochschu
len errichtet, si_nd in der Vereinbarung auch die erforderl ichen 
Regelungen über die Aufgaben und Befug nisse der Präsidien zu 
treffen. Hinsichtlich der Beschäftigten arbeiten die Dienststel
lenleitungen und die Personalvertretungen vertrauensvoll zu
sammen. Staatliche Mitwirkungsrechte bleiben unberührt. Neh
men der Verwaltungsverbund oder die übergreifende gemein
same Einheit Aufgaben der Personalverwaltung oder der Perso
nalwirtschaft wahr, gi lt hierfür Absatz 3 Satz 3 entsprechend. 

§ 77a 
Landesarbeitsgemeinschaft 

der Schwerbehindertenvertretungen 

( 1 )  Die nach § 94 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch - Re
habilitation und Tei lhabe behinderter Menschen -gebildeten 
Schwerbehindertenvertretungen der Hochschulen und der sons
tigen Einrichtungen, die der Aufsicht des Ministeriums unter
stehen, können sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen
schl ießen und sich eine Satzung geben. Die Satzung ist zu ver
öffentl ichen. 

(2) Zu den Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft gehören die Ko
ordination der Belange der schwerbehinderten Beschäftigten 
und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Ministerium. 

(3) Die Kosten für den Geschäftsbedarf der Arbeitsgemeinschaft 
werden vom Min isterium entsprechend § 40 des Landesperso
nalvertretungsgesetzes übernommen, ebenso wie die Kosten 
einer erforderlichen Freistellung. 

(4) Reisen zu den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft gelten als 
Dienstreisen in Anwendung des Landesreisekostengesetzes. 

§ 78 
Überleitung des wissenschaftlichen Personals 

( 1 )  Soweit Beamtinnen, Beamte und /\19�B8tBlltBArbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer nach dem Universitätsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. August 1 993 (GV. NRW. S. 532), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 14 .  Dezember 1 999 (GV. NRW. S .  670) 
oder dem Fachhochschulgesetz in der Fassung der Bekanntma
chung vom 3. August 1 993 (GV. NRW. S. 564) , zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 9. November 1 999 (GV. NRW. S .  590, ber. S. 
644) jeweils in der vor dem 1 .  Januar 1 990 geltenden Fassung nicht 
übernommen worden sind, verbleiben sie in ihrer bisherigen dienst
rechtl ichen Stel lung. Ihre Aufgaben bestimmen sich nach dem bisher 
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für sie geltenden Recht; dienstrechtliche Zuordnungen zu bestimm
ten Hochschulmitgliedern entfal len . Mitg liedschaftsrechtlich sind sie 
an Fachhochschulen wie Lehrkräfte für besondere Aufgaben zu be
handeln. Soweit an Fachhochschulen das einer solchen Lehrkraft für 
besondere Aufgaben übertragene Lehrgebiet nicht durch eine Pro
fessorin oder einen Professor vertreten ist, übt sie ihre Lehrtätigkeit 
selbständig aus. ' 

. 

(2) Für Akademische Rätinnen und Akademische Räte und Akade
mische Oberrätinnen urid Akademische Oberräte, die in ein neues 
Amt als wissenschaftl iche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mit
arbeiter oder Lehrkraft für besondere Aufgaben übernommen worden 
sind, g ilt Artikel X § 5 A@eAbsatz 3 des Zweiten Gesetzes zur Ver
einheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und 
Ländern vom 23. Mai 1975 (BGBI. I S. 1 1 73), das zuletzt durch 
Artikel 1 5  Absatz 46 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBI. I 
S. 160) geändert worden ist, entsprechend mit der Maßgabe, dass 
an die Stelle des Kolleggeldpauschales die Lehrvergütung auf Grund 
der Fußnoten 1 zu den Besoldungsgruppen H 1 und H 2 der Besol
dungsordnung H (Hochschullehrer) tritt. Die Ausgleichszulage wird 
nur so lange gewährt, wie Lehraufgaben in dem bisherigen Umfange 
wahrgenommen werden. Die Ausgleichszulage wird nicht gewährt, 
wenn Lehraufgaben auf Grund eines Lehrauftrages wahrgenommen 
werden, der vergütet wird�€Imäll § 43 /\�s. 2 2!e! V€lF�tit€l19 ist. 

(3) Die am 1 .  Januar 2005 vorhandenen wissenschaftlichen und 
künstlerischen Assistentinnen und Assistenten, Oberassistentinnen 
und Oberassistenten, Oberingenieurinnen und Oberingenieure sowie 
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten verbleiben in ihren 
bisherigen Dienstverhältn issen. Ihre mitgliedschaftsrechtliche und 
dienstrechtliche Stellung bleibt unberührt. Auf sie finden die sie be
treffenden Vorschriften des Hochschulgesetzes in der Fassung des 
Gesetzes vom 1 4. März 2000 (GV. NRW. S. 1 90) weiterhin Anwen
dung. 

(4) Absatz 3 g ilt nicht für beamtete wissenschaftliche Assistentinnen 
und Assistenten, die seit dem 23. Februar 2002 ernannt worden sind 
und denen im Vorgriff auf die Einführung der Juniorprofessur durch 
den Fachbereichsrat die selbständige Wahrnehmung von Aufgaben 
in Forschung und Lehre übertragen worden ist. 

. 

§ 79 
Mitg liedschaftsrechtliche Sonderregelungen 

(1 ) In  Gremien mit Entscheidungsbefugnissen in universitären Ange
legenheiten , d ie Forschung, Kunst und Lehre oder die Berufung, von 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer unmittelbar berühren, 
verfügen die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die nicht 
ausschließlich in Fachhochschulstudiengängen tätig sind und nicht 
gemäß § 1 22 AbsAbsatz 2 des Universitätsgesetzes in seiner vor 
dem 1 .  Januar 1 990 geltenden Fassung [Gesetz vom 20. Oktober 
1 987 (GV. NRW. S. 366)] übernommen worden sind, über d ie Mehr
heit der Stimmen. 

(2) Der Leitung einer wissenschaftlichen Einrichtung, d ie Aufgaben in 
universitären Angelegenheiten erfüllt, müssen mehrheitlich an ihr 
tätige Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer angehören, d ie 
nicht ausschließlich in Fachhochschulstudiengängen tätig sind. 
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(3) In ein privatrechtliches Dienstverhältnis unter entsprechender 
Anwendung der Grundsätze des § 1 22 ASsAbsatz 2 des Universi
tätsgesetzes in seiner vor dem 1 .  Januar 1 990 geltenden Fassung 
[Gesetz vom 20. Oktober 1 987 (GV. NRW. S. 366)] übernommene 
Professorinnen und Professoren stehen mitgliedschaftsrechtlich den 
gemäß dieser Vorschrift übernommenen Professorinnen und Profes
soren g leich. 

(4) Dozentinnen oder Dozenten im Beamtenverhältnis auf Widerruf, 
die gemäß § 78 AesAbsatz 1 in ihrer bisherigen dienstrechtlichen 
Stellung an Universitäten verbleiben, zählen mitgliedschaftsrechtlich 
zur Gruppe der Professorinnen und Professoren. Dieses gi lt auch für 
die übrigen Beamtinnen, Beamten und Angestellten , die gemäß § 78 
AesAbsatz 1 in  ihrer bisherigen d ienstrechtlichen Stellung an Uni
versitäten verbleiben, wenn sie im Rahmen ihrer hauptberuflichen 
Dienstaufgaben mindestens drei Jahre überwiegend selbständig in 
Forschung und Lehre im Sinne des § 35 tätig sind und d ie Einstel
lungsvoraussetzungen einer Professorin oder eines Professors nach 
§ 36 erfüllen; der Nachweis dieser Tätigkeit und der Erfü l lung der 
Einstellungsvoraussetzungen g ilt als erbracht, wenn der Beamtin 
oder dem Beamten oder Angestellten an ihrer oder seiner Universität 
die Bezeichnung "außerplanmäßige Professorin" oder "außerplan
mäßiger Professor" verliehen ist. Sonstige Beamtinnen, Beamte und 
Angestellte, d ie gemäß § 78 A8sAbsatz 1 in ihrer bisherigen d ienst
rechtl ichen Stellung an Universitäten verbleiben, zäh len m itglied
schaftsrechtlich zur Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

§ 80 
Kirchenverträge, kirchliche Mitwirkung bei Stel lenbesetzung 

und Studiengängen 

( 1 )  Verträge mit den Kirchen werden durch d ieses Gesetz nicht be
rührt. 

(2) Vor jeder Berufung in ein Professorenamt in evangelischer oder . 
katholischer Theologie ist die Zustimmung der jeweils zuständigen 
Kirche über das Ministerium herbeizuführen. Die Absetzung und die 
Umwidmung einer Professur in evangelischer oder katholischer The
ologie bedürfen der Zustimmung des Ministeriums. 

(3) Bei der Besetzung von Stellen für Professorinnen oder Professo
ren der evangelischen Theologie und der katholischen Theolog ie, d ie 
nicht einem Fachbereich für evangelische Theologie oder einem 
Fachbereich für katholische Theologie zugeordnet sind , gehören den 
Gremien, welche d ie Berufungsvorschläge vorbereiten, Professorin
nen oder Professoren jeweils nur der evangelischen Theologie oder 
der katholischen Theologie an. Die weiteren Mitglieder dieser Gremi
en müssen im Fach evangelische Theologie oder katholische Theo
logie als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter tätig oder 
als Studierende eingeschrieben sein und der jeweiligen Kirche ange
hören . Die Gremien haben das Recht, sich mit den jeweils zuständi
gen kirchlichen Stellen ins Benehmen zu setzen.  

(4) Die Einführung , Änderung oder Aufhebung von Studiengängen in 
evangelischer oder katholischer Theolog ie oder in evangelischer o
der katholischer Relig ionslehre und von Studiengängen, die den Er
werb der Befähigung zur Ertei lung des Religionsunterrichts ermögli
chen, sowie Änderungen der Binnenorganisation, soweit sie die be-
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stehenden Fachbereiche für evangelische oder katholische Theolo
g ie betreffen, sind nur nach Abschluss der in den Verträgen mit den 
Kirchen vorgesehenen Verfahren zulässig und verpflichtend. Dies 
g ilt auch für den Erlass von Studien-, Prüfungs- und Habilitationsord
nungen in evangelischer Theologie oder in katholischer Theologie. 
Betei ligte der Verfahren sind die zuständigen kirch lichen Stellen und 
das Ministerium. 

§ 81 
Zuschüsse 

( 1 )  Staatlich anerkannte Fachhochschulen, denen nach § 47 des 
Gesetzes über die Fachhochschulen im Lande Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung VOlT! 25. März 1 975 (GV. NRW. 
S. 3 12) Zuschüsse gewährt wurden, erhalten zur Durchführung ihrer 
Aufgaben und zur Erfüllung ihrer Pflichten in Bildungsbereichen, die 
bisher nach dieser Vorschrift bezuschusst wurden, weiterhin Zu
schüsse des Landes. 

(2) Die Zuschüsse sind zur Wahrnehmung der Aufgaben der staatlich 
anerkannten Fachhochschule nach § 3 sowie zur Sicherung der 
Gehälter und der Altersversorgung des Personals zu verwenden. 

(3) Die Höhe der Zuschüsse sowie das Verfahren der Berechnung 
und Festsetzung werden durch Vertrag mit dem Land geregelt. Der 
Vertrag ist unter Beachtung der Vorschriften zur Ersatzschulfinanzie
rung des Schulgesetzes NRW mit Ausnahme von dessen § 1 06 Aß
sAbsatz 7 abzuschließen. In dem Vertrag ist zu vereinbaren, dass in 
dem Haushaltsplan der staatlich anerkannten Fachhochschule fort
dauernde Ausgaben nur in Höhe der entsprechenden Aufwendungen 
der Fachhochschulen in der Trägerschaft des Landes nach dem Ver
hältnis der Studierendenzahl veranschlagt werden dürfen.  Der Ver
trag soll die Festsetzung von Pauschalbeträgen ermöglichen; d ie 
Pauschalierung darf sich auch auf solche Ausgaben erstrecken, für 
die eine Pauschalierung nach dem Ersatzschulfinanzgesetz nicht 

_ __ vorgesehen ist. 

§ 82 
VSFVJaltI:lR8SV8ps8!;!pift€lR, Ministerium,  Geltung von Gesetzen 

( 1 )  Ois �l:Ir h;iSf�!;!pI:lR8 €Ii€ls€ls C€lSS�SS sFf8nilsrIi8!;!€lR V€lFVJalt1:lR8s 
v8rs8!;!riftElR srlässt €las MiRistsril;iFR. Ministerium im Sinne dieses 
Gesetzes ist das für Hochschulen zuständige Ministerium. 

(2) MiRistspil;iFR iFR SiRR€l €lissss Gsss�ss ist €las MiRistspil;iFR f�p IR 
R8VElti8R, Wiss€lRs8!;!Elft, J;"8pS8!;!I;iR8 I:IR€I T€l8!;!R8188is €Iss baR€lss 
�J8r€lr!;!siR 'A'sstfEll€lR. An den Universitäten, ooQ Fachhochschulen 
und Universitäts kliniken tritt an d ie Stelle des verfassungsmäßig 
zuständigen obersten Organs nach §§ 68 und 69 Absatz 6 Landes
personalvertretungsgesetz das Ministerium. Soweit eine Arbeitsge
meinschaft nach § 1 05a Absatz 1 Landespersonalvertretungsgesetz 
besteht, der der beteiligte Personalrat angehört, soll es diese anhö
ren. 

(3) Für Amtshandlungen des Min isteriums können Gebühren erho
ben werden. Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverord
nung Gebührentatbestände festzulegen und d ie Gebührensätze zu 
bestimmen. Die §§ 3 bis 22 des Gebührengesetzes für das Land 
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Nordrhein-Westfalen finden entsprechende Anwendung, soweit ge
setzlich oder in der Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. 
Hochschulen in der Trägerschaft des Landes sind von Gebühren 
nach Satz 1 befreit, sofern d ie Amtshandlung nicht ihre wirtschaftli
chen Unternehmen betrifft. 

(4) Soweit das Fachhochschulgesetz öffentlicher Dienst vom 29. Mai 
1 984 (GV. NRW. S. 303) , zuletzt geändert durch Gesetz vom 1 .  März 
2005 (GV. NRW. S. 1 68), auf Vorschriften des Hochschulgesetzes 
verweist, bezieht es sich auf das Gesetz vom 1 4. März 2000 (GV. 
NRW. S. 1 90) in der Fassung des Gesetzes vom 30. November 2004 
(GV. NRW. S. 752) , welches insoweit fort g ilt. 

(5) Artikel 8 Nummer 1 des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31 . 
Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) findet weiterhin auf im Zeit
punkt des Inkrafttretens d ieses Gesetzes noch bestehende Stu
d iengänge, d ie mit einem Diplomgrad oder einem Magistergrad 
oder einem anderen Grad im Sinne des § 96 Absatz 1 Satz 3 
Hochschu lgesetz vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190) abge
schlossen werden, Anwendung . .  

§ 83 
Regelung betreffend die Finanzströme zwischen dem 

Land und den verselbständigten Hochschulen 

(1) Das Land erstattet den Hochschulen im SiFlFlfJ oos § 1 Aßs. 2 
f.:{@fJhsfJhfJlfjfJsfJtz iFl @fJf fjfJlt@Fl@fJFl FeSSfJFlfj 

1. die Versorgungsleistungen nach § 2 des Beamtenversorgungsge-
setzes einschließlich der Zahlung der Emeritenbezüge, 

' 

2. die Ausgleichszahlungen nach § 107b des Beamtenversorgungs
gesetzes oder nach den diese Vorschrift ersetzenden Regelungen, 

3. die Zuführungen an das Sondervermögen " Versorgungsrücklage 
des Landes Nordrhein-Westfalen"; dieses Sondervermögen ist auch 
Versorgungsrücklage für die Hochschulen im SJFlFlfJ @fJS § 1 Aßs. 2 
!=:I@@hs@hfJlfjfJsfJtz iFl oor fjfJltfJFlOOF/ FeSSfJFlfj, 

4. die Zuführung an das Sondervermögen " Versorgungsfonds des 
Landes Nordrhein'-Westfalen", 

5. die Beiträge zur Nachversicherung nach § 8 und §§ 1 8 1  bis 1 86 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch SfJ@hstfJS �fJ@h (VI) -
Gesetzliche Rentenversicherung. 

(2) Das Land erstattet den Hochschulen im SiFlFl@ oos § 1 Aßs. 2 
f.:{@fJhs@hfJlfj@sfJtz iFl @fJf fjett@Fl@@Fl FeSSfJFlfj die Beihilfeleistungen 
nach § 77 Landesbeamtengesetz und die Leistungen nach den ent
sprechenden tarifvertraglichen Bestimmungen sowie die sonstigen 
Leistungen nach dem Landesbeamtengesetz. Das Land trägt auch 
die Beihilfeleistungen für alle zum 3 1 .  Dezember 2006 im Ruhestand 
befindlichen Beihilfeberechtigten. 

(3) Bemessungsgrundlage für die Erstattung nach den Absätzen 1 
und 2 sowie für die Finanzierung der Hochschulen gemäß § 5 � 
s@hfJlfj@s@tz iFl OOf fj@tt@Fl@@Fl F4i1SSfJFlfj sind der Haushalt 2007 und 
die in den Erläuterungen zum Zuschuss für den laufenden Betrieb 
enthaltene Stellen übersicht für Beamtinnen und Beamte und Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer. 
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(4) Veränderungen werden insoweit berücksichtigt, als sie auch ohne 
Oberführung der Besoldungs-, Versorgungs- und Beihilfelast auf die 
Hochschulen für das Land entstanden wären; dies gilt auch für neu 
errichtete Hochschulen. § 5 �Absatz 2 f.kJfJfHJfJRwg@S@tz bleibt 
unberührt. 

(5) Das Ministerium f6ir JRR@'/iiitl@R, lttlisB@RB@Riii#, F@fS@RelRg !mfi 
#J@RR@,'€Jg!@ wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzminis
terium eine Rer;htsverordnung zu erlassen, mit der insbesondere 
Verfahren zur Umsetzung der Maßgaben des Absatzes 4 sowie die 
technische Abwicklung der Bezügeverfahren und sonstiger Perso
nalaufwendungen sowie Angelegenheiten des Kassenwesens gere
gelt werden. Bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung gelten die dies
bezüglich bestehenden Regelungen so weiter; entsprechendes gilt 
für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 
sowie die Emeriti; die Inanspruchnahme cies Landesamtes für Besol
dung und Versorgung und der anderen zuständigen Stellen des Lan
des durch die Hochschulen im SfRR@ oos § 1 A@B. 2 ""@@RSfJRfJJg@ 
B@tE lR fi@tg@Ji@Rfi@R ,(;aSSfJRg erfolgt hierbei unentgeltlich. 

§ 8� 
IasFi&�ts�fli€l�tlnkrafttreten, Übergangsregelungen 

( 1 )  Cis b8RelssFs8isFElR8 Beri6�tst elem b8Relt88 Bis eEim liR€le €les 
J8�FSS 2912 QBeF eie �J€ltweR€li8ksit €leB j;@rtBsste�sl'ls €lissoB Gs 
BSteSS. Dieses Gesetz tritt am 1 .  O ktober 2014 in Kraft. 

(2) Hinsichtlich der Hochschulordnungen, Gremien, Funktions
trägerinnen und Funktionsträger gilt Folgendes: 

1 .  Die Hochschulordnungen sind unverzügl ich den Bestim
mungen des Hochschulgesetzes in der Fassung dieses Ge
setzes anzupassen; soweit eine Regelung in der Prüfungs
ordnung § 64 Absatz 2a widerspricht, tritt sie mit dem In
krafttreten d ieses Gesetzes außer Kraft. Regelungen in 
Grundordnungen treten zum 30. September 201 5 außer 
Kraft, soweit sie dem Hochschulgesetz widersprechen. Da
nach gelten die Vorschriften des Hochschulgesetzes in der 
Fassung dieses Gesetzes unmittelbar, solange die Hoch
schule keine Regelung nach Satz 1 getroffen hat. Soweit 
nach dem Gesetz ausfül lende Regelungen der Hochschule 
notwendig sind, aber nicht getroffen werden, kann das Mi
nisterium nach Anhörung der Hochschule entsprechende 
Regelungen erlassen. 

2. Staatliche Prüfungsordnungen gelten in ihrem bisherigen 
Anwendungsbereich fort. 

3. Eine Neubestellung der Gremien sowie der Funktionsträge
rinnen und Funktionsträger aus Anlass dieses Gesetzes fin
det nicht statt. 

(3) Soweit Berufungsvereinbarungen über die personelle und 
sächl iche Ausstattung der Professuren von den durch dieses 
Gesetz herbeigeführten Änderungen betroffen sind, sind sie 
unter angemessener Berücksichtigung der beiderseitigen Inte
ressen der neuen Rechtslage anzupassen. 
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Artikel 2 
Änderung des Kunsthochschulgesetzes 

Das Kunsthochschulgesetz vom 1 3. März 2008 (GV. NRW. S. 1 95) , das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom [Datum ,  Fundstelle]1 geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1 .  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 6 wird wie folgt gefasst: 

"§ 6 li@1 �Fl€l b@ist�Fl§s\'@F@iFlB8F�FI§@FlEntwicklungsplanung;  
Hochschulverträge" . 

b) Nach der Angabe zu § 1 2  werden die folgenden Angaben 
eingefügt: 

"§ 1 2a Gewährleistung einer qual ifizierten Mitbestimmung in der 
Kunsthochschule 

§ 12b Mitgliederin itiative 

§ 12c Gesch lechtergerechte Zusammensetzung von Gremien". 

c) Nach der Angabe zu § 20 wird folgende Angabe eingefügt: 

"§ 20a Kunsthochschulkonferenz". 

d) Die Angabe zu § 22 wird wie folgt gefasst: 

"§ 22 Gleichstellungsbeauftragte; g leichstel lungsbezogene MitteI
vergabe". 

e) Nach der Angabe zu § 30 wird folgende Angabe eingefügt: 

"§ 30a Gewährleistung der Chancengerechtigkeit von Frauen 
und Männern bei der Berufung von Professorinnen und Profes
soren". 

f) Die Angabe zu § 4 1  wird wie folgt gefasst: 

"QI;IBlifiItBti@Fl lsIFl9 seFlsti§@ llsl§8Fl§sveF8ls1ss@tZ!1I;1Fl§@Fl Zugang zum 
Hochschulstudium". 

g) Nach der Angabe zu § 44 wird folgende Angabe eingefügt: 

"§ 44a Vertretung der Belange von Studierenden mit Behinde
rung oder chronischer Erkrankung". 

h) Nach der Angabe zu § 54 wird folgende Angabe eingefügt: 

"§ 54a Studium in Teilzeit; Teilzeitstudium". 

i) Nach der Angabe zu § 55 wird folgende Angabe eingefügt 

"§ 55a Anerkennung von Prüfungsleistungen und Studienab
schlüssen". 

Der Wortlaut des Artikel 2 erfasst zur besseren Verständlichkeit bereits die derzeit im Landtag be
ratene Änderung der Einführung einer Altersgrenze für die Verbeamtung von Hochschul lehrerin
nen und Hochschullehrern. 
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j) Nach der Angabe zu § 63 wird folgende Angabe eingefügt: 

"§ 63a Transparenz bei der Forschung mit Mitteln Dritter". 

k) Nach der Angabe zu § 69 wird folgende Angabe eingefügt: 

"§ 69a Aufsicht bei gemeinsamen Angelegenheiten". 

I) Die Angabe zum Elften Abschnitt wird wie folgt gefasst: 

"Elfter Abschnitt Ergänzende Vorschriften". 

m) Die Angaben zu den '§§ 70 bis 73 werden wie folgt gefasst: 

"§ 70 Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertre
tungen 

§ 7174 Zusammenwirken von Hochschu len 

§ 72-:t=5 Vereinbarungen mit den Kirchen 

§ 73� Verwaltungsvorschriften, Ministerium, Gebühren für Amts
handlungen", 

n) Die Angabe zum Zwölften Abschnitt wird gestrichen. 

0) Die Angabe zu § 74 wird wie folgt gefasst: 

"§ :t#.74 Inkrafttreten, Übergangsregelungen�sFisRtsl3ftisRt". 

p) Die Angaben zu den §§ 75 bis 77 werden gestrichen. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

" ( 1 ) Dieses Gesetz gilt für die Kunsthochschulen des Landes Nord
rhein-Westfalen im Sinne des Absatzes 2 und nach Maßgabe der 
Absätze 4 bis 6 für den Fachbereich Musikhochschule der Uni
versität Münsteress SlftSR AesSRRittss fiSlF eis staatlisl9 aRsFhaRRtsR 
Kl:4RstR9sRSSRl:418R l:4Re fiSlF e8R �8tFi8e RisRtstaatlisRsF Kl:4RStI99sl9 
ssl9l:4lsR iR �J@FeFRsiR WsstfalsR. Für d ie Anerkennung von Bil
dungseinrichtungen als Kunsthochschulen, die Folgen und den 
Verlust dieser Anerkennung gi lt das Hochschulgesetz nach 
Maßgabe seines § 1 Absatz 1. Das G leiche g ilt für die Anerken
nung kirchl icher Bildungseinrichtungen als Kunsthochschule, 
den Betrieb staatlich anerkannter Kunsthochschulen und den 
Betrieb nichtstaatl icher Kunsthochschulen." 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

"(34) Es bestehen Standorte der Folkwang Hochschule in Essen, 
Duisburg und Bochum EIRe g@Ftml;me sowie der Hochschule für Mu
sik Köln in Aachen und Wuppertal; das Ministerium wird ermäch
tigt, durch Rechtsverordnung Standorte zu schl ießen. Der Sitz 
der Folkwang Hochschule im Sinne der Vorschriften über den Ge
richtsstand ist Essen. Das Orchesterzentrum NRW ist eine ge
meinsame Einrichtung der Hochschule für Musik Detmold, der 
Robert-Schumann Hochschule Düsseldorf, der Folkwang Hoch
schule sowie der Hochschule für Musik Köln unter der Verant
wortung der Folkwang Hochschule." 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
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st€ll9t €li�€lF K13�stl9€l6I9s61913I€l �I€li619. F"�F il9� �ilt § 1 Aijs. � ijis G 
�@6I9s619131�€ls€ltl.Der Fachbereich Musikhochschule der Universität 
Münster nimmt die in § 3 Absatz 1 K1JRStR@@RS@RWg@S@tiE beschrie
benen Aufgaben der Kunsthochschulen auf dem Gebiet der Musik 
wahr. Für ihn gelten daher insoweit die für die Kunsthochschulen 
geltenden Bestimmungen dieses Gesetzesoos K/;IRStR@@RS@f::!6Ilg@ 
�. Hierzu gehören insbesondere die künstlerische sowie die 
kunst pädagogische Ausbildung einschließlich des Zugangs und der 
Einschreibung in Bezug auf künstlerische Studiengänge und der 
Ausübung des Promotions- und des Habilitationsrechts sowie der 
Qualitätssicherung. Im Übrigen gelten für den Fachbereich Musik
hochschule die Bestimmungen des HochschulgesetzesfJi@s@s C@ 
�. Das gilt insbesondere hinsichtlich der Verteilung der Kompe
tenzen zwischen den zentralen Organen der Universität und dem 
Fachbereich Musikhochschule und für die Verteilung der Kompeten
zen zwischen den Organen des Fachbereichs sowie hinsichtlich der 
staatlichen Finanzierung, des Verhältnisses zwischen dem Land und 
dem Fachbereich, hinsichtlich der Berufung der Professorinnen und 
Professoren, hinsichtlich der Haushaltsführung, hinsichtlich der 
hochschulinternen Mittelverteilung und hinsichtlich der unternehme
rischen Hochschultätigkeit; hinsichtlich des Berufungsverfahrens gilt 
§ 3 1  K1JRStR@fJRS@RWg@S@tiE. " 

d) Folgende Absätze 5 und 6 werden angefügt: 

"(5) Für die Dienstaufgaben und die Einstellungsvoraussetzungen 
des dem Fachbereich Musikhochschule der Universität Münster zu
geordneten wissenschaftlichen und künstlerischen Personals gelten 
die Bestimmungen dieses GesetzesfJ@s K1JRstR@@/qseR6IJg@s@tiE@s. 
Für die dienstrechtliche Stellw1g des Personals des Fachbereichs 
gelten im Übrigen die Bestimmungen des Hochschulgesetzes€ii@.. 
s@s CesetiEes. Dabei gilt zusätzlich zu den allgemeinen Regeln: Für 
Professorinnen und Professoren am Fachbereich Musikhochschule 
der Universität Münster können im Dienstvertrag besondere Rege
lungen über die Anwendung der allgemeinen Vorschriften über Ne
bentätigkeit und Sonderurlaub getroffen werden. 

(6) Die Lehrbeauftragten des Fachbereichs Musikhochschule sind 
als solche Mitglieder der Universität Münster. Sie gehören hinsicht
lich der Vertretung in den Gremien der Gruppe der Mitglieder nach § 
1 1  Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Hochschulgesetzes an. Inner
halb dieser Gruppe soll die Zahl der Lehrbeauftragten und der übri
gen Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe nach § 1 1  Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Hochschulgesetzes in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. Die Grundordnung der Universität Münster oder 
die Fachbereichsordnung kann vorsehen, dass die Mitglieder nach 
§ 1 1  Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Hochschulgesetz mit den Mit
gliedern nach § 1 1  Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Hochschulgesetzes 

. eine gemeinsame Gruppe bilden, wenn wegen ihrer geringen Anzahl 
die Bildung einer eigenen Gruppe nicht gerechtfertigt ist. " 

3 .  § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"(2) Die Kunsthochschulen nehmen die ihnen obliegenden Aufgaben 
als Selbstverwaltungsangelegenheiten wahr, soweit sie ihnen n icht 
als staatliche (§ 69) oder als gemeinsame (§ 6 Absatz 1 )  Angele
genheiten zugewiesen sind. Der Erfüllung beider Aufgabenarten 
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dient eine Einheitsverwaltung. Soweit dieses Gesetz nichts anderes 
zulässt, erledigen die Kunsthochschulen ihre Aufgaben in Forschung 
und Entwicklung, Kunst und Kunstausübung, Lehre und Studium in 
öffentlichrechtlicher Weise; das Ministerium kann' in besonderen Fäl
len Ausnahmen geneJ:1migen.2" 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

"(5) Die Kunsthochschulen können sich in ihrer Grundordnung eige
ne Namen geben und Wappen und Siege,! führen; die die Namens
gebung regelnde Vorschrift der Grundordnung bedarf der Ge
nehmigung des Ministeriums. Kunsthochschulen ohne eigene 
Wappen und Siegel führen 'das Landeswappen und das kleine Lan
dessiegel." 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"(1) Die Kunsthochschulen dienen der Pflege der Künste insbeson
dere auf den Gebieten der bildenden Kunst, der Musik, der darstel
lenden und der medialen Künste durch Lehre und Studium, 
Kunstausübung und künstlerische Entwicklungsvorhaben sowie Wei
terbildung. Sie bereiten auf künstlerische Berufe und auf Berufe vor, 
deren Ausübung künstlerische Fähigkeiten erfordern. Im Rahmen 
der ihnen obliegenden Lehrerausbildung und anderer wissenschaftli
cher Fächer nehmen sie darüber hinaus Aufgaben der Universitäten 
wahr. Sie fördern den künstlerischen Nachwuchs und im Rahmen 
ihrer Aufgaben den wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Kunst
hochschulen gewährleisten eine gute künstlerische und wis
senschaftliche Praxis." 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Die Kunsthochschulen fördern bei der Wahrnehmung ihrer Aufga
ben die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern in der Kunsthochschule und wirken auf die 
Beseitigung der für Frauen bestehenden Nachteile hin. Bei allen 
Vorschlägen und Entscheidungen sind die geschlechtsspezifischen 
Auswirkungen zu beachten (Gender Mainstreaming). Die Kunst- . 
hochschulen tragen darüber hinaus der Vielfalt ihrer Mitgl ieder 
(Diversity Management) sowie den berechtigten Interessen ih
res Personals auf gute Beschäftigungsbedingungen angemes
sen Rechnung." 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

"(4) Die Kunsthochschulen wirken an der sozialen Förderung der 
Studierenden mit. Sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse 
ee!;JiFl€!eFter !sIFl€! e!;JF@Flise!;J ImiFlI�eF Studierender und Beschäftigter . 
mit Behinderung oder chronischer Erkrankung oder mit Ver
antwortung für nahe Angehörige m it Pflege- oder Unterstüt
zungsbedarf sowie m it Kindern. Sie fördern die Vereinbarkeit 
von Studium, Beruf und Erziehung für die s@wie €!eF Studierenden 

2 
An dieser sowie an weiteren Stellen im Gesetzesentwurf wurde, trotz anderslautendem Ände
rungsbefehl, jeweils die komplette Vorschrift abgedruckt, innerhalb derer ein Teil dieser Vorschrift 
geändert werden soll. Damit soll d ie Einordnung der Neuerung in den Gesetzeswortlaut erleichtert 
werden, Der kursiv gekennzeichnete Text wird im späteren Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens daher entfernt werden, 

' 
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und Beschäftigten mit Kindern, insbesondere durch. Sie ssbsFi 
sisl9 f�F eine angemessene Betreuung dieser Kinder�." 

d) Nach Absatz 4 werden folgende �bsätze 5 und 6 eingefügt: 

"(5) Die Kunsthochschulen entwickeln ihren Beitrag zu einer 
nachhaltigen und friedl ichen Welt. Sie sind friedl ichen Zielen 
verpfl ichtet und kommen ihrer besonderen Verantwortung für 
eine nachhaltige Entwicklung nach innen und außen nach. Das 
Nähere zur Umsetzung d ieses Auftrags regelt d ie Grundord
nung. 

(6) Die Kunsthochschulen fördern die reg ionale, europäische 
und internationale Zusammenarbeit, insbesondere im Kunst
hochschulbereich, und den Austausch zwischen deutschen und 
ausländischen Kunsthochschulen; s ie berücks ichtigen die be
sonderen Bedürfnisse ausländischer Studierender." 

e) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 7 und 8 .  

5. Dem § 4 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

"(3) Alle an der Kunsthochschule künstlerisch oder wissen
schaftlich Tätigen sowie d ie Stud ierenden sind zu künstleri
scher und wissenschaftlicher Redl ichkeit verpfl ichtet. Hierzu 
s ind d ie al lgemein anerkannten Grundsätze guter künstlerischer 
oder wissenschaftl icher Praxis einzuhalten." 

6 .  § 5 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

"( 1 )  Die staatliche Finanzierung der Kunsthochschulen orientiert sich 
an ihren Aufgaben, den hochschulvertraglich vereinbarten Ver
pflichtungen� und den erbrachten Leistungen. "  

7. § 6 wird wie folgt gefasst: 

"§ 6 Zisl I:lFlB bsistI:lFl!1js'lsFsiFiBElFI:lFl!1jeFlEntwicklungsplanung; 
Hochschulverträge 

( 1 )  Die Entwicklungsplanung des Kunsthochschulwesens ist 
eine gemeinsame Aufgabe des Ministeriums und der Kunst
hochschu len unter der Gesamtverantwortung des Landes. Die
se Entwicklungsplanung besteht aus einem auf die Entwicklung 
der Kunsthochschulen bezogenen Teil des Landeshochschul
entwicklungsplans nach § 6 Absatz 1 des Hochschulgesetzes 
und den einzelnen Hochschulentwicklungs plänen der Kunst
hochschulen. 

(4-2) Zur Steuerung des Kunsthochschulwesens beschl ießt ootwi
� das Ministerium kaM auf der Grundlage vom Landtag ge
bil l igter Planungsgrundsätze den Landeskunsthochschulent
wicklungsplan als Teil des Landeshochschulentwicklungsplans 
im Sinne des § 6 Absatz 2 des Hochschu lgesetzes als verbindl i
chen Rahmen für d ie Entscheidungen der Kunsthochschulen 
und kommt damit der � Verantwortung des Landes für ein an
gemessenes Angebot an Hochschul leistungen nach. /\I:lf €Isr Crl:lPl€l 
IEl!1je €lies er strElts!1jissl9sFI Ziele wer€leFi €Iie 19@sl9ssl9l:ll�Ber!1jreifeFl€leFi 
;'\l;lf!1jElBsFiveFteiII;lFl!1jsFI I;lFlB �sl9Y1sFI3I;lFlI<tset!:I;lFl!1jeFl I;lFl€! Bis kl;lFlst 
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R€H�RS@RelIiFl€lilJi€leleile PF€�fjI8il€lelFl� elFiter �erQ@I(si@l9ti�elFI� €Ier 8e 
s€JFI€lereFi AeI�e8eFl €Ier KelFlstl9€J@l9s€lI9e1leFl e8�estimmt. Für die 
Hochschulentwicklungsplanung ist der Landeshochschulent
wicklungsplan verbindlich; d ie Entwicklung des Landeshoch
schulentwicklungsplans berücksichtigt die Hochschulentwick
lungspläne der KU!lsthochschulen (Gegenstromprinzip). � 
KelFlstR€J€lRs€lReileFi �9w9l9rleisteFi �emeiFisem mit €IeF beFl€lesre�ie 
FelFI� eiFie beI9FereelS8i1€1e1F1�, €Iie €Iie �e€lQFfFlisse €Ier S@I9e1leFl 8e 
rQ@I(si@Rti�t. 

(�3) Das Ministerium schließt mit jeder Kunsthochschule nach Maß
gabe des Haushalts für mehrere Jahre geltende Hochschu lver
trägeVereiFl6erelFl�eFl fQr meRFeFe Jel9re Q8er strete�iS9lge �Fltwi@l( 
lelFI�si!:iele s€Jwie IH�FlI(rete beistelFl�si!:iele. Nach Maßgabe des 
Haushalts beinhalten die Qie HochschulverträgeZiel elFI€I beis 
telFl�SlJereiFl6erelFl!JeFl 6eiFl1gelteFi auch Festlegungen über die Finan
zierung de1r Kunsthochschulen, insbesondere hinsichtlich des 
ihnen für die Erfül lung konkreter Leistungen gewährten Teils 
des LandeszuschussesFle9R Meß�e6e €Ies Heelslgelts; insbesonde
re kann ein Teil des Landeszuschusses an d ie Hochschulen nach 
Maßgabe des Erreichens der hochschulvertragl ichen Vereinba
rungeneieF ZielerFei919e1F1� zur Verfügung gestellt werden. Der Inhalt 
des Hochschulvertrags ist bei der Fortschreibung des Hoch
schulentwicklungsplans zu berücksichtigen. Der Abschluss des 
Hochschulvertrags eleF VeFeiFl6arelFl!J unterliegt seitens des Ministe
riums den haushaltsrechtlichen Bestimmungen. 

(�) Wenn und soweit ein Hochschulvertrag eiFie Ziel elFI€I beis 
telFl!JsveFeiFl6erelFl!J nicht zustande kommt, kann das Ministerium 
nach Anhörung der Hochschule und im Benehmen mit dem Kunst
hochschulbeirat VorgabenZiel'l€Jr�e8eFl zu den von der Kunsthoch
schule zu erbringenden Leistungen festlegen, sofern d ies zur Si
cherstellung der Landesverantwortung, insbesondere eines ange
messenen Studienangebotes erforderlich ist." 

8. § 7 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

"( 1 )  Die Besonderheiten der Kunsthochschulen erfordern Ausnah
men vom Grundsatz der Akkreditierung in künstlerischen Studien
gängen. Grundsätzlich sind die Studiengänge nach den geltenden 
Regelungen unter Berücksichtigung der besonderen Aufgaben der 
Kunsthochschulen zu akkreditieren und zu reakkreditieren. Die Auf
nahme des Studien betriebs setzt den erfolgreichen Abschluss der 
Akkreditierung voraus; die aus dem Akkreditierungsverfahren resul
tierenden Auflagen sind umzusetzen. Die Akkreditierung erfolgl 
durch Agenturen im Sinne des § 7a Absatz 1 Satz 1 des Hoch
schulgesetzes, €Iie iRFeFseits eld(re€litiert w€JreleFi siFl€l; § 7a Absatz 
1 Satz 2, Absatz 2 des Hochschulgesetzes gilt entsprechend. 
Ausnahmen von den Sätzen 2 bis 4 sind nach Maßgabe von Verein
barungen zwischen dem Ministerium und der Kunsthochschule zu-
lässig . "  

. 

9. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

"(4) Die Kunsthochschulen dürfen personenbezogene Daten 
ihrer ehemal igen Mitglieder und Angehörigen nutzen, soweit 
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dies zum Zwecke der Befragung im Rahmen der Qualitätss iche
rung und von Evaluationen nach § 7 Absatz 2 oder zur Pflege 
der Verbindung m it d iesen Personen erforderlich ist und diese 
nicht widersprechen." 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

1 0. § 1 0  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

"( 1 )  Mitglieder der Kunsthochschule sind die Rektorin oder der Rek
tor, die Kanzlerin oder der Kanzler, das � nicht nur vorüberge
hend oder gastweise mit seinem berufl ichen Schwerpunkt an ihr 
loIa�I3U�€lF�fliBIoi tätige Hochschulpersonal einschließlich der Gastpro
fessorinnen und Gastprofessoren, die Lehrbeauftragten an den Mu
sikhochschulen, die Doktorandinnen und Doktoranden und die ein
geschriebenen Studierenden. Die Kunsthochschule kann in ihrer 
Grundordnung vorsehen, dass Zweithörerinnen und Zweithörer im 
Sinne des § 44 �Absatz 2 auf ihren Antrag hin a ls eingeschrie
bene Studierende der Kunsthochschule gelten." 

1 1 . § 12  wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"(1) Für die Vertretung in den Gremien b ilden 

1 .  die Professorinnen und Professoren, Juniorprofessorinnen und 
Juniorprofessoren (Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch
schullehrer), 

2. die künstlerischen und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an Kunsthochschulen sowie die Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben sowie an den Musikhochschulen die Lehrbeauftragten 
(Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), 

3. die w€lit€lF€lFl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und 
Verwaltung (Gruppe der ' .... €lit€lF€lFl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Technik und Verwaltung) und 

4. die Doktorandinnen und Doktoranden, soweit sie n icht Beschäftig
te im Sinne Nummer 2 sind, und die Studierenden (Gruppe der Stu
dierenden) 

jeweils eine Gruppe." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

"(2) Soweit dieses Gesetz keine andere Regelung enthält, müssen in 
den Gremien mit Entscheidungsbefugnissen al le M itg liedergruppen 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 vertreten sein; sie wirken nach 
Maßgabe des Satzes 2 grundsätzlich stimmberechtigt an den Ent
scheidungen der Gremien mit. AFt �Fl8 UFFlfaFl!J 8€lF MitwiFI��FI!J ei€lF 
€liFlz€llFl€lFl Mit!Jli€lei€lF!JF�I3I@€lFl �Flei iFlFl€lFR@113 8i€ls€lF Mit!Jli€lei€lF!Jr���eFl 
ei€lF K�FlsU�@BloIsBR�I€l s@wie eiie Z@RI€lFlFFl9ßi�€l ZElSBFFlFFleFlsetzElFl� 
ei€lr CF€lFFli€lFl l3€lstiFFlFFl€lFl siBR FlBBR 8€lF€lFl /\Elf�BI3€l s@wi€l FlBBR 8€lF 
f@€JRIiBR€lFl Cli€lei@rElFl� 8@r K�FlstR@BRsBR�I@ �Fl8 eier QEI@lifil�@ti@FI, 
FElFlldifilFl, Ver@Fltv.!filFtblFl� �Fl8 8@trfilffeFlReit ei@r Mit�lieeieF eier K�Flst 
IoIfil6�sBI9�I@; eii@ CFElFl8@r8F1E1F1� l�aFlFl eii@ 8i1ei�FI� V@FI UF1ter�r�I@�€lA 
V@FS€lR€lFl. In Gremien mit Entscheidungsbefugnissen in Angelegen
heiten, die die Lehre m it Ausnahme ihrer Bewertung (§ 7) unmittel-
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bar betreffen, verfügen die Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 mindestens über die Hälfte der 
Stimmen, in Angelegenheiten, die die Kunst, künstlerische Entwick
lungsvorhaben, Forschung und Berufung von Professorinnen und 
Professoren unmittelbar betreffen, über die Mehrheit der Stimmen; in 
Gremien mit Beratungsbefugnissen bedarf es dieser Stimmenver
hältnisse in der Regel nicht. Soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, sind die entsprechenden Regelungen durch die Grund
ordnung oder nach Maßgabe der Grundordnung zu treffen." 

1 2. Nach § 12  werden die folgenden §§ 1 2a bis 1 2c eingefügt: 

"§ 1 2a 
Gewährleistung einer qual ifizierten Mitbestimmung 

in der Kunsthochschule 

(1 ) Art und Umfang der Mitwirkung der einzelnen Mitgl ieder
gruppen und innerhalb d ieser Mitgl iedergruppen der Kunst
hochschule sowie die zah lenmäßige Zusammensetzung der 
Gremien bestimmen sich nach deren Aufgabe sowie nach der 
fachl ichen Gl iederung der Hochschule und der Qualifikation, 
Funktion, Verantwortung und Betroffenheit der Mitglieder der 
Kunsthochschule; die Grundordnung kann die Bildung von Un
tergruppen vorsehen. 

(2) Die Kunsthochschule stellt eine Berücksichtigung der Inte
ressen der Mitgl ieder der Gruppen nach § 1 2  Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 bis 4 bei den Beratungen und Entscheidungen des 
Senats im Rahmen seiner Aufgaben und Befugnisse angemes
sen s icher. Die entsprechenden Regelungen zur Erreichung des 
Ziels nach Satz 1 trifft die Kunsthochschule in ihrer Grundord
nung; § 1 2  Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Regelungen der G rundordnung nach Absatz 2 bedürfen der 
Genehmigung des Ministeriums; die Genehmigung kann mit 
einer Nebenbestimmung im Sinne des § 36 Absatz 2 des Verwal
tungsverfahrensgesetzes für das Landes Nordrhein-Westfalen 
verbunden werden. Sie kann versagt werden, wenn die Rege
lung gegen Rechtsvorschriften verstößt oder das Erreichen von 
'strategischen Zielen des Landes gefährdet. Der Entwurf von 
Regelungen nach Absatz 2 kann auch Gegenstand von Hoch
schulverträgen sein; in diesem Falle finden Satz 1 und 2 keine 
Anwendung. Das Ministerium stellt fest, ob die auf der Grundla
ge des Hochschulvertrags getroffene Regelung der Grundord
nung gegen Rechtsvorschriften verstößt oder das Erreichen . 

von strategischen Zielen des Landes gefährdet; ist ein derarti
ger Verstoß oder eine derartige Gefährdung festgestel lt, l iegt 
keine Regelung im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 vor. 

§ 1 2b 
Mitgl iederinitiative 

(1 ) Die Grundordnung kann vorsehen, dass Mitgl ieder der 
Kunsthochschule beantragen können, dass über eine bestimm
te Angelegenheit, für die ein Organ der Kunsthochschule oder 
des Fachbereichs, soweit solche bestehen, oder d ie Kommissi
on nach § 25 Absatz 4 gesetzlich zuständig sind, das zuständi-
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ge Organ berät und entscheidet oder die Kommission eine Emp
fehlung abgibt (Mitgl iederin itiative). 

(2) Der Antrag muss schriftlich eingereicht werden und ist nur 
zulässig, wenn nicht in derselben Angelegenheit innerhalb der 
letzten zwölf Monate bereits ein Antrag gestellt wurde. Er muss 
ein bestimmtes Begehr sowie eine Begründung enthalten. Er 
muss bis zu drei Mitglieder der Kunsthochschule benennen, die 
berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten .  Die Kunst
hochschule ist in den Grenzen ihrer Verwaltungs kraft und der 
Notwendigkeit ihren Mitgliedern bei der Einleitung einer Mitglie
derin itiative behi lflich. 

(3) Der Antrag muss von mindestens vier Prozent der Mitgl ieder 
der Kunsthochschule oder des Fachbereichs, soweit solche 
bestehen, oder von mindestens drei Prozent der Mitgl ieder der 
Gruppe der Studierenden der Kunsthochschule oder des Fach
bereichs, soweit solche bestehen, unterzeichnet sein. Jede lis
te m it Unterzeichnungen muss den vol len Wortlaut des Antrags 
enthalten. Eintragungen, welche die unterzeichnende Person 
nach Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift oder Im-

. matrikulationsnummer nicht zweifelsfrei erkennen lassen, sind 
ungültig. Die Angaben werden von der Kunsthochschule ge
prüft. 

(4) Das Nähere zur Mitg l iederin itiative regelt die Kunsthoch
schule in ihrer Wahlordnung. Die Kunsthochschule kann in ih
rer Wahlordnung von den Vorgaben der Absätze 1 bis 3 abwei
chen, soweit die Durchführung der Mitg liederin itiative dadurch 
erleichtert wird. 

§ 1 2c 
Geschlechtergerechte Zusammensetzung 

von G remien 

(1 ) Die Gremien der Kunsthochschule müssen geschlechtspari
tätisch besetzt werden, es sei denn, im Einzelfa l l  l iegt eine sach
lich begründete Ausnahme vor. Bei der Aufstel lung von Listen 
und Kandidaturen für Wahlgremien sol l  auf die paritätische Re
präsentanz geachtet werden. 

(2) Werden bei mehreren Kunsthochschulen Gremien gebildet 
oder wiederbesetzt, müssen die entsendenden Kunsthochschu
len ebenso viele Frauen wie Männer benennen, es sei denn, im 
Einzelfa l l  l iegt eine sach lich begründete Ausnahme vor. Besteht 
das Benennungsrecht nur für eine Person, müssen Frauen und 
Männer alternierend berücksichtigt werden, es sei denn, im Ein
zelfal l  l iegt eine sachlich· begründete Ausnahme vor. Bei unge
rader Personenzahl gilt Satz 2 entsprechend für d ie letzte Posi
tion. Die Sätze 1 bis 3 gelten für d ie Begründung der Mitgl ied
schaft in einem Gremium durch Berufungsakt einer Hochschule 
entsprechend. Weitergehende Vorschriften bleiben unberührt. 

(3) Absatz 2 gi lt entsprechend für die Entsendung von Vertrete
rinnen und Vertretern durch Kunsthochschulen in Gremien au
ßerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes. 

(4) Die Ausnahmegründe für ein Abweichen von den Bestim
mungen zur Gremienbesetzung sind in dem einzelnen Abwei-
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chungsfal l  aktenkundig zu machen. Sind die Ausnahmegründe 
im Falle der Gremienbesetzung nach Absatz 1 n icht aktenkun
dig gemacht worden, ist das jeweilige G remium unverzüglich 
aufzulösen und neu zu bi lden. Sind die Ausnahmegründe im 
Falle der Benennung nach Absatz 2 nicht aktenkundig gemacht 
worden, hat eine den Anforderungen des Absatzes 2 genügende 
Benennung unverzügl ich zu erfolgen; m it der Benennung wird 
die Benennung der zuvor benannten Person unwirksam." 

1 3. § 1 6  wird wie folgt gefasst: 

"§ 16  
Rektorat 

( 1 )  Das Rektorat besteht aus der Rektorin oder dem Rektor als Vor
sitzende oder Vorsitzenden, der in der Grundordnung festgelegten 
Anzahl der Prorektorinnen oder Prorektoren und der Kanzlerin oder 
dem Kanzler. Die Prorektorinnen oder Prorektoren werden vom Se
nat auf Vorschlag der Rektorin oder des Rektors mit der Mehrheit 
der Stimmen des Gremiums aus dem Kreis der Professorinnen und 
Professoren innerhalb der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer für die Dauer von sechs Jahren gewählt und von 
der Rektorin oder vom Rektor bestellt. Die Grundordnung kann eine 
geringere Amtszeit von mindestens zwei Jahren vorsehen und be
stimmen, dass eine Prorektorin oder ein Prorektor aus der Gruppe 
der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder aus der 
Gruppe der Studierenden gewählt werden kann, wenn die Gruppe 
der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer über die Mehrheit 
der Stimmen im Rektorat verfügt; Prorektorinnen oder Prorektoren, 
die die Rektorin oder den Rektor vertreten,  müssen der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer angehören. Die Amtszeit 
der Prorektorinnen und Prorektoren endet spätestens mit der Amts
zeit der Rektorin oder des Rektors. Wiederwahl ist zulässig. Die 
Grundordnung sieht für Mitglieder, die der Gruppe der Stud ie
renden �ngehören, eine kürzere Amtszeit vor. 

(2) Die Grundordnung kann vorsehen, 

1 .  dass die Rektorin oder der Rektor unbeschadet des § 1 9  
AmF.Absatz 1 die Richtlinien für die Erledigung der Aufgaben des 
Rektorats festlegen kann, 

2. dass das Rektorat auf Vorschlag der Rektorin oder des Rektors 
eine ständige Vertretung und feste Geschäftsbereiche für seine Mit
glieder bestimmen kann, in denen sie unbeschadet des § 19  die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung in eigener Zuständigkeit erledi
gen, 

3. dass Beschlüsse des Rektorats nicht gegen die Stimme der Rek
torin oder des Rektors gefasst werden können. "  

14 .  § 17  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

"( 1 )  Das Rektorat leitet die Kunsthochschule. In Ausübung dieser 
Aufgabe obliegen ihm alle Angelegenheiten und Entscheidungen der 
Kunsthochschule, für die in diesem Gesetz nicht ausdrücklich eine 
andere Zuständigkeit festgelegt ist. Es entscheidet in Zweifelsfällen 
über die Zuständigkeit der Gremien , Funktionsträgerinnen und Funk
tionsträger. Das Rektorat kann unter den Vorgaben des Landes-
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hochschulentwicklungsplans einen Hochschulentwicklungsplan 
beschließen; wenn es einen derartigen Plan beschl ießt, kann das 
Ministerium für die Aufstel lung und Fortschreibung der Hoch
schulentwicklungspläne Vorgaben festlegen, soweit d ies zur 
Erreichung der Ziele nach § 6 Absatz 1 erforderl ich ist. Der 
Hochschulentwicklungsplan; Bi€ls€lF stellt, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt, einen verbindlichen Rahmen für die Ent
scheidungen der übrigen Gremien, Funktionsträgerinnen und Funkti
onsträger dar. Bestehen Fachbereiche, berücksichtigt das Rektorat 
bei der Beschlussfassung des Hochschulentwicklungsplans deren 
Entwicklungspläne, soweit solche vorhanden sind. Es ist für die 
Durchführung der Evaluation nach § 7 und für die Ausführung des 
Hochschulentwicklungsplans verantwortlich . Es ist im Benehmen mit 
dem Senat für den Abschluss von HochschulverträgenZi€llv€lF€liFl 
138FelFl�€lFl gemäß § 6 Absatz 3 zuständig. Es bereitet die Sitzungen 
des Senats vor und führt dessen Beschlüsse aus. Das Rektorat ist 
dem Senat gegenüber auskunftspflichtig und hinsichtlich der Ausfüh
rung von Senats beschlüssen rechenschaftspflichtig . "  

1 5. § 1 8  wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

.. (1) Die Rektorin oder der Rektor vertritt die Kunsthochsch ule nach 
außen. Sie oder er wird durch eine @€I@F FFl@AF@F€l PF@F€lkt@FiFlFl€lFl 
Prorektorin oder einen @B€lF FFl€lAF€lF€l PF@F€lI«@F€lFl Prorektor vertre
ten. In Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten wird sie oder er 
durch die Kanzlerin oder den Kanzler vertreten. Die Rektorin oder 
der Rektor übt das Hausrecht aus. Sie oder er kann die Ausübung 
dieser Befugnis nach Maßgabe der Grundordnung anderen Mitglie
dern oder Angehörigen der Kunsthochschule übertragen." 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"(3) Die Rektorin oder der Rektor wird vom Senat aus dem Kreis der 
an der Kunsthochschule tätigen Professorinnen und Professoren, die 
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem unbefristeten 
privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis stehen, mit der Mehrheit 
der Stimmen des Gremiums gewählt; die Wahl  setzt voraus, dass 
d ie zu besetzende Stelle zuvor öffentlich ausgeschrieben wor
den ist. Die Grundordnung kann vorsehen, dass zur Rektorin oder 
zum Rektor auch eine Person gewählt werden kann, die weder Mit
glied noch Angehörige der Kunsthochschule ist. In diesem Falle 
muss die Bewerberin oder der Bewerber grundsätzlich eine abge
schlossene Hochschulausbildung und eine der AufgabensteIlung 
angemessene Leitungserfahrung besitzen. Die Amtszeit beträgt 
sechs Jahre soweit die Grundordnung keine geringere Amtszeit von 
mindestens zwei Jahren vorsieht. Wiederwahl ist zulässig. " 

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

"(5) Die Rektorin oder der Rektor wird in ein Beamtenverhältnis auf 
Zeit berufen oder in einem befristeten privatrechtlichen Dienstver
hältnis beschäftigt; die Vorschriften über die Laufbahnen sind 
nicht anzuwenden. Steht die oder der Gewählte in einem Beamten
verhältnis auf Lebenszeit zum Land oder zu einer vom Land getra
genen Hochschule, ruhen die Rechte und Pflichten aus dem Beam
tenverhältnis auf Lebenszeit; die Berechtigung zur Forschung, Lehre 
und künstlerischen Betätigung bleibt unberührt. Steht sie oder er in 

1 27 / 355 



einem unbefristeten privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Land 
oder einer Hochschule in Trägerschaft des Landes, dauert auch die
ses Beschäftigungsverhältnis fort; § 1 7  �Absatz 4 des Landes
beamtengesetzes ist n icht anwendbar. Die Rechte und Pflichten aus 
dem privatrechtlichen Dienstverhältnis ruhen; Satz 2 Halbsatz 2 fin
det entsprechende Anwendung. Steht die Rektorin oder der Rektor 
zugleich in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem 
unbefristeten privatrechtlichen Dienstverhältnis gemäß den Sätzen 2 
oder 3, ist sie oder er mit Ablauf der Amtszeit oder mit der Beendi
gung des Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit oder des unbefriste
ten privatrechtlichen Dienstverhältnisses aus dem Beamtenverhältnis 
auf Zeit entlassen. n 

1 6. § 1 9  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

n(2) Die Kanzlerin oder der Kanzler wird für die Dauer von sechs 
Jahren zur Beamtin oder zum Beamten auf Zeit ernannt; die Kunst
hochschule hat ein Vorschlagsrecht. Di.e Ernennung setzt voraus, 
dass die zu besetzende Stelle zuvor öffentlich ausgeschrieben 
worden ist. Wer vor der Ernennung auf Zeit im öffentlichen 
Dienst beschäftigt war, ist nach Ablauf der Amtszeit und ohne 
Ernennung auf Lebenszeit auf Antrag, der binnen drei Monaten 
nach Ablauf der Amtszeit beim Ministerium gestellt werden 
muss, in eine Rechtsstel lung zu übernehmen, d ie der früheren 
verg leichbar ist. Die Kanzlerin oder der Kanzler muss eine abge
schlossene Hochschulausbildung und eine der AufgabensteIlung 
angemessene Berufserfahrung besitzen; die Vorschriften über die 
Laufbahnen sind nicht anzuwenden. Wiederernennung ist zulassig. 
Sie oder er ist verpflichtet, das Amt auf Grund eines zweiten oder 
dritten Ernennungsvorschlags der Kunsthochschule weiterzuführen. 
§ 1 8  Absatz 5 Satz 6 gilt für die Kanzlerin oder den Kanzler ent
sprechend." 

1 7. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
. 
n(2) Das Nähere zur Zusammensetzung, zur Amtszeit und zum Vor
·sitz regelt die Grundordnung. Nichtstimmberechtigte Mitgl ieder des 
Senats sind die Rektorin oder der Rektor, die Prorektorinnen oder 
Prorektoren, soweit Fachbereiche bestehen die Fachbereichsleitun
gen, die Kanzlerin oder der Kanzler, die Vertrauensperson der 
schwerbehinderten Menschen, der Vorsitz des Personalrats und des 
Personalrats nach § 1 1 1  des Landespersonalvertretungsgesetzes 
und der Vorsitz des Allgemeinen Studierendenausschusses. Die 
Grundordnung kann weitere nichtstimmberechtigte Mitglieder und ein 
Stimmrecht des Rektors oder der Rektorin sowie der Fachbereichs
leitungen vorsehen. Die Stimmen der Vertreterinnen oder Vertre
ter der Gruppen im Sinne des § 1 2  Absatz 1 Satz 1 stehen im 
gleichen Verhältnis zueinander, fal ls keine Regelung in der 
Grundordnung nach § 1 2a Absatz 2 Satz 2 vorliegt und dies das 
Ministerium schriftlich gegenüber der Hochschule festgestellt 
hat: Im Fal le einer Feststel lung im Sinne des Satzes 4 entfa llen, 
soweit die G rundordnung ein Stimmrecht des Rektors oder der 
Rektorin oder der Fachbereichsleitungen vorgesehen hat, diese 
Stimmrechte." 
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b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

"(4) Falls die Stimmen der Vertreterinnen oder Vertreter der 
Gruppen im Sinne des § 1 2  Absatz 1 Satz 1 im g leichen Verhält
nis zueinander stehen, verfügen d ie Vertreterinnen und Vertre
ter der G ruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschu l lehrer 
g leichwohl  über die Mehrheit der Stimmen des G remiums bei 
dem Erlass von Ordnungen, die inhaltliche Rahmenbedingun
gen der Kunst und der Forschung regeln; sie verfügen mindes
tens über die Hälfte der Stimmen beim Erlass von Rahmenprü
fungsordnungen. Die entsprechenden Regelungen zu der 
Stimmverteil ung sind durch die G rundordnung oder nach Maß
gabe der Grundordnung zu treffen." 

1 8. Nach § 20 wird folgender § 20a eingefügt: . 

"§ 20a 
Kunsthochschulkonferenz 

(1 ) Die Grundordnung kann eine Kunsthochschulkonferenz vor
sehen, die mindestens einmal im Jahr über den gegenwärtigen 
Stand und die künftige Entwicklungsperspektive sowie das 
Leitbild der Hochschule berät. 

(2) Mitgl ieder der Kunsthochschulkonferenz sind die Mitgl ieder 
des Rektorats, des Senats, soweit Fachbereiche bestehen der 
Fachbereichsleitung und eine Vertretung der Vertrete�innen und 
Vertreter der Gruppe der Studierenden in den Fachbereichsrä
ten, der Allgemeine Studierendenausschuss, d ie G leichstel
lungsbeauftragte, der Personalrat und der Personalrat gemäß § 
1 05 des Landespersonalvertretungsgesetzes sowie die Vertrau
ensperson der schwerbehinderten Menschen. 

(3) Das Nähere, insbesondere zum Vorsitz und zur Vertretung 
der Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Studierenden in 
den Fachbereichsräten, regelt die Grundordnung, d ie auch über 
den Kreis der in Absatz 2 genannten Personen hinaus weitere 
Mitglieder der Hochschule als Mitglieder der Hochschu lkonfe
renz vorsehen kann." 

1 9. § 22 wird wie folgt gefasst: 

"§ 22 
Gleichstellungsbeauftragte; 

g leichstellungsbezogene Mittelvergabe 

( 1 )  Die zentrale Gleichstel lungsbeauftragte hat die Belange der 
Frauen, die Mitglieder oder Angehörige der Kunsthochschule sind, 
wahrzunehmen. Sie wirkt auf die Erfül lung des G leichstel lungs
auftrages der Kunsthochschule hinGi€l wirl<t el;lf eli€l �ir:;tB€l2i€l�I:lr:;t� 
frehl€lr:;tr€ll€lver:;tt€lr /\sß€lld@ B@; el@r �rf�IJ13r:;t� el@r /\13�eB@� el€lr KI:l�st 
R9€lRS€lR13I€l Rir:;t. Sie kann hierzu an den Sitzungen des Senats, des 
Rektorats, soweit Fachbereiche bestehen der Fachbereichsräte, der 
Berufungskommissionen und anderer Gremien mit Antrags- und Re
derecht teilnehmen; sie ist wie ein Mitglied zu laden und zu informie
ren. Ois Grl:l�el9relr:;tI:lR� re�@lt ir:;tsBes9�elere 'I'Iel9l, 8€lstelJl:lr:;t� I:l�el 
.o.199ts29it eler G lei6�stelJ13��sBge13ftre�t€lR I;Ir:;tel iRrer Gtellvertretl:l�§. 
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WäRI�61r SiFl� Pn�felss@riFlFlelFl I:rlFl� Weli�li8Rel Mit�liel�elr �elr Crl;lj3j3elFl 
Fla8R § 12 /\8S. 1 Satz 1 Mr. 2 s@wiel Mr. 3, WelFlFl siel eliFl 1,=Ü�8RS8Rl;Il 
stl;l€lil;l� 61��elS8RI@sSelFl R6I8elFl; V@Fl �el� E!rf@r€lelrFlis �elS 618�el 
S8RI@sSelFlelFl F:I@8RS8Rl;Ilstl;l�il;l�S SiFl� Biel StellivelrtreteriFlFleFl Belr 
Cleli8Rstellll;lFl�S8el6ll;lftr6l�teFl 61l;1S�elFl@��elFl. Oiel ii=l;IFll<ti€�Fl ist R@8R 
S8Rl;IIöffelFltli8R al;l8zl;I88Rrei8elFl. 

(2) 0618 MäRsrs zl;Ir CI€li8RStslll;lFl�sl(@��issi@Fl rs�slt Bis Kl;IFlSt 
R@8RS8Rl;Il€l iFl iRrer Crl;lFlB@rBFll;lFl�.Die Kunsthochschule regelt in 
ihrer Grundordnung insbesondere Wahl, Bestel lung und Amts
zeit der zentralen Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stell
vertretungen. Wählbar sind alle weiblichen Mitgl ieder und An
gehörigen der Kunsthochschu le. Die fachliche Qual ifikation der 
Gleichstellungsbeauftragten sol l  den umfassenden Anforde
rungen ihrer Aufgaben gerecht werden. Die Funktion ist hoch
schulöffentl ich auszuschreiben. 

(3) Soweit Fachbereiche bestehen, können die Fachbereiche 
G leichstellungsbeauftragte des Fachbereichs und ihre Stel lver
tretungen bestellen. Die Gleichstel lungsbeauftragte des Fach
bereichs wirkt auf die Einbeziehung g leichstellungsrelevanter 
Aspekte bei der Erfül lung der Aufgaben des Fachbereichs hin. 
Sie kann in Stellvertretung der zentralen Gleichstel lungsbeauf
tragten an Sitzungen der Fachbereichsräte und der Berufungs
kommissionen und anderer Gremien der Fachbereiche teilneh
men. I� O�Fi�eFl fiFlBeFl Bi€l V@rs8Rrift€lFl �es b6lFlBes�l€li8Rstellll;lFl�s 
�elseltees AFlweFlBl;IFl� 

(4) Die Kunsthochschule kann eine G leichstel lungskommission 
einrichten. Diese berät und unterstützt die Kunsthochschule 
und die Gleichstellungsbeauftragte bei der Erfül lung des 
Gleichstellungsauftrages. Das Nähere zur Gleichstel lungskom
mission regelt die Kunsthochschule in ihrer Grundordnung. 

(5) Bei der Mittelvergabe an die Kunsthochschulen und in den 
Kunsthochschulen ist der G leichstel lungsauftrag angemessen 
zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die Ausstattung 
und Entlastung der G leichstel l ungsbeauftragten. 

(6) Im Übrigen finden die Vorschriften des Landesgleichstel
lungsgesetzes Anwendung." 

20. Dem § 24 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

"(5) Wird ein Fachbereich neu gegründet, kann das Rektorat im 
Einvernehmen mit dem Senat und zeitl ich auf die Gründungs
phase begrenzt eine Gründungsfachbereichsleitung bestellen, 
die übergangsweise auch die Aufgaben des jeweil igen Fachbe
reichsrates wahrnimmt. Das Gleiche g ilt für Organisationsein
heiten im Sinne des Absatz�s 4." 

21 . Dem § 25 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

"(4) In Angelegenheiten der Lehre und des Studiums sowie hin
sichtlich des Erlasses oder der Änderung von Prüfungsordnun
gen werden der Fachbereichsrat sowie die Fachbereichs leitung 
von dem Studienbeirat des Fachbereichs beraten. Der Studien
beirat besteht in seiner einen Hälfte aus Vertreterinnen und Ver
tretern der Gruppen im Sinne des § 1 2  Absatz 1 Satz 1 ,  soweit 
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sie Lehraufgaben wahrnehmen, sowie in ihrer anderen Hälfte 
aus Vertreterinnen und Vertretern der Gruppe im Sinne des § 1 2  
Absatz 1 Satz 1 t:Jummer 4. Die Stimmen der beiden Hälften ste
hen im gleichen Verhältnis zueinander. Das Nähere zum Stu
dienbeirat, insbesondere zum Vorsitz und zur Stimmgewich
tung, regelt die Fachbereichsordnung. Die Grundordnung kann 
vorsehen, dass die Aufgaben und Befugnisse des Studienbei
rats durch die Kommission für Lehre und Studium wahrge
nommen werden." 

22. § 27 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

"(2) b)i€lRstv€lr�€ls€l�9 €l€l€lr b)i€lRstv€lr�€ls€ltlt€lr Dienstvorgesetzte 
Stelle der Rektorin oder des Rektors und der Kanzlerin oder des 
Kanzlers ist das Ministerium. b)i€lRstv€lF!ij€lS€ltlt€l €l€l€lF b)i€lRstv€lF�€l 
S€ltlt€lF Dienstvorgesetzte Stelle der Professorinnen und Professo
ren, der Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, der M itglieder 
der Fachbereichsleitung, der künstlerischen und wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Lehrkräfte für besondere Auf
gaben und der wissenschaftl ichen Hilfskräfte ist die Rektorin oder 
der Rektor. b)i€lRstlJ€lr!il€ls€l�€l €l€l€lr b)i€lRst'/€lF!il€lS€lti1ft€lF Dienstvor
gesetzte Stelle anderer als der in � Satz 2 genannten Mitarbei
terinnen Und Mitarbeiter ist die Kanzlerin oder der Kanzler. Ander
weitig geregelte Zuständigkeiten für dienstrechtliche Entscheidungen 
bleiben unberührt." 

23. Dem § 28 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

"§ 35 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Hochschulgesetzes gi lt ent
sprechend." 

24. § 30 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

"(3) Bei einer Berufung dürfen Zusagen über die Ausstattung des 
vorgesehenen Aufgabenbereiches nur befristet im Rahmen bereiter 
Haushaltsmittel erteilt werden. Zusagen über personelle und säch
liche Mittel, die über die G rundausstattung für Kunst, For
schung und Lehre hinausgehen, können mit der Verpflichtung 
verbunden werden, dass die Professorin oder der Professor für 
eine angemessene, im Einzelnen zu bestimmende Zeit an der 
Kunsthochschule verbleiben wird. Für den Fall eines von der 
Professorin oder dem Professor zu vertretenden vorzeitigen 
Ausscheidens aus der Kunsthochschule kann eine vol lständige 
oder teilweise Erstattung der Mittel nach Satz 1 vereinbart wer
den. Die Erstattung setzt voraus, dass nach dem Ausscheiden 
der Professorin oder des Professors eine anderweitige Nutzung 
oder Verwertung d ieser Mittel nicht oder nur m it wirtschaftl i
chem Verlust möglich ist." 

25. Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt: 

"§ 30a 
Gewährleistung der Chancen gerechtigkeit 
von Frauen und Männern bei der Berufung 

von Professorinnen und Professoren 
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( 1 )  Das Rektorat setzt für die in den Fachbereichen, soweit sol
che bestehen, ansonsten für die in der Kunsthochschule vertre
tenen Fächergruppen im Einvernehmen mit der Fachbereichs
leitung eine G leichstellungsquote für in der Regel drei Jahre 
fest; der Beschluss ist im Verkündungsblatt zu veröffentlichen. 
Die Gleichstellungsquote bildet das Verhältnis zwischen den 
Frauen und Männern ab, die in der jeweiligen Fächergruppe in
nerhalb einer Ausgangsgesamtheit die Einstel lungsvorausset
zungen für Professorinnen und Professoren erfüllen. Bei der 
Festsetzung der Gleichstellungsquote bestimmt das Rektorat .. 
die Ausgangsgesamtheit, innerhalb derer das Verhältnis nach 
Satz 2 ermittelt werden soll, nach sachgerechten, an dem Ziel 
der Gewährleistung der Chancengerechtigkeit orientierten Kri
terien. 

(2) Die Kunsthochschule strebt an, in den Fächergruppen ein 
Verhältnis zwischen Professorinnen und Professoren zu errei
chen, welches der G leichstel lungsquote nach Absatz 1 ent
spricht. Dies gilt insbesondere h insichtlich der Ausgestaltung 
des Verfahrens zur Vorbereitung der Berufungsvorschläge, der 
Beschlussfassungen der Berufungskommissionen und des 
Fachbereichsrats über den Berufungsvorschlag sowie hinsicht
l ich der Berufungen durch d ie Rektorin oder den Rektor. Satz 1 
findet. keine Anwendung, soweit in der Kunsthochschule in ei
nem Fach oder einer Fächergruppe der Antei l  der Professorin
nen im Verhältnis zu dem Antei l  der Professoren überwiegt. 

(3) Die Kunsthochschule wirkt darauf hin, dass innerhalb der 
Mitgl ieder der Gruppen nach § 1 2  Absatz 1 ,  insbesondere in
nerhalb der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul
lehrer, das Verhältnis zwischen Frauen und Männern angern es
sen ist. 

(4) Das Nähere insbesondere h insichtlich der Festsetzung der 
Gleichstellungsquote und der Bi ldung der Fächergruppen regelt 
die Berufungsordnung. Dies g i lt nicht hinsichtlich der Berufun
gen durch die Rektorin oder den Rektor." 

26. Dem § 32 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

"(7) Die Kunsthochschule kann von der Hochschul lehrerin oder 
dem Hochschullehrer eine Versicherung an Eides statt über die 
Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer oder seiner Anzeige einer 
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes erfolgten, nach Maßga
be der beamtenrechtlichen Bestimmungen nicht genehmi
gungspflichtigen, aber anzeigepflichtigen Nebentätigkeiten ver
langen und abnehmen." 

27. § 34 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

"(2) Die Bezeichnungen werden von der Kunsthochschule verliehen. 
Die Verleihung setzt eine in der Regel fünf jährige erfolgreiche selb
ständige Lehrtätigkeit voraus, die durch ein Gutachten nachzuweisen 
ist. Die Bezeichnungen begründen weder ein Dienstverhältnis noch 
den Anspruch auf Übertragung eines Amtes. Honorarprofessorin
nen und Honorarprofessoren sind befugt, die Bezeichnung 
"Professorin" oder "Professor" zu führen." 
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28. In  § 37 werden d ie Absätze 3 und 4 wie folgt gefasst: 

"(3) Die künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können im 
Beamtenverhältnis oder im privatrechtlichen Dienstverhältnis be
sChäftigt werden. Ihnen soll im Rahmen ihrer Dienstaufgaben auch 
angemessen Gelegenheit zur Vorbereitung auf eine weitere künstle
rische Qualifikation gegeben werden, wenn sie befristet tätig sind . "  

"(4) Einstellungsvoraussetzungen für künstlerische Mitarbeiterinnen 
f-lnd Mitarbeiter sind neben oen allgemeinen dienstrechtl ichen Vo
raussetzungen sowohl bei der Einstel lung in ein befristetes Dienst
verhältnis als auch bei der Einstellung in das Beamtenverhältnis auf 
Probe oder auf Lebenszeit oder in ein unbefristetes privatrechtliches 
Dienstverhältnis ein den Anforderungen der dienstlichen Aufgaben 
entsprechendes abgeschlossenes Hochschulstudium in einem Stu
diengang mit einer generellen Regelstudienzeit von mindestens 
sechs Semestern . Das Laufbahnrecht bleibt unberührt." 

29. § 39 wird wie folgt gefasst: 

"§ 39 
Weite Fe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in Technik und Verwaltung 

( 1 )  Die Vleitef.9R Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik u nd 
Verwaltung sind die in der Hochschulverwaltung,  den Fachberei
chen, den wissenschaftlichen oder künstlerischen Einrichtungen o
der den Betriebseinheiten tätigen Beamtinnen und Beamten sowie 
Beschäftigte, denen andere als wissenschaftliche Dienstleistungen 
obliegen. 

(2) Die Einstellungsvoraussetzungen und die d ienstrechtl iche Stei
lung der weiteFeR Mitarbeiterinnen und Mit_arbeiter i n  Technik und 
Verwaltung bestimmen sich nach den allgemeinen dienstrechtlichen 
Vorschriften." 

30. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

"(4) Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der nach Ab
lauf eines Semesters das Studium in demselben Studiengang fort
setzen wil l ,  hat sich innerhalb der vorgeschriebenen Fristen bei der 
Kunsthochschule zurückzumelden. Auf Antrag können Studierende 
aus wichtigem Grund vom Studium beurlaubt werden; die Einschrei
bungsordnung kann das Nähere regeln. QeelFl8e19te Gtel€lieFeR€le SiR€l 
8R €IeF KelRstR€l€lRS€lRelle, 8R €IeF sie eiR§eS€lRriegeR €l€leF 8113 Zweit 
ReFeFiR €l€leF ZweitReFeF im 5iRRe €Ies § 44 A9S. 2 cel§el8SSeR siR€l, 
Ri€lI;;Jt 8eFe€lI;;Jti§t, Gtel€lieR elR€I PFti'RsIR§sleistelR§eR cel eF9FiR§eR, Teil 
R8Rme'l€lFaelSSe�elR§eR im GiRRe €Ies § §i /\913. 2 Gate 1 �JF. 2, Zel 
18SSelR§S\'€lF8e1SSe�elR§€lR im 5iRR€l €les § §i ,0.913. 2 58� 2 Nr. 4 
€l€leF beistelR§s!3e1Rkte cis! eFWeF9€lR €l€leF PF�'RsIR§eR aI3Zelle§eR. 5at2' 
� §iIt Ri@I;;Jt ftiF €Iie Wie€lell;I;;J€lIIs!R§ V€lR Ri@Rt gest8R€I€lReR PF�felR§eR 
"m€l KiF TeilRa!;!me elR8 Zls!laSSelR§SV€lF861ssete6lR�eR, €lie �€llge ei 
Res Als!slaR€ls €l€leF PFa)(issemesteFs sel9st siR8, ffJF €las ge6lr18e1l5t 
W€lr8eR ist. 5ate 3 gilt 8e1@!;! Ri@I;;Jt, 'HeRR €lie Q€l6lFlabil3e1Rg aelfgF6IR8 
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€l8F Pfl8�8 14Fl€l 5FZi8R14Fl!iJ V@Fl KiFl€l8FFl iFFl SiFlFlIS €lISS § 25 /\l3s. 5 
�14Fl€l8Si914sl3il€l14Fl�sf@r€llSr14Fl�S�8s8tl S@Wi8 i914�F14Fl€l €l8F PfllS�1S €l8r 
5RIS�8ttiFl @€I8r €I8S 5R8�8tt8Fl, €I8F 8iFl�8trB�8FlISFl blS138FlsI@8rtFllSriFl 
@€IlSr €l8S lSiFl�lStr8�8Fl8Fl b8138FlsI@8rtFllSrs @€I8F 8iFl8S iFl �8rB€llSr biFli8 
V8F\'.'BFl€lt8Fl @€l8F iFFl 8rst8Fl eFB€I V8rs8Rwä�8rt8Fl 8rf€l1�t." 

b) Folgende Absätze 7 und 8 werden angefügt: 

"(7) Die Kunsthochschule kann in ihrer Einschreibungsordnung 
vorsehen, dass eine Studienbewerberin oder ein. Studienbewer
ber auf Antrag in Tei lzeit in einen teilzeitgeeigneten Studien
gang im Sinne des § 54a Absatz 2 eingeschrieben werden kann. 
Studierende in Teilzeit besitzen die Rechte und Pflichten eines 
in Vollzeit Studierenden; § 54a Absatz 4 bleibt unberührt. Die 
Einschreibungsordnung kann regeln, dass die in Tei lzeit Studie
renden an einer auf das Studium in Teilzeit ausgerichteten Stu
dienberatung tei lnehmen müssen. 

\ 

(8) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die einen Sprach-
kurs für den Hochschulzugang besuchen wollen, um den Nachweis 
nach � § 41 Absatz 1 0  zu erbringen, oder die eine Vorberei
tung der Hochschule auf die Prüfung zur Feststellung der sprachli
chen, fachlichen und methodischen Voraussetzungen für ein Studi
um (Feststellungsprüfung) besuchen wollen, können bis zum Beste
hen oder endgültigen Nichtbestehen der jeweiligen Prüfung als Stu
dierende eingeschrieben werden�. Dies gilt auch für Studienbe
werberinnen und Studienbewerber, die Ergänzungskurse im Sinne 
des ,o.l3sBtz8s Q § 41 Absatz 5 Satz 4 besuchen wollen. Mit dem 
Bestehen der Sprach- oder Feststellungsprüfung wird kein Anspruch 
auf Einschreibung in den Studiengang erworben. Die Hochschule 
kann Lehrveranstaltungen nach Satz 31 UaJliJsatE 1 auch auf privat
rechtlicher Grundlage anbieten und hierfür Entgelte erheben oder zur 
Durchführung der Lehrveranstaltungen mit Bildungseinrichtungen 
außerhalb des Hochschulbereichs in privatrechtlicher Form zusam
menarbeiten. Die Feststellungsprüfung kann der Hochschule nach 
Maßgabe der von dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium 
zu erlassenden Prüfungsordnung übertragen werden. " 

3 1 . § 41 wird wie folgt gefasst: 

"§ 41  
Q14BlifikBti@Fl 14Fl€l s@Flsti�8 Z14�8Fl�S\'@FB14SSlStz14Fl�ISFl 

Zugang zum Hochschulstudium 

( 1 )  Oi8 Q148Iifil�8ti@Fl f�F lSiFl K14FlstR@sRS8R14lst14€li14FFl wir€l iFl €IISF RIS�el 
€I14F8R €leFl 8rf€lI�FlSi8ReFl /\l3ssRI14sS 8iFleF 814f €l8S St14€1i14FFl V@FI3ISFlSi 
t8Fl€leFl S8R14ll3il€l14Fl� @€I8r 8iFle 81s �lei8Rw8rti� 8Fl8Fk8FlFlt8 V@rl3il 
€I14Fl� 8F\V9FI38Fl. Zugang zum Studium an Kunsthochschulen hat, 
wer die allgemeine Hochschulreife, die fachgebundene Hoch
schulreife oder die Fachhochschulreife nachweist. Oi8 BII§8FFl8i 
Fl8 p,j@8RS8R14IF8if8 138r88Rti�t 14Fl8iFl�8s8RräFlI« l14FFl St14€1i14FFl, €li8 
fi98R§81314Fl€l8Fl8 f..:!@8RS8R14lr8if8 Fl14F l14FFl St14€1i14FFl €l8F iFFl Z814�Flis 
814S�8\'1i8S8Fl8Fl St14€1i8Fl�äFl�8. Abweichend von Satz 1 kann für die 
Ausbildung zur Musikschullehrerin oder zum Musikschullehrer und 
zur Musiklehrerin oder zum Musiklehrer die Hochschulzugangsbe
rechtigung auch durch die Fachoberschulreife nachgewiesen wer
den. 

(2) Das für das Schulwesen€li8 S8R1418 zuständige Min isterium re-
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gelt im Einvernehmen mit dem Ministerium durch Rechtsverordnung 
die Feststel lung der Gleichwertigkeit von schul isch erlangten Vor
bildungsnachweisen mit den Zugangsvoraussetzungen nach Ab
satz 1 REisR A�sElta 1 s9wiB fWr V9F�il€llslR�SRElsRWBisB, €IiB EllsIßBrRal� 
€IBS CBltlslR�S�elFE�isRS €IiBsBs CBSBt!BS BFW9F�BR WBr€leR. 

(3) Das Ministerium regelt im Einvernehmen mit dem für das 
Schulwesen zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung 
d ie Feststel lung der Gleichwertigkeit von hochschu lisch erlang
ten Vorbildungsnachweisen mit den Zugangsvoraussetzungen 
nach Absatz 1 ,  

(G) Zlsl�ElR� Elsl BiRBFR �9sRssRlsIlstlsl€lilslFR REIt EllsIsR, weF sisR iR €IBF 
�BrlslflisRBR �il€llslR� €Ils1E1lifiEiBrt REIt; €IiB \hHEIlsISSBtalslR�BR RiBrf�r FB 
!Je)t €lEIS MiRistBrilslFR iFR liiRveFRBRFReR FRit €IBFR MiRisterilslFR mr 5sRlsI 
IB lsIR€I WBitBr�iI€llsIR� €Ils1rsR RBsRts';'Br9r€lRlsIR�. Das Ministerium 
regelt im Einvernehmen mit dem für das Schulwesen zuständi
gen Ministerium durch Rechtsverordnung den Zugang zu einem 
Hochschulstudium auf Grund einer beruflichen Vorbildung, 

(5) Nach Maßgabe von Hochschulordnungen hat Zugang zu ei
nem Hochschulstudium REIt EllsIsl=1, wer n icht über d ie Zugangsvo
raussetzungen QlsIali�kiiati9R nach den Absätzen 1 bis 4 verfügt, 
aber nach dem erfolgreichen Besuch einer Bildungseinrichtung im 
Ausland dort zum Studium berechtigt ist, und zusätzlich die Zu
gangsprüfung einer Hochschule bestanden hat. Durch d ie Zugangs
prüfung wird festgestellt, ob d ie fachliche Eignung und die methodi
schen Fähigkeiten für das Studium eines Studienganges oder für 
das Studium bestimmter fachlich verwandter Studiengänge beste
hen. Die Hochschulen dürfen sich wegen der Zugangsprüfung der 
Unterstützung durch Dritte bedienen. Die Hochschulen können für 
Personen, d ie d ie Zugangsprüfung bestanden haben, Ergänzungs
kurse anbieten. Das Nähere regelt das Ministerium im Benehmen
liiR'JBFRBI=1FRBR mit dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium 
durch Rechtsverordnung. 

(64) Zugang zu einem Studiengang, der mit einem Mastergrad ab
geschlossen wird, hat, wer einen ersten berufsqualifizierenden Ab
schluss nachweist, auf dem der Masterstudiengang aufbaut. Ab
schlüsse von akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufs
akademien sind Bachelorabschlüssen von Hochschulen g leichge
stellt. Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass für einen 
Studiengang nach Satz 1 ein vorangegangener qualifizierter Ab
schluss nachzuweisen ist. IR AlsiSRElRFRBfällBR I(ElRR €Iie KlsIRStl=19sl=1 
ssRlsIlB ElsilassBR, €lass €las 5tlsl€lilslFR �BrBits V9r €IBFR IirwBr� €IBF llsl 
!JElR�SV9rEllslSsBtalslR�BR REisR €IeR 5ät!BR 1 �is $ Elt:lf�eR9FRFR€lR wir€l, 
WBRR €IiBse llsl�ElR�SV9ralsisset!lsIR�eR sl3ätesteRs iRRerRal� eiRes 
c:lElRreS REisR AlsimaRFRe €Ies 5tlsl€lilslFRS RasR�Bwies€lR wer€leR. Die 
Kunsthochschule kann das Studium bereits vor dem Erwerb der 
Zugangsvoraussetzungen nach den Sätzen 1 pis 3 eröffnen, 
wenn das Fehlen der Zugangsvoraussetzungen von der Studie
renden oder dem Studierenden nicht zu vertreten ist und die 
Zugangsvoraussetzungen spätestens innerhalb eines Jahres 
nach Aufnahme des Studiums nachgewiesen werden, 

(75) Zusätzlich zum Nachweis der Qualifikation nach den Absätzen 1 
bis 64 ist in künstlerischen Studiengängen als weitere Vorausset
zung der Nachweis der künstlerischen Eignung für den geWählten 
Studiengang zu erbringen. Die Prüfungsordnungen können zudem 
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bestimmen, dass neben den Zugangsvoraussetzungeml€lF Qelalif4 
� nach Satz 1 sowie den Absätzen 1 bis 6� eine studien
gangbezogene besondere Vorbi ldung, eine sonstige Eignung oder 
praktische Tätigkeit nachzuweisen ist. 

(8G) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass für einen 
fF€lm€ls�FaElRi�€lFl Studiengang, der ganz oder teilweise in fremder 
Sprache stattfindet, neben den Zugangsvoraussetzungen nach 
den Absätzen 1 bis 7 die entsprechende Sprachkenntnis nachzu
weisen ist�'f#l ln  einem Studiengang, der zu einem ersten berufsqua
l ifizierenden Abschluss führt, darf keine Sprachkenntnis gefordert 
werden, d ie über eine mögliche schulische Bildungioiels�iI€lelFl� �€l 
mäß /\�satz 1 hinausgeht. 

(7) t;el�aFl� i!:el €liF19m KelFlstR8ElRs8Relistel€lielm Rat Elel8R, W€lF Fli8Rt 
��€lF €li€l Qelalifil�Elti8F1 FlaElR €l€lFl /\�säti!:€lFl 1 �is § !"€lrf��t EI�€lF FlaElR 
€19m €lrf81�F€li8R€lFl 8€lSel8R €liFl€lF 8i1€lelFl�s€liFlFiElRtelFl� im /\elslaFl€l €18Ft 
i!:elm 5tel€lielm �€lF€lElRti�t ist, elFl€l i!:elsäti!:1i8R €li€l t;el�aFl�s�F�felFl� €liFl€lF 
f..I88Rs8Rell€l �€lstaFl€l€lFl Rat. gelFElR €li€l t;el�ElFI�S�F�felFl� wiF€l f€lst�€l 
st€lllt, 8� €li€l fElElRIiElR€lFl lii�FlelFl� elFl€l €li€l m€ltR8€lisElR€lFl J;äRi�I�€lit€lFl 
mF €las 5tel€lielm €liFl€ls 5tel€lieFl�ElFI�€lS 8€l€lF f�F €lEIS 5tel€lielm �€lstimm 
t€lF faElRli8R V€lFV/aFl€lt€lF �tel€li€lFl�äFl�€l �€lSt€lR€lFl. gi€l f..I88Rs8Rell€lFl 
€l�rf€lFl si8R 'IJ€l�eFl €l€lF t;el�ElFI�S�F�felFl� €l€lF UFlt€lFSt�tzelFl� €lelF8R 
OFitt€l �€l€lieFleFl. Oi€l f.,!8ElRsElRelleFl k9F1F1€lFl mF P€lFS8F1€lFl, €lie €lis t;el 
�ElFI�s�r�felFl� �estElFl€isFI REl8SFI, Iir§äFli!:elFl�S"ielrSe ElFl8ist8F1. OEiS 
NäReFs Fs�slt €las MiFlistsFielm im liiFlv€lFFleRm€lFl mit €lsm mF €lEIS 
5gRellw8sSFl i!:elstäFl€li�s MiFlist8Fielm €lelF9R R€l9RtS!i!€lF8F€lFl.elFl�. 

(Si) Die Ordnungen der Kunsthochschulen können bestimmen, dass 
ausländische Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die nicht 
durch oder auf Grund völkerrechtlicher Verträge Deutschen gleich
gestellt sind, über die ZugangsvoraussetzungenQelalifil�Elti8F1 nach 
den Absätzen 1 bis 8G hinaus ihre oder seine Studierfähigkeit in ei
ner besonderen Prüfung nachweisen müssen.� Bei Studienbe
werberinnen und Studienbewerbern mit einer deutschen Hochschul
zugangsberechtigung ist eine solche Prüfung nicht erforderlich. 

( 10) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ihre Zu
gangsvoraussetzungen5tel€lisFl€lelEilifil�Elti8F1 nicht an einer deutsch
sprachigen Einrichtung erworben haben, müssen d ie für ihren Studi
engang erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen.  
Das Nähere Fs�slt €liFle PF�felFl�s8F€lFlelFl�regeln die Prüfungsord
nungen, die für Studiengänge, die mit einer staatlichen Prüfung 
abgeschlossen werden, im Einvernehmen mit den jeweils zu
ständigen Fachministerien erlassen werden. 

(1 1i) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass von den 
Zugangsvoraussetzungen€lsF QelEilifil�Elti8F1 nach den Absätzen 1 
bis 5� und'i' l\�SEltz § 5E1tz 2, Ei elFl€l Absatz 7 Satz 2 ganz oder teil
weise abgesehen werden kann, wenn Studienbewerberinnen oder 
Studienbewerber eine studiengangbezogene besondere fachliche 
Eignung oder besondere künstlerische oder gestalterische Bega
bung und eine den Anforderungen der Hochschule entsprechende 
Allgemeinbildung nachweisen. Das Gleiche g ilt für Schülerinnen oder 
Schüler, die eine besondere künstlerische oder gestalterische Bega
bung aufweisen; der Erwerb eines Hochschulgrades oder eines Stu
dienabschlusses, der auf G rund einer staatlichen oder kirchlichen 
Prüfung erworben wird, ist erst zulässig, wenn eine den Anforderun
gen der Hochschule entsprechende Allgemeinbildung nachgewiesen 
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wird. Studierende mit einer Qualifikation gemäß Satz 1 oder 2, de
nen die Kunsthochschule anhand von wenigstens der Hälfte aller in 
einem Studiengang geforderten Studien- und Prüfungsleistungen 
den erfolgreichen Studienverlauf bescheinigt hat, dürfen ihr Studium 
an einer anderen Hochschule desselben Typs und dort auch in ei
nem verwandten Studiengang fortsetzen. 

(1 2W) Kenntnisse und Fähigkeiten, d ie für ein erfolgreiches Studium 
erforderlich sind, aber in anderer Weise als durch ein Studium er
worben wurden, können in einer besonderen Hochschulprüfung 
(Einstufungsprüfung) nachgewiesen werden. Nach dem Ergebnis 
dieser Prüfung soll, d ie Bewerberin oder der Bewerber in einem ent
sprechenden Abschnitt des Studienganges zum Studium zugelassen 
werden. Das Nähere regeln die PrüfungsordnungenF€I§l€llt €liFl9 
Pr=�fElFl§l8@peFll;lFl§l, die für Studiengänge, d ie mit einer staatlichen 
Prüfung abgeschlossen werden, im Einvernehmen mit den jeweils 
zuständigen Fachministerien erlassen wird ."  

32. § 42 wird wie folgt gefasst: 

"§ 42 
Einschreibungshindernisse 

( 1 )  Die Einschreibung ist außer im Falle der fehlenden Qualifikation 
oder feh lender Nachweise gemäß § 40 Aes,.Absatz 1 zu versagen, 
wenn die Studienbewerberin oder der Studien bewerber in dem ge
wählten Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prü
fung endgültig nicht bestanden hat; dies gi lt entsprechend für lF@f
WaFl€U€I @e€lr v€lr§lI€lisl=llSJar€l Studiengänge, die eine erhebliche in
haltl iche Nähe zu dem bisheri'gen Studiengang aufweisen, so
weit d ies in Prüfungsordnungen bestimmt ist. 

(2) Die Einschreibung kann versagt werden, wenn die Studienbe
werberin oder der Studien bewerber 

a) durch eine übertragbare Krankheit die Gesundheit anderer 
Hochschulmitglieder erhebl ich gefährden oder den ordnungsgemä
ßen Studienbetrieb erheblich beeinträchtigen würde, 

b) auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder 
seelischen Behinderung unter Betreuung steht, 

c) die für die Einschreibung vorgeschriebenen Formen und Fristen 
nicht beachtet hat, 

d) den Nachweis über d ie Zahlung der zu entrichtenden Gebühren 
oder Beiträge nicht erbringt." 

33. In § 44 Absatz 2 wird jeweils die Angabe "§ 74 Abs. 1 "  durch 
die Angabe "§ 71 Absatz 1 "  ersetzt. 

(2) Zweithörerinnen oder Zweithörer können bei Vorliegen der Vo
raussetzungen des § 40 �Absatz 1 für das Studium eines weite
ren Studienganges zugelassen werden. Die Zulassung zu mehreren 
Studiengängen ist im Rahmen des § 7174 ASs.Absatz 1 oder 2 
möglich. In den Fällen des § 7174 Ass,Absatz 1 ist die Zulassung 
zum Studium des gemeinsamen Studienganges nach Maßgabe der 
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Hochschulvereinbarung auch bei der Kunsthochschule von Amts 
wegen zulässig, bei der die Studierenden nicht eingeschrieben sind. 

34. Nach § 44 wird folgender § 44a eingefügt: 

"§ 44a 
Vertretung der Belange von Studierenden mit 

Behinderung oder chronischer Erkrankung 

( 1 )  Die Kunsthochschule bestellt eine Person, die nach Maßga
be des Absatzes 2 als Beauftragte oder Beauftragter für Studie
rende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung die Belan
ge dieser Studierenden wahrnimmt. Die Grundordnung regelt 
Wählbarkeit, Wahl, Bestellung und Amtszeit. Die Grundordnung 
kann vorsehen, dass die beauftragte Person, sofern sie in ei
nem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis zur Kunsthoch
schule steht, in einem angemessenen Umfang von ihrer dienst
l ichen Tätig keit freigestel lt wird. 

(2) Die beauftragte Person wirkt darauf hin, dass den besonde
ren Bedürfnissen von Studierenden mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung Rechnung getragen wird und insbe
sondere die zu ihren Gunsten geltenden Rechtsvorschriften 
beachtet werden. Sie behandelt Beschwerden von Betroffenen. 
Beanstandet die beauftragte Person eine Maßnahme, hat die 
Beanstandung aufschiebende Wirkung. Wird keine Abhi lfe ge
schaffen, ist das Rektorat zu beteiligen. 

(3) Im Rahmen der Aufgaben nach Absatz 2 sind das Rektorat, 
die Leitung von künstlerischen und wissenschaftlichen Einrich
tungen und von Betriebseinheiten sowie die Fachbereichslei
tung der beauftragten Person gegenüber auskunftspflichtig." 

35. § 45 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

"Sie hat unbeschadet der Zuständigkeit der Kunsthochschule und 
des Stlsl€lBl9tBI9WBFI�sStudierendenwerks die folgenden Aufgaben: 

1 .  d ie Belange ihrer Mitglieder in Kunsthochschule und Gesellschaft 
wahrzunehmen, 

2. die Interessen ihrer Mitg l ieder im Rahmen dieses Gesetzes zu 
vertreten, 

3. an der Erfüllung der Aufgaben der Kunsthochschulen (§ 3) , insbe
sondere durch Stellungnahmen zu hochschul- oder wissenschaftspo
litischen Fragen, mitzuwirken,  

4 .  auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung d ie politi
sche Bildung, das staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein und 
die Bereitschaft zur aktiven Toleranz ihrer Mitglieder zu fördern, 

5. fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange ihrer Mitglieder 
wahrzunehmen; dabei sind d ie besonderen Belange der Stlsl€liBFBI9 
€lBI9 Fi9it Kil9€lBFI9 1s119€l €lBF BB�il9€lBFtBI9 Studierenden mit Behinde
rung oder chronischer Erkrankung, mit Verantwortung für nahe 
Angehörige mit Pflege- oder Unterstützungs bedarf sowie mit 
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Kinderri zu berücksichtigen, . 

6. ku lturelle Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen, 

7. den Studierendensport zu fördern, 

8. überörtliche und internationale Studierendenbeziehungen zu pfle
gen."  

b) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

"(7) Für die Sitzungen des Allgemeinen Studierendenausschus
ses und des Studierendenparlaments, die Sprechstunden und 
die Erledigung der Geschäfte der laufenden Verwaltung stellt 
die Kunsthochschule im Rahmen des Erforderl ichen Räume 
unentgeltlich zur Verfügung." 

36. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst: 

"(3) Die Kunsthochschule stellt auf der Grundlage einer nach Ge
genstand, Zeit und Ort abgestimmten jährlichen Studienplanung das 
Lehrangebot sicher, das zur Einhaltung der Prüfungsordnungen und 
zur Erfü l lung des Weiterbildungsauftrages erforderlich ist. Dabei sind 
auch Möglichkeiten des Selbststudiums zu nutzen und Maßnahmen 
zu dessen Förderung zu treffen. Die Kunsthochschulen fördern eine 
Verbindung von Berufsausbildung oder Berufstätigkeit mit dem Stu
dium. Sie sind den Grundsätzen guter künstlerischer und wis
senschaftl icher Lehre, insbesondere mit Blick auf die Sicher
steIlung eines transparenten und geregelten Lehr- und Prü
fungsbetriebs, verpflichtet. Sie sol len das Lehrangebot so organi
sieren, dass das Studium auch als Teilzeitstudium erfolgen kann." 

"(4) Die Kunsthochschule stellt für jeden geeigneten Studiengang 
einen Studien plan als Empfehlung an d ie Studierenden für einen 
sachgerechten Aufbau des Studiums auf. Inhalt, Aufbau und Orga
nisation des Studiums sind so zu bestimmen, dass das Studium 
in der generellen Regelstudienzeit abgeschlossen werden 
kann." 

b) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

"(7) Die Kunsthochschulen gewährleisten gemeinsam mit der 
Landesregierung eine Lehrerausbildung, die die Bedürfnisse 
der Schulen berücksichtigt." 

37. § 52 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

"(5) Z(;IFR (;IFle 813 e€lFR WiFlt€lrseFRester 2QQS/2QQQ wereeFl iFlln  den 
Studiengängen, die zu einem Diplomgrad, einem Magistergrad oder 
einern sonstigen Grad im Sinne des § 96 �Absatz 1 Satz 3 des 
Hochschulgesetzes vom 14 .  März 2000 (GV. NRW. S. 1 90) in der 
Fassung des Hochschulreform-Weiterentwicklungsgesetzes vom 30. 
November 2004 (GV. NRW. S. 752) führen, werden keine Studien
anfänger mehr aufgenommen; dies g i lt nicht für Studiengänge nach 
Absatz 4 Satz 2. Für sonstige-künstlerische Studiengänge kann das 
M inisterium in begründeten, auf die Besonderheiten der Kunst bezo
genen Fällen Ausnahmen von Satz 1 vorsehen sowie zudem in be
gründeten Fä"en die Frist nach Satz 1 um bis zu ein Jahr verlän-
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gern." 

38. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a eingefügt: 

"(1 a) Die Regelstudienzeit berechnet sich nach Maßgabe des 
Absatzes 2 Satz 1 bis 4 oder des Absatzes 3 (generelle Regel
studienzeit) oder nach Maßgabe d�s § 54a Absatz 3 (individuali
sierte Regelstudienzeit). Im Falle des § 54a Absatz 3 ist die er
höhte oder die geregelte Regelstudienzeit für die jewei lige Stu
d ierende oder den jeweiligen Studierenden die Regelstudienzeit 
des Studienganges im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und 2." 

b) In Absatz 2 wird jeweils vor dem Wort "Regelstudienzeit" das 
Wort "generelle" eingefügt. 

39. § 54 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"(2) Wird die Weiterbildung in öffentlich-rechtlicher Weise angeboten, 
sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Weiterbildung 
Gasthörerinnen und Gasthörer; Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt. 
Die Kunsthochschule kann Weiterbildung auch aufprivatrechtlicher 
Grundlage anbieten oder mit Einrichtungen der Weiterbildung au
ßerhalb des Hochschulbereichs in privatrechtlicher Form zusam
menarbeiten." 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

"(3) Ein weiterbildender Masterstud iengang ist ein Studiengang, der 
neben der Qualifikation nach § 49 das besondere Eignungserforder
nis eines einschlägigen berufsqual ifizierenden Studieriabschlusses 
und das besondere Eignungserfordernis einer einschlägigen Berufs
erfahrung voraussetzt. Wird der weiterbi ldende Studiengang in 
öffentl ich-rechtlicher Weise angeboten, wird die Bewerberin 
oder der Bewerber in diesen Studiengang als Weiterbildungs
studierende oder Weiterbi ldungsstudierender eingeschrieben. 
Wird der weiterbildende Studiengang auf privatrechtl icher 
Grundlage angeboten, kann die Bewerberin oder der Bewerber 
nach Maßgabe der Einschreibungsordnung als Weiterbi ldungs
studierende oder Weiterbi ldungsstudierender eingeschrieben 
werden. Die Einschreibung nach Satz 2 und 3 setzt voraus, dass 
sie oder er die nach Satz 1 erforderl iche Qualifikation und die 
sonstigen Zugangsvoraussetzungen nachweist und kein Ein
schreibungshindernis vorliegt. § 48 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. Weiterbildungsstudierende sind berechtigt, wie 
eingeschriebene Studierende an Wahlen teilzunehmen und Mit
gl ied der Studierendenschaft zu werden. 9ie TeilReR�eFiRFleR 
ElFl€l TeilFleR�eF €Ies \VeiteFeil€leR€leFl StEl€liEl�s eFR91teFl WeiteFeil 
€IE1Fl§si!:ertifil�9te. 99S �JäRere Fe§elt €Iie PF�fElFl§ser€lRelFl§." 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

"(4) Die Tei lnehmerinnen und Tei lnehmer des weiterbildenden 
Studiums erhalten Weiterbi ldungszertifikate. Das Nähere regelt 
die Prüfungsordnung." 
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d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 .  

40. Nach § 54 wird folgender § 54a eingefügt: 

"§ 54a 
Studium in Teilzeit; Teilzeitstudium 

(1 ) Die Kunsthochschule sol l  das Lehrangebot so organ isieren, 
dass das Studium auch .als Teilzeitstudium erfolgen kann. 

(2)  Die Kunsthochschule prüft, ob und inwieweit die von ihr an
gebotenen Studiengänge für ein Studium in Tei lzeit geeignet 
sind; Absatz 1 bleibt unberührt. Die Liste der teilzeitgeeigneten 
Studiengänge ist in geeigneter Weise zu veröffentlichen. · 

(3) In der Prüfungsordnung kann für Studierende in Tei lzeit 
nach § 40 Absatz 7 eine individualisierte Regelstudienzeit in 
vol len Semestern geregelt werden, deren Dauer dem Verhältnis 
der Arbeitsbelastung des Studierenden in Teilzeit zu der Ar
beitsbelastung eines Studierenden in Vollzeit und damit der 
generel len Regelstudienzeit dem Verhältnis nach entspricht. 

(4) Die Einschreibeordnung kann vorsehen, dass Studierende in 
Tei lzeit nach § 40 Absatz 7 innerhalb ihres gewählten Studien
ganges nur entsprechend dem Verhältnis der generellen Regel
studienzeit zu ihrer individualisierten Regelstudienzeit zum Be
such von Lehrveranstaltungen berechtigt sind, Studien- und 
Prüfungsleistungen erbringen können, Tei lnahmevorausset
zungen im Sinne des § 56 Absatz 2 Nummer 2 oder Leistungs
punkte erwerben oder Prüfungen ablegen können ; § 51 bleibt 
ansonsten unberührt." 

4 1 .  § 5 5  wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

"( 1 )  Der Studienerfolg wird durch Hochschulprüfungen, staatliche 
oder kirchliche Prüfungen festgestellt, die studienbegleitend abgelegt 
werden sollen; WEiH:JF€lR€i €i€lf PFQfI;lR�€lR mQsS€lR €ii€l Stl;l€li€lF€lR€i€lR 
€liR�€ls€lj;;jFi€lI9€lR S€liR. Prüfungsleistungen im Rahmen eines Leis
tungspunktesystems werden benotet, mit Leistungspunkten verse
hen und um eine �Bewertung nach der Europäischen Credit
Transfer-System (ECTS)-Bewertungsskala ergänzt; diese �Be
wertung nach der ECTS-Bewertungsskala kann auf die Vergabe der 
Gesamtnote beschränkt werden. Die Höhe der zu vergebenden Leis
tungspunkte gibt den durchschnittlichen Arbeitsaufwand der Studie
renden für al le zum Modul gehörenden Leistungen wieder." 

"(2) Die Prüfungsordnungen können vorsehen, dass Leistungen 
von Prüfungen, die im ersten Semester oder in den ersten bei· 
den Semestern abgelegt worden sind, nicht benotet werden o
der dass ihre Benotung n icht in die Gesamtnote einfließt.� 
hm�€lR, €Ii€l SR €liFl€lF SFl€i€lF€lFl H@€lj;;js€lj;;jl;ll€l im G€lltI;lFl�SI9€lF€li€lj;;j €I€lS 
GFI;lFl€i�€lS€ltl€lS iFl €liR€lm Stl;l€ii€lFl�SFl� €lFI9FS€lj;;jt W@F€I€lFl SiFl€i, W€lF€i€lFl 
iFl €I€lm �1€li€l�€lR Stl;l€ii€lR�9Fl� eFl €i€lF KI;lRStj;;j@€lj;;js€lj;;jI;lI€l V@R Amts W€l 
�€lFl SFl�€lF€l€lj;;jFl€lt. b€listI;lR�€lFl iFl SFl€i€lF@Fl Stl;l€ii€lFl�äFl�€lFl 9el€lF SFl 
SR€i€lF€lFl H9€lj;;jS€lj;;jI;lI€lR s@wi€l SFl stsstli€lj;;j@R 9€1€lF stsstIi€lj;;j SFl€lFI'iSFlR 
t€lFl El€lFl;lfssl'is€i€lmi€lFl im G€lltI;lFl�SI9€lF€li€lj;;j el€lS GFI;lR€I�€lS@tz€lS SiFl€l 
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8ei Clei61=l!A'er=ti§l�eit eRi:!:�Fe6I=lReR; €lies §ilt e�f ARtFe§ e�61=l HilF beis 
t�R§eR eR 1=I@6I=ls61=l�leR ä�ßeFl=lel8 €Ies Celt�R§s8eFei6I=les €Ies 
CF�R€I§esetEes. /\�f ARtF9§ l�eRR €Iie K�Rstl=l@6I=ls61=l�le S9Rsti§e 
KeRRtRisse �RS Q�9Iif4k9ti@ReR 9�f ser Cr�R€l19§e "'9r§ele�ter U/9teF 
le§e/9 e�f eiReR 5t�€IieR§9/9§ 9RreeI=lReR." 

b) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Die Kunsthochschulen und d ie staatlichen Prüfungsämter können 
von den Prüfungskandidatinnen und PrüfungskandidatenPrQfliR 
� eine Versicherung an Eides Statt verlangen und abnehmen, 
dass d ie Prüfungsleistung von ihnen selbständig und ohne unzuläs
sige fremde Hilfe erbracht worden ist." 

c) Folgende Absätze 6 und 7 werden angefügt: 

"(6) Die Prüfungsanforderungen und -verfahren sind so zu ge
stalten, dass die letzte Prüfung innerhalb der generellen Regel
studienzeit vol lständig abgelegt werden kann. 

(7) Für den Nachweis der krankheitsbedingten Prüfungsunfä
higkeit reicht eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen 
der Prüfungsunfähigkeit hin, es sei denn, es bestehen zu
reichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Prüfungsfähig
keit als wahrscheinl ich annehmen oder einen anderen Nachweis 
als sachgerecht erscheinen lassen. Bestehen derartige An
haltspunkte, ist die Hochschule berechtigt, auf ihre Kosten eine 
ärztliche Bescheinigung einer Vertrauensärztin oder eines Ver
trauensarztes der Hochschule zu verlangen ; die oder der Stu
d ierende muss zwischen mehreren Vertrauensärztinnen oder 
Vertrauensärzten wählen können. Eine Einholung amtlicher Be
scheinigungen, Zeugnisse oder Gutachten der unteren Ge
sundheitsbehörden nach § 1 9  des Gesetzes über den öffentli
chen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen findet 
nicht statt." 

42. Nach § 55 wird fol�ender § 55a eingefügt: 

"§ 55a 
Anerkennung von Prüfungs leistungen 

und Studienabschlüssen 

( 1 )  Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an anderen staat
l ichen oder staatlich anerkannten Hochschulen, an staatlichen 
oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder in Studien
gängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkann
ten Hochschulen erbracht worden sind, werden anerkannt, so
fern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentli
cher Unterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt wer
den. Das G leiche gilt hinsichtl ich Studienabschlüssen, mit de
nen Studiengänge im Sinne des Satzes 1 abgeschlossen wor
den sind. Die Anerkennung im Sinne der Sätze 1 und 2 dient der 
Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen von Prüfungen, der 
Aufnahme eines weiteren Studiums oder der Zulassung zur 
Promotion. 

(2) Es obliegt der antragstellenden Person, d ie erforderl ichen 
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Informationen über die anzuerkennende Leistung bereitzustel
len. Die Beweislast dafür, dass ein Antrag im Sinne des Absat
zes 1 die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, 
l iegt bei der Stel le, die das Anerkennungsverfahren durchführt. 

(3) Entscheidungen über Anträge im Sinne des Absatzes 1 wer
den innerhalb  einer von der Kunsthochschule im Voraus festge
legten angemessenen Frist getroffen. 

(4) Die Anerkennung nach Absatz 1 führt zu einer Einstufung in 
ein Fachsemester, dessen Zahl sich aus dem Umfang der durch 
die Anerkenn ung erworbenen ECTS-Leistungspunkte im Ver
hältnis zu dem Gesamtumfang der im jeweiligen Studiengang 
insgesamt erwerbbaren ECTS-Leistungspunkten ergibt. Ist die 
Nachkommastel le kleiner als 5, wird auf ganze Semester abge
rundet, ansonsten wird aufgerundet. 

(5) Wird die auf G rund eines Antrags im Sinne des Absatzes 1 
begehrte Anerkennung versagt, kann die antragstellende Per
�on eine Überprüfung der Entscheidung durch das Rektorat 
beantragen, soweit die Anerkennung nicht einen Studiengang 
betrifft, der mit einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung abge
schlossen wird; das Rektorat gibt der für die Entscheidung über 
die Anerkennung zuständigen Stelle eine Empfehlung für die 
weitere Behandlung des Antrags. 

(6) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik 
Deutschland m it anderen Staaten über G leichwertigkeiten im 
Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierende auslän
discher Staaten abweichend von Absatz 1 begünstigen, gehen 
die Regelungen der Äquivalenzabkommen vor. 

(7) Auf Antrag kann die Kunsthochschule sonstige Kenntnisse 
und Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen 
anerkennen, wenn diese Kenntnisse und Qual ifikationen den 
Prüfungsleistungen, die s ie ersetzen sol len, nach Inhalt und 
Niveau g leichwertig sind. 

(8) Die Kunsthochschulen stellen in Ansehung des gegenseiti
gen Vertrauens auf die Qual itätssicherung in den Kunsthoch
schulen und der Qualitätssicherung von Studiengängen sicher, 
dass die Verfahren und Kriterien, die bei der Anerkennung von 
Prüfungsleistungen und Studienabschlüssen angewendet wer
den, durchschaubar, einheitl ich und zuve-rlässig sind." 

43. § 56 wird wie folgt gefasst: 

"§ 56 
Prüfungsordnungen 

( 1 )  Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prüfungsordnungen 
abgelegt, die nach Überprüfung des Rektorats vom Fachbereichsrat 
auf Vorschlag des Studienbeirats zu erlassen sind. l3€Ji €I€Jr Eirer 
ls€Jitl;l�� €I€Jr Pr�fl;l��s@r€l�I;I��€J� si�€1 €Iie Stl;l€li€Jr€J�€I€J� 21;1 ls€Jt€Jili�€l�. 
Qas Näl=l€JF€J 21;1F l3et€Jili�I;I�� Isesti��t €Iie Fe61=11s€JF€Ji6I=1s@r€l�",�� @€I€Jr 
€Iie OF€I�",�� €I€JF 21;1stä�€Ii�€J� Or�EI�isElti€l�s€Ji�l=I€Jit, s€lw€lit s9161=1e 
�i6l=1t ls€Jst€JI=I€J�, €Iie GF",�€I€lr€l�I;I�� . Fal is der Fachbereichsrat ei
nem Vorschlag des Studienbeirats nicht folgen oder ohne einen 
Vorschlag entscheiden wi l l ,  kann er, soweit die Entscheidung 
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organisatorische Regelungen der Prüfungsordnung betrifft, mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln  seiner Stimmen den Vorschlag 
ersetzen oder ohne einen Vorschlag entscheiden; betrifft der 
Entscheidungsgegenstand andere als organisatorische Rege- , 
lungen, reicht die Mehrheitßeiner Stimmen. Organisatorische 
Regelungen im Sinne des Satzes 2 sind die Anzahl der Prüfun
gen und der Module, soweit solche bestehen, sowie das Prü
fungsverfahren. Soweit ein Fachbereich oder eine Organisati
onseinheit im Sinne des § 24 Absatz 4 nicht besteht, werden die 
Aufgaben und Befugnisse des Studienbeirats des Fachbereichs 
von der Kommission für Lehre und Studium wahrgenommen. 

(2) Hochschulprüfungsordnungen müssen insbesondere regeln : 

1 .  das Ziel des Studiums, den zu verleihenden Hochschulgrad und 
die Zahl der Module, 

2. den Inhalt, das Qualifikationsziel, die Lehrform, die Teilnahmevo
raussetzungen, d ie Arbeitsbelastung und die Dauer der Prüfungsleis
tungen der Module; für 99t;Jil9€1ell::t9 Studierende mit Behinderung 
und chronischer Erkrankung sind nachteilsausgleichende Rege
lungen zu treffen, 

3. die Voraussetzungen der in den Studiengang integrierten Aus
landssemester, Praxissemester oder anderen berufspraktischen 

. Studienphasen, 

4. die Zahl und die Voraussetzungen für die Wiederholung von Prü
fungsleistungen, 

5. die Inanspruchnahme von Schutzbestimmungen entsprechend 
den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes und entsprechend 
den Fristen des Bundeselterngeld- und EiternzeitgesetzesG9s9t 
i!:9S i!:W� 5It9FI9�91€1 WI9€1 i!:WF 51t9FI9i!:9it lSI99F €Ii9 51t9FI9i!:9it sowie d ie 
Berücksichtigung von Ausfallzeiten durch die Pflege nahestehender, 
pflegebedürftiger Personen, 

6. die Grundsätze der Bewertung einzelner Prüfungsleistungen ein
schließlich der Höchstfristen für die Mitteilung der Bewertung von 
Prüfungen und d ie AI9F9619l9wl9�Anerkennung von in anderen Studi
engängen oder an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen, 

7. die Prüfungsorgane und das Prüfungsverfahren, 

8. die Folgen der Nichterbringung von Prüfungsleistungen und des 
Rücktritts von einer Prüfung sowie eIt@ das innerhalb der Hoch
schule einheitlich geregelte Nähere zur Art und Weise der Er
bringung des Nachweises, il9 €I9F €I9F N6Iet;Jw9is der krankheitsbe
dingten Prüfungsunfähigkeit i!:W 9F9Fil9�919 ist, 

9. die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften, 

1 0 . die Einsicht in die Prüfungsakten nach den einzelnen Prüfungen. 

Soweit für einen künstlerischen Studiengang eine Ausnahme im Sin
ne des § 52 �Absatz 3 Satz 2 vorgesehen worden ist, muss die 
Prüfungsordnung dieses Studienganges insbesondere regeln: 

1 .  das Ziel des Studiums und den zu verleihenden Hochschulgrad, 

2. die generelle Regelstudienzeit und den Umfang des Gesamtlehr
angebots, 
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3. die Prüfungsanforderungen, insbesondere die Prüfungsfächer und 
deren Gewichtung, 

4. die Voraussetzungen für die Zulassung zu den Prüfungen ein
schließlich des Nachweises der in den Studiengang integrierten Aus
landssemester, Praxissemester oder anderer berufspraktischer Stu
dienphasen sowie die Zahl und die Voraussetzungen für die Wieder
holung von Prüfungsleistungen, 

5. die Regelungen im Sinne des Satzes 1 Nummer 5 bis 1 0 . 

Eine verpflichtende Tei lnahme der Studierenden an Lehrveran
staltungEm darf als Teilnahmevoraussetzung für Prüfungsleis
tungen nicht geregelt werden, es sei denn, bei der Lehrveran
staltung handelt es sich um eine Exkursion, einen Sprachkurs, 
ein Praktikum, eine praktische Übung oder eine vergleichbare 
Lehrveranstaltung. 

(3) Die Kunsthochschulen können durch Prüfungsordnung oder 
durch Ordnung regeln, dass die Anmeldung zum Erstversuch einer 
Prüfung spätestens drei Semester 

a) nach dem Semester, in dem der Besuch der Lehrveranstaltung, 
dem die Prüfung n�ch dem Studienplan oder dem Studienablaufplan 
zugeordnet ist, nach diesen Plänen vorgesehen war, oder 

b) nach dem Besuch dieser Lehrveranstaltung 

erfolgen muss; 

desgleichen können in der Prüfungsordnung oder in einer Ordnung 
Fristen für die Wiederholung der Prüfung festgesetzt werden; HSlr eis 
FristsR �ilt § a /\1313. 3 SteleieReeitre�s eiRe l=l@ef;;jsef;;jellee�eesR�S 
SStl sRts�rsef;;jsRe. In den Fällen des Satzes 1 verlieren die Studie
remden den Prüfungsanspruch, wenn sie nicht innerhalb des vorge
gebenen Zeitraumes die Lehrveranstaltung besuchen oder sich zur 
Prüfung oder zur Wiederholungsprüfung melden, es sei denn, sie 
weisen nach, dass sie das Versäumnis der Frist n icht zu vertreten 
haben. Vorbehaltlich anderweitiger staatlicher Regelungen oder Re
gelungen in Leistungspunktsystemen können die Kunsthochschulen 
in Hochschulprüfungsordnungen sowie für Studiengänge mit staatli
chen oder kirchlichen Prüfungen in besonderen Ordnungen vorse
hen,  dass die Wiederholung von Teilnahmevoraussetzungen im Sin
ne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 oder die Zulassungsvorausset
zungen im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 4 beschränkt wer
den kann.  

(4) Die Fristen im Sinne des Absatzes 3 verlängern sich 

1 .  für die Pflege und Erziehung von minderjährigen Kindern im 
Sinne des § 25 Absatz 5 des Bundesausbildungsförderungsge
setzes um drei Semester pro Kind, 

2. für die Mitwirkung als gewählte Vertreterin oder gewäh lter 
Vertreter in O rganen der Hochschule, der Studierendenschaft, 
der Fachschaften der Studierendenschaft oder der Studieren
denwerke um insgesamt bis zu höchstens vier Semester, 

3. für die Wahrnehmung des Amtes der Gleichstellungsbe
auftragten um bis zu höchstens vier Semester, 

4. um die Zeit der studienzeitverlängernden Auswirkungen einer 

1 45 / 355 



Behinderung oder einer schweren Erkrankung und 

5. um bis zu drei Semestern für die Zeit, in  der Studierende eine 
Verantwortung für nahe Angehörige mit Pflege- und Unterstüt-
zungsbedarf wahrnehmen. 

' 

Bei Studierenden in Teilzeit nach § 40 Absatz 7 verlängern sich 
die Fristen im Sinne des Absatzes 3 entsprechend dem Verhält-
nis ihres Studiums in Teilzeit zum Studium in Vollzeit. 

. 

(54) Vor dem Erlass staatlicher Prüfungsordnungen sind die be
troffenen Kunsthochschulen zu hören . Zu geltenden staatlichen Prü
fungsordnungen können d ie betroffenen Kunsthochschulen Ände
rungsvorschläge vorlegen, d ie mit ihnen zu erörtern sind. Ordnungen 
der Kunsthochschule über Zwischenprüfungen in Studiengängen, d ie 
mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen werden, bedürfen der 
Zustimmung des für die Prüfungsordnung zuständigen Fachministe
riums im Einvernehmen mit dem Min isterium." 

44. § 57 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

"( 1 )  Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind d ie an der Kunst
hochschule Lehrenden, soweit d ies zur Erreichung des Prüfungs
zweckes erforderlich oder sachgerecht ist, die in der berufl ichen 
Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen, s@w€lit €Ii€ls Zl;IF EäFF€li 
sRl;IFl� €l€lS PFQfl;lFl�SZ'4"€lsl{€lS €lrf€lF€I€lFlisR @€I€lr S9sR�€lr€lsRt ist, be� 
fugt. Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, 
die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder 
eine g leichwertige Qualifikation besitzen.  Die Prüferinnen und Prüfer 
sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig von Weisungen." 

45. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

"(4) Urkunden über Hochschulgrade können mehrsprachig ausge
stellt werden; in diesem Fall g ilt Entsprechendes für das Führen des 

. Grades. Den Urkunden über die Verleihung des Hochschulgra
des fügen d ie Kunsthochschulen eine englischsprachige Über
setzung und eine ergänzende Beschreibung in englischer und 
deutscher Sprache (diploma supplement) bei, die insbesondere 
die wesentl ichen, dem Abschluss zugrunde liegenden Studien
inhalte, den Studienverlauf, di� mit dem Abschluss erworbenen 
Kompetenzen sowie die verleihende Kunsthochschule enthalten 
muss." 

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

"(5) Für die Rücknahme der Gradverleihung gi lt § 48 Absatz 1 
und 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord
rhein-Westfalen. Pie Rücknahme ist nur  innerhalb von fünf Jah
ren seit dem Zeitpunkt der Gradverleihung zulässig. Der Zeit
raum zwischen Einleitung und Beendigung eines Verwaltungs
verfahrens zur Prüfung der Rücknahme der Gradverleihung 
wird auf die Fünf jahresfrist nach Satz 2 nicht eingerechnet." 

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und wie folgt gefasst: 

"(6) Studierende, welche die Hochschule ohne Studienabschluss 
verlassen, erhalten auf Antrag ein Leistungszeugnis über d ie insge-
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samt erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen einschließlich 
der erworbenen ECTS-Leistungspunkte." 

d) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und wie folgt gefasst: 

"(76) Die Kunsthochschule kann Grade nach Absatz 1 und 2 auch 
verleihen, wenn eine andere Bildungseinrichtung auf die Hochschul
prüfung auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit 
der Kunsthochschule in gleichwertiger Weise vorbereitet hat 
(Franchising staatlicher Kunsthochschulen). Die Gradverleihung 
nach Satz 1 setzt voraus, dass 

1. von der Bi ldungseinrichtung nur Bewerberinnen oder Bewer
ber aufgenommen werden, die die Voraussetzungen für den 
Zugang zum Studium an der Kooperationskunsthochschule 
erfül len und . 

2. unter der Verantwortung und Kontrolle der Kooperations
kunsthochschule die Qualität und G leichwertigkeit des Studien
angebotes gesichert, die Prüfungen durchgeführt und die 
Hochschulgrade verliehen werden. 

Abgesehen von den Fällen des § 54 �Absatz 3 darf Träger der 
Bildungseinrichtung n icht die Kunsthochschule sein." 

46. § 59 wird wie folgt gefasst: 

"§ 59 
Promotion 

( 1 )  Durch d ie Promotion wird in den an der Kunsthochschule vertre
tenen wissenschaftl ichen Fächern eine über das allgemeine Stu
dienziel gemäß § 50 h inausgehende Befähigung zu selbständiger 
wissenschaftlicher Arbeit nachgewiesen. Die Befähigung wird auf 
Grund einer wissenschaftlich beachtlichen schriftl ichen Arbeit (Dis
sertation) und weiterer Prüfungsleistungen festgestellt. Auf Grund 
der Promotion wird der Doktorgrad verliehen; § 58 Absatz 4 und Ab
satz 6 Satz 1 gelten entsprechend. 

(2) Im Promotionsstudium sollen d ie Kunsthochschulen für ihre Dok
torandinnen und Doktoranden forschungsorientierte Studien anbie
ten und ihnen den Erwerb von akademischen Schlüsselqualifikatio
nen ermöglichen. Das Promotionsstudium kann als Studiengang 
gemäß § 52 �Absatz 1 Satz 1 durchgeführt und in diesem Fall 
durch einen vorangehenden Masterabschluss gegliedert werden; 
hinsichtlich der generellen Regelstudienzeit g i lt § 53 Absatz 2 
Satz 2 entsprechend€liEl generelle REl§Ellstel€liElFliiwit SElt!:t €las Mi 
FlistElriel� fElst. Die Kunsthochschulen wirken auf die wissenschaftli
che Betreuung ihrer Doktorandinnen und Doktoranden hin. 

(3) Das Promotionsstudium wird vom Fachbereich durchgeführt; sind 
keine Fachbereiche vorhanden, wird es von der von der Grundord
nung bestimmten Stelle durchgeführt. Das Nähere regelt eine Prü
fungsordnung (Promotionsordnung). § 57 Absatz 1 Satz 2 sowie § 
55 Absatz 5 Satz 1 bis 5 §#tgelten entsprechend . Die Bewertung 
der Promotionsleistungen nach Absatz 1 Satz 2 soll spätestens 
sechs Monate nach Vorlage der Dissertation abgeschlossen sein . 
Die Promotionsordnung kann d ie Verleihung des Doktorgrades eh
renhalber vorsehen. 
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(4) Zum Promotionsstudium hat Zugang, wer 

a) einen Abschluss nach einem einschlägigen Universitäts- oder 
Kunsthochschulstudium mit einer generel len Regelstudienzeit von 
wenigstens acht Semestern, für das ein anderer Grad als "Bachelor" 
verliehen wird, oder 

b) einen Abschluss nach einem einschlägigen Hochschulstudium mit 
einer generellen Regelstudienzeit von wenigstens sechs Semestern 
und daran anschließende angemessene, auf die Promotion vorberei
tende Studien in den Promotionsfächern oder 

c) einen Abschluss eines Masterstudiengangs im Sinne des § 53 
�Absatz 3 Satz 2 

nachweist. Die Promotionsordnung soll den Zugang vom Nachweis 
eines qualifizierten Abschlusses abhängig machen und kann den 
Nachweis weiterer Studienleistungen sowie sonstiger Leistungen, 
die die Eignung für eine Promotion erkennen lassen, verlangen. Eine 
unterschiedliche Behandlung von Bewerberinnen und Bewerbern mit 
dem Abschluss eines Fachhochschulstudiums einerseits und mit 
dem Abschluss eines Universitäts- oder Kunsthochschulstudiums 
andererseits beim Zugang zum Promotionsstudium ist nicht zulässig . 

(5) Zugangsberechtigte nach Absatz 4 werden als Doktorandinnen 
oder Doktoranden an der Kunsthochschule eingeschrieben, an der 
sie promovieren wollen. Die Einschreibungsordnung kann die Ein
schreibung unter Berücksichtigung der generel len Regelstudienzeit 
in angemessenem Umfang befristen. Im Übrigen gelten §§ 40, 42 
und 43 entsprech�nd. 

(6) Das Promotionsstudium wird unter Beteiligung von Universitäten 
durchgeführt, an denen das entsprechende Fach vertreten ist. Das 
Nähere regelt die Promotionsordnung. 

(7) Zur Sicherung der Qualität des Promotionsgeschehens kann 
das Ministerium durch Rechtsverordnung regeln, dass und in 
welcher Weise Fachbereiche, soweit solche nicht bestehen die 
Kunsthochschule, das Promotionsstudium akkreditieren und 
reakkreditieren müssen. 

(8) Zur Sicherung der Qualität des Promotionsgeschehens kann 
das Ministerium durch Rechtsverordnung einem Fachbereich, 
soweit ein solcher besteht, ansonsten der Kunsthochschule die 

. Berechtigung zur Durchführung des Promotionsstudiums ganz 
oder teilweise entziehen oder die Durchführung von der Umset
zung von Auflagen abhängig machen." 

47. § 60 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

"( 1 )  Die Kunsthochschule kann in den an ihr vertretenen wissen
schaftlichen Fächern Gelegenheit zur Habil itation geben. Das Nähe
re regelt der jeweilige Fachbereich oder, soweit keine Fachbereiche 
vorhanden sind, d ie von der Grundordnung bestimmte Stelle durch 
Ordnung, d ie auch vorsehen kann,  dass mit erfolgreicher Habil itation 
der Doktorgrad mit dem Zusatz "habilitatus" oder einem ähnlichen 
Zusatz geführt werden kann. Hinsichtlich der Durchführung der Habi
litation gi lt § 59 �Absatz 6 entsprechend."  
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48. § 63 wird wie folgt gefasst: 

n§ 63 
Forschung m it M itteln Dritter 

( 1 )  Die in der Forschung tätigen Hochschulmitglieder sind berechtigt, 
im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvor
haben durchzuführen, die n icht aus den der Kunsthochschule zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter 
finanziert werden. Die Verpflichtung der in der Forschung tätigen 
Hochschulmitg lieder zur Erfüllung der übrigen Dienstaufgaben bleibt 
unberührt. Die Durchführung von Vorhaben nach Satz 1 ist Teil der 
Kunsthochschulforschung. Die Kunsthochschulen dürfen perso
nenbezogene Daten des in den Forschungsvorhaben nach Satz 
1 tätigen Personals erheben und an die Dritten übermitteln, 
wenn dies für die Durchführung des Vorhabens erforderlich ist. 

(2) Ein Hochschulmitglied ist berechtigt, ein Vorhaben nach Absatz 1 
in der Kunsthochschule durchzuführen, wenn die Erfüllung anderer 
Aufgaben der Kunsthochschule, seine Freiheit in Kunst; Wissen
schaft, Forschung, Lehre und Studium sowie die Rechte und 
Pflichten anderer Personen dadurch nicht beeinträchtigt werden und 
entstehende Folgelasten angemessen berücksichtigt sind; die For
schungsergebnisse sind in der Regel in absehbarer Zeit zu veröffent
lichen. 

(3) Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 ist dem Rektorat, falls 
Fachbereiche bestehen über die Fachbereichsleitung , anzuzeigen. 
Die Inanspruchnahme von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen 
der Kunsthochschule darf nur untersagt oder durch Auflagen be
schränkt werden, soweit d ie Voraussetzungen des Absatzes 2 die
ses erfordern. Die Kunsthochschule solIkaM ein angemessenes 
Entgelt für die Inanspruchnahme ihres Personals, ihrer Sachmittel 
und ihrer Einrichtungen verlangen. 

(4) Die Mittel für Forschungsvorhaben, d ie in der Kunsthochschule 
durchgeführt werden , sollen von der Kunsthochschule verwaltet wer
den. Die Mittel sind für den von der oder dem Dritten bestimmten 
Zweck zu verwenden und nach deren oder dessen Bedingungen zu 
bewirtschaften; soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegen
stehen. Treffen die Bedingungen keine Regelung, so gelten ergän
zend die Bestimmungen des Landes. Auf Antrag des Hochschulmit
gl iedes, das das Vorhaben durchführt, kannS€lU von der Verwaltung 
der Mittel durch die Kunsthochschule abgesehen werden, sofern es 
mit den Bedingungen der oder des Dritten vereinbar ist; Satz 3 gilt in 
diesem Fall nicht. 

(5) Aus Mitteln Dritter bezahlte hauptberufliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an Forschungsvorhaben, die in der Kunsthochschule 
durchgeführt werden , sollen vorbehaltlich des Satzes 3 als Personal 
der Kunsthochschule im privatrechtlichen Dienstverhältnis eingestellt 
werden. Die Einstellung setzt voraus, dass die Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter von dem Hochschulmitg l ied, das das Vorhaben durch
führt, vorgeschlagen wird . Sofern es nachmoit den Bedingungen der 
oder des Dritten erforderlichlJ€m3iFÜ�aF ist, kann das Hochschulmit
gl ied iFi 813�F�FI€ll3tI3F1 J;t;illl3F1 die Arbeitsverträge mit den Mitarbeite
rinnen oder Mitarbeitern abschließen. 

(6) Finanzielle Erträge der Kunsthochschule aus Forschungsvorha-

1 49 / 355 



ben, die in der Kunsthochschule durchgeführt werden, insbesondere 
aus Einnahmen, die der Kunsthochschule als Entgelt für d ie Inan
spruchnahme von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen zuflie
ßen, stehen der Kunsthochschule für d ie Erfül lung ihrer Aufgaben 
zur Verfügung. -

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für Vorhaben zur Förderung des Wis
senstransfers, insbesondere der Weiterbildung, sinngemäß." 

49. Nach § 63 wird folgender § 63a eingefügt: 

"§ 63a 
Transparenz bei der Fors�hung mit Mitteln Dritter 

(1 ) Das Rektorat informiert die Öffentlichkeit in  geeigneter Wei
se über Forschungsvorhaben nach § 63 Absatz 1 ,  insbesondere 
über deren Themen, den Umfang der Mittel Dritter sowie über 
die Person des jeweiligen Dritten. §§ 8 und 9 des Informations
freiheitsgesetzes gelten entsprechend. 

(2) Absatz 1 gi lt für Vorhaben zur Förderung des Wissenstrans
fers sinngemäß." 

50. § 68 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

"(1 )  Die Kunsthochschulen nehmen ihre Selbstverwaltungsangele
genheiten unter der Rechtsaufsicht des Min isteriums wahr. Sie erhe
ben d ie Studienbeiträge nach dem Studienbeitrags- und Hochschul
abgabengesetz als Selbstverwaltungsangelegenheit der Körper
schaft. Der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Grundord
nung sind dem Ministerium unverzüglich nach ihrem Erlass anzuzei
gen; die entsprechende Ordnung darf n icht vor ihrer Anzeige 
bekannt gemacht werden. Das Min isterium kan n  die Bekannt
machung der Ordnung, nach Satz 2 untersagen, wenn die Ord
nung gegen Rechtsvors.chriften oder gegen den Landeshoch
schulentwicklungsplan verstößt." 

"(2) Das Ministerium kann rechtswidrige Beschlüsse, Maßnahmen 
und Unterlassungen der Gremien, Funktionsträgerinnen und Funkti
onsträger der Kunsthochschule unbeschadet der Verantwortung des 
Rektorats sowie der Fachbereichsleitung beanstanden und Abhilfe 
verlangen; insbesondere kann das Ministerium mit dem Verlan
gen eine angemessene Frist setzen, in der die notwendigen Be
schlüsse oder Maßnahmen zu fassen oder zu unterlassen sind. 
Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Kommt die Kunst
hochschule einer Aufsichtsmaßnahme nach Satz 1 nicht nach, so 
kann das M in isterium die beanstandeten Beschlüsse oder Maßnah
men aufheben oder anstelle der Kunsthochschule auf ihre Kosten 
das Erforderliche veranlassen oder die Durchführung des I:rfor
derlichen auf Kosten der Kunsthochschule einem anderen über
tragen. Zur Durchführung des Erforderlichen kann das Ministe
rium der Kunsthochschule zudem Weisungen erteilen und ins
besondere das Erforderl iche auch durch die Kunsthochschule 
durchführen lassen; § 13  Absatz 1 und 3 des Landesorganisati
onsgesetzes gi lt insoweit entsprechend. Recht im Sinne des 
Satzes 1 sind auch Verpflichtungen des Landes gegenüber dem 
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Bund, gegenüber anderen Ländern oder anderen juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts." 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

"(4) Das Min isterium kann sich jederzeit, auch durch Beauftragte 
und auch außerhalb von Maßnahmen der Rechtsaufsicht, über 
EOOsämtl iche Angelegenheiten der Kunsthochschule informieren, 
insbesondere sich berichten und Akten vorlegen lassen, und an 
den Sitzungen al ler Gremien tei lnehmen." 

51 . Nach § 69 wird folgender § 69a eingefügt: 

"§ 69a 
Aufsicht bei gemeinsamen Angelegenheiten 

(1 ) Der Hochschulentwicklungsplan bedarf der Zustimmung des 
Ministeriums. 

(2) Die Zustimmung darf nur versagt werden, wenn der Hoch
schulentwicklungsplan nicht mit dem Landeshochschulentwick
lungsplan oder mit den Zielen und Vorgaben des Landes in 
struktureller, finanzieller, kapazitativer, bedarfsorientierter oder 
ausstattungsbezogener Hinsicht übereinstimmt. 

(3) Hinsichtlich der Aufsicht über den Vol lzug des Hochschul
entwicklungsplans gi lt § 68 Absatz 2 bis 4 entsprechend." 

52. Vor § 70 wird folgende Überschrift eingefügt: 

"Elfter Abschnitt 
Ergänzende Vorschriften". 

53. § 70 wird wie folgt gefasst: 

"§ 70 
Landesarbeitsgemeinschaft der 
Schwerbehindertenvertretungen 

(1 ) Die nach § 94 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch - Re
habilitation und Tei lhabe gebildeten Schwerbehindertenvertre
tungen der Kunsthochschulen können der Arbeitsgemeinschaft 
nach § 77a des Hochschulgesetzes beitreten oder, falls eine 
solche nicht besteht, s ich zu einer Arbeitsgemeinschaft zu
sammenschl ießen und sich eine Satzung geben. Die Satzung ist 
zu veröffentlichen. 

(2) Zu den Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft gehören die Ko
ordination der Belange der schwerbehinderten Beschäftigten 
und die vertrauensvol le Zusammenarbeit mit dem Ministerium. 

(3) Die Kosten für den Geschäftsbedarf der Arbeitsgemeinschaft 
werden vom Ministerium entsprechend § 40 des Landesperso
nalvertretungsgesetzes übernommen, ebenso wie die Kosten 
einer erforderl ichen Freistel lung. 

(4) Reisen zu den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft gelten als 
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Dienstreisen in Anwendung des Landesreisekostengesetzes." 

54. Die §§ 71 bis 73 werden aufgehoben. 

55. Die bisherigen §§ 74 bis 76 werden die §§ 71 bis 73. 

56. § 77 wird § 74 und wie folgt gefasst: I 

"§ #7 41nkrafttreten, ÜbergangsregelungenlaeFi@Rts�fli@Rt 

(1 ) Hinsichtlich der Hochschulordnungen, Gremien, Funktions
trägerinnen und Funktionsträger gilt Folgendes :  

1 .  Die Hochschulordnungen sind unverzüglich den Bestim
mungen des Kunsthochschulgesetzes in der Fassung d ie
ses Gesetzes anzupassen ;  soweit eine Regelung in der 
Prüfungsordnung § 56 Absatz 2 Satz 3 widerspricht, tritt 
sie mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft. Re
gelungen in Grundordnungen treten zum 30. September 
201 5 außer Kraft, soweit sie dem Kunsthochschulgesetz in 
der Fassung dieses Gesetzes oder diesem Gesetz wider
sprechen. Danach gelten für die Kunsthochschulen die 
Vorschriften des Kunsthochschulgesetzes in  der Fassung 
dieses Gesetzes unmittelbar, solange die Hochschule kei
ne Regelung nach Satz 1 getroffen hat. Soweit nach dem 
Gesetz ausfül lende Regelungen der Hochschule notwen
dig sind, aber nicht getroffen werden, kann das zuständige 
Ministerium nach Anhörung der Hochschule entsprechen
de Regelungen erlassen. 

2. Staatliche Prüfungsordnungen gelten in ihrem bisherigen 
Anwendungsbereich fort. 

3. Eine Neubestel lung der Gremien sowie der Funktionsträ
gerinnen und Funktionsträger aus 'Anlass dieses Gesetzes 
findet nicht statt. 

(2) Soweit Berufungsvereinbarungen über die personelle und 
sächl iche Ausstattung der Professuren von den durch dieses 

. Gesetz herbeigeführten Änderungen betroffen sind, sind sie 
unter angemessener Berücksichtigung der beiderseitigen Inte-
ressen der neuen Rechtslage anzupassen. 

. 

(3*) Dieses Gesetz tritt am 1 .  April 2008 in Kraft. Glei€lRi!:eiti§l tFitt €lBS 
�8@RS@RElI§I€lSe� 2QQ§ (,,",S@RG 2QQ§� V8R9 a1 . GI€t8B€lF 2QQ5 (GV. 
�JRVlJ. S. 474) 9E1ß€lF KF9ft. 

(2) Qi€l bBFl€lesFe§lieFElFl§l B€lFi@Rtet €l€lR9 bBFl€lt8§1 Bis i!:ElR9 a 1 .  Q€li!:€lR9 
B€lF 2Q13 �BeF €li€l N8tw€lFl€li§ll<eit €leB J;8rtBeBt€lR€lFlB €lieB€ls Geset 
�" 

57. Im Text des Kunsthochschulgesetzes in der geltenden Fas
sung werden d ie Angaben "Abs."  durch das Wort "Absatz" 
jeweils ersetzt. 
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Artikel 3 
Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes 

Das Landesgleichstellungsgesetz vom 9. November 1 999 (GV. NRW. S. 
590), das zu letzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 2 1 . April 2009 (GV. 
NRW. S. 224) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1 .  § 5 wird aufgehoben. 

2. In § 7 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe "§ 25a HG" durch die 
Wörter u§ 26 Absatz 5 des Hochschulgesetzes oder § 24 Ab
satz 4 des Kunsthochschulgesetzes" ersetzt. 

Artikel 4 
Gesetz über die Studierendenwerke im Lande Nordrhein-Westfalen 

(Studierendenwerksgesetz - StWG) 

§ 1 
Einrichtung von Anstalten des öffentlichen Rechts 

(1 ) Die Studierendenwerke mit S itz in Aachen, Bielefeld, Bochum, 
Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln, Münster, Paderborn, Sie
gen und Wuppertal sind rechtsfähige Anstalten des öffentlichen 
Rechts mit dem Recht auf Selbstverwaltung . 

. (2) Die Studierendenwerke geben sich eine Satzung. Diese bedarf der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

,(3) Zuständig ist 

1 .  das Studierendenwerk Aachen für die Technische Hochschule 
Aachen, d ie Fachhochschule Aachen und die Hochschule für Musik 
Köln, Standort Aachen, 

2. das Studierendenwerk Bielefeld für d ie Universität Bielefeld, die 
Fachhochschule Bielefeld, d ie Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe 
IsIFl8 r.l9}R:er in Lemgo und d ie Hochschule für Musik Detmold, 

3 .  das Studierendenwerk Bochum für d ie Universität Bochum, die 
Fachhochschule Bochum, d ie Fachhochschule Gelsenkirchen, die 
Folkwang Hochschule iF1=1 R:1sI!;tF�eBiet, Standort Bochum, und die 
Fachhochschu le für Gesundheitsberufe in Bochum, 

4 .  das Studierendenwerk Bonn für d ie Universität Bonn und die Fach
hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin ,  

5 .  das Studierendenwerk Dortmund für d ie Universität Dortmund, die 
Fachhochschule Dortmund, d ie Folkwang Hochschule iF1=1 R:1sI!;tr�eBiet, 
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Standort Dortmund, die Fernuniversität in Hagen und die Fachhoch
schule Südwestfalen in Iserlohn, 

6. das Studierendenwerk Düsseldorf für d ie Universität Düsseldorf, die 
Fachhochschule Düsseldorf, die Kunstakademie Düsseldorf, die Ro
bert:-Schumann-Hochschule Düsseldorf, d ie Fachhochschule Nieder
rhein in Krefeld und Mönchengladbach sowie die Fachhochschule 
Rhein-Waal in Kleve ElR€! Ke�� biRtfBR, 

7. das Studierendenwerk Essen-Duisburg für d ie UniversitätDuisburg
Essen, die Folkwang-Hochschule i� RElRf�B8iBt, Standorte Essen und 
Duisburg sowie die Fachhochschule Ruhr-WestWBstli@RBs Rl;IRf�B 
� in Mülheim ElR€! �Bttf9ß, 

. 

8. das Studierendenwerk Köln für die Universität Köln, d ie Deutsche 
Sporthochschule Köln, d ie Fachhochschule Köln, die Hochschule für 
Musik Köln, Standort Köln ,  und die Kunsthochschule für Medien Köln, 

9 .  das Studierendenwerk Münster für die Universität Münster, die 
Fachhochschule Münster und die Kunstakademie Münster, 

1 0. das Studierendenwerk Paderborn für d ie Universität Paderborn 
sowie die Fachhochschule Hamm-Lippstadt in Hamm und Lippstadt, 

1 1 .  das Studierendenwerk Siegen für die Universität Siegen, 

1 2. das Studierendenwerk Wuppertal für die Universität Wuppertal 
und d ie Hochschule für Musik Köln, Standort Wuppertal. 

(4) Das Min isterium mf WissBRs@Reft l;IFl€! j;BfS@Rl;IR� kann im Einver
nehmen mit dem Finanzministerium und im Benehmen mit den jewei
ligen Hochschulen nach Absatz 3 bei Änderungen in der Hochschul
organisation oder, wenn es im Interesse einer besseren Durchführung 
der Aufgaben der Studierendenwerke erforderlich ist, durch Rechts
verordnung weitere Studierendenwerke errichten, Studierendenwerke 
zusammenlegen und d ie Zuständigkeit der Studierendenwerke nach 
Absatz 3 ändern sowie bestimmte Aufgaben mehrerer Studierenden
werke einem Studierendenwerk zur Durchführung übertragen. Die 
Studierendenwerke sind jeweils anzuhören. 

§ 2  
Aufgaben 

( 1 )  Die Studierendenwerke erbringen für d ie Studierenden Dienstleis
tungen auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet insbesondere durch: 

1 .  die Errichtung, Bereitstellung und Unterhaltung von wirtschaftlichen 
und sozialen Einrichtungen, 

2. die Versicherung der Studierenden gegen Krankheit und Unfal l ,  
soweit nicht gesetzlich etwas anderes geregelt ist, 

3. Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge für d ie Studierenden, 

4. Förderung kultureller Interessen der Studierenden durch Bereitstel
lung ihrer Räume sowie nach Maßgabe ihrer Satzung, 

5 .  Maßnahmen der Studienförderung , insbesondere bei Heranziehung 
für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. 

Die Studierendenwerke berücksichtigen d ie besonderen Bedürfn isse 
8BRiR€!BRBf Studierender mit Behinderung oder chronischer Er
krankung, mit Verantwortung für nahe Angehörige mit Pflege-
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und Unterstützungs bedarf sowie �er 5tEl�iereFl�eFl mit Kindern . S ie 
bemühen sich um eine sachge'rechte Betreuung dieser Kinder. 

(2) Das Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
• 

terium Oie kaFlgesre�ierElFl� wira er�ä€ll;)ti�t, den Studierendenwer
ken durch i� W9�9 aer Rechtsverordnung weitere Dienstleistungs
aufgaben für die Studierenden auf sozialem und wirtschaftlichem Ge
biet E\j übertragen. S ie können Ämter für Ausbildungsförderung nach 
Maßgabe des Ausführungsgesetzes zum Bundesausbildungsförde
rungsgesetz l',C 8/\f.9C �J1N sein. Die Studierendenwerke können 
weitere Aufgaben auf sozialem und wirtschaftl ichem Gebiet überneh
men, sofern weder d ie Erfü l lung der Aufgaben nach Absatz 1 noch 
Belange der Hochschule in Forschung und Lehre beeinträchtigt wer
den. 

(3) Zur Erfül lung ihrer Aufgaben können sich die Studierendenwerke 
Dritter bedienen;=r mit Einwil l igung des Ministeriums können sie 
sich an Unternehmen beteiligen und Unternehmen gründen. � 
Bei Maßnahmen nach Satz 1 stellt das Studierendenwerk das Prü
fungsrecht des Landesrechnungshofs nach § 1 1 1  der Landeshaus
haltsordnung sicher. 

(4) Die Studierendenwerke gestatten den Studierenden der Fernuni
versität in Hagen die Benutzung ihrer Einrichtungen. 

(5) Die Studierendenwerke sollen ihren Bediensteten und den Be
diensteten der Hochschulen die Benutzung ihrer Einrichtungen gegen 
Entgelt gestatten ,  soweit d ie Erfü l lung der Aufgaben nach Absatz 1 
nicht beeinträchtigt wird. Anderen Personen kann die Benutzung ge
stattet werden . Das Nähere regelt die Satzung. Soweit die Bedienste
ten der Hochschulen die Mensen der Studierendenwerke zur Einnah
me der Mittagsmahlzeit benutzen, ist die Benutzung von den Studie
rendenwerken und den genannten Hochschulen, die ihre Personalver
tretungen in entsprechender Anwendung von § 72 �Absatz 2 
Nummer 4 LPVG zu beteil igen haben, vertragl ich zu regeln. 

§ 3  
Organe des Studierendenwerks 

Organe des Studierendenwerks sind: 

1 .  der Verwaltungsrat, 

2. die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer. 

§ 4  
Zusammensetzung des Verwaltungsrates 

( 1 )  Dem Verwaltungsrat gehören an: 

1 .  vierGrei Studierende von Hochschulen im Zuständigkeitsbereich 
des Studierendenwerks, 

2. ein anderes Mitg lied einer Hochschule im Zuständigkeitsbereich 
des Studierendenwerks, 

3. zwei� Bedienstete des Studierendenwerks, 

4. eine Person mit einschlägigen Fachkenntnissen oder Berufserfah
rung auf wirtschaftl ichem, rechtlichem oder sozialem Gebiet, 
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5. ein Mitglied des PräsidiumsR€lkt@Fets oder des Präsi8il;lFFlsRekto
rats einer Hochschule im Zuständigkeitsbereich des Studierenden-
werks. 

' 

(2) Oie Setzl;lR� 8€lS Stl;l8€lRt€lRw€lFI<s l<eRR 'J@FseR€lR, 891515 Mit�Ii€l8eF 
el€ls VeFWeltl;lR�sFet€ls fQF iRre Täti�I<9it iFFl V€lFWeltl;lR�sret €liR€l eR�9 
FFl€lSS9R9 V9r�Qtl;lR� €lrRelt€lR Die Verwaltungsratsmitglieder nach 
Absatz 1 Nummer 1 und 4 dürfen in keinem Beschäftigungsver
hältnis zum Studierendenwerk oder zu den Unternehmen des 
Studierendenwerks im Sinne des § 2 Absatz 3 Satz 1 HaJbsatz 2 
stehen. 

(3) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer nimmt an den Sit
zungen des Verwaltungsrates mit beratender Stimme teil. 

§ 5  
Bildung des Verwaltungsrates 

( 1 )  Die stl;leleRtisGR€lR Mitglieder des Verwaltungsrates im Sinne des 
§ 4 Absatz 1 Nummer 1 werden durch das jeweilige Studierenden
parlament der Hochschulen im Zuständigkeitsbereich des Studieren
denwerks gewählt .  Ist ein Studierendenparlament nicht vorhanden 
oder dauernd beschlussunfähig, so treten die stl;l89RtisGR€lR Mit
glieder der Gruppe der Studierenden im Senat der jewei ligen 
Hochschule el€lS SeRets an seine Stelle. Das Hochschulmitglied nach 
§ 4 �Absatz 1 WF.Nummer 2 wird von den RiGRtstl;leleRtisGR9R Mit
gl iedern der Gruppe der Hochschul lehrerinnen und Hochschulleh
rern, der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung 
im jeweiligen Senat der Hochschule el€lS j9W9i1i�9R !=4@GRSGRl;Ils9 
� gewählt. Für die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates ist in 
der Satzung eine angemessene Verteilung aller Hochschulmitglieder 
auf die Hochschulen LInd auf die Mitgliedergruppen zu regeln. Gehö
ren zum Zuständigkeitsbereich eines Studierendenwerks mehrere 
Hochschulen , wird das Mitglied nach § 4 �Absatz 1 WF.Nummer 5 
von den Leitungen der beteil igten Hochschulen bestimmt. Das Mit
glied des Verwaltungsrates nach § 4 �Absatz 1 WF.Nummer 3 wird 
durch die Personalversammlung gewählt. Für das Mitglied nach § 4 
Absatz 1 Nummer 5 sind zwei es vertretende Personen zu bestel
len. Das Mitglied nach § 4 Absatz 1 Nummer 5 oder eine der es 
vertretenden Personen hat an den Sitzungen des Verwaltungsra
tes teilzunehmen. 

(2) Das Mitgl ied des Verwaltungsrates nach § 4 �Absatz 1 
WF.Nummer 4 wird durch d ie übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates 
bestellt. 

(3) Mindestens vier Mitgl ieder des Verwaltungsrats müssen Frau
en sein. 

(4a) Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates beträgt zwei 
Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Ist bei Ablauf der Amtszeit noch kein 
neues Mitg lied gewählt, so übt das bisherige Mitg lied sein Amt weiter 
aus; das Ende der Amtszeit des nachträglich gewählten Mitglie
des bestimmt sich so, a ls ob es sein Amt rechtzeitig angetreten 
hätte. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wählen. Bei vorzeiti
gem Ausscheiden eines Ersatzmitglieds erfolgt für den Rest der 
Amtsperiode eine Nachwahl. Das Nähere wird durch die Satzung ge-
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regelt. 

(54) Der Vei"Waltungsrat wählt nach Bestellung des Mitglieds gemäß 
Absatz 2 aus seiner Mitte eine vorsitzende Person V@Fsi�eR€le @€IeF 
eiReR V@n,iti!:eR€leR. Diese @eler €lies er sowie die s ie i�re @eler seiRe 
satzungsmäßige vertretende Person �tell\'ertrBteriR @€Ier iRr @eler 
seiR sa�l;m�smäßi�eF 5tell'lertFeter dürfen nicht Bedienstete des Stu
dierendenwerks gemäß § 4 �Absatz 1 NF.Nummer 3 sein. Wird 
ein Mitglied des Verwaltungsrats gemäß § 4 �Absatz 1 
N.F.Nummer 1 ,  2 oder 4 Bedienstete oder Bediensteter des Studieren
denwerks, endet seine€iie Mitgliedschaft im Verwaltungsrat. Die vor
sitzende Person sowie die sie vertretende Person dürfen nicht 
derselben Gruppe der Mitglieder gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 1 
bis 5 angehören. 

§ 6  
Aufgaben des Verwaltungsrates 

( 1 )  Die Aufgaben des Verwaltungsrates sind: 

1 .  Erlass und Änderung der Satzung, 

2. Erlass und Änderung der Beitragsordnung , 

3. Vorschlag an das Ministerium $Gr WisseRs9Raft !;;IReI F@FS9R!;;IR� für 
die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführerin oder des Ge
schäftsführers; der Vorschlag für die Abberufung bedarf der Mehrheit 
der M itglieder des Verwaltungsrates, 

4. Regelung des Dienstverhältnisses der Geschäftsführerin oder des 
Geschäftsführers, 

5. Erlass und Änderung von Richtlinien für die Geschäftsführung des 
Studierendenwerks und die Überwachung ihrer Einhaltung , 

6. Beschlussfassung über den jährlichen Wirtschaftsplan einschließ
l ich der Stellenübersicht, 

7. Zustimmung zu Entscheidungen nach § 2 �Absatz 3,  

8 .  Beschlussfassung gemäß § 9 �Absatz 2 Satz 3 ,  

9 .  Entgegennahme und Erörterung des Jahresberichts der Geschäfts
führerin oder des Geschäftsführers und Feststellung des Jahresab
schlusses, 

1 0. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführerin oder 
des Geschäftsführers auf Grund des Prüfungsberichts der Wirt
schaftsprüferin oder des Wirtschaftsprüfers, 

1 1 .  Bestimmung der Wirtschaftsprüferin oder des Wirtschaftsprüfers 
für die Aufgaben gemäß § 1 2  �Absatz 4, 

1 2 . Entscheidung über al le sonstigen Angelegenheiten des Studieren
denwerks, soweit es sich n icht um die Leitung und Geschäftsführung 
des Studierendenwerks handelt. 

Der Verwaltungsrat hat die Tätigkeit der Geschäftsführerin oder des 
Geschäftsführers insbesondere im Hinblick auf die Organisation, das 
Rechnungswesen sowie auf die Einhaltung der Grundsätze der Fi
nanzierung und Wirtschaftsführung zu überwachen. Er kann sich je
derzeit über die Geschäftsführung unterrichten und Auskunft der Ge-
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schäftsführerin oder des Geschäftsführers anfordern. 

(2) Gegenüber der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer wird 
das Studierendenwerk durch die dem Verwaltungs rat vorsitzende 
Person V8rsitEel=1€1e 8€1er €Iel=1 '/8rsiteel=1€1el=1 €Ies VeF\'1elhm�sretes 
vertreten, die 8€1er €Ier dabei an die Beschlüsse des Verwaltungsrates 
gebunden ist. 

§ 7  
Verfahrensgrundsätze 

( 1 )  Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig , wenn die Mehrheit seiner 
Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit d ieses Gesetz oder die 
Satzung keine andere Regelung vorsieht. Bei Stimmengleichheit ent
scheidet d ie Stimme der vorsitzenden Person8€1er €Ies '/8rsitEel=1€1el=1. 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind bei der Ausübung des 
Stimmrechts an Weisungen nicht gebunden. 

(3) Die Sitzungen des Verwaltungsrats sind � öffentlich , s8weit €Ii@ 
Set;Hm� l=1ieAts el=1€1eres l3@stiFl=lFl=lt. Personalangelegenheiten wer
den in nichtöffentlicher Sitzung behandelt und entschieden; 
durch die Satzung kann die Öffentlichkeit für weitere Angelegen
heiten bestimmter Art ausgeschlossen werden. Auf Antrag eines 
Verwaltungsratsmitglieds oder der Geschäftsführerin oder des 
Geschäftsführers kann für einzelne Angelegenheiten die Öffent
l ichkeit ausgeschlossen werden. Anträge auf Ausschluss der 
Öffentl ichkeit dürfen nur in nichtöffentlicher Sitzung begründet 
und beraten werden. Falls dem Antrag stattgegeben wird, ist die 
Öffentl ichkeit in  geeigneter Weise zu unterrichten, dass in nicht
öffentl icher Sitzung weiter verhandelt wird. 

(4) Der Verwaltungsrat g ibt sich eine Geschäftsordnung. 

§ 8  
Geschäftsführerin oder Geschäftsführer 

( 1 )  Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer wird vom Ministe
rium f�r Wiss@l=1selgeft lsIl=1€1 F8rSel9ls1l=1� bestellt und abberufen. I hre o
der seine Einstel lung und Entlassung sowie d ie Regelung ihres oder 
seines Dienstverhältnisses durch den Verwaltungsrat bedürfen der 
Einwi l ligung des Min isteriums mr Wiss@l=1selgeft lsIl=1€1 F8rSel9ls1l=1�. Die 
Einstellung erfolgt in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis, das 
befristet sein kann.  Willigt das Ministerium in die Einstel lung oder Ent
lassung ein , so g ilt d ie Bestellung mit Wirkung vom Tage des Beginns 
und die Abberufung mit Wirkung vom Tage der Beendigung des 
Dienstverhältnisses als ausgesprochen. 

(2) Der Verwaltungsrat schreibt die Stelle der Geschäftsführerin oder 
des Geschäftsführers öffentlich aus. Vorschläge für d ie Bestellung 
sind unter Beifügung der eingegangenen Bewerbungen dem Ministe
rium f�r Wiss@Fls€ilgeft lm€l F8rS€iI9EII=1� vorzulegen ; es kann im Beneh
men mit dem Studierendenwerk eine abweichende Entscheidung tref
fen.  

(3) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer muss über d ie 
erforderlichen Erfahrungen auf wirtschaftlichem, rechtlichem oder so
zialem Gebiet verfügen. 
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§ 9  
Stellung und Aufgaben 

der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers 

( 1 )  Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer leitet das Studie
rendenwerk und führt dessen Geschäfte. Sie oder er vertritt das Stu
dierendenwerk gerichtlich und rechtsgeschäftlich . Sie oder er ist Be
auftragte oder Beauftragter für den Haushalt. Sie oder er vollzieht den 
Wirtschaftsplan einschließlich der Stel lenübersicht und erstellt den 
Jahresabschluss. Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer hat 
den Verwaltungsrat unverzüglich zu unterrichten, wenn wesentliche 
Abweichungen vom Wirtschaftsplan oder der Stellenübersicht zu er
warten sind. S ie oder er führt die Beschlüsse des Verwaltungsrates 
aus. 

'(2) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer ist Vorgesetzte 
oder Vorgesetzter der Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter des 
Studierendenwerks. Sie oder er stellt nach Maßgabe der Steilenüber
sicht das Personal ein. Zur Einstel lung und Entlassung leitender An
gestellter ist die Zustimmung des Verwaltungsrates erforderlich . Das 
Nähere wird in der Satzung geregelt. 

(3) Hält d ie Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer einen Be
schluss oder eine Maßnahme des Verwaltungsrates für rechtswidrig, 
hat sie oder er den Beschluss oder d ie Maßnahme unverzüglich zu 
beanstanden. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Wird 
der Beanstandung n icht innerhalb eines Monats abgeholfen, hat die 
Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer d ie Entscheidung der 
Aufsichtsbehörde herbeizuführen. Die aufschiebende Wirkung bleibt 
bestehen . 

(4) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer setzt d ie Volizie
hung von Beschlüssen des Verwaltungsrates aus, wenn die hierfür 
erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung stehen. Der Verwaltungsrat 
hat in diesem Fall über die Angelegenheit nochmals zu beschließen. 
Wird eine Einigung n icht erzielt, hat d ie Geschäftsführerin oder der 
Geschäftsführer die Angelegenheit der Aufsichtsbehörde zur Ent
scheidung vorzulegen. 

§ 1 0  
Vertreterversammlung 

(1) Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführerin oder der Ge
schäftsführer können sich durch eine Vertreterversammlung be
raten lassen. Zu den Aufgaben der Vertreterversammlung gehö
ren insbesondere: 

1 .  Empfehlungen und Stel lungnahmen betreffend die Stärkung 
der Kooperation des Studierendenwerks mit den Hochschulen 
und den Kommunen seines Einzugsgebiets und 

2. Empfehlungen und Stel lungnahmen zur strategischen Entwick
lung des Studierendenwerks. 

(2) Die Vertreterversammlung besteht aus sachkundigen Mitgl ie
dern, die in ihrer einen Hälfte von den Hochschu len und den 
Kommunen des Einzugsgebiets und in ihrer anderen Hälfte von 
dem Studierendenwerk benannt werden. Von dem Studierenden
werk mindestens benannt sind die Geschäftsführerin oder der 
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Geschäftsführer sowie d ie dem Verwaltungsrat vorsitzende Per
son. Das Nähere insbesondere zur Zusammensetzung, zur Amts
zeit und zum Vorsitz regelt die Satzung. Die Vertreterversamm
lung gibt sich eine Geschäftsordnung und ist mindestens zwei
mal im Jahr einzuberufen. 

§ 1 149 
Wirtschaftsführung 

( 1 ) . Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Studieren
denwerke bestimmen sich nach kaufmännischen Grundsätzen.  Wirt
schaftsbetriebe und Wohnheime sind so zu führen, dass die Einnah
men (§ 12 Absatz11 /\88. 1 )  d ie Gesamtkosten unter Beachtung der 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit bei Gewinnverzicht decken; es ist 
eine angemessene Rücklage zu bilden. Die Landeshaushaltsordnung 
findet mit Ausnahme der haushaltsrechtlichen Behandlung der Erstat
tung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbil
dungsförderungsgel5etzes keine Anwendung. Das Prüfungsrecht des 
Landesrechnungshofs (§ 1 1 1  der Landeshaushaltsordnung�) 
bleibt unberührt. 

(2) Die Studierendenwerke stellen jährlich vor Beginn des Haushalts
jahres einen Wirtschaftsplan einschließlich einer Stellenübersicht auf; 
sie sind für das Studierendenwerk verbindlich. Der Wirtschaftsplan 
einschließlich der Stellenübersicht ist der Aufsichtsbehörde vor Beginn 
des Haushaltsjahres anzuzeigen; Änderungen sind der Aufsichtsbe
hörde unverzüglich anzuzeigen. 

(3) Mit Ausnahme der laufenden Geschäfte bedürfen Kreditaufnah
men und sonstige Maßnahmen, die das Studierendenwerk zur Aus
gabe in künftigen Wirtschaftsjahren verpflichten können , der Zustim
mung der Aufsichtsbehörde, auch wenn ihre Finanzierung aus zweck
gebundenen Zuwendungen Dritter gesichert ist. 

(4) Der Jahresabschluss (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung) , 
der Geschäftsbericht und die Wirtschaftsführung werden von einer 
öffentlich bestellten Wirtschaftsprüferin oder einem öffentlich bestell
ten Wirtschaftsprüfer geprüft. Der Wirtschaftsprüfungsbericht enthält 
auch Aussagen über d ie wirtschaftlichen Verhältnisse einschließlich 
besonderer wirtschaftlicher Risiken des Studierendenwerks. Je eine 

. Ausfertigung des Wirtschaftsprüfungsberichts ist der Aufsichtsbehörde 
und dem Landesrechnungshqf Nordrhein-Westfalen zuzuleiten . 

(5) Der Jahresabschluss ist in den Hochschulen im Zuständigkeitsbe
reich des Studierendenwerks zu veröffentlichen. 

§ 1 24* 
Finanzierung 

( 1 )  Zur Erfü llung ihrer Aufgaben im Rahmen des Wirtschaftsplans ste
hen den Studierendenwerken folgende Einnahmen zur Verfügung: 

1 .  E innahmen aus Wirtschaftsbetrieben, Wohnheimen und sonstigen 
Dienstleistungen, 

2. staatliche Zuschüsse, 

3. Sozialbeiträge der Studierenden, 
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4. Zuwendungen Dritter. 

(2) Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Studierendenwerken Zu
schüsse nach Maßgabe des Landeshaushalts zur Verfügung.  Die Zu
schüsse für den laufenden Betrieb werden a ls Festbeträge gewährt; 
ihre haushaltsrechtliche Behandlung richtet sich ausschließlich nach 
den Vorschriften d ieses Gesetzes. 

(3) Die Verteilung der Zuschüsse für den laufenden Betrieb auf die 
Studierendenwerke regelt das Ministerium durch Verwaltungsvor
schrift. 

(4) Als Nachweis der Verwendung gegenüber der Aufsichtsbehörde 
und dem Landesrechnungshof dient der von einer Wirtschaftsprüferin 
oder einem Wirtschaftsprüfer geprüfte Abschluss. Die Aufsichtsbehör
de prüft d ie sachgerechte Verwendung im Rahmen ihrer Rechtsauf
sicht. 

(5) Sozialbeiträge nach Absatz 1 oNF.Nummer 3 werden durch die 
Studierendenwerke auf Grund einer Beitragsordnung von den Studie
renden erhoben . Die Beiträge sind bei der Einschreibung oder der 
Rückmeldung der Studierenden fäl l ig und werden von den Hochschu
len für die Studierendenwerke kostenlos eingezogen. 

§ 1 3� 
Dienst- und Arbeitsverhältnis 

der Beschäftigten/\Fi�estt5I1ter;;l, /\r�eiterir;;lr;;ler;;l 1mB /\r�eiter 

Die Dienst- und Arbeitsverhältnisse der BeschäftigtenAr;;l�estellt9r;;l, 
/\r�eiterir;;lr;;ler;;l "mB /\r�eiter der Studierendenwerke sind nach den für 
die Beschäftigten Ar;;l�estellter;;l, Ar�eiterir;;lr;;ler;;l "mB /\r�eiter des Lan
des Nordrhein-Westfalen geltenden Bestimmungen, insbesondere 
nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder, zu 
regeln; Halbsatz 1 gi lt vorbehaltlich einer abweichenden besonderen 
Tarifvertragsregelung für die Studierendenwerke, sofern d iese min
destens 25 % der dort beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer erfasst. § 8 �Absatz 1 Satz 3 bleibt unberührt. 

§ 1� 
Aufsicht 

( 1 )  Aufsichtsbehörde ist das Ministerium nlr Wisser;;ls€ll;;ieft !;mB j;er 
s€lI;;iElr;;l�. Die Aufsicht erstreckt sich darauf, dass d ie Studierendenwer
ke ihre Aufgaben im Einklang mit dem geltenden Recht erfü llen. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann im Rahmen ihrer Aufsicht Maßnahmen 
und Beschlüsse beanstanden und ihre Aufhebung und Änderung ver
langen. Die Beanstandung erfolgt schriftl ich gegenüber der Geschäfts
führerin oder dem Geschäftsführer. Sie hat aufschiebende Wirkung. 
Die Aufsichtsbehörde kann im Rahmen ihrer Aufsicht auch Beschlüs
se und Maßnahmen aufheben. 

(3) Erfü llt das Studierendenwerk die ihm obliegenden Verpflichtungen 
nicht, so kann die Aufsichtsbehörde anordnen, dass das Studieren
denwerk innerhalb einer bestimmten Frist das E rforderliche veran
lasst. Kommt das Studierendenwerk der Anordnung nicht innerhalb 
einer bestimmten Frist nach, so kann die Aufsichtsbehörde d ie not
wendigen Anordnungen an Stelle des Studierendenwerks treffen, ins
besondere auch d ie erforderlichen Vorschriften erlassen oder die 
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Durchführung des Erforderlichen auf Kosten des Studierenden
werkes einem anderen übertragen. Einer Fristsetzung durch die 
Aufsichtsbehörde€las Mir;JistsFieim bedarf es nicht, wenn das Studie
rendenwerk d ie Befolgung einer Beanstandung oder Anordnung oder 
die Erfül lung einer ihm obliegenden Pflicht verweigert oder sein Ver
waltungsrat dauernd beschlussunfähig ist. 

(4) Das Ministerium kann sich jederzeit, auch durch Beauftragte 
und auch außerhalb von Maßnahmen der Rechtsaufsicht, über 
sämtl iche die Angelegenheiten des 'Studierendenwerks informie
ren, insbesondere sich berichten und Akten vorlegen lassen so
wie die Geschäfts- und Kassenführung prüfen oder prüfen lassen 
und an den Sitzungen aller Gremien teilnehmen. 

(54) Wenn und solange d ie Maßnahmen der Aufsichtsbehörde nach 
Absatz 2 bis 4 � nicht ausreichen, kann sie auch Beauftragte be
stellen, d ie die Befugnisse einzelner Organe oder einzelner Mitglieder 
von Organen des Studierendenwerkes im erforderlichen Umfang aus
üben. 

(6i) Das Ministerium kann seine Aufsichtsbefugnisse auf andere Stei
len übertragen. 

. 

(7) Ministerium im Sinne dieses Gesetzes ist das für die Studie
rendenwerke zuständige Ministerium. 

§ 1 544-
Inkrafttreten, Neubildung von Gremien 

�sFi8!;;!ts�fIi8Rt 

(1 ) Die Satzungen der Studierendenwerke sind unverzüglich den 
Bestimm ungen dieses Gesetzes anzupassen. Sie treten ein hal
bes Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft, soweit 
sie d iesem Gesetz widersprechen. Danach gelten die Vorschrif
ten dieses Gesetzes unmittelbar, solange das Studierendenwerk 
keine Regelung nach Satz 1 getroffen hat; soweit nach dem Ge
setz ausfül lende Regelungen des Studierendenwerks notwendig 
sind, aber nicht getroffen werden, kann das Ministerium nach 
Anhörung des Studierendenwerks entsprechende Regelungen 
erlassen. 

(2) Die Neubildung des Verwaltungs rats auf der Grundlage dieses 
Gesetzes erfolgt unverzüg l ich. Bis dahin nimmt der bisherige 
Verwaltungs rat die in diesem Gesetz vorgesehenen Aufgaben 
und Befug nisse wahr. Endet die regelmäßige Amtszeit von Mit
g liedern des bisherigen Verwaltungsrats vor der Neubildung des 
Gremiums, ist sie verlängert. 

(3) Dieses Gesetz tritt am 1 .  Oktober 2014 Ts§e r;JS8R €lsr VSFk,btr;J 
� in Kraft. Ois bSr;J€le8Fs§ieFElR§ BeFi8!;!tst €Iem bSR€ltEl§ Bi8 ii!:Elm 3Q. 
5s�tem8sF 2QQQ btBeF €lie IiFfa!;!FElr;J§er;J mit €lsr /\r;Jwer;J€lelR§ €lissss 
CS8stees. 

Artikel 5 
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
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§ 1 1  Absatz 1 des Landesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 1 7 . Februar 2005 (GV. NRW. S.  1 54), das zuletzt durch Arti
kel 3 des Gesetzes vom 1 6 . Ju li 20 1 3  (GV. NRW. S.  482) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst: 

,,( 1 )  Die Ämter der hauptberuflichen Mitgl ieder von Hochschulleitun
gen und Fachbereichsleitungen werden der Besoldungsgruppe W 
3 zugeordnet. Den Amtsbezeichnungen ist ein Zusatz auf d ie jeweili
ge Hochschule beizufügen; bei den hauptberuflichen Mitgliedern der 
Fachbereichsleitungen auch des jeweiligen Fachbereichs."  

Artikel 6 
Änderung des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen 

Das Übergeleitete Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung des Artikels 2 des Dienstrechtsanpassungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 1 6. Mai 201 3  (GV. NRW. S. 234) wird wie 
folgt geändert: 

I n  der Anlage I I  wird bei der Besoldungsgruppe W 3 nach der An
gabe "Kanzler der . . . 1. 2. 3." ein Absatz und sodann die Angabe "De
kan des . . .  2. 4." angefügt. 

Artikel 7 
Änderung des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung 

"Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland" 

§ 1 2  Satz 2 des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung "Stiftung zur Akkredi
tierung von Studiengängen in Deutschland" vom 1 5 . Februar 2005 (GV. 
NRW. S. 45) , das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1 3. März 2008 (GV. 
NRW. S. 1 95) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

"§ �76 Absatz 2 bis 4 des Hochschulgesetzes g i lt entspre
chend." 
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Artikel 8 
Änderung des Ausführungsgesetzes zum 

Bundesausbildungsförderungsgesetz 

§ 1 Absatz 3 des Ausführungsgesetzes zum Bundesausbildungsförderungs
gesetz vom 30. Januar 1 973 (GV. NRW. S. 57), das zuletzt durch das Ge
setz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 392) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst: 

n(3) Bei der Bearbeitung der nach § 46 des Bundesausbildungsförde
rungsgesetzes gestellten Anträge nehmen die Ämter für Ausbildungs
förderung von den für Schulen sowie für Hochschulen zuständigen Mi
nisterien und dem IRRsRmiRistsFielm für I nneres zuständigen Ministeri
um gemeinsam bestimmte Datenverarbeitungszentralen in Anspruch. 
Die Ämter für Ausbildungsförderung erhalten Zugriff auf den si
cherheitsgeschützten Server bei IT.NRW, der die über das BAföG
Online-Verfahren gespeicherten Daten enthält; der Zugriff ist be
schränkt auf die Daten aus dem jeweil igen Zuständigkeits bereich. 
Die Kreise und kreisfreien Städte prüfen d ie von ihnen als Ämter für 
Ausbildungsförderung ermittelten Daten unter entsprechender Anwen
dung der für d ie Landesverwaltung geltenden Vorschriften über d ie 
Vorprüfung auf ihre Richtigkeit. Die Auszahlung der Leistungen nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz erfolgt durch eine von den 
für Schulen sowie für Hochschulen zuständigen Ministerien im Einver� 
nehmen mit dem IRRsRmiRistsFielm für I nneres zuständigen Ministerium 
und dem Finanzministerium zu bestimmende Kasse des Landes.n 

Artikel 9 
Änderung des Landesbeamtengesetzes 

Dem § 1 2 1  des Landesbeamtengesetzes vom 2 1 . April 2009 (GV. 
NRW. S. 224), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 1 .  
Oktober 201 3  (GV. NRW. S. 566) geändert worden ist, wird fol
gender Absatz 3 angefügt: 

"(3) Für den Antrag auf Hinausschieben der Altersgrenze gilt 
für Professorinnen und Professoren, denen in  einem rechtl ich 
verselbständigten Universitäts klinikum die Leitung einer Ab
tei lung mit Aufgaben in der Krankenversorgung übertragen 
worden ist, § 32 Absatz 1 Satz 2 mit der Maßgabe, dass der 
Antrag s pätestens zwölf Monate vor Eintritt in den Ruhestand 
zu stel len ist." 
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Artikel 1 0  
Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes 

§ 1 05a des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1 974 
(GV. NRW. S. 1 5 14) ,  das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3 1 . Ja
nuar 201 2  (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1 .  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"( 1 )  Auf Landesebene jeweils zu einer Arbeitsgemeinschaft (Lan
despersonalrätekonferenz) sich zusammenschl ießen und sich 
eine Satzung geben können 
a) Q+e die Personalräte der Hochschulen gemäß § 1 05 ,  eiFleFs@its 

b) � die Personalräte der Hochschulen, d ie die sonstigen Hoch
schulbeschäftigten vertreten, und die Personalräte der Universitätskli
niken sowie 
c) die Personalräte der Studierendenwerke aFl€!eFeFseits 1�@F1FleFl 
sieR aelf baFl€!es@�eFle jeweils 2:eI eiFl@F AF�eits!i'lemeiFlseRaft (baFl€!es 

�eFs€lFlaIF8tel((3FlfeFeFl2:) 2:elsammeFlseRließeFl elFl€! sieR eiFle 5at2e1Fl!i'l 

�. 
Die Satzungen sind zu veröffentlichen." 

2. Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

"(2) Zu den Aufgaben der Landespersonalrätekonferenzen gehören 
d ie Koordination der Belange von Hochschulpersonalräten, von Per
sonalräten der Universitätskliniken sowie von Personalräten der 
Studierendenwerke auf Landesebene und die vertrauensvolle Zu
sammenarbeit mit dem für die Hochschulen zuständigen Min isterium." 

3. Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

"(3) Wenn eine Stufenvertretung für d ie Beschäftigten in Hochschulen, 
� Universitätskliniken und Studierendenwerken nicht besteht, 
werden die Kosten für den Geschäftsbedarf der Landespersonalräte
konferenzen nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a und b entspre
chend § 40 von dem für die Hochschulen zuständigen Ministerium 
und der Landespersonalrätekonferenzen nach Absatz 1 Satz 1 
Buchstabe c entsprechend § 40 von den Studierendenwerken 
übernommen, ebenso wie die Kosten einer Freistel lung pro Landes
personalrätekonferenz." 

4. Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

, ,(5) Der Personalrat des Universitätsklinikums einerseits und die 
M itglieder der Betriebsräte der mit dem Universitätsklinikum ver
bundenen Unternehmen, an denen das Univers itätsklin ikum eine 
Betei l igung von über 50 Prozent hält, andererseits können sich 
zu einer Arbeitsgemeinschaft (Konferenz der Personalvertretun
gen im Univers itätsklinikum) zusammenschließen. Die Absätze 1 

1 65 / 355 



bis 4 gelten entsprechend." 

Artikel 1 1  
Änderung des Hochschulabgabengesetzes 

Das Hochschulabgabengesetz vom 2 1 . März 2006 (GV. NRW. S.  1 1 9) ,  das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1 .  März 201 1  (GV. NRW. S. 1 65) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1 .  § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

"(2) Für die Teilnahme an einem weiterbildenden StudiumWeiter 
Bil€l�F1� im Sinne des § 62 Absatz 4 des Hochschulgesetzes oder § 
54 Absatz 4 des Kunsthochschulgesetzes wird ein besonderer 
Gasthörerbeitrag erhoben. Für das Studium eines weiterbi lden
den Masterstudienganges im Sinne des § 62 Absatz 3 des 
Hochschulgesetzes oder § 54 Absatz 3 des Kunsthochschulge
setzes wird ein Weiterbi ldungsbeitrag erhoben." 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

"(4) Die Einschreibung als Weiterbildungsstudierender sowie d ie 
Zulassung als Gasthörerin oder Gasthörer oder als Zweithörerin oder 
als Zweithörer kann vom Nachweis der Entrichtung des Beitrags 
abhängig gemacht werden."  

2. § 7 Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

"(1) Es entsteht die Pflicht zur Entrichtung 

1 .  des Weiterbi ldungsbeitrags, des allgemeinen oder des beson
deren Gasthörerbeitrags sowie des Zweithörerbeitrags nach § 3 mit 
der Stellung des Antrags auf Einschreibung als Weiterbildungs
studierende oder Weiterbildungsstudierender oder auf Zulas
sung als Gasthörerin oder Gasthörer oder als Zweithörerin oder als 
Zweithörer," 

3 .  § 1 9  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"( 1 )  Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das 
Nähere zu den Hochschulabgaben , insbesondere zur Höhe des 
Weiterbi ldungs-, des allgemeinen und des besonderen Gasthörer
sowie des Zweithörerbeitrags und zu den einzelnen Tatbeständen 
und zur Höhe der Beiträge nach § 5, zu den Fällen, in denen eine 
Forderung notleidend geworden ist und in denen eine Rückzahlung 
auf Grund einer Begrenzung der Darlehenslasten im Sinne des § 1 8  
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Abs. 3 entfäl lt oder ausfäl lt, und zu der Verarbeitung personenbezo
gener Daten zu bestimmen. Das Ministerium wird ferner ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung weitere Bestimmungen über die Erhebung, 
Stundung, Ermäßigung oder den Erlass der Hochschulabgaben zu 
erlassen. Das Ministerium kann durch Rechtsverordnung für Ange
bote der Hochschule, die kein grundständiges Studium oder Weiter
bildung sind, Abgabentatbestände und Abgabensätze vorsehen. Das 
Ministerium kann die Ermächtigung nach den Sätzen · 1  und 3 durch 
Rechtsverordnung jederzeit widerruflich ganz oder teilweise auf die 
Hochschulen übertragen. " 

4. § 22 wird wie folgt gefasst: 

"§ 22 
IFl KFeft TFst€�Fllnkrafttreten, AI=IßSF KFeft TFStSFl 

� Dieses Gesetz tritt am 1 .  April 2006 in Kraft. lis tFitt FFlit AI=ISFleR 
FFlS €iss DFittsFl l\9s€lRFlitts FFlit 1\91el=lf €iss 3Q. S€lßt€lFFl9€lF 2Q15 9elß€lF 
� 

�2) Stel€ii9Fl9sitFä�€l iFFI SiFlFls €iss § 2 A9sete 1 �f,ipfSFl l€ltetFFleli� eelFFI 
S9FF1FF19FS9FF1SSt9F 2Q1 1 9FR999Fl 'l/9F€i9Fl." 

Artikel 1 2  
Änderung der Hochschulabgabenverordnung 

Die Hochschulabgabenverordnung vom 6. April 2006 (GV. NRW. S. 1 57), die 
zuletzt durch Verordnung vom 1 .  Oktober 201 1 (GV. NRW. S .  494) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1 .  § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

"§ 1 
Abgaben für Weiterbi ldungsstudierende, Gasthörer, Zweithörer 

und Teilnehmer an sonstigen Studienangeboten". 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

"(2) Die Höhe des Weiterbi ldungsbeitrags sowie des besonde
ren Gasthörerbeitrags nach § 3 Absatz 2 des Hochschulabgaben
gesetzes ergibt sich aus der Summe der für das jeweilige Weiter
bildungsangebot voraussichtlich erforderlichen Kosten, geteilt 
durch die voraussichtliche Zahl der Tei lnehmerinnen und Teilneh
mer. Bei der Ermittlung der Kosten sind die Grundsätze zur Kos
ten- und Leistungsrechnung in den Hochschulen zugrunde zu le
gen. Der Weiterbi ldungsbeitrag sowie der besondere Gasthör-
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erbeitrag sind+st von der Hochschule für jedes Weiterbildungsan
gebot gesondert festzusetzen; er 8etFä�tsie betragen jeweils 
mindestens 1 00 Euro pro Semester." 

2. § 1 3  wird wie folgt gefasst: 

"§ 1 3  
Übergangsregelungen, IR KFaft TFeteRlnkrafttreten ,  Al;Ißef Kraft 

� 

(1)  Der für das Studium eines weiterbildenden Masterstudien
ganges im Sinne des § 62 Absatz 3 des Hochschulgesetzes 
oder des § 54 Absatz 3 des Kunsthochschulgesetzes festge
setzte besondere Gasthörerbeitrag gi lt solange als Weiterbil 
dungsbeitrag im Sinne des § 1 Absatz 2, bis er a ls Weiterbil
dungsbeitrag gesondert gemäß § 1 Absatz 2 Satz 3 Halbsatz 1 
festgesetzt worden ist. Die Hochschulen setzen d iesen be� 
sondere" Gasthörerbeitrag unverzüglich als Weiterbildungs
beitrag gesondert fest. 

(2) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft 
IiiFl€l mit Al3laliif €les 3Q. Sefilt9m13ef 2Q1G aliißer Kraft." 

Artikel 1 3  
Änderung der Verordnung 

über die Führung von akademischen Graden 

Die Verordnung über die Führung von akademischen Graden vom 
31 . März 2008 (GV. NRW. S. 375), die zuletzt durch Verordnung 
vom 5. Februar 201 3  (GV. NRW. S. 1 3 1 )  geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1 .  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

"Verordnung über die Führung von akademischen Graden 
und von Bezeichnungen im Hochschulbereich". 

2 .  Nach § 3 wird folgender § 4 eingefügt: 

"§ 4 

( 1 )  Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren 
des Fachbereichs Medizin der Universität Bochum, d ie 
an den Medizinischen Einrichtungen tätig sind, sind be
fugt, die ,Bezeichnung "Universitätsprofessorin" oder 
"Universitätsprofessor" zu führen. 

(2) Die Führbarkeit setzt voraus, dass die außerplan-
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mäßige Professur auf der Grundlage eines Verfahrens 
verliehen worden ist, welches in der Qualitätssicherung .. 
einem Berufungsverfahren nach § 38 des Hochschul
gesetzes g leichwertig ist, und die Universität d ies fest
gestel lt hat." 

3.  Der bisherige § 4 wird § 5.  

Artikel 1 4  
Änderung der 

Hochschul-Leistungsbezügeverordnung 

Die Hochschul-Leistungsbezügeverordnung vom 1 7. Dezember 2004 (GV. 
NRW. S. 790), d ie zuletzt geändert Artikel 1 0  des Gesetzes vom 1 6 . Mai 
201 3 (GV. NRW. S.  234) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1 .  § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt: 

"Hauptberufl ichen Dekaninnen und Dekanen können Funk
tions-Leistungsbezüge als feste Beträge monatlich gezahlt 
werden. Bei der Bemessung sind insbesondere die dauer
haft mit dem Amt verbundene Belastung und Verantwor
tung sowie die Größe des Fachbereichs zu berücksichtigen; 
Sätze 2 und 3 sowie Absatz 3 gelten entsprechend." 

b) I n  Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe ,, 1 0  v .H . "  durch d ie Angabe 
,,20 v .H ." ersetzt. 

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

,,(6) Über d ie Gewährung und die Höhe entscheidet bei den 
hauptberuflichen Mitgliedern der Hochschulleitung eI€lF UFliv€lFsi 
tät€lR !sIRei FSeRR@eRSeA!sIJEJFl elis @eleF eier V@FsitEElReI€l eI€lS H@eR 

S€lR!sIJrsts; BEli elSR K!sIFlstI=H�€l!;Js€l!;J!sIlsFl trifft eli€ls€l EiFlts€l!;J€liell;lFl� 

das für die Hochschulen zuständige Ministerium mr IFlFl@v6Iti 

9Fl, Vl/iSS€lRse!;J6Ift, F9r8€l!;J!sIFl� !sIRei T€l€l!;JR919�i€l. Es kann diese 
Befug nis im Einzelfall oder für eine Gruppe von Fällen ganz 
oder teilweise auf den Vorsitzenden oder die Vorsitzende 
des Hochschulrats übertragen und sich dabei das Beneh
men vorbehalten. In  den übrigen Fällen entscheidet d ie Präsi
dentin oder der Präsident oder die Rektorin oder der Rektor. " 

2. § 9 Satz 2 wird aufgehoben. 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Si@ tritt sm 
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Artikel 1 5  
Änderung der Haushalts- und Wirtschaftsführungs-Verordnung 

. der Studierendenschaften NRW 

Die Haushalts- und Wirtschaftsführungs-Verordnung der Studieren
denschaften NRW vom 6. Oktober 2005 (GV. NRW. S. 824), die durch 
Verordnung vom 12. November 201 0  (GV. NRW. S.  6 18) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1 .  Die Überschrift zum Fünften Abschnitt wird wie folgt gefasst: 

"Fünfter Abschnitt 
Rechnungsprüfung, Beauftragte oder Beauftragter 

für den Haushalt". 

2. Nach § 24 wird folgender § 25 eingefügt: 

,,§ 25 
Beauftragte oder Beauftragter für den Haushalt 

Der Allgemeine Studierendenausschuss bestellt eine Beauftragte 
oder einen Beauftragten für den Haushalt, die oder der zumindest 
die Befähigung für den gehobenen Verwaltungsdienst hat oder in 
verg leichbarer Weise über nachgewiesene Fachkenntnisse im 
Haushaltsrecht verfügt. Dienststel le der oder des Beauftragten 
für den Haushalt ist die G l iedkörperschaft. Die Beauftragte oder 
der Beauftragte ist unmittelbar dem Vorsitz des Allgemeinen Stu
dierendenausschusses unterstellt. Die Kosten der oder des Be
auftragten für den Haushalt trägt die Studierendenschaft. Die 
Rechtsaufsicht des Präsidiums nach § 53 Absatz 6 des Hoch
schulgesetzes bleibt unberührt." 

3. Der bisherige § 25 wird § 26 und wie folgt gefasst: 

,,§ 26 
I nkraftreten ,  .0.1:1 ß9FIEFefttFet9R 

�Diese Verordnung tritt am 1 .  Januar 2006 in Kraft. ZI:I§lei€lA tFitt eie 
Vef@f€lRI:IFl§ wBef €lie Hal:lsAalts 6ffl€l VViFtS€lRaftsfwRfl:lfl§ €lef Stl:l€lefl 

teflS€lReft@R eeF wiSSeflS€lReftli€lRefi H6€lRS€lAl:lleR eiRS€lRließIi€lR Ce 

SeFRtR@€lRS€lRl:lleR I:IRe eeF f="e€lRR@€lRS€lRl:llefi €les befl€les �J@f€lfReiFl 

Westfalefl V@FR 2. /\fiilFil 1 Q7Q (C\'. �JRW. S. 232) 81:1ßeF Kf8ft. 

(2) Fdiese Vef@FeR6fFl§ tFitt FRit ABI86ff €les 31 . Fde&:€IFRB€lF 2\)1 § 8I:1ß€lF 
�" 

1 70 / 355 



Artikel 1 6  
Aufhebung bisherigen Rechts 

1 .  Das Hochschulgesetz vom 31 . O ktober 2006 (GV. NRW. S. 
474), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom [Datum, 
FundsteIle] geändert worden ist, tritt außer Kraft. 

2. Das Studentenwerksgesetz vom 27. Februar 1 974 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. September 2004, das 
zuletzt durch Verordnung vom 1 8. August 201 0 (GV. NRW. S. 
51 3) geändert worden ist, tritt außer Kraft. 

3. Das Gesetz über weitere dienstrechtl iche und sonstige Re
gelungen im Hochschulbereich vom 31 . Oktober 2006 (GV. 
NRW. S. 474), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21 . 
April 2009 (GV. NRW. S. 255) geändert worden ist, tritt außer 
Kraft. 

4. Artikel 8 Nummer 5 des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31 . 
Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) tritt außer Kraft. 

Artikel 1 7  
I n  krafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1 .  O ktober 2014 in Kraft. 
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Beg ründung zum Entwurf e i nes 
Hochsch u lzuku nftsgesetzes 

Z u  Artikel  1 

(Gesetz über d ie Hochschu le n  des Landes Nord rhein-Westfa len) 

A. Al lgemeiner  Tei l  

Die nord rhein-westfä lischen Hochschu len  haben ih re Autonomie und 

d ie beachtl ichen Ressourcenzuwächse des letzten Jahrzehnts - Exzel
lenzin itiative , Hochschu lpakt, Qua l itätsmitte l - durchaus e rfolgreich ge

nu tzt und ih re Leistungen in Leh re u nd Forschu ng erheblich gesteigert .  

Nord rhein-Westfalen steht vor e in igen au ßergewöhn l ichen Herausfor

de ru ngen im Hochschu lbere ich , denen das Land gemeinsam mit den 
Hochschu len optimal aufgestel lt begegnen wil l .  Die doppe lten Ab itur
j a h rgä nge und der  g le ichzeitige Bevölkerungsrückgang erfordern Maß

n a hmen , d ie kurzfristig zu mehr und langfristig zu wen iger Stud ienplät
zen füh ren ,  ohne dabei d ie erforderl ichen qua litativen Anpassungen 
a u ßer  Acht zu lassen . Q ua l ifikationsbedarf am Arbeitsmarkt und Studi
enpräferenzen machen eine Umsch ichtung im Studienplatzangebot zu
g u nsten der Fachhochschu len  ebenso erforderl ich wie ein verstärktes 
Angebot des Stud iums in Formaten ,  in denen Berufsa usbildung bzw. 

Berutstätigkeit m it dem Stud ium vere inbart werden können .  Vielfach 
werden eine Neubestimmung von Prio ritäten ,  d ie Umsch ichtung von 
Ressourcen und das Aktivieren von Synergien erforderlich sei n .  Die 
D iffe renzierung und Profi lbi ldung der Hochschulen soll im Rahmen d ie
ses Gesetzes weiter vora ngetrieben werden .  

M it dem Hochschu lzuku nftsgesetz wird das Hochschu lrecht in  Nord

rhein-Westfa len zukunftstaug lich weiterentwickelt .  Dabei g i lt nach wie 
vor ,  dass Hochschulautonomie, moderne Organ isationsstruktu ren  und 
Gesta ltungsfreiheit d ie Schlüssel zu leistungsstarken Hochschu len sind . 

Oftmals wird daher  du rch d ie gesetzl ichen Regelungen ledigl ich das 
Ziel normiert, fü r d ie Umsetzung wird dagegen bewusst Raum gelassen 
tü r h ochschu l ind ividuel le Lösungen .  So wird der vielfä ltigen Hochschu l

landschaft in Nord rhein-Westfa len u nd den gewachsenen Hochschu l
strukturen besser Rechnung getragen a ls mit einheitl ichen ,  deta i l l ierten 
staatl ichen Vorgaben .  
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Staatliche Deregu lierung darf aber gerade im Hochschulwesen n icht 
dazu füh ren , das Land gänz lich aus seiner Verantwortung zu entlassen 
und Gemeinwohlinteressen wen iger Beachtung einzu räumen . M it dem 
Hochschu lzukunftsgesetz wird d iese offene Flanke der Verselbständi
gungspo l it ik der letzten Jahre auf hochschulfreundl iche Weise ge
sch lossen .  Das Hochschu lz ukunftsgesetz stellt d ie Verantwortlichkeiten 
beider Partner deutlich heraus ,  indem es das Gleichgewicht zwischen 
den Betei l igten besser  und klarer  j ustiert und den Dreiklang zwischen 
Freiheit ,  Verantwortung und Transparenz künftig wieder besser harmo
n is iert. Es ist getragen von der Idee, dass Land und Hochschu len wie
der stärker gemeinsam, a ls Partner im Kontext des gesellschaft l ichen 

Bi ldungsauftrags ,  agieren .  Dabei n immt es insbesondere d ie Verant
wortung des Landes a ls Gestalter und Gewährträger für V ielfalt ,  für ein 
breit gefächertes und flächendeckendes Angebot, fü r übergreifende 
Qual ität u n d  für d ie Garantie eines e inhe it l ichen Rechtsrahmens in den 
Bl ick. 

Im Lichte der bestehenden Herausfo rderungen hat s ich gezeigt, dass 
d ie E ntwicklungspläne autonomer Hochschulen keineswegs automa
t isch kongruent sind mit den Anforderungen und Bedarfen des Landes .  
Hochschu lübergreifende Planung sol l  desha lb wieder ausdrücklich Auf
gabe des Landes werden,  innerha lb dere r  s ich autonome Hochschulen 

eigenverantwortlich bewegen .  

M it dem Hochschu lzukunftsgesetz wird eine neue Governancestruktur 
geschaffe n ,  d ie Land und Hochschu len wieder stärker z usammenführt .  
E in Kernelement sol l  der g rund legen de Landes hochschulentwicklungs
plan sei n ,  der die landes pol itisch bedeutsamen Aufgaben der Hoch
schu len beschreibt und den verbindl ichen Rahmen fü r Hochschulver

träge b i ldet ,  d ie ihrerseits a ls Ableitung aus dem Landeshochschulent
wicklungsplan mit jeder e inzelnen Hochschu le abgeschlossen werden 
sol len .  Dabei ist d ie enge Rückkopp lung einer so lchen Landesplanung 

an  den Landtag als Hausha ltsgesetzgeber demokratisches Gebot; s ie 
s ichert den Hochschulen in  Zeiten a ngespannter öffentlicher Haushalte 
eine breite Legitimationsbas is .  Dabei wird Rückkopplung als transpa
renter und  gemeinsamer planerischer Prozess verstanden und rückt e in 
schon v orhandenes I nstrument i n  den M ittelpunkt .  

Dies so l l  fla nkiert werden d u rch e in einheitl iches ,  standard is iertes und 
vor a llem wissenschaftsadäquates Control l ing a ls Gesamtsystem von 
Planung,  Steuerung und Kontro l le ,  i n  dem auch über die Grenzen jeder 
einzelnen Hochschu le h inaus planerische und finanzpol itische E rwä
gungen des Landes berücks ichtigt werden.  Den n  die weiterh in  beste
henden Freiheitsgrade der Hochschu len setzen besondere Anforderun-
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gen an Rechenschaft u nd Tra nspa renz in  der Verwendung der öffentl i
chen M ittel voraus .  

Als e in Kernelelement  e iner modernen Hochschu lsteueru ng müssen 
insbesondere für d ie F inanz ierung Instrumente geschaffen werden ,  d ie 
den Besonderheiten der Hochschu len  ebenso angemessen sind wie 
den Anforderungen an eine sachgerechte Budgetierung öffentl icher 

Aufgaben .  D ie existierenden Modelle der Hochschu lfinanz ierung ,  d ie 
a uf der Grund lage der oftmals h istorisch gewachsenen Struktu ren zu  
seh r  u ntersch ied l ichen Ausgangspositionen der  Hochschu len fü h ren ,  

s ind indes einschl ießl ich der leistungsorient ierten M ittelvergabe insge
samt an ihre G renzen gestoßen .  M it dem Hochschu lzukunftsgesetz 
wird die Grund lage fü r d ie E ntwicklung eines F inanz ierungsmodells ge

schaffe n ,  in dem d ie F inanz ierung der Hochschu len im Rahmen einer 
strateg ischen Budgetierung erfolgt. Das Zie l  e ines derartigen Model ls 
sol l  es sein ,  das Land in d ie Lage z u  versetzen ,  bei den Hochschu len 
fü r bestimmte , im Hochschu lentwicklu ngsplan festgelegte u nd über das 
Pa rlament gebi l l igte Aufgabenfe lder Leistungen auf der Grund lage ver
g leichbarer Kostensätze nachz ufragen .  

Autonome Hochschu len a ls Wissenschafts- und B i ldungsein richtungen 
benötigen e in  modernes, p rofessione lles Hochschu lmanagement mit 
kla r umrissenen und voneinander abgegrenzten Kompetenzen,  deren 
Aufgaben s ich ergänzen .  D iesem Ansatz trägt das Hochschu lzukunfts
gesetz d u rch d ie Modern isierung der Hochschu lverfassung Rech nung .  
Demokratische M itwirkung ,  d ie U ntrennba rkeit von E ntscheidu ngsge

walt und Verantwortl ichkeit ,  d ie Notwend igkeit des Austarierens der 
Fachinteressen innerhalb der Hochschule ,  d ie wettbewerbliche E inbet
tung der jewei l igen Hochschu le u nd das damit verbundene E rfordernis 

der Profi lbi ldu ng sowie d ie Mögl ichke it ,  flexibel auf d ie immer stärker 
z unehmende Beschleun igung der Veränderu ngs- u nd E ntscheidungs
prozesse in der Gesellschaft z u  reagieren ,  s ind Kernelemente , d ie sich 

in den gesetz lichen Regelungen widerspiegeln . 

Damit d ie Hochschu len strateg ie- und  hand lungsfäh ige Akteure ble iben 
können ,  sind starke , hand lungsfäh ige Hochschu l le itungen unabd ingbar .  
Das Präsid ium sol l  a uch weiterh in für das operative Geschäft u nd fü r 

d ie Strategie der Hochschu le vera ntwortl ich sein . Das E lement der de
mokratischen M itwi rkung wird im Hochschu lz ukunftsgesetz a uf a l len 

E benen der Hochschu le gestärkt, sei es durch d ie Mögl ichkeit ,  e ine 
Studierende oder einen Stud ierenden a ls Präsid iumsmitg l ied vorz use
hen,  sei es d u rch d ie Vorgaben zu r  paritätischen E ntscheidungsfindu ng 

im Senat oder Fachbere ichsrat .  Die Rol le des Senats a ls des durch 
u nmitte lbare Wah len demokratisch-korporationsrechtl ich am stä rksten 
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legitimierten Organs der Hochschu le sol l  seiner herausgehobenen Posi
tion entsp rechend wieder gestärkt werden , indem er zukünftig an der 
Wah l  der Hochschul leitung unmitte lbar betei l igt ist und in grundlegen
den oder hochschu lweit bedeutsa'men Angelegenheiten der Forschung ,  
Kunst, Lehre und des Stud iums beratend h inz ugezogen wird .  Der 
Hochschu lrat als Beratungs- und Aufsichtsorgan der Hochschu le sol l  im 
Gegenzug künftig ausschl ießl ich extern besetzt sein . 

Das Hochschulzukunftsgesetz rückt z udem in  einer umfassenden Wei
se d ie gesellschaftl iche Verantwortung der Hochschu len nach i nnen 

und außen in  den M ittelpunkt .  E in  Beispiel ist  d ie Anregung,  den Nach
haltigkeitsauftrag des Landes in indiv id uel l-hochschu ladäquater Weise 
in den Ordnungen und der Binnenorgan isation der Hochschu len  umz u
setzen . 

E in weiteres wichtiges Ziel des Gesetzes ist d ie Herstel lung von mehr  
Geschlechtergerechtigkeit, da in  Wissenschaft und Forschung Frauen 
nach wie vor unterrepräsentiert s ind .  Für  d ie Hochschule der Zukunft ist 
d ies ein Nachtei l .  Verbindliche Vorgaben s ind daher unausweich l ich . 
M it dem Hochschulz ukunftsgesetz wird daher e ine Frauenquote nach 
dem Kaskadenmodell eingeführt .  Auf der Leitungsebene der Hochschu
le soll der Frauenantei l  mindestens v ie rz ig  Prozent betragen .  

Zudem wandelt sich d ie Gruppe der Stud ierenden kontin u ierl ich .  Zu
künftige Studierendengenerationen werden deutl ich heterogener sein 
a ls b islang .  Das Abitur an  einem Gymnasium ist längst n icht meh r  der 
a l le in ige Sch lüssel z um Stud ium. Es werden vermehrt Berufstätige a n  
d ie Hochschu len kommen ,  v ie le werden Fami l ie haben u n d  sich um 
Kinder oder ältere Angehörige kümme rn .  Der  Anteil von Studierenden 
mit Zuwanderungsgesch ichte wird steigen .  Den "Normalstudierenden" 
wird es z ukünftig immer wen iger geben .  

Diversität und  der vorausschauende Umgang damit gewinnen fü r d ie 
Hochschulen zunehmend an  Bedeutung. D ie Hochschu len sind gefor
dert ,  eine e igene Willkommenskultur z u  entwickeln .  S ie müssen sowoh l  

an den Übergängen von der  Schu le zur  Hochschu le und  vom Bachelor 
zum Master als auch bei den ind iv id uel len Zugängen aufzeigen ,  wie e in 
erfolgreiches Studieren im Hochschu la l ltag gel ingen kann �  Das Hoch
schulzukunftsgesetz bildet durch d ie Aufnahme des Diversity Manage
ment in den gesetz l ichen Aufgabenkatalog der Hochschu len u nd durch 
die Ausweitung des Gesta ltungsrahmens der Hochschu len , beispie ls
weise durch d ie weitere Öffnung für Stud ienanfängerinnen und Studi
enanfänger oder d ie Normierung des Stud iums in  Tei lze it ,  hierfü r d ie 
Grundlage. 
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Das Hochschu lzukunftsgesetz erken nt darüber h inaus an ,  dass das 
Land u nd d ie Hochschu len in einer gemeinsamen Verantwortung für d ie 
Umsetzung des Gru ndsatzes "Gute Arbe it" für a l le Beschäftigten an 

den Hochschu len  stehen .  Den n  d ie Hochschulen können ihre Aufgaben 
n u r  dann  bestmögl ich erfü l len ,  wenn i h re Beschäftigten hochmotiviert 
a rbeiten .  

M it dem Hochschu lzukunftsgesetz wird das bislang geltende Hoch
schu lgesetz aufgehoben u nd du rch das neue Hochschu lgesetz abge

löst. Soweit gesetzliche Bestimmungen des a lten Hochsch u lgesetzes in 
das  neue Hochschu lgesetz übernommen worden sind , kann  auf d ie 
Amtl ichen Begründungen der übernommenen Bestimmungen weiterh in 
zurückgegriffen werden.  

B. Besonderer Teil  

zu § 1 

D ie Vorschrift enthält d ie Regelungsgehalte des derzeitigen § 1 

Hochschulgesetz. 

D ie Änderungen in Absatz 1 zeichnen den Umstand nach,  dass 
d ie Regelungen von Teil 9 des Hochschu lgesetzes ein e inheit l i
ches Rechtsreg ime der Anerkennung u nd des Betriebs n icht
staatl icher Un iversitäten ,  Fachhochschu len und Kunsthochschu

len bereitste llen . I nsofern g ilt d ieser Tei l nun auch fü r d ie Aner
kennung und den Betrieb n ichtstaatl icher Kunsthochschulen.  

Auf Wunsch der Fachhochschu le Westliches Ruhrgebiet wird ih
re gesetzl iche Bezeichnung in "Fachhochschu le Ruh r-West" ge

ä ndert .  

M it der  Rechtsverordnungsermächtigu ng nach Absatz 3 Satz 1 
Halbsatz 2 betreffend die Schl ießung von Standorten sol l  d ie 

p lanerische Vera ntwortung der Landesregierung fü r d ie auch re
g iona le Ausformu ng des nordrhein-westfä l ischen Hochschu lwe
sens unterstrichen werden . 

D ie Änderung des Absatzes 4 und die Streichu ng der Absätze 5 

u nd 6 beruhen a uf E rfahrungen m it der Anwendung d ieser Rege
lung in der Rechtspraxis . Es hat sich geze igt, dass d iese 
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zu § 2 

Rechtsanwendung erleichtert wird ,  wen n  d ie entsprechenden 
Regelu ngen in  § 1 des Kunsthochsch u lgesetzes überfüh rt wer
den .  E ine Änderung der ge ltenden Rechtslage ist damit n icht 

verbu nden. 

Die Vorschrift enthält die Regelu ngsgeha lte des derzeitigen § 2 
Hochschulgesetz. 

Absatz 2 :  

Durch  d ie Änderung in  Absatz 2 wird künftig ausdrücklich klarge
stel lt ,  dass innerha lb  der Aufgaben der  U niversitäten u nd Fach
hochschu len künftig d rei Aufgabenbereiche untersch ieden wer
den m üssen ,  nämlich eigene ,  gesetzl ich zugewiesene und ge
meinsame Aufgaben.  Dies zeichnet den bereits bestehenden 
Rechtszustand deutl icher  nach . 

Vor der  Verselbständigung der  U n iversitäten und Fachhochschu
len gab es eigene, von den Hochschu lmitg liedern grundrechtl ich 
geschützt wah rgenommene Aufgaben der Hochschu len ,  sodann 
staatl iche Angelegenhe iten u nd schl ießl ich auch kondominia le 
Aufgaben insbesondere im Bereich des Stud iums (Studiengän
ge ,  G rade) . Auch nach der Verselbständigung verblieb es im Be
reich der Hochschu lzulassung gemäß § 7 Hochschu lzu lassungs
gesetz unverändert dabei ,  dass der Vollzug der hochschu lzulas
sungsrechtl ichen Vorschriften e ine staatl iche Aufgabe der Hoch

schu len  unter der Fachaufsicht des M in isteriums ist; d ies wird 
auch künftig n icht geändert werden .  M it der Verselbständ igung 
der  H ochschu len  sind d ie sonstigen staatl ichen Angelegenheiten 
u nd kondomin ia len Aufgaben funkt iona l  den Hochsch u len  zur  

Wah rnehmung i n  Selbstverwaltung  übertragen worden ,  weil der 
damal ige Gesetzgeber d ies für zweckmäß ig gehalten hat .  M it 
d ieser Übertragung hat sich der  rechtl ich-funktiona le Charakter 
der e hemals staatl ichen Angelegenhe iten und kondominialen 
Aufgaben indes n icht verändert ;  d ie H ochschulen nehmen d iese 
Aufgaben weiterhin keineswegs k raft eigenem durch d ie Verfas
sung geschützten Recht wahr ,  sondern kraft e infachgesetzl icher 
Anord nung. Dieser Befund wird n u n  d u rch die Änderu ng in Ab
satz 2 gesetzl ich deutl icher hervorgehoben .  Dabei wird der Be
reich der gemeinsamen Aufgaben d u rch  d ie Bezugnahme auf § 6 
Absatz 1 nunmehr  hochsch u lp lanerisch verstanden .  
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Absatz 5 :  

H ochschu lgesetzl ich füh ren  d ie Hochschu len ihren in  § 1 Absatz 
2 gerege lten gesetzl ichen Namen . Nach Maßgabe des § 2 Ab

satz 5 können sich d ie Hochschu len indes E igennamen gebe n .  
Wenn sich eine Hochschu le e inen E igennamen gegeben hat ,  

verwendet sie d iesen im Rechtsverkehr .  Der Name einer Hoch
schule ist im Rechtsverkehr  eine gewichtige Form der Selbstdar

stel lung a ls Marke der  jewei l igen Hochschu le .  I nsofern bestehen 
gewichtige öffentl iche I nteressen des Landes, dass d ie im 
Rechtsverkeh r  verwendete Marke der Hochschu le u nd ihr ge
setzl icher Name in  sachadäquater  Weise einander zugeord net 

werden können . D ie Änderung in  Absatz 5 Satz 1 u nterlegt d ie

ses öffentl iche Inte resse folgerichtig mit e inem Genehmigungs
vorbeha lt des Landes. D ie jeweil ige Regelung der Grundord
n u ngsänderungsord nung tritt e rst in Kraft, wen n d ie Genehmi
g u ng erte i lt ist. 

Es hat sich gezeigt, dass a ufgrund der Entwicklung der Hoch
schu lmarken eine Verwechse lung eines E igen namens e iner 
Fachhochschu le a ls "Techn ische Hochschule [Ort]" mit einer 
Un iversität n icht mehr  begründet ist . E ine Fachhochsch u le kann  
sich daher  e inen  derartigen Eigennamen gebe n .  

Absatz 7 :  

I n  Ausfüh ru ng de r  Regelung in Artikel 8 Nummer 5 Hochschu l
fre ihe itsgesetz wurden d ie von der Un iversität Köln u nd der 
Fach hochschu le Bonn-Rhein-Sieg zu Hochschulzwecken ge
n utzten Landesl iegenschaften aus dem Sondervermögen des 

BLB N RW herausgenommen bzw. d iesem erst gar  n icht zuge
füh rt und dem Min isterium zur Verwaltung übertrage n .  Der Mo
dellversuch läuft am 31 . Dezember 201 3 a us ,  wurde von der H IS  
Hochschu l- I nformations-System GmbH evalu iert und  wird bis 

zum I n krafttreten d ieses Gesetzes verlä ngert .  

Nach dem positiven Ergebn is der  Evaluation bestehen aus Lan
dessicht keine Bedenke n ,  d ieses Verfah re n  des Dezentra len 
L iegenschafismanagements an der Un iversität Köln und der 
Fach hochschu le Bonn-Rhein-Sieg zu verstet igen .  

D ie  vorgesehene Regelung betrifft nu r  d ie beiden Model lhoch

schu len ,  die sich wegen der jewei l igen h istorischen Entwickl ung 
u nd h i nsichtl ich der  E igentumssituation der Grundstücke in e iner 
besonderen S ituation befinden ,  und ist in d ieser Form n icht auf 
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zu § 3 

a ndere Hochschulen übertragbar. Das Land b le ibt unverändert 
E igentümer der schon wäh rend des Modellversuchs als Sonder
liegenschaften qual ifizierten Liegenschaften .  

Es  ist vorgesehen,  dass das  Land de r  Un iversität Köln und  der 
Fachhochschu le Bonn-Rhein-Sieg d ie in  seinem E igentum ste
henden und von den beiden Hochschu len  genutzten Liegen

schaften (Sondervermögen des Landes) unentgeltl ich zur  Nut
zung für Aufgaben nach § 3 Hochschulgesetz überlässt. 

Die Vorschrift enthält die Regelungsgeha lte des derzeitigen § 3 

Hochschulgesetz. 

Absatz 1 :  

Durch die Änderung wird d ie Sicherung guter wissenschaftl icher 
Praxis entsprechend den a l lgemein anerkannten G rundsätzen 
des Wissenschaftsrats und der Deutschen Forschu ngsgemein
schaft als institutionel le Pfl icht der Körperschaft U niversität aus
d rücklich kla rgestellt. Die Gewä h rleistung g uter wissenschaftli
cher Praxis beinhaltet insbesondere d ie Förderung der wissen
schaftlichen Redlichkeit u nd d ie Bekämpfung wissenschaftl ichen 
Feh lverhaltens. So sol lten d ie Hochschulen verpfl ichtende 
Grundsätze fü r d ie Betreuung ,  Ausbildung u nd Förderung des 
wissenschaftl ichen Nachwuchses entwickeln .  Das Vier-Augen
Prinzip ist bei der Bewertung von Disse rtationen anzuwenden.  

Unabhängige Vertrauenspersonen oder Ansprechpartner, an  d ie 
sich d ie Mitg l ieder der Hochschule i n  Konfl iktfä llen oder bei F ra
gen zu vermutetem wissenschaftlichem Fehlverha lten wenden 

können, sol lten an jeder Hochschu le benan nt werden .  

Korrespondierend zu der objektivrechtl ichen Vorschrift des Ab
satzes 3 wird in § 4 Absatz 4 die ind ividuelle Verpfl ichtung a ller 
a n  den Hochschu len wissenschaftlich Tätigen und der Stud ie
renden zur wissenschaftl ichen Redl ichkeit nachgezeichnet. 

Absatz 2: 

Die Änderung in Absatz 2 übernimmt d ie in  Absatz 1 neu e inge
füh rte Pflicht zur Sicherung guter wissenschaftlicher P raxis auch 
fü r die Fachhochschulen . 
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Absatz 3: 

Satz 1 enthält d ie Regelungsinha lte des derzeitigen Absatzes 3 .  
Der  neu eingefügte Satz 2 sieht vor, dass d ie Hochschu len ver

stärkt on line-Lehrangebote im Sinne e ines Fernstudiums entwi
ckeln .  D ie Präsenzlehre b le ibt dabei  weiterh in d ie das Lehrge
SChehen bestimmende Darbietungsform. I ndes sind d ie Hoch

schu len geha lten ,  kü nftig sich noch stärker a ls bisher Formaten 
elektron ischer I nformation und Kommun ikation im Bereich der 
Lehre zu bedienen .  

Absatz 4 :  

B islang g ibt es noch keine ausdrückliche rechtl iche Gru nd lage 

fü r e in Diversity Management an  Hochschu len .  Darauf macht 
auch der im August 201 3 erschienene "Zweite gemeinsame Be
richt der Antid iskrimin ierungsstelle des Bundes u nd der in  ih rem 
Zuständ igkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesre
g ierung und des Deutschen Bundestages" unter dem Titel "D is
kriminierung im B ildu ngsbereich und im Arbeitsleben" aufmerk
sam. I nsbesondere wird dort darauf h ingewiesen ,  dass es hä ufig 

noch an einem systematischen Diversity-Mainstreaming an 
Hochschu len feh lt .  Diesem Missstand h i lft d ie Änderung ab.  

Die Hochschu len Nordrhein-Westfa lens sollen künftig du rch e ine 

Veränderung ihrer  Angebote auch in Zeiten e iner demograph isch 
bedingt immer stärker d ifferenzierten Gese l lschaft zukunftsfäh ig 
b leiben .  Zudem ist e in angemessenes Divers ity Management 

a uch ein e lementares Gebot sozialer Gerechtigke it. 

Das Konzept des Diversity Managements ist an vie len Stel len 
d ieses Gesetzes wiederzufinde n ,  beispie lsweise in  § 58 Absatz 
2a (Ermöglichung der E rprobung von Reformmodel len im Be

reich des Studiums; F lexibi l isierung der Regelstud ienze it beim 

Besuch von Ergänzungsku rsen) u nd in den §§ 48 Absatz 8 ,  62a 

(Stud ium in Tei lze it) . 

Die Förderung von Vielfa lt ist a ls Querschn ittsaufgabe zu begrei
fen ,  d ie auch in sämtlichen Entscheidungsprozessen Berücksich
tigung findet u nd auf a l len Ebenen der Organ isation verankert 
wird . Dabei können sich d ie Hochschulen an  der Entwicklung des 
Gender-Mainstreaming,  aber auch an ersten Ansätzen des Disa
bi l ity Mainstreaming orientieren .  
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Die Entwicklung von Diversity-Strategien im Bildu ngsbereich e r
fordert stets auch die Wachsamkeit gegenüber v ielfä lt igen For
men der Diskrimin ierung sowie d ie Notwendigkeit ,  den versch ie
denen Dimensionen von Vielfalt, wie Migrationshintergrund , Ge
sch lecht, Relig ion ,  Weltanschauung ,  Beh inderung ,  Alter oder se
xuel ler Identität sowie insbesondere der D imension sozia le Her
ku nft, sowohl gerecht zu werden a ls a uch  zu e iner u ntersch ieds
sensib len Gleichbehand lung zu finden .  Dabei muss zudem d ie 
Überschneidu ng von Ausschlussmechan ismen beachtet werden .  

Angesichts der Komplexität der  neuen Hochschulaufgabe u nd 
der noch ausstehenden struktu re llen Verankerung e ines Diversi
ty Mainstreamings a n  den Hochschu len  ist e in ausgefe iltes 
D iversity-Management e ine zentra le Managementaufgabe der 
Hochschulleitung u nd der  Leitungen der Fachbere iche.  D ie 
Hochschule u nd insbesondere d ie Hochschu lleitungen u nd 
Fachbereichsleitungen müssen sich d urch d iversity-affine Ma
nagementweisen des Themas Vielfa lt a nnehmen. Dabei  kann d ie 
Hochschu le auch e igene D iversity-Beauftragte , auch i n  Form e i
nes haupt- oder n ichthau ptberufl ichen P räsid iumsmitg l ieds, vor
sehen .  

D ie Entwick lung zu e inem reflektierteren Umgang mit  Vielfa lt an  

Hochschulen darf n icht dazu füh re n ,  dass au f  Gender
Mainstreaming oder auf d ie Gleichstel lung von Fra u  u nd Mann 
verzichtet wird .  Vielmeh r  besteht  d ie Herausforderung h ier darin , 
in  Abhäng igkeit von der jewei l igen Hochschu lstruktur  e ine s inn
volle Verknüpfung oder E rgänzung d ieser strategische n  Ansätze 
zu finden. 

Neben dem Aspekt der Vielfalt sollen d ie Hochschu le n  auch im 
Sinne des Prinzips "Gute A rbeit" den berechtigten I nteressen ih

rer Beschäftigten angemessen Rechn ung tragen .  Das Gesetz 
begründet h ier  n icht nu r  e ine zentrale Kernaufgabe der  gesam
ten Hochschu le und ihre r  sämtl icher M itg l ieder; künftig müssen 

sich a lle Entscheidu ngen der Hochschu le vor dem Gebot des 
Absatzes 4 Satz 3 rechtfertigen lassen .  Vielmehr  wird auch u nd 
insbesondere eine zentrale Managementaufgabe al ler Funktions
trägerinnen und Funktionsträger implementie rt ,  d ie fü r das Woh l
ergehen der Beschäftigten bis h i n  zu  dem einzelnen konkreten 
Arbeitsplatz Verantwortung  tragen .  I nsbesondere das Präsid ium, 
aber auch d ie Fachbereichsleitungen ,  besitzen eine grund legen
de Verantwortung fü r eine Umsetzung des Prinzips "Gute Arbeit". 
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Gute Beschäftigu ngsbedingungen sind eine Voraussetzung fü r 
hochmotiviertes Persona l ,  das seinen Be itrag zur  exzellenten 
Leistung der Hochschulen erbringt. Den "berechtigten Interes

sen" der Beschäftigten d ienen dabei  insbesondere ein sachge
rechter und fa i rer  Umgang mit der  Befristu ng der Beschäfti
gungsverträge mit dem wissenschaftl ichen u nd n ichtwissen

schaftl ichen Personal .  Zudem müssen Lehraufträge sachgerecht 
u nd fa ir  insbesondere h insichtl ich ih res Umfangs erte i lt werden ;  
mit Te ilzeitbeschäftigung  muss verantwortungsvoll umgegangen 

werden .  Darüber h inaus entspricht es der Vorschrift, dass inner
ha lb der  Hochschu le gute Beschäftigu ngsbed ingungen auch fü r 

d ie wissenschaftl ichen ,  künstlerischen u nd studentischen H i lfs
kräfte gelten sowie dass ein effektives Gesundheitsmanagement 
u nd umfassende Weiterbi ld u ngsmöglichke iten eingeführt wer
den.  

Gute Beschäftigu ngsbed ingungen leh nen sich an  d ie Prinzipien  
Guter Arbeit a n ,  wie s ie  beispie lsweise in dem Kodex Gute Arbeit 
der Verein igten D ienstle istungsgewerkschaft aus dem Jahr  20 1 3  

entwickelt worden s ind .  Bestandtei le g uter Beschäftigungsbed in
gungen s ind - insbesondere in der Führungskultur der Hoch
schu l- u nd Fachbereichsleitung - beispielsweise ein wertschät

zender Umgang und  ein kol legia les M ite inander, geprägt von e i
nem d iskrimin ierungsfreien Umgang im Kontext präventiver 
Maßnahmen.  Zudem steht  das Bemühen im Vordergrund ,  
grundsätzl ich jedes Arbeitsverhä ltn is nach einer Probezeit unbe
fristet abzusch l ießen ,  es sei denn ,  aus den spezifischen Sach
g rundgesetzlichkeiten von Wissenschaft, Lehre und Forschung ,  

insbesondere aus Gründen ih re r  F inanzierung beispie lsweise mit 
M itte ln  Dritter ,  ergeben sich befristungsrechtl ich zu lässige Ab
weichungstatbestände von d iesem Gru ndsatz der unbefristeten 

Beschäftigu ng .  

Z u  guten Beschäftigungsbedingungen rechnet auch , dass das 

Recht auf Tei lzeita rbeit n icht auf Umständen auch nur  mitte lba
ren Zwangs beru hen darf; zudem muss d ie Rückkehr  in d ie Voll
zeitbeschäftigung durch e ine längerfristige Personalplan ung er
möglicht werden.  Bedingungen guter Beschäftigung bedeutet für 
entl iehene Beschäftigte , dass i h re Beschäftigungsbedingungen 
dem Grundsatz von Equal Pay u nd Equal  Treatment fo lgen u nd 
dass sie s ich auf fre ie Stel len bewerben können und dann vor
rangig e ingestel lt werden .  
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G ute Beschäftigu ngsbed ingungen schl ießen eine Arbeitsgesta l
tu ng ein ,  die a l len Beschäftigte n  eine gute Leistung ermög l icht 
und zugleich psych ische u nd physische Überforde rung vermei
det, zu einer Vere inba rkeit von Famil ie und Beruf, von Erwerbs
a rbeit und Sorgearbeit füh rt ,  den Geboten der Entgeltg leichheit 
und  der diskriminierungsfreien Besetzung a l ler  Führu ngspositio
nen Rechnung trägt und vorausschauend Weiterbi ld ungsangebo
te für a l le Beschäftigten entwickelt. 

Absatz 6: 

M it der neu eingefüh rten Vorschrift wird verdeutl icht, dass die 
Hochschulen im Rahmen ih re r  Profi lb i ldung und i nternen Leit
b i ldd iskussion auch ihren  Beitrag zu einer nachha ltigen und fried
l ichen Welt erbringen .  Zah lreiche Hochschulen haben sich be
reits in der Vergangenheit ausfüh rl ich mit d iesen Fragen ausei
nandergesetzt. I nsofern hat der neu e ingeführte Absatz 6 klar
stel lende Funktion und soll zugleich einen Impuls geben :  Jede 
Hochschule soll in ih rer Grundordnung gemäß ih re r  ind ividuellen 
Hochschu lkultur d ie I nstrumente selbst bestimmen ,  mit der s ie 
den Nachha ltigkeitsauftrag des Landes umsetzt. Die Norm bildet 
somit d ie Grund lage für d ie Aufnahme von Regelungen in d ie je
we i l igen Grundordnungen der Hochschu len gemäß § 2 Absatz 4 ;  
d iese Rege lungen müssen sich innerhalb der Vorschriften des 
Hochschu lgesetzes bewegen .  

Um verfassungskonform zu sein , ist jegliche Auseinandersetzung 
an  den Hochschu len  im L ichte des Grundrechts der Wissen
schaftsfreiheit zu füh ren .  Es kan n  somit n icht um d ie Auseinan
dersetzung mit bel iebigen Folgen von Wissenschaft in  jeg l icher 
Art und Größenordnung gehen.  Vielmehr  muss sich d ie D iskus
sion aufgrund der Rechtsprechu ng des Verfassungsgerichtshofs 
fü r das Land Nord rhein-Westfa len daran  ausrichten ,  schwerwie

gende Folgen fü r verfassungsrechtl ich geschützte Rechtsgüter 
der staatl ichen Gemeinschaft zu erkennen,  um d ie Allgemeinheit 
vor Schäden zu bewahren .  Dies knüpft an d ie individuelle E igen
verantwortung jeder Wissenschaftlerin und jedes Wissenschaft
lers an ,  sich mit den Risiken und Folgen ihrer  oder seiner Arbeit 
bewusst und verantwortungsvoll auseinanderzusetzen ,  und 
schreibt nur fest, was nach a llgemeiner Anschauung a ls grundle
gender eth ischer Standard der Wissenschaft bere its derzeit an
zusehen ist. 
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zu § 4 

zu § 5 

Die Verpfl ichtung nach Satz 2 berü hrt i h rer  Rechtsfolge nach 
n icht das ind ividuel le Grundrecht der M itg l ieder der Hochschule 
a uf Forschungsfreiheit. 

Absatz 7: 

D ie Vorschrift unterstreicht d ie besondere Verantwortung der 
Hochschu len  in ihrer  Region u nd im europäischen und internati

ona len Bereich . 

Die Vorschrift enthält die Rege lungsinhalte des derzeitigen § 4 
Hochschu lgesetz. 

Korrespondierend zu der in § 3 Absatz 1 und 2 gerege lten institu
t ionel len Verpfl ichtung der  Hochschu len zur  Sicherung guter wis
senschaftl iche r  P raxis wird d urch den neuen Absatz 4 d ie ind ivi
d uelle Pfl icht jeder Person an den Hochschu len ,  d ie sich wissen
schaftl ich betätigt ,  zur wissenschaftl ichen Redl ichkeit entspre
chend den a l lgemein anerkan nten Regeln des Wissenschaftsrats 
und der Deutschen Forschu ngsgemeinschaft gesetzl ich normiert. 

Die Vorschrift enthält d ie Regelu ngsinha lte des derzeitigen § 5 
Hochschu lgesetz. 

Zu den Änderungen anso nsten :  

Absatz 1 :  

Die Änderungen tragen der Neufassung von § 6 Absatz 3 Rech
n u ng .  

Absatz 2 :  

Nach derzeitiger Rechtslage fa l len d ie Zusch üsse in das  Vermö

gen der Hochsch ulen u nd können somit, soweit sie n icht ze itnah 
benötigt werden ,  zinsbringend ange legt werden .  Der  Landes
rechn ungshof, der 201 0  die Finanzausstattung der Un iversitäten 
nach I nkrafttreten des Hochschu lfre iheitsgesetzes geprüft hatte , 
hat gefordert ,  d ie Verwei lzeiten der  Landesmittel bei den Hoch-

1 85 / 355 



schu len zu min imieren .  Er  hä lt es fü r n icht h innehmbar ,  dass 
vom Land Zinsen fü r Kred ite am Kapita lmarkt aufzubringen sei
en ,  während die Hochschu le n  mit den vorübergehend n icht be

nötigten Mitte ln Zinse innahmen e rlangten .  Dabe i sind insbeson
dere auch d ie Zuschüsse für den laufenden Betrieb und d ie da
mit verbundenen Geldströme u ntersucht worden .  Im Ergebnis 
wurde festgeste llt , dass sowoh l  d u rch die vorschüssige Zah lung 
der Zuschüsse an d ie Hochschu len a ls auch d urch d ie nachträg
lichen Erstattungen der Hochsch u len an das Landesamt für Be
soldung und Versorgung e ine erhebl iche Vorfinanzierung du rch 
das Land erfolgt. 

Diese aus dem Hochschu lfre iheitsgesetz folgende haushalts
rechtliche Behandlung der Zuschüsse hat somit auf der Seite des 
Landes zu einem höheren L iq u id itätsbedarf und entsprechender 
Erhöhung der Kassenkred ite gefüh rt und andererseits bei den 
Hochschu len höhere Geldbestände geschaffen ,  deren  Zinserträ
ge den einzelnen Hochsch ulen zuflossen .  D iese Situation ist vom 
Landesrechn ungshof a ls fü r das Land u nwirtschaftl ich u nd h in
sichtl ich des wirtschaftlichen Bedarfs der Hochschu len  a ls frag
würdig kritis iert worden ,  verb unden mit der Aufforderung an d ie 
Landesregierung , d ie rechtl ichen Rahmenbedingu ngen e ntspre
chend zu verändern. 

Aufgrund der Änderung in  Satz 1 sollen kü nftig die M ittel zur  
Durchführung der  Aufgaben der  Hochschu len  n icht meh r  der je
weil igen Hochsch ule zu ih re r  Verfügung gestel lt werden ,  sondern 
- wie schon derzeit im Wortlaut der Vorschrift, a uf d ie Satz 1 Be
zug n immt (§ 2 Absatz 3 Satz 3) ,  ausgeführt - bere it geste l lt .  M it 

der Neuregelung des Satzes 1 werden d ie vorgenannten Anre
gungen des Landesrechn ungshofs daher  aufgegriffen .  

M it d ieser Änderung soll - ohne den Status der  Hochschu len  a ls 
selbständ ige Körperschaften zu  berüh ren oder deren e igenver
antwortliche Haushalts- und  Wirtschaftsfüh rung zu  beeinträchti
gen - ein Liqu id itätsverbund zwischen Land und Hochschu len  

geschaffen werden,  in dem einerseits d ie Geldversorgung der  
Hochschulen sichergestel lt u nd andere rseits der  Bedarf a n  Kas
senkrediten des Landes optimiert wird .  Im Land Nord rhein

Westfa len wird so schon seit zeh n  Jah ren  erfolg reich zwischen 
dem Land u nd seinen Landesbetrieben verfa h ren .  In  N ieder
sachsen wird seit etwa derselben Zeit zwischen dem Land u nd 
den Hochschu len in der Trägerschaft des Landes ähn lich verfah
ren .  
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Dieses "cash pool ing" genannte Verfahren  trägt der engen Fi

nanzverpflechtung zwischen den Hochschulen und dem Land 
Rechnung .  Um d ieses Verfah ren zu rea lisieren ,  sind die Neufas

sung des Satzes 1 und d ie Änderung des Absatzes 3 notwendige 
Voraussetzungen ,  da aus der bisherigen Fassung d ieser beiden 
Regelungen d ie seitens des Landesrechnungshofs kritisierte 
haushaltsrechtliche Sch ieflage resu ltiert .  Es wird jedoch in keiner 
Weise d ie Möglichkeit der Hochschu len beschn itten ,  Rücklagen 
zu bi lden .  Vielmehr sieht der neue Satz 1 d ies ausdrücklich vor 
und kommt damit a uch einer weiteren Forderung des Landes

rechnungshofs nach,  die Geldan lage der Hochsch ulen durch das 
professionelle F inanzmanagement des Landes durchführen zu 

lassen .  

Soweit am Ende eines Hausha ltsjahres ein Haushaltsrest auf 
dem vom Land gefü h rten Konto fü r d ie Hochschule verbleibt, 
stehen d iese M ittel der Hochschule weiterhin überjährig zur Ver

fügung .  

Die stetige Erfü l lung der  Aufgaben im S inne von Satz 4 schl ießt 

auch den Gleichstel lungsauftrag der  Hochschu len  mit e in .  Mit 
dem sogenannten "Gender Budgeting" soll d ie Gesch lechterper
spektive in d ie haushaltsplanerischen Entscheidungen und Um
setzu ngsmaßnahmen der Hochschulen integriert werden mit 
dem Zie l ,  Ungle ichheiten zwischen den Geschlechtern zu ver
meiden und damit zu mehr  Gesch lechtergerechtigkeit an  den 
Hochschulen beizutrage n .  Die Verpfl ichtung der Hochschu len 
zum E inbezug des G le ichstel lungsauftrags in d ie hochschu linter

ne M ittelvertei lung besteht  sowohl über Absatz 2 a ls auch über  § 

24 Absatz 5 ;  beide Vorschriften ergä nzen einander im Wege e i
ner zielgerichteten Verwirklichung des Gleichstel lungsauftrags .  

Der neu eingefüh rte Satz 6 der  Vorschrift soll eine homogene 

und verg leichbare Rechnungslegungsbasis für a l le Hochschulen 

i n  Nord rhein-Westfalen sicherstel len . Durch d ie Festlegung auf 

d ie doppische Buchführu ng wird der bisher durch das Wahlrecht 

der Hochschulen bed ingte Mehraufwand für zah lre iche Hoch
schu len erhebl ich verringert ,  die bere its auf das System der 
Doppik umgeste llt habe n .  Diese Hochschu len unterliegen derzeit 
noch zusätzl ichen kameralen Berichtspfl ichten und haben 
dadurch finanziel le, personelle und techn ische Zusatzkosten von 
der Software- Implementierung bis h in  zur Qual itätssicherung.  

Darüber h inaus verfolgt das neue doppische Hochschu lrech
nungswesen u . a .  das Zie l ,  d ie Anschlussfäh igkeit der Hochsch u-
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len an das neue Rechnungswesen des Landes (EPOS. N RW
Programm der Landesregierung) sicherzuste l len ,  weil d ie Rech
n ungssichten kompatibel s ind . Außerdem können d ie schon 
deutl ich verschärften Transparenzpfl ichten der Hochschu len 
(EU-Anforderungen u .a . )  fach lich,  wirtschaftlich u nd techn isch 
sinnvoll nur  auf der Grund lage des doppischen Hochschu l rech
n u ngswesens e rfüllt werden .  

Durch den Umstel lungszeitpunkt spätestens zum 1 .  Januar  201 7 
bleibt a l len Hochschu len a usreichend Zeit, sich auf d ie erforderl i
chen Änderungen e inzustellen .  

Absatz 3: 

Die Vorschrift wird neu gefasst. Die bisher geltende Regelung 
musste ersatzlos gestrichen werden ,  da ansonsten das in  der 
Begründung zu Absatz 2 erläuterte "cash pool ing"-Verfah ren  der 
M itte lbereitstel lung n icht d urchgefüh rt werden könnte. 

Da indes das Hochschulgesetz im laufenden Haushaltsjah r  in 
Kraft treten sol l ,  würde eine sofortige Umstel lung des bisherigen 
Verfah rens auf das "cash pool ing"-Verfah ren zu erheblichen Ab
rechnungs- und Zurechn u ngsproblemen füh ren .  Zudem bedarf 
d ie Einrichtung eines Liqu id itätsverbundes e in iger techn ischer  
u nd organ isatorischer Vorarbeiten sowoh l  seitens des Landes als 
auch der Hochschu len .  Um den Hochschulen a uch im H inbl ick 
auf d ie Hochschu lvereinbarung 201 5  die notwendige P lanungs
sicherheit zu geben , ist eine entsprechende Übergangsfrist er
forderl ich . Dem d ienen d ie Sätze 1 und 2 .  

Der neue Satz 3 füh rt die bewährte P raxis fort, dass z u m  Ende 
des Haushaltsjah res n icht verb rauchte M ittel den Hochschulen 
weiterh in auch in den folgenden Haushaltsjahren zur Erfü l lung ih

rer Aufgaben zusätzl ich zur  Verfügung stehen .  

M it der  Neuregelung in  Satz 4 werden d ie Pfl ichten u nterstrichen, 

d ie den Hochschu len  auf gesetzl icher Grundlage obliegen ,  indem 
d ie Möglichkeit fü r das Min ister ium e ingeführt wird , bei Verstö
ßen gegen Berichtspflichten oder Rahmenvorgaben Teile des 

Zuschusses zurückzuha lten ,  bis d iese Verstöße behoben sind . 
Der Grad der Verbind lichkeit fü r d ie Hochschu len  wird damit in 
verhältn ismäßiger Weise erhöht, da n unmehr von staatl icher Sei

te flexibel und den konkreten Gegebenheiten angemessen rea
g iert werden kann .  Ein solches Instrument stel lt zudem eine we
sentl iche Verbesserung zur  bisherigen  Rechtslage dar, in der nur  
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d ie zumeist u nverhältn ismäßige Mögl ichkeit besta nd ,  den ge
sa mten Haushalt e iner Hochschu le zu sperren ;  d ies ist wen ig 
hochsch u lfreundl ich .  Die Regelung  erhöht daher den Autono

miegrad der Hochschu len .  

Absatz 8 :  

D ie  Vorschrift wird neu gefasst. 

Die bisherige Rege lung kan n  e rsatz los entfa l len ,  da sie nach Ab
schaffung der Stud ienbeiträge in Nord rhein-Westfa len keinen re

levanten Regelungsgeha lt mehr a ufweist. Soweit aus den Stu
dienbeiträgen an den jewei l igen Hochschulen Stiftungen hervor
gegangen s ind ,  ist der  E influss der Studierendenschaft über § 2 

Hochschu labgabe ngesetz auch weiterhin gesichert .  Soweit ge

genwärtig noch E innahmen aus  den Studienbeiträgen zur Ver
ausgabung anstehen ,  wird davon ausgegangen ,  dass d ie in Ab

satz 8 der derzeitigen Fassung geregelten Vorgaben a uch we i
terh in eingeha lten werden . 

Die Neuregelung beinha ltet den gesetzlichen Auftrag an  das M i
n isterium, e in Reformmodel l  der  staatl ichen F inanzierung der 
Hochschu len im Sinne einer strategischen Budgetierung zu ent
wickeln u nd d ieses sodann  auf  der Grund lage einer Rechtsver
ordnung mit den Hochschu le n  zu e rproben .  Zie l des Reformmo
del ls ist, Instrumente zu schaffe n ,  d ie den Besonderheiten der 
Hochschu len ebenso angemessen sind wie den Anforderungen 

an eine sachgerechte Budget ierung öffentl icher Aufgaben .  Im 
Rahmen e ines solchen Model ls sol l  das Land be i  den Hochschu
len beispie lsweise fü r bestimmte , im Hochschu lentwicklungsplan 
festgelegte und über das Parlament gebi l l igte Aufgabenfe lder 
Leistungen auf der Gru ndlage verg leichbarer Kostensätze nach
fragen können .  

Absatz 9:  

D ie Vorschrift g re ift im Wesentl ichen den Regelungsgeha lt des 
derzeitigen § 5 Absatz 9 auf. Die Änderu ngen in Satz 2 d ienen 
der  Kla rste I lung korrespondiere nd zu dem neuen § 6 Absatz 5. 

M it der Neuregelung werden Auslegungsvorgaben zur  Hoch
sch u lwirtschaftsfüh rungsverordnung erfasst, d ie zukü nftig u nd 
richtigerweise in  Form von Rahmenvorgaben erfolgen .  Der Ein
vernehmensvorbeha lt des F inanzministeriums bezieht sich nu r  
a uf d ie Rahmenvorgaben,  d ie d ie Normkonkretisierung der 
Hochschu lwirtschaftsfüh rungsverordnung rege ln ,  a lso auf d ie 

1 89 / 355 



zu § 6 

bisherigen Verwaltu ngsvorschriften zur Hochschu lwirtschaftsfüh
rungsverordnung .  Der sonstige Bereich der Haushalts- u nd Wirt
schaftsführung der Hochschu len  ist n icht vom Einvernehmens
vorbehalt erfasst . Unbeschadet von d ieser Regelung sind daher 
sonstige Rahmenvorgaben im Sinne des § 6 Absatz 5 h insicht
l ich der Zahlung des Zuschusses. 

Mit der Neuregelung wird ein in  sich stimmiges Steuerungskon
zept des Hochschulwesens geregelt, welches die Verantwortl ich
keiten des Landes und der H ochschu len abbi ldet und d iese in je
nen Bereichen zusammen denkt ,  in  denen Zusammenhänge 

sinnvollerweise zu stiften s ind .  Dabei verzichtet das Lan d ,  ob
gleich es Träger der Hochschu len ist, a uf jegliche Steuerungs
möglichkeiten im Detai l ,  insbesondere wird n icht zur  Fachauf
sicht über die Hochschulen zu rückgekehrt. 

Im Einzelnen :  

Absatz 1 :  

Nach der Regelung des Absatzes 1 Satz 1 soll künftig d ie Ent
wicklungsplan u ng des Hochschulwesens eine gemeinsame Auf
gabe des Min isteriums und der Hochschu len  sein , die beide 
partnerschafti ich wah rnehmen . Die schon du rch d ie bestehende 
Fassung des § 6 Absatz 1 u nterstrichene Gesamtverantwortung 
muss dabei in dem öffentl ich-rechtl iche n ,  aus Steuermitte ln  oder 

sonstigen öffentlichen M itteln  weit überwiegend finanzierten und 
damit in die Finanzierungsverantwortung des Hausha ltsgesetz
gebers gestellten Hochschulsystem beim Land verble ibe n .  Diese 
Gesamtverantwortung wird a uch d u rch den Umstand wah rge
nommen, dass die Landeshochschulentwicklungsplanung des 

Ministeriums nach Absatz 2 Satz 1 auf der Gru nd lage von plane

rischen Eckpunkten stattfindet, d ie der Landtag zuvor gebi l l igt 
hat. 

Absatz 1 Satz 2 füh rt die wichtigsten Elemente der Entwick
lungsplanung auf. Diese E lemente fokussieren  die Erfü l lung ins
besondere derjenigen Hochschu laufgaben ,  bei denen e in  ge
wichtiges öffentl iches I nteresse des Landes an einer gedeihl i
chen Entwicklung des Hochschu lwesens besteht und bei denen 
das Land auch d ie berechtigen Interessen Dritter, insbesondere 
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der Studierenden und des Arbeitsmarkts, formu l iert und wa hr
n immt. 

Absatz 2 :  

Satz 1 und  2 regeln den  Landeshochschu lentwicklungsplan ,  
wäh rend Satz 3 das Verhä ltnis zwischen dem Landeshochschu l
entwicklungsplan u nd den einzelnen Hochschu lentwicklungsplä

nen ordnet. 

Nach Satz 1 werden vom M in isterium zunächst Eckpunkte zum 
Landeshochschulentwicklungsplan entworfen .  D iese P lanungs
g rundsätze werden sodann  dem Landtag zur Bi l l igung zugeleitet. 
Auf der Grund lage d ieser vom Landtag gebi l l igten Eckpunkte 
wird das M in isterium sodann den Landeshochschulentwick
lungspla n entwerfen .  M it B lick auf das zuvor hergestel lte E inver
nehmen mit dem Landtag h ins ichtl ich der P lanungsgrundsätze 
wird das Land damit in die Lage versetzt, seiner Verantwortung 
fü r ein angemessenes Angebot an  Hochschu lleistungen sachge
recht nachzukommen .  Der Landeshochschu lentwicklungsplan 
kann sich in sachl iche oder räumliche Tei lpläne u nterg liedern. 

Damit sol l ermöglicht werden ,  insbesondere auf d ie bereits be
stehende Praxis der Hochschulen Rücksicht zu nehmen ;  nach 
d ieser Praxis schl ießen sich d ie Hochschu len bereits derzeit 
räuml ich oder nach inha lt l ichen Kriterien bspw. zu Partnerschaf
ten zusammen .  Auf d iesen Umstand sollte d ie Landespla nung 
reag ieren können .  

U nter anderem du rch den Landeshochschulentwicklungsplan 
muss das Land im Sinne einer ausgewogenen Leistungspolitik 
gewä hrle isten ,  dass bestimmte Fächer und Stud ienangebote, 
etwa in der Lehre rbildu ng oder im Bereich der Kle inen Fächer, 
erha lten bleiben .  Weiterhin müssen struktu rpol itische Ziele,  wie 

etwa die Stärkung u nd der quantitative Ausbau des Fachhoch
schu lbere ichs ,  rea l isierbar  sein .  Nach Satz 2 verhält s ich der 

Landeshochschulentwicklu ngsplan daher du rchweg n icht zu 
konkreten Deta ils der e inzelnen Hochschu len . Er beschreibt 

vielmehr  d ie hochschu lübergre ifenden Gesamtanforderungen an 
das Hochschulsystem u nd zeigt der einzelnen Hochschu le zu
g leich einen P lanungshorizont fü r ihre eigenen Planungen auf. Er 
kann beispielsweise auch ein Vernetzungskonzept von Hoch
schu len beinha lten .  Gegensta nd des Landeshochschu lentwick
lungspla ns können a uch strategisch-politische Zie le des Landes 
sein ,  wie beispie lsweise d ie E rhöhung des Anteils von Frauen in 
akademischen Führungspositionen ,  d ie Senkung der Studienab-
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brecherquote oder d ie Förderu ng von Studierenden aus n icht
akademisch geprägten Herkunftsfamil ien .  

Der Landeshochschulentwick lungsplan kan n  fü r d ie Hochschu len 
verbind liche Vorgaben in  Form von inha ltlich oder  regiona l  be
stimmten oder bestimmbare n ,  absch l ießend abgewogenen Fest
leg u ngen,  aber auch Vorgaben fü r nachfo lgende Abwägungs
oder Ermessensentscheid u ngen der  Hochschulen beinha lten .  
Der Landeshochschu lentwicklungsplan kann sich a uch  zu  qua l i
tativen Dimensionen des Arbeitsmarkts, wie beispielsweise sich 
wandelnden Kompetenzprofi len bestimmter Berufsgruppen ,  ver
ha lten .  

Satz 3 Halbsatz 1 ord net d ie Verbindl ichke it des Landeshoch
schu lentwicklungsplans für d ie Entwick lungsplanung der Hoch

schu len an. Eine Verbindl ichkeit in  d iesem Sinne bedeutet zum 
einen,  dass d ie Hochschu len  von den I nha lten des Landeshoch
schu lentwicklungsplans n icht a bweichen dürfen (Abweichungs
verbot) .  Zum andere n  beinha ltet der Landeshochschu lentwick
lungsplan positiv a uch Vorgaben ,  d ie der planerischen U mset
zung und konkretis ierender Auffü l lung d u rch die Hochschu len vor 
Ort bedürfen (Umsetzungsgebot) ; d ieses Umsetzungsgebot wird 
in § 1 6  Absatz 1 a Satz 1 mit der Regelung des Vorgabencharak
ters des Landeshochschu lentwicklungspla ns nochmals e igens 
betont. 

Nach Satz 3 Ha lbsatz 2 sol len s ich d ie P lanungspa rtner des im 
Bereich der Landesplan u ng gut eingefüh rten Gegenstromprin
zips bed ienen .  Damit sol l der  in  Absatz 1 Satz 1 geregelte part
nerschaftliche Impetus der Entwicklungsplanung des Hoch
schu lwesens u nterstrichen u nd in Übernahme bestehender Vor
bi lder rechtlich ausgekle idet werden .  

Das Min isterium kan n  se iner partnerschaftlichen Verpfl ichtung 

zur Berücksichtigung  der Entwicklungspläne der Hochschu le 
umso besser gerecht werden ,  a ls d iese Entwick lungspläne ver
gleichbar sind u nd einer kohärenten ,  aufeinander abgestimmten 
Logik fo lgen .  Dementsprechend wird d ie Berücksichtigungsver
pfl ichtung durch d ie in  § 1 6  Absatz 1 a Satz 3 geregelte Vorga
benbefugnis des M in isteriums flankiert .  Da das Min ister ium bei 

seiner Landesplanung notgedrungen nur Hochschu lentwick
lungspläne berücksichtigen kan n ,  die tatsächl ich bestehen , wird 
seine Berücksichtigu ngsverpfl ichtung des Weiteren  du rch d ie in 
§ 1 6  Absatz 1 a Satz 4 geregelte Feststel lungsbefugn is flankiert. 
I nsgesamt gesehen stel lt das Hochschu l recht damit die e rforder-
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l ichen Instrumente bereit , mit denen dem partnerschaftl ichen 
Charakter der Entwick lungsplan ung des Hochschu lwesens 
bestmög lich Rech n u ng getragen werden kann .  

Der  Landeshochschu lentwicklu ngsplan so l l  meh rjährig a ufgestellt 
oder fortgeschrieben werden , s innvollerweise jeweils in der Mitte 

einer Legislatu rperiode . 

Die Gewährle istung einer bed ü rfnisgerechten Lehrera usbildung 
ad ressiert insbesondere auch die Hochschu len . Die Regelung 
findet s ich daher nun in § 58.  Damit sol l  ih r Regelungsgehalt u n
terstrichen  werden .  Davon u nberüh rt bleibt der Umstand , dass 

die Leh rerausbi ldu ng Gegenstand des Landeshochschu lentwick
l ungsplans sein ka n n .  

Absatz 3 :  

M it Absatz 3 wird das  Instrument des Hochschu lvertrags, weI
ches künftig die Ziel- u nd Leistungsvere inbaru ngen ablösen sol l ,  

in das Hochschu lrecht e ingefüh rt. M it der Neuregelung sol len d ie 
Vereinbarungen zwischen dem Min isterium und der e inzelnen 
Hochschu le inha lt l ich mit einem höheren  Grad an Verbindl ichkeit 

u nd Konkretheit u nd damit dem von ihnen adressierten Steue
rungsan l iegen angemessener ausgesta ltet werden .  

So wird bspw. d ie Mög lichkeit eröffnet, dass anstel le konkreter 
Leistungsziele M in isterium und Hochschu le sich auch darauf 
verständ igen können ,  konkrete Leistungen gegen eine konkrete 
finanziel le Dotation zu vere inbaren .  Dies ist konstitutiver Be

standtei l  des neuen Konzepts einer strategischen Budgetierung .  

Darüber h inaus sol len Hochschu lverträge auch d iejen igen Rege

lu ngsinha lte zum Gegenstand haben,  bei denen das Land ge
wichtige öffentl iche In teressen an e iner gedeihl ichen Entwicklung 

des Hochsch u lwesens formul iert und bei  denen es auch d ie be
rechtigen I nteressen insbesondere der Stud iere nden und des 
Arbeitsmarkts wah rn immt. D ies ist insbesondere bei der Organ i
sation der Lehre u nd der Studienreform der Fa l l .  

Der  verbindl iche u nd gesta ltende Geha lt der Hochschu lverträge 

sol l  auch darin  zum Ausd ruck kommen ,  dass ein Umsetzungs
management vere inbart u nd ein Folgensystem be i Vertragsstö
rungen implementiert werden sol l .  

Absatz 4 :  
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Die Regelung greift redaktionel l  verändert den Regelungsgehalt 
des  derzeitigen § 6 Absatz 3 auf. 

Absatz 5: 

Absatz 5 füh rt auf der Grundlage e ines bereits derzeit bestehen
d e n  Steuerungsinstruments die neue Begriffl ichkeit der Rahmen
vorgabe in das Landesrecht ein. Bei einer Rahmenvorgabe han
de lt es sich materiel l  um eine verwaltungsinterne Verwaltungs
vorschrift. Das Rechtsinstitut der Verwaltungsvorschrift passt in
des n icht auf verselbständ igte Hochschu len ,  da es sich bei Ver
wa ltungsvorschriften um innerbehörd liche Regelungen handelt ; 
d ie Universitäten und Fachhochschulen sind demgegenüber 
rechtlich verselbständigt worden.  Angesichts dessen ist d ie der
zeitige Begriffl ichkeit des Hochschulgesetzes, welches in  § 5 Ab
satz 9 und in § 82 Absatz 1 von Verwaltungsvorschriften spricht, 
in  s ich ungereimt. R ichtigerweise handelt es sich bei der insbe
sondere in § 5 Absatz 9 angesprochenen Befugn is nicht um d ie 
Befugnis zum Erlass von Verwaltungsvorschriften ,  sondern ma
teriel l  um die Befugn is zum Erlass von Rahmenvorgaben .  Das 
geltende Recht kennt somit im Bereich der Hausha lts- und Wirt
schaftsführung bereits materie l l  das I nstrument der Rahmenvor
g a be ,  ohne d ies indes formel l  auch sprachl ich so zu bezeichnen.  
Be i  diesem Befund ist es organ isationsrechtlich folgerichtig , d ie 
Begriffl ichkeit so zu wäh len ,  dass d iese Begriffl ichke it die Ver
se lbständigung der Un iversitäten und Fachhochschulen wider
spiegelt. Genau d ies ist bei der Begriffl ichkeit der Rahmenvorga
ben der Fal l .  Rahmenvorgaben wirken mith in materiel l  wie Ver
wa ltungsvorschriften in e inem Bereich der mitte lbaren Staats
verwaltung, ohne forma l  solche Verwa ltungsvorschriften zu sein .  
D ie Verselbständigung der  Hoc.hschulen wird mit Absatz 5 somit 
sachgerecht ausgestaltet; Begriff und Handlungsform passen 
wieder zusammen .  

D ie Befugnis zum Erlass von Rahmenvorgaben ist gesetzl ich 
nach Satz 1 Halbsatz 1 im Vergleich zum fachaufsichtl ichen I n
strumentarium in d re ifacher Weise e ingeschränkt. 

E rstens sind s ie nur zulässig im Bereich der ehemals staatl ichen 
Aufgaben, a lso im Bereich der mit dem geltenden Hochschu lge
setz den Un iversitäten und Fachhochschu len aus Gründen aus
schl ießlich politischer Zweckmäßigke it - und n icht aus Gründen 
der Wissenschaftsfreiheit- zugewiesenen Aufgaben der Perso
n a lverwaltung ,  der Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten ,  
des Gebühren-, Kassen- und  Rechnungswesens sowie der  Auf-
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gaben der Berufsbildung .  Zweitens müssen Rahmenvorgaben 
a l lgemein sein und d ü rfen d rittens keinen E inzelfa ll rege ln . Das 
Erfordernis der Allgemeinheit ist erfü llt , wen n  sich wegen der 
abstrakten Fassung des Tatbestandes der Rahmenvorgabe n icht 
absehen lässt , auf wie viele Hochschulen in der Trägerschaft des 
Landes und auf welche der dort angesiede lten E inzelfä lle s ie 

Anwendung findet. D iese beiden zu letzt genannten E inschrän
kungen konkretisieren den a l lgemeinen Gleichheitssatz . Daher 

ist d ie Rege lung eines Einzelfa l les g leichwoh l  im Ausnahmefa l l  
nach a l lgemeinen Regeln dann n icht ausgesch lossen ,  wenn der  
zugrund l iegende Sachverhalt so beschaffen ist, dass es nur  e i
nen Fal l  dieser Art g ibt und die Regelung d ieses s ingulären  

Sachverha lts von sachl ichen Gründen getragen wird .  Dieser 
g leichheitssichernden Funktion entsprechend g ibt Absatz 5 mit

h in  keine Handhabe, aus einer Reihe gleichgelagerter Sachver
ha lte einen Fal l  herauszugre ifen und - wie bei der Fachaufsicht -

zum Gegenstand e iner Einzelweisung zu machen .  

M it d ieser dreifachen Zurückha ltung ist effektiv gesichert, dass 

das Min isterium n icht ad hoc einzelne der zah l reichen E inzelfä l le 
der Haushalts- und Wirtschaftsfüh rung sowie der Persona lange
legenheiten an sich zieht und regelt .  Damit ist eine jegliche 
Rückkehr  zur Fachaufsicht , d ie ausweislich § 1 3  Absatz 3 Lan
desorganisationsgesetz immer auch d ie Befugn is zur Weisung 
im Einzelfa l l  umfasst, hochschu lgesetzl ich ausgesch lossen .  

M it der Befugn is zum Erlass von nach  Satz 1 Halbsatz 1 fü r d ie 
erfassten Hochsch u len verbindl ichen Rahmenvorgaben wird i n  
den  Autonomiebereich d ieser Hochschu len n icht e ingegriffen .  

Der Gesetzgeber könnte im Bereich der ehemals staatl ichen 
Aufgaben dem Min isterium n icht n u r  - wie mit Rahmenvorgaben 
- die Befugnis geben ,  Weisungen a l lgemein fü r eine Mehrzah l  

von Hochsch u len u nd losgelöst vom E inzelfa l l  zu treffen ,  sondern 

auch Weisungen im Einzelfa ll zu geben .  Denn d ie verselbstä n
d igten Hochschu len  sind im Bereich der ehemals staatl ichen 
Aufgaben ein Teil der mitte lbaren  Staatsverwaltung u nd keines
wegs unmittelbar Teil des grund rechtl ich geschützten Bereichs 
von Forschung ,  Lehre und Stud ium. Der Gesetzgeber g ibt dem 

Min isterium indes n icht d ie e inzelfa l lbezogenen Befugn isse der 
Fachaufsicht. I nsgesamt gesehen können Rahmenvorgaben da
her grundsätzl ich in  keine grundrechtl ich geschützten Positionen 

eingreifen ,  sondern wirken im Bereich der mitte lbaren  Staatsver
wa ltung .  Schon d ies trägt d ie Befugn is zum Erlass von Rahmen
vorgaben .  Hochschu lgesetzlich wird d iese Befugn is systematisch 
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auch dadurch unterstützt u nd organ isationsrechtl ich nachvol l
ziehbar  verdeutl icht, dass innerha lb der den Hochschu len  über
antworteten Aufgaben künftig gemäß § 2 Absatz 2 Satz 1 d re i  Ar
ten von Aufgaben u ntersch ieden werden .  Dies sind neben den 
eigenen , Forschung ,  Leh re u nd Stud ium beinhaltenden Aufga
ben ,  bei denen Rahmenvorgaben a us grundrechtl ichen G ründen 

unzulässig sind , d ie gemeinsamen Aufgaben im Bere ich der 
Hochschulplanung u nd sch l ießl ich d ie hochschu lgesetzl ich den 
Hochschu len aus Gründen reiner politischer Zweckmäßigke it zu

gewiesenen , ehemaligen staatl ichen Aufgaben , d ie in  § 76a Ab
satz 1 näher ausgeführt s ind ;  nu r  bei letzteren s ind Rahmenvor
gaben zulässig . 

Hinzu kommt, dass der Staat h in reichende I nstrumente - wie 
Rahmenvorgaben - benötigt, mit denen er seine verfassungs
rechtl iche Gewäh rleistungsvera ntwortung fü r e inen steuerfinan
zierten Aufgabenbereich von erhebl icher gesellschaftl iche r  Be
deutung wah rnehmen kan n .  Angesichts der verfassungsrechtli
chen GeWährleistungsverantwortung des Staates für e inen steu
erfinanzierten Aufgabenbere ich von erheblicher gesel lschaft l i
cher Bedeutung wäre es indes umgekehrt u ngereimt, wen n  der 
Staat sich der Wahrnehmung seiner Verantwortung tendenziel l  
entledigen würde.  Genau d ies wäre aber  der Fal l ,  wen n  er  a uf 
ein in sich abgestimmtes Instrumentarium zur  Wah rnehmung 
seiner Verantwortung verz ichten würde . Genau ein dera rtig ab
gestimmtes Instrumentar ium bi lden d ie Trias von Landeshoch
schu lentwicklungsplan ,  H ochschu lvertrag u nd Rahmenvorgabe.  
Den n  d ie Landeshochsch u lentwicklungsplan ung ist auf e inem 

hoch aggregierten N ivea u  a ngesiedelt u nd auf d ie Steuerung des 
Hochschu lwesens insgesamt angelegt. Und Hochschu lverträge 

arbeiten mit dem Mittel der Koordination in  dem gesamten Spekt
rum des Handeins e iner konkreten Hochschule ,  a lso a uch h in
sichtl ich der n icht ehema ls staatl ichen Bere iche .  Ergänzend zu 
d iesen beiden I nstrumenten bi lden Rahmenvorgaben Steue
rungserfordern isse dort a b ,  wo sie sachl ich geboten s ind und 
durch d ie beiden vorgena nnten Instrumente n icht s innvol l  bewä l
tigt werden können ,  sei es, wei l  das I nstrument zu abstrakt ist 

(Landeshochschu len twicklungsplan) ,  sei es, weil das I nstrument 
zu hochschu lkonkret ist ( Hochschu lvertrag) .  Rahmenvorgaben 
machen das Hochschulwesen damit insgesamt verfassungsnä
her .  

Rahmenvorgaben sind i nsbesondere in denjenigen Bereichen  
e in  sinnvol les Hand lungsinstrument, in  denen die beiden vorge-
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nannten Instrumente des Landeshochschu lentwicklungsplans 
und des Hochschu lvertrags n icht h in reichen ,  um das öffentl iche 
Landesinteresse zu befriedigen .  Zudem sollten d ie Hochschulen 

nach dem Grundsatz hochschu lfreund l ichen Verhaltens vor ih
rem Erlass zuvor a ngehört werden .  

Rahmenvorgaben s ind  zudem gerade innerhalb eines Systems 

verselbständigter Hochsch u len  organ isationsrechtlich fo lgerichtig 
u nd in sich schlüssig . Den n  zum einen d ienen sie der Wissen
schaftsfre iheit ,  da die in der Hochschu le Handelnden Regelun

gen benötigen ,  d ie vom E inzelfa l l  losgelöst sind und auf d ie sie 
sich vorab h inre ichend vorhersehbar einstel len können.  Diese 
Erwartungssicherheit leisten Rahmenvorgaben .  Zum anderen 

wird dem Staat ermöglicht, seiner verfassungsrechtl ichen Ge
währleistu ngsverantwortung gerecht zu werden ,  ohne in d ie zu 

weit gehenden und dem Hochschu lbereich n icht adäquaten Mög
l ichkeiten der Fachaufsicht mit i h rem E inzelfa l lbezug zu verfa l len .  

Durch das neue Konzept der  Rahmenvorgaben wird auch  das 
verfassungsrechtl iche Demokratieprinzip optimie rt. Denn d ie de

mokratische Leg itimation funktionaler Selbstverwaltu ngseinhei
ten - wie d ie verselbständigten Hochschu len - reicht nur  so weit, 
wie d ie Tätigkeit der Selbstverwaltungseinheit mit dem von ihr  
vertretenen Sonderinteresse zusammenfä llt und keine a l lge
meinwoh ibezogenen Grundanliegen wah rgenommen werden .  
I nsbesondere bi lden d ie Hochschu lmitg lieder legitimationstheore

tisch kein Tei lvolk wie bei  den Gemeinden .  Im n ichtakademi
schen ,  ehemals staatlichen Bereich wird das Handeln der Hoch

schu len daher durch vom demokratisch legit imierten Staat erlas

sene Rahmenvorgaben demokratisch stärker legitimiert. Auch 
h ierdu rch wird das Hochschu lgeschehen insgesamt verfas

sungsnäher.  

Gegenstand von Rahmenvorgaben könnten beispie lsweise d ie 

I n ha lte Guter Arbe it an  den Hochschu len oder d ie Zusammenar
beit der Hochschu len im Bereich der Lehre und Forschung d ie

nenden Informationsinfrastrukturen  sein .  Auch könnte mit einer 
Rahmenvorgabe unaufwändig u nd effektiv d ie vom Ausschuss 
fü r Hausha ltskontro l le im Oktober 201 1 begrüßte Empfeh lung 
des Landesrechnu ngshofes aus seinem Jahresbericht fü r das 

Jahr  201 0  h ins ichtl ich der Rahmenbedingungen fü r Stiftungspro
fessuren ,  d ie d ie Fina nzausstattung der Hochschulen verbes
sern , umgesetzt werden .  Denn eine Rahmenvorgabe kann d ie 
hausha ltswirtschaftl ichen Bedingungen regeln , unter denen d ie 

1 97 / 355 



zu § 7 

Annahme d ieser Finanzausstattung (etwa Anzeige- und Be
richtspflicht; qua l itätsorientierte Ausgesta ltung des Berufungsver
fah re ns) zulässig wäre . Auch beispie lsweise d ie einheit l iche 
Gl iederung des Wirtschaftsplanes, d ie Festlegung der Finanz
ströme zwischen Land u nd Hochschulen  einsch l ießl ich der 
haushalts- und kassen mäßigen Behandlung der Landeszu
schüsse (Zuweisungsmodal itäten ,  Abwicklung von Versorgung 
u n d  Beih ilfe , Bezügeverfah ren) ,  d ie Vergabegrundsätze unter
h a lb der EU-Schwellenwerte , d ie Durchfüh rung des Zah lungs
verkehrs der Hochschu len ,  S icherheitsstandards u nd interne 
Aufsicht, die Rahmenbed ingungen u nd Richtl in ien  für das Anla
ge- u nd Liqu id itätsmanagement der Hochschu len , d ie Frage der 
Anwendung kaufmänn ischer Grundsätze im Hochschulbereich 
(Buchführung,  Eröffnungsbi lanz, I nventurverfah ren) ,  Fragen der 
Rechnungslegu ng der  Hochschu len (Jahresabsch luss, Umgang 
mit Fehlbeträgen ,  Prüfung) u nd schl ießlich das Berichtswesen 
der  Hochschu len (E innahme n/Ausgaben ,  Geldbestände und 
Kred ite , Beitrag zum Hausha ltsvoranschlag, Stellensituation , Be
tei l igungen) können Gegenstand von Rahmenvorgaben sein; 
dera rtige Frage sind im bisherigen Recht Gegenstand von Ver
wa ltungsvorschriften auf der Grundlage des § 5 Absatz 9 Satz 2 .  
Auch d ie Konkretisierung rechtl icher  Regelungen i m  Bereich von 
Personal und Haushalt kan n  I nha lt von in d iesem Sinne norm
konkretisierenden Rahme nvorgaben sein . 

Satz 2 unterstreicht, dass der E rlass von Rahmenvorgaben funk
tiona l  auf die Befriedigu ng des öffentlichen Interesses ausgerich
tet ist. Folgerichtig ordnet Satz 2 an ,  dass der Erlass ausschließ
lich im öffentl ichen I nteresse steht. Die Ausübung der Erlassbe
fug nis berührt daher keine eigenen Rechte der Hochschu len .  

D ie Vorschrift enthält d ie  Regelungsinhalte des derzeitigen § 7 

H ochschulgesetz. 

Die Änderung in Absatz 1 ist redaktionel l .  Das geltende Akkredi
tierungssystem soll in R ichtung eines weniger aufwänd igen und 
bürokratieärmeren und gle ichwohl qual itätssichernden Systems 
we iterentwickelt werden .  

Gegenstand der qua litätsentwicklungsbezogenen und qual itäts
sichernden Überprüfungen u nd Bewertungen nach Absatz 2 sind 
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neben den Ursachen fü r den Stud ienerfolg auch d ie Stud ienab
brecherquoten der e inzelnen Fächer u nd zudem I nformationen 
h insichtl ich der Gründe, d ie zu e inem Stud ienabbruch führen .  
Jede Hochschu le ist a lso gesetz l ich verpfl ichtet, e in Qua litäts
ma nagement ihrer  Le istungen zu entwickeln ,  mit welchem d ie 
Gründe fü r den Stud ienerfolg u nd den Studienmisserfolg aufge

deckt und Strateg ien zur Verbesseru ng des Stud ienerfolgs und 
zur E indämmung der Misserfolgsquote entwickelt werden kön

nen .  Der Eva luationsbericht nach Absatz 2 Satz 4 soll sich auch 

zu d iesem Qua l itätsmanagement u nd seinem Ergebn issen ,  auch 
in Form eines dem Forschungsbericht nach § 70 Absatz 4 ver
gleichbaren  Berichts zur  Leh re ,  verha lten . 

Die Änderung in Absatz 3 zeichnet den Umstand nach , dass e in  

I nformed Peer Review zwischenzeit l ich zum Standard rechnet , 
so dass eine e igene Erwähnung im Hochschulgesetz n icht meh r  
erforderl ich ist . 

zu § 7 a  

Mit der neuen Regelung sol l  das Akkred itierungswesen a u f  eine 
neue rechtl iche Grundlage gestellt werden .  

Absatz 1 :  

Satz 1 enthält gegenüber dem derzeitigen Rechtszustand eine 
Klarste I lung .  Akkreditierungsagenturen ,  d ie eine Akkred itierung 
nach § 7 du rchfüh ren ,  müssen - wie bere its derzeit - ih rerseits 

von der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen auf der 
Grund lage des entsprechenden Stiftungsgesetzes akkredit iert 

worden se in . 

D ie Akkred itie rungsagentur ,  welche eine Akkred itierung nach § 7 

durchfüh rt, n immt Verwa ltungsaufgaben zur  selbständ igen Ent
scheidung wa hr. H ie rzu beda rf es e iner  Bele ihung .  Das derzeiti
ge Recht rege lt d ie erforderl iche Beleih u ng in Artikel 8 Nummer 7 
Hochschu lfre iheitsgesetz fü r vor dem 1 .  Januar  2007 akkreditier
te Agenturen  sowie in § 7 Absatz 1 Satz 3 in  der derzeitigen 

Fassung fü r danach akkred itierte Agenturen .  Satz 2 regelt d iese 
beiden Fa l lgesta ltungen nun  in e iner Vorschrift. 

Der in Satz 2 verwendete Begriff der "Durchfüh rung" e iner Ak

kredit ierung beinha ltet a uch das Verfahren d ieser Durchfüh rung  
m it se inen Ergebn issen . Eine Akkred itierung ist somit auch dann 
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zu § 8 

durchgeführt ,  wen n  a ls Ergebnis des Akkreditierungsverfah rens 
d ie Agentur ihr  Akkreditat versagt oder mit Auflagen versieht. 
Wenn eine akkreditierte Agentur e in Verfah ren zur Durchfüh rung 
e iner Akkreditierung im Sinne des § 7 Absatz 1 betreibt, g i lt s ie 
mith in insoweit a ls vom Min isterium sowoh l mit dem Betreiben 
d ieses Verfahrens a ls auch der Durchführung d ieser Akkred itie

rung im Sinne der E rtei lung oder Versag u ng des Akkred itats be
l iehen.  

Absatz 2:  

Bei  Beliehenen ist e ine Rechtsaufsicht e rforderl ich ;  Absatz 2 
stel lt h ierzu die entsprechenden Instrumente bereit. Diese 
Rechtsaufsicht tritt zu dem bestehenden Instrument der Verein
barung zwischen der jewei l igen Agentur  und dem Akkreditie
rungsrat nach § 3 des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung 
"Stiftung zur Akkreditierung von Stud iengängen in  Deutsch land" 

vom 1 5. Februar 2005 h inzu . M it den M itte ln der Rechtsaufsicht 
sol l  sichergeste l lt werden,  dass d ie Agenturen bei ihren  Bewer
tungen das geltende Landesrecht e inbeziehen.  

Die Vorschrift enthä lt d ie Regelungsinha lte des derzeitigen § 8 
Hochschulgesetz. 

Die Regelung gibt - zusammen mit der  a llgemeinen a ufsichtsbe
zogenen Berichtspflicht nach § 76 Absatz 4, § 76a Absatz 2 u nd 

§ 76b Absatz 3 - die rechtliche Grundlage für e in standard isier
tes, einheitl iches, systematisches und transparentes Berichtswe
sen im Sinne einer regelmäßigen ,  eigen in itiativgetragenen Be

reitstel lung insbesondere aggregierter u nd aufbereiteter Daten .  

Nach § 7 Absatz 2 Satz 1 u ntersuchen d ie Hochschulen  insbe

sondere d ie Gründe, d ie bei Studierenden zum Abbruch des 

Stud iums füh ren .  Der neue Absatz 5 reag iert h ie rauf u nd insbe
sondere auf den Umstand ,  dass d ie Hochschu len ,  aber auch das 
Land , fü r ihre Qual itätssicherungsprozesse und insbesondere fü r 
d ie sachgerechten Evalu ie ru ngen bessere Erkenntn isse h insicht
lich der Studienabbrecherq uoten und auch von Studienverläufen 
benötigen. Die neue Vorschrift schafft d ie erforderl ichen daten
schutzrechtl ichen Voraussetzungen .  
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zu § 9 

Die Hochschu len  werden insbesondere ermächtigt , Absolventin
nen und Absolventen und andere ehemalige Studierende über 
d ie Gründe fü r den Stud ienverlauf und das Stud ienergebnis, ins
besondere h insichtl ich Hochschu lwechsel ,  Studienabbruch und 
endgü ltigem Nichtbestehen der Absch lussprüfung ,  zu befragen .  
Damit das  Widerspruchsrecht wah rgenommen werden kann ,  
sind d ie Betroffenen dabe i  über d ie Freiwil l igkeit von Angaben ,  
d ie Näheres zu ih ren gesundheitl ichen oder famil iären  Verhä lt

n issen oder zum sonstigen persön l ichen Bereich betreffen ,  auf
zuklären .  

Die in Absatz 5 genannten Personen sind d ie ehemal igen Mit
g l ieder u nd Angehörigen .  

Im  Übrigen g ilt das Datenschutzgesetz Nord rhein-Westfalen ,  in 
dessen Rahmen d ie Befragten zur  Auskunft verpflichtet sind. 

D ie Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 9 
Hochschu lgesetz. 

Absatz 1 wi l l  gewährleisten ,  dass das mit der Mitg l iedschaft ver
bundene aktive u nd passive Wah lrecht solchen Personen zu
steht, d ie nach Qual ifikation ,  Funktion ,  E ignung und Betroffenheit 
mit der Hochschu le in  einer Weise verbunden sind , dass d ie Ein
rä umung des Wah l rechts unter Berücksichtigung des Grundge
dankens der Selbstverwa ltung , insbesondere des d iesem inhä

renten  Repräsentationsprinzips , sachgerecht erscheint. Die 
frühere Anknüpfung an das Merkmal der Hauptberuflichkeit ist 
insofern zu wen ig vielfa ltsgerecht; d ie Anknüpfung wurde daher 
gestrichen u nd du rch eine Schwerpunktbetrachtung ersetzt. 
Denn  Hochschu lbeschäftigte können auch dann in der oben ge
nannten Weise mit der Hochschu le verbunden sein ,  wenn sie 
zwar wen iger a ls d ie Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit, d ie an  
de r  jewei l igen Hochschu le fü r den  jewei l igen  Personaltyp g i lt, an  
de r  Hochschu le tätig sin d ,  aber nachvollziehbar erkennbar mit ih

rem berufl ichen Schwerpunkt an der Hochschu le tätig sind . Bei 
einer unterhälftigen Teilzeitbeschäftigung muss es sich bei der 
Hochsch ulbeschäftigung um den sowoh l  vom relativ auf den Ge

samtumfang der berufl ichen Betätigu ng bezogenen Tätigkeits
umfang a ls auch von der Eindeutigkeit her deutl ichen berufl ichen 
Schwerpunkt hande ln .  Soweit sich d ie Beschäftigten neben ihrer 

2 0 1  / 355 



Hochschulbeschäftigung an  der  Hochschule wissenschaftlich 
qua l ifizieren ,  h indert d iese Q ual ifizierung n icht, dass s ie g leich
woh l in ihrem beruflichen Schwerpunkt an der Hochschu le tätig 
s ind .  Die Hochschu le kan n  in e iner Ordnung das Nähere zur Mit

g l iedschaft des zwar u nterhä lft ig, aber  seinem berufl ichen Tätig
keitsschwerpunkt nach an der Hochschu le tätigen Hochschu lper
sona ls regeln ,  soweit d ies aus Gründen der Rechtssicherheit er
forderlich sein  könnte. 

Künftig sol len a ußerplanmäßige Professorinnen und Professo
ren ,  Honorarprofessorinnen und Honorarprofessore n ,  Privatdo
zentinnen und P rivatdozenten M itg l ieder der Hochschu le sein ,  
um d ie Verbundenheit d ieses Personenkre ises zum Lehr- u nd 
Forschungsgeschehen - auch in Ansehung der ihnen oblieg·en

den Lehrverpfl ichtungen - zu u nterstreichen .  Soweit d iese Per
sonen auch ohne Ansehung ihres Status a ls außerplanmäßige 
Professorinnen u nd Professoren ,  Honorarprofessorinnen und 
Honorarprofessoren ,  Privatdozentinnen und Privatdozenten Mit
g l ied der Hochschu le sind , nehmen sie a ls d ieses Mitg l ied an 
Wah len tei l .  

Absatz 2 gewäh rt der  Hochschu le schon mit  B l ick auf den Um
stand ,  dass ansonsten insbesondere d ie Fristvoraussetzung des 
§ 41 Absatz 3 Satz 2 funktionslos würde ,  keine e igenständige 
Befugnis ,  d ie Bezeichn u ng "Professorin" oder "Professor" zu ver
le ihen.  Die Vorschrift hat vie lmehr einen ausschließlich korpora
tionsrechtlichen Charakter. S ie will unabhängig von der Frage, 
ob die jewei l ige Person zur Führu ng der Bezeichn ung "Professo

rin" oder "Professor" berechtigt ist, gewäh rle isten ,  dass eine 
nach den Kriterien des Absatzes 2 qua lifizierte Person der Grup
pe der Hochschul lehrerinnen u nd H ochschu llehrer  korporations

rechtl ich zugerechnet werden darf und dementsprechend in d ie

ser Gruppe ih r  a ktives u nd passives Wahl recht ausüben darf. 

zu § 1 0  

Die Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derzeitigen  § 1 0  
Hochschulgesetz .  Die Änderung in  § 1 0  Absatz 1 Satz 3 ist klar
stellender Natur. 

zu § 1 1  
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Die Vorschrift enthä lt d ie Regelungsinhalte des derzeitigen § 1 1  
Hochschu lgesetz .  

D ie Umbenenn ung de r  Gru ppe de r  weiteren  M ita rbeiterin nen  u nd 
M ita rbeiter zeichnet gena uer und wertschätzender d ie vera ntwor
tu ngsvol len Aufgaben der  Angehörigen d ieser Gruppe nach . 

Derzeit s ind d ie Doktorandinnen u nd Doktoranden Teil der Grup

pe der Studierenden ,  soweit s ie n icht einer der Gruppen der Be
schäftigten angehören .  I n  vielerle i H insicht wird d ies von den 
Doktorand innen und Doktoranden u nd auch von forsch ungsstar
ken U n iversitäten a ls n icht sachgerecht empfu nden ,  da d ie Dok
torand in nen und  Doktora nden erhebl ichen Anteil an  der Leis
tungsbi lanz der Hochschu len insbesondere in der Forschung tra

gen und d ie I nteressen lage d ieser Personengruppe innerhalb der 
Hochschu le eine andere a ls d ie der Studierenden sein kann .  Der 
neue Absatz 1 Satz 3 trägt d iesem Umstand Rechnung .  Es sol l  
künftig der jewe il igen U n iversität überlassen sein ,  im Rahmen ih
rer Grundordn ung eine sachgerechtere Vertretu ng der Doktoran
d innen und Doktora nden vorzusehen .  

E ine neue fünfte Gruppe kann nu r  dann gebi ldet werden ,  wen n  
sie zahlenmäßig s o  h in reichend stark ist, dass d ie Bi ld u ng e iner 
e igenen Gruppe sach l ich vertretbar ist; bei e iner U niversität mitt
lerer Größe ist dies typischerweise bere its dann der Fal l ,  wenn 
etwa 1 000 Doktorand innen oder Doktoranden oder mehr vor
handen sind . Ansonsten käme es zu Friktionen im Rahmen des 
korporationsrechtl ichen Repräsentationsprinzips. Auch setzt e ine 
G ruppenbi ldung voraus ,  dass a l le Doktorandinnen und Dokto
randen - wie es gesetzl ich in § 67 Absatz 5 a uch ausnahmslos 
angeord net ist - eingeschrieben sind . 

Soweit d ie B i ldung e iner fünften Gruppe auf Fachbereichsebene 
vorgesehen wird, verbleibt es auf der Senatsebene weiterhin bei 

vier Gruppen .  

D ie Rechtsfolgen des Absatzes 1 Satz 3 Ha lbsatz 2 treten nu r  
dann e in ,  wen n  in de r  Gru ndordnung  eine fünfte Gruppe vorge

sehen wird . Zudem treten d iese Rechtsfolgen nur  e in ,  soweit ei
ne  fünfte Gruppe vorgesehen worden ist . Fa lls a lso beispielswei
se in der Grundordnung gerege lt wird , dass nu r  in zwei von meh
reren Fachbere ichen eine Gruppe der Doktorand in nen  und Dok
toranden gebildet wird ,  bedeutet d ies, dass d ie Rechtsfolgen des 
Ha lbsatzes 2 auch nur  fü r d ie Gremien d ieser beiden Fachberei
che greifen . 
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Die Kompetenzen des Präsid iums nach § 1 6  Absatz 1 Satz 2 
bleiben durch d ie Regelungskompetenz des Grundord n ungsge
bers nach Absatz 1 Satz 3 u nberüh rt. Wenn die Grundord nung 
konkrete Fachbereiche benennt, fü r d ie e ine Gruppe der  Dokto
randinnen und Doktoranden gebildet wird , bedeutet d ies n icht, 
dass die Kompetenz des Präsidiums zur Bi ldung der Fachberei
che damit präjudiziert wird . 

zu § 1 1 a 

Mit d ieser neu eingeführten Regelung wird e iner  stärkeren paritä
tischen Mitwirkung a ller Gruppen der Hochschu le im Senat 
Rechnung getragen .  

Absatz 1 :  

Die Vorschrift enthält die Regelung des § 1 1  Absatz 2 Satz 2 des 
derzeitigen Hochschu lgesetzes a ls Zentra lvorschrift der Mitwir
kung so, wie er vom Bundesverfassungsgericht in  ständ iger 
Rechtsprechung entwickelt worden ist und wie e r  in  a l len Hoch
schu lgesetzen der Länder enthalten ist. 

Absatz 2: 

Die Vorschrift ist z ielorientiert angelegt. Sie g ibt der Hochschu le 
als zu erreichendes Zie l  vor, dass d ie Berücksichtigu ng der I nte
ressen der M itglieder  der n ichtprofessoralen Gruppen im Rah
men der Arbeit des Senats angemessen sichergestel lt werden 
muss. Die Wege u nd Instrumente der Zielerreichung ste l lt d ie 

Vorschrift sodann in  das pflichtgemäße Regelungsermessen der 
Hochschule. 

In  Satz 1 wird das Ziel e iner qual itativ starken M itbestimmung im 
Senat interessenbezogen defin iert .  Damit wird es der Hochschu

le ermöglicht, I nteressen in  Mitsprachebefugn issen punktgenau 
abzubilden, ohne in sta rre Betei l igungsstrukturen  zurückfa l len zu 
müssen. Satz 2 wiederum nennt das M itte l zur Zielerreichung ,  
näml ich klare Partizipationsregelu ngen in  der  Grundordnung .  
Dabei wird klargestel lt ,  dass es h ie r  um eine konkrete , hoch
schu lindividuelle Austarierung von Art und Umfang der M itwir
kung geht. 

Bei der Erarbeitung der Gru ndordnungsregelungen nach Satz 2 

ist der Senat aufgrund Satz 1 gehalten ,  a l le Gruppen im Senat 
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angemessen schon an der Diskussion und der Ausgesta ltung der  
Grundord n ungsregelung nach Satz 2 partizipativ angemessen zu 
betei l igen .  

Das i n  Satz 1 geforderte Ziel wäre beispielsweise dann erre icht, 
wenn der Grundordnungsgeber eine in der Stimmgewichtung 
ha lbpa ritätisch aus Lehrenden und Lernenden besetzte Studien

kommission errichtet, deren Aufgabe es ist , den Senat i n  Ange
legenheiten der Lehre und des Studiums zu beraten ,  insbeson
dere in Angelegenheiten der Studienreform und der Eva luation 
von Stud ium u nd Lehre .  Damit würde dem Leitgedanken der 
stärkeren Partizipation der Stud ierenden h inreichend Rechnung 
getragen . 

Dabei wäre darauf zu achten ,  dass aus den Gruppen im S inne 
von § 1 1  Absatz 1 Satz 1 und 3 nur  Personen M itg l ieder in  der 
Studienkommission sein können , d ie Lehra ufgaben im d ienst
rechtl ichen Sinne wahrnehmen . Soweit d ie Hochschu le von der 

Möglichke it der Bi ldung einer eigenen Gruppe der Doktorand in
nen u nd Doktoranden gemäß § 1 1  Absatz 1 Satz 3 Gebra uch 
gemacht hat, dürfen auch d iese zum Kreis der Lehrenden zäh
len, wen n  sie tatsächl ich Lehraufgaben wahrnehmen .  H insicht
l ich der Stimmgewichtung wäre darauf zu achten ,  dass das glei

che Verhältnis der Stimmen der Lehrenden und Stud ierenden 
vorliegt. Die Hochschu len könnten  auch im S inne einer sch lan
ken , effizienten  Organ isation d ie bereits bestehende, ha lbparitä
tisch besetzte Q ua litätsverbesserungskommission mit d ieser zu
sätzl ichen Aufgabe betrauen.  

D ie Regelungen der Grundordnung nach Satz 2 müssen sich 
h insichtl ich der Zuweisung der Aufgaben und Befugn isse an die 
einzelnen Hochsch u lorgane innerhalb der hochschu lgesetzl ich 
defin ierten Organzuständ igkeiten bewegen .  

Die Inte ressen der  Gruppe der  Professorinnen und Professoren 
sind in Absatz 2 n icht erwäh nt, da ihre Interessen bereits über 
§ 1 1  Absatz 2 Satz 2 breit geschützt sind ; dort ist der Vorbeha lt 

der Professorenschaft in akademischen Fragen normiert .  

Absatz 3: 

Mit d ieser Norm wird d ie Erre ichung des Ziels nach Absatz 2 u n

ter den Genehmigungsvorbehalt des Min isteriums geste l lt .  Als 
Alternative zur  Genehmigung wird zudem das kooperative Ha n
deln über Hochschulverträge ermög licht; Gegenstand ist h ier  der 
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Entwurf der entsprechenden Regelungen der Gru ndord nu ng .  
Dabei wird m it B l ick auf den S inn u nd Zweck der hochschu lver
trag lichen Zustimmung d es M in isteriums davon ausgega ngen , 
dass s ich d ie spätere Grundordnungsregelung nur  u nwesentl ich 
von d iesem Entwu rf unterscheidet. Ansonsten wäre dem erfor
derlichen Steuerungseinfl uss des M in isteriums n icht h i n reichend 
Rechnung getrage n .  

Die Voraussetzungen zur  Genehmigungsversagung knüpfen a n  
d iejenigen Voraussetzungen a n ,  d ie d ie Hochschu le bis zum 
Hochschu lfre iheitsgesetz e rfü l len musste , um eine Genehmigung 
h insichtlich i h re r  jewei l igen  G ru ndord n ungsregelungen zu erhal
ten .  

Weiterhin wird d ie Mögl ichkeit normie rt ,  d ie Genehmigung mit e i
ner  Nebenbestimmung zu  versehen .  Nebe nbestimmungen in 
d iesem Sinne sind d ie Befristu ng ,  d ie Bedingung ,  der Vorbeha lt 
des Widerrufs ,  d ie Auflage sowie der  Vorbehalt der nachträgl i
chen Aufnahme, Änderung oder E rgänzung einer Auflage . Damit 
wird der Genehmigungsvorbeha lt zu  e inem flexiblen , hochschu l
freund l ichen I nstrument. Den n  es e röffnet dem Min isterium die 
Mögl ichkeit, d ie Hochschu le n  bei der  Zielerreichung ind iv id ue l l  
u nd auf d ie jewe il igen Gegebenheiten zugeschnitten zu u nter
stützen ,  anstatt ihnen die Genehmigung zu versagen ,  sol lten s ie 
d ie Voraussetzungen des Absatzes 2 n icht erfü llen .  

Fal ls die Genehmigu ng versagt wird ,  kommt zwingend d ie Rege
lung des § 22 Absatz 2 zum Tragen .  

zu § 1 1 b  

Mit d ieser neuen Vorschrift wird den Hochschu len ermög licht, 
das Instrument e ines Mitg l iederbegehrens a ls Teil der Regelun
gen zur Stärkung der  demokratisch mitbestimmten Hochschu le 
einzuführen .  Entsprechend den Regelungen in der jewei l igen 
Grundordnung können d ie M itgl ieder der  Hochschu le bei Errei
chen eines bestimmten Quorums zu e iner  bestimmten Frage d ie 
Entscheidungsorgane der  H ochschu le dazu verpfl ichten ,  sich mit 
d ieser Frage zu befassen .  

Absatz 1 :  

M it dieser Vorschrift wird das M itg l iederbegehren defin iert .  Es 
kann  sich an ein zentrales Organ der Hochschule ,  an ein Organ  
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e ines Fachbereichs oder an  eine Kommission fü r Lehre u nd Stu

d ium nach § 22 Absatz 4 oder § 28 Absatz 8 richten ,  welches 
sich sodan n  auf seiner nächsten regu lären Sitzung mit dem M it
g l iederbegehren befassen muss. Anders a ls mit dem im Kom
muna lrecht vorgesehenen Instrument des Bürgerentscheids wird 
d ie Beschlussfassung des jewei l igen Organs aber n icht du rch 
das M itg l iederbegehren e rsetzt. 

Absatz 2 :  

M it dieser Vorschrift wird der Antrag des Mitg l iederbegehrens 

formal  u nd inha lt l ich näher bestimmt.  Er ist schrift l ich bei der 
Hochschu le e inzure ichen und m uss e in bestimmtes Begehr  und 
dessen Begründung enthalten .  Zudem müssen a ls Wirksam
ke itserfordernis im Antrag bis zu d re i  Mitg l ieder der Hochschu le 

als Vertretu ngsberechtigte benannt werden . I nnerhalb der letzten 
zwölf Monate darf kein Antrag in derselben Angelegenheit ge
stellt worden sei n .  Über Satz 4 ist d ie Unterstützung d urch d ie 
Hochschu le im erforderl ichen Maß sichergeste l lt. Da d ie Rege
lung auf  Vorb i lder aus der Kommuna lverfassung fußt, kann  auf 
d ie im Bere ich des Gemeinderechts geltenden Erfahrungen zu
rückgegriffen werden . 

Absatz 3:  

M it d ieser Vorschrift wird das Mindestquorum fü r e in e rfolgrei
ches M itg l iederbegehren festge legt. Bei der Feststel lung der je

wei l igen Bezugsg röße ist maßgebl ich , an welches Hochschulor

gan sich das M itg l iederbegeh ren  richtet. S ind zentra le Organe 
der Hochschu le a ngesprochen ,  so ist d ie M itg l iederzah l  der ge
samten Hochschu le heranzuziehen ; richtet sich das Mitg l ieder
begehren a n  d ie Fachbere ichsebene ,  so ist d ie Zah l  der M itgl ie

der des Fachbereichs maßgebl ich . 

Sätze 2 und 3 sichern d ie demokratische Legitimation des Mit

g l iederbegehrens .  Dabe i  hängt d ie nach Satz 3 geforderte zwei
felsfreie Erkennbarkeit der Person des Unterze ichnenden n icht 
zwingend von der Vol lständ igkeit der in Rede stehenden Anga
ben ab (vg l .  Oberverwa ltu ngsgericht NRW, Besch luss vom 1 .  

August 20 1 3, AZ . : 1 5  B 584/1 3) .  

Absatz 4 :  

Die Regelung enthält d ie Ermächtig ung für d ie Hochsch ule ,  das 
Verfah ren des Mitg l iederbegeh rens im E inzelnen in  der jewe i l i-
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gen Wahlordnung näher  auszugesta lten und gegebenenfa lls 
auch von den vorstehenden Regelungen abzuweichen ,  soweit 
d ies entspre

'
chend der jeweil igen Kultu r der Hochschule d ie 

Du rchführung eines Mitg liederbegehrens erleichtert .  

zu § 1 1 c  

Die Vorschrift fußt auf der geltenden Regelung des § 1 2  Landes
gleichstel lungsgesetz zur geschlechtergerechten Zusammenset
zung von Gremien . 

Da der Begriff des "Gremiums" nach den Grundsätzen des § 1 2  
Absatz 1 der Oberbegriff zu "Organ" und "sonstige Gremien" 
darstellt, werden a uch Organe von der Regelung e rfasst. 

Absatz 1 :  

M it Absatz 1 wird d ie Regelung des § 1 2  Absatz 1 Landesg leich
stel lungsgesetz in das Hochschulgesetz inha lt l ich aufgenommen .  
Schon bisher bestand eine gesetzliche Verpflichtung zur ge
schlechtsparitätischen Gremienbesetzung.  Absatz 1 Satz 1 regelt 
d ies nun klare r  und unterstreicht d ie schon bisher gegebene 
Notwendigkeit, eine Ausnahme von der geschlechtsparitätischen 
Gremienbesetzung sach l ich zu begründen.  

Absatz 1 Satz 2 übern immt den Regelungsgehalt des § 1 2  Ab
satz 1 Satz 2 Landesgleichste llungsgesetz; d ie bei Wahlen grei
fenden sachgesetzl ichen Besonderheiten werden damit weiterhin 
nachgezeichnet. 

Absatz 1 Satz 3 trägt dem Umstand Rech nung,  dass bei der Be
setzung des Hochschulrates ausnahmslos mindestens 40 vom 
H undert seiner M itg l ieder Frauen sein müssen. 

E ine sachlich begründete Ausnahme kann  vorliegen ,  wenn d ie 
Besetzung zumindest der Gle ichstel lungsquote des § 37a ent
spricht und eine geschlechtsparitätische Besetzung trotz intensi

ver Bemühungen n icht gel ingt. Damit kann eine dem Gleichstel
lungsziel dien liche Gremienbesetzung auch nach dem in § 37a 
verwirkl ichten sog . Kaskadenmodell erfolgen .  Dabei müssten d ie 
Bezugsgruppen ,  auf die s ich das Verhältn is zwischen Frauen 
u nd Männern bezieht, sowie die Ausgangseinheit, innerhalb de
rer das Verhältnis ermittelt werden sol l ,  in Bezug auf dasjen ige 
Gremium gebi ldet werden ,  zu welchem besetzt, benannt oder 
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entsandt werden sol l .  H ins ichtlich der  Bezugsgruppe handelt es 
sich um den Personenkreis ,  der fü r das jewei l ige Gremium in 
Rede steht (a lso bspw. Studierende,  wenn d ie Entsendu ng von 
Studierenden in  Rede steht; Professorinnen  und Professoren ,  
wenn d ie Entsendung von Professor innen u nd Professoren in  
Rede steht) . Demgegenüber stünde be i  der "Ausgangseinheit" i n  

Rede, ob  es  sich u m  e i n  Gremium handelt, welches in einem 
Institut (d ie Ausgangseinheit ist dann  das I nstitut) , in einem 
Fachbereich (d ie Ausgangseinheit ist dann der Fachbere ich) o

der fü r d ie gesamte Hochschu le (die Ausgangseinheit ist dann 
die Hochschu le)  berät oder  entscheidet. 

Fal ls bei einer Gremienbesetzung keine Repräsentanz von F rau 

en erreicht worden ist, welche d ie  G le ichstel lungsquote abbi ldet, 
bestehen erhöhte Anforderungen an d ie Begründung ,  warum e i

ne Ausnahme von der Geschlechtsparität der Besetzung zuläs
sig se in sol l .  

Absatz 2 und 3 :  

Die Absätze 2 und 3 gre ifen den Regelu ngsgehalt des § 1 2  Ab

satz 2 u nd 3 des Landesgleichste ll ungsgesetzes auf und regel n  
ebenso wie Absatz 1 deutl icher das  Regel-Ausnahme-Verhä ltn is .  
Auf d ie Ausfüh rungen zu Absatz 1 wird daher verwiesen .  

Absatz 4 :  

Der neue Absatz 4 unterstreicht d ie hohe Wertigkeit des G leich
stel lungsauftrags. Satz 1 statuiert eine Verpfl ichtung der Hoch
schule ,  etwa ige Ausnahmegründe, d ie zu e iner  Abweichung von 
dem Gebot einer geschlechtsparitätischen Gremienbesetzung 
geführt haben,  schrift l ich festzuhalten u nd zu den Akten zu  ver

fügen .  Dies erleichtert auch mit B l ick auf d ie rechtsaufsichtl ichen 
Befugn isse d ie Prüfung,  ob der vorgetragene Ausnahmegrund 

e ine Abweichu ng von dem Gebot konkret trägt. Das Gleichstel
lu ngsgebot wird so du rch verfah rensrechtliche Vorkehru ngen zu
gleich geschützt. 

Als Rechtsfolgen einer Verletzung der Verpfl ichtung zur  akten
mäßigen Verschriftl ichung des Ausnahmegrundes ordnet Satz 2 
d ie Auflösung und Neubi ld u ng des jewei l igen Gremiums oder d ie 
Neubenennung der zu benennenden Funktion a n .  Dies ent

spricht dem vorgenannten  Schutzgedanken der Vorsch rift u nd 
trägt dazu bei ,  den Schutzgedanken in der Hochschulpraxis 
durchzusetzen .  
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Fal ls nach Satz 2 vorgegangen werden muss, bleiben d ie von 
dem dann unzu lässigerweise gesch lechtsimparitätisch besetzten 
Gremium gefassten Besch lüsse g leichwohl weiterhin wirksam.  
Denn Satz 2 regelt e ine Neubesetzung fü r d ie Zukunft u nd ord net 
somit inzident zugleich a n ,  dass das bisherige Gremium g leich
woh l  besch lussfäh ig war. Das G leiche g ilt fü r Benennungen .  

zu § 1 2  

Die Vorschrift enthält die Regelu ngsinhalte des derzeitigen  § 1 2  
Hochschulgesetz. 

M it den Änderungen in Absatz 2 wird a uf d ie neuere Rechtspre
chung des Oberverwa ltungsgerichts Münster reagie rt .  Nach d ie
ser Rechtsprechung steht bei der Behandlung e iner  Persona lan
gelegenheit in der Regel eine persönl iche Angelegenheit unter 
Erörterung e inzelner schutzwü rd iger persön licher Daten in  Rede, 
während bei Wah le n  ein Amt nach demokratischen Grundsätzen 
besetzt werde ,  was ledigl ich d ie Gesamtbewertung einer Person 
erforderl ich mache. 

Wenn insofern d ie Hochschu lwahlversammlung ih re Sitzung öf
fentlich durchfüh rt und im Rahmen d ieser Sitzung nur  eine Ge
samtbewertung der Kand idat innen und Kand idaten e rfolgt, l iegt 
e in eher geringer Eingriff namentl ich in  das Persön l ichke itsrecht 
der Kandidatinnen und Kandidaten vor. Dieser Eingriff steht in  
seiner Bedeutung h inter derjen igen des im Demokratieprinzip 
wurzelnden öffe ntl ichen Wah laktes du rch d ie Hochschu lwah lver
sammlung zurück;  zudem dürfte n  hauptsächl ich solche Aspekte 
beraten werden ,  mit denen d ie Kand idatinnen und Kand idaten 
bereits öffentl ich in  E rsche inung getreten sind und  d ie daher re

gelmäßig nu r  ih re Sozia lsphäre betreffen .  

Indes kann es  de r  Hochschu lwah lversammlung sachgerecht er
scheinen, weitergehende personenbezogene I nformationen von 
den Kandidatin nen  und Kand idaten zu  erhalten ,  d ie über eine 
bloße Gesamtbewertung h inausgehen .  I n  einem derartigen Fal l  
stehen gewichtige Daten interessen der  Bewerberinnen u nd Be
werber für ein Amt im dienstrechtl ichen Sinne (bei den hauptbe
rufl ichen Präsid iumsmitg liedern) oder für eine Funktion (bei den 
n ichthauptberufl ichen Präsid iumsmitgliedern) i n  Rede.  M it der 
Änderung sol l  es e rmöglicht werden ,  dass d ie Geschäftsordnung 
der  Hochschu lwah lversammlung fü r dera rtige Fä lle Vorsorge 
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treffen kan n .  Es handelt sich dabei um einen gesetzlich geregel
ten Ausnahmefal l  im S inne des Absatzes 2 Satz 1 ,  in dem von 
dem Grundsatz der Öffentl ichkeit abgewichen werden kan n .  

Dessen u ngeachtet steht es den Kand idatinnen und Kand idaten 
fre i ,  sich auf Wunsch auch in  öffentl icher S itzung der Hochschu
löffentl ichkeit zu präsentieren .  

Die übrigen Gremien sol len vom Grundsatz der N ichtöffentl ich
keit i h rer  Tagungen nach Absatz 2 letzter Satz verantwortungs

vol l  im Lichte einer transparenten Hochschu lselbstverwaltung 
Ausnahmen zu lasse n .  

zu § 1 3  

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derze itigen § 1 3  
Hochschu lgesetz. 

zu § 1 4  

Die Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derzeitigen § 1 4  
Hochschu lgesetz u nd e rgänzt d ie Organe durch das neue Organ 
der Hochschu lwah lversammlung,  d ie in § 22a geregelt ist. 

zu § 1 5  

Die Vorschrift enthält die Regelu ngsinhalte des derzeitigen § 1 5  
Hochschu lgesetz. 

zu § 1 6  

Die Vorschrift enthält die Regelungsin ha lte des derzeitigen § 1 6  
Hochschu lgesetz. 

Zu der Leitungsaufgabe nach Absatz 1 gehört insbesondere, 
dass d ie neue Aufgabe nach § 3 Absatz 4, d ie auf eine Verbes
serung in der Befried igung der berechtigten Interessen der Be
schäftigten auf Fa irness in ih rer Beschäftigung abzielt, zielgerich
tet umgesetzt wird . Ein Persona lmanagement, welches den Leit-
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l in ien  Guter Arbe it verpfl ichtet ist, gehört daher zum Kern'be
standteil jeder Hochschu l leitung .  Auch Beschäftigte in Forschung 
u nd Lehre brauchen , ebenso wie Beschäftigte in Verwaltung und 
Techn ik ,  eine sichere berufl iche Perspektive . 

Zudem gehört zu  einem sachgerechten Personalmanagement 
der Hochschu lleitung auch , dass die Aufgabe der Hochschu le 
nach § 3 Absatz 4 Satz 1 und 2 ,  die tatsächl iche Durchsetzung 
der G leichberechtigu ng von Frauen und Männern bei der Wahr
nehmung der hochschu lischen Aufgaben zu fördern u nd ein 
Gender Mainstreaming fortlaufend und umfassend bei a l len Vor
sch lägen und E ntscheid u ngen durchzufüh ren ,  a ls zentrale Lei
tungsaufgabe begriffen wird .  

E ine zentra le Managementaufgabe d e r  Hochschul leitung stellt 
auch d ie Implementierung e ines ausgefei lten Diversity
Managements in Umsetzung der neuen Aufgabe nach § 3 Ab
satz 4 Satz 3 dar .  

Der neue Absatz 1 a u nterstreicht d ie hohe Bedeutung der Hoch
schu lentwicklungsplanung für d ie Hochschu le und - vermittelt 
über das Gegenst romprinzip des § 6 Absatz 2· - für das Land. 
Geregelt ist n unmehr n icht nur d ie Aufgabe und Befugn is des 
Präsid iums zur  Hochschu lentwicklungsplanung , sondern in An
seh ung der dynamischen Entwicklung von Leh re ,  Forschung u nd 
Gesel lschaft auch dessen Verpfl ichtung zur Planfortschreibung in 
angemessenen Zeitabständen .  Die Angemessenheit d ieser Zeit
abstände entscheidet sich dabei  in Ansehung der untersch iedli
chen Dynamik der Lehr- und Forschungsgebiete der jeweil igen 
Hochschule. 

Gegenstand des Hochschulentwicklungsplans sind auch Strate
gien zur  Senkung der Studienmisserfolgsquote und zur Erhö
h u ng der Studienerfolgsquote auf der Grundlage einer nach den 

§§ 7 und 8 e rhobenen belastbaren  Datenbasis . 

Nach § 6 Absatz 1 ist d ie Entwicklungsplanung des Hochschu l
wesens eine gemeinsame Aufgabe des M in isteriums und der 
Hochschulen ,  die nach § 6 Absatz 2 Satz 3 dem Gegenstrom
prinzip unterworfen ist. Die Tragfäh igkeit des Gegenstromprin
zips wiederum wird e rhöht, wen n  eine Verg leichbarkeit der ein
zelnen Hochschu lentwick lungspläne nach Inha lt u nd Struktur  ge
geben ist. Beispielsweise kann es sachgerecht sein ,  vorzugeben ,  
in welcher Darstel lungsweise d ie e inzelnen Leistungsdimensio
nen mit we lchem Konkretisieru ngsgrad und in we lcher Deta iltiefe 
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im Hochsch u lentwicklu ngsplan abgeb ildet u nd behandelt werden 
müssen .  Die auf d ie Herste l lung e iner dem Gegenstromprinzip 
verpfl ichteten Verg leichbarkeit der Hochschu lentwick lungspläne 

beschränkte Vorgabekompetenz nach Absatz 1 a Satz 3 sichert, 
dass eine derartige Verg le ichbarke it gegeben ist. 

Die Festste l lungsbefugnis des M in ister iums nach Absatz 1 a Satz 

4 orientiert sich an  woh lerprobten Festste l lungskompetenzen im 
Recht der Landespla nung .  Sie sichert zum einen das Gegen

stromprinzip ab. Zum anderen sol l  d ie Befugn is sicherste l len ,  

dass d ie Hochschu len ih rer  P lanungsverantwortung auch in  An
sehung der Verbindl ichkeit des Landeshochschu lentwicklungs
plans nachkommen .  Nach a llgemeinen Regeln setzt d ie Feststel
l ung voraus ,  dass die jewei l ige Hochschu le zuvor angehört wor
den ist, dass das vol lständ ige oder te i lwe ise U nterlassen einer 
P lanung beanstandet worden ist u nd dass Abhi lfe verlangt wor
den ist. 

Die Befugn is zur  E rsatzvorna h me nach Absatz 1 a Satz 5 ist a ls 
u ltima ratio d ie notwendige Ergänzung zur  vorrang igen Feststel
l ung der gesetzl ichen Planungsverpfl ichtung .  Die ihrer  Natur  
nach a ufsichtsrechtl iche Regelu ng sichert der Hochschu le in ih
rem e igenen In teresse einen P lanungshorizont. Nach a l lgemei

nen Regeln  muss auch hier wieder d ie jeweil ige Hochschu le zu
vor angehört worden sein .  

Zwar würden sich d ie vorgenannten Befugn isse zu r  Festste l lung 
u nd zur  E rsatzvornahme schon aus dem derzeit bestehenden 
rechtsaufsichtl ichen Instrumentar ium ergeben können .  I ndes 

d ient es eher der Kla rheit und der  Transparenz,  unmittelbar im 
Rahmen der d ie Hochschu lentwick lungsplanung betreffe nden 

Regelung d ie ihr  korrespond ierenden rechtsaufsichtl ichen Be

fugnisse zu regeln .  Im Bereich der gemeinsamen Aufgaben kann 
sich d ie  in Tei l  1 0  geregelte sonstige Aufsicht daher  auf  den E r
lass u nd den Vollzug des Hochschulentwicklu ngspla ns be

schränken ,  siehe § 76b. 

Der neue Absatz 4 Satz 5 u nterstre icht d ie Finanz- und Wirt
schaftsa ufsicht des Hochschu lrates. Die Gelegen heit zur I nfor
mation und Beratung nach Absatz 4 Satz 4 muss mindestens 
einma l  im Semester gewährt werden .  Es handelt sich h ierbei nu r  
um das  äußerste M indestmaß. 
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zu § 1 7  

Die Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derzeitigen § 1 7  
Hochschulgesetz. 

Absatz 1 :  

Absatz 1 und 2 sind jewei ls neu gefasst worden .  Während Ab
satz 1 künftig den Wahlmodus fü r sämtliche M itg l ieder des P rä

sid iums regelt, bestimmt Absatz 2 künftig d ie Eig n ungsvoraus
setzungen der Präsidiumsmitg lieder. Die bisherige , unübersicht
l iche Trennung nach Absatz 1 (Wah l  und Eignungsvorausset
zungen der hauptberufl ichen M itg l ieder) und Absatz 2 (Wah l  und  
Eignungsvoraussetzungen der  n ichthauptberufl ichen M itgl iede r) 
kann  daher aufgegeben werden .  

Nach dem neuen Wah lmodus werden d ie M itg l ieder des P räsidi
ums von der i n  § 22a geregelten Hochschu lwahlversammlung 
gewählt. Dabei ist e ine doppelte Mehrheit erforderl ich, nämlich 
d ie Mehrheit der M itg lieder  des Gremiums insgesamt und zusätz
l ich d ie Mehrheit innerhalb der beiden Hälften ,  d ie sich aus den 
Mitg liedern des Senats u nd den M itg l iedern des Hochschu l rats 
bilden .  Dad urch wird ausgesch lossen ,  dass es zu einem Stim
menpatt kommen kann.  Durch d ie doppelte Mehrheit wird zudem 
der Senat gestärkt, i ndem das Stimmgewicht der n ichtprofesso
ra len Gruppen im Senat stärker zum Tragen kommt; pra ktisch 
verdoppelt sich so der Erfolgswert ih rer  Stimmen .  Ohne das E r
fordernis der doppelten Mehrheit könnte sich der Hochschu l rat 
bereits dann durchsetzen ,  wen nJeine Vertreterin oder e in Vertre
ter der Professorenschaft mit ihm stimmt. 

Der neue Satz 2 regelt, dass s ich das Vorschlagsrecht der  P räsi
dentin oder des Präsidenten künftig auf a lle Mitg lieder des P räsi

d iums bezieht ,  wie d ies a uch in  der überwiegenden Mehrhe it der 

Hochschulgesetze der Länder bereits so vorgesehen ist. H iermit 
wird dem politischen Willen nach einem zeitgemäßen u nd p ro
fessionellen Wissenschaftsmanagement an den Hochschu len in 
Nordrhein-Westfa len Rechnung getragen .  Es besteht kein  sach
lich überzeugender Grund für den Umstand ,  dass d ie P räsidentin 
oder der Präsident kein Vorsch lagsrecht h insichtl ich der fü r die 
Wirtschafts- u nd Personalführu ng zuständ igen Vizepräsident

schaft hat. Das Widerspruchsrecht d ieser Vizepräsidentschaft 
nach § 1 9  Absatz 2 trägt d ies jedenfa lls n icht. Da d ie Hochschu l
leitung indes von vorn here in teamfäh ig zusammengestel lt se in  
sollte , ist ein umfassendes Vorschlagsrecht daher funktionel l .  
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Der neue Satz 3 stel lt klar , dass d ie Wah len der hauptberuflichen 
Präsid iumsmitg lieder unwirksam sind , wen n  d ie zu besetzende 
Stelle n icht zuvor öffentlich ausgeschrieben wurde.  

Diese Verpfl ichtung zur öffentl ichen Ausschreibung als bewähr
tes und etabl iertes Instrument der Bestenauslese entspricht der 

Bedeutung der Positionen .  Sie d ient der Qual itätssicherung ,  da 

so erkennbar das Prinzip der Bestenauslese im Sinne von Artike l 
33 Absatz 2 Grundgesetz dem Auswah lverfahren zugrunde ge
legt wird ,  sichert d ie Verfahrenstra nsparenz und greift Aspekte 

der Gesch lechtergerechtigkeit auf. Die Ausschreibu ngspfl icht g i lt 
auch im Fal le der Wiederwahl  e ines Präsid iumsmitgl ieds. D ie 

Rege lung d ient zudem der Rechtsklarheit , da nunmehr ein 
Rückgriff a uf d ie a l lgemeinen Regelungen des Landesg leichstel
lu ngsgesetzes entbehrl ich wird . 

Der Verzicht auf eine interne Ausschreibungspfl icht versch lankt 
das Verfahren  zusätzl ich . 

Absatz 2 :  

I n  Absatz 2 werden nunmehr d ie E ignungvora ussetzungen fü r 

d ie M itg l ieder des Präsid iums gebündelt, d ie sich zuvor te i lweise 
auch in § 1 7  Absatz 1 a. F. fanden .  Regelungen ,  d ie in § 1 8  Ab
satz 3 ebenfal ls normiert s ind ,  können h ier entfa llen .  Durch d ie 

Ergänzungen in Satz 3 wird ermöglicht, dass im Sinne einer 
g rößtmögl ichen Partizipation a ls n ichthauptberufliche Vizepräsi
dentinnen und Vizepräsidenten auch Jun iorprofessorinnen und 

Jun iorprofessoren ,  akademische M ita rbeiterinnen und Mita rbe iter 
und Studierende in Betracht kommen ,  und zwar durchaus auch 
para l le l zueinander. Näheres h ierzu b le ibt den Grundordnungen 
der Hochschu len überlassen .  

Absatz 3 :  

D ie Änderu ngen s ind redaktionel l  oder Folgeänderungen auf
g rund der Änderungen in  den Absätzen 1 und 2 .  

Absatz 4 :  

D ie Änderu ngen stellen Folgeä nderungen aufgrund der Ände
rungen in Absatz 1 dar .  Für d ie Abwahl  von Mitg liedern der 
Hochschu l le itu ng ist künftig ein Quorum in der Hochschu lwa hl
versammlung von d rei  Vierte ln erforderl ich . 

Absatz 5 :  
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Die E rgänzung des ersten Satzes du rch den neuen Ha lbsatz 2 
stel lt e ine Folgeänderung zu der  Neuerung in Absatz 2 dar ,  mit 
der a uf d ie Belange der Stud ierenden Rücksicht genommen wird . 

zu § 1 8  

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derze itigen § 1 8  
Hochschu lgesetz. 

Absatz 1 :  

Durch d ie Änderung in  Satz 2 wird eine ständige Vertretung der 
Präsidentin oder des Präsidenten d u rch künftig nur noch ein e in
ziges Mitg l ied des Präsid iums vorgesehen .  Damit wird d ie be
wäh rte Praxis e in iger  Hochschu len a ufgegriffen ,  d ie gezeigt hat, 
dass d ie Reaktionsfäh igke it der Hochschu lleitung auf kurzfristige 
Herausforderungen dadu rch steigt u nd Reibungsverluste du rch 
kla re Kompetenzvertei lungen verringert werden können .  

Absatz 2 :  

Die Vorschrift steht zu § 1 6  Absatz 4 n icht in e inem Verhä ltn is 
der Alternativität ,  sondern in  e inem solchen der Kumulat ion .  D ie 
I nstrumente nach Absatz 2 u nd nach § 1 6  Absatz 4 s ind mith in  
nebe neinander anwendbar.  

Der Begriff der  "Prüfungsverpfl ichtung" ist dabei weit zu  verste
hen und  adressiert n icht nu r  d ie ind ividuel le Prüfungsverpfl ich
tung der einzelnen Prüfer innen oder  Prüfer im Sinne der Amts
pfl icht des einzelnen prüfenden Amtswalters auf gehörige ,  mith in  
pfl icht- und rechtsgemäße Abnahme der Prüfung .  Vielmeh r  
adressiert d ie Regelung auch d ie Pflichten der in  das P rüfungs

geschehen kraft der e insch lägigen rechtl ichen Bestimmungen 
e ingebundenen Zurechnungseinhe iten von Rechten und Pfl ich
ten ,  a lso bspw. auch d ie Pfl ichten der Prüfungsausschüsse . I ns
besondere kann daher d ie P räsidentin oder der Präsident  d ie 
Fachbereichsleitung bitten ,  einen P rüfu ngsausschuss anzuwei
sen ,  dem Recht gemäß zu verfah re n .  Fal ls der Prüfungsaus
schuss sich weigert ,  g re ifen die Mitte l der Rechtsaufsicht u nd 

des D iszipl inarrechts. 

Absatz 3: 
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Durch d ie Änderung wird die Zuständ igkeit des Min ister iums fü r 
die Ernennung oder Bestel lung der Präsidentin oder des Präsi
denten begründet. Dies ist eine d ienstrecht l iche Folgeänderung 

zum neuen § 33 Absatz 3 Satz 1 . 

zu § 1 9  

Die Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derzeitigen § 1 9  
Hochschu lgesetz . 

M it dem e ingeführten Absatz 3 wird d ie Mögl ichke it fü r d ie Hoch
schu len eröffnet, in  i h ren  Grundord nungen wieder d ie Bezeich
n u ng "Kanzlerin" oder "Kanzler" vorzusehen .  H iermit wird einem 
meh rfach aus  dem Hochschu l raum geäußerten Wunsch der 
Wahlfre ihe it e ntsprochen .  

z u  § 20 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derze itigen  § 20 
Hochschu lgesetz. 

Absatz 1 :  

Der neue Satz 2 stellt - wie derzeit schon § 1 9  Absatz 2 Satz 2 
Ha lbsatz 2 Kunsthochschu lgesetz - klar ,  dass es sich bei den 
Ämtern der hauptberufl ichen M itg l ieder des Präsidiums n icht um 

Laufbahnämter handelt .  I nsofern muss für d ie jeweil ige Verbe
amtung auf  Zeit keine Laufbahnbefäh igung vorl iegen ;  entschei
dend ist vie lmehr, dass die Eignungsvoraussetzungen des § 1 7  
Absatz 2 H ochschu lgesetz in der Fassung d ieses Gesetzes (§ 1 7  

Absatz 1 Satz 2 H ochschu lgesetz in  der geltenden Fassung) ge

geben sind . L iegt d ie Laufbah nbefäh igung daher im Einzelfa l l  
n icht vor ,  bedeutet d ies n icht, dass dann nur  e in privatrechtliches 
Dienstve rhältnis begründet werden darf. 

Absatz 4 :  

M it d ieser Vorschrift soll d ie Gewin n u ng externen Führungsper
sonals zur  Professiona lisierung der Hochschu lle itung erle ichtert 
werden . Oftma ls gel ingt diese Gewinnung insbesondere bei der 
Präsidentin u nd dem Präsidenten indes nur dan n ,  wen n  neben 
dem Zeitbeamtenverhä ltnis a ls Präsidentin oder  Präsident zu-
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gle ich ein Lebenszeitbeamtenverhä ltn is a ls Professorin oder Pro
fessor begründet werden kan n ,  welches mit Bl ick auf das Zeitbe
amtenverhä ltn is zugle ich für dessen Dauer zum Ruhen gebracht 
wird. 

Nach § 38 Absatz 1 müssen Professuren  g rundsätzlich öffentl ich 
ausgeschrieben werden. Die gesetzl ich ausdrücklich in  § 38 n ie

dergelegten Ausnahmen von d iesem Grundsatz g re ifen in dem 
vorl iegenden Fa lle der Gewinnung externer Leitungskräfte zu
meist nicht . Fal ls g leichwoh l  das g rundsätzl iche Ausschre i
bungsgebot auch im Falle der Gewinnung externer Leitungskräf
te voll gelten würde , wäre d ie Gewinnung externen Leitungsper
sonals durchgreifend erschwert, wenn n icht praktisch verh indert .  
Dies würde indes dem Sinn und Zweck des Absatzes 4 ,  a lso der 
flankierenden Stärkung der Professional isierung der Hochschu l
le itung,  widersprechen .  I nsofern müssen d ie beiden Prinzipien 
der Qualitätssicherung und der Professional isierung zugle ich op
timiert werden. 

Angesichts dessen ermög licht der S inn u nd Zweck des Absatzes 

4 im systematischen Abgleich mit dem Qual itätssicherungsgebot 
des § 38, dass als Folge e ines durchzuführenden ordentlichen 
Berufungsverfahrens einer hochschu lexternen Person ,  die sich 
auf eine hauptberufliche P räsidiumsmitgl iedschaft bewirbt, eine 
Professur an der neuen Hochschu le zumindest dann verliehen 
werden darf (Folge: Befried igu ng des Personalgewinn ungsbe
dürfn isses) , wenn d iese Person bereits das Amt einer Professo
rin oder eines Professors bekleidet und damit zumindest e inmal 
e in ausschreibungsgestütztes Berufungsverfahren in der Ver

gangenheit erfolgreich du rchlaufen hat (Folge:  Befried igu ng des 
Qual itätssicherungsaspekts). I nsofern ist in  diesen Fällen eine 

u ngeschriebene Ausnahme von dem Ausschreibungsgebot des 
§ 38 gegeben .  

M it Bl ick auf den Personalgewinnungsaspekt u ntersagt Absatz 4 

n icht im Wege eines Umkehrschlusses, dass eine Übernahme in 
den Hochschu ld ienst als Professorin oder Professor e rst nach 
der Beendigu ng der Amtszeit a ls Präsid iumsmitglied zulässig ist. 
Das jeweilige Präsidiumsmitg lied kann daher bereits zeitg leich 
mit seiner Ernennung zum Präsidiumsmitglied nach dem erfolg
reichen Absch luss e ines Berufungsverfah rens in  das professora
le Amt berufen werden. Bei der Berufung müssen d ie verfas
sungsrechtlich gesicherten M itbestimmungsrechte des Fachbe
reichs gewah rt sein .  
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Die Zusage im Sinne des Satzes 2 ist Angelegenheit der d ienst
vorgesetzten Stel le . 

Absatz 5 :  

Nach § 2 Absatz 1 Vergütungsoffenlegungsgesetz veröffentl i
chen d ie öffentl ich-rechtl ichen Unternehmen d ie fü r d ie Tätigkeit 
im Geschäftsjahr gewährten Bezüge jedes einze lnen Mitg l ieds 

der Geschäftsführung ,  des Aufsichtsrates, des Beirates oder e i
ner ähn l ichen Ein richtung u nter Namensnennung ,  aufgetei lt nach 
erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten sowie 
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ,  im Anhang des 
Jahresabschlusses.  Diese Offen legungspflicht gre ift nach § 1 
Vergütungsoffenlegungsgesetz n icht be i den Un iversitäten und 
Fachhochschu len ,  da d iese keine Unternehmen darstel len . D ie 
Herausnahme der Hochschu len aus dem Vergütungsoffen le
gungsgesetz ist daher sch lüssig , da sich bei den Hochschu le n  
ke ine u nternehmerischen Risiken verwirkl ichen und der Tra nspa
renzgedanke des Vergütungsoffen legungsgesetzes an  d iesen 
Risiken a nknüpft. 

Bei den Hochschu len können sich indes B i ld ungserfolgsrisiken 
verwirkl ichen und sie haben d ie Verantwortung fü r erhebliche öf
fentliche Budgets . Diese Risiken sind gesellschaftl ich ebenso re
levant wie u nternehmerische Risiken .  Es besteht daher auch im 
Hochschulbereich ein erhebliches öffentl iches Transparenzinte
resse. D iesem Transparenzinteresse wil l  d ie neue Vorschrift in
sofern gerecht werden ,  a ls d ie Offen legung aggregierter u nd da
her n icht mehr  personal isierbarer  Daten angeordnet wird . Wenn
g leich das Min iste rium d iese Daten auch nach Maßgabe der a l l
gemeinen Vorschriften ( insbesondere des § 76 Absatz 4) e rhe

ben u nd auf der Gru nd lage d ieser Erhebung aggregieren  ka n n ,  
ist e s  sachgerecht, d ie S innhaftigkeit d ieser Aggregierung ge
setzl ich eigens zu u nterstreichen .  

zu § 21 

Die Vorschrift enthält d ie  wesentl ichen Rege lungsinha lte des 
derze itigen § 21 Hochschulgesetz. 

Absatz 1 :  

Die Einfüh ru ng des Hochschu lrats an den Hochschu len in der 
Trägerschaft des Landes hat s ich bewäh rt . Die Erfahrungen zei-
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gen,  dass der Hochschulrat e ine wichtige Funktion bei der  Auf
sicht und Beratung des Präsid iums hat und d ie strategische Ent
wick lung sowie d ie interne Finanzplanung der Hochschu le vo
ranbringt .  Der Hochschu l rat sol l auch weiterh in d ie Geschäftsfüh
rung des Präsid iums beaufsichtigen ,  n unmehr mit einem stärke
ren Gewicht a uf finanziel len Belangen.  Dies wird im geänderten 
Absatz 1 der Norm durch d ie neu e ingeführte Nummer 4 verdeut
l icht, wonach der  Hochschu lrat d ie Aufsicht über d ie Wirtschafts
führung des Präsid iums wahrn immt. H ie rmit sollen Fragen der 
Vergütung, der Umgang mit Rücklagen und d ie Rechenschaft fü r 
öffentl iche Mitte l e iner Überprüfung d u rch das Parlament und 
dem Landesrechn ungshof besser zugängl ich gemacht werden .  
Zu den Aufsichtspflichten gehört weiterh in , dass der Hochschu l
rat dem Hochschu lentwick lungsplan des Präsid iums, dem Ent
wurf des Hochschulvertrages , dem Wirtschaftspla n ,  der u nter
nehmerischen Hochschu ltätigkeit und der Gründung einer Stif
tung zustimmen muss. I n  seiner Funktion a ls Beratungsorgan  u n
terstützt der Hochschulrat d ie Arbeit des Präsid iums u nd gibt Im
pu lse fü r die Ausrichtung der Hochschu le nach innen und  a u ßen .  
Zu  einer sachgerechten Beratu ng gehört a uch , dass de r  Hoch
schu l rat Ste l lung n immt zu dem Rechenschaftsbericht des Präsi
d iums, zu den Eva luationsberichte n  der Hochschu le und  zu  
grund legenden oder hochschu lweit bedeutsamen Angelegenhei
ten der Hochschu le. An der Wah l  und Abwah l  des Präsid iums 
wirken d ie Mitg l ieder des Hochschulrats über  die Hochschu l
wah lversammlung gemäß § 22a ebenfa lls mit. 

Die Konkretis ierung in  N ummer 7 war vormals in  § 1 1  Absatz 1 
Satz 3 Hochschu lwirtschaftsfüh rungsverordnung in  der b is zum 
7 .  Dezember 201 3 geltenden Fassung enthalten .  Aus Grü nden 
der Rechtssicherheit und KlarsteI lung h ins ichtl ich des U mfangs 
der zu ertei lenden Entlastung wird d ie Regelung n u n  in das 

Hochschu lgesetz aufgenommen .  Im Rahmen der Entlastung e r
folgen h iernach auch die Feststel lung des Jahresabschlusses 
sowie der Beschluss über d ie Ergebnisverwendung .  

Absatz 3 :  

Im geänderten Absatz 3 wird d ie Zusammensetzung des Hoch
schu lrats nunmehr so geregelt, dass der zukünftig re in  extern zu 
besetzende H ochschu lrat neben der  vorsitzenden Person aus 
mindestens sechs und höchstens 1 2  M itgliedern besteht .  Die 

Notwendigkeit der re in  externen Besetzung erg ibt sich a ls Kont
rapunkt zu der  Stärkung des Senats ,  der d u rch d ie neu e inge-
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fü h rte Beratungsfunktion in grundsätzlichen Angelegenheiten der 
Hochschu le d ie i nterne Sicht der Hochschulmitglieder vertreten 
ka n n .  Auf d iese Art u nd Weise wird das angemessene Kräftever
hä ltn is der zentra len Hochschu lorgane im G leichgewicht geha l
ten .  Unbenommen von der nunmehr  externen  Besetzung des 
Hochschu l rates bleibt d ie Mögl ichkeit ,  auch Repräsentantinnen 

u nd Repräsentanten des Wissenschaftssystems in  den Hoch
schu lrat zu berufen - frei l ich solche von anderen I nstitutionen -, 

um d ie Sachkunde des Hochschu l rats zu verbessern . 

Bei der Besetzung ist insbesondere auf die Repräsentanz  a us 
der M itte der Gesellschaft zu achten ,  d ie sinnvollerwe ise d urch 
Vertreterinnen u nd Vertreter von N ichtregierungsorganisationen 

e rfolgen kan n .  Solche Organ isationen bestehen aus e inem de
mokratisch struktu rie rten Zusammenschluss von Mensche n ,  d ie 
auf der Grundlage g le icher Interessen zur  Durchsetzung ge
meinsam anerkan nter  Ziele gegründet worden sind u nd in  i h rer  
Arbe it sach l iche Kompetenz ste l lvertretend rep räsentieren .  

M indestens 4 0  % der Hochschu lratsmitg l ieder müssen zwingend 
u nd ohne Ausnahmemöglichke it weibl ich se in .  Darüber h inaus 
besteht d ie Verpfl ichtung zu geschlechtsparitätischen Besetzu ng 
im Rahmen der Rege lungen des § 1 1  c. 

Der Hochschu lrat kan n  i n  seiner Geschäftsordnung e ine Stimm
rechtsübertragung auf ein anderes Hochschulratsmitg lied vorse
hen ,  wen n  es zugleich d ie Ausübung der  Vollmacht mit Maßga

ben, wie das fremde Stimmrecht auszuüben ist ,  verbindet (ge
bundene Stellvertretung) .  E ine freie Stel lvertretung,  bei der im 
I n nenverhä ltn is zwischen dem Vertretenen und dem Vertreter 
ke ine Maßgabenvereinbarungen getroffen worden sind , kommt 
h ingegen mit Blick auf den besonderen personellen Bezug der 

M itg l iedschaft n icht in  Betracht. 

Absatz 4: 

Im Fal le der Nachbesetzung e ines ausgeschiedenen Hochschu l
ratsmitg l ieds folgt das neue M itg l ied dem ausgesch iedenen M it
g l ied in seiner Amtszeit nach . Das neue M itgl ied wird also n icht 

fü r eine volle Amtsperiode bestel lt ,  sondern fü r die Restperiode 
des ausgesch iedenen Mitg lieds ;  ansonsten wäre der Grundsatz 
der Orga nstabi l ität berü h rt. Absatz 3 Satz 3 bezieht sich mith in  
auf den  Hochschu l rat a ls  Organ ,  n icht auf  das einzelne nachbe
setzte M itg lied . 
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Absatz 4a : 

Neu eingefüh rt wird d ie Regelung zur  Abberufung eines Hoch
schu lratsmitglieds aus wichtigem Grund .  Umfang und Maß des 
einer Abberufung zugru nde l iegenden Verfahrens wird d u rch den 
verwaltungsrechtl ichen Untersuchungsgrundsatz bestimmt. Da
bei kann gemäß Satz 2 der  Impuls einer solchen Untersuchu ng 
aus der Hochschu le kommen ,  das Min isterium kan n  aber  im 
Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens auch aufgrund a nde
rer I nformationen tätig werden .  

E in wichtiger Grund für e ine Abberufung oder eine erhebliche 
Pfl ichtverletzu ng wird regelmäßig zumindest dann anzunehmen 
sein ,  wenn das M itg l ied des Hochschulrats in objektiv erheblicher 
und offensichtlich schwerwiegender Weise die ihm oder ihr nach 
d iesem Gesetz obliegenden Pfl ichten so missachtet oder verletzt 
hat,  dass eine weitere Amtsausübung unter Berücksichtigu ng a l
ler Umstände des E inzelfa l ls untragbar e rscheint. Maßgebl ich ist 
dabe i  auch d ie herausgehobene Position eines Hochschulrats
mitg l ieds, d ie e in  besonderes Maß an persönlicher I ntegrität u nd 
Achtung auch der Rechtsordnung erforde rt ,  um das Bild der 
Hochschule in  der Öffentl ichkeit u nd das Amt n icht zu beschädi
gen .  

Absatz 5a : 

Durch d iese neue Regelung wird dem Petitum Rechnung getra
gen ,  d ie Arbeit des Hochschulrats transparenter zu gestalten .  
Hochschul inte rn soll de r  Hochschu lrat insofern d ie  Tagesord
n u ng seiner Sitzungen u nd seine Besch lüsse hochschu löffentl ich 
bekannt geben .  Dabei muss ausweislich des Verweises auf d ie 
§§ 8 und 9 des I nformationsfreiheitsgesetzes der Schutz perso
nenbezogener Daten und von Betriebs- u nd Geschäftsgeheim
n issen weiterhin gewährle istet bleiben .  

Mindestens e inmal  im Semester soll der Hochschulrat dem Se
nat, der Stud ierendenschaft, den Personal räten ,  der G leichstel
lungsbeauftragten u nd der Vertrauensperson der schwerbehin
derten Menschen Gelegenheit zur Information und Beratung ge
ben .  

Durch d ie neu  e ingeführte Rechenschaftspflicht des Hochschu l
rats gegenüber dem Min isterium wird dem Transparenzgebot 
auch im Verhä ltnis zum Staat Rechnung getragen . Zudem wird 
verdeutlicht, dass der Hochschu lrat innerhalb der Hochschu le 
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ehema ls staatliche Aufgaben wah rn immt und funktiona l  häufig 
anstelle des Min ister iums handelt .  Dieser fu nktiona len  Ste l lung 
entspricht eine Rechenschaftspfl icht gegenüber dem Min isteri
um.  

Absätze 6 u nd 8 :  

Die Änderungen s ind  Folgeänderu nge n ,  d ie sich aus der  n un

mehr re in externen Besetzung des Gremiums ergeben .  

zu § 22 

Die Vorschrift enthält die Rege lungs inha lte des derzeitigen § 22 
Hochschu lgesetz .  

Der  Senat als das du rch u nmittelbare Wahlen demokratisch
korporationsrechtlieh am stärksten legitimierte Organ der Hoch
schu le soll seiner herausgehobenen Position entsprechend wie
der gestärkt werden .  Neben der Vorschrift des § 1 1  a gel ingt d ies 

vor a l lem ,  indem er aktiv an der Wah l  der Hochschu lleitung te il
n immt und indem er künftig wieder in d ie grundsätzlichen ,  hoch
schu lweiten Angelegenheiten der Forschung ,  Lehre ,  Ku nst und 
des Studiums oder be i  grundsätzl ichen Angelegenheiten der  
zentra len E in richtu ngen eingebunden werden darf. 

Absatz 1 :  

Die Vorschrift füh rt d ie Zuständ igkeiten des Senats abschl ießend 
auf. Soweit daneben nach Maßgabe des § 38 Absatz 4 das Ver
fah ren zur  Vorbereitung des Berufungsvorschlags ausgesta ltet 

wird , g ibt § 38 Absatz 4 keine Kompetenz zur Erweiteru ng der 
Zuständ igkeiten nach § 22.  Die Berufungsord nung ka nn  somit 
n icht regel n ,  dass der Senat die Berufungsliste besch l ießt oder 

über s ie berät. 

D ie Änderungen in Satz 1 Nummer 1 sind durch die E infüh ru ng 
der Hochschu lwah lversammlung im neuen § 22a bedingt. Durch 

d ie neu eingefüh rte Regelung in  Satz 1 Nummer 5 wird verdeut
l icht, dass zukünftig der Senat auch die Aufgabe hat ,  zu hoch
sch u lweit bedeutsamen Angelegenheiten oder in  Grundsatzfra
gen eine Stel lungnahme abzugeben .  Bislang war d ies n icht zu
lässig, da mit dem Hochschu lfre iheitsgesetz diese Aufgabe dem 
Senat genommen und dem Hochsch u l rat gegeben wurde ;  d ie 
Aufgabe stand somit bisla ng a l lein dem Hochschu lrat zu .  Der 
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Sen at konnte Empfehlungen und Ste l lungnahmen nu r  zu  den 
Gegenständen des Satzes 1 Nummer 4 u nd damit nur  reaktiv zu 
enumerativ aufgezählten Besch lussvorlagen der anderen  Organe 
abgeben ;  d ie Gegenstände des Satzes 1 Nummer 4 decken in
des noch n icht einmal ansatzweise d iejen igen der neuen N um
mer 5 des Satzes 1 ab .  Diese Beschränkung widerspricht e r
ken nbar und offensichtlich dem Gedanken einer partizipativen 
Hochschu le .  Schon in  der Hochschu lwirk l ichke it hat sich d ieser 
kompetentie l l  partizipationsfeind l iche Rigorismus des Hochschu l
fre iheitsgesetzes daher n icht durchha lten lassen .  Die Änderung 
beseitigt d iesen auch funktiona l  wen ig sachgerechten Rechtszu
stand u nd füh rt eine auf Grundsatzfragen bezogene,  i nsofern 
thematisch nicht auf E inzelthemen beschränkte und zudem n icht 
bloß reaktive , sondern aktive Kompetenz zur Stellungnahme des 
Senats ein . 

Die sonstigen Änderungen der Norm sind redaktionel l .  

Absatz 2 :  

Die Vorschrift enthält die Regelu ngsinha lte des bisherigen § 22 
Absatz 2 Hochschu lgesetz. 

Mit dem neu eingefügten Satz wird der Bezug zu § 1 1  a Absatz 2 
hergeste l lt ,  indem a ls zwingende Rechtsfolge Gruppenparität 
angeordnet wird für den Fal l ,  dass eine Hochschu le keine oder 
keine h inreichenden Regelungen der partizipativen M itwi rku ng 
a ller Gruppen im Sinne von § 1 1  a Absatz 2 trifft. 

H ierzu sieht d ie Norm zwei Bed ingungen vor, d ie kumu lativ vor
l iegen müssen :  Die erste Bedingung (kein Vorl iegen e iner  Rege
lung nach § 1 1  a) b i ldet den Fall der gegebenen mangelnden Zie
lerreichung ab .  Die zweite Bedingung (förmliche Feststel lung 

mangelnder Zielerreichung durch das M in isterium) sichert ,  dass 
keine Zweifel mehr  bestehe n ,  in welchem Stimmverhä ltn is der  
Gruppen zueinander Senatsbeschlüsse gefasst werden müssen .  
Eine förmliche Feststel lung des Zeitpunkts, ab dem Gru ppenpari
tät herrscht, ist aus Gründen der Rechtssicherheit u na bweisl ich 
notwendig. Der Grundsatz der Organstabi l ität erfordert ,  dass 
Stimmverhältn isse zu jedem Zeitpunkt klar und eindeutig gere
gelt sind , da ansonsten häufig unkla r bl iebe, ob ein Beschl uss 
wirksam ist oder n icht . 
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Soweit beide Bed ingungen erfü l lt sind , stehen d ie Stimmen der 
Vertreterin nen  u nd Vertreter der Gruppen im Sinne des § 1 1  Ab
satz 1 Satz 1 in e inem Verhältn is von 1 : 1 : 1 : 1 zueinander .  

Das Stimmrecht der Dekan innen und Dekane nach Maßgabe der 
Grundord nung widerspricht dem Prinzip der Gruppenparität . Es 

wurde da her gestrichen . 

Absatz 4 :  

M it d ieser neu  eingeführten Regelung wird die paritätische Mit

wirkung a l ler Gruppen im Senat im Sinne der §§ 1 1  a u nd 22 Ab

satz 2 verfassungsrechtl ich abgerundet. Für den Fal l  des § 22 

Absatz 2 wird h ier  normiert ,  dass in den h ier  enumerativ aufge
zäh lten Angelegenheiten trotz des Greifens einer Gruppenparität 
der ma ßgebliche E influss der Gruppe der Hochschu lleh rerinnen 
u nd Hochschul lehrer bestehen bleibt . Damit wird i h rem Grund
recht der Wissenschaftsfreiheit gemäß der ständigen Rechtspre
chung des Bundesverfassungsgerichts Rechnung getragen .  Es 
handelt sich um die Wa hl  der M itg l ieder des Senats in der Fin
d ungskommission nach § 1 7  Absatz 3,  um den Erlass von Ord
n unge n ,  d ie inha ltl iche Rahmenbed ingu ngen der Forschung re

ge ln ,  u nd um Rahmenprüfungsordnungen.  

zu § 22a 

Mit d ieser Vorschrift wird das neue Organ der Hochschu lwa h l
versammlung e ingeführt ,  dessen Aufgabe gemäß § 1 7  d ie Wah l  
d e r  Mitglieder der Hochschu lleitung ist . 

M it der Schaffung d ieses Gremiums, das aus den Mitg l iedern je
weils des Senats und des Hochschu lrats besteht, wird dem An
s innen des Bundesverfassungsgerichts entsprochen ,  den M it
g liedern der Hochschu le ein g rößeres M itspracherecht bei der 
Wah l  der  Hochschu l leitung zu geben .  Nunmehr wird sicherge
ste l lt ,  dass a l le Gruppen der Hochschu le an der Wah l  der Hoch
schu l leitung m itwirken ,  wie es der modernen ,  autonomen ,  von ih
ren Mitg liedern selbstverwa lteten Hochschu le entspricht .  

Absatz 1 :  

Die Regelung verdeutl icht, dass n icht Senat und Hochschu lrat 
a ls Organe Mitg l ieder der Hochschu lwa h lversammlung s ind ,  
sondern dass ihre Mitglieder gle ichzeitig Mitg l ieder der Hoch-
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schu lwah lversammlung a ls eigenes Gremium sind.  Satz 2 stellt 
sicher, dass sich unabhängig von der jeweils von Hochschule zu 
Hochschule u ntersch ied l ichen Anzah l  der M itg l ieder des neuen 
Gremiums ein G leichgewicht der Stimmen einstellt, indem das 

Stimmrecht hälftig auf d ie M itglieder der beiden Muttergremien 
vertei lt wird . 

M it d iesem halbparitätischen Organzuschn itt soll der hochschu l
interne D ia log gefördert werden ;  zugleich dürften Lösungen ge
funden werden ,  d ie auf eine weitreichende Akzeptanz stoßen .  
Die Vorschrift zeichnet damit d ie  gute Praxis e in iger H ochschu
len in  Nordrhein-Westfa len nach ,  d ie bere its gemäß § 1 7  Absatz 
1 a .  F .  in Verb indung mit § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 a .  F .  
d ie Wahl  der Hochschu l le itung durch den Hochschulrat u n d  de

ren Bestätigu ng du rch den Senat in abgestimmter und kon
sensualer  Weise durchgefüh rt haben .  

Absatz 2 :  

Durch  d ie Befugn is zur näheren  Ausgesta ltung des gesetzl ichen 
Rahmens in der Gru ndordnung kan n  jede Hochschu le fü r sich 
selbst passgenaue Regelungen zur Umsetzung finden.  Die Vor
schrift erhöht daher den Autonomiegrad der Hochschulen .  

zu § 22b 

Mit d ieser neuen Regelung wird den Hochschu len gesetzl ich d ie 
Mögl ichkeit eröffnet , sich selbst ein Gremium zu schaffen ,  in  dem 
sie z usammen mit a l len Betei l igten ,  a lso ihren M itg l iedern, Orga
nen und Gremien über ihren  Status Quo und ih re Perspektiven 
diskutieren kann .  Absatz 1 macht deutlich , dass d ie Regelung ei
nen I mpuls fü r eine stärkere interne Fokussierung der Hochschu
len an gelebter demokratischer Mitwirkung geben soll und 
g le ichze itig den Hochschulen a l len Sp ie lraum entsprechend ihrer 
jewei l igen Kultur  zur  näheren  Ausgesta ltung im Rahmen der 
Grundordnung belässt. Absatz 2 stellt dar, welche Gruppenver
tretu ngen u nd sonstige Funktionsträgerinnen u nd Funktionsträ
ger der  Hochschulen mindestens in der Hochschulkonferenz ver
treten sein sol len ;  gemäß Absatz 3 kann d ieser Kreis aber  hoch
schu l ind ividuel l  spezifiziert und ausgeweitet werden .  Regelungs

ort fü r Einzelheiten wie M itg l ieder, Tagungsrhythmus u nd Vorsitz 
ist d ie jewe il ige Gru ndord nung .  
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zu § 23 

Die Änderung in Absatz 1 ist e ine Folgeänderung bedingt du rch 

den n u nmehr  re in extern besetzten Hochschu l rat .  Die Bedeutung 
und das Erfordern is von Beratung insbesondere des Hochsch u l
rats zu den i n  Absatz 2 genan nten Belangen steigen dadu rch . 

Nur  noch in k lar  begründeten Ausnahmefä l len soll es da her mög
lich se i n ,  entgegen der  gesetzl ichen Vorgabe von der E in richtung 
einer Fachbereichskonferenz abzusehen .  

D ie Änderung i n  Absatz 3 ist reda ktionel l .  

zu § 24 

Die Vorschrift knüpft an d ie wesentl ichen Regelungsinha lte des 
derzeitigen § 24 Hochschu lgesetz a n .  

Ziel der Neufassung des § 24 ist e s ,  d ie Strukturen u n d  Aufga

ben der Gle ichste l lungsbeauftragu ng deutl icher zu fassen .  Stä r
ker als bisher werden Regelungen des Landesg leichste l lungsge
setzes hochschu lspezifisch konkretis iert in das Hochsch ulgesetz 
aufgenommen. 

Absatz 1 :  

Der Begriff der Zentra len Gle ichstel lungsbeauftragten wird in 
Satz 1 i n  das Gesetz eingefüh rt .  D ie Bezeichnung vere infacht e i
ne Abgrenzung der zentra len G le ichste llungsbeauftragten ,  d ie fü r 
d ie gesamte Hochschule tätig ist, von den dezentra len G le ich

stel lungsbeauftragten der Fachbereiche . Die Gleichste l lu ngsbe
a uftragte wird aus dem Kreis der weibl ichen Mitg l ieder und  An

gehörigen der Hochschu le gewäh lt .  Das dem jewe il igen mitgl ied

schafts- oder angehörigenrechtl ichen Status zugrundel iegende 
Rechtsverhältn is wird du rch d ie Wah l  seinem Grunde nach n icht 
berüh rt .  

Durch d ie Neuformu l ierung des Wirkungsbere iches u nd insbe
sondere d ie E rwähnu ng des admin istrativen und techn ischen Be
re iches wird das bre ite Wirkungsspektrum der G le ichste l lu ngs
beauftragten verdeutl icht. 

Absatz 2: 
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Grundsätzlich sind a l le weibl ichen M itarbeiterinnen u nd Angehö
rigen zur Gleichstel lungsbeauftragten (und zu den Stel lvertrete
rinnen) wählbar. Vor der Neufassung war ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium Voraussetzung für d ie Funktion der G leich
stel lungsbeauftragten .  M it der Änderung wird nunmehr d ie fach l i
che Qua lifikation zur  Voraussetzung für die Funktion der G le ich
stel lungsbeauftragten .  Die tatsächliche fach l iche Eignung u nd 
Befäh igung h insichtlich der Aufgabenerfül lung ist damit das ent
scheidende Kriterium. Um ein mögl ichst bre ites Spektrum der 
fach l ichen Erfahru ngen und Perspektiven abzudecken ,  sol lten 
s ich bei großen Hochschulen mit meh reren Stellvertreterin nen  
möglichst al le Gruppen in der Gleichstel lungsbeauftragung wie
derfinden. 

Absatz 3: 

Satz 1 stellt d ie Bestel lung von Gle ichstel lungsbeauftragten der 
Fachbereiche in das pfl ichtgemäße Ermessen der Hochschu len .  
D ie Hochschu len  kön nen hochschu lspezifische Modelle entwi
cke ln ;  so kann zum Beispiel für mehrere kle inere Fachbereiche 
auch eine gemeinsame Gle ichstel lungsbeauftragte bestel lt wer
den .  

Die gesetzliche Zuwe isung der Stel lvertretereigenschaft für d ie 
Arbeit in den Gremien in Satz 3 schafft Rechtsklarheit. D ie Rech
te u nd Pflichten der Gle ichstel lungsbeauftragten s ind auf e ine 
Rechtsinhaberin - d ie zentrale Gle ichstel lungsbeauftragte - zu
rückzuführen .  Von ihr leiten s ich d ie Rechtspositionen der Ste l l
vertreterinnen ab .  Die gel iehene Macht der zentra len Gleichstel
lungsbeauftragten stärkt die Position der Gleichstel lungsbeauf
tragten des Fachbereiches in den Gremien .  Die Ausgestaltung 
des Grundverhältn isses, z. B. zur Gesta ltung der Zusammenar
beit und zum Umfang der Vertretungsmacht, sollte d ie zentrale 
Gleichstel lungsbeauftragte mit ihre n  Stel lvertreter innen im Vo
raus festgelegen. 

Absatz 4: 

Die Gleichstel lungskommissionen haben s ich mit u ntersch iedl i
chen Modellen in  den Hochschu len etabl iert .  Sie unte rstützen 
und beraten d ie Hochschulen u nd Gleichstel lungsbeauftragten 

bei der Erfü l lung des Gleichstel lungsauftrages. Die Neufassung 
d ient der  KlarsteI lung.  

Absatz 5:  
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Die Berücksichtig ung des Gleichstel lungsauftrages bei der le is
tungsorientierten M itte lvergabe an Hochschu len (Satz 1 )  war vor 
der Nove ll ierung in § 5 Landesg leichstellungsgesetz geregelt . Da 
es sich um eine bereichsspezifische Spezialregelung fü r die 
Hochschulen handelt, ist es sinnvoller, d ie Regelung in das 
Hochschu lgesetz zu überführen .  Dies d ient u .  a .  der Übersicht

l ichkeit . § 5 Landesgleichstel lungsgesetz wird aufgehoben . 

Satz 2 fordert die Hochschulen zur  Entwicklung von genderge
rechten Fina nzierungsmodellen auf. Durch wirkungsvolle finanz

politische Ana lyse- u nd Steuerungsinstrumente im Sinne des 
Gender Bugdetings soll d ie Geschlechtergerechtigkeit an den 

Hochschu len verstärkt werden .  

Absatz 6 :  

Die Änderung ist mit Blick auf den  neuen Absatz 4 redaktionel l .  

zu § 25 

Die Vorschrift enthält d ie Regelungsinhalte des derzeitigen § 25 
Hochschu lgesetz .  

Neu h inzugekommen s ind d ie in Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 ge
regelten zwei neuen Kompetenzen der Präsidentin oder des Prä
sidente n .  Zum einen ist sie oder er nun  befugt, Richtl in ien für d ie 

Erled ig ung der Rechts- und Verwa ltu ngsangelegenhe iten du rch 
d ie Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten für den Bereich der 
Wirtschafts- und Persona lverwaltung zu erlassen .  Zum anderen  
ist geregelt, dass d ie Vizepräsidentin oder der  Vizepräsident im 
Auftrag der Präsidentin oder des Präsidenten handelt und damit 
u nter i h rer oder se iner auch einzelfa l lbezogenen Weisungsbe

fugnis steht .  

M it d iesen neuen Befugn issen der Präsidentin oder des Präsi
denten  wird zusammen mit dem Vorschlagsrecht nach § 1 7  Ab
satz 1 d ie Funktiona l ität der Hochschu l leitung insgesamt insoweit 
gestärkt , a ls sich der unterstützende Charakter der Hochschu l
verwa ltung nunmehr funktional zielführend entfa lten kan n .  Durch 

d ie neue Kompetenzzuweisung wird zudem der Besorgn is einer 
n icht gä nzlich friktionslosen Abstimmung zwischen Hochschu llei
tung im engeren Sinne und der Verwa ltungsleitung entgegenge
wirkt . Ähn l iche Instrumente g ibt es in zahlreichen Hochschu l rech
ten anderer Bundesländer. 
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Die Kompetenz des Präsid iums nach Absatz 2 Satz 2 zu r Ent
scheidung i n  Grundsatzfragen geht der  R ichtlin ien- und  Wei
sungskompetenz der Präsidentin oder des Präsidenten vor. Das 
Gleiche g ilt fü r d ie nach Absatz 2 Satz 3 geschäftsordn ungs
rechtl ich geregelte Entscheidung des P räsidiums, ob u n d  in  weI
cher Weise in Anseh ung der Hochschu lverwaltung das Ressort

prinzip praktisch umgesetzt wird ; denn  d iese Entscheidu ng ist 
d u rchweg eine Entsche idung in Gru ndsatzfragen .  

zu § 26 

Die Vorsch rift enthält in i h ren  Absätzen 1 b is 5 d ie Regelungsin
ha lte des derzeitigen § 26 Hochschu lgesetz . 

Absatz 2 :  

M it der Änderung so l l  sichergeste l lt werden ,  dass sich d ie Fach
bereiche auch dah ingehend abstimmen ,  dass d ie Stud ierbarkeit 
des Curriculums insbesondere h insichtl ich der Organisation des 
Lehrangebots gesichert ist. Überschneidungen von Lehrveran
staltungen ,  insbesondere im Bereich der  Lehrerausbi ldung ,  sol
len vermieden werden .  

Absatz 5 :  

Absatz 5 ist a us G ründen de r  Rechtskla rheit redaktionel l  neu  ge
fasst worden u nd regelt nun deutl icher a ls bisher d ie organ isati
onsrechtl ichen Maßgaben u nd Voraussetzungen einer Abwei
chung von der  fachbereichl ichen Organisation . Satz 1 regelt n u n  
d ie a l lgemeine Regelungskompetenz zur  Abweichung von der 
dezentralen Unterg l iederung der Hochschule . Satz 2 auf  der ei
nen und Sätze 3 bis 5 auf der  anderen  Seite regeln sodann  d ie 
beiden zulässigen Arten e iner n ichtfachbereichl ichen dezentra len 
Orga n isation . 

Bei e iner Organ isation nach Satz 2 werden keine neuen Organ i
sationseinheiten gegründet. Vie lmeh r  werden d ie Aufgaben von 
Fachbereichen auf die Hochschu le übertragen ;  zugleich müssen 
d ie Aufgaben und Befugn isse der fachbereichl ichen Organe a uf 
zentra le Organe übertragen werden .  

Die Organ isation nach den Sätzen 3 b is  5 erfolgt dadurch , dass 
a nstelle einer fachbereich l ichen Organ isation neue n ichtfachbe
reich l iche dezentrale Organ isationse inheiten eingefü h rt werden ;  
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Satz 3 zeichnet d ies nach . Es entspricht dabei a l lgemeinen or
gan isationsrechtlichen Grundsätze n ,  dass d iesen Organ isations
e inheiten Aufgaben zugeordnet werden müssen ;  Satz 4 Ha lbsatz 
1 setzt d ies um.  Darüber h inaus sind Organ isationseinheiten 
nach a l lgemeinen organ isationsrechtl ichen Grundsätzen nu r  
dann  hand lungsfäh ig ,  wenn i hnen  Organe und  d iesen Organen 

Aufgaben u nd Befugn isse zugeord net werden ; Satz 4 Ha lbsatz 2 
o rdnet d ies folgenrichtig a n .  Satz 5 g ibt der neuen Einhe it fü r ih re 
Aufgaben das Ordnungsgebungsrecht und statuiert den Grund

satz der gruppenmäßigen Gremienbesetzung.  

M it Satz 6 wird fü r den Fal l  e iner n ichtfachbereich l ichen dezent

ralen Organ isation sichergestel lt , dass d ie lehrbezogenen Aufga
ben des Fachbereichs auf dem Gebiet des Absatzes 2 Satz 2 

weiterhin effektiv wah rgenommen werden .  

Da d ie Grundordnung eine abweichende Regelung nu r  "vorse
hen" kan n ,  ist Rege lungsgegenstand der G rundordnung ,  e in o r
gan isatorisches Regelungsgerüst fü r d ie Organ isationsentsche i
d ungen des Präsid iums betreffend eine Neuregelung der dezent
ralen Organ isation bere it zu ste l len .  Der genaue Zuschn itt d ieser 
Organ isation steht nach § 1 6  Absatz 1 Satz 2 in der Kompetenz 
des Präsid iums. Soweit eine G ru ndordnu ng g leichwoh l  konkrete 
n ichtfachbereichl iche Organ isationse inheiten benennt ,  u m
schreibt d iese Aussage der Grundord nu ng nu r  den bestehenden 
Zusta nd im Sinne einer Zustandsbeschreibung.  

Absatz 6 :  

D ie Entscheidungskompetenz h insichtlich der  Gründung oder 

Neuord nu ng von Fachbereichen kommt gemäß § 1 6  Absatz 1 
Satz 2 dem Präsid ium zu .  Dabei hat sich in der Praxis e in  Be

dü rfnis gezeigt, die G ründungs- oder Neuordnungsphase bei 
neuen Fachbereichen oder Organ isationseinheiten nach Absatz 
5 du rch Gründungsorgane abzufedern .  Diesem Bed ü rfnis trägt 
Absatz 6 nun  Rechnung .  

Ü ber das  E invernehmen mit dem Senat wird d ie jewe i l ige Grün
d u ngsleitungsperson korporationsrechtl ich leg itimiert .  Die Grün

d ungsperson n immt nur  fü r den Übergang d ie Befugn isse der 
fachbereich l ichen Organe wah r. 

D ie zeitl iche Dauer der Gründungsphase wird du rch das korpora
t ionsrechtl iche Legitimationsprinzip begrenzt .  Da bei e iner Neu
o rdnung der Fachbereiche aus bereits aus M itg l iedern bestehen-
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den  Fachbereichen neue dezentra le Untergl iede ru ngen der  
H ochschule gebi ldet werden ,  besteht im Fa l l  der Neuord n u ng d ie 
wesentliche Aufgabe der Gründungsperson zumeist da ri n ,  d ie 
Neuwahl der Gremien zu organisieren .  Bei neu gegründeten 
Fachbereichen ,  deren  Mitgliederzah l  noch aufwachsen muss, 
da uert die Gründungsphase zumindest solange a n ,  a ls a ufgrund 
des Aufwuchses d ie Kollegia lorgane noch n icht s innvoll gewäh lt 
werden können .  Sind neue Gremien wäh lbar, d ie ihre rseits die 
Fachbereichsleitung wäh len ,  muss die Neuwah l  der Kollegialo r

gane und sodann der Leitungsorgane unverzüglich erfo lgen .  

Die Gründu ngsphase und mit i h r  d ie Funktion der Gründungs
person ist jeweils mit vol lzogener Neuwahl  a l ler Organe beendet. 

zu § 27 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 27 
H ochschulgesetz .  

Absatz 1 :  

Z u  der Leitungsaufgabe nach Absatz 1 gehört insbesondere ,  
dass die neue Aufgabe nach § 3 Absatz 4 ,  die auf eine Verbes
serung in der Befriedigung der berechtigten Inte ressen der  Be
schäftigten auf Fairness in ih rer Beschäftigung abzielt, zie lgerich
tet umgesetzt wird . Ein Personalmanagement, welches den Leit
l i n ien Guter Arbeit verpflichtet ist, gehört daher zum Kernbe
standteil jeder Fachbereichsleitung .  Auch Beschäftigte in  For
schung und Lehre brauchen ,  ebenso wie Beschäftigte in  Verwal
tung und Technik ,  eine sichere berufliche Perspektive. 

Zudem gehört zu einem sachgerechten Personalmanagement 
der Fachbere ichsle itung auch , dass d ie Aufgabe der Hochschu le 
n ach § 3 Absatz 4 Satz 1 u nd 2 ,  d ie tatsäch liche Durchsetzung 
der  Gleichberechtigu ng von Frauen und Männern bei  der Wah r
n ehmung der hochschulischen Aufgaben zu fördern und  e in  
Gender Mainstreaming fortla ufend und umfassend be i  a l len Vor
sch lägen und Entscheidungen durchzuführen, a ls zentra le Lei

t ungsaufgabe begriffen wird . 

E i ne zentrale Managementaufgabe der Fachbereichsleitung ste l lt 
auch die Implementierung e ines ausgefeilten Diversity
M anagements in Umsetzung der neuen Aufgabe nach § 3 Ab
satz 4 Satz 3 dar. 
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Die Befugn is der Fachbereichsleitung nach Satz 3 ,  übe r  den E in
satz der Mita rbeiter innen und M itarbeiter des Fachbere ichs zu 
entscheiden ,  lässt d ie Befugn isse der d ienstvorgesetzten Ste l le 

nach § 33 Absatz 3 unberührt .  

Absatz 4 :  

M it der neuen Vorsch rift des Absatzes 4 Satz 6 Ha lbsatz 2 wer

den d ie hochschu l rechtl ichen Voraussetzungen e ines beamten
rechtl ichen Amtes der hauptberufl ichen Dekan in  oder des haupt

berufl ichen Dekans geregelt; d ie besoldu ngsmäßigen Vora usset
zungen finden sich in Artikel  5, 6 und 1 4  d ieses Gesetzes . 

Durch d ie Regelung sol l  d ie Persona lgewinnung fü r das Amt der 
Dekan in  oder des Dekans insbesondere in g roßen u nd komple
xen Fachbereichen auf eine breitere Basis gestel lt u nd somit das 
Amt attraktiver gesta ltet werden .  B is lang war d ie Beschäftigung 
nu r  a ls Zeitangeste l lte r möglich . Nunmehr werden d ie rechtl ichen 
Vora ussetzungen auch fü r d ie Beschäftigu ng im Zeitbea mten
verhältnis geschaffen .  

Wen n  e ine Hochschu le zu dem Amt der hauptberufl ichen Deka
n in oder  des hauptberufl ichen Dekans ernennen wil l ,  darf sie 
d ies nu r  im Lichte des geltenden Amts- und Besoldu ngsgefüges. 
Die Ernennung zu dem Amt einer hauptberufl ichen Dekan in oder 

e ines hauptberufl ichen Dekans kommt daher durchweg n u r  bei 
solchen Fachbere ichen in Betracht, bei denen aufgrund i h re r  
Größe und  hochschu l internen Bedeutung d ie Ernennung i n  e i n  

solches Amt im  L ichte des Verg leichs mit de r  Leitungsverantwor
tung insbesondere der hauptberufl ichen Präsid iumsmitg l ieder 
verantwortet werden kan n .  Prototypisch fü r d ie Zu lässigkeit e iner 
Ernennung zu dem neuen Amt s ind d ie Dekan innen und Dekane 
der medizin ischen Fachbereiche. Bei eher kleineren  Fachbere i

chen wird e ine Ernennung in das neue Amt daher n icht erfo lgen 
könne n .  

Absatz 5 :  

Das Hochschu lgesetz knüpft bei Besch lussfassungen genere l l  
nur  an  Stimmen und n icht an S itze an .  Dies soll du rch d ie Ände
rung des Absatzes 5 auch fü r d ie Abwah l  der Dekan in  oder des 
Dekans nun  eher redaktionel l  verdeutl icht werden . 

Absatz 6 :  
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Die Änderungen in Absatz 6 sind redaktionel l .  Nach § 27 Absatz 
4 kann d ie Dekan in  oder der Dekan sowoh l  aus dem Kreis der  
Professorinnen u nd Professoren des Fachbereichs a ls a uch (bei 
Bestehen gewisser Q ual ifikationen) von außerha lb gewäh lt wer
den .  D ies g ilt derzeit auch fü r den Fa l l ,  dass d ie Fachbereichslei
tung  du rch ein Dekanat wah rgenommen wird . Die Änderung des 
Absatzes 6 Satz 3 stellt d ies n u n  deutl icher hera us.  

zu § 28 

Die Vorschrift enthält in ih ren  Absätzen 1 b is 7 d ie Regelungsin
ha lte des derzeitigen § 28 Hochschu lgesetz. 

M it dem neu e ingefüh rten Absatz 8 wird der Stud ienbeirat a ls 
neues zwingendes Gremium des Fachbereichs normiert .  Der 
Stud ienbeirat, der sich jeweils hä lftig aus Stud ierenden und Leh
renden zusammensetzt, hat d ie Funktion ,  Fachbereichsrat u nd 
Fachbereichsleitung in Angelegenheiten der Lehre und des Stu
d iums zu beraten und somit d ie Kernverantwort l ichkeit fü r das 
Leh r- und Prüfungsgeschehen stärker a ls bisher zu u nterstützen .  
Damit wird dem Leitgedanke n  de r  stärkeren Partizipation der 
Stud ierenden Rechnung getragen .  

Satz 2 stellt dabei  kla r, dass aus den G ruppen im Sinne von  § 1 1  
Absatz 1 Satz 1 u nd 3 nu r  Personen M itglieder im Stud ienbeirat 
sein  können , d ie Leh raufgaben im d ienstrechtl ichen S inne wah r
nehmen.  Kurzfristige Unterbrechungen d ieser Aufgabe n ,  bei
spie lsweise du rch ein Forschungsfreisemester, s ind nach dem 
Sinn und Zweck d ieser Norm u nschäd lich . 

Den Vorsitz hat gemäß Satz 2 d ieser Vorschrift d ie Person ,  d ie 

Aufgaben im Sinne von § 26 Absatz 2 Satz 4 wahrn immt, häufig 
somit d ie Stud iendekan in  oder der Studiendekan .  Fa lls der  

Fachbereich keine Person mit der  Wahrnehmung d ieser Aufga
ben betraut hat ,  ist d ie Entscheidu ng über  den Vorsitz in der  
Fachbereichsordnung zu treffen .  H insichtl ich der Stimmgewich
tung gibt die Regelung zwar das gleiche Verhä ltn is der Stimmen 
der Lehrenden und Studiere nden vor, a l les weitere ist aber der 
Fachbereichsord nu ng überlassen .  

zu § 29 
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Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeit igen § 29 
Hochschu lgesetz . Die Änderungen in Absatz 4 sind redaktionel l .  

zu § 30 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 30 
H ochschulgesetz. Die Änderungen in Absatz 2 sind reda ktionel l .  

zu § 31 

Die Vorschrift enthä lt d ie Regelungsinha lte des derzeitigen  § 31  
Hochschu lgesetz .  

Absatz 2:  

Während im a llgemeinen Fa l l  eine Organzustä ndigkeit des Se

nats zur  Regelung der Anza h l  der Prodekaninnen und Prodeka
ne über dessen Regelungskompetenz h insichtl ich der Grundord
n ung besteht, weist Absatz 2 Satz 1 aus Gründen der med izin
fach l ichen Besonderheiten des Fachbereichs Medizin d iese 
Kompetenz zur Regelung der Anzah l  der Prodekan innen und 
P rodeka ne dem Fachbereichsrat des Fachbereichs Medizin ab
schl ießend zu.  

Durch d ie Neuregelung in Absatz 2 Satz 1 wird zudem das De
kanat um eine fach l ich kompetente hauptberufl iche Geschäfts
füh re rin  oder einen fachl ich kompetenten hauptberufl ichen Ge
schäftsfüh rer  erweitert. H ierdurch wird d ie Kompetenz des Deka
nats in wirtschaftl ichen Fragestel lungen bei der Bewirtschaftung 

der  fü r Forschung und Lehre in der Medizin bestimmten M ittel 
gestärkt. 

Absatz 2 Satz 9 regelt d ie Eignungsvoraussetzungen fü r d ie 
Funktion der hauptberufl ich geschäftsfüh renden Person . Voraus
setzung fü r d ie Bestel lung ist danach kumulativ e in abgesch los
senes Hochschu lstudium und eine der Geschäftsfüh rungstätig

keit angemessene Le itungserfah rung , insbesondere a lso eine 
Berufstätigke it in  verantwortl icher Ste l lung ,  insbesondere im Be
re ich der Verwa ltung oder der Wirtschaft. 
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Aus dem Verweis auf § 1 7  Absatz 2 Satz 1 folgt zugleich , dass 
die hauptberuflich geschäftsfüh rende Person kein Mitg l ied des 
Fachbereichs sei n  muss oder gewesen sein muss. 

Absatz 3: 

Nach Absatz 2 Satz 4 ist bei den med izin ischen Fachbereichen 
das Dekanat zuständig in a l len Bereichen ,  es sei denn ,  das 
Hochschulgesetz hat eine ausdrückliche Zuständigkeit des 
Fachbereichsrats vorgesehen.  Dessen Zuständigke iten sind in 
Absatz 3 enumerativ aufgel istet. In d ieser Auflistung feh lte b is
lang eine ausd rückliche Zuständ igkeit für den Beschluss über  
den  Berufungsvorschlag des Fachbereichs. Be i  d iesem Be
sch luss ist indes nach der Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichts ein aussch laggebender E influss der Vertretung 
der Gruppe der Hochschu llehrerinnen u nd Hochschul lehrer  e r
forde rl ich . Diesem Umstand trägt d ie Änderung nun  Rechnung .  

zu § 31 a 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derzeitigen  § 3 1 a  
Hochschulgesetz. 

zu § 31 b 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen  § 3 1 b 
H ochschulgesetz. 

zu § 32 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derzeitigen § 32 
H ochschu lgesetz. 

zu § 33 

Die Vorschrift fängt den wesentl ichen Regelungsgehalt des b is
he rigen § 33 Hochschu lgesetz auf. 
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M it der Änderung des Absatzes 2 Satz 3 wird das Min isterium 
oberste Dienstbehörde. Nach § 2 Absatz 1 Landesbeamtenge
setz ist bei Körperschaften des öffentl ichen Rechts das nach Ge
setz oder Satzung zuständ ige Organ oberste Dienstbehörde .  M it 
der Änderung in § 33 Absatz 2 Satz 3 sol l  das M in isterium kein  
Organ im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Landesbe
amtengesetz werden .  I nsofern l iegt in § 33 Absatz 2 Satz 3 eine 
von § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Landesbeamtengesetz ab
we ichende Regelung vor. Das Min isterium kan n  se ine Befugn is

se jederzeit widerrufl ich ganz oder tei lweise dem Präsid ium über
tragen .  Damit ist nunmehr das Min isterium statt des H ochschu l

rats zuständig für d ie Aufgaben ,  d ie der obersten Dienstbehörde 

obliegen . Die Zuständigkeiten der obersten Dienstbehörde erge
ben sich aus e iner Vielzah l  von beamtenrechtl ichen E inzeInor

men. H ierunter  fa l len beispie lswe ise d ie Zustimmung zum H in
aussch ieben des Eintritts in den Ruhestand bei d ienst l ichen 
Gründen gemäß § 32 Absatz 2 Landesbeamtengesetz , d ie  An
rechn ung von Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge und  
Krankheitszeiten von mehr a ls d re i  Monaten auf  d ie beamten
rechtl iche Probezeit gemäß § 7 Absatz 4 Laufbahnverord nung ,  
d ie Rege lung des Auswah lverfah rens zum Aufstieg in  den höhe
ren Dienst gemäß § 40 Satz 2 La ufba hnverordnung ,  die S icher
ste I lung der E rfü l lung der Pfl icht zur E in leitung von Disz ip l inar
verfah ren gemäß § 1 7  Absatz 1 Diszip l inargesetz, d ie Entschei

d u ng über d ie Festsetzung einer Leistungsstufe und über das 
Verbleiben in  der bisherigen Stufe gemäß § 7 Absatz 1 Leis
tungsstufenverord nung oder d ie Regelung des Erholungs- und 

Heimaturlaubs der  im Ausland tätigen Beamtinnen u nd Beamten 
gemäß § 24 Freistel lungs- und Urlaubsverordnung N RW.  Es ist 
n icht sachgerecht, dass d iese Vielzah l  untersch ied l ichster Rege
lungsbefugn isse u nterschiedslos beim Hochschu lrat verbleibt. 
Sachgerechter ist ihre Zuordnung zum Min isterium u nter E rha lt 

e iner Delegationsmögl ichkeit. E ine Delegation sämtl icher oder a l

ler Zuständigkeiten der obersten Dienstbehörde auf den Hoch

schu l rat b le ibt schon deshalb sinnvol l ,  wei l  das Min iste rium diese 
Delegation kond ition ieren kann .  Da e ine Delegation zuständ ig
keitsrechtl ich nur  zu lässig ist, wen n  d ies d ie jewei l ige Rechtsvor
schrift, d ie die Zuständ igkeit des De legierenden begründet,  so 
vorsieht ,  lässt Absatz 2 Satz 3 Ha lbsatz 2 eine derartige Delega
tion ausdrückl ich zu .  

M it der  Änderung des Absatzes 3 Satz 1 wird das  Min isterium 
d ienstvorgesetzte Stel le der hauptberufl ichen Präsid iumsmitg l ie
der. Dienstvorgesetzte Stelle ist d iejen ige Stel le , d ie d ie beam-
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ten rechtlichen  Entscheidu ngen in den persön lichen Angelegen
he iten der Beamtin oder des Beamten trifft , vgl .  Absatz 3 Satz 4. 
Darunter fa l len beispielsweise d ie Einste l lung ,  d ie Gewäh rung  
von U rlaub, d ie Genehmigu ng von Nebentätigkeite n  u nd d ie D is
zip l inarbefugnisse , aber auch d ie Entscheid ung über  d ie persön
l ichen Bezüge in Form von Zulagen nach Maßgabe der W
Besoldung. Da eine d ienstvorgesetzte Stel le a ls solche keine 
fachaufsichtl ichen Befugn isse besitzt, s ind mit der Die nstvorge
setztenfunktion keine fach l ichen Befugn isse verbunden .  

Künftig sol l  e ine  Delegation an d ie dem Hochschu l rat vors itzende 
Person zulässig sein . Dies g ilt insbesondere h insichtl ich der Be

zügeverhand lungen einsch ließlich des Abschlusses der damit 
verbu ndenen Zielvereinbarungen .  Da das Min isterium d ie Dele
gation kondition ieren kann ,  kann es sich bei der Delegation vor
beha lten ,  beispielsweise e inen Besoldungskorridor zu defin ie ren , 
innerha lb dessen d ie Bezügeverhandlungen gefüh rt werden .  
Auch ist es zu lässig , d ie Delegation zwischen den Hochschu lty
pen oder hochschu lbezoge n  untersch iedl ich auszugesta lte n ,  ge
genstandsbezogen ,  auf Widerruf oder von vornherein befristet 
anzulegen oder a uch erprobungsweise einzuführen .  

zu  § 34 

Die Vorschrift enthält in ih re n  Absätzen 1 bis 3 d ie Regelungsin
ha lte des derzeitigen § 34 Hochschu lgesetz. D ie Anrechnung 
nach Absatz 2 Satz 1 gi lt auch für bezah lungsre levante Stufen
laufzeiten. Auf eine erneute Probezeit wird verzichtet. 

Absatz 4: 

Der Absatz 4 enthält den aus Gründen der Rechtsbere in igung in  
das Hochschu lgesetz überführten Regelungsgeha lt des derzeiti
gen § 2 Absatz 2 des Gesetzes über weitere d ienstrechtl iche u nd 
sonstige Regelungen im Hochschu lbereich - Artikel 7 H och
schu lfre iheitsgesetz -, der durch Artikel 14 d ieses Gesetzes a uf
gehoben wird . 

Der Kündigungsschutz nach § 2 Absatz 2 des Gesetzes über 
weitere dienstrechtliche u nd sonstige Rege lungen im Hochschu l
bereich wird n unmehr auch auf Beschäftigte erstreckt, d ie nach 
dem 1 .  Januar  2007 eingestel lt worden sind . Damit wird einem 
berechtigten Petitum Rechnung getragen .  Wen ngleich der  Ver-

238 / 355 



trauensschutzgeda nke d ie Beschäftigungsinteressen der bereits 
vor der Verselbständ igung der Un iversitäten und Fachhochschu
len Beschäftigten in  besonderer Weise trägt, soll nunmehr im 
S inne der G leichbehandlung der Beschäftigten einer Hochschu le 

der  Kündigungsschutz weiter erstreckt werden.  

Absatz 5: 

Der Absatz 5 enthä lt den ebenfa lls aus Gründen der Rechts
berein ig u ng in das Hochschu lgesetz überfüh rten Regelungsge
h a lt des derzeitigen § 2 Absatz 3 des Gesetzes über weitere 
d ienstrechtliche u nd sonstige Regelungen im Hochschu lbereich 

- Artikel 7 Hochschu lfreiheitsgesetz -. Die ehemals noch a ls 
Verpfl ichtung auf Abschluss einer Betei l igungsvere inba ru ng an
ge legte Vorschrift wird nunmehr a ls Sicherungsgebot fü r d ie Zu
kunft fortgeschrieben.  

zu § 35 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derzeitigen § 35 
H ochschu lgesetz. 

D ie Änderung des Absatzes 3 berücksichtigt d ie bisherige Ver
waltu ngsvorschrift zu § 3 Hochschu lnebentätigkeitsverordn ung 
u nd stel lt d iese seit langem schon bestehende, e inhe l l ig a ls zu

lässig befundene u nd insofern gewohnheitsbeamten rechtlich ge
g ründete Praxis a uf e ine gesicherte gesch riebene gesetzl iche 
G rund lage . 

D ie Veröffentl ichung von Forschungsergebnissen der Professo
rinnen u nd Professoren l iegt zudem im besonderen öffentl ichen 
I n teresse ( insbesondere h insichtlich des Wissenstransfers) .  Zu

dem lässt sich im E inzelfa l l kaum nachweisen ,  we lche For
schu ngsergebnisse , d ie der Veröffentl ichu ng zugrunde l iegen ,  im 
H auptamt und welche in einer Nebentätigkeit gewonnen wurden .  
Denn d ie Grenzen sind bei Veröffentl ichungen fl ießend ,  insbe
sondere im Bereich der Drittmitte lforschung .  E ine Trennung ist 
weder justiziabel ,  noch entspricht sie den besonderen Bed ingun
gen des Bereichs von Wissenschaft u nd Forschung .  

zu § 36 
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Die Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derzeit igen § 36 
Hochschulgesetz. 

zu § 37 

Die Vorschrift enthält die Regelungsin ha lte des derzeitigen  § 37 

Hochschulgesetz. 

Die Änderung des Absatzes 3 zielt im Fal le e ines von der Pro
fessorin oder dem Professor zu vertretenden vorzeitigen Aus
scheidens a us der Hochsch ule auf  e ine Vermeidung von Fehl in
vestitionen bei Berufungszusagen fü r besondere Ausstattungs
mittel einer Professur, d ie über d ie verfassungsmä ßig garantierte 
Grundausstattung h inausgehen . Die Ausübung d ieser Rege lung 
steht  im pfl ichtgemäßen E rmessen .  

z u  § 37a 

Mit der Regelung wird das in den außerun iversitä ren For
sch ungsorgan isationen bere its gut  eingefüh rte Kaskadenmodell 
nun  a uch in  den Un iversitäten und Fachhochschu len  gesetzlich 
verbindlich gemacht. 

Schon die Überschrift der Regelung verdeutlicht, dass es Ziel 
des Kaskadenmodel ls ist, a ls e in Ausgleichsinstrument zur Ver

wirkl ichung einer g ru ndlegenden Frage der ausgleichenden Ge
rechtigkeit in Form der Chancengerechtigkeit beizutragen .  

D ie  Regelung reagiert zum Beispiel auch auf d ie Erkenntnis,  
dass Hochschu len ,  Lehre u nd Forschung e ine gesel lschaftliche 

Praxis darstel len und a ls solche - wie eine jede sozia le P raxis -
von Normativität ,  H ierarchie u nd Gesch lechterverhä ltnissen 

d u rchzogen s ind.  So prämieren beispie lsweise d ie normativen 
Rah menbedingungen , nach denen d ie forschende Person pro
d u ktiv sein kann ,  typischerweise männl iche Lebensentwürfe u nd 
propagieren das Vorbild des in seiner Forschungsarbeit gänzlich 
a ufge henden Wissenschaftle rs , welcher vor dem Hintergrund ei
ner hohen intrinsischen Motivation andere Lebensentwürfe zu
mindest n icht p rioritär bewertet. Zusätzl ich zeigt s ich , dass weib
liche Bewerberinnen bei identischem Lebensla uf und gleicher 
E ig nu ng als wen iger kompetent und a ls weniger fü r eine E instel
lung geeignet e ingeschätzt werden a ls ih re männ lichen Bewer-
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ber. Diese Vorverurte i l ung muss weder vorsätz l ich noch bewusst 

e rfolge n ,  sondern kann auf verbre itete ku lturelle Stereotypen zu
rückgefüh rt werden (siehe beispielsweise d ie Studie einer For
schergruppe um Corinne A. Moss-Racusin , Ya le Un iversity, Sci
ence facu lty's subtle gender biases favor male students , 
http://www.pnas .org/contentl1 09/4 1 /1 6474 .fu l l ,  Tag des Abrufs :  

8 .  Oktober 20 13) .  Unter anderem füh ren d iese Faktoren dazu , 
dass d ie Karrierechance n  von Frauen n icht im gleichen Maße 
wie ih re Bi ldungschancen gestiegen sind . 

Der Wissenschaftsrat ( in : Empfeh lungen zur Cha ncengleichheit 
von Wissenschaftlerinnen u nd Wissenschaftlern , 2007, S .  25) hat 
aus der derzeitigen Situation in  den Hochschu len  insgesamt ge
sehen den Schluss gezogen ,  dass d ie Berufungswah rschein l ich
keit von Frauen aufgrund unk larer  Q ua l ifikationsdefin it ionen und 
e ines gender bias in  der  Bewertung wissenschaftl icher Exzel lenz 
negativ beeinträchtigt sein kan n .  Darüber h inaus weist der Wis
senschaftsrat darauf h i n ,  dass insbesondere das a ls entschei
dend eingestufte Entscheidungskrite r ium der "Passfäh igkeit" in 
das künftige Arbeitsumfeld ,  über das in a l ler Regel män n lich do
min ierte Berufungskommissionen e ntscheiden ,  in erster L in ie 
negative Auswirkungen fü r den Erfolg weibl icher Bewerbu ngen 

zeigt. Diesem Befund der Benachte i l igung von Frauen in  Beru
fungsverfahren steht das überwiegende Selbstbild von Beru
fu ngskommissionen gegenüber ,  nach denen ohne Ansehen der  
Person über d ie geltenden Standards der personel len  Selbstre
k rutierung ,  nämlich der Bestenauslese u nd der Exzel lenz ,  Chan

cengleichheit h in reichend gewäh rle istet werden kan n  (dazu nur  
Mart ina Dömling , Thomas Schröder, Qua l itätssicheru ng in  Beru
fungsverfah ren unter G le ichste l lungsaspekte n ,  H IS  Forum 
2/201 1 ,  S. 7 mit weiteren Nachweisen) .  Berufungsverfa h ren wer

den indes - weder vorsätzlich noch bewusst - du rch gesch lech
terspezifische Denk- u nd Verha ltensmuster bee influsst, d ie eine 
u ntersch ied liche Wahrnehmung u nd Bewertung von Bewerberin

nen u nd Bewerbern erken nen lassen u nd auf eine gesch lechts
spezifisch u ntersch iedl iche Art und Weise der Ausfü l lung von Be
rufsrol len h inweisen (dazu nu r  Wissenschaftl iche Kommission 
N iedersachse n ,  Empfeh lu ngen zur Qua l itätssicherung von Beru
fu ngsverfah ren in Un iversitäten u nd Hochschu len ,  2005 , S. 1 3 ; 
FärberlSpangenberg ,  Wie werden Professuren besetzt? Chan
cengleichheit in Berufungsverfah ren , 2008 , S .  366) .  
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I n  dieser von Gesch lechterverhältn issen zum Nachte i l  der sich 
bewerbenden Wissenschaftlerinnen durchzogenen Situation 
setzt d ie Neuregelung a n .  

Absatz 1 :  

Nach dem gängigen Kaskadenmodell wird der absolute Anteil 
von Frauen auf einer Karrierestufe daran gemessen ,  inwieweit 
er ,  relativ zum Antei l von Frauen auf der jeweils vorhergehenden 
Karrierestufe, innerhalb e iner Fächergruppe abfällt , gleich ble ibt 
oder ansteigt. Die gesetzte Zielquote basiert a lso auf dem Frau

enantei l  in der jeweils vora ngehenden Qua l ifikationsstufe .  So
dann muss d ie Hochschu le versuchen ,  d iese Zie lquote zu  errei
chen .  Absatz 1 regelt nun d ie Schritte , die erforderl ich s ind ,  um 

d iese Begriffl ichkeiten und Mechanismen rechtlich sachgerecht 
auszuformulieren .  

Nach Satz 1 wird für d ie in  den  Fachbere ichen vertretenen Fä
chergruppen eine Gleichstel lungsquote festgesetzt. D iese 
Gleichstel lungsquote entspricht der Zielquote im Kaskadenmo
del l .  Für die Festsetzung ist organzuständ ig das P räsid ium .  Die 
Verpfl ichtung zur  Festsetzung einer Gleichstel lungsquote um
fasst dabei auch ihre Überprüfung vor Ablauf des grundsätzl ich 
d reijährigen Festsetzungszeitraums u nd ih re Fortschre ibung .  
Satz 1 Halbsatz 2 sichert d ie S ichtbarkeit und Verbind l ichkeit der 
Festsetzung. 

Der in Satz 2 verwendete Begriff der "Fächerg ruppe" kan n  n icht 

nach wissenschaftsinternen fachwissenschaftlichen Kriterien a l
lein ausgelegt werden .  Denn d ie fach internen Praxen ,  nach de
nen Fächer von Fächern u ntersch ieden und Fächer zu Fächer
g ruppen verbunden werden ,  folgen ih ren e igenen ,  zume ist wis
sensehaftsinternen Gesetzl ichkeiten .  Der Sinn u nd Zweck der 

Vorschrift besteht h ingegen in  der Gewährleistung von Ge
schlechtergerechtigkeit. Angesichts dessen sol l  der Begriff der 
Fächergruppe nach dezidiert gleichstellungspol itischen Kriterien 
entfaltet werden.  In  d iesem Sinne ist eine Fächergruppe dann  
gegeben, wen n  g leichstel lungspolitisch eine Zusammenschau 
verschiedener Fachl ichkeiten sinnvoll ist, um das G leichstel
lungsziel zu e rreichen ,  mag auch fachwissenschaflich beispiels
weise eher ein Fach oder zwei Fächerg ruppen gegeben sein . So 
könnte das wissenschaftsintern gesehen s icherlich e inhe itl iche 
Fach Wirtschaftswissenschaft durchaus eine Fächerg ruppe im 
S inne des Absatzes 1 sein .  
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Die Ausgangsgesamtheit im Sinne des Satzes 2 ,  d ie der "Qual ifi
kationsstufe" im umgangssprach lichen Kaskadenmodel l  ent
spricht, wird nach Maßgabe der Vorgaben des Satzes 3 ermitte lt. 

Satz 3 wil l ein pragmatisches Vorgehen s ichern und verhindern , 
dass bei der Ermitt lung der Ausgangsgesamtheit d ie Kohorte al
ler europäisch und außereuropäisch fach lich einsch lägig qua l ifi

z ierten Wissenschaftlerinnen u nd Wissenschaftler zugrunde ge
legt werden muss. Der Begriff des "sachgerechten Kriteriums" 
stel lt dabei eine pragmatische Größe dar, d ie teleolog isch wiede

rum an der Erreichung des g leichstel lungspolitischen Ziels orien
t iert sein muss. Sinnvol lerweise sol lte auf greifbares Datenmate

ria l (etwa auf  d ie Bundesstatistik oder auf d ie Daten der Gemein
samen Wissenschaftskonferenz) zurückgegriffen werden .  

Absatz 2 :  

D ie Rege lung i n  Satz 1 stel lt d ie eigentl iche Quotierungsregelung 
dar. Danach ist  d ie Hochschu le verpfl ichtet anzustreben ,  durch 
i h re Berufungspolitik in  den nach Maßgabe des Absatzes 1 defi
n ie rten Fächerg ruppen ein Gesch lechterverhältnis zu etabl ieren ,  
welches de r  G leichste l lungsquote des Absatzes 1 entspricht. Da 
d ie Verpfl ichtung nach Satz 1 eine solche der Hochschu le ist, ob
l iegt d iese Verpfl ichtung a ls Amtspfl icht sämtlichen Funktionsträ
gerinnen u nd Funktionsträgern sowie al len Gremien u nd deren 
M itg l ieder, d ie im Rahmen e ines Berufungsverfah rens und in 
seinem Umfeld eine Rol le spielen .  

Satz 2 entfa ltet d ies nochmals expl izit . Die Plura lform stel lt dabei 
klar ,  dass d ie Vorschrift keineswegs eine Geschlechterquote fü r 
d ie konkrete , personenbezogene Entscheidung hinsichtl ich des 
konkreten Zuschn itts der Liste oder h insichtlich der konkreten 

Berufung einer Person regelt. Die G leichstel lungsquote nach Ab
satz 2 ist kein dienstrechtl iches , auf den Zugang zu dem je kon

kreten Amt einer P rofessorin oder eines Professors bezogenes 
Instrument. Sie ist vie lmehr  ein planerisches I nstrument, welches 

a uf eine Gesamtheit von ze itlich abfolgenden Berufungsverfah
ren bezogen ist. Es geht darum,  dass d ie entscheidungstragen

den I nstanzen der Hochschu le in  der Summe ih rer Entscheid un
gen d ie Zielquotenerreichung anstreben .  

Das grundrechtsgleiche Recht aus  Artike l  33  Absatz 2 Grundge
setz auf g leichen Zugang zum Amt nach Eignung,  Leistung und 
Befäh igung geht daher der G leichstel lungsquotierung nach Satz 
1 immer u nd ausna hmslos vor. Bei der G le ichstel lungsquote 
handelt es sich mith in um eine Vorschrift, d ie den bestimmten 
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und  begrenzten Zweck hat ,  Maßnahmen zuzu lassen ,  d ie tat
säch l ich in der  sozia len Wirkl ichkeit bestehende faktische U n
g le ichheiten beseitigen oder verringern sollen .  Es handelt sich 
um eine Maßnahme im Bereich des Zugangs zur Beschäftigung ,  
d ie Frauen spezifisch begünstigt u nd ih re Fähigkeit verbessern 
sol l ,  auf dem Arbeitsmarkt Hochschu le mit anderen zu konkurrie
ren u nd unter den gleichen Bed ingungen wie Männer e i ne beruf
l iche Laufbah n  als Professorin zu verwirkl ichen .  

M it B lick au f  d ie bisherigen,  zu geringen Erfolge im  Bereich der 
G le ichstel lung von F ra u  und Mann bei der Berufung ist  d ie 
Gleichstel lungsquote unzweife lhaft ein geeignetes M ittel ,  h ier er
folgre icher zu sein .  Darüber h inaus ist d ie Gleichste l lungsquote 
auch  ein notwendiges M ittel ,  um das Ziel der Geschlechterge
rechtigkeit im Berufungsgeschehen zu  erreichen .  Denn mit der 
Quotenregelung wird e in  in  s ich strukturiertes, Transparenz und 
Rationa lität verbürgendes und zielgerichtetes Verfah ren  imple
mentiert ,  welches bislang gerade zu Lasten des Gleichstellungs
ziels feh lte . Sch l ießlich ist d ie Gleichstel lungsquote h ins ichtl ich 
der  berührten ind ividuellen und öffentl ichen I nteressen a uch .ver
h ä ltn ismäßig im engeren  Sinne .  Den n  mit B lick auf den bereits 
oben genannten Vorrang des grundrechtsgleichen Rech ts aus 

Artikel 33 Absatz 2 Gru ndgesetz s ind e inerseits individuel le I nte
ressen durch die Gleichstel lungsquote d urchweg n icht n achtei lig 
berüh rt. Andere rseits besteht ein überragend wichtiges öffe nt l i
ches Interesse an  der Beförderung der Geschlechtergerechtig
keit insbesondere bei der Berufung ,  welches verfassungsrecht
l ich auch du rch das absolute Diskrimin ierungsverbot nach Artikel 

3 Absatz 3 Gru ndgesetz und durch das aktive Förderungsgebot 
nach Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz unterstrichen wird .  

Sch l ießlich ord net Artike l 19  de r  Richtl in ie 2006/54/EG vom 5 .  
J u l i 2006 zur  Verwirk l ichung des G ru ndsatzes der Chancen
gleichheit u nd G leichbehandlung von Männern und F rauen in  Ar
beits- und Beschäftigungsfragen (sog . EU-Gle ichbehandlungs
R icht l in ie) eine Beweislastumkehr in den Fä llen  a n ,  in denen 
Tatsachen g laubhaft gemacht werden ,  welche das Vorliegen e i
ner  Diskrimin ierung vermuten lassen .  Werden derartige Tatsa
chen glaubhaft gemacht, obliegt es gemäß Artikel 1 9  Absatz 1 
EU-G leichbehandlungs-Richt l in ie der entscheidenden Stelle zu 
beweisen,  dass keine Verletzung des Gleichbehandlungsgru nd
satzes vorgelegen hat. D ie G le ichste l lungsquote des Absatzes 2 
h i lft der berufenden Hochschu le den Anforderungen der  EU
G le ichbehandlungs-Richtl in ie zu genügen .  
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Mit Satz 3 wird versucht das Phänomen abzubi lden ,  dass in  ein
zelnen Fächern seh r  viel mehr Fra uen engagiert sind als Män
ner.  E in starres Festzurren der Zie lquote würde d ies eher noch 

perpetuieren .  

D ie  Verpfl ichtung der  Hochschu le nach Satz 1 besteht unbe
schadet der staatskirchen rechtl ichen Vereinbaru ngen .  I nsoweit 
g i lt § 80 Absatz 1 . 

Absatz 3 :  

Die Regelung adressiert an d ie Hochschu len d ie Herstel l ung von 
Geschlechtergerechtigkeit in  einer eher weiten Perspektive . 

Die Hochschu le wirkt dabei dann auf d ie Angemessenheit h in ,  
wenn s ie sich ernsthaft um Angemessenheit bemüht. Es handelt 
sich h ie rbei um eine echte Rechtspfl icht. E in angemessenes 
Verhältn is ist dabei dann hergeste l lt ,  wenn es sich an e ine Ge
sch lechterparität annähert oder  wen n  es sich auf der L in ie des 
Kaskadenmode l ls bewegt. 

Die H inwirku ngspflicht der Hochschu le besteht unbeschadet der 
staatskirchenrechtl ichen Vere inbarungen .  I nsoweit g i lt § 80 Ab
satz 1 .  

Absatz 4 :  

D ie Regelung in de r  Berufungsordnung s ichert eine g leichmä ßi

ge Festsetzu ngspraxis h insichtl ich der Festsetzung der G leich
ste l lungsquote innerha lb der Hochschule.  Satz 2 stel lt dabei  klar, 
dass d ie Berufungsentscheidung weiterhin bei der Präsidentin 
oder dem Präsidenten l iegt u nd dass d ie Berufungsordnung da
her  nur h insichtl ich der Ausgesta ltung des Verfah rens zur Vorbe

reitung der  Berufungsvorsch läge (a lso h insichtl ich des E rste llens 
der  Berufungsl iste) ,  n icht aber zur Ausgesta ltung des präsidialen 
Berufungsverfahrens eine Regelungskompetenz besitzt . 

Bei der Festsetzung der G leichste l lungsquote ist nach § 1 7  Ab
satz 1 Landesgleichstel l ungsgesetz d ie G leichstel lu ngsbeauf
tragte zu betei l igen .  

zu § 38  
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Die Vorschrift enthält d ie Regelungsinha lte des derzeitigen  § 38 
Hochschu Igesetz. 

zu § 39 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitige n  § 39 
Hochschu lgesetz. Die Änderungen in Absatz 1 sind redaktionel l .  

Nach § 9 Satz 1 Hochschulnebentätigkeitsverordn ung müssen 
n icht genehmigu ngspflichtige Nebentätigkeiten im Sinne des 
§ 51 Absatz 1 Nummer 2 und 3 Landesbeamtengesetz, d ie ge
gen Vergütung ausgeübt werden sol len ,  der d ienstvorgesetzten 
Stel le vor Aufnahme unter Angabe von Art und Umfang der Ne
bentätigkeit sowie der voraussichtl ich zu erwa rtenden Entgelte 
und  geldwerten Vorteile angezeigt werden .  Der neue Absatz 8 
soll dazu - auch im Lichte der Prüfu ngen des Landesrechnungs
hofes - dienen, d ie Durchsetzba rkeit d ieser Anzeigepfl ichten be
lastbarer zu gestalten .  Da es sich bei der Anzeige und der  Ab
nahme der e idesstaatlichen Versicherung um Fragen der Perso
na lverwaltung handelt, kann das Min isterium das Nähere bei
spie lsweise zu den Fallgruppen ,  in denen d ie Hochschu len eine 
eidesstaatliche Versicherung abnehmen müssen ,  durch Rah
menvorgabe regeln .  

zu § 40 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 40 
Hochschulgesetz. 

zu § 41 

Die Vorschrift enthält die Regelu ngsinha lte des derze itigen § 41 
Hochschulgesetz. 

Aus dem Umstand,  dass das Recht zur  Füh rung der Bezeich
n ung ruht, wenn die füh rungsberechtigte Person bereits aus ei
nem sonstigen Grunde berechtigt ist, d ie Bezeichn ung "Professo
rin" oder "Professor" zu füh ren ,  folgt, dass der in den Absätzen 1 
und 2 genannte Personenkreis bereits derzeit berechtigt ist, d ie 
Bezeichnung "Professorin" oder "Professor" zu füh ren ;  a nsons-
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ten gäbe es keine Führungsberechtigung "aus einem sonstigen 
Grund" .  Die Neuregelung in Absatz 3 Satz 5 ste llt d iesen Um
stand n u n  deutl icher klar. 

zu § 42 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 42 
Hochschu lgesetz. 

zu § 43 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derze itigen § 43 
Hochschu lgesetz. 

zu § 44 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derzeitigen § 44 
H ochschu lgesetz. Die Änderung in den Absätzen 4 und 5 ist re
daktionel l  mit B lick auf d ie Einführung einer generel len Regelstu
d ienze it nach § 61 Absatz 1 a. M it der Änderung in Absatz 3 Satz 
2 soll unterstrichen werden ,  dass das Verhä ltnis zwischen der fü r 

d ie Erled igu ng der a llgemeinen Dienstgeschäfte zur  Verfügung 
stehenden Zeit und der fü r d ie Weite rqualifikation zur  Verfügung 
stehenden Zeit angemessen se in muss. 

Der neue Satz 4 des Absatzes 2 ermöglicht den Un iversitäten ,  
wissenschaftlichen M itarbeiterinnen u nd M itarbeitern , welche 
nach Maßgabe des Absatzes 2 Satz 2 Lehraufgaben selbständ ig 
wahrnehmen , die akademische Bezeichnung "Lecture r" zu ver

leihen .  

M it d ieser auf d ie Fortentwicklung der Personalstruktu r  an  den 
U n iversitäten bezogenen Regelung werden Anregungen des 
Wissenschaftsrates (Empfeh lungen des Wissenschaftsrates zur  
Qua l itätsverbesserung von Leh re und Stud ium, Drs .  8639-08) 
a ufgegriffen .  Damit sol l - zusammen mit der schon bestehenden 
Regelung des § 42 Absatz 3 Satz 2 - ein neuer Karriereweg fü r 
den wissenschaftl ichen Nachwuchs jenseits der Professur  eröff
net werden . 
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Der Lecturer  n immt typischerweise u nbefristet überwiegend ei
gene, selbständ ige Aufgaben in  der Leh re mit einem Leh rdeputat 
von durchweg höchstens 1 2  SWS wahr ,  beispie lsweise in  der 
Stud ieneingangsphase, in  der Propädeutik u nd in  den Praktika 
und Übungen des Bachelorstud iums u nd in  Stud iengängen mit 
seh r  hoher Nachfrage. 

Dem Lecturer  kann der Fachbere ichsrat nach Maßgabe des Ab
satzes 1 Satz 5 auch bestimmte Forschu ngsaufgaben zur selb
ständ igen E rledigung übertragen .  Die Verleihung der Berechti

g ung zur Führung der a kademischen Bezeichnung Lecture r  
sch l ießt daher den Weg zug leich über  Absatz 1 Satz 5 n icht a us.  

zu § 45 

Die Vorschrift enthält die Regelungs inha lte des derzeitigen § 45 
Hochschu lgesetz. 

Mit dem neuen Satz 2 des Absatzes 2 sol l  der Mitte lbau a n  den 
Fachhochschu len  gestärkt werden ,  indem künftig d ie Übernahme 
von Lehraufgaben du rch wissenschaftl iche Mitarbeite rinnen u nd 
M ita rbeitern auch a n  Fachhochschulen e rmög l icht  wird .  S innvol l
erweise soll e ine F inanzierung d ieser Übernahme d u rch D rittmit
te l - soweit d ies mit den F inanzregu la rien des Drittmitte lgebers 
im E inklang steht - oder d u rch andere temporäre Haushaltsmittel 
erfo lgen .  Fa l ls eine Übernahme von Lehraufgaben erfolgt, könnte 
im Gegenzug d ie Lehrverpfl ichtung einer P rofessorin ode r  eines 
Professors entsprechend e rmäßigt werden.  Das Nähere zu  den 
hausha lts- u nd persona lwi rtschaftl ichen Voraussetzungen ,  u nter 
denen eine Übertragung zulässig ist, kann durch Rahmenvorga
ben geregelt werden .  

D ie Änderung in  Absatz 4 ist redaktionel l .  

zu § 46 

Die Vorschrift enthält d ie Regelung'sinhalte des derzeit igen § 46 
Hochschulgesetz. 

Wissenschaftl iche H ilfskräfte unterscheiden s ich in ih rem Aufga
benzuschn itt von wissenschaftl ichen M itarbeiter innen u nd M itar-
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beitern . Beide Personalkategorien nehmen je eigene, für sich 
u nabweisbar  notwend ige Aufgaben in der Hochschu le wahr. 

Wissenschaftl iche H ilfskräfte können beispielsweise in  der For
schung u nterstützen (L ite ratur- und Quel lenrecherche, L iteratu r
beschaffung fü r wissenschaft l iche Publ ikationen ;  Lektorat und 
Redaktion von Veröffentl ichu ngen,  Manuskriptgesta ltung ;  techn i

sche H ilfe bei der Herausgabe von Fachzeitschriften und Fach
b ib l iograph ien ;  Kommun ikation mit Autoren und Verlagen ;  Erstel
l ung von Personen- und Sachreg istern von Monograph ien ;  Klä

rung von Copyright-Fragen , Bi ldrechten und ähn liches ; logisti
sche Koord ination der interd iszip l inären wissenschaftl ichen Ein

he iten ;  M ita rbeit be i der Organ isation und log istischen Betreu u ng 
von Tagungen und Veransta ltungen ;  Mita rbeit bei DrittmitteIan
trägen im Sinne e ines Lektorats ; Bewerbung von Veransta ltun
gen u nd Ankünd igung sonstiger Neu igkeiten über  hochschu l i

sche Kommun ikationsinstrumente einsch ließlich Repräsentanzen 
in  sozialen Netzwerken ;  korrespondenzbezogene und abrech
n ungstechnische Vorbereitu ng u nd technische Durchfüh ru ng von 

Exku rsione n ;  Öffe ntl ichkeitsarbeit; E rstel lung von I nfomateria l fü r 
d ie Außendarste l lung) .  

Sie können auch in  der Lehre eingesetzt werden (Unterstützung 
bei der Erstel lung von Unterrichtsmateria l ,  Handapparate , Rea
der; M itarbeit bei der forma len Durchführung und techn ischen 
Betreuung von Lehrveranstaltungen ;  Mentoratstätigkeit; Koord i

n ieru ng der studentischen H ilfskräfte ; Klausuraufsicht ,  Protokol l 
be i  münd lichen Prüfungen;  techn ische Vorbereitung u nd Durch
führung von Exku rsionen ;  Evaluationen durch M itgesta ltung u nd 
-erarbeitung des Evaluationskonzepts und der Eva luationsbö
gen) . 

Auch können s ie m it fachspezifischen Sondertätigkeiten betraut 
werden (wie beispie lsweise Datenerhebung u nd Datenauswer
tu ng in der Psychologie u nd der Soziolog ie ; Arch ivrecherchen 
und Quel lenexzerpe in  der Gesch ichtswissenschaft oder med ien
techn ische Beratung der Leh rbeauftragten in den Sprach lernzen

tren) .  

Wissenschaftl iche H i lfskräfte werden h ingegen n icht eingesetzt 
in der se lbständigen Leh re ,  in der Vertretung von Lehrpersonen 
in  deren Leh rveranstaltungen ,  in der Betreuung oder Korrektu r 
von Hausarbeiten ,  Prüfu ngsklausuren und Abschlussarbe iten 
oder in der Vertretung von Leh rpersonen bei der Beratung von 
Studierenden .  Auch Sekretariatstätigkeiten und al lgemeine 
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Schreibtätigkeiten gehören ebenso wen ig zu ih ren Aufgaben wie 
die Koordination von Beschaffungen oder d ie Budgetplan ung und  
-kontrolle. 

zu § 46a 

M it d ieser Norm wird eine institutionel le Vertretung der I nteres
sen studentischer H i lfskräfte geschaffen .  

Absatz 1 :  

Als studentische H i lfskraft g i lt jede Person ,  die kein für d ie H i lfs
krafttätigkeit fach lich einschlägiges abgeschlossenes Hochschu l
studium aufweist. Studierende e ines Masterstudiengangs,  d ie 
bere its erfolgreich ein Bachelorstudium abgeschlossen haben 
sowie Studierende eines Bachelorstud iengangs, d ie bere its e in  
a nderes Bachelorstudium abgesch lossen haben ,  zäh len  eben
fa l ls a ls studentische H ilfskräfte, da das Schutzbedürfn is d ieser 
Personengruppe dem der Stud ierenden ohne Abschluss ent
spricht. 

Im H inblick darauf, dass es mit den Beauftragten für d ie studenti
schen H ilfskräfte noch keine Erfah rungen g ibt, werden nu r  g ru nd
legende Regelungen getroffen.  Details sollen von den Hochschu
len selbst festgelegt werden .  

Absatz 2 :  

D ie Vorschrift regelt den Kompetenz- und Aufgabenbereich der 
interessenvertretenden Person .  Diese sol l  insbesondere a ls eine 
Art "An laufsteI le" bei Beschwerden und Eingaben fungie ren  u nd 
au f  d iesem Wege mithelfen ,  etwaige Konfl ikte zu bere in igen . Das 
Beanstandungsrecht unterstreicht die Wirksamkeit d ieser Kon
fliktbereinigungsfunktion . 

Absatz 3: 

Als Konfliktbere in igungsstel le kann die interessenvertretende 
Person nur dann sachgerecht auftreten ,  wenn sie auf die rele
vanten Informationen zugre ifen kann .  Dies sichert d ie Vorschrift. 
M it Bl ick auf den Verweis auf Absatz 2 ist d ie Auskunftspfl icht der 
genannten Stellen durch d ie Funktion der interessenvertretenden 
Person l imitiert. Während im Bere ich der Aufgaben nach Absatz 
2 Satz 1 auch n ichtpersonenbezogene Auskünfte e rteilt werden 
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müssen ,  sind d ie Auskünfte im Kompetenzbereich des Absatzes 

2 Satz 2 eher individual isiert .  

zu § 47 

Die Vorschrift enthä lt d ie Regelungsinha lte des derzeitigen § 47 
Hochschu lgesetz. Die Änderung g reift d ie Umbenennung der 

Bezeich nung der weiteren M itarbeite rin nen und Mitarbeiter auf. 

zu § 48 

D ie Vorschrift enthä lt die Regelungsin ha lte des derzeitigen § 48 
Hochschu lgesetz. 

Absatz 5 :  

Die Änderungen in Absatz 5 zeichnen den Umstand nach, dass 
das an beu rlaubte Stud ierende gerichtete Verbot, Stud ien- und 
Prüfungsleistungen zu erbringen ,  Tei lnahmevoraussetzu ngen 

oder Leistungspunkte zu erwerben oder Prüfu ngen abzulegen ,  
dazu d iente ,  e ine Umgehung beitragsrechtl icher Gebührenpflich
ten zu verh indern . Dieses Verbot wurde du rch Artikel 1 Nummer 

58 Buchstabe c des Hochschu l reformweiterentwicklungsgeset
zes vom 30. November 2004 (GVBI .  NRW. S .  75 1 )  in das Hoch
schu lgesetz (der  damal ige § 65 Absatz 5) mit dem Ziel e ingefügt, 

d ie E inha ltung des G rundsatzes der gebüh renrechtl ichen G le ich
behandlung im Bereich des Beu rlaubungsrechts sicherzustel len 
(siehe d ie amtliche Begründung L T-Drs .  1 3/5504 , S .  1 45) .  Diese 

Begründ ung trägt nach Abschaffung der Stud iengebühren  n icht 

mehr. Zudem habe n  sich schon früher bei der Beur laubung a uf
g rund von Pflege und  Kindererzieh ung Bedarfe gezeigt, das Ver
bot einzuschränken .  Daher wird nun  insgesamt zur  Rechtslage 
zurückgekehrt ,  d ie vor dem I nkrafttreten des Hochschu lreform
weiterentwicklungsgesetzes ga lt. 

E ine Beurlaubung kann im Übrigen bereits für das erste Fach
semester ausgesprochen werden .  I nsbesondere kann  d ies mit 
B l ick auf Drittinteressen ,  beispie lswe ise bei der Erziehung von 
Kindern , sachgerecht sein ,  um den erworbenen Stud ienplatz wei
terh in zu erha lten . E in  systematischer Zusammenhang der 
Rückmeldung nach Satz 1 und einer Beu rlaubung nach Satz 2 
besteht mithin n icht. 
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Absatz 7: 

Die Änderung ist redaktionel l .  

Absatz 8: 

M it dem neuen Absatz 8 werden d ie einschreibungsrechtl ichen 
Folgerungen aus dem Umstand gezogen , dass das Hochschu l
gesetz künftig den Status der oder des Studierenden in  Tei lze it 
ken nt .  

Die Hochschu le muss in Ausübung pfl ichtgemäßen Normset
zungsermessens prüfen,  ob s ie in ih rer  E inschre ibungsordnung  
den  forma len Status einer E inschre ibung in  Tei lzeit regeln wi l l .  
Da d ieser Status fü r d ie potentiellen In teressenten vortei lhaft sein 
kan n ,  wird d ie Hochschu le vorrang ige öffentliche Interessen defi
n ie ren müssen ,  wen n  sie davon absehen wi l l ,  e inen forma len 
Teilzeitstud ierendenstatus dem Grunde nach überhaupt zu re
ge ln .  Wenn s ie einen derartigen Status regeln wi l l ,  prüft und  re
gelt s ie zugleich , welche Stud iengänge für ein Stud ium in Tei lzeit 
geeignet sind ; h ierzu wird auf d ie Begründung zu  § 62a verwie
sen .  

Satz 2 regelt den mitgl iedschaftsrechtl ichen Status der in  Tei lzeit 
eingeschriebenen Studierenden und stel lt zugleich kla r, dass d ie 
Vorschrift des § 62a Absatz 4 der Regelung nach Satz 2 vorgeht .  

Es ist  mit Blick auf d ie Senkung der Stud ienabbrecherq uoten 
sinnvoll ,  wen n  d ie Hochschu len in Ausübung ih rer  Ermächtigu ng 
nach Satz 3 eine obl igatorische Studienberatung für in  Tei lzeit 

Stud ierende vorsehen,  um im Sinne e ines lea rn ing agreement 
den Erfolg im Studium zu u nterstützen .  

Absatz 9:  

Die Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derzeitigen § 49 
Absatz 1 Satz 2 .  Diese Vorschrift ist  rechtssystematisch von ein
schreibungsrechtlicher Natur und wird daher nun in § 49 verortet; 
das Ergebnis des Eignungstests hat keine zugangsrechtl ichen 
oder ansonsten einschreibungsrechtl ichen Auswirkungen . 

Absatz 1 0 :  

Die Vorschrift enthä lt die Regelungsinha lte des derzeitigen § 4 9  
Absatz 1 3  Sätze 3 bis 6 .  D iese Vorschrift ist rechtssystematisch 
von einschreibungsrechtl icher Natur .  D ie Änderungen sind dabe i  
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redaktioneller Natur. Soweit Ergä nzungskurse auf privatrechtli

cher Grundlage angeboten u nd h ie rfür Entgelte erhoben werden ,  
darf nach a l lgemeinen abgabenrechtl ichen Regeln das Entge lt 

nicht höher sein a ls d ie entsprechende Gebühr, die im Fal le einer 
öffentl ich-rechtl ichen Angebotserbringung angesetzt werden 
könnte . .  

zu § 49 

Die Regelung des § 49 des bisherigen Hochschu lgesetzes wird 

neu gefasst. Der bisherige Absatz 1 3  Sätze 3 bis 6 ist nunmehr 

in § 48 Absatz 1 0  geregelt. 

Absatz 1 :  

Der Regelungsgeha lt des § 49 Absatz 1 Satz 1 Hochschu lgesetz 

a .  F. wird von § 49 Absatz 2 bis 1 2  aufgefange n .  Die Regelung 
des § 49 Absatz 1 Satz 2 Hochschulgesetz a.  F .  ist nunmehr in 

§ 48 Absatz 9 entha lten .  

Der  neue Absatz 1 enthält im Wesentl ichen den Regelungsgeha lt 
des § 49 Absatz 2 u nd 3 Hochschu lgesetz a .  F . ,  mit der Neue
ru ng ,  dass Studieninteressie rte mit e iner  Fachhochschu lreife 
nach Maßgabe einer Rechtsverordn ung zugangsberechtigt zu 
einem Studium a n  U n iversitäten sein  können .  Die Rechtsverord

n u ng kann dabei  den Zugang u nterschiedl ich nach einzelnen 
Un iversitäten regeln und nach Maßgabe weiterer Kriterien wie 
beispielsweise dem jewei l igen Aufwuchs an Ergänzungskursen 
a usgesta lten .  Auch kan n  in der Rechtsverordn ung der Zugang 

zur  Un iversität u nterschiedl ich nach den versch iedenen Arten der 
Fach hochschu l reife ausd ifferenziert werden .  

Absatz 2 :  

Der neue Absatz 2 fängt im  Wesentl ichen den  Rege lu ngsgeha lt 
des § 49 Absatz 4 Hochschulgesetz a .  F .  auf. Die Zuständ igkei

ten zur Regelung der G le ichwertigkeit von Vorbi ldungsnachwei
sen sol l  jedoch entflochten werden . Die Regelungskompetenz fü r 
d ie schu lisch e rlangten Vorbi ldungsnachweise kommt dem für 

das Schu lwesen zuständige Min isterium zu . Dabei ist das fü r 
Hochschu len zuständ ige M in isterium zu betei l igen .  
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Eine verbale Differenzierung nach in ländischen und a usländi
schen Vorbildungsnachwe isen erfolgt n icht mehr, weil sie sach
l ich n icht notwendig ist. 

Absatz 3: 

Der neue Absatz 3 füh rt den Regelungsgehalt u nd das Entflech
tungsan liegen des neuen Absatzes 2 fort. 

Die Regelungskompetenz fü r d ie hochschu lisch erlangten Vorbil
d u ngsnachweise kommt dem für Hochschulen zuständigen M i
n isterium zu . Dabei  ist das für das Schu lwesen zuständige Min is
ter ium zu bete il igen . 

Absatz 4 :  

Absatz 4 fängt den Regelungsgeha lt des § 49 Absatz 6 Hoch
schu lgesetz a .  F. im Wesentlichen auf. Die Regelung füh rt das 
Anl iegen fort, d ie Zuständigke iten zwischen dem jeweils für das 
Schu lwesen und für d ie Hochschulen zuständigen Min isterium zu 
entflechten. Die Verordnungsermächtigu ng kommt deshalb a l lein 
dem für Hochschu len  zuständ igen Min isterium zu .  Das fü r das 
Schu lwesen zuständ ige Min isterium ist zu betei l igen. 

Absatz 5: 

Die Regelung des neuen Absatzes 5 fasst im Wesentl ichen d ie 
Regelung des § 49 Absatz 9 Hochschulgesetz a .  F .  a uf. Die Än
deru ngen sind redaktionel l .  

Absatz 6 :  

Absatz 6 Satz 1 b is  3 g reift den Regelungsgehalt des bisherigen 

§ 49 Absatz 7 Satz 1 bis 3 Hochschu lgesetz a .  F .  auf. Eine a uf 

d ie H ochschu la rt bezogene Differenzierung zwischen Un iversitä
ten u nd Fachhochsch ulen findet h ins ichtlich des Zugangs zum 
Masterstud ium n icht statt. 

Die F rage, ob ein q ua lifizierter Abschluss im Sinne des Satzes 3 
vorliegt, kan n  sich unter a nderem nach der Note des Bachelor
Absch lusses, aber  auch nach der tabellarische Prozentrangl iste 
u nd einer ähn l ichen Vergleichsbewertung des Europä ischen 
Hochschulraums entscheiden .  Insofern kan n  zugangsrechtlich 
auf  d ie Änderung in § 63 Absatz 1 Satz 3 reagiert werden.  Dabei 
kan n  der Prozentrang im Verhä ltn is zur a bsoluten Note mit e i-
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nem sign ifikanten Anteil a uch von n icht unter 25 Prozent berück
sichtigt werden.  

Der neue Satz 4 ist  eine weit aus legbare Ausnahmeregelung und 
d ient e inem reibu ngsloseren Übergang vom Bache lor- zum Mas
terstud ium. Dabei b le ibt es bei dem Grundsatz ,  dass d ie Zu

gangsvoraussetzungen fü r d ie konsekutive Fortsetzung des Ba

chelorstudiums in einem Masterstudiengang vorliegen müsse n .  
Die Ausnahmebestimmung,  d ass mit dem Stud ium bere its be
gonnen werden ka nn ,  wen n  das Fehlen der Zugangsvorausset

zungen von der oder dem jewei l igen Studierenden n icht zu ver
treten ist, trägt dem I nteresse a n  der kont inu ierl ichen Fortsetzung 

des konsekutiven Studiums Rech nung .  

Die Hochschu le muss vermeiden ,  dass e ine vorzeitige Eröffnung 
des Stud iums desha lb erforderl ich ist, weil Mängel in der P rü
fu ngsorgan isation des Bachelorstudiums vorgelegen haben .  
Gle ichwohl macht Satz 4 d ie Einsch läg igkeit de r  Ausnahme n icht 
von dem Erfordernis abhängig,  dass auch d ie Hochschu le das 
Fehlen der Zugangsvoraussetzungen n icht zu vertreten hat .  
Denn in  d iesem Fa lle würden die Folgen einer mangelhaften 
hochschul ischen P rüfungsorgan isation d iejenigen Studierenden 
zu tragen haben ,  die das Feh len  der  Zugangsvoraussetzungen 
n icht zu vertreten haben . Öffnu ngspolitisch wäre d ies indes n icht 
h innehmbar. Die Hochschule wird vie lmehr  über  d ie neue Rege
l ung des § 58 Absatz 3 Satz 3 h ie r  in  d ie Pfl icht genommen .  

Zu beachten  ist, dass in zulassu ngsbeschränkten Studiengängen 
bei der Ausübung pfl ichtgemäße n  E rmessens d ie Grundrechte 
betroffener Stud ienplatzmitbewerber a ngemessen zu berücksich
tigen sind. 

Absatz 7 :  

Der  neue Absatz 7 übernimmt den Regelungsgeha lt des bisheri
gen § 49 Absatz 5 Hochschu lgesetz a. F. Neben dem Verweis 
a uf d ie vorangehenden Absätze 1 bis 6 sind die Änderungen re
daktionel l .  

Die Norm g ilt nunmehr  a uch fü r das Masterstud ium.  Aus Verfas
su ngsrechtl ichen Gründen ist mit Bl ick a uf das Verhä ltn ismäßig
ke itsprinzip d ie Erweiterung der Zugangsvoraussetzungen im 
konkreten Masterstudiengang - wie a uch sonst - nu r  zu lässig , 
wenn es der jewe il ige Stud iengang erfordert. D ie erhöhten  Zu
gangsanforderungen müssen aus den Studien inha lten heraus 
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inha ltl ich gerechtfertigt und zudem rechtl ich verhä ltnismäßig 
sein . 

Absatz 8:  

Absatz 8 greift im Wesentl ichen den Regelungsgehalt des bishe
rigen § 49 Absatz 8 Hochschulgesetz a. F. a uf. Neben dem Ver
weis auf die vorangehenden Absätze 1 bis 7 s ind  d ie Änderun
gen redaktionel l .  

Absatz 9 :  

Die Regelung des neuen Absatzes 9 g re ift im Wesentl ichen die 
Regelung des § 49 Absatz 1 0  Hochschu lgesetz a. F .  a uf. Die 
Änderungen sind redaktionel l .  

Absatz 1 0: 

Die Regelung des neuen Absatzes 1 0  greift im Wesentl ichen den 
Regelungsgeha lt des § 49 Absatz 1 3  Satz 1 und 2 Hochschu lge
setz a. F. auf. Sie bezieht sich in der Sache auf d ie vorangehen
den Absätze 1 b is 7 ,  d ie versch iedene Mög l ichkeiten des Hoch
schu lzugangs aufzeigen .  

Satz 1 gi lt für Stud iengänge, d ie i n  deutscher Sprache stattfin
den. Für Studiengänge, d ie ganz oder tei lweise i n  e iner  Fremd
sprache stattfinden ,  g i lt d ie Regelung des Absatzes 8.  

Der Verweis auf Stud iengänge, d ie mit einer staatl ichen Prüfung 
abgesch lossen werden,  stellt einen systematischen G leichklang 
zu Absatz 1 2  her. Zudem sichert er, dass trotz des nunmehr be
stimmten Artike ls bei "Prüfungsordnungen" eine Kompetenz zum 
Erlass einer d ie Inha lte des Absatzes 10 regelnden Prüfu ngsord
nung selbst dann besteht, wenn d ie Prüfungsord n ung ansonsten 

- wie bei den ä rztl ichen Berufen - Bundesrecht ist und daher für 
inha ltl iche , n icht zugangsrechtl iche Fragen keine Regelungs

kompetenz des Landesgesetzgebers besteht. 

Absätze 1 1  und 1 2 : 

Die Änderungen in den Absätzen 1 1  u nd 1 2  sind redakt ionel l .  
Die beiden Absätze fassen den Regelungsgeha lt des § 49 Ab
satz 1 1  und 1 2  auf. 

zu § 50 
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Die Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derzeitigen § 50 
Hochschu lgesetz . 

Absatz 1 :  

Die Neuregelung in Buchstabe b d ient sowohl  dem Schutz der 
grundrechtlich geschützten Bi ldungsinteressen der Studienbe

werberinnen und -bewerber als auch dem finanzpol itischen Zie l ,  

die bi ldungsbezogenen Ressourcen der Hochschu le dann nicht 
e inzusetzen ,  wenn eine sehr schlechte Prognose über den Stu
d ienerfolg gegeben ist. 

Wenn in e inem Stud iengang eine erforderl iche Prüfung endgü ltig 
n icht bestanden ist, trägt d ies eine schlechte Prognose fü r den 
e rfolgreichen Abschluss des Stud iengangs auch dann ,  wenn d ie

ser Studiengang an einer anderen  Hochschu le innerhalb des 
Geltungsbereichs des Grundgesetzes fortgefüh rt werden sol l .  
Absatz 1 Buchstabe b Halbsatz 1 zeichnet d ies nach . 

E ine vergleichbar sch lechte Prognose stel lt sich indes nach Ab
satz 1 Buchstabe b Halbsatz 2 a uch durch das endgültige Nicht
bestehen einer erforderl ichen P rüfung in Bezug auf einen Studi

engang e in ,  wenn der e inschre ibungsgegenständ liche Studien
ga ng und der auf Grund des endgültigen N ichtbestehens erfo lg
lose Studiengang inha lt l ich erheblich ähn lich sind . 

Ob eine derartige e rhebl iche inha lt l iche Nähe angenommen wer
den kan n ,  richtet s ich dabei n icht danach , ob d ie beiden Studien
gä nge demselben Fachbereich zugeord net worden sind . Viel

mehr  ist anhand des E inzelfa l ls zu bestimmen ,  inwieweit sich d ie 
I n ha lte der Studiengänge in wesentl ichen Bestandtei len der Cur

ricu la g leichen und das Ergebnis d ieser Betrachtung zu einer e
her sch lechten Prognose h insichtl ich des erfolgreichen Studien
abschlusses füh rt .  E inze ln  vorkommende g leiche Prüfungsleis
tungen beg ründen dabei  noch keine Erheblichkeit einer inha ltl i

chen Nähe .  E rforderlich ist vie lmehr eine Gesamtbetrachtung , 
nach der d ie Stud iengänge du rch überwiegend g le iche Modu le 
geprägt sein müssen .  Wen n  sich d ie Studiengänge in ihren Mo

du len n icht überwiegend insofern decken ,  a ls sie g leichen Inha lts 
s ind ,  l iegt daher keine inha lt l iche Nähe vor. Denn  bei diesem Be
fund ka nn  keine Rede davon sein , dass d ie oben genannte 
Prog nose eines Studienerfolgs sehr sch lecht ist. Diese Prognose 
setzt zumindest e ine inha ltl iche Deckungsg leichheit von mindes
tens 60 % der Studien inha lte vora us .  
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Da Prüfungsleistungen Bestandte i le des Studienganges sind , ist 
im Falle des Buchstaben b Halbsatz 2 neben der erheblichen in
haltl ichen Nähe der Stud iengänge zusätz l ich e rforderl ich ,  dass 

d ie I nha lte der  P rüfungsle istung in dem gewünschten Stud ien
gang mit den Inha lten der  n icht bestandenen Prüfungsle istung 
des n icht erfolgre ich abgeschlossenen Stud ienganges ebenfa lls 
von erheblich inhaltl icher Nähe sind . Auch d iese inha lt l iche Nähe 
der Prüfungsinha lte der P rüfungsleistung setzt eine Ü berein
stimmung von mindestens 60 % der Inhalte der betroffenen Prü
fungsle istung voraus .  

Nach Buchstabe b ist d ie E inschre ibung im Übrigen zu versagen ,  
wen n  u .  a .  e ine nach der P rüfungsordnung erfo rderl iche Prüfung 
endgültig nicht bestanden worden ist. Der Verlust des P rüfungs
a nspruches nach § 64 Absatz 3 ist in p rüfungsrechtl icher H in
sicht n icht gleichzusetzen m it dem endgültigen N ichtbestehen ei
ner Prüfung. Denn d ie Abnahme der Prüfung b le ibt der Hoch
schu le weiterhin möglich ;  nu r  das Recht der Studierenden auf 
P rüfung ist entfa l len .  Insbesondere kann beim Verlust des Prü
fungsanspruches nach § 64 Absatz 3 keine belastbare Prognose 
getroffen werden,  der Studiengang,  in den d ie E inschreibung be
gehrt wird, sei a ufgrund des vorherigen Stud ienmisserfolgs nicht 
e rfolgreich stud ierbar. Damit gibt es keine öffentl ichen I nteres
sen ,  d ie einer Einschreibung bei einer anderen Hochschu le a ls 
jener entgegenstehen,  bei der der P rüfungsanspruch verloren 
gegangen ist. 

Aufgrund der stud iumbezogenen Untersch iede zwischen den 
Aufgaben der U niversitäten nach § 3 Absatz 1 und den Aufgaben 
der Fachhochschu len nach § 3 Absatz 2 besteht  durchweg keine 
erhebl iche inha lt l iche Nähe zwischen Studiengängen der beiden 
Hochschultypen. 

Absatz 2:  

M it der Änderung in Buchstabe a sollen d ie Grundrechte der d ie 
E inschreibung beantragenden Person und d iejen igen der Hoch
schu lmitgl ieder in ein stimmigeres Verhä ltnis praktischer Konkor
danz zueinander gebracht werden . 

Der neue Buchstabe e ergänzt einschreibungsrechtl ich d ie Vor
schrift des § 48 Absatzes 9 und macht das Testverfah ren belast
barer .  Indem d ie Stud ierenden Informationen über ih re Studien
gangseignung erhalten ,  wird insgesamt gesehen d ie Chance er
höht, das Studium erfolgre ich abzuschl ießen.  
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Der neue Buchstabe f ergänzt einschreibungsrechtlich d ie neue 
Vorschrift des § 51  Absatz 3 Buchstabe h.  Es macht keinen S inn ,  
e ine  Exmatriku lation auf  der Grundlage des § 5 1  Absatz 3 Buch
stabe h auszusprechen u nd zugleich eine Immatriku lation in 
demselben oder in einem inha lt l ich e rhebl ich ä h n l ichen Stud ien

gang für folgende Semester zuzu lasse n .  Dem trägt der neue 
Buchstabe f Rechnung .  

zu § 51  

D ie Vorschrift enthält in  ihren  Absätzen 1 b is  3 d ie Regelungsin
ha lte des derze itigen § 51 Hochschu lgesetz. 

M it dem neuen Buchstaben h des Absatzes 3 Satz 1 wird auf 
den Umstand reagiert ,  dass Stud ien interessent innen u nd Studi
e n interessenten sich stellenweise n icht dazu einschreiben ,  u m  
e in  Studium tatsäch lich zu absolvieren ,  sondern weil s ie sich von 
stud ienfremden Motiven ,  etwa von der Mögl ichke it des Erwerbs 
e ines Semestertickets , leiten lassen .  Ein dera rtiges Verha lten 
widerspricht gewichtigen öffentl ichen I nteressen ,  namentlich dem 
Interesse der Hochschu len ,  aus  planerischen G ründen be lastba
re Informationen über das tatsächl iche Studierverhalten zu ge
winnen u nd aus orga n isatorischen G rü nden das Studium sach

gerecht abgestimmt organ is iere n  zu  können .  Gerade d ie Stu
dien- und Prüfungsorgan isation leidet, wen n  die Hochschu len 
n icht be lastba r an der Zahl  der immatriku l ie rten Studierenden ih

re Organ isationsentscheid u ngen anknüpfen können .  Zugleich 
kann das Land bei einer E insch reibu ng aus  stud ienfremden Mo
tiven nicht h in reichend belastbar  d ie erforderl ichen I nformationen 
über das tatsächl iche Studierverha lten gewinnen .  Die neue Re

gelung wi l l  den Hochsch ulen I nstrumente geben ,  mit denen s ie 
derartigen Missbräuchen vorbeugen kön nen .  

Absatz 3 Satz 1 Buchstabe h Ha lbsatz 1 ordnet keine echte Stu
dierpfl icht a n ;  vielmehr wird eine bloße Obl iegenheit geregelt. 
Absatz 3 Satz 1 Buchstabe h Ha lbsatz 2 regelt zwei Hauptan

wendungsfä l le ,  be i  denen regelmäßig a ngenommen werden darf, 
das Studium werde n icht ordnungsgemäß betrieben .  

Der in Absatz 3 Satz 2 Ha lbsatz 1 vorgenommene Verweis auf 
§ 64 Absatz 3a stel lt dabei sicher, dass erziehende oder pfle
gende Studierende , Studierende,  d ie sich in der Selbstverwa l
tu ng oder in der G leichste l lung engagieren ,  eine Behinderung er-
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leiden oder chron isch schwer erkrankt sind , im Fristen lauf keine 
Nachteile davon tragen.  Die in  § 64 Absatz 3a genannten Zeit
räume werden zu den Zeiten der vorgenan nten beiden  Hauptan

wendungsfäl le des Absatzes 3 Satz 1 Buchstabe h Halbsatz 2 
jewei ls hinzugerechnet. 

D ie Regelung des Absatzes 3 Satz 2 Ha lbsatz 2 stel lt sicher, 
dass sowohl bei echten ,  in § 62a Absatz 1 geregelten Teilzeit
studiengängen (a lso Stud iengänge, d ie aussch l ießl ich in e iner 
Tei lzeitform angeboten werden) a ls auch bei einem Studium in 
Tei lzeit nach § 62a Absatz 2 d ie auf ein Vollzeitstudium angeleg
ten Zeiträume des Absatzes 3 Satz 1 Buchstabe h Halbsatz 2 

entsprechend , a lso im Verhä ltnis von Vollzeit zur  jewei l igen Teil
zeit, verlängert werden .  Bei Teilzeitstud iengängen werden d ie 
entsprechenden Verhältn isbestimmungen in  der P rüfungsord
n ung getroffen ;  bei  e inem Studium in Teilzeit e rg ibt sich das Maß 
der Entsprechung aus dem Verhä ltnis der jewei l igen ind iv iduali
s ierten Regelstudienzeit zur generel len Regelstud ienze it des je
wei l igen Studienganges. 

Die Exmatriku lation nach Satz 1 Buchstabe h erfolgt a uf der 
Grund lage einer pflichtgemäßen E rmessensausübung . Die 
Hochschule muss bei d ieser Ermessensausübung in  i h re Abwä
gung die hohe Bedeutung des Grundrechts auf freie Wah l  der 
Ausbildungsstätte nach Artikel 1 2  Absatz 1 Grundgesetz e instel
len .  Soweit d ie Studierenden ,  d ie exmatrikul iert werden sollen ,  

nachvollziehbare Gründe belastbar g laubhaft machen ,  warum sie 
das Studium nicht weiter betrieben haben und warum sie u nge
achtet dessen g le ichwohl insbesondere von einer Beurlaubung 

abgesehen haben ,  und soweit d iese Gründe in Ansehung der be
troffenen öffentl ichen Interessen von h inreichendem Gewicht 
sind , wird d ie Hochschule grundsätzlich von einer Exmatriku lati

on absehen müssen .  

Für  d ie im Wege des Fernstudiums stattfindenden Studiengänge 
der Fernuniversität in Hagen ,  bei der d ie Stud ienplanung auf
grund der Besonderheiten des Fernstudiums anders gelagert ist 
u nd bei der zudem kein Semesterticket angeboten wird , kann 
durchweg kein h in reichendes öffentliches Interesse formu l iert 

werden,  welches eine Exmatriku lation auf der G ru nd lage des 
Absatzes 3 Satz 1 Buchstabe h tragen könnte .  Das Ermessen 
der Fernuniversität ist insoweit g rundsätzl ich auf Nu ll in R ichtung 
eines Absehens von einer Exmatriku lation reduziert .  
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zu § 52 

Die Vorschrift enthä lt die Regelungsinha lte des derzeitigen § 52 
Hochschu lgesetz. Die Änderungen in Absatz 3 Satz 2 sind re
daktionel l .  Die Streichung des Absatzes 3 Satz 4 erfolgt aus den 
g le ichen Erwägungen wie d ie Änderungen in § 48 Absatz 5 .  Hier 

wie dort ist es aufgrund der Abschaffung grundständiger Stu

d iengebühren  n icht mehr erforderl ich ,  d ie E inha ltung des durch 
Absatz 3 Satz 4 unterstrichenen Grundsatzes der gebüh renrecht
l ichen G leichbehandlung - h ier  im Bereich des Gasthörerrechts -

weiterh in  sicherzuste l len . 

zu § 52a 

Mit d ieser Norm wird eine institutionel le Vertretung der Belange 
von Studierenden mit Behinderung oder chron ischer Erkrankung 
eingefüh rt .  

Absatz 1 :  

Die Regelung füh rt eine Hochschu lbeauftragte oder einen Hoch
schu lbeauftragten fü r die Belange von Studierenden mit Behin

derung oder chronischer Erkrankung ein , d ie oder der darauf 
h inwirken sol l ,  dass deren besonderen Bedürfnissen Rechn ung 
getragen und insbesondere d ie zu ih ren Gunsten geltenden 
Rechtsvorschriften beachtet werden .  Die meisten Hochschu len  
im Lande haben bereits e ine solche Beauftragte oder einen sol
chen Beauftragten beste l lt .  Demgegenüber ist d ie Wahrnehmung 

der I nteressen der schwerbeh inderten Beschäftigten der H och
schu len  Aufgabe der Schwerbehindertenvertretu ngen nach § 94 

des Neunten Buchs des Sozia lgesetzbuches. 

Absatz 2 :  

Die Vorschrift regelt den Kompetenz- und Aufgabenbereich der 
interessenvertretenden Person .  D iese sol l  insbesondere als eine 

Art "Anlaufste l le" bei Beschwerden und E ingaben fungieren  und 
auf d iesem Wege mithelfen ,  etwaige Konflikte zu berein igen .  Das 
Beanstandungsrecht unterstre icht die Wirksamke it d ieser Kon

fl iktberein igungsfunktion .  

Absatz 3 :  
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Als Konfl iktberein igungsstel le kann d ie interessenvertretende 
Person nur dann sachgerecht a uftreten ,  wenn sie auf d ie re le
vanten Informationen zugre ifen kan n .  Dies sichert d ie Vorschrift. 
M it B l ick auf den Verweis a uf Absatz 2 ist d ie Auskunftspfl ichtig
keit der genan nten Stellen d u rch  d ie Funktion der inte ressenver
tretenden Person l imitiert. Wäh rend im Bereich der Aufgaben 
nach  Absatz 2 Satz 1 auch  n ichtpersonenbezogene Auskünfte 
ertei lt werde n  müssen ,  sind d ie Auskünfte im Kompetenzbereich 
des Absatzes 2 Satz 2 eher ind ividua lis iert .  

zu § 53 

Die Vorschrift enthält in  ih ren  Absätzen 1 b is 6 d ie Regelungsin
halte des derzeitigen § 53 Hochschu lgesetz. Die Änderungen 
sind redaktionel l .  Die Änderung e in  Absatz 1 Satz 1 N ummer 5 
g re ift d ie Wertung auf, dass d ie Belange von Studierenden ,  d ie 
chron isch erk rankt sind , häufig jenen der Studierenden mit Be
h inderu ng g leich kommen .  

Stud ierende e ines weite rbi ldenden Masterstudienganges haben 
nach § 63 Absatz 3 Satz 6 e in  Wah l recht, ob sie M itg l ied der 
Studierendenschaft werden wol len oder n icht. 

D ie Änderung in  Absatz 5 h ins ichtl ich der Voraussetzungen einer 
bindenden Wirkung von Beschlüssen ,  d ie in U rabstimmung ge
fasst werden,  sol l  den Gedanken der d i rekten Demokratie in der 
Studierendenschaft stärken .  

Der neue Absatz 7 stellt d ie bisher schon geltende Rechtslage 
klar und regelt insofern d ie bislang  schon du rchgefü h rte Praxis 
der u nentgeltl ichen Raumüberlassung .  Aufg ru nd des Tatbe
standsmerkmals des Erforderl ichen wird eine Abwägung zwi
schen dem für d ie E rfül lung der  in Absatz 7 genannten Bedarfe 

Erforderl ichen u nd den sonstigen M itte lbedarfen der Hochschu le 
im Lichte knapper M ittel notwend ig .  Angesichts dessen stehen 
bei der praktischen Umsetzung des Anspruchs nach Absatz 7 d ie 
Wirtschaftlichkeit der Raumbewirtschaftung und die Sparsamkeit 
der Verwendung hochschu lischer Haushaltsmitte l u nd zugleich 
d ie S icherung der Aufgabenerfül lung der Studierendenschaft im 
Vorderg rund .  

Die Pflicht zur  u nentgelt l ichen Überlassung der erforderl ichen 
Räume umfasst led ig lich d ie Räume an s ich und die a nfa l lenden 
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Heiz- und Stromkosten .  Darüber  h inausgehende Sachkosten wie 
Telefonkosten und Kosten fü r Büroausstattung gehören  n icht 
h ie rzu .  

D ie Vorschrift lässt n icht den Umkehrschluss zu ,  dass d ie Hoch
schu le n u n  gehindert sei ,  über das Maß des E rforderl ichen  h in
aus der Studierendenschaft Räume zur  Verfügu ng zu ste l len .  

zu § 54 

D ie Vorschrift enthä lt die Regelungsinha lte des derze itigen § 54 
Hochschu lgesetz . D ie Wah lord nung nach Absatz 3 kann vorse
hen ,  dass d ie Wah l  auch anhand einer e lektron ischen Wah l  

du rchgefüh rt werden kann ,  wen n  d ie I dentität d e r  abstimmenden 
Person feststel lbar ist ,  beispielsweise du rch e ine qua l ifizierte 
e lektron ische Signatur gemäß § 2 Nummer 3 Signatu rgesetz o
der d u rch ein Karten lesegerät in  Verb indu ng mit dem e lektron i
schen Persona lausweis. 

zu § 55 

D ie Vorsch rift enthä lt die Regelungsinha lte des derzeitigen § 55 
Hochschu lgesetz . 

zu § 56 

D ie Vorschrift enthä lt die Regelu ngsinha lte des derzeitigen § 56 
Hochschulgesetz .  

zu § 57 

Die Vorschr ift enthä lt die Rege lungs inha lte des derzeitigen § 57 

H ochschu lgesetz . 

zu § 58 
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Die Vorschrift enthä lt in ih ren  Absätzen 1 ,  2 ,  3 Sätze 1 und 2 ,  4 
und  5 die Regelungsinhalte des derzeitigen § 58 Hochschulge
setz. 

Absatz 1 :  

Der neue, objektivrechtliche Satz 2 sol l  den dezid ierten Auftrag 
der  Hochschu len unterstreichen,  die Stud ierenden zu e inem Er
folg im Studium zu führen .  Dieser Auftrag findet darüber h inaus 
seinen Ausdruck in zahl re ichen Einzelvorschriften des Hoch
schu lgesetzes. Satz 2 betont d iesen sich bereits systematisch 
aus  diesen Einzelvorschriften ergebenden Auftrag nochmals 
ausdrücklich . 

Absatz 2 :  

Die in Satz 1 aufgeführte Stud ienplanung fußt auf der Prüfungs
ordnung; diese geht a ls "Ortsrecht" der Hochschu le der Studien
planung somit vor. Aus Satz 1 folgt mith in ,  dass d ie Studienpla
n ung der Hochschu le so auszurichten ist, dass d ie Hochschu le 
ih rer  Verpflichtung nachkommen kann ,  dasjenige Lehr- u nd da
mit auch Prüfungsangebot vorzuha lten ,  welches nach der Prü
fungsordnung erforderlich ist, um den jewe il igen Studiengang zu 
stud ieren. Dies s ind grundsätzlich d ie Leh rveransta ltungen a ller 
Semester. 

Bei  aufwachsenden Studiengängen wird es indes mit Blick auf 
d ie studienplanerischen und kapazitativen Rahmenbedingungen 
häufig so sein , dass das komplette Lehrangebot fü r Studierende 
a l ler Fachsemester n icht schon bere its im ersten Semester des 
Beginns des Studienbetriebs des neuen Stud ienganges und in 
seinen Folgesemestern vol lumfänglich vorliegen kan n .  Da die 
Hochschule nach Satz 1 dasjen ige Lehrangebot vorhalten muss, 
welches zur E inhaltung der Prüfungsordnung erforderl ich ist, 

muss die Hochschu le folgl ich in der Prüfungsordnung d iesen 
Aufwuchs regeln ,  wenn h ier  ein Regelungsbedürfn is besteht. In 
der Prüfungsordnung müsste somit eine Regelung vera n kert 
werden, die d ie Lehrveranstaltungen ,  die im Studienplan einem 
jeweil igen Fachsemester abstrakt zugeordnet sind, nun konkret 
bestimmten Semestern der konkreten Aufwuchsphase zeitlich 
zuordnet. Erst dann ist der Aufwuchs für d ie Hochschu le steuer
bar. Mit einer derartigen prüfungsordnungsrechtl ichen Rege lung 
e rha lten die Hochschule Planungs- u nd d ie Studierenden mit 
B lick auf die Veröffentl ichung der Prüfungsordnung Orientie-
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rungssicherheit und Vertrauensschutz. I nsbesondere das I nfor
mationsinteresse von Studienortswechslern wird verbessert. 

Zudem wird über eine prüfungsordnungsrechtliche Aufwuchsre
gelung gesichert ,  dass d ie Aufwuchsplanung Gegenstand der 
Beratungen im Fachbere ichsrat wird .  Damit werden das partizi
pative Moment gestärkt und d ie korporationsrechtl iche Legitima
tion der Aufwuchsplanung erhöht. 

Fal ls nach der Studienplanung d ie Lehrveranstaltungen al ler 
Semester n icht tatsächlich auch in jedem Semestern angeboten 
werden sol len ,  sondern beispielsweise in  einem jährl ichen 
Rhythmus, bietet es s ich an ,  d iesen Rhythmus ebenfa lls in  der 
Prüfungsordnung zu regeln ,  beispie lsweise indem in  der Prü
fungsordnung auf den Studienplan verwiesen wird .  

M it dem neuen Satz 4 wird d ie Hochschu laufgabe nach § 3 Ab
satz 1 Satz 3 ,  Absatz 2 Satz 3, nach der d ie Gewäh rleistung e i
ner g uten wissenschaftl ichen Praxis zu den Aufgaben der Hoch
schu len gehört ,  im Bereich der Lehre und des Studiums in be
sonderer  Weise entfa ltet. Hierzu rechnen insbesondere a uch An

strengungen zur Vermeidung jeglicher Arten des P lagia rismus .  

Absatz 2a :  

M it der neuen Regelung soll dazu beigetragen werden ,  dass a l le ,  

d ie stud ieren wol len und können, dazu auch d ie Möglichkeit er
ha lten . Die derzeitige Übergangsquote a n  d ie Hochschulen ist zu  
n iedrig , um den Fachkräftebedarf zu decken .  Zudem müssen d ie 
Hochschu len einer immer heterogeneren  Gruppe von Stud ieren
den gerecht werden .  Es g i lt , insbesondere J ugendl iche aus so 
genannten bi ldungsfernen Schichten ,  aus Fami l ien  mit Zuwande
rungsgesch ichte oder bereits beruflich Qual ifizierte fü r e in Stud i

um zu gewinnen und zu einem erfolgreichen Studienabsch luss 
zu füh ren .  

Bei d iesem Befund setzt der  öffnungspol itisch motivierte neue 
Absatz 2a an .  M it ihm sollen d ie rechtl ichen Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden ,  geeignete Maßnahmen zur Erreichung  

der  vorgena nnten Ziele zu  entwickeln ,  insbesondere in Form ei
ner modu lar  aufgebauten struktu rierten Studieneingangsphase. 
M it ih ren dre i  Sätzen beinha ltet d ie Rege lung dabei im Wesentl i·· 

chen d rei Bestandtei le .  
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Durch Satz 1 werden wieder Reformmode lle des Stud iums er
möglicht. Die Bestimmung knüpft a n  d ie mit dem Hochschu lfrei
heitsgesetz aufgehobene Model lversuchsregelung des § 7 Ab
satz 2 Hochschulgesetz in der  Fassung des Hochschu lreform
Weiterentwicklungsgesetzes a n .  

Das Ziel des Satzes 1 liegt insbesondere darin .. i n  d e r  Stud ien
eingangsphase Wissenslücken zu identifizieren und d iese so
dann durch strukturierte Verfah ren  zu schl ießen .  H ie rzu  sol len 
insbesondere Ergänzungskurse d ienen ,  mit denen studien

gangspezifische Defizite ausgegl ichen werden können .  Dera rtige 
Ergänzungskurse, deren E in richtung haushaltswirtschaftl icher 
Natur ist, sind du rch das Gesetz zur Änderung des H ochschul
gesetzes, des Kunsthochschu lgesetzes und weiterer Vorschriften 

vom 31 . Januar 201 2  (GVBI. N RW. S .  8 1 )  bere its in  das Hoch
schu l recht für den Bereich des Hochschu lzugangs von Studien
bewerberinnen und -bewerbern mit a us länd ischer Hochschulqua
l ifikation mit dem derzeitigen  § 49 Absatz 9 (dem § 49 Absatz 5 
des Hochschulgesetzes in  der  Fassung  d ieses Entwurfs) einge
füh rt worden .  Aufg ru nd einer derartige n  strukturierten Stud ien
eingangsphase sol l  e in guter Start in  das Studium besser a ls bis
lang ermögl icht werden.  

Das neue Instrument der E rgänzungskurse wird flank iert d u rch 
d ie Rechtsverordn ungsermächtig u ng nach § 63 Absatz 8 .  Diese 
Ermächtigung d ient der landesseit igen Steueru ng der struktu rier
ten Studieneinga ngsphase u nd ist aus  Gründen des G rund
rechtsschutzes der  Studierenden rechtsstaatlich sinnvol l .  

Satz 2 enthält a ls zweiter Bestandte i l  der  öffnungspolit ischen 
Regelung eine Anerkennungsvorschrift h ins ichtlich der in  den 
E rgänzungskursen erbrachten Leistungen a ls Studien leistungen .  
Da d ie Anerkennungsvorschrift des neuen § 63a a n  P rüfu ngsle is
tungen anknüpft, d ie in Stud iengängen erworben worden s ind , ist 
d ie Anerkennung nach Satz 2 von k larstel lender Natur, wenn 
nach dem jeweil igen Refo rmmodel l  d ie Ergänzungsku rse Be
standteil eines Stud ienganges s ind .  Satz 2 ist von regelnder Na
tur, wenn nach dem jewei l igen Refo rmmodell d ie E rgänzungs
kurse formalrechtl ich kein Bestandteil e ines Stud ienganges s ind .  
Die Anerkennung nach Satz 2 e rfolgt nach Maßgabe de r  Rege
lungen des Reformmodel ls .  Enthält d ieses keine Anerken
n ungsmaßgaben ,  erfolgt d ie Anerkennung  nach Maßgabe 
pfl ichtgemäßen Ermessens.  
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Satz 3 ermög licht a ls dritter Bestandtei l  der Regelung ,  dass den 
Teilnehmerinnen und Tei lnehmern der struktu rie rten Studienein
ga ngsphase nach Maßgabe der Regelu ngen in der Prüfungsord

n ung - bei staatl ichen Prüfungsordnungen in e iner  Ordn ung -

eine ind ividua l isierte Regelstudienzeit zugeord net werden kann . 
Die generel le Regelstud ienzeit erhöht sich nu r  fü r d ie in Satz 3 
genan nten Studierenden .  Die fü r s ie geltende Regelstud ienzeit 
des Stud ienganges ist dann d ie jewei l ige ind ividua l is ierte Regel
stud ienzeit . Die Rege lstudienzeit kan n  nu r  in  ganzen Semestern 
semesterweise verlä ngert werden . E ine Verlängerung setzt a lso 
voraus ,  dass der Workload der Ergänzu ngskurse dem Workload 

e ines normalen Studiensemesters entspricht. I st der Workload 

geringer, findet eine Verlä ngerung in Bruchteilen von Semestern 
somit insoweit n icht statt. 

M it der Anerkennung der in den Ergänzungskursen gezeigten 
Leistungen und mit der Erhöhung der Regelstudienzeit soll e in 
F re iraum geschaffen werden,  der von den Studierenden ,  d ie d ie 
E rgänzungskurse besucht haben , dazu genutzt werden kann ,  
Wah lveransta ltungen zu  besuchen oder e i n  stud ium generale zu 
absolvieren .  Auch damit wird dem öffnungspolitischen Ziel Rech
n ung getragen , d ie Stud ieneingangsphase zu begleiten u nd d ie 
Stud ienabbrecherq uote zu senken . 

Absatz 3 :  

Nach der g rund legenden Vorschrift des § 6 1  Absatz 1 Satz 1 ist 
d ie Regelstud ienzeit d iejen ige Studienzeit , innerhalb derer e in 
Stud iengang abgesch lossen werden kan n .  Der neue Absatz 3 

Satz 3 des § 58 rege lt nun  d ie d ieser Vorschrift korrespondieren

de Verpfl ichtung der Hochschu le ,  d ie Studien inha lte , den Studi
enaufbau  und d ie Stud ienorgan isation so auszugesta lten und 
a ufeinander abzustimmen ,  dass das Stud ium in  du rchschn itt l i

chen Verläufen in nerhalb der Regelstud ienzeit abgeschlossen 
werden ka nn .  

D ie Vorschrift knüpft dabei an d ie genere l le Regelstudienzeit im 
S inne des § 61  Absatz 1 a an .  E ine Anknüpfung an d ie ind ividua

l isierte Regelstud ienzeit würde d ie Hochschu len  vor u n lösbare 
Organ isationsschwierigkeiten ste l len . 

Absatz 6 :  

D ie Vorschrift konkretis iert d ie Schutzbestimmung des Artikel 
20a Grundgesetz in  Ansehung des Sch utzes der Tiere . 
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Absatz 7 :  

D ie Regelung soll es den Hochschu len im Rahmen der  gegebe
nen finanziel len M ittel ermöglichen ,  e inen Beitrag dazu zu leis
ten ,  d ie Stud ierenden aus einer etwaigen Anonymität des Studi
ums zu befreien. Damit sollen der Erfolg im Studium erhöht u nd 
d ie Abbrecherquoten gesenkt werden.  

Absatz 8 :  

Die Regelung greift am rechtssystematisch sachge,rechten Ort 
den Regelu ngsgehalt des b isherigen § 6 Absatz 1 letzter Satz 
auf. 

zu § 59 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derzeitigen § 59 
Hochschulgesetz . 

zu § 60 

Die Vorschrift enthä lt d ie Regelungsinhalte des derzeitigen § 60 
Hochschulgesetz. 

Absatz 4 der geltenden Fassung konnte gestrichen werden ,  da 
sein  Umstel lungsauftrag zwischenzeitl ich abgearbeitet ist. Das 
Gleiche gilt für d ie einschreibungsrechtliche Vorschrift des Ab
satzes 5 Satz 1 der geltenden Fassung. Die Rechtsverordnungs
ermächtigung des Absatzes 5 Satz 2 der geltenden Fassung 
bleibt mit Bl ick auf d ie noch bestehenden a lten Studiengänge 
h ingegen erhalten und wird redaktionell angesichts der Strei
chung des Absatzes 4 der geltenden Fassung a ngepasst. Zudem 
wird d ie in Absatz 4 Satz 2 enthaltene E rmächtigu ng zur Rege
lung von Ausnahmen fü r künstlerische Studiengänge auf Stud i
engänge in evangelischer u nd kathol ischer Theologie mit Blick 
auf d ie in diesen Bereichen geltenden besonderen rechtl ichen 

Bestimmungen erweitert. 

zu § 61 
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Die Vorschrift enthält d ie Rege lungsinha lte des derzeitigen § 6 1  
Hochschu lgesetz. Die Änderungen in  Absatz 2 u nd 3 s ind redak
t ionel l  u .  a .  mit Bl ick auf den neuen Absatz 2a.  

Der neue Absatz 2a Satz 1 d ient zum einen der  Rechtsklarheit ,  
indem d ie beiden Arten der Regelstud ienzeit begriffl ich ausgear
beitet werden .  Darüber h inaus verdeutl icht d ie Regelung  in Ab

satz 2a Satz 2, dass es sich bei der genere llen u nd der  individ ua
l isierten Regelstud ienzeit um zwei g le ichberechtigte Arten der 
Regelstudienze it handelt. Angesichts dessen ist a ngeord net, 

dass d ie individua l isierte Regelstudienzeit fü r d ie Stud ierende 
oder den Studierenden,  der oder dem sie zugeordnet worden ist, 
d ie Rege lstudienzeit im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und 2 ist. 

I ndem Absatz 2a Satz 2 n icht zugleich auf Absatz 1 Satz 3 ver
weist, wird verdeutl icht, dass die ind ividual is ierte Rege lstud ien
zeit fü r F ragen der Gestaltung der Stud iengänge, der  S ichersteI
l ung des Lehrangebots, der Gesta ltung des Prüfungsverfah re ns 
sowie der Ermitt lung und Feststel lung der Ausbi ldungskapazitä
ten u nd der Berechnung von Stud iere ndenzah len bei der Hoch

schu lplanung außer  Betracht b leibt. Für d iese F ragen einsch lägig 
ist aussch ließlich d ie genere l le Regelstud ienze it . Ansonsten 
wü rden d ie planerischen Prozesse überkomplex mit der Folge, 
dass d ie Gesamtorgan isation und Durchführung des Stud iums 
leiden würden .  

zu  § 62  

Die Vorschrift enthä lt die wesentlichen Regelungsinha lte des 
derzeitigen § 62 Hochschu lgesetz. 

Absatz 2 :  

Die Änderung ste l lt klar, dass künftig n u r  noch d ie Tei lnehmerin

nen u nd Te i lnehmer  des in  öffentl ich-rechtl icher Weise angebo
tenen weiterbi ldenden Studiums, n icht indes d ie Studierenden 
e ines weiterbi ldenden Stud ienganges, sich auf der Grund lage ei
nes Gasthörerstatus weiterbilden lassen .  Die Studierenden eines 

weiterbi ldenden Studienganges sol len künftig nach Maßgabe des 
Absatzes 3 e ingeschrieben werden .  

Absatz 3 :  

D iese Vorschrift regelt den hochschu lrechtl ichen Status der  Stu
d ierenden eines we iterbi ldenden Masterstudienganges neu .  Die-
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se Studierenden werden bislang nach derzeitiger  Rechtslage u nd 
vor dem Hintergrund einer jahrzehntelangen Trad it ion des nord
rhein-westfä lischen Hochsch ulrechts n icht a ls Studierende ein
geschrieben ,  sondern a ls besondere Gasthöre rinnen und Gast
hörer zu dem Weiterbildu ngsstud iengang zugelassen .  

Der Landesrechn ungshof hat i m  Jahre 2009 a nlässl ich e iner  Un
tersuchung der  wissenschaftl ichen Weiterb i ldung a n  den Un iver
sitäten angeregt, d ie statusrechtl iche Diffe renzierung zwischen 
der gasthörerrechtl ichen Zu lassung bei dem weiterbi ldenden 

Masterstudiengang und der E inschreibung bei dem grundständi
gen Studium zu prüfen .  Der Landesrechn ungshof sieht h ier  eine 
n icht mehr  zeitgemäße Ungleichbehandlung .  Auch von Seiten 
ein iger Hochschu len wurde vorgetragen ,  dass gerade Weiterbi l
d ungsinteressierte aus dem Ausland häufig n icht nachvol lz iehen 
können ,  warum sie be i  Weiterbi ldungsstudiengängen n icht a ls 
Studierende e ingeschrieben werden ;  h inzu kommen a usländer
und krankenversicherungsrechtl iche Folgefragen .  

M it de r  Neuregelung werden künftig In teressenten e ines weiter
bi ldenden Masterstudienganges in  d iesen Studiengang a ls Stu
d ie rende eingeschrieben werden ,  wen n  d ieser Studiengang in  öf
fentlich-rechtl icher Weise angeboten wird . Wen n  der Studien
gang entsprechend den weiterbi ldungsrechtl ichen Möglichkeiten 
auf privatrechtlicher Grund lage angeboten wird ,  entsche idet d ie 
Einschreibungsord nung,  ob d ie auf d ieser Grund lage Studieren
den e ingeschrieben werden können .  

Weiterbi ldungsstud ie rende und grundständ ig Stud ierende u nter
scheiden sich zwar h insichtlich ihrer  Veran twortung ,  Funktion ,  
Eignung und Betroffenheit voneinander. G le ichwoh l  ist es mit 
Blick auf d ie G le ichheit in der Eignung ,  den Grundsatz lebens
langen Lernens sowie das ähn l iche Maß an Verantwortung 

sachgerecht, auch den Weiterbi ldungsstud ierenden das korpora
tionsrechtliehe Wah l recht innerhalb der Hochschu le e inzu räu
men.  Zudem sind Weiterbildungsstudierende oftma ls mit B l ick 
auf ihr berufl iches Vorkommen ebenso auf d ie Weiterbi ldung an
gewiesen wie g rundständig Studie rende a uf ihr Stud ium. Auch 
d ie Betroffenheit beider Personengruppen ist daher ähn lich .  M it 
Bl ick auf die g le ichwohl noch bestehenden Unterschiede sol l  den 
Weiterbildungsstud ierenden indes e in  Wah l recht e ingeräumt 
werden ,  ob s ie s ich korporationsrechtl ich e ngagieren oder  h ie r
von Abstand nehmen möchten .  
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Der gestrichene letzte Satz des bisherigen Absatzes 3 findet sich 
n u n  in Absatz 4. 

Absatz 4:  

Der neue Absatz 4 d ient der Rechtsklarheit, indem künftig auch 
i n  der G liederung des § 62 stärker unterschieden wird zwischen 
den Tei lnehmerinnen und Tei lnehmern des weiterbi ldenden Stu
d iums u nd den Studierenden eines weiterbi ldenden Stud iengan

ges. 

zu § 62a 

M it der neuen Vorschrift wird erstmals in den Absätzen 2 bis 4 
das Stud ium in Te i lzeit hochschu lgesetzlich ausführl ich geregelt 
u nd darüber h inaus in Absatz 1 d ie Bedeutung des echten Teil
ze itstudiums unterstrichen .  

Während im Fal le e ines echten  Tei lzeitstud iums d ie Lehrveran
staltungen typischerweise beispie lsweise in den werktägl ichen 
Abendstunden ,  oder während des Wochenendes, geblockt oder 
i n  einer sonstigen geeigneten Form stattfindet, wird bei einem 
Stud ium in  Teilze it das Lehrangebot von vornherein in  Form ei
nes Vol lze itstud iums und damit n icht in der Form eines echten 
Teilzeitstud iums organ isiert. Künftig sol l es indes erleichtert wer
den ,  e in derartiges Stud ium ind ivid uel l  in Tei lzeit zu stud ieren ;  
h ie rzu müssen insbesondere d ie hochschu lrechtl ichen Nachte i le,  
d ie mit e inem derartigen ind ividuel len Stud ium in  Teilzeit bisla ng 

verbunden s ind ,  beseitigt oder zumindest abgemilde rt werden .  

Das neue Hochschu lgesetz bietet für ein dera rtiges individue l les 
Studium in Tei lze it e in in s ich stimmiges und sowohl a uf d ie 

schutzwürdigen In teressen der Studierenden als auch auf d ie 
nachvol lzieh baren Bedarfe der Hochschu len  abgestimmtes Kon
zept. Den Ausgangspunkt bi ldet dabei d ie Verpflichtung der 
Hochschu le ,  ihre Studiengä nge auf ein Studium in Tei lze it hin zu 

prüfen und d ie geeigneten Stud iengänge publik zu machen ,  
§ 62a Absatz 2 .  Sodann wird - korrespondierend zum künftigen 
e inschreibu ngsrechtl ichen Status e ines Studierenden in Teilzeit, 

§ 48 Absatz 8 - kü nftig eine individ uel le Regelstud ienze it fü r 
Studierende in Teilzeit ermöglicht, § 62a Absatz 3 .  Über 
sachangemessene Regelungen zur Anwesenheitsob liegenheit, § 
64 Absatz 2a ,  und über d ie Vorschriften zur Verlä ngerung prü-
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fungsrechtl icher F risten ,  § 64 Absatz 3a Satz 2 ,  werden d ie le
benspraktischen Voraussetzungen fü r ein Studium in Tei lzeit ge
schaffen .  

Der S inn  und  Zweck der  Vorschriften h ins ichtlich des Studiums in  
Tei lzeit besteht da rin , im Lichte sowoh l  der Vie lfa lt der Studie
renden a ls a uch der neuen Aufgabe der Hochschu le ,  künftig e in 

sachgerechtes Diversity-Management auszuformen , eine gegen
ü ber dem Stud ium in  Vol lzeit weitere Form des Studiums bere it 
zu ste l len , mit der auf  d iese Vielfa lt in zumindest jenen Fal lge
sta ltungen angemessen reagiert werden kann ,  in denen s ich d ie

se Vielfalt in dem Bedürfn is der oder  des einzelnen Stud ierenden 
nach e iner nachtei lsfreien zeitlich flexiblen Ausgestaltung des 
Stud iums konkretisiert .  Des Weiteren besteht der S inn u nd 
Zweck der Vorschrift dari n ,  einen weiteren Beitrag auf dem Weg 
zur  Herste l lung der Gesch lechtergerechtigkeit an  den Hochschu
len zu le isten .  

Absatz 1 :  

Die Vorschrift übernimmt die Regelung des § 58 Absatz 2 Satz 4 ,  
welche das echte Tei lzeitstudium adressiert .  Be i  dem echten  
Teilzeitstud ium wird das Lehrangebot von vornherein so  organ i
s iert ,  dass es praktisch durchweg beispielsweise berufsbeglei
tend oder begleitend zur E rz iehung von Kindern oder Pflege von 
Angehörigen  oder Dritten wah rgenommen werden kann .  Dabei 
muss d ie Organisation zwar n icht auf eine berufliche Volizeittä
t igkeit oder auf  eine sonstige vollzeitl iche Beanspruchung reagie
ren .  Sie muss aber versuchen ,  zumindest eine teilzeitlich gege
bene Beanspruchung mit dem Studium kompatibel zu machen .  
Angesichts dessen finden d ie Lehrveransta ltu ngen beim Tei lzeit
stud ium oftmals eher in den Abendstunden oder am Wochenen
de statt. 

Gegenüber der Vorfassung der Vorschrift in § 58 Absatz 2 Satz 4 

wi l l  d ie jetzige Fassung durch d ie Verwendu ng des Singu lars d ie 
Verantwortung der je einzelnen Hochschu le stärker u nterstrei

chen.  

Absatz 2 :  

Absatz 2 regelt - anders a ls  Absatz 1 - demgegenüber das  Stu

d ium in Tei lzeit. Bei e inem derartigen Stud ium wird das Lehran
gebot von vornherein in Form e ines Vol lzeitstud iums und damit 
n icht in  der Form eines echten  Tei lzeitstud iums organisiert. 
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Der S inn  u nd Zweck der Vorsch rift h insichtlich des Stud iums in 
Teilze it besteht nun dari n ,  im Lichte sowohl der Vie lfalt der Stu
d ierenden a ls a uch der neuen Aufgabe der Hochschule ,  künftig 

ein sachgerechtes Diversity-Management auszuformen ,  eine ge
genüber  dem Vol lzeitstud ium weitere Form des Stud iums bereit 
zu ste l len ,  mit der auf d iese Vie lfa lt in  zumindest jenen Fa l lge

staltungen a ngemessen reag iert werden kann ,  in  denen sich d ie
se Vie lfa lt in  dem Bed ürfnis der oder des einzelnen Stud ierenden 
nach einer nachtei lsfreien zeitl ich flexiblen Ausgesta ltung des 

Studiums konkretis iert. 

Absatz 2 reagiert auf den Umstand ,  dass auch im Lichte einer 
ambition ierten Organ isation des Studienbetriebs der Zugang bei
spielswe ise zu Laborp lätzen bewirtschaftet werden muss , um a l

len Studierenden des jewei l igen Studienganges das Stud ium zu  
ermög l ichen .  Es kan n  daher sein ,  dass sich e in ige Stud iengänge 

fü r ein Stud ium in Teilzeit n icht e ignen .  Der Sinn und Zweck des 
Absatzes 2 besteht nun dari n ,  in den Hochschulen einen reflek
tie rten Bewertu ngsprozess a nzustoßen , um den Gedanken des 
Studiums in  Te i lzeit besser zu verankern . Satz 1 geht dabe i  da
von aus ,  dass im Grundsatz a l le Studiengänge fü r ein Stud ium in 
Tei lzeit offen stehen müsse n .  Es bedarf a lso besonderer G ründe ,  
warum ein Stud iengang n icht te i lzeitgeeignet se in  sol l .  

Satz 2 so l l  den Studierenden ,  d ie an  einem Stud ium in Tei lzeit in
teressiert s ind ,  Orientieru ngssicherheit verschaffe n .  Zudem h i lft 

d ie Vorschrift der Hochsch ule ,  ih r Profi l auch nach außen zu ver
deutlichen .  

Absatz 3 :  

D ie Vorschrift regelt eine wichtige Rechtsfolge eines Studiums i n  
Teilzeit. Nach Maßgabe prüfungsord nungsrechtl icher Bestim

mungen wird es künftig eine individua l isierte Regelstud ienzeit 
geben .  D iese Ermögl ichung einer ind ivid ua l isierten Regelstudi
enzeit d ient sowoh l  den ind iv id uel len I nteressen der betroffenen 
Studierenden und der s ie e inführenden Hochschu le als auch ge
wichtigen öffentl ichen Interessen . 

I ndem d ie einzelnen Stud ierenden in  Teilze it künftig eine a uf i h re 
besonderen Bedürfn isse u nd Interessen zugeschn ittene und in

sofern individua l isierte Regelstud ienzeit erhalten ,  müssen sie 
n icht mehr  jene Nachteile auf sich nehmen, die mit einem fak
tisch teilzeitweise angelegten Vol lze itstudium bisher oftma ls ver
bunden waren .  Denn tü r den Stud ierenden ist der Tei lzeitstatus 
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vortei lhaft, wei l  er  dann einen besseren Bezugspunkt für d ie Be
u rtei lung vorweisen kann ,  ob er in der Regelstudienzeit stud ie rt 
hat .  Dies könnte b iograph isch auf dem Arbeitsmarkt vorte i lhaft 
sein .  Zudem können d ie prüfungsrechtl ichen Ausschlussfristen ,  
d ie sich derzeit immer auf d ie generel le Regelstud ienzeit bezie
hen ,  flexibler gehandhabt werden;  d ie Studienabbrecherquote 
dürfte damit s inken . Schließlich dürfte das vorgesch lagene Teil
zeitkonzept d ie Verbind l ichke it des Stud iums fü r solche Studie
renden, die a uf Tei lzeit aufgrund von Dritt interessen (Kinderer

ziehung; Pflege) oder unabweisbarer  Gründe (Behinderung ;  Ein
kommensschwäche) angewiesen sind , steigen .  Denn eine E in
schreibung in  Teilzeit führt d ie Notwendigke it e iner stärkeren 
Stud ienplan u ng deutl icher vor Augen.  

Für  d ie Hochschu len ist d ie Option e ines Studiums in  Tei lzeit vor
tei lhaft, wei l  s ie dann das Studierverha lten a n hand e ines forma
len Status abbi lden und damit ihre I nformationen über  das tat
sächl iche Stud ierverhalten belastbarer ausgesta lten können .  Zu
dem wird das Stud ium in Teilzeit dann relevant, wen n  Mecha
n ismen der M ittelvertei lung an  d ie Absolventenquote i n  der  Re
gelstudienzeit anknüpfen .  

Für das Land ist d ie Option eines Studi ums in Tei lzeit schon 
deshalb vortei lhaft, weil es in  besonderer  Weise geeignet ist ,  das 
hohe öffentliche I nteresse an einer vie lfa ltsgerechten Organ isati
on des Studiums zu befördern.  

Absatz 3 knüpft an  volle Semester an,  um eine individua lis ierte 
Regelstudienzeit , d ie mit B ruchtei len von Semestern a rbeitet, zu 
vermeiden. D ies füh rt bei e inem sechssemestrigen  Stud ium da
zu , dass nur  e in Stud ium in  Teilzeit von 1 7 , 34 , 51 , 68 oder 85 % 
e ines Vollzeitstudiums zulässig ist. I nsgesamt gesehen muss d ie 
ind ividualisierte Regelstudienzeit mith in  so festgesetzt werden ,  

dass im rechnerischen Ergebnis der Workload des gesamten 
Studiums in Tei lzeit dem Workload des jewei l igen VolIze itstud i
ums im rechnerischen Ergebnis,  n icht jedoch bezüg lich der  Ver
te i lung auf d ie einzelnen vol len Semester identisch ist. 

Absatz 4: 

Der Sinn und Zweck des Absatzes 3 besteht bezogen auf  d ie 
Studienorgan isation der einzelnen Studierenden insbesondere in  
der Ermögl ichung der Nachteilsfreiheit des Stud iums in  Teilzeit. 
Die Vorschrift wil l  indes n icht ermöglichen ,  dass du rch d ie Wahr
nehmung der neuen Regelung zweckwidrig Vortei le geschöpft 
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werden ,  d ie ohne d ie neue Rege lung nicht bestehen würden.  So 
ermög licht beispie lsweise zwar die neue Regelung ,  dass die prü
fungsrechtl ichen Ausschlussfristen des § 64 Absatz 3 auf d ie je 
indiv id uel le Regelstud ienze it h in  flexibil isiert werden können ,  sie

he § 64 Absatz 3a Satz 2. Mit B lick auf den Grundsatz der prü
fu ngsrechtl ichen Gle ichbehandlung muss dann jedoch gesichert 

se in ,  dass Stud ierende sich zwar in  Tei lzeit nach § 48 Absatz 8 
einschre iben ,  ihnen sodann eine individual isierte Regelstudien

zeit zugeordnet wird und dass s ie dann g leichwohl in Vol lzeit 
stud ieren .  Auch das Interesse der Hochschu le ,  belastbarere In 
formationen über das tatsäch l iche Stud ierverha lten zu erlangen ,  
würde dann  n icht befriedigt. 

Angesichts dessen wil l  Absatz 4 den Hochschu len I nstrumente 
geben ,  mit denen d iesen Missbräuchen vorgebeugt werden 

kann.  Beispie lsweise könnte d ie Hochschu le bei  e inem Studien
gang mit einer genere llen Regelstudienzeit von sechs Semestern 

u nd einem generel len Semesterworkload von 30 ECTS u nd einer 
indiv id ua l is ierten RSZ von im konkreten Einzelfa l l  beispielsweise 

neun Semestern rege ln ,  dass d ie oder der Teilzeitstud ierende 
nu r  6/9 x 30 ECTS, a lso 20 ECTS erwerben kann .  Je länger m it
h in  d ie ind ivid ua lisierte Regelstudienzeit im Einzelfa l l  ist, desto 
geringer kann mith in der Umfang der erwerbbaren Prüfungsleis
tungen u nd der weiteren in Absatz 4 genannten Maßnahmen pro 
Semester sein .  

zu § 63 

Die Vorschrift enthä lt die Regelungsinhalte des derzeitigen  § 63 
Absatz 1 ,  3 und 4 Hochschu lgesetz. 

Absatz 1 :  

Die Streichung des Satzes 1 Halbsatz 2 beruht auf den g leichen 
Erwägu ngen wie d ie Änderungen in  § 48 Absatz 5 u nd § 52 Ab
satz 3 .  H ier  wie dort ist es aufgrund der Abschaffung grundstän
d iger Studiengebühren n icht mehr erforderlich , d ie E inha ltung 

des durch Satz 1 Ha lbsatz 2 unterstrichenen Grundsatzes der 
gebüh renrechtl ichen G leichbehandlung - h ier im Bereich des 
Prüfungsrechts - weiterhin sicherzustel len .  

Nach Abschnitt 1 . 1 .  der  An lage "Rahmenvorgaben für d ie  Einfüh
rung von Leistungspu nktsystemen und d ie Modu larisierung von 
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Stud ie ngängen" zu den ländergemeinsamen Struktu rvorgaben 
fü r d ie Akkred itierung von Bachelor- und Masterstud iengängen 
der Ku ltusmin isterkonferenz werden zur Reduzierung der  Prü
fungsbelastung Modu le in  der Regel n u r  mit einer Prüfung abge
schlossen,  deren  E rgebnis in das Abschlusszeugn is e ingeht. M it 
der E infügung des neuen Satzes 2 Halbsatz 2 wird d iese Vorga
be hochschulgesetz l ich verbindl icher. 

Nach den mit Besch luss der Ku ltusmin isterkonferenz vom 4 .  
Februar  201 0  übera rbeiteten ländergemeinsamen Struktu rvorga

ben sollen den Zeugn issen in  Umsetzung des ECTS Users' Gu i
de 2009 Tabe l len beigefügt werden,  aus denen sich e rg ibt ,  wie 
viel P rozent der erfolg reichen Absolventinnen und Absolventen 
der (mindestens) zwei vergangenen Jahren jeweils mit welcher 
Note abgeschn itten haben .  M it der Änderung in  der Begriffl ichkeit 
"Note" h in zu "Bewertung" in  Satz 3 sol l  d iesem Umsta nd Rech
n u ng getragen werden .  Der gegenüber der Begriffl ichkeit "Note" 
umfassendere Begriff der "Bewertung" e rfasst dabei  sowoh l  No
ten a ls auch tabella rische P rozentrangl isten und ähnl iche Ver

g leichsbewertung des Europä ischen Hochschu l raums .  

Absatz 2 :  

Der  gestrichene Text des bisherigen Absatzes 2 findet sich nun  
aus Gründen der  Übersichtl ichkeit und der  Rechtskla rheit in der 
neuen Regelung des § 63a . 

M it dem neuen ,  öffnungspolitisch motivierten Absatz 2 wird eine 
B itte a uch aus der  M itte der Hochschu len  umgesetzt. M it der Re
gelung wird das Ziel verfolgt, auf häufige Orientierungsschwierig
keiten der ersten Fachsemester Rücksicht zu nehmen und  damit 
e inen Beitrag zu einem guten  Start in  das Stud ium zu leisten .  

Für  Studierende in Teilzeit kann d ie Anzah l  der Semester ,  in  de
nen eine Benotung n icht stattfindet, n icht dem Verhältn is ihrer  in

d ividualisierten Regelstudienzeit zur  generel len Regelstudienzeit 
e ntsprechend angehoben werden .  Dies würde d ie Stud ienorga
n isation übermäßig belasten .  Zudem wird das Regelungsziel bei 
e inem Stud ium in  Teilzeit a uch bere its in  dem e rsten oder in den 
ersten beiden Semestern h i n reichend erreicht. I nsofern besteht 
für e ine verhä ltn ismäßige Anpassung auch kei n  öffnu ngspoliti
sches Bedürfn is. 

Absatz 6: 
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Mit dem neuen Absatz 6 werden fü r das Gebiet des Prüfungs
rechts d ie spezialgesetzl ichen Folgerungen aus den generel len 
Geboten  des § 61 Absatz 1 Satz 1 und des § 58 Absatz 3 Satz 3 
gezogen .  Eine derartige Regelung befand s ich bis 2007 bereits 
im dama ligen Hochschu lgesetz (§ 94 Absatz 3 Satz 1 Hoch
schu lgesetz in  der Fassung des Hochschu l reform

Weiterentwicklungsgesetzes). 

I nsbesondere bei der Durchfüh rung des Übergangs vom Ba

che lorstud ium zum Masterstud ium,  aber  a uch zum zeitnahen 
Eintritt in  den Arbeitsmarkt ist d ie Vorschrift zielfüh rend .  

Absatz 7 :  

Der  Ausschuss für I nnovation ,  Wissenschaft, Forschung und 
Technologie des Landtags hat in  der 1 5 . Legislatu r in  seiner 1 7 .  
Sitzu ng a m  1 6. September 201 1 ohne Gegenstimmen besch los
sen (siehe APr 1 5/283, S. 2 und 7) ,  dass das Min isterium eine 
Fortentwicklung  des Hochschu lrechts prüfen möge und dabei a ls 
Ziel seiner Prüfung zu beachten hätte , dass das berechtigte Inte
resse der Stud ierenden am Schutz ih res Persön lichkeitsrechts 
dadurch geschützt werden sol le ,  dass d ie Pfl icht zur Offenbarung 
personenbezogener Daten zum Nachweis prüfungsbed ingter 
Prüfungsunfä h igkeit a uf das e rforderl iche Min imum beschränkt 
würde .  Dabei sol le zugleich eine g rößere Einheit l ichke it der P rü
fungsordnungen a ngestrebt werden  bei der Beantwortung der 
F rage, auf welche Art u nd Weise d ieser Nachweis zu erbringen 
ist .  Diese Ziele seien - so der Ausschuss weiter - in  Einklang zu 
br ingen mit dem Bestreben ,  u nberechtigte P rüfungsrücktritte zu 
vermeiden ,  a lso mit dem Ziel  der C hancengleichheit beim Zu
gang zum Beruf. 

Der neue Absatz 7 setzt d iese Besch lusslage um.  

Nach der  neuen Regelung müssen d ie Hochschulen ein privat

ä rztl iches Attest grundsätzlich a ls Nachweis der krankheitsbe
d ingten  Prüfu ngsunfäh igkeit a kzeptiere n .  I h r  Beweiserhebungs
e rmessen nach § 26 Absatz 1 Verwaltu ngsverfahrensgesetz ist 
insofern gesetzlich aufgrund der Überlegung eingeschränkt, dass 
schon a ufgrund der  berufs- und strafrechtl ichen Rahmenbedin
gungen ärztl ichen Ha ndeins das privatärztl iche Zeugn is durch
weg zum Nachweis geeignet ist. Dem korrespond ierend besteht 
keine weitergehende M itwirkungspflicht der Studierenden nach 
§ 26 Absatz 2 Verwa ltu ngsverfa h rensgesetz. 
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Ausnahmsweise kann die Hochschu le nach Satz 2 eine vertrau
ensärztliche Beschein igung verlangen , wenn zureichende tat
sächl iche Anhaltspunkte der in Satz 1 Halbsatz 2 genannten Art 
vorliegen. Derartige zureiche nde tatsächliche Anha ltspunkte l ie
gen vor, wen n  konkrete Tatsachen nachgewiesen werden ,  die 
dafür sprechen ,  dass gerade in dem konkreten P rüfungssach
verhalt das vorgelegte Attest d ie P rüfu ngsunfäh igke it n icht trägt. 
Bloße, nicht durch konkrete Umstände belegte Vermutungen o
der reine denktheoretische Möglichke iten reichen n icht aus .  D ie 

Formulierung des Gesetzes verdeutl icht dabei ,  dass d ie Hoch
schu le d ie Aufklä rungspflicht für das Vorliegen dera rtiger An
ha ltspunkte u nd bei Unaufklä rbarkeit d ie materiel le Beweislast 
trägt. Zudem wird durch d ie Formu lierung deutl ich , dass die 
Hochschule ausnahmsweise a uch d ie formelle Beweislast im 
Sinne einer Beweisführungslast trägt. 

Die Hochschu le muss den betroffenen Stud ierenden d ie Wah l  
zwischen meh reren fachl ich e inschlägigen Vertrauensärzten las
sen .  Damit sol l s ichergestel lt werden ,  dass die Studiere nden ih r  

Recht auf freie Arztwah l  zumindest eingeschränkt ausüben kön
nen .  

I nsgesamt gesehen werden mi t  der Regelung somit der Gru nd
satz der Datenvermeidung und der Grundsatz der  prüfungsrecht
l ichen Gleichbehandlung und damit d ie geschützten D ritt interes
sen der anderen zu prüfenden Studierenden , d ie keine k rank
heitsbedingte Prüfu ngsunfähigkeit geltend machen ,  in  e ine aus
gewogene Balance gebracht. Die zuletzt genann ten  In te ressen 
sind zudem nu r  nach Maßgabe der prüfu ngsrechtl ichen Rege
lungen geschützt , d ie eine Wiederholbarkeit der Prüfungen l imi
tieren .  Bestehen derartige Regelungen n icht, stel lt sich i n  der 
Praxis das Nachweisbedürfnis der krankheitsbed ingten P rü

fungsunfäh igkeit von vornherein n icht. 

Das privat- und vertrauensärztl iche Zeugnis darf s ich nu r  dazu 
verhalten, ob eine Prüfungsunfäh igkeit besteht. Auch ergänzend 
darf d ie Hochschu le Befundtatsachen oder Symptome n icht ä rzt
l icherseits a nfordern oder von der oder dem Studierenden ver
langen.  

I n  Ansehung des auf d ie Hochschu le insgesamt bezogenen 
G leichheitssatzes muss d ie Hochschu le das Nähere zur  Art und 
Weise, in der d ie Prüfungsunfäh igkeit nachgewiesen wird , ein
heitl ich regeln . § 64 Absatz 2 Nummer 8 ordnet d ies n u n  aus
drücklich an .  
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Satz 3 stel lt in  Übere instimmu ng mit der bestehenden Rechtsla
ge,  nach der hochschul ische Prüfungsordnungen keine gesetzli
che Regelung im Sinne des § 1 9  des Gesetzes über den öffentli
chen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfa len 
(ÖGDG) darstel len ,  k lar ,  dass d ie Hochschu len keine amtsärztl i
che Beschein igung zum Nachweis der Prüfungsunfäh igkeit an
fordern d ü rfen .  In  Ansehung des Grundsatzes der Datenvermei
dung g i lt d ies auch fü r eine Begutachtung nach Akten lage . 

Soweit gesetzliche Regelungen ,  d ie staatliche Prüfungen betref

fen ,  sowie Regelungen in staatl ichen Prüfu ngsordnungen den 
Nachweis der krankhe itsbedingten Prüfu ngsunfäh igkeit rege ln ,  

gehen d iese a ls Sonderregelungen der  Regelung des Absatzes 7 
vor. 

Absatz 8 :  

Die Regelung verfolgt den  Zweck , dem Land Instrumente an  d ie 
Hand zu geben ,  mit denen etwa ige Mängel in der Stud ien- und 
Prüfungsabfolge sowie im Prüfungsverfahren beseitigt werden 
können ,  um über Belastungsobergrenzen und M indestanforde

rungen fü r e in transparentes Prüfu ngssystem die Studierbarkeit 
des jeweil igen Curricu lums sicherzustel len . Außerha lb des Be
reichs der zugewiesenen Aufgaben ist das rechtsstaatlich sach
gerechte Instrument h ierfür d ie Handlungsform der Rechtsver
ordnung .  M it d ieser E rmächtigu ng zum Erlass e iner Rechtsver
ordnung trägt der Landesgesetzgeber dem Umstand Rechnung ,  

dass d ie Hochschu len  n icht nur  der Pflege der  Wissenschaft d ie
nen ,  sondern nach der Rechtsprech ung des Bundesverfas
sungsgerichts vor a l lem auch d ie Funktion von Ausbi ldungsstät

ten fü r bestimmte Berufe haben .  Nach d ieser Rechtsprechung ist 
d ie auf e inen berufsqua l ifizierenden Abschluss zielende Leh re 
zudem eine den Hochschu len u nd Fachbereichen einfach gesetz
lich übertragene staatliche Aufgabe .  

Jede wissenschaftl iche Leh re besteht daher n icht nur  in der  Äu
ßerung einer Lehrmeinung und in der Vermittlung eines Lehrstof
fes, sondern d ient auch der Vorbere itung zum Erwerb von 
Berufsqua lifikationen;  sie ist deshalb untrennbar mit der Berufs
ausbildung verkn üpft . Den Gesetzgeber trifft in d iesem Bereich 
daher schon im H inbl ick auf d ie Grundrechtspositionen der Stu
d ierenden eine Mitverantwortung ;  der Kernbereich der Wissen
schaftsfreiheit des einzelnen Grundrechtsträgers wird fo lgerichtig 
n icht angetastet. M it der Rechtsverordnungsermächtig ung sichert 
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der Gesetzgeber, dass das Land d ieser seiner Verantwortung 
nachkommen kan n ,  wen n  es h ierfür  e in  Bedürfn is sieht .  

Die a uf der Grund lage des neuen Absatzes 8 erlassene Rechts
verordnung bewegt sich innerha lb der ländergemeinsamen 
Strukturvorgaben fü r d ie Akkreditierung von Bachelor- und Mas
terstudiengä ngen der Ku ltusministerkonferenz. 

Die Ermächtigu ng nach Satz 2 gre ift d ie Änderung in Absatz 1 
auf u nd soll d ie derzeit innerhalb der Kultusministerkonferenz 
noch beratene konkrete Umsetzung der auf den ECTS Users' 

Gu ide 2009 bezogenen Überlegungen flankieren .  Desgleichen 
soll d ie Umsetzung der Beschlüsse der Ku ltusministerkonferenz 
in Ansehung der re lativen Noten im Gefolge der Rahmenvorga

ben für die E inführung von Leistungspunktsystemen u n d  d ie Mo
du larisierung von Studiengängen e rleichtert werden .  I nsofern 
kan n  in der Rechtsverordn ung insbesondere vorgesehen wer
den ,  dass e ine Ergänzung der  Note um eine relative Note e rfolgt, 
d ie d ie Wert igke it der Note in einer hochschul internen Ver
g leichsgruppe ausdrückt. 

zu § 63a 

Mit der neuen Regelung wird das Übereinkommen über d ie An
erkennung von Qua l ifikationen im Hochschu lbere ich in  der euro
pä ischen Region vom 1 1 .  Apri l 1 997 (BGBI .  2007 1 1  S. 7 1 2) 
sog . Lissabonner Anerkennungskonvention - in  das Hochschu l
recht förmlich umgesetzt. D ie Staatspraxis a ller Bundesländer 
geht davon a us ,  dass bereits derzeit zumindest e in ige Bestim
mungen der Konve ntion unabhängig von e inem innerstaatl ichen 
Transformationsakt nach a llgemeinen Regeln u nmitte lba r an

wendbar sind . D ies gi lt zumindest für Artikel 1 1 1 .3 Absatz 5 und 
Artikel 1 1 1 .5 Satz 2 der  Konvention, d ie bereits derzeit u nmitte lbar 
anwendbares Recht im Range eines formellen Landesgesetzes 
darstel len.  Der neue § 63a trägt angesichts dessen auch zur  
Rechtsklarhe it bei .  

Absatz 1 :  

Die Vorschrift fußt auf den Regelungsinha lten des derzeitigen 
§ 63 Absatz 2 Hochschu lgesetz, übern immt aber d ie Beg riffl ich
keiten der o .  g. Lissabonner Anerkennungskonvention und deren  
Anordnung e iner  Anerkennungsverpfl ichtung der Hochschu le .  
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Die Anerkennung findet dabei n icht von Amts wegen ,  sondern 
ausweis lich des Absatzes 2 du rchweg auf Antrag statt . 

Nach der Lissabonner Anerkennungskonvention ist grundsätzlich 
a nzuerken nen .  Eine Ausnahme findet nur  dan n  statt, wenn we
sentliche Unte rsch iede zwischen der erbrachten Leistung und 
der Leistung ,  auf d ie h in  a nerkannt werden soll, vorliegen .  

Nach Artikel V. 1 der  L issabonner Anerkenn ungskonvention ist 
Prüfungsmaßstab bei der Anerkennung n icht d ie "G leichwertig
ke it" der anzuerkennenden Prüfungsleistungen,  an die § 63 Ab

satz 2 Hochschu lgesetz i n  der derzeit geltenden Fassung an

knüpft, sondern d ie "Wesentl ichke it von Unterschieden" .  Die an
e rken ne nde Hochschu le ist somit gehindert, von dem Fehlen 
wesentl icher U nterschiede nur dann auszugehen - und somit nu r  
dann anzuerkennen - ,  wen n  zwischen de r  erbrachten Leistung 

und der Leistung ,  a uf die hin a nerkan nt werden soll ,  ein nur un
wesentl icher U nterschied besteht .  Maßstab fü r d ie Festste l lung,  
ob  wesentl iche Unte rsch iede bestehen oder n icht bestehen,  ist 
e in  Verg le ich von I nha lt ,  U mfang und Anforderungen ,  wie sie fü r 
d ie erbrachte Leistung vorausgesetzt worden s ind ,  mit jenen,  d ie 
fü r d ie Leistung gelten ,  a uf d ie h in  anerkannt werden sol l .  Dabei 
ist d ie Hochschule geha lte n ,  stä rker darauf abzuste l len ,  ob fach

l ich einsch lägiges Grund lagenwissen und Methodenkompetenz 
vermittelt worden s ind sowie ob aufgrund einer exemplarischen 
Themen- oder  I nha ltswahl  der Schluss belastbar gezogen wer
den kan n ,  im E inze lfa l l  lägen a l lenfa lls Untersch iede vor, d ie 
n icht wesentl ich sind . Eine Gleichartigke it der Rahmenbed ingun
gen ,  u nter denen d ie der Anerkennungsprüfung unterliegende 

Prüfungsleistung e rbracht wurde,  mit den Anforderungen der 
a ufnehmenden Hochschu le ist n icht erforderl ich . 

D ie Hochschu len  s ind geha lten ,  den hohen objektive öffentl ichen 
In teressen an einer Durch lässigkeit des Hochschu lsystems ins

gesamt du rch eine sachgerechte u nd mobil itätsfördernde Aner
ken nungspraxis Rechnung zu tragen ,  um damit zudem d ie Stu
d ienzeiten zu verkürzen u nd d ie Hochschu lkapazitäten bestmög
lich a uszuschöpfen .  Sie berücksichtigen bei i h rer Anerkennungs
praxis a uch das Grundrecht der einzelnen anerkennungsbegeh

renden Stud ierenden auf freie Wahl  ih rer Ausbi ldungsstätte ; d ie
ses Grundrecht da rf du rch eine n icht sch lüssige Anerkennungs
praxis n icht berüh rt werden .  

Aus dem Begriff der  Anerkennung folgt, dass der  Umfang des 
a nerkennbaren Stud ienvolumens l imitiert ist. Die Anerkennung 
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setzt mith in voraus, dass für den Studienabschluss an der  a ner
kennenden Hochschu le noch Prüfungsle istungen in  einem sol
chen nennenswerten Umfang zu erbringen sind , dass d ie Verle i
hung des akademischen Grades durch die anerkennende Hoch
schu le berechtigt erscheint. I nsbesondere d ie Bachelor- und 
Masterarbeit können durchweg n icht anerkannt werden ,  da  d iese 

Arbeiten typischerweise d ie letzte Prüfungsleistung darstel len 
und daher bei Anerkennung d ieser Arbeiten an der anerkennen
den Hochschule keine weiteren Prüfungsleistungen mehr e r

bracht werden müssen .  E ine Anerkennung der Abschlussarbei
ten kommt indes beispie lsweise dann in Betracht, wen n  Studie
rende ihre Absch lussarbeit bei der abgebenden Hochschu le be
standen haben ,  a l lerdings e inschließlich der ECTS-Punkte für d ie 
Abschlussarbeit selbst n icht mehr als d re i  Viertel der insgesamt 
für den Abschluss e rforderl ichen ECTS-Punkte mit der Folge er
langt haben , dass an  der aufnehmenden Hochschule noch ent
sprechende Leistungen zu erbringen sind . I nsofern kommt es 
immer auf eine Einzelfa llbetrachtung an .  

Die Anerkennungsentscheidung der  Hochschule ist nach der 
Rechtsprechu ng gerichtlich und damit auch rechtsaufsichtl ich 
vol lumfänglich überprüfbar. Ein Beurtei lungsspielra um der a uf
nehmenden und anerkenn ungszuständ igen Hochschu le besteht 
insoweit schon deshalb n icht, weil d ie Anerkennung den a kade
mischen Bereich n icht berührt .  

D ie Regelung  des § 63 Absatz 2 letzter Satz findet sich n u n  in  
Absatz 7. 

Absatz 2 und 3: 

M it Absatz 2 und 3 wird d ie Lissabonner Anerkennungskonventi
on  umgesetzt. Wenn d ie Hochschule Leistungen n icht anerken
nen möchte , muss sie nunmehr nachweisen ,  dass wesentl iche 
Unterschiede vorliegen .  

Absatz 4: 

D ie Einstufung in  ein bestimmtes Fachsemester bei Wechsel der 
H ochschule oder des Studiengangs hat neben der prüfungs
rechtlichen Relevanz auch erhebliche ausbildungsförderungs
rechtliche Auswirkungen .  Die Einstufung kann u .  a .  entsche idend 
fü r d ie Frage der Weiterförderung und damit für d ie Entscheidung 
über  d ie Weiterführung des Studiums sein .  Die Einstufung muss 
daher nach rechtsstaatlich transparenten und e inheitl ichen Krite-

282 / 355 



rien erfolgen . Der neue Absatz 4 d ient d ieser Tra nspa renz u nd 
Einheit l ichkeit. 

Zur Berechnung des Semesters , in  welches eingestuft werden 
muss, muss d ie Zah l ,  d ie s ich aus  der Mu ltiplikation der Summe 
der durch d ie Anerkennung e rworbenen Leistungspu nkte mit der 
Regelstudienzeit ergibt, d urch das Gesamtvolumen der im jewe i

l igen Studiengang insgesamt e rwerbbaren Leistu ngspunkte d ivi
d iert werden . Diese Zahl wird sodann  nach Satz 2 aufgerundet 
oder abgerundet. Die so erhaltene Zah l  g ibt das Semester wie

der, in welches eingestuft wird .  

Werden Prüfu ngsleistungen aus einem n icht modularisie rten 
Studiengang angerechnet, so ist d ie Fachsemestere instufung 
anhand des anzurechnenden Stud ienvolumens im Verhä ltn is 
zum Gesamtstudienvolumen vorz unehmen .  Die Anerkennung er
folgt dabei in zwei Schritten .  Zunächst werden d ie Prüfungsleis
tungen aus dem n icht modularisierten Studiengang in das mo
d u la risierte System transferiert ,  sofern u nd soweit keine wesent
l ichen U nterschiede bestehen .  Ansch ließend e rfolgt d ie Berech
n u ng u nd Einstufung wie bei e inem modu la risierten Stud iengang .  

Absatz 5 :  

M it der Regelung so l l  dem Gru ndsatz des Grundrechtsschutzes 

du rch Verfah ren Rechnung getragen werden .  D ie Entscheidung 
über d ie Anerkennung von Prüfu ngsleistungen ist nach der 
Rechtsprechung eine re ine Rechtsfrage, d ie akademisch

fachliche Belange n icht berührt. I nsofern ist es folgerichtig u nd 
der hohen Bedeutung der Anerkennung fü r das weitere Stud ium 
der antragstel lenden Person angemessen ,  im Fa lle e iner  voll

ständigen oder te ilweisen Ablehnung diese ablehnende Ent
scheidung auf Antrag einer Rechtsprüfu ng durch d ie innerhalb 

der Hochschu le rechtsaufsichtsfüh rende Stel le ,  a lso das Präsid i

um,  u nterziehen zu lassen .  

I m  Fal le eines Stud ienganges , der mit e iner staatl ichen oder 
k i rch l ichen Prüfung absch l ießt, kann nach Maßgabe der eben
dort geltenden Regelungen eine Überprüfung durch die staatl i
che oder kirch liche Stel le herbeigefüh rt werden . 

Absatz 6 :  

Absatz 6 enthält eine Meistbegü nstigungsklausel .  

Absatz 7 :  
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Absatz 7 enthä lt d ie Regelung  des bisherigen § 63 Absatz 2 letz
ter Satz. Die systematische Stel lung der Regelung und der  Wort
laut der Absätze 1 b is 6 verdeutlichen ,  dass für d ie Anrechnung 
von außerhochschu lischen Leistungen d ie Absätze 1 b is 6 n icht 
greifen .  Diese Regelungen beruhen zum Großteil auf der l issa
bonner Anerkennungskonve ntion , d ie für d ie Anerkennung au
ßerhochschu l ischer Leistungen n icht gedacht ist u nd von ih ren  
Regelungsin ha lten daher h ier  a uch n icht passgenau ist. 

Die Anerkennung erfolgt nach pfl ichtgemäßem E rmessen der 
Hochschule .  Soweit d ie Hochschu le anerkennt, ist s ie mithin ge
halten , Regu la rien zu entwickeln , mit denen die Anerkennung  in 
Ansehung des G leichheitssatzes in  g le ichen Fal lgesta ltungen 
g le ichmäßig e rfolgt. Sinnvoll sind beispielsweise Anerken nungs
vere inbarungen mit den Industrie- und Handelskammern oder 
der Handwerkskammern . 

Da hochschu lische Prüfungsleistungen immer innerhalb des wis
senschaftl ichen Kontexts der  Hochschu le erworben werden ,  wird 
bei der Prüfung ,  ob sonstige Kenntn isse und Qual ifikat ionen d ie 
nachzuweisenden akademischen Kompetenzen ersetzen kön
nen, d ie Prüfungstiefe umso weitgehender sein  müssen ,  je um
fangreicher d ie Prüfungsle istu ngen s ind , d ie e rsetzt werden sol
len .  Fal ls das beantragte Anerkennungsvolumen mehr a ls die 
Hä lfte der nachzuweisenden Kompetenzen umfasst, besteht e ine 
erhöhte Begründungslast; im Zweifel ist  d ie überhälftige Aner
kennung daher unzulässig . 

Absatz 8:  

Die Regelung basiert auf Artikel 1 1 1 .2 der  L issabonner Anerken
n ungskonvention .  Absatz 8 g re ift ausweislich seiner systemati
schen Stel lung auch bei den Anerkennungen außerhochschu l i
scher Leistungen, a lso bei der  Anerkennung nach Absatz 6 .  

M indestvoraussetzung für eine Durchschauba rkeit der Verfah ren  
u nd der  Kriterien ist, dass d ie Verfah re n  u nd Kriterien der Aner
ken nung schriftl ich dokumentiert werden .  

Aufg rund der  Regelung des Absatzes 8 müssen d ie Hochschu len  
dafür Sorge tragen ,  dass d ie gegenseitige Anerkennung von 
Stud ien- und P rüfu ngsle istungen in  den jewei l igen Stud ie ngä n
gen von den Hochschulen im gegense itigen Vertra uen a uf Qua li
tätssicherung u nd erfolg reiche Akkreditierung gegründet wird . 
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Das Zie l ist es, die Anerkennung einfacher, verlässlicher ,  flexibler 
und schneller zu gestalten .  

zu § 64 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derzeitigen § 64 

Hochschu lgesetz. 

Absatz 1 :  

Absatz 1 ist im Sinne einer Stärkung des partizipativen Gehalts 
der Selbstverwaltung in  den Fachbereichen geändert worden .  

Nach Satz 1 setzt eine Änderung oder Aufhebu ng e iner  beste
henden oder der Erlass einer neuen Prüfungsordnung voraus, 
dass fü r d iese Änderung, d iese Aufhebung oder d iesen Erlass 
ein inha ltlich entsprechender Vorschlag des Studienbeirats nach 
§ 28 Absatz 8 besteht .  Der Fachbere ichsrat kann  daher grund
sätzlich n icht ohne oder gegen einen dera rtigen Vorschlag be
schl ießen .  Die Arbeit im Stud ienbe i rat ist mith in der Arbeit des 
Fachbereichsrats vorg re ifl ich ; insbesondere besitzt der Studien
beirat e in  I n itiativrecht. Der Fachbereichsleitung und dem Fach

bereichsrat b le ibt es unbenommen ,  an den Stud ienbeirat Vor
sch läge zur  Beschlussfassung heranzutragen .  

Der S inn  und  Zweck des Vorschlagserforde rn isses besteht darin , 
dass damit proaktiv Mängeln in  der  Studien- und P rüfungsabfol
ge sowie im Prüfungsverfah ren  vorgebeugt werden sol l .  Denn 

indem auf den Sachverstand der Gemeinschaft der Leh renden 
u nd Lernenden zurückgegriffen wird u nd indem aufgrund der 

Ha lbparität im Stud ienbeirat e in  Modus des Konsenses in  der 
Besch lussfassung gefunden werden muss,  besteht e ine hohe 
Wahrschein l ichkeit der  Richtigkeitsgewähr  der vom Studien bei rat 
besch lossenen Vorschläge. 

Satz 2 regelt d ie Verfa h rensschritte, d ie ergriffen werden müs
sen ,  wenn im Fal l  e ines Dissenses zwischen dem Studienbeirat 
u nd dem Fachbereichsrat der Fachbereichsrat d iesen Dissens 
a uflösen wi l l .  D ie Regelung un terscheidet dabei aus verfas
sungsrechtl ichen Gründen zwischen Regelungen in der Prü
fungsordnung ,  d ie organisatorischen Gehalts sind , u nd solchen , 
d ie anderen ,  insbesondere inha lt l ichen Geha lts s ind.  Bei Rege
lu ngen organ isatorischen Geha lts, d ie in Satz 3 absch ließend 
aufgezäh lt s ind,  besteht kein sachl icher Grund,  im Fachbereichs-
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rat fü r d ie Besch lussfassu ng ,  ob ohne oder gegen den Vorschlag 
des Stud ienbeirats entschieden werden sol l ,  e ine e infache Mehr
heit vorzusehen .  Denn dann wären d ie Vorschläge des Stud ien
beirats eher bloße Anregungen fü r den Fachbere ichsrat ohne 
weitergehenden Gehalt ;  d ies würde indes dem oben beschriebe
nen Gedanke der R ichtigke itsgewähr  der Studienbeiratsbe
schlüsse widersprechen .  

Das Erfordern is eines Dre i-Viertel-Quorums des Satzes 2 Halb
satz 1 d ient dazu , d iesem Gedanken der R ichtigkeitsgewäh r  der 

Studienbeiratsbeschlüsse a ngemessen Rechnung zu tragen .  
Denn bei e inem derartigen Quorum besteht prozedu ra l  d ie Ver
mutung einer Entkräftung der vorgenannten R ichtigkeitsgewähr .  

Das Erfordernis e ines Dre i-Vierte l-Quorums ist  verfassungsrecht
lich schon deshalb zulässig , wei l  das Land du rch formelles oder 
materie l les Gesetz in verfassungsrechtlich zulässiger Weise 
Vorgaben struktu re l ler u nd quantitativer Art im Sinne von Belas
tu ngsobergrenzen und Mindestanforderungen für ein transparen
tes Prüfungssystem erlassen könnte . I ndem der Gesetzgeber d ie 
Gremien des Fachbereichs mit der Bewertung der prüfungsorga
n isatorischen Regelungsfragen betraut, wird zu einer autonomie
freund lichen Regelung gefu nden.  Die Hochschulautonomie wird 
daher  durch Satz 2 Halbsatz 1 gestärkt . 

Absatz 2 :  

D ie  Änderung in  Nummer 2 greift d ie Wertung auf, dass d ie  Be
lange von Studierenden, d ie chronisch erkrankt sind, häufig je
nen der Stud ierenden mit Behinderung gle ich kommen .  

Die Änderungen in Nummer 5 und  6 sind redaktionel l .  

Die Änderung in Nummer 8 reagiert auf den Umstand,  dass künf

tig in § 63 Absatz 7 bere its du rch das formelle Gesetzesrecht d ie 
Art und Weise geregelt ist, in der der Nachweis der krankheits
bedingten P rüfungsunfäh igke it zu erbringen ist. Die Regelungen 
in den Prüfungsordnungen müssen s ich daher darauf beschrän
ken ,  das Nähere zu d iesen Vorgaben des § 63 Absatz 7 zu re
geln .  Die prüfungsordnungsrechtlichen Regelungen müssen in 
Ansehung des auf d ie Hochschule insgesamt bezogenen Gleich
heitssatzes einheit l ich sein .  D ie in  den einzelnen Fachbereichen 
geltenden Regelungen d ü rfen s ich a lso nur  insoweit unterschei
den ,  a ls es hierfür in der Nachweisfrage selbst begründete sach
liche Untersch iede g ibt. Es ist aufgrund der Sachmaterie indes 
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eher unwahrschein l ich , dass dera rtige U ntersch iede sachl ich be
lastbar vom Ordnungsgeber identifiziert werden kön nen .  Ange
sichts dessen wird der Senat s innvol lerweise eine rahmenord
n ungsrechtliche Rege lung erlassen ,  um d ie Einheitl ichkeit der 
Prüfungsordnungen zu gewährleisten .  

Absatz 2a:  

M it der Regelung sol l  auf d ie zunehmend beobachtbare P raxis 
der Hochschu len reagiert werden , in  zah lreichen Lehrveranstal

tungen Anwesenheitsobl iegenheiten zumeist auf der Grund lage 
e iner Regelu ng der Prüfungsordnung  anzuordnen .  Oftma ls wur
den Regelungen getroffen ,  d ie a l lgemein u nd u nabhängig von 
den Besonderheiten der e inzelnen Leh rveransta ltung , insbeson
dere unabhängig von ih rem jewei l igen Lernziel und dem Grad an 
notwendiger kommun ikativer I nteraktiv ität ,  den Besuch e iner 
M indestzah l  von Veransta ltungsterminen zur Voraussetzung fü r 
d ie Tei lnahme oder das Bestehen einer Prüfung mache n .  

Eine derartige Praxis ist weder hochschu lpolitisch s innvoll noch 
verfassu ngs- und hochschu lrechtl ich we iter h innehmbar. 

Bereits nach dem derzeit geltenden Recht war d ie Regelung 
derartiger Anwesen heitsobliegenheiten durchweg mit B lick auf 
den mit i h r  verbundenen Eingriff in  d ie Stud ierfre iheit nach § 4 
Absatz 2 Satz 3 Hochschu lgesetz, d ie Berufsausübungsfreiheit 
gemäß Artikel 1 2  Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz u nd in die a l lge
meine Handlungsfreiheit gemäß Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz 

rechtlich angre ifbar. E in dera rtige Regelung der Prüfungsord
n u ng konnte nur dann mit B l ick auf das verfassungsrechtl iche 
Verhältnismäßigke itsprinzip gerechtfertigt werden , wen n  in An
sehung der Art der Veransta ltung u nd des mit ihr angestrebten 

Lernziels d ie Anwesenheit geeignet war,  das Erreichen des 
Lernziels zu fördern , wenn d ie Anwesen heit fü r das E rreichen 

des Lernziels erforderlich war u nd wen n  das Lernziel n icht durch 
mildere Mitte l erre icht werden konnte ;  zudem musste zur  Darle
g ung der Rechtmäßigke it einer Anwesen heitsobl iegen heit eine 
dem Verhältnismäßigkeitsprinzip gen ügende Beziehung zwi
schen dem konkreten Lernz iel der konkreten Lehrveransta ltung 
auf der einen Seite u nd dem E rfordernis der Anwesen heit auf der 
a nderen Seite gestiftet werden .  Bei d ieser Verhältnismäßigkeits
prüfung bestand insbesondere kein Beurte i lungsspielraum fach
wissenschaftl icher Art .  Zudem re ichte d ie bloße Befugnis der 
Hochschu le ,  i h re Angelegenheiten du rch Ordnung zu regeln ,  
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keineswegs bereits a l le ine h i n ,  eine Rechtmäßigkeit der  Anwe
senheitsobl iegenheit zu begründen.  

Da Anwesen heitsobliegenheiten in  g ravierender und au ßeror

dentlich belastender Weise i n  grund legende Rechte der Studie
renden eingreifen ,  ist der derzeitige Rechtszustand n icht mehr 
h innehmbar. H inzukommt, dass aufgrund der m it Bl ick auf  das 

Verhältn ismäßigke itsprinzip komplexen Rechtsprüfung eine er
hebl iche Rechtsunsicherheit besteht u nd bestand ,  ob d ie einzel
ne Anwesen heitsobliegenheit rechtl ich ha ltbar a ngeord net wor
den ist. 

Angesichts dessen ordnet Absatz 2a aus Gründen der Rechts
kla rheit d ie grundsätzliche U nzu lässigkeit jegl icher Arten u nd 
Weisen der hochschu lischen Regelung einer Anwesenhe itsob
l iegenheit an .  

M it der Regelung sol l  zudem d ie E igenvera ntwort l ichke it der  Stu
dierenden gestärkt und der Umstand u nterstrichen werden ,  dass 
hochschulische Lehre in einer Gemeinschaft der Leh renden u nd 
Lernenden stattfindet; Anwesenheitsobliegenheiten s ind mit d ie
sem Prinzip der Gemeinschaftlichkeit g rundsätzl ich n icht verträg
l ich .  

Darüber h inaus so l l  mit dem Verbot von Anwesenheitsobl iegen
heiten der immer stärker werdenden Vielfa lt der Studierenden 
Rechnung getragen werden .  Gerade e inkommensschwache 
Studierende werden durch d ie Anord nung von Anwesenheitsob
l iegenheiten daran  gehindert ,  ihre E inkommensschwäche durch 
den Einsatz ih rer Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt auszuglei
chen und zugleich g leichwoh l  z ielgerichtet ih rem Stud ium nach
zugehen .  

Mit dem Verbot werden schl ießl ich zugleich d ie Hochschu len 
besser in die Lage versetzt, durch d ie insbesondere d idaktische 
Qualität ihrer Lehrveranstaltungen eine Tei lnahme an derselben 

zu generieren und damit zug leich I nformationen über d ie Güte ih
res Lehrgeschehens zu e rha lten .  Es g i lt d ie Vermutung ,  dass ei
ne qualitativ hochwertige Lehre eine Anwesen heit der Studieren
den von selbst bewirken wird . Anwesenheitsobliegenheiten ver
h indern daher systematisch ,  dass d ie Hochschulen derartige 
Rückmeldungen e rha lten und  d iese Rückmeldungen gegebenen
fa lls zum An lass nehmen ,  d ie Qua l ität ihre r  Leh re zu  stärken .  
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Die neue Regelung wird die Qua lität der Lehre und der hoch
sch u lischen Bi ldung dabei keineswegs vermindern . Schon der
zeit g ibt es Hochschu lsysteme, die Anwesenheitsobl iegenheiten 
n icht zulassen . So ist es beispie lsweise den Hochschu len im 
F reistaat Sachsen ohne jede Ausnahme untersagt, derartige Ob
l iegenheiten einzufüh ren (zur Rechtslage in Sachsen siehe Ple
na rprotokol l 5/6 des sächsischen Landtags, S. 390 f. ) .  G leich
wohl besteht kein Zweife l ,  dass an den sächsischen Hochschu

len eine qua l itativ hochwertige Leh re weiterhin gegeben ist. 

Der neue Absatz 2a schlägt gegenüber einem ausnahmslosen 
Verbot von Anwesenheitsobliegenheiten ,  wie es in Sachsen ver

wirkl icht ist, einen M ittelweg e in ,  indem es d ie Regelung von An
wesenheitsobl iegenheiten künftig ausnahmsweise bei enumera

tiv absch ließend aufgeführten Leh rveranstaltungen zu lässt. 

D ies sind solche Leh rveransta ltungen ,  bei denen eine dem Ver
hä ltn ismäßigkeitsprinzip genügende Beziehung zwischen dem 
konkreten Lernziel der konkreten Lehrveranstaltung auf der ei
nen Seite und dem Erfordernis der Anwesenheit auf der anderen 
Seite typischerweise ohne jeden Zweife l  vermutet werden kann 
u nd zugleich ein Anwesenheitserfordernis du rchweg fü r jeden 
Durchschn ittsbeobachter u nmittelbar einsichtig u nd somit offen
sicht l ich unabdingbar ist. 

Bei der Lehrveranstaltungsform des Seminars l iegen d iese Er
fordernisse offensichtl ich n icht vor. Das mit derartigen Lehrver

a nsta ltu ngen oftma ls verfolgte Lernziel der  E inübung in den wis
senschaftl ichen Diskurs lässt sich auf vielfä ltige Weise und an
gesichts heutiger Medien n icht aussch l ießlich bei Anwesenheit 
vor Ort erreichen .  Damit feh lt es bere its an der Offensichtl ichkeit 

e iner belastbaren Konnexität zwischen Lernziel und dem Erfor
dernis der Anwesenheit .  Das Seminar ste l lt daher keine ver

g leichbare Lehrveransta ltung im Sinne des Absatzes 2a Ha lbsatz 
2 dar .  

Auch bei den Fäl len der gesetzl ich zulässigen Ausnahmen sind 
d ie Hochschu le aufgrund des Verhä ltn ismäßigkeitsprinzips ge

ha lten im E inzelfa l l  zu prüfen ,  ob die Anwesenheitsobliegenheit 
fü r d ie konkrete Leh rveransta ltung erforderl ich ist und ob es kei

ne Alternativen gibt .  

Bei der Akkreditierung von Stud iengängen s ind d ie Akkred itie
ru ngsagentu ren als Beliehene verpfl ichtet, das gru ndsätzliche 
Verbot der Regelung von Anwesenheitsobl iegenheiten zu beach-. 
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ten .  Das Akkreditat darf mithin n icht davon abhängig gemacht 
werden - auch nicht auflagenweise -,  dass eine Anwesen
heitsobl iegenheit über d ie rechtl ich künftig zu lässigen Ausnah
men h inaus angeordnet wird . 

Absatz 3 

Die Streichung des Satzes 1 Halbsatz 3 beruht auf dem Um
stand ,  dass sich d iese Regelung n unmehr in Absatz 3a befindet. 

Absatz 3a : 

Satz 1 formul iert d ie Fa l lgesta ltungen aus,  die bislang in  Absatz 
3 Satz 1 Halbsatz 3 durch den Verweis auf § 8 Absatz 3 Stu
d ienbeitrags- und Hochsch u labgabengesetz geregelt waren ;  d ie
se Vorschrift ist indes zwischenzeitl ich aufgehoben worden .  

Die in  Satz 1 Nummer 1 angeordnete Kumulation der F ristver
längerung pro Kind beruht auf Gründen des Kindeswoh les. 

Satz 1 Nummer 2 und 3 sieht eine dera rtige Kumulation insbe
sondere aus Gründen der prüfungsrechtl ichen G leichbehandlung 
vor ,  da in den d iesen N ummern zugrundel iegenden Fal lkonstel la
tionen außerhochschu lische Dritt interessen - anders a ls bei den
jen igen des Satzes 1 N ummer 1 - n icht berührt sind . Gegenüber 
dem derzeitigen  Rechtszustand ist der zu lässige Verlängerungs
zeitraum für Fa l lgesta ltungen nach Satz 1 Nummer 2 u nd 3 ver
doppelt worden .  

I ndem bis zu höchstens vier Semester verlängert werden kann ,  
wird geregelt, dass d ie Länge der  gewährten Fristverlängerung 
dem Umfang der zeit l ichen Inanspruchnahme des jewei l igen En
gagements entsprechen muss. 

Bei den Konste llationen nach Satz 1 Nummer 4 muss das Maß 
der krankheits- oder behinderungsbed ingten Verh inderu ng zu

g leich das Maß der Fristverlängerung bestimmen.  

Zu den nahen Angehörige im Sinne des Satzes 1 Nummer 5 
zäh le n  Ehegatten ,  e ingetragene Lebenspartnerinnen und Le
benspartner, d ie E ltern und  Kinder, auch soweit es sich um er
wachsene (vol ljäh rige) , um verheiratete Kinder oder um Pflege
kinder handelt, die Große ltern und Enkelkinder, d ie Schwiegerel
tern und Schwiegerkinder sowie d ie Geschwister. Ein Pflege be
darf im Sinne des Satzes 1 Nummer 5 liegt zumindest bei einer 
Pflegebedürftigkeit im Sinne der Pflegestufe I des § 1 5  Absatz 1 
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Sozia lgesetzbuch (SGB) - E lftes Buch (XI)  - Sozia le Pflegeversi
cherung vor. Ein Ind iz fü r d ie Wahrnehmung einer Verantwortu ng 
im Sinne der neuen Vorschrift l iegt insbesondere dann vor, wen n  
e i n  gemeinsamer Hausha lt mit dem gepflegten  Angehörigen be
steht. 

Satz 2 trifft die entsprechende F ristverlängerungsregelung fü r d ie 
neuen Studierenden in Tei lze it .  

zu § 65 

Die Vorschrift enthä lt die wesentl iche n  Regelungsinha lte des 
derzeitigen  § 65 Hochschulgesetz. Die Änderung  in  Absatz 1 ist 
redaktionel l .  M it der Änderung in Absatz 2 sol l  der Ablauf der 
mündlichen Prüfung belastbarer nachvollziehbar  werden . 

zu § 66 

Die Vorschrift enthä lt die Regelungsinha lte des derzeitigen § 66 

Hochschu lgesetz . 

M it der Änderung in  Absatz 3 wird das d iploma supplement ge

setzlich geregelt .  Das d ip loma supplement ist Bestandte i l  der 
ländergemeinsamen Strukturvorgaben fü r d ie Akkreditierung von 
Bachelor- u nd Masterstud iengängen der Ku ltusmin isterkonfe
renz. Vor d iesem H intergrund haben d ie me isten Bundesländer 
bereits hochschu lgesetzliche Rege lungen zum d iploma supple
ment e rlassen .  

M it den  Änderungen in  Absatz 5 sol len d ie Qua litätsbedingungen 

fü r ein Franchising der Un iversitäten u nd Fachhochsch ulen in 
staatl icher Trägerschaft deutl icher a ls in der derzeitigen Formu

l ierung geregelt werden .  

zu § 67  

Die Vorschrift enthält die wesentl ichen Regelungsinha lte des 
derzeitigen § 67 Hochsch u lgesetz. 

Absatz 1 :  
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Die Änderungen sind redaktionel l .  

Absatz 2:  

Absatz 2 enthält d ie wesentl ichen Regelungsinhalte des derzeiti
gen Absatzes 2 des § 67 .  Die in Satz 3 neu geregelte Betreu
ungsvereinbarung ist ein tragendes Beispiel u nter mehre re n  
Möglichkeiten einer sachgerechten Ausgestaltung des Betreu
u ngsverhältn isses und soll der inhaltl ichen und zeitl ich transpa
renten Gestaltung des Verhä ltn isses zwischen Doktora nd i n  oder 
Doktorand auf der einen Seite und der Betreuerin oder dem Be
treuer auf der anderen Seite dienen und d ie wissenschaftl ich an
gemessene Betreuung wäh rend des Promotionsverfa h rens  si
cherstellen .  Als Vorbild zur näheren Ausgestaltung können  d ie 
Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft fü r das 
E rstellen von Betreuungsvereinbaru ngen d ienen.  Der verwende
te Begriff "gewährleisten" soll dabei  zum einen sicherstel le n ,  
dass d ie vereinbarungsgestützte Betreuung d e r  konkreten Dok
torandin und des konkreten Doktoranden keine F rage des ind ivi
duellen Amtsverständnis des jeweil igen Professors ist, sondern 
eine struktu re lle F rage der gesamten Hochschu le und des jewei
l igen Fachbereichs u nd damit auch der jeweil igen Betreuer in und 
des jeweiligen Betreuers .  Zum anderen  sichert der Begriff des 
Gewährleistens eine flexible Hand habung der Formen der n icht
vereinbarungsgestützten Betreuung ,  soweit ein sachgerechtes 
Maß an Betreuung ansonsten sicher gewährle istet ist. 

Bei der Betreuung der Promovenden sind stets d ie Regeln  guter 
wissenschaftl icher P raxis nach § 3 Absatz 1 zu beachten u nd si
cherzustellen ( insbesondere das Prinzip der P rüfung d u rch  zwei 
Gutachterinnen  oder Gutachter - sog .  Vier-Augen-Prinzip). 

Absatz 3: 

Absatz 3 greift den Regelungsgehalt des § 67 Absatz 3 Hoch
schu lgesetz a. F. auf. Durch den Verweis a uf § 63 Absatz 5 Satz 
1 bis 5 soll d ie Qua lität der Durchfüh rung des Promotionsverfah
rens weiter gesichert werden .  

Absätze 4 bis 6 :  

Die Änderungen sind redaktionel l .  
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Absatz 7 :  

I n  Absatz 7 ist normiert, dass das  Min isterium mitte ls Rechtsver
o rdnung regeln  ka nn ,  dass und in  welcher Weise Fachbere iche 

das Promotionsstudium akkred itieren und rea kkred itieren  müs
sen .  Schon in ihrem Wortlaut verdeutl icht d ie Regelung,  dass ei
ne Akkreditierungspfl icht fü r a l le Fachbereiche,  für e in ige Fach

bereiche oder für nur einen Fachbereich einer Hochschu le vor
gesehen werden kann .  

Absatz 8 :  

Absatz 8 regelt, dass das Ministe rium durch Rechtsverord nung 
e inem Fachbereich d ie Berecht igung zur Durchfüh rung e ines 
P romotionsstud iums ganz oder te ilweise entziehen oder von der 
Umsetzung von Auflagen abhäng ig machen kann .  

Als Voraussetzung fü r eine pfl ichtgemäße Ausübung des 
Rechtssetzungsermessens muss zuvor eine Bewertung du rch 

eine a l lseits anerka nnte Ste l le ,  wie beispie lsweise den Wissen
schaftsrat, mit dem Ergebnis erfo lgt sein , dass d ie hohen wis
senschaftl ichen Anforderungen fü r die Promotion bei dem jewei

l igen Fachbereich nicht mehr gegeben s ind .  Entzugsmaßstab ist 
e in  n icht mehr tragfäh iger Qua l itätsverlust, der durch d ie genan n
te Stelle festgestel lt sein muss. 

zu § 68 

Die Vorschrift enthält d ie Rege lungsinha lte des derzeitigen § 68 
H ochschu lgesetz .  

Der  neue Absatz 1 Satz 2 füh rt fü r d ie Habi litation das Instrument 

der  Versicherung an  E ides statt e in .  

zu § 69 

Mit der Vorschrift wird das Recht der Gradfüh rung neu geregelt. 

D ie Änderu ngen sol len dem unbefugten Führen von akademi
schen Graden noch mehr  a ls das geltende Recht entgegenwir
ken .  Die Auseinandersetzungen des Min isteriums mit Personen ,  
d ie unbefugt Grade führten ,  haben i n  den vergangenen Jahren 
gezeigt, dass oft Personen ,  d ie tatsäch lich einen Grad erworben 
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haben ,  Bezeichnungen füh ren ,  d ie gegenüber dem vorhandenen 
e inen höherwertigen Grad bezeichne n .  Zudem lagen oftmals 
zwar Anha ltspunkte , n icht aber Beweise fü r Tite lkauf vor .  Aus 
G rü nden des Verbraucherschutzes bestehen daher  Änderungs
bedarfe. Zudem wird mit der Nove ll ierung auf Rechtsprechung 
des Oberverwa ltu ngsgerichts Münster reagiert. Im E inzelnen: 

Absatz 1 :  

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 69 
Absatz 1 Hochschu lgesetz. 

Absatz 2 :  

D ie redaktionel le Änderung in  Satz 3 stel lt klar, dass dan n ,  wenn 
d u rch positives Recht geregelt ist, wie e in  Grad richtigerweise zu  
füh ren ist, es a uf abweichende Übl ichke iten (und deren auf
wendige Ermitt lung) n icht ankommen kan n .  Die Änderung setzt 
d ie Rechtsprech u ng des Oberverwa ltungsgerichts Münster um. 

Absatz 3 und 4: 

Die Vorschriften enthalten d ie Regelungsinha lte des derzeitigen 
§ 69 Absatz 3 u nd 4 Hochschu lgesetz. 

Absatz 5: 

Die redaktionelle Änderung stel lt k lar ,  dass Äqu ivalenzabkom
men grundsätzl ich Vorrang vor den Regelungen in den Absätzen 

2 bis 4 haben .  Gleichze itig wird damit das Landesrecht dem 
Wortlaut in den Hochschu lgesetzen der anderen Länder angegli
chen .  Die Änderung setzt die Rechtsprechung des Oberverwal
tungsgerichts Münster um.  

Absatz 6 :  

D ie Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass 
namentl ich osteu ropäische Hochschu len  Bezeichnungen verlei
hen ,  d ie wie h iesige Grade e rscheinen ,  ohne dass sie auf 
gle ichwertige n  Qual ifikationen oder F unktionen beruhen.  Solche 
Bezeichnungen sollen füh rbar bleiben , aber  nicht in irrefüh render 
Form. Dies regeln d ie Änderungen in  Satz 1 und der neue Satz 
2 .  

I n  Fal lgesta ltungen wie dem Bochumer Modell der Medizinerin
nen- und Medizinerausbi ldung nach § 31 Absatz 4 kommt auf-
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grund der besonderen Organ isation der un iversitä ren Bi ldung ei
ne Ernen nung der professora len Lehrpersonen zu Un iversitäts
professorinnen und -professoren nicht Betracht .  Vielmehr  wird 

d ieses professora le Lehrpersonal  auf der Grund lage eines ord
n ungsgemä ßen Berufungsverfah rens zu außerp lanmäßigen Pro
fessorin nen  u nd Professoren berufen .  In dera rtigen Fa l lkonste l la

t ionen ist  es sinnvol l  zu ermög lichen,  dass d iese professora len 
Lehrpersonen d ie Bezeichn ung einer U n ivers itätsprofessorin o

der eines U niversitätsprofessors füh ren  können .  Den n  die bishe
rige N ichtfüh rbarkeit gründet aussch l ießl ich in  der Organ isation 
des akademischen Studiums, n icht indes in  e iner  mangelnden 

Qua l ifikation oder wissenschaftl ichen Ausgewiesen heit des pro
fessora len Lehrkörpers . Für das betroffene professora le Lehr
persona l  ist d ie derzeitige Rechtslage m ith in  nachte i lig . 

M it der Ermächtigung nach Satz 4 sol len I nstrumente bereitge
ste l lt werden ,  d iesen Nachteilen abzuhelfen .  

Über Satz 4 Ha lbsatz 2 ist de r  Verordnungsgeber gehalten ,  e ine 
Führbarkeit der Bezeichnung nur dann vorzusehen,  wen n  d ie 
Verfah ren  und E ignungsvoraussetzungen ,  d ie nach der  jewei l i
gen Regelung der Rechtsverordn ung die Füh rbarke it begründen,  
in  ih ren  Qua l itätsanforderungen u nd -ansprüche n  jenen Verfah
ren und E ignungsvora ussetzu ngen g leichkommen ,  d ie im Hoch
schu lbe reich der Führbarkeit der jewei l igen Amtsbezeichn ung 
zugrunde gelegt werden . Dies gebieten n icht nur der  Grundsatz 
der G leichbehand lung und der Schutz der  Amtsbezeichn ungen ,  
sondern auch die Orientierungssicherheit des Rechtsverkehrs ,  
der  da ra uf vertrauen muss,  dass eine Bezeichn u ng ,  d ie von e iner  
Amtsbezeichn ung n icht zu unterscheiden ist, sach lich belastbar 
ebenfa lls d iejen igen Qua l ifikationsanforderungen ausd rückt, d ie 
die Amtsbeze ichnung trägt .  

Absatz 7 :  

D ie n e u  e ingefügten Sätze 3 u n d  4 d ienen der U msetzung der 
zweiten Alternative des Satzes 1 .  Das Vorliegen e ines Tite lkaufs 

kann häufig n icht nachgewiesen werden ,  obwoh l  es den Um
stä nden nach wa hrschein l ich ist . I n  solchen Fä l len  sol l  d ie Be
hörde a uch Auskunft über gele istete Zah lungen verlangen kön
nen .  Die Änderungen in den neuen Sätzen 6 u nd 7 s ind redakti
onel l .  

Absatz 8 und 9 :  
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Die Vorschriften enthalten die Regelungsinha lte des derzeitigen 
§ 69 Absatz 8 und 9 Hochschu lgesetz . 

zu § 70 

Die Vorschrift enthä lt die Regelungsinhalte des derzeitigen § 70 
Hochschu lgesetz. 

M it der Änderung in Absatz 2 soll das Erfordernis einer stärkeren 
Zusammenarbeit der Un iversitäten und Fachhochschu len  im Be
reich der Forschu ng unterstrichen  werden .  Für den Bereich der 
Lehre enthä lt § 77 Absatz 1 e ine korrespondierende Regelung .  

H insichtlich der  Organisation der  Zusammenarbeit zwischen 
Hochschulen und  außerun iversitären  Forschungseinrichtungen 
enthält § 77 Absatz 6 eine neue Regelung ;  d iese tritt neben d ie 
Arten und Weisen

' 
des Zusammenwirkens nach Absatz 2 Satz 2 

u nd ersetzt d iese n icht. 

zu § 71 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derzeitigen § 7 1  
Hochschulgesetz .  

Die Prinzipien Guter Arbeit gelten für Drittmitte lbeschäftigte der 
Hochschulen in  g leicher Weise nach Maßgabe d ieses Gesetzes 
wie für d ie übrigen Hochschulbeschäftigten .  

Absatz 1 :  

M it der Einfügu ng eines neuen Satzes 5 wird a uf den Umstand 
reagiert, dass im Rahmen der Drittmittelforschung von den Dritt
mitteigebern ( insbesondere um Haushaltsvorgaben zu entspre
chen und um Missbrauch vorzubeugen) vie lfach der konkrete 
Nachweis der Personalkosten verlangt wird . Aufgrund von öffent
l ichen Hausha ltsvorgaben und zur M issbra uchsprävention wird 
namentlich seitens der Forschu ngsförderung der Europäischen 
Un ion in den geförderten Projekten oftmals der konkrete Nach
weis der Personalkosten verlangt, was eine auf Personen bezo
gene Abrechnung bedingt. H ierfür feh lte aber bislang e ine 
rechtssichere , bereichsspezifische Sonderregelung,  ohne d ie d ie 
Teilnahme nordrhein-westfä l ischer Hochschu len  an  der Europäi-
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sehen Forschu ngsförderung dauerhaft beeinträchtigt werden 
könnte . 

Um den Zufluss der beträchtlichen M itte l etwa im Rahmen des 

derzeitigen Forschungsrahmenprogramms der Europäischen 
Un ion , aber  auch des künftigen Programms "Horizon 2020" nicht 

zu gefä hrden ,  sol l  d ie Erhebung und Übermitt lung personenbe

zogener Daten im Zuge der Projektabwicklung eine rechtssiche
re , bereichsspezifische Sonderregelung a ls Grundlage erha lten .  
Entsprechend dem auch h ier ge ltenden Verhä ltnismäßigkeits

prinzip d ü rfen nur  d ie fü r d ie Aufgabenerled igung erforderl ichen 
Daten übermittelt werden .  

Absatz 2 :  

M it der Ergä nzung in d ieser Norm wird gerege lt ,  dass Wissen
schaftle rinnen und Wissenschaftler zur Forschung mit M itte ln 
Dritter nu r  berechtigt sind , soweit neben ihren Dienstaufgaben 
u nd den Rechten u nd Pflichten anderer vor a l lem ih re eigene 
Wissenschaftsfreiheit unbeeinträchtigt bleibt .  Damit wird ein 
rechtl icher Vorrang der Wissenschaftsfreiheit desjenigen Hoch
schu lmitg l ieds, welches Drittmittel entgegennehmen möchte , vor 
dem Forschungsdu rchführu ngsinteresse des Drittmitte lgebers 
u nd der Hochschu le eingefü hrt .  Danach muss d ie Wissenschaft
lerin oder der Wissenschaftler vor der Annahme von Drittmittel 
reflektieren ,  ob ihre oder seine Forsch ungsfreiheit unangemes
sen beeinträchtigt wird oder n icht. Wenn das Hochschu lmitg lied 

eine Beeinträchtigung fü r sich bejaht, darf es das d rittmitteIfinan
zierte Forsch ungsvorhaben n icht durchfüh ren .  M it der  Regelung 
sol l  e in sachfremder E influss des Drittmittelgebers auf Forschu ng 
u nd Leh re ausdrücklich ausgesch lossen werden .  

Absatz 3 :  

M it de r  Änderung wird de r  finanzie l len Ressourcenverantwortung 
der Hochschu le Rechnung getragen .  

Absatz 4 :  

M it de r  Änderung sol l aus Gründen de r  Transparenz die Drittmit
teiverwa ltu ng der Hochschu le gestärkt werden .  Von der Verwal
tung du rch d ie Hochschule kann  künftig nur  nach Maßgabe 
pfl ichtgemäßen E rmessens ,  a lso im Lichte formu l ierter öffentl i
cher I nteressen ,  abgesehen werden . 

Absatz 5 :  
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Die Änderung d ient dem Schutz der d rittmitte lfinanzierten Be
schäftigten .  E in h in reichender Gru nd fü r den Abschluss des Ar
beitsvertrages durch das Hochschulmitgl ied besteht nu r  dann ,  
wen n  d ie Bed ingungen des Drittmitte lgebers einen dera rtigen 
Absch luss aus Sachgründen nachvollziehbar beinha lten .  

zu § 71a  

Mit d ieser neuen Regelung wird dem in  der Vergangenhe it immer 
stärker hera usgehobenen, berechtigten Interesse der Öffentlich
keit - sowoh l  hochschul intern a ls a uch hochschu lextern - nach 
I nformationen über d ie Forschung der Hochschu len mit M itte ln 
Dritter Rechnung getrage n .  

M it d e r  Neuregelung i n  Absatz 1 wird d ie Verpfl ichtung des Prä
sid iums normiert ,  in  geeigneter Weise über d rittmittelfinanzierte 
Forschungsvorhaben einschl ießlich Thema u nd Geldgeber zu 
berichten ,  wie es bereits an  vie len Hochschu len des Landes 
gäng ige Praxis ist. Dies kan n  beispie lsweise im Rahmen des 
Forschungsberichts der Hochschu le erfolgen .  Durch den Verweis 
a uf d ie §§ 8 u nd 9 I nformationsfreiheitsgesetz wird verdeutlicht, 
dass eine Abwägung vorgenommen werden muss zwischen dem 
hohen öffentl ichen Gut der Transparenz und dem wirtschaftl i
chen I nteresse des Drittmittelgebers am Schutz seiner Ge
schäftsgeheimnisse. H insichtl ich des Themas des Forschungs
vorhabens u nd der Identität des Drittmitte lgebers wird h ie r  re
gelmä ßig der I nformationsanspruch der Öffentl ichkeit a ls vorran
g ig a nzusehen sein .  

I n  Absatz 2 wird k la rgestel lt, dass das Transparenzgebot aus 
Absatz 1 auch fü r Entwicklungsvorhaben u nd für  Vorhaben des 
Wissenstransfers anzuwenden ist, soweit d iese d rittmitteIfinan
ziert sind . 

zu Teil 9 

Das Recht der n ichtstaatl ichen Hochschu len wird grund legend 

reformiert .  Dabei beinha ltet d ie Reform zum einen eine redaktio
nel le Überarbeitung der bisherigen Vorschriften mit dem Zie l ,  
d iese sowoh l  in  strukturel ler H insicht a ls auch inha ltl ich klarer 
und verständ licher auszugestalten ( I ) .  Zum anderen g reift d ie Re
form aktuel le hochschulpolitische Entwicklungen des öffentlich-
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rechtlichen Hochschu lsektors und des n ichtstaatl ichen Hoch
schu lbereichs auf ( 1 1 ) .  

I .  Die Novel l ierung verfolgt das Zie l ,  mehr Klarhe it und  Transpa
renz in der Ausgesta ltung der Normen zu schaffe n :  D ie Vorsch rif
ten des gesamten Tei l 9 "Anerkennung a ls Hochschu len und Be
trieb n ichtstaatl icher Hochschu len" sind thematisch entzerrt ,  sys
tematisch neu struktu rie rt und k larer formu liert worden .  So sind 

zum Beispiel Vora ussetzungen der staatl ichen Anerkennung ,  
F ragen des Verfahrens,  de r  Aufsicht oder versch iedene Rechts

tatbestände und -folgen ,  d ie b isher in untersch iedl ichen zum Tei l  
sehr  langen und komplexen Paragraphen des Neu nten  Ab
sch n itts a lte Fassung normiert waren ,  systematisch und redakti
onel l  übe rarbeitet worden .  

N unmehr  s ind d ie Voraussetzungen der  staatlichen Anerkennung 
(§ 72 Hochschu lgesetz n .  F . ) ,  das Anerkennungsverfah ren ,  Fra
gen der  Gebüh renerhebung und Kostentragung (§ 73 Hoch
schu lgesetz n. F) ,  d ie Folgen der Anerkenn ung (§ 73a Hoch
schu lgesetz n. F . ) ,  Spezia lvorsch riften fü r d ie k i rch lichen Hoch

schu len (§ 74 Hochschu lgesetz n. F . ) ,  F ragen der Aufsicht über  
d ie n ichtstaatl ichen Hochschu len (§ 74a Hochschu lgesetz n .  F . ) ,  
F ragen der  Aufhebung und des Erlösehens der staatl ichen Aner
kennung (§ 74b Hochschu lgesetz n .  F . ) ,  der  Betrieb und d ie N ie
derlassungen von Hochschulen sowie das Franch is ing (§ 75 
H ochschu lgesetz n. F.) und schl ießl ich der Themenkomplex 

Ordnungswidrigke iten (§ 75 a Hochschulgesetz n .  F . )  transparent 
und kohärent in einzelnen Vorschriften geregelt. 

Zugle ich integriert der neue Tei l  9 d ie dem Recht der n ichtstaatli
chen Hochschulen entsprechenden Vorschriften zur  Anerken
n ung n ichtstaatl icher  Ku nsthochschu len (bisheriger Abschn itt 1 1  
des Kunsthochschu lgesetzes) in das a llgemeine Hochschu lrecht. 

Der Te il 9 des Hochschu lgesetzes "Anerkennung a ls Hochschu
len und Betrieb n ichtstaatl icher Hochschu len" enthält nunmehr  
a ls absch ließende spezia lgesetzliche Regelung a lle spezifischen 
Regelungen fü r d ie Gründung und Anerkennung n ichtstaatl icher 
H ochschu len ungeachtet des jeweil igen Hochschu ltyps .  

1 1 .  E in we iterer Kern der Reform betrifft d ie Anpassung an  aktuel
le hochschu lpolit ische Entwicklunge n .  So berücksichtigt die Re
form , dass im öffentl ich-rechtl ichen Hochschulbere ich in den letz
ten Jahren d ie Hochsch ulautonomie erheblich gestärkt wurde ;  
der  Staat hat  sich aus der Detai lsteuerung zurückgezogen und 
a uf d ie Setzung von Zie len beschränkt und nutzt künftig moderne 
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Steuerungsmechan ismen wie Landeshochschulentwickl ungspla
nung ,  Globa lhaushalt ,  Rahmenvorgaben und Hochschu lverträge . 
Zudem ist d ie Zah l  der n ichtstaatl ichen Hochschu len  in den letz
ten zwei Jah rzehnten erheblich gestiegen .  Hochschu len in nicht
staatl icher Trägerschaft sind sowoh l  in Nord rhein-Westfa len a ls 
auch bundesweit keine "Randerscheinung" mehr ,  sondern s ie 
haben sich a ls eigenständiger Tei l  der Hochschul landschaft etab
liert .  Entsprechend hat sich d ie Anerkennungs- u nd Verwal
tungspraxis weiterentwickelt und standard isiert .  I nsbesondere 
der Wissenschafts rat hat mit seinen Verfah ren zur  institut ionel len 
Akkreditierung und seinen Empfehlungen zum n ichtstaatl ichen 
Hochschulbereich zur Weiterentwicklung der Anerkennungspra
xis beigetragen und bundesweit anerkannte Standards gesetzt. 
Schließlich ist zu berücksichtigen ,  dass mit der gestiegenen An
zah l  an n ichtstaatlichen Hochschu len  sowie Gründungsin itiativen 
ein erheblicher Verwaltungsaufwand verbunden ist. Die Novel l ie
rung verfolgt somit auch das Ziel der Entlastung der Verwaltung  
und des Bürokratieabbaus. 

Die Reform basiert inha ltl ich im Wesentl ichen a uf d re i  Prinzipien :  

( i) I n  Anlehnung an  das staatliche Hochschu lwesen zieht s ich 
das Min isterium aus einzelnen Deta ilprüfungen zurück. 

( i i) Als Kompensation für den Rückzug des Staates aus e iner 
engmaschigen Kontrol le der staatlich anerkannten Hochschu le 
werden im Sinne einer Rahmensteuerung bestimmte Anerken
n ungsvoraussetzungen, das Anerkennungsverfah ren ,  die Auf
sichtsfunktion und Handlungsoptionen des Min isteriums im 
Rahmen der Aufsicht gesetzl ich präziser  gefasst, standard isiert 
u nd zum Tei l  erweitert. 

( i i i) Schließlich bedient und stützt sich das M inisterium - wie es 
inte rnationalen Standards entspricht - im Rahmen des Anerken
n ungsverfahrens, bei Bedarf aber auch im Rahmen der Aufsicht, 

verstärkt auf externen Sachverstand.  

Kernelement der Novell ierung ist d ie gesetzliche Verpfl ichtung 

zur Konzeptprüfung ,  einer ersten institutionel len Akkreditierung  
und mindestens einer institutionel len Reakkreditierung d u rch den  
Wissenschaftsrat oder einer vergleichbaren  E in richtung (§  73 
Absatz 1 und Absatz 4 Hochschu lgesetz n .  F . ) .  

Das Ministerium stützt sich damit verstärkt auf  den Sachverstand 
des Wissenschaftsrates und damit der vom Wissenschaftsrat in 
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den spezifischen Verfahren engagierten Peers . Zwar hat das Mi
n isteriu m  in seiner b isherigen Anerkennungspraxis den Hoch
schu len  regelmäßig Auflagen zur institutionel len Akkred itie rung 
b innen e iner defin ierten Frist erteilt . Der Systemwechsel l iegt in 

der gesetzl ichen Verankerung d ieser Praxis , die deren  Bedeu
tung hervorhebt u nd g leichzeitig etwaigen D ivergenzen über de

ren Notwendigkeit oder Umfang vorgreift. Als neuer Verfah rens
schritt kommt d ie Prüfung von Hochschu len in Gründung vor der 
e rsten staatl ichen Anerkennung als sog . Konzeptprüfung du rch 

den Wissenschaftsrat h inzu.  Die Konzeptprüfung soll zu e iner 
wesentl ichen Entlastung des Min isteriums im Verfahren der 

staatlichen Anerkennung von Hochschulen i n  Gründung beitra
gen :  So besteht d ie Erwartung,  dass wen ig aussichtsreichen o
der gar u nseriösen Gründungsinitiativen im Sinne eines proakti
ven Verbraucherschutzes frühzeitig Einhalt geboten werden 
kann.  Zudem beabsichtigt das Min isterium, sich bereits in  d iesem 
Verfahrensstadium vornehmlich auf den Sachverstand u nd d i� 
g utachterl ichen Ste l lungnahmen des Wissenschaftsrates zu stüt
zen .  Das Min ister ium selbst wird keine umfassende, deta i l l ierte 
inha lt l iche Prüfung mehr vornehmen , sondern primär verfah rens
begleitend tätig werden . 

Das Gesetz nennt explizit d ie derzeit anerkannten  Verfah ren  des 
Wissenschaftsrates (Konzeptprüfung,  institutionelle Akkred itie
rung oder institutionelle Reakkred itierung) a ls Standardverfa h re n ,  
e rwäh nt aber auch Verfah ren "e iner vergleichbaren E in richtung".  
Damit ist das Gesetz fü r weitere , neue Entwicklungen im n icht
staatl ichen Hochschu lbereich offen .  Sofern bundesweit neue 

Standards oder Institutionen d ie Qual ität n ichtstaatlicher B il
d ungse in richtungen bestätigen können,  sind d iese per Gesetz 
n icht ausgesch lossen . Einstwe ilen werden a l lerd ings a ngesichts 
du rchweg feh lender anerkannter verg leichbare r  Einrichtungen 

vorneh ml ich d ie Begutachtungsverfahren durch den Wissen
schaftsrat in Betracht kommen .  

zu § 72 

D ie Vorschrift normiert d ie Voraussetzungen der  staatl ichen An

erkennung .  Die Vorschrift ist vor a l lem mit Bl ick auf d ie Integrati
on des E lften Absch n itts aus dem Kunsthochsch u lgesetzes (An
erkennung als Kunsthochschu le und Betrieb nichtstaatl icher 
Kunsthochschu len) in das neue Hochschu lgesetz redakt ionel l  
angepasst worden und enthält weitgehend d ie Regelungen des 
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§ 72 Absatz 1 Hochschu lgesetz i n  der  derzeitigen Fassung und 
bisherigen § 70 Kunsthochschulgesetz. Zudem trägt d ie Vor
schrift den neusten Empfeh lungen des Wissenschaftsrates und 
den Bedürfn issen aus der Anerkennungspraxis des M in isteriums 
Rechnung.  

Im  E inzelnen :  

Absatz 1 :  

Die Vorschrift enthält d ie redaktionel l  angepasste Rege lungen 
des § 72 Absatz 1 Hochsch u lgesetz in  der derzeitigen Fassung 
und des bisherigen § 70 Absatz 1 Kunsthochschu lgesetz. Die 

neue Vorschrift d ifferenziert n icht meh r  explizit zwischen der  An
e rkennung a ls Fachhochsch u le ,  Un iversität oder Kunsthochschu
le ,  sondern fasst d ie u ntersch iedl ichen Hochschu ltypen u nter den 
ü bergreifenden Begriff "Hochschu le" zusammen .  

D ie  Anerkennung erfo lgt nach dem Wortlaut des  Absatzes 1 und 
des Absatzes 2 mit B l ick auf die mit der Anerkennung zug leich 
verbundene Bele ihung mit der Ausübung hoheitl icher Befugn isse 
nach pflichtgemäßem E rmessen und ist damit keine gebundene 
Entscheidung.  

Absatz 2 :  

Der Katalog der  Anerkennungsvoraussetzungen ist in  Absatz 2 
redaktionell überarbeitet und mit Bl ick auf die Empfeh lungen des 
Wissenschaftsrates u nd d ie Bedürfn isse a us der Anerkennungs

praxis aktua l isiert worden .  Zu nennen sind h ier  insbesondere fol
gende Änderu ngen :  

Satz 1 Nummer 1 enthält eine k larste llende Regelung zum Erfor
dern is der grundgesetzl ich verbürgten F reiheit von Wissenschaft, 

Forschu ng u nd Kunst (Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz) , der auch 
innerhalb der n ichtstaatlichen Hochschu len verwirkl icht gehört. 
Dieser sich u nmittelbar aus der Verfassung e rgebende G ru nd
satz ist Gegenstand der bisherigen Anerkennungspraxis und ge

hört auch im Verfah ren der institutionel len Akkred itierung zu den 
entscheidenden Prüfkriterien des Wissenschaftsrates .  Es  ist da

her sinnvoll ,  d iesen Gru ndsatz auch explizit in  den gesetz l ichen 
Kata log der Anerkennungsvoraussetzung aufzunehmen.  

Satz 1 Nummer 4 konkretis iert den bisherigen u n bestimmten Be
g riff einer "Mehrzahl von Studiengängen" des § 72 Absatz 1 
N ummer 3 Hochschu lgesetz in  der derzeitigen Fassung u nd des 
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bisherigen § 70 Absatz 1 Nummer 3 Ku nsthochschu lgesetz 
d u rch d ie Anzah l  von "mindestens d rei" nebeneinander beste
henden oder a ufeinander fo lgenden akkred itierten Studiengän
gen. Die gesetzl iche Regelung entspricht damit den Empfeh lun
gen des Wissenschaftsrates, der zum Zweck der wissenschaftl i
chen Vielfa lt und Gewährleistung einer wissenschaftl ich kriti

schen Masse a ls Anerkennungsvoraussetzung bei Betriebsauf
nahme oder in der Ausbauplanung grundsätz lich mindestens d re i  
Studiengänge forde rt. 

Soweit nachvol lziehbar  und du rch Sachgründe belastbar darge
legt wird , dass aus fach lichen u nd wissenschaftlichen Gründen 

d ie E inrichtung von mindestens d re i  Stud iengängen n icht e rfor
derl ich ist, können Ausnahmen von d iesem Grundsatz zugelas
sen werden .  

Satz 1 N ummer 5 g re ift aktuel le Standards der  Qual itätssiche
ru ng sowoh l  an öffentl ich-rechtl ichen Hochschu len a ls auch an  
n ichtstaatl ichen Hochschulen auf u nd forde rt explizit a ls Aner
kennungsvoraussetzung eine kont inu ierl iche interne und externe 
Q ua l itätssicherung .  D iese Voraussetzung ist bereits Gegenstand 
der  bisherigen Anerkennungspraxis und gehört auch im Verfah
ren der institutionel len Akkred itierung zu den P rüfkriterien des 
Wissenschaftsrates .  Es ist daher s innvol l ,  d iesen G rundsatz 
a uch explizit in den gesetzl ichen Katalog der Anerkennungsvo
raussetzung a ufzunehmen. 

Satz 1 N ummer 8 enthält eine k larstellende Regelung dah inge
hend , dass - ungeachtet der Rechtsform der Hochschu le - M it
g l ieder u nd Angehörige über d ie Gestaltung des Stud iums h inaus 

in  akademischen Kernfragen a ngemessene M itwi rkungsmöglich
keiten erha lten müssen .  Dieses grundlegende hochschu l rechtl i
che Prinzip ist Gegenstand der bisherigen Anerken nungspraxis 

u nd gehört auch im Verfah ren der institutionellen Akkreditie rung 

zu den entscheidenden Prüfkriterien des Wissenschaftsrates. Es 
ist daher s innvoll , d iesen Grundsatz explizit in den gesetzl ichen 
Katalog der Anerkennungsvora ussetzung aufzunehme n .  

Satz 1 N ummer 9 enthä lt eine klarstel lende Regelung d a h inge
hend , dass Belange in Forschung ,  Lehre und Kunst h inre ichend 
von unternehmerischen Trägerinteressen abgegrenzt werden 
müsse n .  Auch hier handelt es s ich um ein grundlegendes hoch
schu lrechtl iches P rinzip,  das Gegenstand der bisherigen Aner
kennungspraxis ist und im Verfahren der institutionel len Akkred i
tierung zu den entscheidenden Prüfkrite rien des Wissenschafts-
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rates gehört. Es ist daher sinnvol l ,  d iesen Gru ndsatz expl izit in  
den gesetzlichen Katalog der  Anerkennungsvora ussetzung auf
zunehmen . 

Satz 1 Nummer 1 0  greift ein Erfordernis der Anerkennungspraxis 
a uf, mit dem d ie Zuverlässigkeit und Sachkunde der "Betreiber" 
der Hochschu le gesichert werden sol l .  Aus Gründen der öffentli
chen Ordnung besteht im Bi ldungsbereich eine besondere Not
wendigkeit d ie Sachkunde und Zuverlässigkeit der Personen zu 

sichern ,  die maßgebende Entscheidungen fü r und in  der Hoch
schu le treffen .  Nach der verwaltungsgerichtl ichen Rechtspre
chung ist d ies bereits derzeit ein ungeschriebenes Anerken
n u ngserfordernis. D ieses soll nun  aus Gründen der Rechtskla r
heit und Rechtssicherheit ausdrücklich geregelt werden . 

Nach Satz 2 Halbsatz 1 müssen d ie Prüfungsordnungen den 
Ordnungen der Hochschulen in der Trägerschaft des Landes o
der der staatlichen Kunsthochschu len gleichwertig sein . Damit 
g reift das Gesetz d ie ursprünglichen Feststel lungsvoraussetzun
gen des § 73 Absatz 3 Hochschu lgesetz in  der bisherigen Fas
sung und des bisherigen § 71 Absatz 3 Kunsthochschu lgesetz 
a uf. Das Min isterium wird d ie Anerkennung durchweg n icht aus
sprechen oder entsprechende Auflagen normieren , wen n  es 

, 
feststellt oder durch tatsäch liche Anhaltspunkte belastbar prog
n ostiziert, dass d ie Gleichwertigkeit offensichtlich n icht vorliegt 
oder nicht vorliegend wird .  § 74a Absatz 1 g ibt dem Min isterium 
d ie entsprechenden Befugn isse, falls im Einzelfa l l  dem G leich
wertigkeitserfordernis des Satzes 5 n icht entsprochen werden 
sollte . 

Der in Satz 2 Halbsatz 2 enthaltene Verweis auf d ie §§ 63 Ab
satz 1 ,  2 und 5, 64 Absatz 2 und § 65 d ieses Gesetzes sowie 
§§ 55 Absatz 1 , 56 Absatz 2 und des § 57 des Kunsthochschu l
gesetzes dienen der Qual itätssicherung.  Den staatl ich anerkann
ten Hochschulen bleibt es unbenommen , ih rem Lehr- und Prü

fungsgeschehen gegenüber den Anforderungen im staatl ichen 
Bereich strengere Qualitätsanforderungen zugrunde zu legen .  
Der  Verweis lässt im Übrigen n icht den  Umkehrschluss zu ,  dass 
weitere Vorschriften des Hochschulgesetzes und des Kunst
hochschulgesetzes n icht anwendungsfähig s ind .  So können bei
spielsweise d ie staatlich anerkannten Hochschu len nach Maß
gabe des § 63a Leistungen anerkennen ,  obwoh l  auf d iese Rege
lung in Satz 2 Halbsatz 2 n icht eigens verwiesen worden ist. 
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zu § 73 

Die Vorschrift regelt das Verfah ren der Anerkennung n ichtstaat l i
cher Hochschulen ,  das bisher in § 72 Absatz 2 Hochschu lgesetz 

in der derzeitigen Fassung normiert war. Zudem enthä lt d ie Vor
schrift Regelungen fü r die Erhebung von Kosten fü r Amtshand
lungen des Min isteriums. Darüber h inaus stellt d ie Vorschrift k lar ,  

dass Kosten der internen und externen  Qual itätssicherung ( ins
besondere d urch den Wissenschaftsrat) von der Hochschu le zu  
tragen sind . 

Im  Einzelnen :  

Absatz 1 :  

Satz 1 entspricht dem redaktionel l  angepassten § 72 Absatz 2 
Satz 1 Hochschu lgesetz in der derzeitigen Fassu ng u nd dem 
bisherigen § 70 Absatz 2 Satz1 Ku nsthochschu lgesetz. 

Satz 2 normiert a ls neuen Verfahrensschritt vor einer ersten 
staatl ichen Anerkennung das Erfordernis einer Konzeptprüfung 
du rch den Wissenschaftsrat oder einer verg leichbaren E inrich
tung.  Voraussetzung einer ersten staatl ichen Anerkennung ist 
daher  in Zukunft immer eine vorherige e rfolgreiche Konzeptprü
fu ng du rch eine vom Min isterium benannte E inrichtung ,  typi
scherweise den Wissenschaftsrat. Die Konzeptprüfung soll zu 

einer wesentl ichen Entlastung des Min isteriums im Verfah ren  der  
staatl ichen Anerkennung von Hochschu len i n  Gründung beitra
gen .  Zudem besteht d ie Erwartung,  dass wenig aussichtsreichen 

oder gar u nseriösen Gründungsinitiativen frühzeitig E inha lt gebo
t�n werden kann .  Darüber h inaus beabs ichtigt das Min ister ium, 
s ich bereits in d iesem Verfahrensstadium vornehml ich auf den 
Sachverstand und d ie gutachterlichen Stel lungnahmen insbe

sondere des Wissenschaftsrates zu stützen .  Denn  das Min isteri
um wird selbst keine umfassende, deta i l l ierte inha ltl iche Prüfung 
mehr  vornehmen ,  sondern primär d ie Vollständ igke it der re levan
ten Unterlagen bei der AntragsteI lung bei der benannten E in rich
tung sicherstel len .  

D ie Abkeh r  von der bisherigen Verwaltungspraxis der umfassen 
den  Eigenprüfung entspricht anerkannten internationalen Stan
dards,  sich zur  Feststel lung von wissenschaftl icher Qua l ität oder 
Forschungsqua lität externen Sachverstands durch Peers zu be
d ienen .  Das Gesetz nennt expl izit das Verfa hren der Konzeptprü
fung du rch den Wissenschaftsrat a ls ein zu lässiges Verfahren ,  
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e rwäh nt aber auch Verfahren  "einer vergle ichbaren E inrichtung". 
Damit ist das Gesetz für weitere , neue Entwicklungen im n icht
staatlichen Hochschu lbere ich offen .  E instwei len wird a ngesichts 
weitgehend feh le nder anerkannter vergle ichbarer E in richtungen 
d ie Konzeptprüfung vornehmlich d u rch den Wissenschaftsrat in  
Betracht kommen .  

Zumindest m ittelfristig sol lte geprüft werden ,  o b  d ie Konzeptprü
fung a nderen qual itätsprüfe nden Ein richtungen übertragen wer
d e n  könnte. 

Satz 3 entspricht dem redaktionell angepassten § 72 Absatz 2 
Satz 2 Hochschu lgesetz i n  der  derzeitigen Fassung und dem 
bisherigen § 70 Absatz 2 Satz 2 Kunsthochschulgesetz. 

Absatz 2 :  

D ie Vorschrift entspricht weitgehend dem redaktionel l  angepass
ten § 72 Absatz 2 Satz 3 Hochschu lgesetz in der derze itigen 
Fassung und dem bisherigen § 70 Absatz 2 Satz 3 Kunsthoch
schulgesetz. Dabei enthä lt d ie neue Vorschrift s innvolle P räzisie
rungen zum Inha lt des Anerkennungsbescheides. Das Gesetz 
bi ldet damit d ie bisherige Anerkennungspraxis ab. 

Absatz 3: 

D ie Vorschrift normiert explizit, dass der Anerkennungsbescheid 
Bestimmungen zu den Fristen enthält ,  in  denen d ie Hochschu le 
e ine institutionelle Akkreditierung oder institutionel le Reakkred i
tie rung erfolgreich absolvieren muss. Damit schafft der  Landes
gesetzgeber für d ie n ichtstaatl ichen Hochschu len  des Landes ei
ne ausd rückliche gesetzliche Grund lage fü r das bundesweit an
e rkan nte Verfahren  der institutionel len Akkreditierung u nd Reak
k redit ierung durch den Wissenschaftsrat oder durch e ine vom 
Min isterium benannte Ein richtung.  Zwar hat das Min ister ium be
reits i n  seiner b isherigen Anerkenn ungspraxis in den Bescheiden 
zu r  staatlichen Anerkennung der Hochschu len du rchweg Aufla
gen zur institutionellen Akkred itierung binnen einer defi n ie rten 
F rist e rteilt. M it der gesetzl ichen Verankerung '  markiert der  Ge

setzgeber indes einen Systemwechsel :  So hebt er  d ie Bedeutung 
der institutionel len Akkred itierung im Anerkennungsverfah ren  
hervor und kommt jeglichen Zweife ln  über deren  Notwend igkeit 

oder Umfang zuvor. G leichze itig spricht er sich entsprechend 
a nerkannten internationalen Standards bewusst dafür aus, sich 
zur Festste l lung von wissenschaftl icher Qualität oder For-
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schungsqua lität externen Sachversta nds du rch Peers zu bed ie
nen.  

H insichtl ich der  Nennung des Wissenschaftsrates wird auf d ie 
Begründung zu  Absatz 1 verwiesen .  

Absatz 4 :  

Die Vorschrift g re ift d ie bisherige Regelung des § 72  Absatz 2 

Satz 6 Hochschu lgesetz in der derzeitigen  Fassung und des bis
herigen § 70 Absatz 2 Kunsthochschu lgesetz auf. Die Regelung 
enthält e inen Verweis a uf das fü r d ie Hochschu len in staatl icher 
Trägerschaft geltende Recht der Akkreditierung . Damit ist klar
gestellt, dass fü r d ie Hochschulen in n ichtstaatl icher Trägerschaft 
d ie gleichen Regeln zur  Akkred itie rung von Stud iengängen geI

ten wir fü r d ie Hochschu len  in staatl icher Trägerschaft. Unberü h rt 
davon bleiben d ie weiteren Anerkennungsvoraussetzungen des 
Teil 9 des Gesetzes ,  d ie fü r die n ichtstaatl ichen Hochschulen als 
lex specia l is zu  beachten sind . 

I nsbesondere g re ift bei den staatl ich anerkannten Hochschulen 
n icht der  für d ie Hochschu len  in  der Trägerschaft des Landes 
geltende und die staatl ichen Ku nsthochschu len geltende Grund
satz ,  dass gemä ß  § 7 Absatz 1 Satz 2 Hochschulgesetz und § 7 
Absatz 1 Satz 3 Kunsthochschu lgesetz e in Studiengang dann an  
de r  jewei l igen Hochschu le betrieben werden kann ,  wenn  er er
folg reich a kkred itiert worden ist. Bei staatlich anerkannten Hoch
schu len  wird vielmeh r  darüber h inaus gefordert, dass das staatl i
che Erstreckungsverfa h ren  nach § 73a Absatz 3 zusätzl ich er
folgreich d u rch laufen  worden ist. § 73a Absatz 6 erhält mith in 
nebe n  § 7 Absatz 1 Satz 2 eine weitere Voraussetzung für den 
Betrieb e ines Studienganges. 

Absatz 5:  

Satz 1 enthält eine k larstel lende Regelung ,  nach der fü r Amts
hand lungen des M in ister iums Gebühren erhoben werden kön

nen .  Die Vorschrift enthä lt h ierzu einen Verweis auf den § 82 Ab
satz 3 ,  der die a l lgemeine gesetzl iche Grundlage für Erhebung 

von Gebüh ren  du rch das Min ister ium bi ldet .  

Satz 2 stel lt k lar ,  dass d ie Kosten der internen und externen 
Q ua litätssicherung ,  i nsbesondere d ie Kosten der Konzeptprü
fung, der inst itutionel len Akkred itie rung und institutionellen Reak
kred itie rung du rch den Wissenschafts rat oder eine verg le ichbare 
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Einrichtung , von den Trägern der Hochschule oder der Hoch
schu le selbst zu tragen sind .  Damit b i ldet das Gesetz d ie bereits 
bestehende Anerkennungspraxis ab .  

zu § 73a 

Die Vorschrift bündelt im Wesentlichen d ie bisherigen Vorschrif
ten zu den Rechtsfolgen der  staatlichen Anerkennung ,  d ie zuvor 
d isparat in den unterschiedlichen Paragraphen des Neunten Ab
schn itts a lte Fassung normiert waren .  

Im E inzelnen :  

Absatz 1 :  

Die Vorschrift g re ift d ie bisherige Regelung des § 73 Absatz 1 
und 2 Hochschu lgesetz in der derzeitigen Fassung und des b is
herigen § 71 Absatz 1 und 2 Kunsthochschulgesetz auf. 

Dabei enthält d ie neue Vorschrift e in ige Präzisierungen zu den 
Rechtsfolgen ,  d ie s ich aus der aktuellen Anerkennungspraxis er
geben und deren Konkretisierung im Gesetz sinnvoll e rscheint .  
So normiert Satz 1 nunmehr  explizit, welche Bezeichnung die 
staatlich anerkannte Hochschule füh ren darf. 

Satz 3 stellt k lar, dass d ie Hochschulprüfungen , Zeugnisse und 
Hochschulgrade der staatlich anerkannten Hochschulen d ie g le i
chen Berechtigungen verle ihen wie die verg leichbarer Studien
gänge an Hochschulen in  staatlicher Trägerschaft oder staatli
chen Kunsthochschulen. 

Satz 4 enthält den Regelungsgehalt des § 73 Absatz 1 Hoch

schu lgesetz in  der derzeitigen Fassung und des bisherigen § 71 
Absatz 1 Kunsthochschulgesetz. Systematisch ist es sachge
rechter, diese Regelung zusammen bei den Anerkennungsfolgen 
zu regeln,  d ie d ie jeweil igen Stud ierenden betreffen .  

Absatz 2 :  

Die Vorschrift entspricht dem redaktionel l  angepassten § 72 Ab
satz 2 Satz 4 und 5 Hochschulgesetz in der derzeitigen  Fassung 
und dem bisherigen § 70 Absatz 2 Satz 4 und 5 Kunsthoch-
sch u Igesetz. 

Absatz 3:  
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Die Regelung beinha ltet d ie gesetzl iche Wertung , nach der eine 
Hochschule ,  d ie erfolgreich mindestens drei  gutachterl iche Prü
fungen ,  namentlich d ie Konzeptprüfung ,  d ie institutionelle Akkre
d itierung sowie d ie institutionelle Reakkred itierung durch den 

Wissenschaftsrat oder eine vergleichbare E in richtung absolvie rt 
hat und fü r zeh n  Jahre reakkred itiert wird , im Regelfa l l  u nbefristet 
staatlich anerkannt wird . 

Es ist davon auszugehen ,  dass eine Hochschule ,  d ie erfolgreich 
d iese i ntensiven g utachte rl ichen Prüfungen durchlaufen hat, 

auch mittel- bis langfristig den materie l len Anerkennungsvoraus
setzungen des § 72 entspricht u nd s ich daher e in Qual itätsn i
veau  erarbeitet hat, welches im Regelfa l l  e ine unbefristete staat
l iche Anerkennung rechtfertigt. Dem Land b leibt es unbenom

men,  auf der Grund lage des § 74a Absatz 5 den Fortbestand der  
Voraussetzungen des § 72 zu überprüfen oder durch sachver
ständige Dritte überprüfen zu lassen ;  h ierzu zäh lt auch d ie 
Durchfüh rung einer erneuten institutionellen Akkred itierung .  Im 
Übrigen bleibt § 74b unberührt .  

Absatz 4 :  

D ie Vorsch rift enthält e inen Sondertatbestand fü r d ie Verle ihung 
des Promotions-und Habi l itationsrechts.  Promotions- u nd Habi l i
tationsrecht sind bewusst als Sondertatbestand aufgeführt ,  da 
d iese Rechte im n ichtstaatl ichen Hochschu lsektor d ie Ausnahme 
sind . D ie Rechte werden der Hochschu le n icht m it dem Status 
a ls Un iversität qua Gesetz verl iehen ,  sondern das Promotions
recht ist vom Hochschultyp getrennt zu sehen u nd kan n  auf ei

nen Te i l  der Institution ,  insbesondere einzelne Fachbereiche, be
schränkt werden .  

Der  Wissenschaftsrat betont in seinen Empfeh lungen zur Verga
be des Promotionsrechts an n ichtstaatl ichen Hochschu len (Drs . 

9279-09) , dass an d ie Verle ihung des Promotionsrechts an  

n ichtstaatl iche Hochschulen d ieselben Maßstäbe wie im staatl i
chen Bere ich anzu legen sind. Auch das Hochschu lgesetz enthält 
d ie Kla rste I lung ,  dass Voraussetzung fü r d ie Verle ihung des 
Promotions- und des Habi l itationsrechts d ie wissenschaftl iche 
Gleichwertigkeit mit einer entsprechenden Hochschu le in staatl i
cher Trägerschaft oder mit einer staat l ichen Kunsthochschu le ist 
u nd verweist h ierzu auf d ie §§ 67 und 68 sowie d ie §§ 59 und 60 
Kunsthochschu lgesetz. 
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Die wissenschaftliche Gleichwert igke it wird im Regelfa l l  vom 
Wissenschaftsrat oder einer verg leichbaren  E inrichtung festge
stel lt werden müssen .  Im Rahmen der institutionel len Akkred itie
rung mit sog . "Promotionsverfa h ren" prüft der Wissenschaftsrat, 
ob d ie Voraussetzungen für eine Akkreditierung a ls "Un iversität 
oder g le ichgestel lte Hochschu le" vorl iegen .  Hochschu len ,  d ie ei
ne institutionelle Akkred itierung d u rch laufen  haben ,  haben die 
Mögl ichkeit, beim Wissenschaftsrat e in  kompakteres Prüfverfah
ren zur Promotion zu absolvieren .  Die Verleihung des P romoti
onsrechts attestiert der damit ausgestatteten E inrichtung e ine 
h inre ichende wissenschaftl iche Qual ität; sie ist n icht notwend ig 
mit der Zuord nung zum Hochschu ltypus "Universität" verbunden .  
Das Habi l itationsrecht dagegen wird regelmäßig e ine staatl iche 
Anerkennung und institutionel le Akkred itierung a ls U n iversität 
oder a ls Kunsthochschu le voraussetzen .  

Absatz 5:  

Die Vorschrift entspricht im Wesentl ichen dem redaktionel l  a nge
passten § 73 Absatz 5 Hochschu lgesetz in  der derzeitigen Fas
sung und dem b isherigen § 71 Absatz 5 Kunsthochschu lgesetz . 
Neu aufgenommen wurde Satz 2 ,  der eine klarstel lende Lega lde
fin it ion zum Begriff der "hauptberufl ichen Tätigkeit" von "Profes
sorinnen und P rofessoren" beinhaltet. D iese Legaldefinit ion ist 
sinnvoll ,  da es in der Vergangenheit zwischen Min isterium und  
Hochschulen oftma ls Divergenzen zum Verständn is des  Begriffs 
der "hauptberuflichen Tätigkeit" gab und d ie Hauptberufl ichke it 
der Professorinnen und Professoren in der Anerkennungspraxis 
n ichtstaatlicher  Hochschu le n  ein wesentl iches Qual itätskriter ium 
darstellt . 

Nach Satz 2 l iegt eine hauptberufl iche Tätigkeit nur vor, wenn d ie 

Tätigkeit entgeltl ich ist, den Schwerpunkt der berufl ichen Tätig
keit darstellt und  den überwiegenden Teil der Arbeitskraft bean
sprucht. Die Tätigkeit muss i h rem Umfang nach mindestens d ie 
Hälfte der regu lären Arbeitszeit e ines entsprechenden Vol izeit
beschäftigten e innehmen ; Verg leichsmaßstab ist n icht a lle in der  
Umfang der  Lehrverpflichtung e ines in  Vollzeit tätigen Hoch
schu llehrers nach der Lehrverpfl ichtungsverordnung ,  sondern 
der Umfang sämtl icher  regelmäßiger D ienstaufgaben eines voll
beschäftigten Professors, das heißt auch in  Forschung ,  Lehre, 
Weiterbildung ,  Stud ienberatung ,  M itwirkung an der Verwaltung ,  
Abnahme von Prüfungen etc. nach Maßgabe des § 35 .  Im  Rah
men des Verg leichs des Umfangs der Dienstaufgaben mit denje-
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n igen einer vol lbeschäftigten Professorin oder e ines Professors 
ist dabei  keine re in  mathematisch-quantitative Betrachtungswei
se vorzunehmen.  Vie lmehr ist zur Beantwortung der  Frage , ob 

eine Person a n  e iner nichtstaatl ichen Hochschu le hauptberuflich 
tätig ist, eine Gesamtbetrachtung u nter Berücksichtigu ng aller 
Umstände des Einzelfa lles vorzunehmen , bei der auch wertende 

Elemente zu beachten s ind .  

Absatz 6 :  

D ie Vorschrift entspricht dem redaktionell angepassten § 73 Ab
satz 2 Satz 2 Alternative 1 Hochschu lgesetz in der derzeitigen 
Fassung und dem bisherigen § 71 Absatz 2 Satz 2 Alternative 1 

Ku nsthochschu Igesetz. 

Absatz 7 :  

D ie Vorschrift entspricht dem redaktionell angepassten § 73 Ab
satz 5 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung.  

Absatz 8 :  

D ie Vorschrift entspricht dem bisherigen § 73 Absatz 8 Hoch
schu lgesetz in  der derzeitigen Fassung und dem b isherigen § 7 1  

Absatz 7 Kunsthochschu lgesetz. 

Absatz 9 :  

D ie Vorschrift enthält e ine klarste l lende Regelung ,  nach der  d ie 

staatliche Anerkennu ng keinen Anspruch auf staatliche Finanz
h i lfe begründet. 

zu § 74 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem redaktionel l  ange
passten § 74 Hochschu lgesetz in der derzeitigen Fassung und 
dem bisherigen § 72 Kunsthochschu lgesetz. 

Die Änderung in Absatz 1 ste l lt im L ichte der bisherigen Rechts
trad ition klar, dass es sich bei der Kirch l ichen Hochschu le Wup
pertal/Bethel um eine Körperschaft des öffentl ichen Rechts han
delt. 

Absatz 2 enthä lt e ine Präzisierung da h ingehend ,  dass d ie Auf
sicht in den Bereichen ,  d ie der Ausbildu ng der Geistl ichen die-
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nen,  entsprechend Artikel 1 6  Absatz 2 der Landesverfassung 
eingeschränkt ist. In den anderen Bereichen ist eine Privilegie
rung der kirch l ichen Hochschulen gegenüber den anderen n icht
staatlichen Hochschu len sach l ich n icht gerechtfertigt; das Gesetz 
sieht dementsprechend künftig eine dera rtige Privilegierung n icht 
mehr vor. 

Die inhaltl iche Änderung in Absatz 3 Satz 1 zeichnet sprachl ich 
nach ,  dass in  den Studiengängen der evangelischen und kathol i
schen Theologie keine Geistlichen ausgebildet werden .  Vielmehr 

wird mit dem erfolgreichen Studium d ieser Studiengänge ein Ab
sch lussgrad erworben ,  mit dem der Zugang zu geistlichen Beru
fen eröffnet wird . 

zu § 74a 

Die Vorschrift bündelt im Wesentlichen bisher zum Tei l  in unter
sch iedl ichen Paragraphen des Neunten Abschn itts des Hoch
schulgesetzes a lte Fassung und des b isherigen Elften Abschn itts 
des Kunsthochschu lgesetzes geregelte Aufsichtsmaßnahme n .  
Z u m  Tei l  wird mit dem Zie l ,  den Verwaltungsaufwand z u  min imie
ren und zur Entbürokratisierung beizutragen, auf bisherige Auf
sichtsmaßnahmen verzichtet. Zum Teil enthält d ie Neufassung 
Präzisierungen und Konkretisierungen , die mit Blick auf d ie An
erkennungspraxis sinnvoll erscheinen .  

I m  Einzelnen :  

Absatz 1 :  

Satz 1 regelt d ie Aufsichtsfunktion des Min isteriums. Satz 1 
Ha lbsatz 2 räumt dem Min isterium mit dem Verweis a uf § 76 Ab
satz 2 die für d ie Durchfü h rung der Aufsichtsaufgabe nach Satz 1 
Ha lbsatz 1 erforderlichen Befugnisse ein .  

Satz 2 greift d ie bisherige Regelung des § 72 Absatz 2 Satz 7 
Hochschulgesetz in  der derzeitigen Fassung und des bisherigen 

§ 70 Absatz 2 Satz 1 Kunsthochschu lgesetz auf und präzisiert 
d iese. Dem Min isterium sind nunmehr  wesentliche, d ie Anerken
nung nach § 72 sowie die E rstreckung der Anerkennung nach 
§ 73 a Absatz 3 berührende Änderungen anzuzeigen. 

Satz 3 konkretisiert den Begriff der "wesentlichen Änderungen",  
indem die Vorschrift beispielhaft aufzäh lt ,  welche Änderungen a ls 
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solche gelten .  Die Aufzählung ist n icht abschl ießend ,  das heißt, 
im Einzelfa l l  haben d ie n ichtstaatl ichen Hochschu len  zu prüfen ,  
ob Änderungen wesentlich im Sinne der  Vorschrift s ind  u nd der  
Anzeigepflicht u nterliegen . 

Satz 4 enthält eine Kla rsteI lung zum Sonderstatus der kirch l ichen 

Hochschu len ,  d ie einer e ingeschränkten Aufsicht durch das Mi

n isterium unterliegen .  

Absatz 2 :  

Die Vorschrift entspricht im Wesentl ichen dem redaktionel l  ange
passten § 73 Absatz 4 Hochschu lgesetz in  der derzeitigen Fas
sung und dem bisherigen § 71 Absatz 4 Kunsthochschu lgesetz . 
Neu eingeführt wurde Satz 2 ,  welcher kla rstellt , dass das Min is

teri um jederzeit widerruflich von der E rfü l l ung der Anzeigepfl icht 
befreien kann ;  mit d ieser Regelung wird d ie bisherige Anerken
n u ngspraxis aufgegriffen .  

Absatz 3 :  

Die Vorschrift entspricht im Wesentl ichen dem redaktionel l  ange
passten § 73 Absatz 3 Hochschu lgesetz in der derzeitigen Fas

sung u nd dem bisherigen § 71 Absatz 3 Kunsthochschu lgesetz. 
Das Min isterium zieht sich entsprechend dem staatl ichen Hoch
schu lbere ich aus der Deta i lprüfu ng in akademischen Kernfragen 
zurück und prüft d ie Stud ien- und P rüfungsordnungen gru ndsätz
l ich n icht mehr auf ihre Gleichwertigkeit . Diese sind bere its Prü
fungsgegenstand der institutione llen Akkreditierungs- und Reak

kreditierungsverfah ren  und der Akkreditierungsverfahren nach 
§ 7 .  E iner weiteren P rüfung du rch das M in isterium in  Form einer 
vorlaufenden Feststel lungsprüfung beda rf es - ana log zum staat
l ichen Hochschulbereich - daher n icht. 

E ine Besonderheit g i lt für d ie P romotions- u nd Habi l itationsord

n u ngen ,  d ie n icht der  Akkreditie rung nach § 7 unterl iegen .  D iese 
bedürfen weiterh in der Gle ichwertigkeitsfeststel lung du rch das 
Min isterium.  

Absatz 4 :  

Die Vorschrift beinha ltet e ine  k larstel lende Rege lung zur M itwir
kungspflicht (Ausku nftspfl icht u nd Zugang zu re levanten Unterla
gen) der Hochschule bei der Aufsicht des Min isteriu ms und ent
spricht einem Erfordern is aus der  Anerkennungspraxis. 
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Absatz 5 :  

Die Vorschrift g re ift den bisherigen Regelungsgehalt des § 73 
Absatz 7 und 9 Hochschu lgesetz in der derzeitigen Fassung und 
des bisherigen § 7 1  Absatz 6 und 8 Kunsthochschu lgesetz auf. 
Die Regelung normiert k larste l lend , dass das Min isterium zur  
Feststellung und S icherung der Qual ität a n  der Hochschule a uf 
Kosten der Hochschu le sachverständige Dritte einbeziehen 
kann .  So können bei  Beda rf zum Beispiel Ste llungnahmen oder 
Gutachten von Peers, Aud its etc. e ingefordert werden.  Umfasst 

werden von der  Vorschrift insbesondere auch etwa ige Verfah ren 
durch den Wissenschaftsrat ,  namentlich d ie Verfah ren der  insti
tutionellen Akkred itierung und Reakkreditierung oder noch das 
Kompaktverfah ren Promotionsrecht. 

Die Vorschrift kann insbesondere a uch im Rahmen der Feststel
lung der wissenschaftlichen Gle ichwertigkeit nach §§ 67 u nd 68 
und §§ 59 und 60 Kunsthochschu lgesetz (vergleiche § 73a Ab
satz 5) oder der Erbringung des Nachweises der Q ua l ität e iner 
medizinischen Ein richtung (verg leiche § 73a Absatz 8) re levant 
werden.  

zu § 74b 

Die Vorschrift enthält im Wesentlichen d ie Vorschriften des § 72 
Absatz 3 Hochschu lgesetz in der derzeitigen Fassung und des 
bisherigen § 70 Absatz 3 Kunsthochschu lgesetz zum E rlöschen  
und zur  Aufhebung de r  staatlichen Anerkennung;  d iese Vor
schriften wurden redaktionel l  übera rbeitet. 

Im Einzelnen :  

Absatz 1 :  

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem redaktionel l  ange
passten § 72 Absatz 3 Satz 1 Hochschulgesetz in der derzeitigen 
Fassung und dem b isherigen § 70 Absatz 3 Satz 1 Kunsthoch
sch u Igesetz. 

Absatz 2 :  

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem redaktionel l  ange
passten § 72 Absatz 3 Satz 2 Hochschu lgesetz in der derzeitigen 
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Fassu ng und dem bisherigen § 70 Absatz 3 Satz 2 Kunsthoch
schu lgesetz. 

Absatz 3 :  

D ie Vorschrift ste l lt k lar ,  dass d ie a l lgemeinen Vorschriften zur  
Rücknahmen und zum Widerruf nach den Vorschriften des Ver
waltungsverfah rensgesetzes des Landes Nordrhein-Westfa len 

unberüh rt bleiben .  

Absatz 4 :  

D ie Vorschrift gre ift d ie  bisherige Regelung des § 72  Absatz 3 
Satz 4 Hochschu lgesetz in  der derzeitigen Fassu ng und des b is

herigen § 70 Absatz 3 Satz 4 Kunsthochschu lgesetz auf. Die 
Vorschrift enthält eine kla rste l lende Regelung,  nach der der Trä
ger  im Fal l  des Erlöschens oder der Aufhebung der staatl ichen 
Anerkenn ung den Studierenden d ie Beendigung des Stud iums 
zu  e rmöglichen hat. 

zu § 75 

D ie Vorschriften des § 75 Hochschu lgesetz in  der derzeitigen 
Fassung und des bisherigen § 73 Kunsthochschu lgesetz wurden 
redaktionel l  und inha lt l ich überarbeitet. Zudem enthält d ie Vor
sch rift e ine sich aus dem Europarecht ergebende Regelung zu 
e inem einheitl ichen Ansprechpa rtner 

Im  E inze lnen :  

Absatz 1 :  

D ie Vorschrift entspricht dem redaktionel l  a ngepassten § 75 Ab

satz 1 Hochschu lgesetz in der derzeitigen Fassung und dem bis
herigen § 73 Absatz 1 Kunsthochschu lgesetz. 

Absatz 2 :  

D ie Vorsch rift gre ift den  Regelungsgeha lt des  bisherigen § 75 
Absatz 2 Satz 1 Hochschu lgesetz in der derzeitigen Fassung u nd 

des bisherigen § 73 Absatz 2 Satz 1 Kunsthochschu lgesetz auf 
und regelt d ie Voraussetzungen ,  nach denen N iederlassungen 
von staatl ichen Hochschu len  anderer  Bundesländer, von Hoch
sch u len ,  welche von anderen Bundesländern getragen werden ,  
von Hochschulen ,  we lche i n  anderen Bundesländern staatl ich 
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a nerkannt sind oder von Hochschu len ,  d ie staatl iche Hochschu
len anderer M itg l iedsstaaten der Europäischen Un ion oder dort 
staatlich anerkan nte , zugelassene oder rechtmäßig betriebene 
Hochschulen sind , in  Nord rhein-Westfa len betrieben werden dür
fen .  

Die staatlichen Hochschu len des Landes und d ie Hochschulen i n  
de r  Trägerschaft des Landes fallen ausweislich des Satzes 5 
n icht unter Satz 1 und dü rfen daher keine N iederlassungen be
treiben; die Orte des Betriebs nach § 1 Absatz 2 und 3 d ieses 
Gesetzes und § 1 Absatz 2 bis 4 des Kunsthochschu lgesetzes 
sind insofern abschl ießend.  

Satz 1 knüpft an  d ie rechtl ichen Regelungen an ,  d ie im jewei ligen 
Bundesland oder im jewei l igen EU-ausländ ischen Herkunftsstaat 
gelten .  

M it Bl ick auf  d ie durch vorgehendes Europarecht geforderte An
knüpfung an das Recht des Herkunftsstaates knüpft Satz 1 
Nummer 1 a n  d ie im Herkunftsstaat anerkannte ,  dort zugelasse
ne oder dort rechtmäßig angebotene Ausbi ldung an .  Die Reihung 
enthält dabei eine Vorrangstel lung der einzelnen P rüfungsvo
raussetzungen .  Zunächst darf ausschließlich d ie im Herkunfts
staat anerkannte Ausbildung angeboten werden.  Nur  in dem Fal l ,  
dass es kein  herkunftsstaatliches System der Anerkennung von 
Ausbildungsgängen gibt, da rf auf den in dem Herkunftsstaat 
staatl icherseits förmlich zugelassenen Ausbildungsgang abge
stel lt werden. Und nur  in dem Fal l ,  dass es kein herkunftsstaatli
ches System der Anerken nung oder Zulassung von Ausbil
d ungsgängen g ibt, darf auf den in dem Herkunftsstaat nach des
sen Recht rechtmäßig angebotenen Ausbildungsgang abgestellt 
werden.  

In d iesem Sinne knüpft auch Satz 1 Nummer 2 an  das Recht des 
Herkunftsstaates an .  I nsofern wird zunächst n icht an akademi
sche Grade, sondern an  Hochschu lqual ifikationen angeknüpft. 
Zudem wird wiederum in Form einer Vorrangstellung der e inzel
nen Prüfungsvoraussetzungen an das Recht des Herkunftsstaa
tes angeknüpft. Zunächst darf aussch l ießl ich die im Herkunfts
staat anerkannte Hochschu lqualifikation verliehen werden.  Nur  in  
dem Fall ,  dass es kein herkunftsstaatl iches System der Aner
kennung von Hochschu lqual ifikationen gibt, darf auf d ie in dem 
Herkunftsstaat staatlicherseits förmlich zugelassenen Hoch
sch ulqualifikationen abgestel lt werden . Und nur  in dem Fal l ,  dass 
es kein herkunftsstaatliches System der Anerkennung oder Zu-
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lassung von Hochschu lqua l ifikat ionen gibt ,  darf auf d ie in  dem 
Herkunftsstaat nach dessen Recht rechtmäßig a ngebotenen 
Hochschu lqual ifikationen abgestellt werden .  

Sätze 2 und 3 enthalten P räzisierungen zum Verfahren .  Das in  
d iesen Vorschriften geregelte Anzeigeverfah ren  ist mit den Vor
gaben des Europarechts , insbesondere mit der R icht l in ie 

2006/1 23/EG des Europä ischen Parlaments u nd des Rates vom 
1 2 .  Dezember 2006 über D ienstle istungen im Binnenmarkt (Eu

ropäische Dienstleistungsrichtl in ie) , vereinbar .  D ie Anzeigerege

lung ist n icht d iskrimin ie rend u nd aufg rund  zwingender Gründe 
des Allgemein interesses (Verbraucherschutz im Sinne e ines 

Schutzes der D ienstle istu ngsempfängerinnen  und -empfänger 
vor e iner unqual ifizierten Dienstle istungserbringung u nd im Sinne 

einer Sicherung der Qua l ität der B i ld u ngsdienstleistung) e rforder
l ich und verhä ltn ismäßig u nd dam it insbesondere mit Artikel 9 
Europäische Dienstle istungsrichtl i n ie vereinbar. Zudem stellt das 
qua l ifizierte Anzeigeerfordern is gegenüber e inem Genehmi
g ungsvorbehalt ,  welcher  europarechtl ich m it Blick auf die hohe 

Wertigke it der betroffenen Allgemein interessen ebenfa lls ge
rechtfertigt wäre,  ein sachl ich zie lfüh rendes Mitte l dar .  

E in gle ichwertiger staatl icher Akt im S inne des Satzes 4 ist  bei
spie lsweise dann gegeben ,  wen n  im E U-ausländ ischen Her
kunfts land zwar keine Verpfl ichtung zur  staatlichen Anerken
nung ,  wohl aber eine Verpfl ichtung zur  Akkred itieru ng e iner B i l

du ngseinrichtung a ls Hochschu le besteht; d iese Akkred itierungs
verpfl ichtung ist dann der g leichwertige staatliche Akt im Sinne 
des Satzes 4 .  

Absatz 3 :  

D ie Vorschrift g reift den Regelungsgeha lt des § 75 Absatz 2 Satz 
2 Hochschu lgesetz in der  derzeitigen Fassung u nd des bisheri

gen § 73 Absatz 2 Satz 2 Ku nsthochschu lgesetz (Fra nchising) 
a uf u nd enthält Präzisierungen zu den Q ual itätsanfo rderungen 
u nd dem zu befolgenden Antragsverfa hren .  

Satz 1 g i lt wiederum nu r  für das F ra nchising mit staatl ichen 
Hochschu len anderer Bundesländer, von Hochschu len ,  welche 
von anderen  Bundesländern getragen werden ,  von Hochschu len ,  
welche i n  anderen Bundesländern staatlich anerkannt s ind oder 
von Hochschu len ,  d ie staatliche Hochschu len anderer Mitg l ieds
staaten  der Europä ischen Un ion oder dort staatl ich a nerkannte , 
zugelassene oder rechtmäßig betriebene Hochsch u len s ind.  
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Für  das Franchising, bei dem eine staatl ich getragene Hochschu
len oder eine staatl iche Kunsthochschule die Kooperationshoch
sch u le des Franchisenehmers ist , g i lt ebenfa l ls n icht Absatz 3, 
sondern es gelten § 66 Absatz 6 sowie § 58 Absatz 7 Kunst
hochschulgesetz. Die Sätze 6 und 7 ste llen d ies e igens klar .  

Absatz 3 greift ebenfa l ls n icht für vom Min isterium staatl ich aner

kan nte Hochschulen.  Den n  § 73a Absatz 2 Satz 4 verweist auf 
§ 66 sowie auf § 58 Kunsthochschu lgesetz und damit auch auf 
d ie für das Franchising der staatlich getragenen Hochschu len  
sowie der staatlichen Kunsthochschu len geltenden Regelungen .  

Absatz 3 knüpft wiederum an  das  Recht des Herkunftsstaates 
der jeweiligen Kooperationshochschu le a n .  

Satz 1 Nummer 2 regelt dabe i  wiederum eine Vorrangstel lung 
der e inzelnen Prüfungsvoraussetzungen .  Zunächst darf aus
sch l ießlich d ie im Herkunftsstaat anerkannte Hochschu lqua l ifika
tion verliehen werden . Nur  in dem Fal l ,  dass es kein herkunfts
staatl iches System der Anerkennung von Hochschu lq ua l ifikatio
nen g ibt, darf auf d ie in dem Herkunftsstaat staatl icherseits förm
l ich zugelassenen Hochschulqualifikationen abgestel lt werden .  
U nd nur  i n  dem Fa l l ,  dass es kein herkunftsstaatliches System 
der Anerkennung oder Zulassung von Hochschu lqual ifikationen 
gibt ,  darf auf d ie in  dem Herkunftsstaat nach dessen Recht 
rechtmäßig angebotenen Hochschu lqua lifikationen abgestel lt 
werden .  

Sätze 2 bis 5 regeln d ie verfa h rensrechtl ichen Voraussetzungen,  
unter denen ein Franchising, welches den Anforderungen des 
Satzes 1 genügt, in  Nord rhe in-Westfalen durchgeführt werden 
kan n .  Das in d iesen Vorschriften geregelte Feststel lungsverfah

ren sowie das Informationsgebot sind mit den Vorgaben des Eu
roparechts , insbesondere mit der Richtl inie 2006/1 23/EG des Eu
ropä ischen Parlaments und des Rates vom 1 2. Dezember 2006 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt (Europäische Dienstleis
tungsrichtl in ie) ,  vere inbar. Das Festste l lungsverfah ren  sowie das 
Informationsgebot sind n icht d iskrimin ierend und aufgrund zwin
gender Gründe des Allgemein interesses (Verbraucherschutz im 
Sinne eines Schutzes der Dienstleistungsempfä ngerinnen und 

Dienstleistungsempfänger vor  einer unqual ifizierten Dienstleis
tungserbringung und im Sinne einer Sicherung der Qua l ität der 
Bi ldungsdienstleistung) erforderl ich und verhältn ismäßig und 
damit insbesondere mit dem auch be im Franchising einschlägi
gen Artikel 9 Europäische Dienstleistungsrichtlin ie vere inbar .  
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I nsbesondere handelt es sich bei e inem F ranchising um eine 
wirtschaftl iche Tätigkeit auf durchweg unbestimmte Zeit ausge
hend von zumeist festen Infrastrukturen ,  welche mit einer I n

tegration in das Wirtschafts leben des N iederlassungsstaates 
verbunden ist. Ein Franchising e rfolgt daher durchweg a ufgrund 
einer stabi len  und kontinu ierl ichen Bete il igung am Wirtschaftsle

ben des Zielstaates .  

Doch selbst fa lls ausnahmsweise im E inze lfa ll das Franch ising in 
Form des g re nzüberschre itend tätigen Dienstleisters u nd damit 

u nter Zu h ilfenahme von I nfrastrukturen  u nterha lb der N iederlas
sungsschwel le u nd damit ohne stabi l  am Zielstaat vorhandenen 

Ort der Qua l itätsüberwach ung u nd -prüfung erbracht würde ,  sind 
das Feststel lungsverfahren sowie das I nformationsgebot ge
meinschaftsrechtskonform insbesondere a uch mit Bl ick auf Arti
kel 1 6  Europä ische Dienstle istungsrichtl in ie .  Den n  dann besteht 
eine besonders hohe Gefahr  fü r sehr e rhebliche Grund interessen 
der Gesellschaft namentlich im Bi ld ungsbereich (vor a l lem h in
sichtlich des gebotenen Schutzes vor un lauteren Bi ldungsdienst

le istern insbesondere angesichts der berufl ichen Erstausbi l
dung) .  Eine dera rtige tatsächl iche und h in reichend schwere Ge
fä hrdung eines Gru nd interesses der h iesigen Gesellschaft erfor
dert sowohl  das Feststel lungsverfah ren  a ls auch das Informati
onsgebot. Beide sind n icht d iskrimin ie rend sowie e rforderl ich u nd 
verhä ltn ismäßig .  

Absatz 4 :  

M it der Vorschrift wird Artikel 6 der R ichtl in ie 2006/1 23/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 1 2 . Dezember 
2006 über Dienstleistungen im B innenmarkt umgesetzt. 

§ 7 1 e  Verwa ltungsverfah rensgesetz ord net an ,  dass das Verfah
ren über  e ine einheitl iche Stelle auf Verlangen in e lektron ischer 
Form abgewicke lt wird .  Bei dem Verfa h ren  zur  Anerkennu ng von 
Hochschu len ist e in  dera rtiges e lektron isches Verfahren mit Blick 
a uf d ie betroffenen öffentl ichen I nteressen n icht sachgerecht. 

zu § 75a 

D ie Vorschrift gre ift den Regelungsinha lt des § 75 Absatz 3 
Hochschu lgesetz in der bisherigen Fassung und des bisherigen 
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§ 73 Absatz 3 Kunsthochschulgesetz auf, d ie redaktionel l  und in
ha ltl ich übera rbeitet wurden .  

Im E inzelnen :  

Absatz 1 :  

Die Vorschrift enthä lt im Wesentlichen d ie redaktionel l  a ngepass
ten Vorschriften des bisherigen § 75 Absatz 3 Satz 1 Hochschu l

gesetz und des b isherigen § 73 Absatz 3 Satz 1 Kunsthoch
schu lgesetz, wobei d ie Tatbestände der Ordnungswidrigkeiten 
präzisiert wurden.  

Hervorzuheben ist h ier  vor a l lem Nummer 5, nach der eine buß
geldbewährte Ordnungswidrigkeit vorliegt, wenn vollziehbaren 
Auflagen des Min isteriums n icht nachgekommen wird . M it d ieser 
Vorschrift sollen dem Min isterium weitere, adäquatere Sankti
onsoptionen an d ie Hand gegeben werden . Bisher war ledigl ich 
der Entzug der staatlichen Anerkennung mögl ich ;  e ine Beweh

rung des rechtswidrigen Verhaltens du rch eine Geldbußensank
tion ist demgegenüber erkennbar e in  mi lderes M itte l .  

Absatz 2: 

Die Vorschrift entspricht im Wesentl ichen dem redaktionel l ange
passten bisherigen § 75 Absatz 3 Satz 2 und 3 Hochschu lgesetz 
sowie dem bisherigen § 73 Absatz 3 Satz 2 und 3 Kunsthoch
sch u Igesetz. 

zu § 76 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 76 
Hochschulgesetz und füh rt weitere d ie Rechtsaufsicht unterstüt
zende Regularien e in .  

Absatz 1 :  

M it den neuen Satz 2 Halbsatz 2 und Satz 3 soll das Anzeigever
fah ren nach Satz 2 Ha lbsatz 1 funktiona l  gestärkt werden .  E ine 
Rückäußerung des Ministeriums nach erfolgter Anzeige ist kein 
Veröffentlichungserfordernis. Das Land geht aber  a ls Ausdruck 
e ines landestreuen Verha ltens der Hochschule davon aus ,  dass 
d ie Veröffentlichung erst nach angemessener Frist, sinnvolle r
weise erst nach Rückäußerung durch das M IWF, e rfolgt. 
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Das neue Aufsichtsmittel der Untersagungsverfügu ng nach Satz 
3 h indert d ie Anwendung der sonstigen Aufsichtsbefugn isse 
n icht. 

Die Gesetzesformu lierung verdeutl icht, dass der Landeshoch
schu lentwicklungsplan keine förmliche Rechtsvorsch rift darstel lt . 

Absatz 2: 

Der neue Ha lbsatz 2 des Satzes 1 d ient der KlarsteI lung und soll 
Rechtssicherheit in einem oftmals grundrechtsrelevanten Bereich 
gewährle isten .  

Die Änderungen in Satz 3 übernehmen gut e ingefüh rte u nd er

probte Regu la rien , d ie im Bereich der  Kommuna laufsicht - a lso 
ebenfa l ls im Bereich der Aufsicht über  rechtl ich selbständ ige 
Körperschaften - bereits derzeit gelten .  D ie Hochschu le muss 
nur  auf ausd rückliches Verlangen des M in isteriums d ie Kosten 
tragen und zwar in dem Umfang , in dem sie vom Min ister ium be

ziffert worden sind.  

M it Satz 4 wird auf den Umstand reag iert ,  dass nach derzeitiger 
Rechtslage das Min isterium a llfä l l ige Ersatzvornahmen m it eige
nen persön lichen u nd sach l ichen M itteln  umsetzen muss.  Ein 
Zugriff auf d ie Ressourcen der Hochschu le ist mith in u nzu lässig . 
Angesichts der mit Satz 3 eingefü h rten Kostentragu ngspflicht der 
Hochschu le wäre es mit Bl ick auf das Gebot des wirtschaftl ichen 
M itteleinsatzes ungereimt, wen n  das Min ister ium sich zur Durch
setzung der Ersatzvornahme n icht auch der Ressou rcen der 
Hochschu le bed ienen kön nte . 

Dem Min isterium steht e in Wah lrecht nach pfl ichtgemäßem Er
messen zu ,  ob es nach Maßgabe des Satzes 3 oder des Satzes 
4 vorgehen möchte . 

M it dem neuen Satz 5 sol l  insbesondere das Instrument der 
Rahmenvorgabe aufsichtsrechtl ich u nterstrichen werden .  

Absatz 4 :  

Schon d ie Überschrift des § 76 verdeutl icht, dass es sich be i  den 
Maßnahmen,  d ie auf  der Grund lage des § 76 getroffen werden ,  
n icht nur  um solche der Rechtsaufsicht, sondern a llgemein um 
solche der Aufsicht handelt .  Dies gi lt insbesondere im Bereich 
der I nformation .  Die Vorschrift u nterstützt a lso generel l  d ie Ge
wä hrleistungsverantwortlichkeit des Landes auch in denjen igen 
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Bereichen, in denen es keine Aufsichtsmittel eingriffsrechtl icher 
Art jenseits der Rechtsaufsicht besitzt. Auch außerha lb e ines 
Verfah rens der Rechtsaufsicht beda rf das Land kraft seiner Ge
währleistungsverantwortung über  d ie in § 8 genannten Weisen 
h inaus umfassende Mög l ichke iten informatorischer  Art. D ieser 
gesetzlich bere its derzeit ge ltende Zusammenhang sol l  m it der 
Änderung des Absatzes 4 deutl iche r  hera usgestel lt werden .  

zu § 7Ga 

Die Vorschrift regelt d ie Aufsicht in dem Bereich der  zugewiese
nen Aufgaben .  Diese zugewiesenen Aufgaben werden in Absatz 
1 für das Hochschulgesetz enumerativ abschließend a ufgezäh lt ;  
§ 7 des Hochschu lzulassungsgesetzes b le ibt dabe i  unberü h rt. 

Bei zugewiesenen Aufgaben besteht nach § 6 Absatz 5 d ie Be
fug nis des Min isteriums zum Erlass b indender Rahmenvorgaben .  
Absatz 2 regelt nun  d ie d ieser E rlasskompetenz entsprechende 
Aufsichtskompetenz. Dabei beinha ltet der Begriff der  Anwendung 
auch den Unte rfa l l  der I nterpretation von Rahmenvorgaben.  

zu § 7Gb 

Nach § 6 Absatz 1 ist d ie E ntwick lungsplanung des Hochschul
wesens eine gemeinsame Aufgabe des Min iste riums und der 
Hochschulen in  der Gesamtverantwortung des Landes. Z udem 
besteht eine Bindungswirkung der Hochschu lentwicklungspla
nung h insichtl ich der Landeshochschu lentwicklungsplan u ng .  
Dieser Gesamtverantwortung und  d ieser B indungswirkung ent
spricht es, dass nach Absatz 1 der Hochschu lentwicklungsplan 
der Zustimmung des Min isteriums bedarf. Mit dem Rechtsbegriff 
der "Zustimmung" wird dabei  unterstrichen, dass das M in isterium 
bereits vor der endgültigen Beschlussfassung über den H och
schulentwicklungsplan im P räsid ium zu betei l igen ist. 

Absatz 2 regelt d ie Voraussetzungen ,  unter denen d ie Zustim-
. mung versagt werden kan n .  Absatz 3 unterstellt den hochschul

internen Vollzug des Hochschulentwicklungsplans dem rechts
aufsichtlichen Instrumentarium des § 76 Absatz 2 bis 5 .  
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zu § 77 

Die Vorschr ift enthält in ihren Absätzen 1 bis 3 d ie Regelu ngsin
ha lte des derzeitigen § 77 Hochschu lgesetz. 

Absatz 1 :  

M it der Änderung in  Absatz 2 sol l  das Erfordernis e iner stärkeren 

Zusammenarbeit der U nivers itäten und Fachhochschu len  im Be

reich der Lehre u nterstrichen werden .  Für den Bereich der For
schung enthä lt § 70 eine korrespond ierende Regelung .  

Absatz 3 :  

Das behördenüberg reifende Persona laktenfüh rungsrecht ist im 
Landesbeamtengesetz novel l iert worden .  D ie seinerzeit m it dem 
Hochschu lfre iheitsgesetz eingeführte Regelung des § 77 Absatz 
3 Sätze 3 u nd 4 ist demnach obsolet. S ie kann  du rch einen Ver
weis auf d ie nunmehr geltende Vorschrift des § 92 Absatz 1 bis 3 
Landesbeamtengesetz ersetzt werden .  

E in  Zusammenwirken der  Hochschulen ist insbesondere beim 
Persona lmanagement s innvol l .  

Absatz 4 :  

Die Vorschrift regelt insbesondere m it Bl ick auf den wirtschaftl i
chen E insatz der den Hochschu len zur Verfügung stehenden fi
nanziel len M ittel d ie Zusammenarbeit der Hochschu len  im Be

reich i h rer  Forsch ung u nd Leh re d ienenden Informationsinfra
strukturen .  

Zu d iesen gehören sämtliche der E rbringu ng der Dienstleistun
gen im S inne des § 29 Absatz 2 gewidmete Gegenstände, a lso 
im EDV-Bereich insbesondere auch d ie Hard- u nd Software. 

Da I nformationsinfrastruktu ren einen Zusammenhang personel ler 
und sach l icher Mitte l darstellen ,  kan n  das M in ister ium das haus
ha lts- u nd persona lwi rtschaftl iche Nähere zu d ieser Zusammen
a rbeit d urch Rahmenvorgaben regeln .  

Absatz 5: 

Absatz 5 enthält den aus Gründen der Rechtsberein igung in das 
Hochschu lgesetz überführten Regelungsgehalt des derzeitigen 
§ 5 des Gesetzes über weitere d ienstrechtl iche u nd sonstige Re-
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gelungen im Hochschulbereich - Art ikel 7 Hochschu lfreiheitsge
setz -, das durch Artikel 1 4  d ieses Gesetzes aufgehoben wird .  

Die in  § 2 Absatz 1 Satz 3 des Fachhochschu lerrichtungsgeset
zes 2009 geregelte Befugn is des Min isteriums, eine Regelung im 
S inne des § 5 des Gesetzes über weitere d ienstrechtliche und 

sonstige Regelungen im Hochschu lbereich treffen ,  bezieht sich 
nunmehr auf Absatz 4. 

Absatz 6: 

M it der Regelung sol len den Hochschu len Instrumente bereitge
stel l t  werden ,  mit denen sie ihre Zusammenarbeit mit außeruni
versitären Forschungsein richtungen auf eine neue organisatori
sche Grundlage stel len kön nen.  

Die Hochschu len wirken mit anderen Forschungse inrichtungen 
bere its nach Maßgabe des § 70 Absatz 2 Satz 2 zusammen . 
Diese Arten und Weisen des Zusammenwirkens werden durch 
den neuen Absatz 5 n icht berüh rt ,  sondern sind weiterhin zu läs
sig .  Die Arten und Weisen der Zusammenarbeit nach § 70 Ab
satz 5 Satz 2 und d iejenige nach § 77 Absatz 5 bestehen daher 
unabhängig voneinander. 

Der organisatorische Mehrwert einer Zusammenarbeit nach Ab
satz 6 besteht darin ,  dass nunmehr d ie jewei l ige Hochschu le und 
d ie jeweil ige Forschungseinrichtung eine gemeinsame Einheit, 
welche zumindest Forschung a ls Aufgabe betreibt, in  der Form 
einer Organ isationseinheit nach § 26 Absatz 5, einer gemeinsa
men wissenschaftl ichen Ein richtung oder Betriebseinheit oder ei
ner gemeinsamen Verwaltungsein richtu ng im Wege einer Errich
tungsvereinbarung als typischerweise öffentl ich-rechtlichen Ver

trag gründen können .  Da es sich um eine Organ isation handelt, 
d ie typübergreifend Hochschule und außerunivers itä re E inrich

tung verbindet, benennt das Gesetz d iese Organ isation a ls 
"übergreifende gemeinsame Einheit". 

Aus Gründen der organ isatorischen Verantwortungszurechnung 
muss die jewei l ige übergreifende gemeinsame Einheit bei  einer 

der beiden Partner angesiedelt werden.  Satz 1 enthält h ie rfü r für 
d ie Hochschu le d ie gesetzliche Ermächtigung . Ob eine Ansied
lung bei der außerun iversitä ren Einrichtung zu lässig ist, ent
scheidet sich nach den fü r d iese E inrichtung geltenden Regelun
gen.  
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Errichtungsvoraussetzung ist . nach Satz 1 für d ie Hochschule das 
eher weit gefasste Kriterium der Zweckmäßigkeit , welches mit 
Bl ick auf d ie Aufgaben ,  Größe und sächl iche und personelle 
Ausstattung der E inrichtung geprüft werden muss.  Die E rrich
tungsvoraussetzungen ,  d ie auf Seiten der außerun ivers itä ren 
E inrichtung erfü llt sein müssen ,  richten sich wiederum nach den 

fü r d iese geltenden Regelunge n .  

Nach Satz 2 n immt d ie Einheit Aufgaben wahr ,  d ie beiden Part
nern obl iegen .  Diese sind auf Seiten der Hochschule typ ischer
weise Forschungsaufgaben und n icht auch zugle ich Lehraufga
ben .  Dies macht Satz 2 in seinem Wortlaut ,  welcher n icht a uf d ie 

Aufgaben ,  sondern nur  auf Aufgaben der Hochschu len  verweist, 
deutl ich ; d ie Hochschule kann nach Maßgabe der Vere inbarung 

der E inhe it indes auch d ie Wahrnehmung von Leh ra ufgaben zu
bi l l igen .  

D ie Sätze 3 und 4 ordnen an - Satz 4 dabe i  nu r  dekla ratorisch - ,  
dass d ie Art und Weise , in der d ie hochschu l ische Aufgabe und 
die außerun iversitäre Forschungsaufgabe e rfü l lt werden , sich 
nach den Rechtsregimen richtet, d ie fü r d ie jewe i l ige Aufgabe 
gelten .  Für d ie hochschul ische Aufgabe ist d ies das Hochschu l
gesetz und fü r d ie außerun iversitäre Forschungsaufgabe das für 
d iese konkrete Aufgabe geltende Rechtsregime. Das Rechtsre
g ime ist damit für d ie E inheit n icht einheit l ich , sondern folgt der 
Aufgabe .  

Nach Satz 5 muss in der  Errichtungsvere inba rung d ie konkrete 
Aufgabe der Einheit geregelt werden .  Sodann  müssen im Lichte 
d ieser Aufgaben Organe kreiert und d iesen Organen Aufgaben 
und Befugn isse zugeordnet werden .  Schl ießl ich muss Gegen
stand der Errichtungsvere inba ru ng a uch sei n ,  i n  welcher  Weise 

u nd in welchem Maße d ie Hochschule und d ie außerun iversitä re 
Forschungsein richtung auf d ie E inhe it E influss nehmen.  Satz 5 

regelt e ine Absch lussvoraussetzung für d ie e rrichtu ngswil l ige 
Hochschu le .  Diese darf die Errichtungsvere inba rung m ith in  n icht 
unterze ichnen ,  wen n  d ie Voraussetzungen des Satzes 5 n icht er
fü llt s ind . E in  Verstoß gegen d ieses gesetzl iche Verbot füh rt ge
mäß § 59 Absatz 1 Verwa ltungsverfah rensgesetz in Verb indung 

mit § 1 34 Bürgerliches Gesetzbuch zur N ichtigkeit der Vere inba
ru ng .  

Satz 6 regelt über d ie Voraussetzungen des Satzes 5 h ina usge
hend fü r den Fa l l ,  dass eine übergre ifende gemeinsame E inheit 
in der Weise einer fachbereichsaufgabengleichen Organ isations-
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einheit nach § 26 Absatz 5 errichtet wird , dass in  der E rrich
tungsvereinbarung d ie erforderl ichen M itwirkungsfragen e nt
schieden sowie d ie korporationsrechtl ichen Zuordnungen getrof
fen werden .  

Satz 7 regelt wiederum über d ie Voraussetzungen des  Satzes 5 
h inausgehend fü r den Fal l ,  dass e ine übergre ifende gemeinsame 

Einhe it unter der Beteil igu ng mehre rer  Hochschu len  e rrichtet 
wird , dass dann d ie Verhä ltn isse zwischen den einze lnen Hoch
sch u l leitungen ,  a lso deren versch iedene Aufgaben und Befug

n isse mit Blick auf d ie Einheit ,  geregelt werden .  

Die Sätze 6 und 7 knüpfen jewei ls a n  d ie  entsprechend ver
g le ichbare Regelung des Absatzes 2 Satz 2 an .  

Satz 8 beinha ltet eine materie l l  persona lvertretungsrechtl iche 
Regelung, d ie fü r d ie betei l igte Hochschule d i rekt u nd fü r die be
teil igte Forschungsvereinbarung nach Maßgabe der  jewei l igen 
Errichtungsvereinba rung g i lt .  

Satz 1 0  regelt das Personalaktenfü h ru ngsrecht. 

zu § 77a 

Die Norm sieht vor, dass die Schwerbeh indertenvertretungen 
des Hochschu lbere ichs sich , ähnl ich wie die Persona lvertretun
gen a uf Landesebene (Landespersonal rätekonferenz),  in  e iner 
Arbeitsgemeinschaft zusammenschl ießen können .  D ie Vorschrift 
ist der  Vorschrift nachgebi ldet, d ie fü r d ie Landespersona l räte
konferenz g ilt (§ 1 05a Landespersona lvertretungsgesetz) . Die er
forde rl ichen M ittel s ieht bere its der  ge ltende Hausha ltsplan vor. 

Hinsichtl ich der Schwerbeh indertenvertretungen der Kunsthoch
schu len gilt der neue § 70 Kunsthochschulgesetz in der Fassung 
d ieses Gesetzes . Danach können d ie Schwerbeh indertenvertre
tungen der Kunsthochschulen der Landesarbeitsgemeinschaft 
nach § 77a beitreten oder eine e igene Landesarbeitsgemein
schaft gründen ,  sofern d ie Landesarbeitsgemeinschaft nach 
§ 77a nicht entstehen sollte . Daraus folgt, dass d ie Landesar
beitsgemeinschaft nach § 77a vorgreifl ieh zu bi lden ist. 
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zu § 78 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derzeitigen § 78 
Hochschu lgesetz. Die Änderu ng in  Absatz 2 ist redaktionel l .  

zu § 79 

Die Vorschrift enthält d ie Regelungsinhalte des derze itigen  § 79 

Hochschu Igesetz. 

zu § 80 

Die Vorschrift enthä lt d ie Regelungsinhalte des derzeitigen § 80 
Hochschu lgesetz . 

Die Änderung in Absatz 4 g ründet in  dem Umstand ,  dass künftig 

d ie Umsetzung von Änderungsbedarfen ,  die von Seiten der Kir
chen im Rahmen ih rer  du rch staatskirchenrechtl iche n  Verträge 
abgesicherten Mitwi rku ngsbefugn is formu liert werden ,  fü r d ie 

Hochschu len nach Durchführung des in den Verträgen vorgese
henen Verfah rens verpfl ichtend s ind .  

zu § 81 

Die Vorschrift enthä lt d ie Regelungsinhalte des derzeitigen § 81  
Hochschu lgesetz .  

zu § 82 

Die Vorschrift enthä lt die wesentl ichen Rege lungsinha lte des 

derzeitigen § 82 Hochschu lgesetz. 

D ie Neufassung des Absatzes 1 reagiert auf d ie Einfü h rung von 
Rahmenvorgaben ;  eine daneben stehende Befugn is zum Erlass 

von Verwaltungsvorschriften ist weder sinnvoll noch rechtsstaat
l ich sachgerecht. 

Die Änderung des Absatzes 2 ist zum einen redaktionel l  mit B lick 
auf d ie Neufassung des Absatzes 1 .  Zum anderen wird fü r d ie 
Un iversitätsk l in iken der Rechtszustand nachgezeichnet, der be-
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reits derzeit fü r d ie Un iversitäten und Fachhochschu len g ilt . M it 
dem E inbezug auch des § 69 Absatz 6 Landespersonalvertre
tungsgesetz soll dem Umstand Rechnung getrag_en werden ,  
dass es ein Stufenverfahren n icht nur  in den Fällen des § 66 Ab
satz 5 Landespersonalvertretungsgesetz ,  sondern auch in den 
Fäl len des § 69 Absatz 3 Landespersonalvertretungsgesetz g ibt. 

Der neue Absatz 5 s ichert für die auslaufenden Mag ister- und 
Dip lomstudiengänge das für sie geltende Prüfungsrecht. 

zu § 83 

Die Vorschrift enthä lt den aus Gründen der Rechtsberein igung in 
das Hochschu lgesetz überfüh rten Regelungsgehalt des derzeiti
gen § 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige 
Regelungen im Hochschu lbere ich - Artike l 7 Hochschu lfreiheits
gesetz -, das durch Artikel 1 4  d ieses Gesetzes aufgehoben wird .  

zu  § 84 

Die Vorschrift regelt die Einfüh rung des durch das Hochschu lzu
ku nftsgesetz geschaffenen neuen Regelungsregimes in den Un i
versitäten und Fachhochschu len .  Sie beruht a uf bestens erprob
te , te i lweise weitergehende Regelungen des Übergangs früherer 
Hochschulgesetznovell ierungen. 

Nach Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 s ind die Hochschulordnungen 
unverzüglich ,  a lso ohne schu ld haftes Zögern , den Bestimmun
gen des neuen Hochschu lgesetzes anzupassen.  Das G leiche 
gi lt ,  soweit mit dem Hochschulzukunftsgesetz sonstige Landes
gesetze geändert worden sind , die einen Anpassungsbedarf der 
Hochschulordnungen begründen.  

E in  Widersprechen im Sinne von Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 l iegt 
bei den Grundordnungen nur vor, wenn d iese echte Regelungen 

enthalten.  Echte Regelungen sind nur solche Vorschriften der 
Grundordnungen , die sich innerhalb des Regelungsrahmens des 
Hochschulgesetzes (§ 2 Absatz 4 Satz 1 )  bewegen und insofern 
I nha lte besitzen ,  die das Gesetz selbst a ls regelungsbedü rftig 
oder a ls regelungsfäh ig bezeichnet hat. Sonstige Vorsch riften ,  
d ie s ich i n  Grundordnungen finden,  regeln n icht, sondern geben 
bloß deklaratorisch die Regelungen des Gesetzes oder derzeiti-
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ge Zustände wieder. Vor d iesem H interg rund treten dera rtige 
bloß deklaratorische Vorschriften ohne weiteres mit I n krafttreten 
d ieses Gesetzes außer Kraft, wen n  s ich das Gesetz in der Weise 
ändert ,  dass d iese bloß deklaratorischen Gru ndordnungsvor
sch riften nach der Gesetzesänderung dem Gesetz widerspre
chen.  Diesen Fal l  der bloß dekla ratorischen Grundordnungsvor

schriften regelt Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 n icht. Absatz 2 N um
mer 1 Satz 2 erfasst v ielmehr n u r  echte Gru ndordnu ngsregelun

gen,  fü r d ie daher auch nur  d ie Jahresfrist g i lt . 

M it Bl ick auf d ie Reformbedürft igke it des derzeitigen p rüfungs
ordnungsrechtlichen Regelungszustands h insichtl ich Anwesen

heitsobl iegenheiten u nd in Ansehung der hohen Wert igkeit der 
betroffenen ind ividuel len Rechtsgüter ist es n icht sachgerecht, 
dass d ie Hochschu len in den übl ichen Verfahren  d ie Rege lungen 
betreffend Anwesen heitsobl iegenheiten außer Kraft setzen .  
Vielmehr  treten Anwesenheitsobliegenheiten regelnde Vorschrif
ten der Prüfungsordnungen zeitg le ich mit dem I n krafttreten d ie
ses Gesetzes ausnahmslos außer Kraft. Da d ieses Gesetz zum 

Beg inn  e ines Wintersemesters in  Kraft tritt , ist d ieses Au ßerkraft
treten der prüfungsordnungsrechtl ichen Vorschriften u nproble
matisch .  Mit B lick auf die zeitl iche Dauer des Gesetzgebungsver
fa hrens erhalten d ie Hochschulen h inreichend Zeit, sich auf den 
neuen Rechtszustand einzustel len .  

Absatz 2 Nummer 3 ordnet mit Rücksicht auf d ie Kontinu ität der 
Gremienarbeit u nd in Ansehung des doppe lten Abiturjahrganges 
a n ,  dass d ie bestehenden Organe u nd Gremien ,  Funktionsträge
rinnen u nd Funktionsträger in ih ren  Ämtern und Funktionen ver

b le iben .  Dies g i lt auch fü r den Hochschu lrat und a uch a ngesichts 
des U mstands, dass das neue Recht gegenüber dem a lten 

Recht e ine Veränderung in  der gesetzl ichen Zusammensetzung 
des Hochschulrates vorsieht. 

Zu Arti kel 2 

(Änderung des Gesetzes über  d ie Kunsthochschu len  des Landes Nord
rhein-Westfa len) 

A. Al lgemeiner Tei l  
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Die in Artikel 2 entha ltenen Änderungen überneh men die entsprechen
den Änderungen, d ie du rch Artikel 1 d ieses Gesetzes das Hochschu l
gesetz erfäh rt. Die kunsthochschu lspezifischen Besonderheiten werden 
dabei gewah rt. 

H insichtlich der Begründung der einzelnen Änderungen des Kunst
hochschu lgesetzes kann auf d ie Begründung zu der jeweils entspre

chenden hochschulgesetzlichen Vorschrift zu rückgegriffen werden.  

B. Besonderer Tei l  

zu Nummer 1 

Die Änderung ist redaktionel l .  

zu Nummer 2 

Buchstaben a ,  c und d gre ifen d ie Änderung in Artikel 1 § 1 auf. 

Buchstabe b zeichnet den Umstand nach,  dass d ie Stadt Dort
mund der Sta ndort des gemeinsam von a llen vier Musikhoch
schu len getragenen Orchesterzentrums ist. H insichtl ich d ieses 
Orchesterzentrums n immt d ie Folkwang Hochschu le d ie Verwal
tungsverantwortung wahr. Ansonsten werden d ie entsp rechen
den Änderungen im Hochschu lgesetz übernommen. 

zu Nummer 3 

Buchstabe a ist redaktionel l mit B lick auf den neuen § 6gb. Die 

Begriffl ichkeiten unterscheiden sich gegenüber dem Hochschu l
gesetz (Kunsthochschu len :  gemeinsame Angelegenheiten ;  Un i
versitäten und Fachhochsch u len :  gemeinsame Aufgaben) .  Diese 
Unterschiede in der Begrifflichkeit s ind der feh lenden Verselb
ständigung der Kunsthochschulen geschuldet und unterstreichen 
d ie Unterschiedlichkeit der versch iedenen Regelungskonzepte . 

Buchstabe b übern immt d ie entsprechende Änderung im Hoch
schu lgesetz. 
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zu Nummern 4 bis 6 

Die Änderu ngen übernehmen d ie entsprechenden Änderungen 
im Hochschu lgesetz. 

zu N um mer 7 

Die Änderung übern immt d ie entsprechende Änderung im Hoch
schu lgesetz u nd passt s ie an d ie besonderen planerischen Ge
gebenheiten im Kunsthochschu lbere ich a n .  

Zugleich s ichert die Regelung insbesondere in  ih ren Absätzen 1 
u nd 2 ,  dass es nu r  e inen,  das gesamte Hochschu lwesen betref
fe nden La ndeshochschu lentwicklungsplan g ibt; fü r d ie Kunst
h ochschu len  ist gesichert ,  dass deren  Beplanung in Form eines 
sach l ichen Teilplanes erfo lgen kann .  

I n  dem i m  Änderungsbefeh l  des Absatzes 2 enthaltenen Verweis 
a uf § 6 Absatz 2 Hochschu lgesetz wird a uf dessen Tatbestands
voraussetzungen mitverwiesen .  Zudem greifen auch fü r die 
Kunsthochschu len die in  § 6 Absatz 2 Hochschu lgesetz a ufge
füh rten Gegenstände des Landeshochschu lentwicklungsplans.  

zu N um mer 8 

Die Änderung übern immt d ie entspreche nde Änderung im Hoch
schu lgesetz . 

Es ist n icht e rforderl ich, d ie Rechtsste l lung der Akkred itierungs

agenturen e igens im Kunsthochschu lgesetz zu regel n .  Der Ver

we is auf § 7a Hochschulgesetz reicht vielmehr  zusammen mit 

dem neuen Satz 4 Ha lbsatz 2 für das Recht der Kunsthochschu
len h in .  

zu Num mern 9 b is 1 3  

Die Änderungen ü bernehmen d ie entsprechenden Änderungen 

im Hochschu lgesetz. 
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zu Nummer 14  

Die Änderung übern immt unter Beachtung de r  kunsthochschul
spezifischen Besonderheiten d ie entsprechende Änderung im 
H ochschu lgesetz. 

zu Num mer 1 5  

Die Änderung übern immt d ie entsprechende Änderu ng im Hoch
sch u lgesetz. 

zu Nummer 1 6  

Mit B lick auf d ie besondere Bewerberlage ordnet d ie Regelung 
Besonderheiten h insichtlich der Rechtsstel lung der ernannten 
Kanzlerin oder des ernannten Kanzle rs a n .  

z u  N um mer 1 7  

Die Änderung übernimmt unter Beachtung der kunsthochschu l
spezifischen Besonderheiten d ie entsprechende Änderung im 
Hochschulgesetz .  

zu Nummer 1 8  

Die Änderung übern immt d ie entsprechende Änderung im Hoch
schu lgesetz. 

zu Nummer 1 9  

Die Änderung übern immt u nter Beachtung der kunsthochschul
spezifischen Besonderheiten d ie entsprechende Änderung im 
H ochschulgesetz. 
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zu N um mer 20 

Die Änderung übern immt d ie entsprechende Änderung im Hoch
sch u Igesetz. 

zu N um mer 21 

Die Änderung übern immt u nter Beachtung der kunsthochschu l

spezifischen Besonderheiten d ie entsprechende Änderung im 
Hochschu lgesetz. 

Soweit keine Fachbereiche bestehen,  werden das Rektorat u nd 
der Senat von dem Studienbeirat beraten .  

z u  N um mern 2 2  bis 24 

Die Änderungen übernehmen d ie entsprechenden Änderungen 
im Hochschu lgesetz. 

zu Nummer 25 

Die Änderung übernimmt u nter Beachtu ng der ku nsthochschul
spezifischen Besonderheiten d ie entsprechende Änderung im 

Hochschu lgesetz. 

zu N um mer 26 

Die Änderung übern immt d ie entsprechende Änderung im Hoch
sch u Igesetz. 

zu N um mer 27 

Die Änderung übern immt u nter Beachtung der kunsthochschu l
spezifischen Besonderheiten d ie entsprechende Änderung im 
Hochschu lgesetz. 
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zu Nummern 28 und 29 

Die Änderung übern immt d ie entsprechende Änderung im Hoch
sch u lgesetz. 

zu Nummer 30 

Die Änderungen der Buchstaben b und d übernehmen d ie e nt
sprechenden Änderungen im Hochschulgesetz. Die Änderungen 
im Buchstaben a s ind redaktionel l .  

zu Nummer 31 

Die Änderung übern immt u nter Beachtung der kunsthochschul
spezifischen Besonderheiten d ie entsprechende Änderung im 
Hochschulgesetz. 

zu Nummer 32 

Die Änderung übern immt d ie entsprechende Änderung im Hoch
schu lgesetz. 

zu Nummer 33 

Die Änderung ist redaktionel l .  

zu Nummern 34 bis 36 

Die Änderungen übernehmen d ie entsprechenden Änderungen 
im Hochschu lgesetz. 

zu Nummer 37 

Die Änderung ist redaktionel l .  
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zu N ummern 38 bis 40 

Die Änderu ngen übernehmen d ie entsprechenden Änderungen 
im Hochschu lgesetz. 

zu N um mern 41 bis 43 

Die Änderu ngen übernehmen u nter Beachtung der kunsthoch

schu lspezifischen Besonderheiten d ie entsprechende Änderung 
im Hochschu lgesetz . 

. 

zu N um mern 44 bis 49 

Die Änderungen übernehmen d ie entsprechenden Änderungen 
im Hochschu lgesetz . 

zu Num mer 50 

Die Änderung übern immt unter Beachtung der kunsthochschu l
spezifischen Besonderheiten d ie entsprechende Änderung im 
Hochschu lgesetz . 

zu Nummer 51 

Die Änderung übern immt d ie entsprechende Änderung im Hoch
schu lgesetz. Der neue § 69a Kunsthochschu lgesetz g reift nu r  

dann ,  wenn sich d ie jewei lige Kunsthochschule dazu entschließt, 
e inen Hochschu lentwicklungsplan zu entwerfen . Aus der Vor

schrift fo lgt mith in  keine Planungsverpfl ichtung der Kunsthoch

sch u le .  

zu Nummer 52 

Die Änderung übern immt d ie entsprechende Änderung im Hoch
schu lgesetz . 
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zu Nummer 53 

Die Änderung übern immt unter Beachtung der kunsthochschu l
spezifischen Besonderheiten d ie entsprechende Änderung im 
H ochschulgesetz . 

zu Nummern 54 bis 55 

Die Änderung ist redaktionel l .  

zu Nummer 56 

Die Änderung übern immt d ie entsprechende Änderung im Hoch
schu lgesetz. 

zu Nummer 57 

Der Änderungsbefehl  enthält in der Form eines Sammelbefehls 
d ie redaktionelle Anweisung,  künftig im Text des Kunsthoch
schu lgesetzes d ie Abkürzung "Abs."  in  "Absatz" a uszuschreiben. 

Zu Arti kel 3 

(Änderung des Landesgle ichstel lungsgesetzes) 

zu Num mer 1 

Die Berücksichtigung des Gleichstel lungsauftrages bei der leis
tungsbezogenen Mittelvergabe an d ie Hochschulen wird in  das 
e inschlägige Fachgesetz überführt und ist nunmehr in § 24 Ab
satz 5 Hochschu lgesetz und in § 22 Absatz 5 Kunsthochschu lge
setz geregelt. 

zu Nummer 2 
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Die Änderung ist redaktionel l .  

Zu Arti kel 4 

(Gesetz über d ie Stud ierendenwerke im Lande Nordrhein-Westfalen) 

A. Allgemeiner Tei l  

Das Studentenwerksgesetz wurde vor fast zwei Dekaden zum 1 .  Janu
a r  1 994 novel l iert und im Jahr  2004 modifiziert. D ie  vor  20 Jahren m it 

der  Gesetzesnovelle eingele itete Umwandlung der Studentenwerke von 
"Behörden" zu "Dienstle istungszentren" ist inzwischen vol lzogen u nd 
hat  s ich gru ndsätzl ich bewäh rt. D iese Struktur sol l daher mit d ieser No
vell ierung nochmals weiter gestärkt werden .  G leichzeitig sol l  das Ge
setz aktua l isie rt werden . 

Gesetzestechn isch wird aufgrund der durchgäng igen Ersetzung des 
Wortes "Studentenwerk" du rch "Studierendenwerk" der besseren Les

barkeit wegen eine Neufassung des Studierendenwerksgesetzes in  
Form eines sogenannten Ablösungsgesetzes erlassen .  Soweit gesetz l i
che Bestimmungen des aufgehobenen Gesetzes in das neue Stud ie
rendenwerksgesetz übernommen worden sind , kann auf d ie Amtlichen 
Begründungen der a lten Bestimmungen weiterhin zurückgegriffen wer
den .  

I m  Wesentlichen s ind d ie folgenden Gesetzesänderungen vorgesehen :  

1 .  Schaffung e iner  "Vertreterversammlung" zur Stärkung der Kooperati

on des Stud ierendenwerks mit den Hochschu len und den Kommu nen 

und zur Beratung bei Fragen der strateg ischen Entwicklung ,  

2 .  Erweiterung des Verwaltu ngsrats um zwei M itglieder (von 7 auf 9) ; 
neben einem Studierenden mehr  werden damit zukünftig zwei Bediens
tete statt bislang ein Bed iensteter des Studierendenwerks im Verwal
tu ngsrat vertreten sein ,  

3 .  Einführung eines Genehmigungsvorbeha ltes bei Unternehmensgrü n
du ngen oder Betei l igungen an Unternehmen , 

4 .  Schaffu ng der Verpfl ichtung fü r den Verwa ltungsrat, grundsätzl ich 
öffentlich zu tagen ,  
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5. durch die Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes (vg l .  
Artike l 1 0) Schaffung e iner  Personalrätekonferenz der Studierenden
werke. 

B. Besonderer Tei l  

zu § 1 

zu § 2 

Die Änderungen s ind redaktionel l  und passen die Hochschu lna
men an  die gesetzl ichen Bezeichnungen des Hochschu lgesetzes 
und des Kunsthochschu lgesetzes a n .  

M it Absatz 4 Satz 2 wird e i n  Anhörungserfordernis e ingeführt .  M it 
d ieser Ergänzung wird d ie bestehende Praxis verstetigt, d ie Stu
dierendenwerke bei Regelungsbedarfen im Hochschulbereich 
anzuhören .  Praktisch war d ies zu letzt bei der Neugründung der 
vier Fachhochschu le n  Rhein-Waal ,  Hamm-Lippstadt, Ruhr-West 
und  der Fachhochschule für Gesundheitsberufe der Fa l l ,  d ie je
weils zu den entsprechenden Organ isationsänderungen im Be

reich der Stud ierendenwerke geführt haben .  

D ie Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derze it ige n  § 2 
Studentenwerksgesetz. 

Mit der Änderung in Absatz 1 wird d ie neue Begriffl ichkeit des 
Hochschulgesetzes übernommen .  Der Begriff der nahen Ange

hörigen im S inne des Absatzes 1 Satz 2 deckt sich mit d em in
ha ltsgleichen Begriff im S inne des § 64 Absatz 3a Satz 1 N um
mer 5 Hochschu lgesetz. 

Die in Absatz 2 vorgenommene Änderung in der Organzustän
d igkeit bei  der Normsetzungsbefugn is korrespondiert mit der Be

fug nis zum E rlass einer Rechtsverord nung nach § 1 Absatz 4 .  
Den n  wenn d ie Errichtung gänzlich neuer Stud ierendenwerke 
durch eine Rechtsverord nung des Min isteriums erfolgen kann , 
sol lte d ies erst recht für d ie Übertragung neuer Aufgaben a uf d ie 
bestehenden Werke gelten ;  eine Rechtsverordnung der Landes
regierung ist in d iesem Fa lle nicht e rforderlich . 

D ie Streichung der Angabe "AG BAföG NW" in  Absatz 2 ist re

daktionell .  
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zu § 3 

zu § 4 

zu § 5 

Der in Absatz 3 Satz 1 geregelte Genehmigungsvorbeha lt für d ie 
Gründung von oder d ie Betei l igung an  Unternehmen ist a ufgrund 
der  gewonnenen pra ktischen Erfah ru ngen sowie von Anregu n
gen des Landesrech nungshofes aus Gründen der Beschrä nkung 
der  auf d iese Unternehmen bezogenen wirtschaftl ichen Risiken 
fü r die Studierendenwerke erforderl ich . 

Der neue Halbsatz 2 des Absatzes 3 Satz 1 sichert ,  dass sich 
der E invernehmensvorbeha lt sowohl  auf d ie U nternehmensbetei
l igung a ls auch auf d ie Unternehmensgründung bezieht. 

D ie Vorschrift enthä lt die Regelungsinhalte des derzeitigen § 3 
Studentenwerksgesetz. 

D ie Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derzeitigen § 4 
Studentenwerksgesetz. 

Der bislang aus 7 Personen bestehende Verwa ltungsrat wird um 
zwei M itgl ieder Oe eine zusätzl iche Vertreterin oder ein zusätzli
cher Vertreter der Bediensteten und der Studierenden) aufge
stockt. Durch d iese Regelungen werden d ie Interessen der Be
schäftigten des Studierendenwerks sowie der Studierenden ge

stärkt. 

Ferner wird d ie Vorschrift in ihrem Absatz 2 um eine Klausel zur  
Unabhängigke it der M itg l ieder des Verwaltungsrates gemäß Ab
satz 1 Nummer 1 u nd 4 in dem S inne ergänzt, dass s ie in  keinem 
Beschäftigu ngsverhä ltn is zum Stud ierendenwerk oder zu einer 
Tochtergesel lschaft des Stud ierendenwerks stehen dürfen .  

Durch e i ne  solche Regel u ng sol l  d ie Unabhängigkeit de r  Verwal
tungsratsmitg l ieder sichergestellt u nd Interessenskonfl ikten vor
gebeugt werden .  

D ie Vorschrift enthä lt d ie Regelu ngsinha lte des derzeitigen § 5 
Studentenwerksgesetz. 
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zu § 6 

Zur Verbesserung der Kooperation und Koord ination mit den 
Hochschulen wird nach Absatz 1 Satz 7 d ie Teilnahme des Ver
wa ltungsratsmitglieds nach § 4 Absatz 1 Nummer 5 (Mitglied des 
P räsidiums) nunmehr verpflichtend geregelt. H ierfü r sind zwei 
Personen zu bestimmen ,  d ie das M itg lied nach § 4 Absatz 1 
N ummer 5 vertreten .  Die Präsidiums- oder Rektoratsmitg l ieder 
oder ihre Vertreterinnen oder Vertreter haben an  den Verwal
tungsratssitzungen zwingend tei lzunehmen .  Durch d iese Rege
lung wird sichergeste l lt ,  dass d ie Hochschu len stets an a llen 
maßgeblichen Beschlüssen und Angelegenheiten der Studieren
denwerke mitwirken.  

Ferner wird in Absatz 3 eine Quote von 40 vom Hundert fü r 
F rauen im Verwaltungsrat a ls zwingende Vorschrift - paral lel zur  
entsprechenden Regelung im Hochschulgesetz bezügl ich der 
Zusammensetzung des Hochschulrats - neu verankert, wei l  d ie
se Quote bislang n icht in a l len Fällen e rreicht wurde. Die Rege
lung lässt - wie auch bei der entsprechenden Regelung im 
Hochschulgesetz - keine Ausnahmen zu.  

Der neue Absatz 4 Satz 2 Halbsatz 2 sichert in Para llele zu der  
entsprechenden Regelung im Hochschulgesetz aufeinander ab
gestimmte Amtszeiten .  

I n  Absatz 5 wird bestimmt, dass d ie oder der  Vorsitzende und d ie  
s ie oder ihn vertretende Person im Verwaltungsrat n icht der glei
chen Gruppe der M itg l ieder des Verwa ltungsrates gemäß § 4 

Absatz 1 Nummer 1 b is 5 angehören sollen .  Dadurch wird eine 
bessere Mischung aus Ehrenamt und Professiona lität ange
strebt. Wenn Studierende den Vorsitz innehaben , wird d ie Ste l l
vertretung in jedem Fal l  von einem Mitglied einer anderen G rup
pe wahrgenommen .  

I m  Übrigen soll mit den Änderungen der  Wortlaut der  Vorschrift 
ohne Änderung des regelungssachl ichen Geha lts gendergerech
ter gefasst werden.  

Die Vorschrift enthält d ie Regelungsinha lte des derzeitigen § 6 
Studentenwerksgesetz. 
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zu § 7 

zu § 8 

zu § 9 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derze itigen § 7 
Studente nwerksgesetz . 

I n  Absatz 3 wird neu geregelt , dass d ie Sitzungen des Verwal

tu ngsrats grundsätzl ich öffentlich stattzufinden haben .  Nach der 

bisherigen Rechtslage ist eine öffentl iche Behand lung der Bera
tu ngs- u nd Entscheidungsgegenstände nur  zu lässig , wenn d ie 
Satzung des jeweil igen Studierendenwerks d ies vorsieht .  Die 

neue Regelung d ient demgegenüber der Stärku ng der Transpa
renz, insbesondere gegenüber den beitragsverpflichteten Stud ie
renden .  

Die Vorschrift enthält die Regelu ngsinha lte des derzeitigen § 8 
Studentenwerksgesetz . 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeit igen § 9 
Studentenwerksgesetz . 

zu § 1 0  

Die neue Vorschrift regelt d ie Vertreterversammlung a ls e in fa
ku ltatives Gremium des jewei l igen Studierendenwerkes. 

Die Vorschrift sol l  d ie Stud ierendenwerke klarstel lend in d ie Lage 
versetzen ,  d ie Kommun ikation mit den Hochschulen u nd den 
Kommunen zu verbessern . 
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zu § 1 1  

Die Vorschrift enthält die Regelungsinha lte des derzeitigen § 1 0  
Studentenwerksgesetz. 

zu § 1 2  

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 1 1  
Studentenwerksgesetz. 

Absatz 3 verwendet den Begriff der "Verwa ltungsvorschrift". 

H ie rbei hande lt es sich um Vorschriften ,  d ie fü r d ie Studieren
denwerke verbindl ich s ind .  

zu § 1 3  

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 1 2  
S tude nte nwe rksgesetz. 

Die Studentenwerke haben von der  ihnen nach derzeitiger 
Rechtslage e ingeräumten Wah lmögl ichkeit Gebrauch gemacht 
und fü r ihre Beschäftigten d ie Anwendung des Tarifvertrags fü r 
den öffentlichen  Dienst (TVöD) im Bere ich der Verein igung der  
kommunalen Arbeitgeberverbä nde vereinbart. D ie Neufassung 
des Satzes 1 zeichnet d ies nach . 

Für das Personal  der  Tochtergesellschaften der Studentenwerke 
kommen h ingegen a ndere Tarifverträge zur  Anwendung .  

zu § 14 

Die Vorschrift enthä lt die Regelungs inha lte des derzeitigen § 1 3  
Studentenwerksgesetz.  

Die Änderung in  Absatz 3 übern immt d ie entsprechenden Ände
rungen in  der für d ie Rechtsaufsicht über d ie Hochschu len  gel
tenden Vorschrift des Hochschu lgesetzes. 

Der neue Absatz 4 übernimmt die entsprechenden Regelungen 
der fü r die Rechtsaufsicht über d ie H ochsch ulen geltenden Vor-
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schrift des Hochschu lgesetzes. E ine dera rtige Vorschrift feh lte 
bislang im Recht der Stud ierendenwerke. 

zu § 1 5  

Die Vorschrift übern immt fü r d ie Stud ierendenwerke d ie erprobte 
Überga ngsregelung  des Hochschu lgesetzes .  

Zu Arti kel  5 

(Änderung des Landesbesoldungsgesetzes) 

M it der  Änderung wird e in Tei l  der besoldungsrechtl ichen F lankierungen 
z u r  Schaffung e ines neuen beamtenrechtl ichen Amtes der hauptberufl i
che n  Dekan in  oder Dekans geregelt . Die weiteren Teile d ieser besol
d u ngsrechtl ichen F lankieru ngen finden sich in Art ikel 6 u nd 1 4 .  Die 
hochschu lrechtl ichen Regelungen d ieses Amtes finden sich in Artike l 1 
§ 27 Absatz 4 Satz 6 Ha lbsatz 2 .  

M it d e r  Änderung sind fü r den Landeshaushalt keine zusätzl ichen Kos
ten verbunden .  Die Kosten werden von der  jewei l igen Hochsch ule ,  d ie 
zu  dem vorgenannten Amt ernennt ,  gänzlich aus e igenen M itte ln getra
gen .  

Zu Artikel  6 

(Än derung des Übergele iteten Besold ungsgesetzes für das Land Nord
rhe in -Westfa len) 

M it der  Änderung wird e in Te i l  der beso ldungsrechtl ichen F lan kierungen 
zur Schaffung e ines neuen beamtenrechtl ichen Amtes der hauptberufl i
chen Dekan in  oder des hauptberufl ichen Dekans geregelt. Die weiteren 
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Teile d ieser besoldungsrechtl ichen Flankierungen finden s ich in Artikel 
5 und 1 4 . Die hochschu lrechtl ichen Regelungen d ieses Amtes finden 
sich in Artikel 1 § 27 Absatz 4 Satz 6 Ha lbsatz 2. 

Mit der Änderung sind für den Landeshaushalt keine zusätzl ichen Kos
ten verbunden. Die Kosten werden von der jeweil igen Hochschule ,  d ie 
zu dem vorgenannten Amt ernennt ,  gänzlich aus eigenen M itteln  getra
gen. 

Zu Arti kel 7 

(Änderung des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung "Stiftung zur Ak
kred itierung von Studiengängen in Deutsch land") 

Die Änderung ist redaktionel l .  

Zu Arti kel 8 

(Änderung des Ausfüh rungsgesetzes zum Bundesausbildungsförde
rungsgesetz) 

Der in § 1 Absatz 3 neu eingefügte Satz 2 d ient der Umsetzung des 

Vorhabens "Bafög-Online". Die Ämter für Ausbildungsförderung erhal
ten durch d iesen neuen Satz 2 eine Grundlage fü r den Zugriff auf den 
mit Date n  der Antragste llerinnen u nd Antragstel lern gefü l lten Servern 
von IT.N RW. 
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Zu Arti kel 9 

(Änderung des Landesbeamtengesetzes) 

Die in § 32 Absatz 1 Satz 2 Landesbeamtengesetz entha ltene Frist fü r 
d ie  Beantragu ng des Hinausschiebens der Altersgrenze bei den beam
teten Leiter innen u nd Leitern von Abtei lungen mit Aufgaben in  der 

Kra nkenversorgung der verselbständigten Un iversitätskl in iken ist zu 
k u rz ,  um d ie Nachfolge fü r d ie Kl in ikleitu ng ohne Vakanz regeln zu kön
nen .  Außerdem führt d ie Ungewissheit des Personals h ins ichtlich der 

Neubesetzung der Kl in ikle itung in  der Regel zu einer sta rken Persona l
flu ktuation ,  e inem Abfal l  der Le istungen der Abtei lungen und damit zu 

u n ka lku l ierbaren  E innahmeverlusten der Universitätskl in iken .  Eine Ver
längerung der Frist auf 1 2  Monate ist daher notwendig, aber auch an
gemessen ,  u m  bei straffer Durchführu ng der Berufungsverfah ren d iese 
Umstände zu min imieren  und zugleich den berechtigten I nteressen der 
Kl i n ikleiter innen und -leite r angemessen Rechn ung tragen zu können .  

Zu Arti kel 1 0  

(Änderu ng des Landespersona lvertretu ngsgesetzes) 

zu Nummer 1 

Mit der Änderung wird ermöglicht, dass sich die Personalräte der 

Stud ierendenwerke i n  einer Personalrätekonferenz nach dem 

Muster der Personalrätekonferenzen der Hochschulen koord in ie
ren können . Die Kosten h ierfü r s ind nach Absatz 3 von den Stu

d ie rendenwerken zu übernehme n .  

Die redaktionel le Neufassung der Vorschrift d ient i m  Übrigen ih
rer besseren Lesbarkeit. Zugleich wird verdeutl icht, dass es künf
tig dre i  Landespersona lrätekonferenzen geben kann .  

zu Nummer 2 
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Die Änderung beinha ltet e ine redaktionel le Folgeänderung zur 
Änderung des § 1 05a Absatz 1 .  

zu Nummer 3 

Die Änderung beinha ltet e ine redaktionelle Folgeänderung zur 
Änderung des § 1 05a Absatz 1 .  Darü ber  hinaus wird fü r d ie Lan
despersonalrätekonferenzen der Studierendenwerke eine Kos
tentragung der Stud iere ndenwerke vorgesehe n .  

z u  Num mer 4 

Es ist ein besonderes An l iegen der Landesregierung ,  dass d ie 
Beschäftigten g ute und fa i re Arbeitsverhältn isse u nd Arbeitsbe
d ingungen in  den U niversitätskl in iken vorfinden müssen .  Denn 
d iese Beschäftigten erbringen einen g uten Tei l  der  Leistungen ,  
d ie d ie  Wettbewerbsfäh igke it der E inzelstandorte sichern . Um 
d iese guten Leistungen weiterh in  zeigen zu  kön nen ,  m uss d ie 
Arbeit der Personalräte der  U n iversitätskl in iken u nd der Betriebs
räte der Tochter- u nd Enke lunternehmen der U niversitätskl in iken 
besser koord i n iert werden .  M it der E infügung des neuen Absat
zes wird daher ein übergeordnetes G remium ähn lich den Lan
despersonalrätekonferenzen nach Absatz 1 e rmöglicht. M it Bl ick 
auf d ie konkurrierende Gesetzgebung des Bundes im Bereich 
der Betriebsverfassung wird keine Befugn is der Betriebsräte ge
regelt, sondern eine solche der Mitg l ieder der Betriebsräte ;  d ie 
Regelung knüpft mith in n u r  an  e ine E rscheinung des Bundes
rechts an ,  ohne in bundesrechtl ichen Bereichen selbst zu regeln .  
Der bestimmte Artikel bei  dem Begriff der  "Mitg l ieder" verdeut
licht dabei, dass n u r  sämtliche M itg l ieder eines Betriebsrates 
insgesamt als e inheitl iche Personengruppe Tei l  der  Personal rä
tekonferenz werden können .  

Zu Arti kel 1 1  

(Änderung des Hochschu labgabengesetzes) 

346 / 355 



zu N ummer 1 

Buchstabe a :  

D ie Änderung zieht die gebührenrechtl ichen Folgen a u s  dem 

Umstand , dass künftig d ie Studierenden e ines weiterbi ldenden 
Masterstud ienganges eingeschrieben werden und daher keinen 
Gasthöre rstatus mehr besitzen .  Diese Studierenden sol len  daher 

künftig keine besondere Gasthöre rgebühr, sondern einen neuen 
Weiterbi ldu ngsbeitrag zah len .  Im wirtschaftl ichen Ergebnis ,  jns
besondere h ins ichtl ich der Höhe der für Weiterbi ldung aufzu

wendenden F inanzmittel ,  wird sich du rch d iese eher redaktionel
le Änderung fü r d ie Studierenden n ichts ä ndern . 

Buchstabe b :  

D ie Änderung zeichnet fü r d ie E inschreibung d ie Änderungen 
des Buchstaben a nach . 

zu N um mer 2 

Die Änderung zeichnet h insichtl ich der  Pfl icht zur Entrichtung des 
Weiterbi ldungsbeitrags d ie Änderungen der Nummer 1 Buchsta
be a nach .  

zu N um mer 3 

Die Änderung ze ichnet h insichtl ich der  E rmächtigung zum Erlass 
e iner Rechtsverordn u ng zur Regelung des Näheren  zu den 
Hochschu labgaben d ie Änderungen der Nummer 1 Buchstabe a 
nach .  

zu N um mer 4 

Die Änderungen entsprechen den Regularien des Befristungs
managements der Landesreg ierung oder s ind redaktionel l .  
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Zu Artikel 1 2  

(Änderung der Hochschu labgabenverordnung) 

zu Nummer 1 

Die Änderungen sind redaktionel l  mit Blick auf d ie Änderungen in 
Artikel 1 1 .  

zu Nummer 2 

Bisher sind d ie Kosten des Stud iums weiterbi ldender Masterstu
diengänge a ls besondere Gasthörerbeiträge festgesetzt. Mit dem 

Inkrafttreten des Hochschu lzukunftsgesetzes werden für das 
Studium weiterbildender Masterstud iengänge keine besonderen 
Gasthörerbeiträge, sondern Weiterb i ld ungsbeiträge erhoben .  Der 
bisher a ls besonderer  Gasthöre rbeitrag festgesetzte Beitrag 
muss daher künftig a ls Weiterbildungsbeitrag e rneut förmlich 
festgesetzt werden .  Für d ie Übergangszeit zwischen dem Inkraft

treten des Hochschu lzuku nftsgesetzes und der förmlichen Fest
setzung der fü r das Studium weiterbi ldender Masterstudiengänge 
e rhobenen Beiträge a ls Weiterbi ldungsbeiträge sichert d ie Über
gangsregelung des Absatzes 1 Satz 1 den Hochschulen ihre 
E innahmen aus ih rem Angebot weite rbi ldender Masterstudien
gänge. 

Nach Absatz 1 Satz 2 sind die Hochschulen verpfl ichtet, u nver
zügl ich, also ohne schu ldhaftes Zögern , i h re bisherigen Festset
zungen als besondere Gasthöre rbeiträge nunmehr  a ls Weiterbil
d u ngsbeiträge erneut förmlich festzusetzen .  

Die Änderung des neuen Absatzes 2 entspricht den Regu larien 
des Befristungsmanagements der Landesregierung .  

348 / 355 



Zu Arti kel 1 3  

(Än derung der  Verord nung über d ie Führu ng von a kademischen Gra
den)  

zu Num mer 1 

Die Änderung ist redaktionell mit Blick auf N ummer 2 .  

zu  Num mer 2 

Die med izinische Ausbildu ng an  den Standorten außerhalb Bo
chums findet auch jeweils an einem rechtlich a ls Ansta lt des öf
fentl ichen Rechts verselbständ igten U n iversitätskl in ikum statt. 
Am Standort Bochum gibt es indes kein dera rtig verselbständ ig
tes U niversitätskl in ikum. Vielmeh r  findet die med izin ische Ausbil
d u ng in  Bochum nach dem sogenannten Bochumer Modell statt. 
I n  d iesem Bochumer Modell wirken nach § 31 Absatz 4 Satz 6 

Hochschu lgesetz an  der Erfül lung der Aufgaben des Fachbe
reichs Medizin der Un iversität Bochum in  Forschung und Lehre 
a uf vert ragl icher Grundlage besonders qua lifizierte Krankenhäu
ser der Region mit; d iese s ind zum Klin ikum der Universität Bo
chum zusammengefasst. 

Die an d iesem Klinikum der Universität Bochum als P rofessorin

nen und  P rofessoren tätigen Ärzt innen u nd Ärzte werden von 
dem jewe il igen Kra n kenhaus nach den für d ieses geltenden Re
geln e ingeste l lt und von dem Fachbereich Medizin der U n ivers i
tät Bochum auf der Gru nd lage e ines ord nungsgemäßen Beru

fungsverfah rens zur außerplal1mäßigen P rofessorin oder zum 
a u ßerplanmäßigen Professor berufen .  

Durch d iese Konstruktion ist es  den  am Kl in ikum der  Un iversität 
Bochum tätigen u nd von dem Fachbereich Med izin der Un ivers i
tät Bochum zu außerplanmäßigen Professorinnen oder Professo

ren berufenen Ärzt innen und Ärzten n icht mögl ich , d ie Dienstbe
zeichn ung einer Un iversitätsprofessorin oder eines U n iversitäts
professors zu führen .  Denn  d iese Dienstbezeichnung ist e ine be
amten rechtliche Amtsbezeichn u ng ;  d ie Bochumer Kl iniker sind 
aber gerade n icht in  das beamtenrechtliche Amt einer Un iversi
tätsprofessorin oder eines Universitätsprofessors , sondern zu ei-
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ner a u ßerplanmäßigen Professorin oder zum außerplanmäßigen 
Professor berufen worden .  

Durch d iese Führba rkeitsschwierigkeiten e rwachsen den im Bo
chumer Model l  tätigen p rofessora len Kl inikern indes Wettbe
werbsnachteile gegenüber den professora len Kl in ike rn , d ie an  
Un iversitätskl in iken tätig s ind  u nd daher  zu U niversitätsprofesso
rinnen oder U niversitätsprofessoren berufen worden s ind.  M it der 
Änderung sollen d iese Wettbewerbsnachteile verh indert werden,  
indem nach außen h in i n  der  Führbarkeit zwischen der  Amtsbe
zeichnung einer U niversitätsprofessorin oder e ines U n iversitäts
professors und der Bezeichnung e iner Un iversitätsprofessorin 
oder e ines Un iversitätsprofessors kein U nterschied mehr be
steht .  

Die Füh rbarkeit setzt nach Absatz 2 voraus ,  dass das Verlei
hungsverfahrens der Beze ichnung e iner außerplanmäßigen P ro
fessorin oder eines a ußerplanmäßigen Professors in a l len qua l i
tätssichernden Deta i ls mit denen e ines Berufungsverfah rens 
identisch sein muss. Dies m uss ausnahmslos insbesondere h in
sichtl ich des g ru ndsätzl ichen E rfordern isses der Ausschreibung ,  
des peer-unte rlegten Begutachtungsverfah rens und des D reier
vorschlags gelte n .  

Das Festste l lungserfordernis ist a u s  G ründen d e r  Rechtssicher
heit notwendig .  Für  die a u ße rplanmäß ige P rofessorin oder den 
außerplanmäßigen Professor,  d ie oder der d ie Bezeichnung Un i
versitätsprofessorin oder U n iversitätsprofessor füh rt, darf schon 
mit B l ick auf  d ie rechtl ichen R isiken, d ie mi t  e iner  un rechtmäßi
gen Füh rung einer Bezeichnung , d ie einer Amtsbezeichnung 
g leichkommt oder ih r  zum Verwechseln ähnelt, verbunden sind , 
kein Zweifel an  der Rechtmäßigkeit d ieser Bezeichnungsfüh rung 
bestehen.  

Die Ausübung der un iversitä ren Feststel lungskompetenz ist ge
richtl ich und rechtsaufsichtlich vol l  übe rp rüfbar. 

zu Nummer 3 

Die Änderung ist redaktionel l  mit B l ick auf Nummer 2 .  
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Z u  Arti kel 1 4  

(Änderung der Hochsch u l-Leistungsbezügeverordn ung) 

M it der Änderung wird ein Tei l der besoldungsrecht l ichen F lankierungen 

z u r  Schaffung e ines neuen beamtenrechtl ichen Amtes der hauptberufl i

chen  Deka nin oder des hauptberufl ichen Dekans geregelt . Die weiteren 
Tei le d ieser besoldu ngsrechtl ichen F lankierungen finden sich in Artikel 

5 u nd 6. Die hochschulrechtl ichen Regelungen d ieses Amtes finden 
sich in Artike l 1 § 27 Absatz 4 Satz 6 Ha lbsatz 2 .  

M it d e r  Änderu ng s ind fü r d e n  Landeshaushalt keine zusätzl ichen Kos
ten verbunden. Die Kosten werden von der jewei l igen Hochschule ,  d ie 
zu dem vorgenannten Amt ernennt, gänzl ich aus e igenen M itte ln getra
gen .  

zu N um mer 1 

Buchstabe a :  

Die Änderung zieht e ine besoldungsrechtl iche Konsequenz dar
aus ,  dass hochschu l rechtl ich Dekan innen und Dekane auch 
hauptamtlich tätig sein können ,  im Med izinbere ich sogar  sollen .  

I n  der  Medizin wird a uch e in  Haupta nwendungsbereich der  Vor
schrift zu finden sein ,  n icht zu letzt wegen  der besonderen Situa
tion dort ,  d ie etwa beinha ltet, dass d ie dortigen Dekan in nen und 
Dekane geborene Vorstandsmitg l ieder der jewei l igen Un iversi
tätskl in iken sind . Im Übrigen wäre die Ausweisung eines festen 

Funktions-Leistungsbezugs in Anlehnllng a n  § 6 Absatz 2 Hoch

schul-Leistungsbezügeverordnung ,  der d ies für d ie Hochschul lei

tu ngen (als ersten Funktions-Leistungsbezug)  ausweist , ange

sichts der Vielfa lt der  Fachbereiche n icht praktikabel .  

E in Funktions-Leistungsbezug darf nur im Rahmen pfl ichtgemä
ßer Ermessensausübung gewährt werden .  Zu den Krite rien der 
Ermessensausübung gehören auch d ie Prinzipien des geltenden 
Besoldungsgefüges. D ie Gewä hrung e ines Fu nktions

Leistungsbezugs kommt daher d u rchweg nur  bei solchen Fach
bereichen in Betracht, bei denen aufgrund ih rer  Größe und hoch
sch ul inte rnen Bedeutung d iese Gewäh ru ng im L ichte des Ver
g le ichs mit den Funktions-Leistungsbezügen insbesondere der 
hauptberufl ichen Präsid iumsmitg l ieder verantwortet werden 
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kan n .  Bei eher kle ineren Fachbereichen wird d ie Gewähru ng ei
nes Funktions-Le istungsbezugs fü r das neue Amt daher n icht er
folgen können .  

Buchstabe b:  

Durch die gestiegene Hochschulautonomie sind d ie Manage
mentfunktionen ,  d ie dem in der Regelung genannten Personen

kreis obliegen , deutl ich anspruchsvol ler geworden .  Dem sol l die 
Anhebung der Höchstgrenze gerecht werden .  Relativiert wird 
dies aber nach wie vor durch Satz 2 des Absatzes 5, insbeson
dere durch das Abstandsgebot im H inb lick auf die hauptberufli
chen Mitglieder der Hochschu l le itung .  

Buchstabe c :  

Die Zuständigkeit des M IWF für d ie Bezüge der  Hochschu lleitun
gen liegt dar in beg ründet, dass dem Min isterium künftig wieder 

d ie Dienstvorgesetztenfunktion gegenüber d iesem Personenkreis 
zukommen sol l .  

zu Nummer 2 

Die Befristung der Verordnung sol l  entsprechend dem Befris
tungsmanagement der Landesregierung aufgehoben werden .  

Zu Arti kel 15 

(Änderung der  Haushalts- und Wirtschaftsführungs-Verordnung der 
Studierendenschaften NRW) 

zu Nummer 1 

Die Änderung ist redakt ionel l .  

zu Nummer 2 
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Den Studierendenschaften stehen erhebliche, durch Beiträge ih
rer M itgl ieder gewonnene F inanzvolumina zur Verfügung ,  d ie 
daher eine wirksame Kontrol le der E innahmen- u nd Ausgaben 
e rforderl ich machen .  

Zur  Sicherung der Kontinu ität der hierfü r notwendigen Fachkom
petenz u nd zur  fachl ichen Unterstützung der F inanzreferentin 

oder des F inanzreferenten der Studierendenschaften ist der All
gemeine Studierendenausschuss verpfl ichtet, e ine Beauftragte 

oder einen Beauftragten fü r den Haushalt zu bestel len ,  d ie oder  

der d ie Befäh ig ung fü r den gehobenen Verwa ltungsdienst hat 
oder in vergle ichbarer  Weise über nachgewiesene Fachkennt

n isse im Hausha ltsrecht verfügt. Zur oder zum Beauftragten  ka nn  

der  Al lgemeine Stud ierendenausschuss auch e in  stud ierendes 
M itg lied oder eine Beschäftigte oder einen Beschäftigten  der 
Hochschule beste l len .  

Die oder de r  Beauftragte für den  Haushalt ist a ls solche oder a ls 
solcher fü r d ie Gl iedkörperschaft tätig u nd n immt in  i h r  u nd fü r sie 
d ie Aufgaben und Befugn isse wa hr ,  d ie ihr  oder ihm nach den für 

d ie Haushalts- und Wirtschaftsfü h rung geltenden landesrechtli
chen Regelungen zustehen .. Da auch an  größeren Hochschu len  
d ie Tätigkeit der oder des Beauftragten keine Tätigkeit i n  Vol lzeit 

erfordert ,  kann  d ie Tätigkeit auch stundenweise oder nebenbe
rufl ich ausgefü h rt werden .  Es ist zu lässig , dass mehrere Stud ie
rendenschaften ,  d ie in einem engen räuml ichen Verbund in 

Nordrhein-Westfa len tätig s ind , d ieselbe Person zur  Beauftragten 
oder zum Beauftragten fü r den Haushalt bestel len .  Auch ist zu

lässig - und ggfls . auch sachgerecht -, dass eine Beschäftige 

oder ein Beschäftigter der Hochschu lverwaltung m it der Funktion 
betraut wird .  

z u  Num mer 3 

Die Befristung der Verordnung soll entsprechend dem Befris
tungsmanagement der Landesregierung aufgehoben werden.  
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Zu Artikel  1 6  

(Aufhebung b isherigen Rechts) 

zu Nummer 1 

Nummer 1 hebt das bisherige Hochschu lgesetz, welches im We
sentl ichen auf dem Hochschu lfre iheitsgesetz beruht, a uf. Es wird 
durch das Hochschu lgesetz in der  Fassung des Artikel 1 a bge
löst. 

Soweit gesetzliche Bestimmu ngen des a lten Hochschu lgesetzes 

in das neue Hochschu lgesetz übernommen worden sind , kann  
auf  d ie Amtlichen Begründungen der  a lten Bestimmungen wei
terh in zurückgegriffen werden .  

zu Nummer 2 

Nummer 2 hebt das bisherige Studentenwerksgesetz a uf. Es 
wird du rch das Studierendenwerksgesetz in der Fassung des Ar
tikel 4 abgelöst. 

Soweit gesetzliche Bestimmungen des a lten Studentenwerksge
setzes in das neue Stud ierendenwerksgesetz übernommen wor
den sind , kan n  auf d ie Amtlichen Begründungen der a lten Best
immungen weiterhin zurückgegriffen werden.  

zu Nummer 3 

Das in Nummer 3 genannte Gesetz ist a ls Artikel 7 Hochsch u l
freihe itsgesetz in Geltung gesetzt worden . Seine Regelungen 
sind entweder bere its abgearbeitet oder n u n  in das neue Hoch
schu lgesetz eingearbeitet worden .  Das Gesetz kann  daher aus 
Gründen der Rechtsberein igung aufgehoben werden.  

Soweit gesetzl iche Bestimmungen des a ufgehobenen Gesetzes 
in das neue Hochschulgesetz übernommen worden s ind,  kan n  
auf d ie Amtlichen Begründungen d e r  a lten Bestimmungen wei
terh in zurückgegriffen werden .  
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zu N um mer 4 

Die Rege lung betrifft den Model lversuch des dezentra len L ie
genschaftsmanagements der Un iversität Köln u nd der Fach
hochschu le Bonn-Rhein-Sieg . S ie kann mit B l ick auf d ie durch 

§ 2 Absatz 7 Hochschu lgesetz in  der Fassung d ieses Gesetzes 
e rfolgte Verstetigu ng d ieses Mode l lversuchs zu einem Regelmo

de l l  gestrichen werden .  

Zu Artikel 1 7  

( I n krafttreten ) 

Die Vorschr ift regelt das I nkrafttreten des Hochsch u lzukunftsgesetzes . 

355 / 355 




